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ANDOCJDEA. 
Dafs der Redner Andokides ein mittelmäIsiger Schriftsteller und 

ein sehr zweideutiger Charakter gewesen, galt im Altertbum als aus
gemacht und wird auch wohl heutzutage von Niemandem in Zweifel 
gezogen; zugegeben aber mufs werden, dafs er seine Fehler reichlich 
wie kaum einer gebüfst hat. Der Fluch der bösen That hat den aus 
Liebe zum Leben an seiner Partei zum Verrätber gewordenen, von 
Freund und Feind zurückgestofsenen Mann Zeit seines Lebens friedlos 
und ruhelos umhergetrieben und nach kurzer Rast in der Heimath 
endlich im Elend sterben lassen; er hat ihn aber auch über den Tod 
hinaus verfolgt und scheint sein Rachewerk an der litterarischen Ver
lassenschaft des Geächteten bis in unsere Zeiten üben zu wollen. Nicht 
nur ist wirklich eine der ihm zugeschriebenen Reden, die wider Alki
biades, auf seinen Namen gefälscht worden und ihre Unächtheit in 
neuerer Zeit bis zur Evidenz erwiesen worden; auch die anderen von 
ibm uns überkommenen Werke, selbst das bedeutendste derselben, die 
Rede 7r6ei. 'fWJI I'vanJelf.rJJI, sind mehr oder minder entschieden an
gezweifelt worden, so dafs es fast scheinen mächte, als seien die ge
ringen Reste derjenigen seiner Schriften, an welchen die Zeit ihr Ver
nichtungswerk geübt hat, nur darum den Angriffen der Kritik bis jetzt 
entgangen, weil sie in ihrem trümmerhaften Zustande ihr eine zu ge
ringe Angriffsfläche boten. Der Fluch erstreckt sich sogar auf Alles, 
was zu der Person des Verfehmten in irgend einer, wenn auch nur 
so äufserJichen Beziehung steht, als die in der Handschrift der Werke 
des Lysias uns erhaltene Rede (gegen Antlokides); nicht nur ist diese 
durch den Verlust mehrerer Blätter der Handschrift am Anfang und in 
der Mitte auf heillose Weise verstümmelt, sondern sie rührt auch ent
schieden nicht von Lysias her und es lastet auf ihr sogar der bestimmt 
ausgesprochene und auf alle Fälle noch nicht ernstlich widerlegte Ver
dacht, das Erzeugnifs sophistischer Redeübung , wenn auch l1US der 
Zeit des Demetrios von Phaleron, zu sein. 

Es ist nicht Aufgabe der historischen Wissenschaft einen Mohren 
weifs zu waschen, aber auch nicht, Henkersdienste zu versehen; und 

Herme. I. 1 



2 KIRCHHOFF 

Interesse wie Pflicht gebieten ihr darüber zu wachen, dars ihr nichts 
verloren gehe, was für unsere Erkenntnirs vergangener Zustände von 
Werth und dem Geschäfte der Wiederbelebung und Vergegenwärtigung 
derselben förderlich und dienlich sein könnte. Einzig und allein dieses 
nicht nur verzeihliche, sondern offenbar wohlbegrÜDdete Interesse hat 
mich zu den nachfolgenden Betrachtungen veranlarst, welche zum 
Zweck haben theils Aufschlufs zu verschaffen über Inhalt und Tendenz 
einer verloren gegangenen Schrift des Andokides, theils. Beiträge zu 
liefern zur richtigen Würdigung von Zweifeln, welche gegen die Authen
ticität noch vorhandener, von ihm herrührender oder auf ihn sich be
ziehender Documente erhoben worden sind. Ich hebe in letzterer Be
ziehung absichtlich nur einzelne, mir besonders wichtig scheinende 
Punkte hervor, da eine erschöpfende Behandlung dieser schwierigen 
Fragen sich innerhalb des beschränkten Raumes, welcher einem solchen 
Beitrage verstattet ist, sich doch nicht würde liefern lassen, gesetzt 
auch, ich wäre wirklich in der Lage sie unternehmen und durchführen 
zu können, was nicht der Fall ist. 

Aus einer vollständigeren Handschrift der Scholien zum Aristo
phanes (aus den Anmerkungen zu Acharner 478), als diejenigen sind, 
welche uns zu Gebote stehen, ist uns im Lexikon des Suidas s. v. 
aXaJlOLS folgende Notiz erhalten: O'xaJlcJtxa olJl l.&1,a1'a 'o~ ,,"a ix 
,,",;}JI xTJnlwJI, dlla ,,"a aij'lof.ta,,"w~ pvOf.tE1'a, w~ P'1JO'L" !A.1'ooxl-
0TJ~' f.t~ "lai! 'idOL/tE" nou 1teULJI ix ""cd,, Oi!EWJI ,,"OV(; 

) Q. ,~I "{J '{J - " aJl..,.()aX8v,,"a~ TJxoJl~a~ xa" 1ti!0 aHl xaL OV~ xa" ,,"a~ 
('1: ' ,)1 " , {J' " af.ta ,:>a~ 8t.~ '1:0 a O',,"V x a L rVJla L a xa L 1t()EO' v,," Ei!0V ~ aJl-
di!a~ xal, iHa,,"a~ iSonlL~Of.teJlOv~, f.tTJoe ari!La Aa1,aJla 
xa, O'xd"öLXa~ lH parOLf.t8J1. Man sieht leicht, dars dem 
Verfasser dieser Zeilen bei der Schilderung der Zustände, von denen er 
WÜDscht, dars sie nicht wiederkehren mögen, die Erfahr':lngen vor
schwebten, welche man in Athen während der Zeit des sogenannten 
archidamischen Krieges in Folge der jährlichen Einfälle der Pelopon
nesier gemacht hatte, Erlebnisse, von denen uns Thukydides eine so 
anschauliche Schilderung gegeben hat. Aus der ganzen Fassung der 
Worte ist ferner klar, dars jene Zustände, als Andokides seinen Wunsch 
aussprach, zwar nur noch in der Erinnerung lebten und sich noch 
nicht wiederholt hatten, nach des Redners Ansicht aber Veranlassung 
zu der Befürchtung vorhanden war, sie könnten oder würden wieder- . 
kehren. Danach läfst sich die Zeit, in der jene Worte geschrieben 
wurden, mit ziemlicher Sicherheit bestimmen: so konnte Andokides 
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nur schreiben nac h dem Frieden des Nikias, 01. 89,3, Frühjahr 421, 
und vor der Besetzung von Dekelea durch die Lakedaemonier und 
dem Wiederausbruch des Kampfes, 01. 91, 3, Frilhjahr 413, mit dem 
die kaum verwundenen Drangsale des ersten Krieges sich erneuern. 
mufsten, da das platte Land von da an bis in die unmittelbare Nähe 
der Hauptstadt den Verheerungen des Feindes, der sich im nördlichen 
Theile des Landes auf die Dauer festgesetzt hatte, fast schutzlos preis
gegeben war. Von irgend einer öffentlichen, auch nur schriftstellerischen 
Wirksamkeit des Andokides kann aber seit dem Anfang des Sommers 
415 bis zur Besetzung von Dekelea nicht die Rede sein; denn in jene 
Zeit fällt der Hermenfrevel, und die klägliche Rolle, welche Andokides 
bei Gelegenheit der durch diesen veranlafsten Untersuchungen spielte, 
hat ihn nothwendig bei Freund und Feind in dem Grade vorläufig dis
creditirt, dafs er sich öffentlich in dieser Weise zu äufsern weder wagen 
durfte, noch auch den Beruf dazu in sich verspüren konnte. Ueberdem 
verliefs er nach seiner Freilassung bald darauf seine Vaterstadt für län
gere Zeit. Wenn jene Worte also von ihm herrühren, woran zu zwei
feln ein triftiger Grund nicht vorhanden ist, so müssen sie zwischen 
dem Frühjahr 421 und 415 geschrieben sein. Wie schon bemerkt, 
mufs dies ferner zu einer Zeit geschehen sein, zu der eine Erneuerung 
der Scenen aus dem Anfange des peloponnesischen Krieges gleichviel 
mit wie grofsem Rechte befürchtet werden durfte, mit anderen Wor
ten, in einem Momente, wo ein Bruch mit Sparta zu drohen schien; 
denn nur ein Krieg mit Sparta konnte für Athen solche Zustände her
beiführen. Die Gefahr einer Verwickelung mit Sparta trat in den Ge
sichtskreis seit der Zeit, dafs Alkibiades Eintlufs auf die Leitung der 
auswärtigen Politik Athens erlangte und das Bündnifs mit den unzufrie
denen peloponnesischen Staaten zu Stande brachte, 01.90,1, 420, und 
trat von da ab immer drohender näher. Wir werden also kaum irren, 
wenn wir die Schrift des Andokides, aus welcher jenes Citat entnom
men ist, uns in den Jahren 420-415 verrafst denken. Dies führt uns 
unmittelbar auf die Tendenz derselben und ihre Beziehungen zu den 
Parteibestrebungen jener verhängnifsvollen Zeit. Wir kennen den Zu
sammenhang, in welchem Andokides jenen Wunsch ausgesprochen hat, 
zwar nicht näher; allein das rae zu Anfang der Periode berechtigt, zu 
dem Schlusse, dafs der in I<'orm eines Wunsches ausgesprochene Ge
danke 'es ist nicht wünschenswerth, die Zustände aus dem Anfange 
des Kampfes mit Sparta sich erneuern zu sehen' zur Begründung einer 
Auseinandersetzung verwendet war, welche den Zweck verfolgte, Mafs-

1* 
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nahmen zu widerrathen oder zu kritisiren, welche nach Ansicht des 
Verfassers der Schrift nothwendig zu einem Bruche mit Sparta führen 
mursten. Auf alle Fälle ist deutlich, dars so nur Jemand schreiben 
konnte, der in Sachen der äufseren Politik ein entschiedener Gegner 
derjenigen Tendenzen war, welche damals Alkibiades vertrat und welche 
man als die des demokratischen Athen bezeichnen kann. 

Wie nun in der besprochenen Stelle entschieden Front gegen die 
auswärtigen Bestrebungen der Demokratie in Athen in den Jahren 
420.:.....415 gemacht wird, ganz in derselben Weise werden in einem 
anderen Fragmente einer nicht näher bezeichneten Schrift des Andoki
des die inneren Zustände des demokratischen Parteiregimentes eben
derselben Zeit einer und zwar augenscheinlich leidenschaftlichen Kritik 
unterworfen. Wieder sind es die Scholien zum Aristophanes, die uns 
dieses Bruchstück erhalten haben, z. d. Wespen 1007: :A."doxlö'1jr; 

\ I \cy {J'7 71 > I 7c 
pTj(1I, 'fO'"V''' nB~" nE~ O",OV M,rE'" (uaXVJlop,a,,' OV ° 
p,e" na"'~e ~aHrp,EvOr; ~H xal, JlV" A" H~ aerveoxo-

I Ö " - ö" \ Ö '*) 1:' " \ nEtqJ OVAEVEL 7:l,.tJ f}!tO(HqJ, aV'fOr; 8 !>e"or; w" xa" 
{Jd ~{Jaeor; AVXJlono t Ei. Auf dieselbe Stelle bezieht sich das Scho
lion zu Lucians Timon 1,154. 155L. t5 oe atJ'I'Or; (,Yme{JOAOr;) xal, 
, ',1 \ l' I, c, A ~ I ~ < ~ t\ , 
AVX"OnOtOr; '1" x(n IiAvx"onw",EL, wr; ..a."110XLuTjr; ta'l'Oeet, or; x(n 
gbo" aV'JO" BI"at xa, {Jd~{Ja~o" (JoV).EraL. Die Tendenz dieses 
giftigen Ausfalles gegen den bekannten Nachfolger des Kleon in der 
Gunst des grorsen Haufens, eines Ausfalles, der im Munde eines Par
teimannes, wie Andokides, eine ganz andere Bedeutung hat, als ähn
liche und selbst schlimmere Invectiven bei den Komikern, liegt zu sehr 
auf der Hand, als dars darüber viel zu sagen nöthig wäre. Den Hinter
grund zu demselben bildete allem Anschein nach eine gegen die am 
,Ruder befindliche demokratische Partei im Allgemeinen gerichtete Po
lemik und unsere Stelle bildete einen Bestan~theil desjenigen Theiles 
dieser Polemik, welcher die Aufgabe zu lösen hatte, die Erbärmlichkeit 
der angegriffenen Partei und ihres Treibens durch eine nothwendig 
wenig schmeichelhafte Charakteristik der leitenden Persönlichkeiten 
zu veranschaulichen j was ist von einer Partei zu balten, das war etwa 
der zu Grunde liegende Gedanke, welche Leute wie einen Hyperbolos 
und ähnliches Gelichter sich zu Führern wählt oder auch nur an ihrer 
Spitze duldet. Denn dars es sich nicht um eine Kritik der Vergangen-

*) "UfO. BE statt des überlieferten W. BE ist eine unzweifelhaft richtige Ver
besserung Sluiters (Lectiones Andocideae p. 240), nur dars er das W. nicht hinter 
dem Be hätte wiederbolen sollen. Meinekes 11 Be kommt dagegen nicht in Betracht. 
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heit, sondern unmittelbar gegenwärtiger Zustände handelt, lehrt das 
Praesens 1VlJ'onotBi; dieser Umstand macht die Annahme unaus
weichlich, daCs die Worte des Fragmentes vor der Exostrakisinmg des 
Hyperbolos niedergeschrieben worden sind, welche mit höchster Wahr
scheinlichkeit in das Jahr 418 v. Chr. gesetzt wird. Hierdurch werden 
wir aber in dieselbe Zeit geführt, der das erste Fragment erwiesener
marsen angehört, und da überdem Ton und Tendenz beider Stellen 
in einer kaum zuf"alligen Weise übereinstimmen, so ist die Annahme 
gerechtfertigt, dars beide einer und derselben Schrift entnommen sind, 
welche, wenn wir die Ergebnisse der für jedes von beiden unabhängig 
gewonnenen Zeitbestimmungen combiniren, sich als in den Jahren 
420 - 418 verfatst herausstellt, also in den Zeiten jener bedenklichen 
Spannung des Parteikampfes entstanden ist, deren Krisis durch die 
Verbannung des Hyperbolos in dem letztgenannten Jahre nicht zum 
Vortheile des Staates auf künstliche Weise abgeleitet wurde. Soweit 
die behandelten Fragmente einen Einblick verstatten, cbarakterisirt sich 
das Werk weniger als eine Rede, denn eine Parteischrift, wie die 10t
do(/lat des Antiphon (vgl. Sauppe zu den Fragmenten der Redner 
S. 144) und die unter den xenophontischen stehende Schrift vom 
Staate der Athener, welche beide ungefähr derselben Zeit angehören. 
Mit dem Pamphlet des Antiphon bat es den Charakter leidenschaft
licher Gereiztheit und persönlicher Invective gemein und unterscheidet 
sich dadurch ganz wesentlich von der pseudoxenophontiscben Schrift, 
deren nüchterne Klarheit und kühle Consequenz auf l"inen Verfasser 
von ganz anderer, viel abgeschlossenerer Bildung der politischen An
sichten wie des Charakters schlieCsen lätst. Der Titel der andokidei
schen Schrift sowie eine weitere Notiz aus ihr und ein ausdrückliches 
ZeugniCs für ihre entschieden politische Parteitendenz liefert Plutarch 
im Leben des Themistokles c. 32: xai ~&poJ' pb atJ-rov (des The
mistokles) lap1C(/OJ' b ~ &rO(/~ M&""'T"er; fxovot, 1Ceel di n;n. 
leu/Ja"roJ'~' ~J'doxld'l1 1C(/OOlxetJ' aguw IJ' -rtji 1CeOf: 'rOv, 
haleovf: 'Urovn proe&oanaf: -ra lel1/JaJ'a dtaeei1/Jat ~oVr; 
:49TJFalovf:· 1/JetJde-rat rae In;' -rO)l d~poJ' ftaeo;vJ'ro)l 
nVf: ~ltraeXtXotJf:· Ö n t1JtJlaeXOf: x. ~. e. Denn hält man 
diese Angaben mit dem Inhalte der zuerst besprochenen Bruchstftcke 
zusammen, so kann bei der naben Verwandtschaft des Inhaltes und der 
in die Augen springenden Gleichartigkeit der zu Grunde liegenden 
Tendenz kaum ein Zweifel bleiben, dats alle drei Fragmente einer und 
derselben Schrift entnommen sind, welche den von Plutarcb allein er-
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wähnten Titel geführt hat, und man wird dem Gewichte dieser ein
fachen und, wie mir scheint, überzeugenden CombiDation gegenüber 
nicht an der nur beiläufig und ohne Beweis geäufserten Meinung Ruhn
kens *) festhalten wollen, die von Plutarch erwähnte Schrift n:e~ 

I 
~oV~ E~aleov~ möge ein Sendschreiben an Pisander und Genossen 
gewesen sein, in welchem Falle ihre Abfassung nach dem Scheitern der 
sikelischen Expedition kurz vor Einsetzung des Regiments der Vier-

\ hundert angesetzt werden iDüfste. Denn obwohl die bestimmte An
gabe Plutarchs, Andokides verfolge in dieser Schrift selbst auf Kosten 
der Wahrheit den Zweck die oligarchisch Gesinnten, zu denen er selbst 
gehörte, gegen die Volkspartei aufzureizen, es als gewifs erscheinen 
läfst, dars unter den E~al~oi~, an welche die Schrift den Worten des 
Titels nach zu schliefsen gerichtet war, die Mitglieder einer politischen 
Verbindung zu verstehen sind, als deren Genossen 'Yir auch ,den Ver
fasser zu denken haben, so ist es doch ein ganz unbegründetes Vor
urtheil, zu meinen, es habe solche Verbindungen vor der sikelischen 
Unternehmung nicht gegeben und eine Erwähnung derselben deute 
nothwendig auf eine spätere Zeit. Selbst die absichtlich unbestimmt 
gehaltenen und darum undeutlichen Angaben, zu denen Andokides sich 
in der Rede von den Mysterien über seine politischen und gesellschaft
lichen Verbindungen um die Zeit des Hermenunfuges herbeiläfst, lassen 
doch deutlich erkennen, dafs er damals Mitglied einer vollständig or
ganisirten politischen Gesellschaft, einer sogenannten Hetärie, gewesen 
ist und dergleichen schon zu jener Zeit und warum nicht auch früher? 
existirt haben müssen. Ich halte darum die oben vorgetragene Combi
nation für unanfechtbar und ihr Resultat für unzweifelhaft. Möglich 
ist, dafs der gleichfalls dem Andokides zugeschriebene uvp,{Jov).,evn
)(O~, aus welchem vom Antiattikisten bei Bekker Anecd. 1, 94 atJw
Xe'iv im Sinne von wwxe;u,ß-at und von Photios p.288 das Wort 
'JIavxea~la citirt werden, ohne dars wir dadurch Aufschlurs über den 
Inhalt der sonst nicht erwähnten Schrift erhielten, von der Schrift 
n:eo~ ~aVs E~aleov~ nicht verschieden war und der vollständige Titel 
der Flugschrift ).Oro~ UVf1{Jov).8V~tXOf; n:eOf; ~ovf; nal(!OVf; gewesen 
ist; indessen ist das allerdings eine blofse Möglichkeit, von der sich 
weder die Wirklichkeit noch die Wahrscheinlichkeit erweisen läfst und 
auf die. hier um so mehr nur nebenher hingewiesen werden soll, als 

-
.) 'nisi - epistola intelligenda sit, scripta ad Pisandri in statu populari ever-

tendo socios, qui proprie !'lat(lo, appellantur. Vid. Thncydid. vrn. 48. 65' Hist. 
crit. orr. Gr. bei Reisk.e Orr. Gr. VlII. p. 136. 
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selbst die Richtigkeit der Vermuthung als erwiesen vorausgesetzt für 
eine genauere und vollständigere Einsieht in den Inhalt und Gedanken
gang des merkwürdigen Buches dadurch Nichts gewonnen wird. 

Für unsere Kenntnifs der Zustände und Verhältnisse jener Zeit 
würde die Bekanntschaft mit dem Inhalte dieses Pamphlets von nicht 
leicht zu unterschätzendem Werthe gewesen sein. Ob die schriftstelle
rische Bedeutung des Andokides in unseren Augen steigen würde, wenn 
es uns erhalten wäre, darf bezweifelt werden, um so mehr, als es eine 
Jugendschrift gewesen ist. Denn Andokides kann um 420-418, in 
welchen Jahren es, ~ie oben gezeigt, geschrieben sein muCs, höchstens 
einige zwanzig Jahre alt gewesen sein. Die Ueberlieferung, welche ihn 
01. 78, 1 geboren werden läCst, ist ohne Zweifel das Ergebnils einer Be
rechnung, die von einer Verwechselung des Redners mit seinem gleich
namigen GroCsvater als Grundlage ausging und darum notbwendig zu 
ganz falschen Resultaten führte. Sicher indessen ist die Sache allerdings 
nur für den, der dem Zeugnifs des Verfassers der Reife <gegen Ando
kides' Gewicht beilegt, nach dessen Angabe § 46 Andokides im Jahre 
des Handels, in welchem er die Rede von den Mysterien hielt, 01. 95, 1, 
etwas über vierzig Jahre alt war (nUoJl ~\ '&6'J'Eaeaxona "'I 181'0-
JlW~), wobei zu beachten, dafs dem ganzen Zusammenhange der Stelle 
nach es im Interesse des Sprechers liegen muCste Andokides möglichst 
alt erscheinen zu lassen, die angegehene Zahl folglich eher zu hoch als 
zu niedrig gegriffen ist und jenes nÄioJl defshalb gar nicht urgirt wer
den darf. Im Munde dieses Sprechers bedeuten die Worte vielmehr 
nur, dafs Andokides damals sein vierzigstes Jahr bereits zurückgelegt 
hatte und es wäre demnach wahrscheinlicher, daCs er zu jener Zeit im 
Anfange als am Ende der vierziger Jahre gestanden bat. Für die Be
urtheilung des Werthes dieses Zeugnisses ist es vollkommen gleich
gültig, ob Lysias der Verfasser der Rede ist, wenn sie nur von einem 
Zeitgenossen der Ereignisse selbst herrührt, was ich für unbestreitbar 
halte; sollte dagegen Sluiter (leett. Andocideae p. 175) Recht haben 
und die Rede eine sophistische Schul übung aus späterer Zeit sein, so 
würde Niemandem zugemuthet werden können auf diese oder irgend 
eine der anderen in dem Machwerke enthaltenen Angaben besonderes 
Gewicht zu legen und die Ueberlieferung vom Geburtsjahre des Ando
kides wäre vor dem allein entscheidenden Einspruche sicher gestellt. 
Es ist nicht meine Absicht, auf eine Prüfung aller der Gründe einzu
gehen, welche Sluiter gegen die Aechtheit der Rede geltend gemacht 
hat; ich wUl mich darauf beschränken eine Stelle der Rede zu be-
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sprechen, welche nach der Auffassung, die Sluiter sich von ihr gebil
det hat, allerdings unbedingt gegen die Annahme eines Zeitgenossen 
als Verfasser entscheiden würde, und den Nachweis zu führen, dafs sie 
eine ganz andere Auffaszung nicht nur zulässt, sondern sogar zu for
dern scheint, nach welcher ihr Inhalt mit jener Annahme sehr wohl 
vereinbar sein Würde. 

In § 11 und t 2 der Rede nämlich wird dem Andokides daraus ein 
Vorwurf gemacht, dars er die Unverschämtheit gehabt habe kaum zehn 
Tage nach seiner Rückkehr beim Archon König eine von dit'.sem auch 
angenommene Klage wegen Gottlosigkeit gegen einen gewissen Archip
pos oder Aristippos (die Handschrift schwankt in der Schreibung dieses 
Namens) einzureichen, cpdf1xw~ 'EO~ ':A.eXt1t11:o~ df1efJei .. «eet 1:0" 
<Ee/l~v 'EOJl aWov «a1:efjio~j der Verklagte habe zwar geleugnet und 
in der Voruntersuchung bei Gelegenheit der Klagebeantwortung be
schworen ~ fl~v 'Eo" <E(!fl~~ iJrtii 'E8 xai ö}.ov elvat xat /l1JrJiv 
«a.{}siv J"«Be Ot a}.}.ot <Eeflai, später es aber doch vorgezogen, 
um sich vor den Chikanen eines Menschen wie Andokides sicher zu 
stellen, diesem eine bestimmte Geldsumme zu zahlen und dadurch zu . 
Zurücknahme der anhängig gemachten Klage zu bewegen. Sluiter nun 
ist der Ansicht (p. 51. 170), dars unter jenem Hermes «a'Eecjlo~ der 
sogenannte Hermes des Andokides zu verstehen sei, was seiner Mei
nung nach daraus mit Nothwendigkeit folgen soll, dafs der Verfasser 
der Rede den Angeklagten versichern lasse, der fragliche Hermes sei 
ganz und unverstümmelt und habe das Schicksal der übrigen Hermen 
nicht getheilt. Es scheint mir dies aber ein sehr gewagter und nicht 
hinreichend begründeter Schlufs zu sein, obwohl zugegeben werden 
muIs, dafs, wenn er unausweichlich wäre, die Rede unmöglich für 
eine Arbeit eines Zeitgenossen würde gelten können. Mit jenem Hermes 
des Andokides verhielt es sich nämlich der uns zugänglichen Ueber
lieferung nach folgendermarsen. Zu der Zeit als Thukydides seinen 
Bericht über den Hermenunfug niederschrieb, wulste man, dars bei die
ser Gelegenheit die Mehrzahl der in der Stadt befindlichen Hermen 
verstümmelt worden sei (6, 27: b öe 'EoV'Elp 8f1ot <Ee/lai ~f1av 
).[.{},"Ot b 'Efi «O}.Bt 'Efi :A..:i7J"alwv-/l,ij VVX'Et Ot «}.eif1'Eot 
nBetBX01ltjf1av 'Ea «(!of1w«a), eine Angabe, welche auch Plutarchos 
an der Stelle wiederholt, wo Thukydides seine Quelle ist, Leben des 
Alkibiades 18 (- ~ /lino, 'l'W~ 'Eeflwv nBetXO~ /lLij vvx'I'l 'EW" 
nlelf1'Ew" aXeW'E1JeLaa.{}mWJI 'Ea «eoow«a «olloV~ xai. 'EW~ 
7tB(!tcp(!OvoVnWV 1:a 1:otaFr:a JLndea~8V) und womit die gleich 
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darauf folgende AeuCserung im Einklang steht, 21: e~OX8c. de 1-"'-
1 ~ ", 'C' ~ ~ , ~., ~ \ , afJu1)IlOf; xat. ()I\.tra~xc.x()f: () ..a."uQXI.U1Jf:, VfC()1tTfW ut ()VX 

fJxuna ~f: 'fW" cEllllW" fC8etX()n:ijf: en:Q[1Jalfll & Ilira~ (Eellijf: 
o n:l1Ju[()'I' at)'f(,v ~~ Qlxlaf: cl"d9'f)!ta ~~ .Alr1JMQ~ tpv
l~~ M~vllbQ~· b rtlll (H,lrot~ n:d"v Hii" en:ttpa"rJj" IlO"()~ 
aX8~ 0" clxiea,Of; ~1l8t"8· ~") xai. "v" :A"doxM()V xal8t'fac. xai. 
n:dn8~ ()f5Twf: lwolld~ova, 1;~f: e1r:trflatpijf: &n'llafl1;VeOV(f1)f:. 
Bier schwebte ihm aber offenbar bereits der Bericht einer andern Quelle, 
wahrscheinlich des Ephoros, vor, dem er im Leben des Nikias folgt 
(t3: - fj 'f8 1;W" tEflllW" 1(8eIXQn~ Il'~ 'YVX'fi n:d,,'f w" &xew
'f'lfl"aa.:Joi"'fw,, 1( l~" A" o~, 8" :A"dQxMQV xalQv(ft", &"d.:h;lla 
Ilb ~~ .Alr1)Mo~ tpvlij~, X8[1l1fII0" de nflo 'fijf: 'fon Qlfu'lf: ~,,
~oxM()V olx{af:) und der auch den Angaben des Nepos Alcib. 3 zu 
Grunde liegt (accidit, ut una nocte 0 mn e s H ermae, qui in oppido erant 
Atkenis, deicerentur praeter unum, qui ante ianuam erat Andocidi 
- itaque ille postea Mercurius Andocidis vocitatus est). Auch Diodoros 
schreibt den Ephoros aus und es ist daher wohl nur ein Zufall, wenn 
er sieh weniger bestimmt ausdruckt, 13, 2: ~d'l ~i 'fQV (11;ol()V n:a
e8t1X8Vaulle"OV 'fQV~ cElllläf: 'fQtJf: xa'ftl 'f~" n:olt" n:alln:l1J.:Jottf: 
;;naf: (fv"i{J1J e" Ilt~ 'YVx'fi n:8llIXQnij"atj zu meinen scheint er 
dasselbe. Diese Vorstellung von der Sache war später die allgemein 
verbreitete und auch Philochoros scheint sie getheilt zu haben j vgl. Fr. 
11 0 bei Müller 1, 402. Nämlich geraume Zeit nach Tbukydides hatte 
es 01. 95, 1 Andokides selbst in seinem Interesse gefunden die Be
hauptung aufzustellen, der Hermes vor seinem Hause sei der einzige, 
welcher in jener Nacht nie h t verstümmelt worden sei, Rede von den 
Mysterien § 62: a'(f.:JooftIfllQ~ rJ' E~tpll1J'fo~ w~ 8XOtll' Uret n:fl~ 
akoV~ ön n:en:etuftat 'faUra (fvll1(Qtei" xai wllolOr1Jxa a&rq; 
!te.:JoiSet" 'fQV ~flr()V xa, n:8fl,xotpet" 'f0" tEflllij" 'f0" n:afltl 'f0 
0Qfl{Ja"ntfW. 1;Qtn-O d' ~l8r8'JI Isan:MWJI eX81"ov~. xai ~t(J 
'fama d cEllll~~ 8" ollän n:dn8f:, & n:afltl 'f~" n:Mec;fnI Qlxlfnl 

, C 1 l' ( ~, , , 1_q.." , 1 1 
'f'J" 1J1l8'fl!flfnl, fJ" 1J .LL"r1J'~ fnll!v"XBY, ()V n:efl t8XfJn:'l, IlfJ"O~ 
T W" CE e Il rJj" T W" :A.:Jo1j,,'l U''', Wf: 8ftOO TQtn-Q tr()t1}aa'Y'fOf; 
(n:()t1}uQno~ richtig Reiske), Wf: ~tp1J n:~~ ~'fQV~ E~tpll1J'fOf;, und 
diese Behauptung, obwohl ihre tendenziöse Erfindung auf der Hand 
liegt, ist von den Späteren ohne Arg für baare Münze genommen wor
den. Die Rolle, welche Andokides in dem denkwürdigen Hermokopi
denproeesse gespielt hatte, und die zufällige Beziehung, in welche der 
stattliche, von der aegeisehen Phyle gestiftete Hermes vor seinem Hause 
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zu diesen Ereignissen und den persönlichen Schicksalen des Mannes 
gerathen war, haftete in der Ueberlieferung, welche solche Anknüpfun
gen liebt, und der Volksmund nannte jenen Hermes (den Hermes des 
Andokides " ohne dafs anfänglich damit eine andere Vorstellung sich 
verband, als die der allgemeinsten Beziehung des Bildwerkes zu der 
berufenen Persönlichkeit *). Später, aber doch verhältnifsmäfsig früh, 
ward die volksthümliche Benennung von Vielen so mifsverstanden, als 
ob damit jener Hermes als eine' Stiftung des Redners selbst oder seiner 
Vorfahren bezeichnet werden solle, und nun in diesem Sinne von einem 
(Hermes des Andokides' gesprochen. Schon 01. 108, 3 war Veran
lassung diesen Irrthum in Athen selbst zu rügen, wie wir aus Aeschlnes 
Rede gegen Timarchos ersehen (§ 125: n:~W'lO" f-LEJI rae 'l~JI h 
KolwJlfjJ UVJlotxlav 1:~JI d1f-LWJlor; xal.ovf-LbTjJl 'l/J8VcJij PTjUI (De
mosthenes) 'J"~v 6TCwvvf-Liav BXEtJl' oV rat! E1vat d~f-LwJlor;' BTClJt1:a 
'J"OJI cEt!f-L~JI 1:0'11 :AJlcJoxlcJov xal.ovf-L6Jlo" o~x :A"cJoxlcJov, uU' 
.A.lrTJloor; pv).fjr; Elvlu uJla.fhJf-La) und später soll Duris von Samos 
sich desselben schuldig gemacht haben (Harpokration unter LtJlcJoxloov 
(Eef-L~r; S. 19). Zu der Zeit aber, in welcher die Rede gegen Ando
kides verfafst und gehalten sein will, 01. 95, 1, war zwar die Benennung 
vielleicht schon üblich, ein Mifsverständnifs derselben aber in der an
gegebenen Richtung ganz unmöglich, und Sluiter hat defshalb ganz 
Recht, das Vorkommen desselben als ein sicheres Anzeichen einer spä
teren Abfassung der Rede zu betrachten. Die Frage ist nur, ob ein 
zugegebenermafsen 01. 95, 1 undenkbares Mifsverständnifs in den an
gezogenen Worten der Rede wirklich vorliegt, oder mit andern Worten, 
ob der na'l~fjJor; cEef-Lijr;, an welchem gefrevelt zu haben Andokides 
dem Angeklagten vorgeworfen haben soll, im Sinne des Verfassers 
wirklich der nMerjJor; des Andokides ist oder nicht. Ich halte eine 
solche Deutung der Worte durch den Zusammenhang derselben durch
aus nicht für geboten, und die andere sprachlich wie sachlich für eben 
so möglich und wahrscheinlich, n;Jch der unter dem nmecpor; cE~f-L~r; 
der des Angeklagten zu verstehen ist; aiJ'J"ov (atJ'J"ov die Hds.) läfst 
ebensowohl eine Beziehung auf das Subject des abhängigen Satzes, 
in welchem es steht, als auf das entferntere des regierenden Satzes zu, 
und es kann daher dem Ausdruck höchstens Zweideutigkeit vorgewor-

*) Vgl. aufser den oben angefübrten Stellen Doch Leben der zehn Redner 
S. 835: TOVTOV (Andokides) ö' InwlIvflo. lan "al 'El!flij. 0 :Avöo"töov"aJ..ov
flU/Ot;, ';;va:i'1fll% fl"' cl)1I q;vJ..ij. AIY'1töo., In"eJ.1J~d. ö' ':dvöo"töov c!'1l~ T~ 
nJ..'1f1loll1J"f!0tlriiaa, TCW :A,,4ole/ö'lv, und H68fchio8 1, 187 • 
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fen werden, welche indessen von keinem Belang war, solange die Fabel 
vom cEI!"'~f: lI'cueriJ0f: des Andokides sich noch nicht in Umlauf befand. 
Wollte man sagen, die Beziehung auf Andokides sei deCshalb wahr
scheinlicher, weil unter dieser Voraussetzung sich besser das Interesse 
erkläre, welches er als Kläger an der Sache nahm, so ist darauf zu 
erwidern, dafs dagegen bei einer Beziehung auf den Verklagten 
die Schwere des Vergehens, als an einer Stiftung der eigenen Vorfahren 
verübt, sich mehr hervorhebt und diese zu betonen für den Kläger je
denfalls von Wichtigkeit sein mufste. Wenn ferner Sluiter meint, der 
Umstand, dafs der Verklagte behauptet' haben. solle, der fragliche Her
mes sei unversehrt und nicht, wie die übrigen Hermen verstümmelt, 
beweise unbedingt die Nothwendigkeit der Beziehung auf Andokides, 
so kann ich dies nicht zugeben; eine solche Nöthigung liegt höchstens 
fdr denjenigen darin, der die Lüge des Andokides, jener Hermes der 
aegeisehen Phyle in der Nähe seines Hauses sei allein nicht verstüm
melt worden, für reine Wahrheit annimmt, oder voraussetzt, dafs der 
Verfasser unserer Stelle sich die Sache so vorgestellt habe. Weder 
zu dem einen noch zu dem andern haben wir die geringste Veranlassung 
und man wird zugeben müssen, dafs folgende Vorstellung von dem 
Hergange oder der Ansieht des Verfassers von demselben an sich mög
lich und vielleicht wahrscheinlicher ist, als diejenige, welche sich Sluiter 
gebildet hatte. 

Bald nach seiner Rückkehr reichte Andokides eine Klage wegen 
Gottlosigkeit gegen Archippos oder Aristippos ein, des Inhalts: '.:de
xtll'lI'OS; ooefJei lI'sei ""0,, 'Ee",~" ""0,, aWoV lI'lrq!cpo", mit oder 
ohne nähere Angabe der Handlungen, in denen diese Gottlosigkeit sich 
bekundet haben sollte. Schwerlich gehörte zu diesen Handlungen eine 
absichtliche und muthwillige Verstümmelung des Hermes, da der Vtlr
klagte sonst kaum in der Voruntersuchung hätte beschwören können, 
dafs derselbe heil und llnverletzt sei, und, wenn er dies mit gutem Ge
wissen konnte, nicht nöthig gehabt hätte schwere Geldopfer zu brin
gen, um den Kläger zur Zurücknahme der Anklage zu bewegen. Dafs 
er dies that, beweist, dafs er sich nicht ganz frei von aller Schuld fühlte 
und dem Ausgange des Processes mit einiger Besorgnifs entgegensah. 
Fragt man, was ihn denn so besorgt machte, obwohl eine Verstümme
lung des Hermes weder durch ihn selbst noch durch sonst Jemand 
Statt gefunden hatte, so läfst sich an Manches denken, was vielleicht 
in aller Unschuld geschehen war und jetzt unter bestimmten Verhält
nissen und bei den obwaltenden Stimmungen höchst verf"anglich er-
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scheinen konnte. Die zwanglosere Sitte des Südländers legte ihm z. B. 
zu allen Zeiten in gewissen Lagen eine Rücksichtslosigkeit selbst gegen 
Werke der Kunst und Stätten des Cultus nahe, von der wir im Norden 
zwar auch hinreichende Proben, aber doch keine so ausgedehnte Er
fahrung haben, weil bei uns in der Regel mehr bewufste Rohheit, dort 
unbefangenes Sichgehenlassen im Spiele ist. Manches Standbild des 
Gartengottes hatte ähnliche Erfahrungen gemacht, wie offenbar das 
von Horaz redend eingeführte (Sat. 1 , 8. 88); warum nicht auch ein 
Hermes, der als 1tCrrqclio~ doch in der unmittelbaren Nähe des Hauses 
seines Stifters und der Nachkommen desselben zu denken ist? Wenn 
der Verklagte sich in dieser oder ähnlicher Weise rücksichtslos gegen 
seinen <Eq/-l~(; n:a'f~clio(; bewiesen hatte, so mochte ihm dies unter an':' 
deren Verhältnissen hingehen und wohl gar belacht worden sein; 01. 
94, 2 aber und in den folgenden Jahren war mit der öffentlichen Mei
nung nicht zu spafsen. Wie überreizt und empfindlich sie in einer 
gewissen Richtung gestimmt war, lehrt das Schicksal, das einen So
krates treffen konnte. Selbst das Geringfügigste konnte unter diesen 
Umständen von Bedeutung werden und eine einfache Gedankenlosig
keit oder Ungeschliffenheit, wenn sie von einem geschickten Gegner 
verfänglich gedeutet und gedreht wurde, dem Unvol'sichtigen als Gott
losigkeit ausgelegt werden und ihm wohl gar den Hals kosten. Es ist 
darum erklärlich, dafs in unserem Falle Archippos, wenn er sich auch 
gerade keines besonders schweren Vergehens bewurst war, es doch 
nicht auf das Aeufserste ankommen lieIs. In der Voruntersuchung 
zwar wies er den Vorwurf der Gottlosigkeit zurück und, da er seine 
Klagebeantwortung zu beschwören hatte, so beliauptete er in dieser, 
was nicht zu bestreiten war, aber nichts zur Sache that, dafs sein Her
mes heil und ganz sei und es ihm nicht so gegangen sei, wie den an
deren Hermen, d. h. mit andern Worten, dars er sich an seinem Hermes 
n:a7:~clio, nicht in der Weise versündigt habe, wie zu seiner Zeit der 
Kläger Andokides, der als Hermokopide galt, an den andern. Es war 
dies also ein zwar versteckter, aber darum nicht weniger ~mpfindlicher 
Hieb, der gegen den Kläger geführt und durch den zugleich auf die man
gelnde Qualification desselben als Kläger gerade in einer solchen Sache 
aufzutreten deutlich genug hingewiesen wurde. Mit dieser Genugthuung 
aber glaubte sich auch der Verklagte aus den angedeuteten Gründen 
begnügen zu müssen; er gab vorsichtigerweise die eigentliche Verthei
digung auf und zahlte, froh vielleicht zu finden, dafs Andokides seiner
seits Grunde hatte, des Haders lieber auf diesem Wege ledig zu werden. 
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Dies ist meiner Ansicht nach diejenige Auffassung des Zusammen
hanges, welche dem Sinn, in welchem der Verfasser der Rede diese 
Stelle-niederschrieb und verstanden wissen wollte, allein vollständig 
gerecht wird; jede andere Auffassung nimmt der Erzählung die eigent
liche Pointe und ist überdem um nichts wahrscheinlicher als die vor
getragene. Für meinen Zweck genügt es indessen schon das Zugeständ
niIs zu erwirken, dars eine Auffassung des Sachverhaltes auch nur 
m ö g I ich ist, für welche es völlig gleichgültig sein darf, ob der 'E~tJij, 
1ttn~ri~ der des Andokides oder des Verklagten ist, und b'ei der jede 
Nöthigung zu der Annahme fortfällt, es habe der Verfasser der Rede 
sich eines Irrthums schuldig gemacht, in den ein Zeitgenosse nicht 
hätte verfallen können. Es wäre sogar möglich, dars der Verfasser 
wirklich einen cEetJ~s ntnecjjos des Andokides und nicht des Archip
pos gemeint hätte, und doch würde daraus noclf nicht nothwendig 
folgen, dars er dabei an jenes Anathem der aegeischen Phyle gedacht 
habe. Einer möglichen Mirsdeutung durch grörsere Genauigkeit des 
Ausdruckes vorzubeugen lag nur dann für den Verfasser eine Veran
lassung vor, wenn zu seiner Zeit die irrthümliche Vorstellung bereits 
allgemeiner verbreitet war, jenes Anathem sei der cEetJ~s 1ta~er;OS 
des Andokides. Dars er sich undeutlich ausdrückt beweist daher nicht 
ohne Weiteres, dars er jene irrthümliche Meinung theilte; man könnte 
mit eben demselben und vielleicht besserem Rechte daraus folgern, 
dars zu der Zeit, als die fragliche Stelle geschrieben wurde, das durch 
die Benennung ~"öoxlöov 'EetJiJs veranlafste Mirsverständnifs noch 
nicht die richtige Vorstellung zu verdrängen angefangen hatte, oder 
mit anderen Worten, dars der Verfasser derselben ein Zeitgenosse war. 
Sollte die Rede gegen Andokides also auch wirklich das Erzeugnirs 
einer viel späteren Zeit sein, so würde doch der Beweis für diese That
sache nicht auf Grund einer Stelle geführt werden können, deren In
halt sich wenigstens ebensoglit mit der entgegengesetzten Ansicht würde 
vereinigen lassen. 

Im Vorhergehenden ist als Belegstelle ein Paragraph aus der Rede 
des Andokides von den Mysterien angeführt worden, ohne Rücksicht 
darauf zu nehmen, dars Hecker sie sammt den andern auf Andokides 
Namen gehenden für untergeschoben erklärt und Naher ihre Aechtheit 
in ausführlicher Weise, wenn auch mit einiger Zurückhaltung bestritten 
hat (Oe tide Andocidis orationis de mysteriis. Lugd. Bat. 1850). Ich 
fürchte nicht, daCs mir dies von Vielen verübelt werden wird, und von 
einem Manne, wie Naher, hege ich sogar die Ueberzeugung., dafs er 
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selbst jetzt über die Sache ganz anders urtheilt, als er früher zu thun 
geneigt war, und zugehen wird, dafs die Rede dem Andokides abzu
sprechen gegründete Veranlassung nicht vorhanden ist. Da es indessen 
möglich ist, dafs ich mich in dieser Voraussetzung täusche, und sich 
denl,ren läfst, dafs es aufser Naber noch jetzt heimliche BezweiOer eines 
Schriftdenkmales giebt, gegen dessen Beschaffenheit wir uns schon deCs
wegen allein nicht gleichgültig verhalten dürfen, weil es für uns die ein
zige Quelle einer nicht geringen Anzahl schätzenswerther Notizen ist, so 
wird es nicht schaden darauf hinzuweisen, dafs seine Authenticität für 
gewissermafsen urkundlich verbürgt gelten darf. Es würde mir ~
lieh nichts helfen, wenn ich den leicht zu führenden Beweis anzutreten 
unternähme, dafs sogar die in den Text der Rede eingefügten Acten
stücke, selbst wo sie in blofsen Namenverzeichnissen bestehen, un
zweifelhaft ächt sind; denn Naber würde mir antworten, es sei möglich, 
dafs in eine unächteRede später ächte Actenstücke eingeschoben worden 
seien (p. 48 "eri enim potest, ut cum oratio Bpuria sit, tamen tale docu
mentum genuinum sit), und wer keinen Sinn besitzt für das, was wahr
scheinlich ist und nicht, dem würde, wenn er einmal diesen Standpunkt 
eingenommen hat, hinter dem Schutze einer solchen ganz abstracten 
Möglichkeit allerdings schwer oder gar nicht beizukommen sein. Ich 
will daher lieber für eine Stelle des Textes der Rede selbst einen ur
kundlichen Beleg beizubringen versuchen, und zwar um so mehr, ala 
mir dies Gelegenheit geben wird, über den bisher nicht genügend auf- . 
geklärten Sinn und Zusammenhang derselben einiges Licht zu ver
breiten. 

Während der Mysterienfeier des Jahres 01. 95, 1, am 20. Boedro
mion, hatte auf Anstiften seines Feindes Kallias, wie Andokides behaup
tet, ein gewisser Kephisios ihn beim Archon König, dem die Leitung der 
Feier oblag, denuncirt, dafs er der Feier beigewohnt und das Heiligthum 
in Eleusis betreten habe, obwohl die auf ihm lastende Atimie ihn von der 
Betheiligung an gottesdienstlichen Handlungen unbedingt bei höchster 
Strafe ausschliefse. Demgemäfs waren Andokides und sein Ankläger auf 
den Tag nach dem Schlusse der Festfeier. den 28. Boedromion, in die 
Sitzung des Rathes citirt worden, welche der Sitte gemäfs an diesem Tage 
im städtischen Eleusinion abgehalten zu werden pOegte und in welcher 
der Archon über den Verlauf der Feier zu Eleusis Bericht zu erstatten 
hatte. In dieser Rathssitzung nun liefs nach der Behauptung des An
dokides sein Feind Kallias eine weitere Mine gegen ihn springen, in
dem er mit der Behauptung aufu'at, Andokides habe während der 
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Festfeier eine hunJ~la auf dem Altare des städtischen Eleusinion 
niedergelegt, was bei Todesstrafe verboten sei. Den Hergang schildert 
a~führlich § 112: xal ~ {lovA~ A1t8Lö~ ~JI 1tl~~1J~' a"aof;a~ Kal· 
Uag 0 (11t1to)/lxoo 1:~JI O'x6V~" EXCIW Ure" (lH ixn1J~la Ke,,,,aL 
6tU .,;ov {lwp.ov, xal. [öeLsn atJ'J"ol~. x&.'t' (, x~~v§ ~X~~8 
'f/.g 'J"~v ,xs1i1J~la" xma.'tel1J, xal. oMe;'~ .jj1t~XOVBJI. ~pel~ 88 
1tae8a1iap.BJI xa, oo,,;o~ ~pa~ Ewqa. e1t8W~ ÖB otJöe;'~ .jj1t~
xovw xal f{Jxu:o elouJ" 8nsseMtwJI EtJxlij~ o.jj,,;oal - Hier unter
bricht der Redner seine Erzählung und läfst den Euldes zur Ablegung 
eines Zeugnisses citiren: xai pOL xale" atJ'foJl. nqrinoJl P.8J1 0-3J1 
",av,,;C»/I el al1J.'t~ Uyw p.rxqn':(!f)aoJl, E"iJxMlg. Die Zeugenaussage 
selbst ist in die Ausgabe der Rede nicht aufgenommen worden, aber 
aus den Bemerkungeq, welche § 113. 114 an dieselbe angeschlossen 
werden, ergibt sich, dars Eukles dem Andokides es als richtig bestätigt 
hat, daCs er bei jener Gelegenheit sich auf die Aufforderung des Herol
des, obwohl anwesend, nicht als derjenige gemeldet habe, der die ;xe
'&1Je1rx auf den Altar gelegt hatte. Nach dieser Abschweifung nimmt 
der Redner den abgerissenen Faden der Erzählung wieder auf, indem 
er § 115 fortfährt: 81t6UJ~ 0' fAeye 'J"fi {lovlfi EtJxi.~g Ölt oMe;'~ 
fJnrxxovot, aalt'll () ](aULag a,,;ag [J.eYBJI OH u. S. w. Es entsteht 
nun die Frage: wer war dieser Eukles, der hier so plötzlich und un
vermuthet in die Erzählung hineinschneit ? warum war gerade er es, der 
dem Rathe die Meldung brachte, daCs Niemand sich auf die Auffor
derung des Heroldes gemeldet habe't und wozu war überhaupt eine 
solche Meldung nöthig, da doch die anwesenden Mitglieder des Rathes 
es ohnedem wissen mufsten, dafs die vor ihren Ohren auf ihre Ver
anlassung erfolgte Aufforderung im Innern des Tempels einen Er
folg nicht gehabt hatte? Antwort hierauf giebt zunächst jenes ~ne§
eA..9-(I)'II EtJxl~g rW'J"oal des § 112. Eukles hatte nach dem ersten 
Heroldsruf den Tempel verlassen, offenbar doch nur, um dieselbe Auf
forderung, welche soeben im Innern des Tempels vergeblich ergangen 
war, vor demselben zu wiederholen. Welchen Erfolg diese Wieder
holung gehabt, konnten die im Tempel Zurückgebliebenen nicht wissen 
und Eukles murste folglich bei seiner Rückkehr in den Tempel in aller 
Form melden, dars auch die zweite Aufforderung vor dem Tempel 
so wenig von Erfolg gewesen sei, als die erste im Tempel ergangene. 
Es ist hiernach deutlich, dars Eukles zugleich als Suhject zu dem un
mittelbar vorhergehenden cPXu:o elau.dJl zu denken ist, und da diese 
nothwendige Beziehung verdunkelt wird, wenn wir Aae§sl.'twJI ElJ-
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xJ.~, ov'(;Oo;, davon trennen und als den Anfang des unterbrochenen 
Nachsatzes betrachten wollten, so ist es nothwendig das Komma, wel
ches die Ausgaben vor In8s8Utwv zu setzen pflegen, zu tilgen, ';;%"0 
datc.Jv mit dem Folgenden unmittelbar zu verbinden und die Unter
brechung nicht im Anfange des Nachsatzes, sondern am Schlusse des 
Vordersatzes eintretend zu denken: <Als aber Niemand sich meldete 
und Eukles wieder hereingekommen war, nachdem er demnächst hin
ausgegangen' -. Es ist aber undenkbar, dars eine andere Person den 
Heroldsdienst drauf sen verrichtet habe, als diejenige, welche ihn im 
Tempel versehen hatte, und dars ein anderer, als eben der Herold, der 
im Tempel seines Amtes gewartet hatte, vor demselben fungiI't habe. 
Es folgt aus alledem mit unzweifelhafter Gewifsheit, dars Eukles und 
der Herold ein und dieselbe Person sind, dafs Eukles der Name des 
fungirenden Heroldes war, unter dem wir uns natürllch den x~~vs 
~b fJOV).~b xai ""ov Ö~ftov zu denken haben werden, da er in feier
licher Rathssitzung eben dem Rathe zur Hand geht. Es erklärt sich 
zugleich hieraus und hieraus allein die scheinbar unvermittelte Nennung 
des Namens, welche nur für uns befremdlich ist, nicht aber für die 
Richter und Zuhörer, welche wissen konnten und ohne Zweifel der 
Mehrzahl nach wursten, dars der Name des zeitigen Heroldes des Ra
thes und Volkes Eukles sei. 

Nach dieser, wie es mir scheint, gebotenen Auffassung des Sinnes 
der behandelten Stelle enthält sie neben Anderem die Angabe, dars 
01. 95, 1 ein gewisser Eukles Herold des Rathes und Volkes war. 
Sollte es nun gelingen den urkundlichen Beweis zu führen, dars in den 
Jahren unmittelbar nach der Anarchie, in welchen doch unsere Rede 
gehalten sein will, wirklich ein Eukles dieses Amt bekleidete und das
selbe von jener Zeit an mehrere Generationen hindurch im Besitze der 
Familie dieses Eukles geblieben ist, so würde meiner Ansicht nach das 
Vertrauen zur Authenticität der Rede eine nicht verächtliche Stütze er
halten, da von einem blofsen Zufall, der ein Zusammentreffen von Na
men herbeigeführt hätte, kaum die Rede sein darf und eine so ein
gehende Kenntnirs der Verhältnisse einer früheren Zeit auch in ganz 
gleichgültigen Dingen bei einem später lebenden Fälscher unmöglich 
vorausgesetzt werden kann. Ein solcher urkundlicher Beweis aber ist 
gegeben durch die 'EfJ")ft. &qX. 3396 publicirte Inschrift, welche im 
Jahre 1858 auf der Burg in der Nähe des Erechtheums gefunden und 
später von mir im Philologus 15, 409 ff. ausführlich behandelt worden 

. ist. Inzwischen ist mir eine Velsensche Abschrift des Steines bekannt 
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gewoJ'den, durch welche die Angabe des ersten Herausgebers hin und wie
der berichtigt und der Ergänzung in mehrerenPunkten ein sicherer Anhalt 
geboten wird. Ich wiederhole daher hier zunächst den Text der Urkunde, 
indem ich die Velsensche Copie zu Grunde lege und die Abweichungen 
des ersten Druckes in der athenischen Zeitschrift darunter bemerke. 

<frei 1-! Zeilen = 0,01.' 
, v.1 I --. L V T A N E V E N 

EY~ErPAMMATEVEN~IM~ 
V~ErE~TATEEVPlrrl~H 
ONEVKI\EI AN~PArA01 A~ 
ErEI~HANHPArA00~ErE 5 

JNA0HNAInNKAITHrKAO 
A I n N KAI T· H N E 1\ E V 0 E P I 

HIBOI\HIKAITnlAHMn 
~00~OPIANEINAIAVTn 

TnIAHMnII\EnNTI~Erpv 

1/11 A -I 0 ~ E r P A MMA T E V E N E V ~ 
rE~TATIfJIMEI\ANnrO~Elr 

I\HIErEIAmANHPA@A00~ 

10 

I 1\ 0 K 1\ E 0 Y ~ r E P I -1/1 NAH MO 15 

HrKA00AONTOYA"MOE='H~ 
~rpOE~POV~OIANTVrXAN 

EI~THNrpnTHNEKKI\H~IA 

II\OKI\EOV~TOYEVKI\EOV~ 

~ KAI K 0 ~ M I 0 ~ ~ 0 K EIE I N A 20 

rpVTANE~ITf"Il ~AE IrpVT 
IMBAI\I\E~0AITH~BOI\H~E 

-H I BOI\H I E I NA I TH rKH 
-PTnlrATPIAVTOO~ 

MON TON A 0 H N A J n 11/1 25 

<frei 0,04.' 
Varianten der Abschrift von Pittakis. Z. 1 fehlen zu 

Anfang die von Velsen angegebenen Buchstabenreste. Z. 4 zu Anfang 
JN. Z. 6 zu Ende KA0 Z. 7 zu Ende PI Z. 8 am Schlusse AHMnI 
Z. 12 zu Anfang NA00~ Z. 13 in der Lücke E Z. 14 in der ersten 
Lücke H, in der zweiten r Die letzte Stelle dieser Zeile war nach der 
übereinstimmenden Versicherung beider Augenzeugen auf dem Steine 
frei gelassen. Z. 15 vollständig TON Z. 16 gegen Ende E'f'H~ Z. 21 

Herme. I. 2 
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vollständig TOI~ Z. 22 zu Anfang V. BAME~0AI Z. 23 zu Anfang 
. ein vollständiges T Z. 24 fehlt der Rest des ersten Buchstabens. Ebend. 
gegen Ende AVTOVI Z. 25 in der Lücke am Schluss N 

Hiernach wird folgendermafsen gelesen und ergänzt werden müssen: 
[löogcp 'Hi Ö~l1rp. 'Et!e]x.:J-r;i~ ~[nt!]vravevev, [ .•. ]-
[ ..••.•.•...••... ]ev~ ~Yt!al1fLanVeV, .l'tfLL[ .]-
[ ...•••••..••.•. e]v~ ~nEara$Et, EveLnnlör;[~] 
[eIncp· eIvat nt!6aoö]ov Evde, dvöt!aya.:J-la~ [~-
[vexa xai n(lo-:tvl1la~,] ~netö~ dv~t! dra.:J-o~ ~ri[v]-
[no nEt!" ""ov Ö~fLOV r]ov :A3-1]vaiw'JI xai r~r xa3-[o]-
[öov ""ov Ö~110V $(JV :A.:J-r;v]alw'JI xai ,,"~v ~lev3-et!l[a]-
[v, x'1)(!VxeVetv Ö' atrov r]fj fJovlfj xai ril Ö~l1rp [r]-
[ - ) A Q.' '.t \ ] Q. , l' ) -[] rp ./.L'\Tr;vctLWV. r'lv u8 fLL av·op0t!Lav 8LVat avrw L 

[,'Böogev rij fJovlij xai] ril ö~Wp. Aewni~ ~nt!v
[ravevev, . . . . . • . Ol]vaio~ ~r'lal1l1areVCP, Evp
[ ••.•..•......•. ~lnEa"arEL, Me).avwno~ eln:
[eil· ~t/J'Ipla.:J-aL rfj fJov]lfi· e1mö~ &n}e &ra:f~ 
[~rivEro 6 nar~'l rau <DltloxUov~ ne'li rOll Ö~110-
[JI rov Ä:fTjvalwII xai ""]~r xa.:J-oöov ,,"ov Ö~l1ov, ~TjP
[la.:J-at rfj fJovAfi rov]~ n:'loM'lov~, o't av ,,"vYXaJl
[wal. nt!oeöt!eVone~] el~ r~JI n'lW1:r;J1 ~xxlr;ula
['I', X'l'1)l1arlaat nEt!t <D]tloxUov~ rov EvxUov~, 
[xai ~dfL I1EV Xt!~atfLo]~ xai x6afLtO~ cJoxij e1"a-
[ 7 ( , ] , _" 
t, OUlne'l vnr;'leniu, n'lvraJleUt rOt~ aEL nevr-

[aJleVaaatJl, rllWI1TjJl a]Vl1fJaU,Ea:fat ""~~ fJovA~~ 8-
[l~ rOll cJ~110V, ön cJoxei] rfi fJovlij eIllat r~r xr;
['lvxe/aJl <DtAOXAEi xa:fanE]'l rrjJ nart!i avroiJ, 0'1'
[n dvcJ'li dya:frjJ ne'li rOJl cJ~],uOJl $OJl Ä.:J-'1)J1a/wJI. 

Ich verweise im Allgemeinen auf die im Philologus gegebene Aus
einandersetzung und hebe hier nur dasjenige hervor, was für den vor
liegenden Zweck von Bedeutung ist, indem ich das dort Gesagte auf 
Grund der durch die genauere Abschrift gewonnenen Ergebnisse zugleich 
theils berichtige theils ergänze. l)as erste Dekret ernennt den Eukles 
zum Herold des Rathes und Volkes, das zweite überträgt dieses Amt 
auf seinen Sohn Philokles. Da in dem ersten Falle die Verleihung als 
Belohnung für namhafte Verdienste erfolgt, welche Eukles sich um die 
Sache der Demokratie erworben hatte, so ist anzunehmen, dars sie für 
einen längeren Zeitraum, vermuthlich auf Lebenszeit (oLd fJlov), geschah, 
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was Z. 10 in der Lücke zu Anfang ausdrücklich gesagt gewesen sein 
wird. Dasselbe dürfte auch bei Philokles der Fall gewesen sein, da laut 
Z. 24 diesem das Amt unter denselben Bedingungen wie seinem Vater 
(xa~anEt! 'Ccji na'Ct!I) übertragen wurde. Beide Dekrete sind überdem 
aus verschiedenen Jahren, was, obwohl die Archonten in den Prae
scripten nicht genannt werden, doch daraus mit Sicherheit zu schliefsen 
ist, dafs der Prytanienschreiber beide Male ersichtlich eine verschiedene 
Person is~, das Amt desselben aber vermuthlich schon seit Eukleides 
Archontat , jedenfalls aber in der Zeit, in welche das zweite Dekret 
nothwendig zu setzen ist, ein jähriges, nicht mehr mit den Prytanien 
wechselndes war. Das zweite Dekret nämlich ist beantragt von )Iela
nopos, welcher nicht verschieden sein dürfte von dem bekannten Staats
mann gleichen Namens, der 01. 102! Athen auf dem Friedenscongrefs 
zu Sparta mitvertrat (Xenophon Hell. Gesch. 6, 3. 2) und später in 
dem Handel wider Timokrates 01. 106,4 eine Rolle spielte. Hierzu 
stimmt vollkommen der orthographische Charakter der Urkunde, auf 

. der 0 statt 0'1' im Inlaute des W ortes f1ov).~ zwar noch fest ist, in 
den Endungen dagegen bereits ein Schwanken sich eingetreten zeigt, 
und 0'1' bei weitem überwiegt; Umstände, weIche auf 01. 103-106 

. als Abfassungszeit dieses zweiten Dekretes hinweisen. Denselben Cha
rakter zeigt nun zwar auch die vorliegende Abschrift des ersten De
kretes, soweit sich aus der Ergänzung von Z. 7 ein Urtheil bilden läfst, 
wo in der Lücke zweimal 0'1' und einmal 0 in der Genetivendung ge
standen zu haben scheint; es folgt indessen daraus nicht, dafs es in 
demselben Zeitraum, in einem der dem Datum des zweiten unmittel
bar vorhergehenden Jahre verfafst ist. Denn es läfst sich denken, dafs 
seine Abfassung erheblich früher als die der zweiten Urkunde fällt und 
die vorliegende Ausfertigung erst bei Gelegenheit und auf Veranlassung 
der Publication der zweiten Urkunde Statt gefunden hat, weil in dieser 
gewissermafsen auf die frühere Bezug genommen wird (xa:tanEt! 'Er;; 
na'Ct!l Z. 24) und zum vollen Verständnifs dessen, was der spätere 
Beschlufs verordnete, die Kenntnifs vom Inhalte des früheren noth
wendig war. In diesem Falle wurde das ältere Document auf Anweisung 
vom Schreiber des späteren· aus den Acten hinzugefügt und kam da
bei naturgemäfs diejenige Orthographie in Anwendung, welche dem 
Schreiber geläufig war und die wir als solche aus der zweiten Urkunde 
kennen lernen. Diesen Fall nun zu setzen sind wir genöthigt durch 
die Erwägung, dafs der Posten dem Sohne doch erst nach dem Tode 
des Vaters verliehen sein kann und kaum anzunehmen ist, dars der letz-

2* 
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tere unmittelbar nach Verleihung des Amtes verstorben ist, ferner 
aber, was mir das Wichtigste scheint, durch den Umstand, dafs den 
Motiven des Ernennungsdekretes nach zu schliefsen Eukles zum He
rold ernannt worden ist zur Belohnung für die Dienste, welche er bei 
Gelegenheit der Rückkehr des Demos unter Thrasybulos geleistet batte, 
was uns veranlassen muCs, diese Ernennung in die nächste Nähe der 
Ereignisse von 01. 94, 2 zu rucken. Der Demos erwies sich nicht nur 
gegen den Vater dankbar, sondern dehnte, wie man sieht. seine Er
kenntlichkeit auch auf den Sohn aus. Die Familie scheint seit jener 
Zeit in Athen seCshaft geblieben imd sich mit Vorliebe dem niederen 
Staatsdienst gewidmet zu haben. Wenigstens wird auf einer Urkunde 
von 01. 107, 4, welche ich imPhilologus 15, 402 ff.,besprochen habe, 
Z. 12 ein E(.Jdl~~ als ör;p.6(1LO~ erwähnt (vgl. Böhnecke Demosthe
nes, Lykurgos, Hyperides 1864. S. 260. 263), welcher den Prytanen 
als Schreiber zur Hand geht und der ein dem GroCsvater gleichnamiger 
Sohn des Philokles gewesen sein dürfte; und noch in der Zeit nach 
01. 121, 3 finden wir einen EtJx).~~ (])t).oxUov~ Tf!t"ep.l3teV~ als He
rold des Rathes und Volkes erwähnt (C. I. G. 115), der augenschein
lich auch ein Nachkomme jenes ersten Eukles 'gewesen ist. Der letz
tere war wenigstens zur Zeit, als er zum Herolde ernannt wurde, noch 
nicht Bürger, sondern Metoeke, wenn anders Z. 4 des ersten Dekretes 
richtig von mir ergänzt worden ist; später mufs entweder er oder einer 
seiner Nachkommen das Bürgerrecht erworben haben, da der jüngere 
der heiden gleichnamigen Familienglieder als Bürger ausdrücklich cba
rakterisirt wird. 

Um nun zu Andokides zurückzukehren, so scheint es mir nicht 
zweifelhaft, dafs der Herold Eukles, den jene Stelle der Rede von den 
Mysterien als im Boedromion des Jahres 01. 95, 1 fungirend erwähnt, 
und der Herold Eukles, der laut unserer Urkunde in der Zeit unmittel
bar nach 01. 94, 2 mit diesem Posten betraut worden ist, dieselbe 
Person sind. Giebt man dies zu, so legt die Urkunde ein nicht leicht 
zu unterschätzendes ZeugniCs für die Authenticität der Rede ab, wie 
die Stelle der letzteren umgekehrt uns in den Stand setzt, das Datum 
der Urkunde genauer, als ohnedem möglich wäre, zu bestimmen. Es 
ist nämlich nunmehr deutlich, daCs die erste Ausfertigung dieser Ur
kunde in die Zeit zwischen dem Boedromion von 01. 94, 2 und dem 
entsprechenden Monat von 01. 95, 1 zu setzen ist, und wir das vor
liegende Exemplar derselben allerdings nur als eine spätere Abschrift 
zu betrachten haben. A. KIRCHHOFF. 



ANALECTA. 
I. Caelius Aurelianus Celerum passionum II 30 haec habet, siqui

dem vulgus qWJdam consuetudine propria et dominantia magnis nomi
ftibus adpellat, ut magnum mare sacrum mare atque luem deificam 
epilepticam passionem. similia uberius exponit Tardarum passionum I 

4, epilepsia vocabulum sumpsit quod sensum atque mentem pariter 
adprehendat. adpellarur etiam puerilis passio, B1.·quidem in ipsis (f. 
istis) abundat aetatibus, et sacra, sive quod divinitus putetur i"missa, 
sive quod sacram contaminet animam, sive quod in capite fiat, quod 
multorum philosophorum iudicio sacrum templum est partis animae in 
corpore natae, sive ob magnirudinem passionis: maiora enim vulgus 
saCTa vocavit; inde saCTUm dictum '!'are et sacra domus, velut tragicus 
poeta sacram noctem, hoc est magnam, adpellavit. commentabor de 
bis, eo maxime consilio ut Graecae quae in eis insunt doctrinae vestigia 
persequar. nam quod ad summam disputationis attinet, id est ad no
men sacri morbi recte explicanduni, non potest dubitari quin missa 
argutula ista grammaticae eruditionis subtilitate sequendum sit verissi
mum iudicium Hippocratis, qui in ipso libri quam de eo morbo con
scripsit initio sic loquitur, mei p.eJl ~ijr; iee~g JloVaov xa),eop.eJl1}g 

l' ~" , ~ , ~, ~]I, , Q. ,.,. , CrluS exu. ovueJl n P.Ot uOX88t ~CrIJI UIV"WJI 'ifuo~ee1J stJlat JlOV-
. OCrIJI oMe isemee1J, dUd rpVatJl p.e" EXetJl ~JI xai 'l"a 10t1ta 

, r,o.' '..1" '> _ " < JI 'IIova1Jp.cna O'iflfll rt)'JInat, cpvaw ue av~'ll xat neopaatJl ot aJl-

:leronot eJlop.taaJl :leilw n ne~rp.a slJ1a" ~no dnstel1Jr; xai :lav-
1. ' '..1")/ < 1. , ,,,' 

p.aaw,,;r;~or;, on OVu8'll eotxe nlfe'!lat Jlovao,at. xat xa,,;a p.8'II 
ß]JI dnoel'lJ" al)'&oün ";00 p.~ Yt)'JIwoxetJl ";d :leioJl atJ~fi Jta
ow'n-at, xcna Je ";~JI ~noel1JJI ,,;oii ,,;eonov ~g i~atog dnol
Ä.v-ra". cum Caelio Almelovenus conparavit Aretaeum et Apuleium. 
quorum ille de causis et signis chronicorum morborum I 4 ita de epi
lepsia loquitur, dUa xai IXöosor; ~ Svp..tpo~. Joxeet yae ~oiat 
er: ";~JI ~ei.~JI1}JI dlt,,;eoiat dtptxJlsia3-at (etptxJlsia:lat probabili
ter. Ermerinsius) ~ Jloiiaof:. ";oVJlSXBJI ise~JI xtd~axovat ~~v na
:tr;JI' d~ae xal Jt' IXUag neotpaatOr;, ~ p..sye:leor; ~ov xaxoV 

(lseoJl yae ";0 ItEra), ~ l~atog ovx dv:lewnlJl1}(; dUa :lelr;r;, ~' 
~ l ~'I:." 1. ,]I Q. , , ~ J\ l: ' C ~ ua p..OJlo. uO!:>'J. lfg ";OJl aV'ifewnoJl StUOuOV, 1J ,:>vp..nunwv op..ov, 
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nJJltJe Ax.lxJ.r;axoJl lee~JI. ubi vereor ne öogr;~ non satis recte in
tellexerint interpretes, explicandum autem sit eis quae Hermannus ad 
Aeschyli Suppl. v. 754 adscripsit. Apuleius haec dicit in Apologia 
cap. 50, enimvero si perniciosa illa dulcedo intus cohibita el bili atrae 
sociata venis omnibus {urens pervasit, dein ad summum caput viam 
molita dirum fluxum cerebro immiscuit, ilico regalem partem animi 
debilitat, quae ratione pollens verticem hominis velut arcem et regiam 
insedit. putatur ibi dulcedinis vocabulum corruptum esse, inscienter 
admodum. nam antea Apuleius dixerat numquam postea comitiali 
morbo attemptari cui ille pectoris cutem vitiligine insigniverit, scabiem 
autem Latini propter pruritum et titillationem dixerunt dulcedinem. 
Cicero de legibus I § 47 de voluplate, quoius blanditiis corrupti quae 
natura bona sunt, quia dulcedine hac et scabie carent, non cernunt sa
tis. Gratius Cyneg. v. 408 at si de{ormi lacerum dulcedine corpus Per
sequitur scabies. similiter Martialis XIV 23 libidinum "Vocabulo utitur 
in auriscalpii commendatione, si tibi morosa prurigine verminat auris, 
Arma damus tantis apta libidinibus. deinde Apuleius haec dicit, eum 
nostri non modo maiorem et eomitialem, verum etiam divinum mor
bum, ita ut Graeei 1eeaJl Jloaov, vere nuncuparunt, videlicet quod animi 
partem rationalem, quae longe sanctissima est, eam violet. suspicere 
Caelium cum iIla scripsit memorem fuisse Apuleii. a Caelio, ut passim 
alia, Isidorus petiit quae Orig. IV 7 5 habet, epilepsia vocabulum sump
sit quod mentem adprehendens pariter et corpus possideat: Graeci enim 

. adprehensionem em).,r;1/J{aJl adpellant. quod mox addit, idem est et 
morbus comitialis, idem maior et divinus, quo caduci tmenlur, videtur 
sumpsisse ab Apuleio. quod autem Caelius epilepti~m passionem luem 
deificam dici scribit nihil est aliud quam quod Apuleius divinum mor
bum nuncupari narrat. neque enim mirum est Caelium, Siccensem 
patria, in isto vocabulo Afrorum secutum esse consuetudinem, quos 
divina dixisse deifica aliquot exemplis docere possum. Baluzius in 
Miscellaneorum libro secundo quosdam habet libellos ab Afris saeculo 
post Christum natum quarto conscriptos in quibus frequens est illud 
vocabulum. in Passione enim sancti Felicis episcopi Tubyzacensis p. 
77 legimus libros deificos habelis? ibidem p. 80 si scripturas deifical 
tradere nolueris, capite plecteris. in Gestis purgationis Felicis episcopi 
Aptungitani p. 85 die, inquit, Caeciliano amico meo quod codices accepi 
pretiosos deificos XI. ihidem p. 89 Felicem autem, religiosum episeo
pum, liberum esse ab exustfone instrumentorum deificorum mani{estum 
est, cum nemo in eum aliquid probare potuerit quod religiosissimas 
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scripturas tradider"t vel exusserit. omnium mim inter1'ogatio supra
seripta manifestata eBt nullas scripturas deificas vel inventas vel cor
ruptas vel incensas fuisBe: quae repetit Optatus episcopus Milevitanus 

. de schismate Donatistarum I 27, obi scripturn est omnium mim inter
Togatio Btlprascriptorum manifesta est. possum alia addere, sed vel 
sie metuo ne nimis longa scriptione molestus fiam. 

Cum eis quae Caelius Aurelianus de puerilis morbi nomine dicit 
conparanda sunt quae .Galenus babet in Hippocratis Epidemiarum VI 

comm. VI eap. 7 (t. V p. 523 Bas. t. IX p. 550 Chart.), -r~" EmJ..TJ1/JiaJl 01 
n:ai.atot, xai fL8"/ulTJ" "oO'OJl ~x&J..ov" xai n:&.[}o~ n:atoloJl, &0'
n:8(1 a~-ro~ Ö <I1ln:ox(l&-rTJ~ b -rij} n:8ei M&-rCIJ" xat, &leCIJ" xa" 
-ron:CIJ", ~1l8tO~ xa-ra ""~,, niiv naloCIJ" ~ltxia" nJ..80"&S8t. Hip
poeratis verba sunt eap. 3, "roiO't 08 natOlolO't ~ntnln,,"8t" 0'1la-

, \" Q. (. \ ,,.. \ ..t ' , 'c , 
O'fLOV' xat aO'vpma, a "OfLI."O'VO't ""0 natutOJl nOt88t" xat 'eTJ" 
,,000'0)' 81"at. quo rettulit Foesius natotXOJl n&3-~ quod apud 
Erotianum legitur. .scripsisse autem videtur Hippocrates "ro n:at
Orjuw. 

Saerum morbum vocatam esse epilepsiam propter mali magnitu
dinem multorum fuisse videtur opinio. paullo scitius quam alii boc 
morbi nomen interpretatur scboliastes in Apollonii Rhodii 11019, 18(J~ 
,je cpml~8"rat· xm' ~CPTJfLtO'fLO". "ra rae !t8,,/&Ä.a -rw" na.[}w" 
~qnffLW~ ie(la xa" xaJ..& cpafL6V, cJg xai ,,"a~ 'Eetvva, E-6fL6Vloag 
xat, "r~" J..otfLtX~V "ouO)' 18(1&V, cf. ~ xai KaJ..i.{fLaxog C<1/J6VOOfL8-
"01, ,j' Ue~" cpr;fLl~OfL8V.» pingui magis Minerva egerunt qui comi
tialem morbum ut alia scilieet magna sacrum voeatum esse statuerunt. 
eis quos antea eommemoravi addo Plutarebum, qui de solertia anima
lium eap. 32 p. 981 sie loquitur, "r0 ,je ,,"or &".[}lov 3-avfLaO'tw-ra

""0,, ~""'" 8" "OfL1](JQg '8eD" lxfJV" e'/(l1]-rat' xal-rot fLE"/U1I n"e~ 
ofonat ""0,, ieed", xa3-&n8(1 Ocnovv i6(1o" ""0 fLE"/a xai -r~" ~n:t
i.'rJ1/JIU1l fL8"/&l1]" "00'0" O{;O'U1I le(Ja" xalovO'tJ!' ["tOt 08 XOt1l(ij~ 

, >I \ C , 

~o" acp8"rO" xat "8(1WfL8VO". 
Omitto alia, neque ea eommemoro quae grammatici ut 18(10" l

X:tV" et 18(10" oo-rov" aliaque similia expliearent disputarunt. sed quon
iam saeri ossis mentio facta est utar hac oceasione ut epistulam Fron
tonis ad aInicos 116, quam ad Victorinum generum scripsit, emendem. 
eam Maius eum Frontoniana Romae ederet ita scriptarn dedit, Graviter 
oculos dolui . . nullus dolor • .• aut . . interis • • aut internati oriebantur 
inter nativum, Graeci ieron o'ston, Suetonius Tranquillus spinam sacram 
appellat. ego me neque Graecum neque Latinum vocabulum ullius mem-
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"ri no"e maUem, dum istius dowris expers vitam degerem. olim ini
tium epistulae aliter scripserat. de quo quid statuendum sit dici non 
potest antequam veteris libri schedae diligentius exploratae erunt, est
que id in Frontonianis reliquiis omnino necessarium. sed internati, 
quod puto Maium aliosque ab internascendo deduxisse, quid sit mani
festurn fit certa proximorum verborum emendatione. seripsit enim 
Fronto" aut internati oriebantur. internatium Graeci i8(JOJl oa'JovJI, 
Suetonius Tranquillu8 spinam sacram appellat. internatii vocabulum 
adhuc ignorabatur. similia autem sunt multa, quae enumerabo quon
iam partim rara sunt et in vetustis tantum glossariis inveniuntur: 
intercilium intercolumnium interdigitium interfeminium interlunium 
intermetium intermundium internodium internundinium interordinium 
interpondium interscalmium interscapilium intertignium intervenium. 
paullo aliter dicuntur interpretium et interusurium. iam videat mihi 
quis quomodo Frontonis verba Reifferscheidius in Suetonii reliquiis 
p. 273 traetarit: adparebit rem non intellexisse. neque cum Suetonii 
IIpI'nam sacram ad librum eius qui erat de vitiis eorporalibus rettulit 
maiore quam saepe alias iure usus est. quippe Suetonius in viris in
lustribus haec dixit, Mes8ala Corvinus orator ante biennium quam mo
reretur ita memoriam ac sensum ami8it ut vix pauca verba coniunge
ret, et ad extremum ulcere Bibi circa sacram spinam nato inedia se 
confecit anno aetatis LZXII. leguntur ea apud ipsum Reifl'ersehei
dium p. 83. ' 

Sed redeo ad Caelium Aurelianum. qui cum bis commemoret sa
crum mare, nescio sane quis ita dixerit, sed Graecum fuisse poetam 
non dubito. nam sacra domu8 quae additur Homerica est, n. VI 89, 
o'lsaaa x'J..1j'idt, .:tv(Ja!; U(JotO d6",otO. fuerunt enim grammatici qui 
bic quoque somnium illud somniarent quo eis quidquid magnum esset 
sacrum diei posse videbatur. Hesychius t8(JO'iO ö6",otO· Jlaov, "'81&
Mv o'lxov. denique tragieus poeta quem Caelius dieit saeram noctem 
hoc est magnam adpellasse Euripides est, cuius Andromeda noetis lon
gitudinem conquerebatur, quamquam propterea eam sacram adpellasse 
Doctem idem illud grammatieorum somnium est. utitur Euripidüs 
versibus Mnesiloehus Aristophanis in Thesmophoriazusis v. 1065ss., 

, l' 1\7:' 1:' < , 
W .uv~ leea, 
W!; ",axeoJl ~mtBV",a öu.JXBt!; 
da-reeoBtÖea JlcJ-ra öupeeVova' 
altMeo!; le(Jii~ 
-roii ae"'JlO'Ja-r ovd,,' 'O).:VWtov. 
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erat autem haee Noetis invocatio ipsum tragoediae initium vel I ut 
seholiastes loquitur I 'foV n(!olorov ~'JIö(!o/leöa~ ela{Jol~. sed de 

. his versibus non eonvenit mihi eum doctis hominibus. Bergkius enim, 
quem Nauckius sequitur, /lax(!o" cJ~ 'tnnev/la öu.Jxet~ scripsit, Mei
nekius nw~ /lax(!()'JI 'tn:nev/la öu.Jltet~. dissuadet mutationem scho
liastes Theocriti, qui ad idyllium II 166 tres priores versiculos eodem 
verborum ordine adscripsit quo apud Aristophanem leguntur neque 
n~ habet 'sed cJ~. adfert autem illos versus ut Euripidis neque idonea 
causa est cur putemus usum eum esse non Euripidis fabula vel anti
quioris alicuius gramm\tici commentario, sed depravato Thesmopho
riazusarum exemplari. neque magis idonea causa est cur propter in
terruptarn numerorum continuationem in carmine Euripidis quicquarn 
mutetur. satis enim hiatus excusatur invocatione vel exclamatione, 
post quam vox paullisller sustinetur. consimile plane exemplum ~ 
eisdem anapaesticis numeris praebet Sophoclis Oedipus Coloneus v. 188, 

" -, ... are 'JIV'JI av /le, nat, 
f'JI' a'JI eVae{Jla~ 11tt{JaIJlone~ 
'fO /lEv e'tnot/lliJl, 'fO ö' axovaat/l8'll, 
xal /l~ x(!elf! nolewß/leJl. 

et magis ibi cohaeret oratio quam in Euripidiis versibus. deinde 
Nauckius aaneoetöea delendum esse suspicatur, neque nego inso
lentius dictum esse, cum Jlma aUtEeO~ plena quidem sint sideribus, 
sed non speciem vel similitudinem eorum habeant. firmat tarnen illam 
vocem scholion Theocriteum, in quo levi errore aa'f(!oeuJea seriptum 
est. firmant etiam Ennii versus apud Varronem de lingua Latina v p. 
29 Sp., quos versus ad Andromedam Ennii Iosephus Scaliger reetissime 
rettulit, immerito reprehensus a Gerhardo Vossio in Castigationibus 
p. 19. Ennius igitur ita dixit, 

quae cava caeli signitenentibus 
conticis bi gis. 

si signitenentis scripsisset, accuratius imitatus esset Euripidem: sed vi
detur 'JIwra de equorum dorso intellexisse, excusando errore similique 
aliis quos Latini in Graecorum carminum interpretatione commiserunt; 
certe ad bigas epitheton transtulit. ceterum signirenentibus illud Mat
thias Gesnerus in Thesauro non recte ita exponit, eid est signa percur
rentibus :' nam illa cursum tenendi significatio a conposito vocabulo 
aliena est. immo signitenentes bigae similiter dicuntur atque Annali x 
(v. 343 Vahl.) hinc N03J processit stellis ardentibm apta, Annalique XVI 

(v. 416) N03J quando mediis lignis praeca''ncta "olabit. aC1reeO,,,öea 
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autem illud eo minus mihi videtur esse sollieitandum quo magis vereor ne, 
si eonposita tragieorum adieetiva omnia ad vivum reseeanda esse censea
mus, aliquam multa nobis mutanda sint aut prorsus delenda. itaque da
bimus aliquid poetarum libertati putabimusque Euripidem aaneouöea 
"cih"a dixisse eum vellet aa.,;eeoena vel aa.,;eewö1j intellegi. seio Lo
beekium in Pathologia Graeci sermonis t. I p: 458 ss. de WÖ1]g et oet
cJ1~ formarum diserimine egregie disputasse: sed grammaticam sub
tilitatem saepe neglexit liberior atque audacior Graeeorum poetarum 
oratio. 

11. Diu, quod paene mireris, reprehensionem novandique studia 
effugerant splendida Antigonae verba in Phoenissis Euripidis v. 174, 
rJ ).L1l;aeO~~"ov .:tvrm:ee ~Uov ~ela"ala. xevae6xvxlov perrog. 

nuper autem ßadhamus, eum vulgo eonstet ae pueris adeo notissimum 
s1't eommuni Graeeorum opinione Lunam Solis non filiam sed sororem 
perhiberi, puerili eruditione eonfisus ~UOV vel aeUov (id enim libri 
habent, illud Hermannus verissime seripsit) minime tolerandum, sed in 
Am:ovg mutandum esse eensuit. turn Nauekius ruiturum isto paeto 
versieulum addito artieulo fulsit eontinuoque, quasi res esset certissima, 
.:tVrm:e(! a Am:oiJg in exemplaria tragoediae intulit. detrahi hae mu
tatione orationi aliquid poeticae virtutis facile intellegitur: nam multo 
quam Latona melius ae signifieantius Sol dicitur ltn:ae6~w"og, id est 
radüs veluti nitido eingulo cireundatus. magis etiam emendandi libi
dinem eohibere debebat antiqui interpretis scholion, <Haloöog p1jat" 
'ö 1 ' <H'" .,. ' '" , , ce r.::.' ~)'l:l'1 , , a ell.p1J" II.tOv etJ'at 'f1]" ... ell.1j"1j", ~eta u ell.tO" n fJ.era" 

l.afJ.n:e&" n ~el~JI1j" rel"m:o·» .dlaxv1og öa xai 01 pvatxw
'f~t .:tvrm:eea, n:aeoaOJl lx 'fOV ~ltaxov PW'fog fJ.e.,;alafJ.fJ&"et 
afJ.i).et xai 1teog 'fag vn:oa,,&aetg fJ.e.,;afJ.O(!poiJ'fat ~ ae).~JI1j. ita
que similiter atque Euripides etiam Aesehylus alieubi Lunam filiam 
Solls vocavit. verum Nauekius Trag. fragm. p. 99 (non .dlaxvlog' in
quit (voluisse videtur grammatieus, sed ElJetn:lö1jg.' non intellego 
eur voluerit, nisi forte ne, si nollet, periculosius esset Badhamo et 
Nauckio emendandi studium. sed ignorarunt doeti homines quod 
seboliastes Arati in v. 455 narrat, a-o-n) (Je ~ ae11J11j xa.:t' eav'f~" 
l1panog ~fJ.i" ltnl", v1ta öa 'fOV ~Uov pwn~ofJ.iJI1j paveea ~fJ.i" 

, \~'" - 'l ,,. , , , CI Ö ' rwe.,;at, xat 01;8 fJ.8JI aV'f'lJ 1t1l.1jata."et, 'f01;8 xat pat"et, 07:e e 
, -'r ' ", J l' '&1 CI 1 av'fOV xWet."e.,;at, XM O",trOJl an:o"'1jret, xat 1t 11.1,,, oao" n:1I.1j-

at&~et rBJIVä'fat· öta xai n:aea 'foig .,;eartxoig (Hllov .:tvra'f'Yje 
Ure.,;at, ImJtö~ 'fO pwg 19 a-ß'foV exet. nulla ratio est qua evin
cas unius tantum Euripidis illum versiculum obversatum .esse sebolia-
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stae. sed esto, cogitaverit tantum de Euripide: vel sie illius carmini 
testimonium accedit nostris exemplaribus multo antiquius; quod sine 
evidenti necessitate eontemnere non artis est, sed libidinis extra legi
timos disciplinae fines temere evagantis. atqui nulla plane est contem
nendi neeessitas. nam cum omnino ineptuDl sit veteres poetas quasi 
essent cateehumeni dogmatum vel Hesiodi theogonia vel communi opi
nione praescriptorum fide adstringere,· tum tragi ci in rebus quae ad 
religionem pertinent liberius saepe philosophati sunt, physice maxime, 
neque Aesehylus tantum hoc feeerunt et Euripides, sed interdum etiam 
Sophocles. nimiam enim sibi sapientiam adrogat qui Sophoelis esse 
negat versus qui in vita Arati a Vietorio edita ei tribuuntur, "HAt', dU' 
oiX'r8teE pB, ''oJi Ot uoepOt UyovUt r8J1J1TJT~JI .:f8WJI IIaTEeu TB 

nanwJI. quae ita seripsi non quod eerto ita emendanda esse puta
rem, sed ne repeterem quod vulgo seribunt )Hü.to~ olxnlellt8 p8 
pro eo quod Vietorii liber praebuit ~e).{oto xnle8t8 8PE: neque enim 
istam nominis formam senarius versus admittit. deinde eum copula 
deesset, TB adieere malui quam xu;, na'&Eea seribere. eredidit autem 
illa Sophoelia esse prudentissimus harum rerum iudex Lobeckius 
Aglaoph. p. 79. sed muIto sane saepius ita philosophati sunt Euripides 
et antea Aesehylus. quem eum Herodotus 11 156 narret Dianam fecisse 
fiJiam Cereris, multo minus mirabimur eundem Lunam Solls, a quo 
lueem accipit, aliquando dixisse filiam Euripidemque hoc esse imita
turn. itaque in Phoenissis veteribus testibus fidem habebimus neque 
illud :tVrUT8e ~Uov ~daJlala novitio aliquo eommento eommu-
tabimus. . 

Videtur autem mihi omnino priscis testibus maior quam saepe 
fit reverentia esse exhibenda, non ut addieti eis simus aut nihil tem
pore valde antiquo erratum esse putemus , verum ut eaute ae modeste 
iudicemus nostrisque opinionibus minus confidamus. sie idem Bad
hamus euius de versuEuripidis sententiam inprobandam esse duximus 
attreetavit temere quae apud Platonem leguntur in Phaedro p. 245, . 
t\ ~,,, JI , ~ 2 \ , 0. ' " 
O!; u aJl UJl8V paJIta~ p,OVUWJI l:nt notTJnxa~ ",vea~ ueptxTJTat, 

0.' (" 2 •• ,t., «\ \', )~\ 
n8tUv8t~ W~ aeu ~ Tc,.Jl1J~ ,xaJlo~ nOtTJ'&TJf; euop8JIo~, a'&8"'TJ~ 

a~o~ 'Z"8 xa;' ~ nolTJutr; "'no T~r; -rWJI patJlOpEJlWJI ~ TOV uw
epeOJloVJlTO~ ~epaJltu.:tTJ' putat enim seribendum esse In;' nOtTJnx~r; 
:tVear;. sed quod in nostris libris est neque non potest ferri legit etiam 
Seneca, qui de tranquillitate animi eap. 17 10 ~am live Graeco poetae 
credimus inquit, aliquando et insanire iucundum est, live Platoni, [ro
stra poetica, tores conpo, sm pepulit, sive Aristoteli, nullum magnum 
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ingenium ,ine millJtura dementiae fuit. vel, ut alio exemplo utar, ver
sum Sophoclis Mo~ch1Jv p.o/, 'f(J ov' ~nslqw p.o).s1v Nauckius 
Trag. fragm. p. 255 suspicatur non Sophoclis esse, sed comici poetae 
qui Aeschyli verba dvo rvvaix' eVslp.oJls in risum verterit. equidem 
nihil hic ridiculi adgnosco, versupl autem illum non tantum schoJiastes 
in AeschyJi Persarum v. 181, verum etiam quem ipse Nauckius com
memorat Herodianus in Philetaero p. 434 Piers. Sophocli tribuit: satis 
igitur confirmatum est poetae nomen. eiusdem Herodiani gravissima 
auctoritate Aristophanis versum a suspicione defendo. in Avibus enim 
v. 1131 Pithetaerus muri quem extructum esse audit altitudinem ad
mirans exclamat (3 IIoasu}ov, '&oV p.axqov~. ibi scholiastes adscrip
sit a1JfJ.slwaat ön '&0 fJ.axqo~ UrSt. Guilelmus Dindorfius C voca
bulum' inquit (furtasse ab Aristophane fictum: nisi 'fOV p.axqov scrip
sit.' mihi '&ov p.axqov hic ne potuisse quidem commode dici videtur, 
p.dxqo~ cur Aristophanes finxerit causa non adparet. Meinekius hoc 
adscripsit, C p.axqov~ corruptum esC fugit doctos homines quod ex 
Herodiani Iliaca prosodia schoJia in Iliadis um 419 adferunt, {Jaqv
'&OV1J'&EOJI '1"0 anivo~, ~nsl, ovoiJl ovol:&eqoJl ~op.a el~ o~ MjyOJl 
, 2:.! t'1 '1' '" ) ) A '« 1 0s"vnat· OV'l"W~ SLXe xat '&0 p.axqo~ naq aqta'l"otpa'!'8t, W 
IIoastdov, '1"00 fJ.axqov~," {Ja(!vvop.wov xal, p.~ 6p.o-roJlovv<&cp 
&§V'JIOP.EJlqJ a(!a8JILxcil. abstinebimus, opinor, a mutatione vocabuli 
quod Herodianus testatur. ceterum '1"0 p.&xq~ hodie Graed dicere 
s'OJent, ut docet Coraes in Heliodorum p. 132, commemoratus ille 
a Ludovico Dindorno in Thesauro Stephani, '1"0/ p.~xo~ ~ p.i'JI avV7f
.f/sta anavlw~ xixq1J1:at, lmnoUaano~ b aV'I"ij '&ov p.axqo~. 
idem sermonis vitium (repugnat enim '1"0' p.dxqo~ analogiae) non du
bito iam Aristophanis aetate plebeculam Atticam commisisse. Pithe
taerus igitur eius cum eo vocabulo utitur, praemagna admiratione in 
sordes verborum ridicule incidit, neque mutandum est quod poeta fa
eete instituit. 

m. Egregium carmen Aeschyli est in Agamemnone v. 681 ss., 

'El~ no'l"' cJ'JIop.a~8JI (M' l~ 'EO na'JI h1J'I"vp.w~ 
(p.~ n~ öntv' <WX 6qwp.w nqo'JIolata" 'EOV nenqrup.EJJov 
r1iiJqaav lv 'l"VX'l VEP.WV;) 
'J"av ooq1rap.{JqOv ap.tpt'JI8txij .f/' 'Elbav, lnel, n(!sn:&nw~ 
~).bavg g).avdqo~ EJ.in'Eo).,~ 
h. 'EWV a{J(!o-rlp.wv 

, , " " z' l " neoxal'wvp.p.a'l"flW enl'wlJvas etpVeov r ranog ave'l, 
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nolvtnlcJ(!ol n pe(!&ant('e~ xVJlaro;' XIn' l'VOf: nMntnl 
" apanOJl 

cJ,: l(!tJl atillnoeaatnl. 
eum Elbav~ vocabulum Aesehylus finxit (recte enim ita eorrexerunt 
Blomfieldus et Elmsleius Elba~ quod libri habent), usus est ea nomi
num interpretandorum eonsuetudine euius multa exempla Elmsleius ad 
Euripidis Bacch. v. 508 adseripsit, vim et rationem praeelare exposuit 
Bermannus in explieatione Aiaeis Sophocliae v. 430. eadem autem no
minis interpretatio momentum feeit ut Helenae sidus pernieiosum sa
lutaribus fratrum sideribus adderetur. nam cum aliis Belena videretur 
esse JlCl1nllo,~ awt;~(!t~, ut Euripides loquitur in Oreste v. 1637, 
alii et fortasse plures eam infestam navibus esse existimabant. de qua 
re conponam hie quae repperi omnia. itaque ad Euripidis Orestem ad
scripturn habemus hoce scholion, quod muIto ante Cobetum tempore 
Madvigius corre~it in Emendationibus in Ciceronis libros philosophi-

137 CI " 'E' , ~ r' , Q. " eos p. , on xat 1] ",eJl1] ~Ot~ XBtlla,:>0IlEJIot~ xlna v·a",aaaaJI 
e~xoo~ la7:t xlna Ev(!tnlcJ"JI aea1]llelw-rat· 0 Illnot ~wal
f1to~ Kllnai.tJl ote-rat oVx eVlle,,';;~ aV7:~JI httpal"ea3-at. IIoU
Ilw" öe xai I" 7:cjj tJ' 7:';;JI (sie Madvigius: libri b "CPÖ8 7:cp) neo~ 
)~ l: ..1'..1 ' , ~..I' ), ), ~ A 
LLlla~tnluetu1]JI 7:1]JI 1lEl' ~w" uVO aa"eew" 8ntpaJlBtaJI 7:WJl ",oa-
xot:eWJI d-Jlolloloyeia3-at (dJlwlloMy~a3-at Cobetus), -nj" öe 7:';;" 
r ' 7:(;JI (sic Madvigius: r' ",;;" libri omittunt) i.eyollbwJI Ka{J8lewJI 
(sic Madvigius: libri 'o{JelewJI). in brevius haec contracta sunt in co
dice Augustano, ~wal{Jto~ Ini xaxcp aV7:~JI ol'nat palll8a3-at· 

).lt ,3' " ), 'E) '.t 00')..1 , 
e,uw~ OVJI aW7:1]ewJI CJI1JatJl aV7:1]JI 0 vetntu1]~, I e,uw~ non 
puto verum esse, sed scribendum ldlw~, frequentatum grammaticis vo
cabulum, a quo ne Latini quidem magis abstinent quam ab aliis Grae
cae diseiplinae vocibus. in scholiis Bobiensibus in Ciceronis oratiouem 
in Vatinium p. 316 11 Or. Maius testatur codicem evidenter hoc habere, 
ad superbiam quidem et nimium tumorem animi re(erens koc dixit 
tInW~; tamen notare voluit insulsitatem cervicum eius, quas immo
dicum (uisse corpulentas traditur: habet codex sine dubio 1~lnC, con
iungendumqueest ldlw~ tamen. eum Sosihio consentit Plinius Nat. 
bist. 11 § 101, ell7istunt stellae et in mari temsque. vidi nocturnis 
militum vigiliis inkaerere pilis pro vallo (ulgorem e(figie ea, et an
ternnis navigantium aliisque navium partibus ceu vocali quodam 
sono insistunt ut volucres se dem ex sede mutantes, graves cum solita
riae venere mergentesque navigia et si in carinae ima inciderint ex
urentes, geminae autem salutares et prosperi cursus praenuntiae, qua-
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ntm advmm {ugari diram illam ac m;nacem adpellatamque Helenam, 
d ob id Polluei et Castori id numen adsignant eosque in mari deos invo
cant. usus est his Plinianis Ioannes Lydus eum de ostentis eap. 5 haee 
seripsit, ~IlOlWf; [anv h/~oVf; &cl1:ieaf; ,meBiv 1r07:8 1l8V lv rfj, 
n07:8 cJ8 lv .{fa).an'tl 7:elf; ltJlaf; hB~YBlaf; cJBtxvVnaf;. lnl n 
"el~ cneanwnxwv &xOJl'!lwv noUaXtf; wcp.{f1jaav lcpt~a'JIOnBf; 
111:l 7:B 7:WV lcniw'JI 7:W'JI 'JIBW'JI, xai lv l%UOtf; tJe Il/~Bat, ).trveov 
n aVetrlla n~OC11jxovnBf; xai &~'JIiwv cJlx1j'JI Blf; 7:011:0'11 Ix 7:0-
nov 7:~f; 'JIewf; IlB.{fta7:all8'JIOt, rJf; li'JI xa7:acJvawtJt 7:aV7:1j'JI. ö.{f8'JI 

\ - I: I - \ 2 I I 11: l' xat 7:0tf; .,,1je07:eeotf; 7:7Jf; lIBWf; l!1l11:t11:7:0vtJt lleeBtJt'JI, l!s W'JI tJV'JI-
7:oIlW7:ieav elxof; rev1tJ.{fat 7:~'J1 lx1ltJewtJt'JI. 7:0 cJ8 7:0tOW-OV tJmlla 
~7:0t xa"atJ7:1jlla 01 7:~'J1 .{fala7:7:av 11:UOnef; 'E).s,,1jv xa}..ovtJt'JI. 
)~ , _\ > - Q. \ 21: ,- ( I .R I .R I \ 

aMW xanav..,a 7:a l!s aV7:1jf; 1j 11:eOVota u6tX'JIVtJt· uVO rae 
&cneeBf; eMJvf; xa7:aax~11:7:ovtJt 7:~f; 7:0tam1jf; cpoear;, of}f; KatJ7:0ea 
xai Ho).vcJevx1j'JI xa).ovtJt'JI, o'i 11:aeaX(!~lla 1r(!Of; cpv~'J1 7:~" ).BrO
Ilb7JV lÄ.av'JIovtJtv. porro Statii sunt hi versus in Thebaide VII 791 ss., 
non aliter eaeeo noeturni turbine Cori Seit peritura ratis, cum iam dam
nata sororis Igne Therapnaei fugerunt earbasa fratres. quorum Lae
tantius hane dedit interpretationem, sororis igne: quia nautae cum 
stellam Helenae viderint, quae urania dieitur, euius tanta est vis ineen
dia' ut malum et navis ima pertundat, ut etiam si aes sit hoe ealore sol
vatur, ergo si haee stella navi insederit, sciunt se nautae sine dubio pe
rituros: eontra Castorum sidera sunt navigantibus salutaria. uraniam 
hane stellam dixit etiam Olympiodorus Thebaieus, ex euius historia 
Photius in Bibliotheca p. 62 a Bekk. haee exeripsit, ön xa7:el .{fa
).aatJav 11:o).Ä.el 11:a.{fw'JI 0 tJvrreacpeVf; 1l0Ä.tf; cJtaacJ~uat. l'JI rP 
xai 11:6~i &tJ7:eeOf; n'JIof; nea7:0Ä.or6i, lm{JeltJanof; 7:rp tcnlrp 

- ~, ,~ , , \ {J Q.'}" Q. J'.R \ \ \ 7:0V 11:",OtOV, lle",,,,Bt'JI aV7:0Vf; v..,t~6a..,at· oveavta'JI ue 7:0 cpa'JIev 
na~a 7:W'JI 'JIav'Z"w'JI xa).6itJ.{fat. ubi lleUBt'JI intellegi nequit, verum 
esse potest quod Niebuhrius seribendum esse eonieeit IlIUov, nomi
nativus quem dieunt absolutum. ceterum, ut ex Stephaniano Thesauro 
didiei, alia etiam et paullo diversa signifieatione ovea'JIüx'JI dietarn esse 
adparet ex Olympiodori Alexandrini eommentariis meteorologieis p. 
4 bAld. (apud Idelerum t. I p. 135), 7:007:OVf; cJe 7:0Uf; 7:vcpw'JIaf; xai 
tJlcpw'JIaf; xa).ovtJt cJux 7:0 xai vtJwe noUaxtr; &vae11:atJat. xa-
1.of50t cJe aV7:~'J1 xai oo(!avlav lcJtW'Z"txrp&vOIla7:t • . 7:vcpW'JI cJe xa-
1si7:at . '},a 7:0V 7:aXOVr; 7:oV nveVlla7:or;. ,}ta rae 7:OW-o xai d 
nOt1j,,~r; CP1jtJ t xai 7:elf; &iUar; xai 7:elf; OV07:~ocpar; 7:Wv 11:vev
IlMWJI. poetam dieit He8iodum in The~nia v. 86988. de Typhoeo 



ANALECTA 31 

narrantem. sed ne a typhone quidem ignem abesse multorum fuisse 
eonstat opinionem. 

IV. De Palieis olim Cluverius in Sieilia antiqua, nostra memoria 
Hermannus in eommentatione de Aesehyli Aetnaeis, Prellerus in Pole
monis reliquüs, Sehneidevinus in museo Rhenano anni MDeCeXLV 
erudite disputarunt. fugerunt eos quae Iulius Firmieus Maternus in 
praefatione libri Matheseos primi seripsit. ea adferam ut simul, si pos
sim, emendem. sed posteaquam de actibus el processibus nostr;s con
fabulati sumus, scrutatus a me es, sicut meministi, totius Sieiliae quam 
meolo situm et unde oriundus sum (seribendum puto quam ineolo et 
unde oriundus sum situm) et omnia quae veteres fabulae prodiderunt 
cum verae rationis explieat,'one quaesisti; quid velit ew se Seylla quidve 
Charybdis, flUid eoneurrentium in {reta fluctuum turbulenta confusio, 
quos disiuncta ac separata maria certo horarum tempore ac spatio con
traria undarum collün'one coniungunt; quid {aciant ignes qui ew Aemae 
vertice erumpunt, quae natura eorum quaeve substantia, ex qua origine 
sine iactura montis tanta proficiseantur et anhelent incendia; qualis sit 
lacus qui prope alveum Symaethi amnis ostenditur, cui Paliscus (ser. 
Palicus) nomen est, qui semper crassitudine lurida sordidus liventibus 
spumis obatrescit et strepente coniugio stridulus argutum murmur exi
bilat. nihili esse patet cOfl,iugio, eui Prueknerus vitii notam adposuit: 
videtur autern mihi Firmicus seripsisse confligio, quo vocabulo Solinus 
utitur cap. 9 9, nam in latebrosis rupium cavaminibus quae fluctuum 
C01tfligiis lunc adesa sunt reduviae co-nchyliorum reBederunt. addo de 
laeu et fontibus PaIieorum mernorabilia non nulla habere Iosephum 
A1legranzam in disputatione de Palieis (Opuscoli eruditi latini ed ita
Uani dei p. m. Giuseppe Allegranza, Cremona MDceLxxxl) p. 203 SS. 

eommemorat is p. 206 ea quae Boccatius in Genealogia deorum Il 10 de 
lacu seu fontibus Palicorum auctore Theodontio rettulit. Theodontius 
iste Leontius est euius librum Bodius in Mythographis edidit. 

V. Apud M, Claudium Saeerdotem Artium grammatiearum I 153 
versus latent duo ioculares, non eerti alieuius poetae, sed quales po
pulus Romanus iaeere solebat. loquitur de asteismo qui per similitu
dinem fiat. per similitudinem, quomodo dictum est de Carbone, qui 
mortuo Crasso, komine {eUce, inimico suo, ante obscurus florere coepit, 
( postquam Crassus carbo tactus est':, id est periit, C Carbo crassus tactus 
est.' et illud de Pompeio, qui co loris erat rubei, < quem non pudet et 
rubet, non est homo, ssd ropio.' ropio autem est aul minium aut piscis 
robeus atAt penis. in libro Bobiensi mimium et pene seriptum est, mi-
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nt'um et penis Vindobonenses posuerunt, quorum illud certum est, 
hoc veri saltem simile: prior versiculus quadratus est, 

postquam Crassus carbo factus, Carbo craSSUII factus est, 
explicationi eius grammaticus aliena et falsa admiscuit. recte autem 
Vindobonenses meminerunt C. Papirii Carbonis, qui, ut Cicero de or. 
m § 10 ait, inimicissimus fuit L. Licinio Crasso: quippe Crassus pa
trem eius accusatione eo adegerat ut mortem sibi ipse conscisceret. 
habebat Carbo ille cognomen Arvinae, commemoratum a Valerio Ma
ximo IX 2 3. quod cognomen ei propter pingue corpus a vulgo io
cose additum esse non dubito. quodsi vero supra modum pinguescere 
coepit post mortem Crassi, versiculus ille ex omni parte facetus est. 
periit autem Crassus anno ab u. c. DCLXIU, Carbo trucidatus est anno 
DCLXXlI. alter versiculus Sotadeus est, soluta ultima arsi, 

quem non pudel el rubel, non est homo, sed ropio. 
commode meminerunt Vindobonenses eorum quae Suetonius narrat 
de grammaticis cap. 15, Lenaeus M agni Pompet.·i libertus . . • tanto 
amore erga patroni memoriam extitit ut Sallustium historicum, quod 

, eum oris probi, anima inverecundo sCNpsisset, acerbissima salura la
ceraverit. adparet animi inverecundi commemorationem qua Claudius 
Sacerdos usus est sumptam primitus esse a Sallustio. 'os prob um 
Pompeii memorat etiam Plinius Nat. hist. VII § 53 et XXXVII § 14. 
denique pertinent huc quae Seneca narrat Ep. 11 4, nihil erat mollius 
ore PompeJi numquam non coram pluribus rubuit, utique in con
tionibus. utrum ropio sit rubellio Plinü an aliud significetur non diiu
dico. mullus barbatus a Gallis rouget dicitur. 

VI. Difficile est ea emendare (sunt autem plurima) quae in Apu
leii libris post multos multorum et partim valde doctorum hominum 
labores nondum recte scripta sunt. nam praeter monstrosa saepe ip
sius Florentini exemplaris vitia certam emendationem haud raro irn
pedit mirabile illud et quasi luxurians dicendi genus cui se totum de
dit scriptor et antiquarius et simul verborum novator. sed cavendum 
tarnen est ne ei attribuamus quae scribere non potuit nisi nimium ei 
libebat ineptire. sic ineptum est quod vulgo legitur in Floridorum ini
tio caespes libamine fumigatus frustraque fuerunt qui id tueri sibi 
visi sunt adlatis dissimilibus. contra verissimum est quod in libro Flo
rentino a prima manu scripturn est caespes libamine umigatus. in Ono
mastico vetusto apud Labbaeum p. 86· legimus kumigatus {Je{JC!er
fll."Of;. est autem illis glossariis diligenter utendum siquis operae pre
tium facere vult in emendandis atque interpretandis Apuleii scriptis. 
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multa tamen sine omni doctrinae adparatu expediri possunt. quorum 
non nulla hic proferam. • 

Floridorum JII 17 p. 82 haee legimus, et merulae in remotis tes
quis (ringultiunt, lusciniae in solitudine A(ricana eanticum adulescen
tiae garriunt, olores apud avios fluvios carmen seneetae meditantur: 
enimvero qui pueris et aduleseentibus et senibus utile carmen promptu
rus est in mediis milibus hominum canat. merito Oudendorpius ofIen
sus est illa solitudine Afrieana: intellexit enim dici aliquid debuisse 
quod eum remotis tesquis aviisque fluviis eongrueret. et per se iam 
illud absurdum est. nuper seriptum est in solitudine apriea. quo 
eommento nihil sane eiusmodi restituitur quale neeessarium est, con
tra exhibentur nobis lusciniae aprica loca quaerentes. verum ho die 
eerte umbram amant et opaea virgulta, neque, ruto, olim aliter fecit 
X).Wf!1Jt(; a1Jowv oevof!ewv b 1Ce1:a).oUIt xa:te~of-ll'll1J 1CvxLvoiatv. 
non magno aeumine opus est ut intellegatur Apuleium seripsisse lusci
niae in solitudine arcana eantieum aduleseentiae garriunt. 

Floridorum IV 18 p. 91 ita in libro Florentino scripturn est, nune 
quoque igitur prineipium mihi apud vestras auris auspieatissimum ab 
Aeseulapio deo eapiam, qui areem nostrae Carthaginis indubitabili nu
mine propitius strepit. hic prirnurn vestrae Carthaginis eum Colvio 
seribendum est. turn frustra laborarunt doeti homines ut ineptum illud 
strepit emendarent. quorum is riimium sibi plaeuit qui veruni se rc
stituere credidit si tegit faeeret ex illo strepit. non dubitandum est 
scripsisse Apuleium saepit. eodem modo olim docui in epistula M. Cae
saris ad Frontonem III 9 scribendum esse ipsum lueum qui Capitolium 
montem saepit: ibi quoque strepit est in libro Bobiensi, certe apud 
Maium. non abhorret autem a figurata Apuleii oratione quod saepire 
urbem dicitur deus quam custodia sua quasi cingat et circumvallet. 

Apologiae eap. 3 p. 383 non plena est oratio in his, propter quod 
paullo prius patroni Aemiliani multa in me proprie confieta et aUa 

. communiter in philosophos meta ab imperitis mereennaria loquacitate 
effutierunt. sed errare eos puto qui sueta in aliud participium mutan
dum esse suspicantur, omnium autem minime probo quod nuper pro
latum est eonsuta. intercidisse infinitivum, sive is fingt' fuit sive simile 
aliquid, non dubitabit qui reputaverit in Apuleii libris et maxime in 
bae ipsa Apologia saepius syllabas et verba librariorum neglegentia 
omissa esse. demonstrabo rem novis exemplis duobus. 

Cap. 85 p. 570s. Apuleius, si reddimus ei quod scripsit, ita 10-
quitur, tune, ultime, parentis mae animum insistis serutari, oculos ob-

Rermes I. 3 
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aert)as, suspiritus ",umeras, adfectiones exploral, tabulas intercipis. 
amorem revincis? tune quid in cubiculo agat perquiris? tWine mater 
tua non dico amatriz. sed nec omnino femina est? ne tu in ea cogites 
nisi tCnam parentis religionem. ubi tibine posui solum erat neo illud 
Apuleium scripsisse et necessaria sententia docet et recta atque cum 
reliqua oratione congruens forma qua ea sententia enuntianda erat: 
pudet autem refellere quae alii opinati sunt. antea vero, ubi in istü 
,crutaris legebatur, scripsi inmti, scrutari: neque enim quicquam pro
dest in delere. 

Cap. 96 p. 590 ita scribendum est, neque enim dubito, litteras 
tamen quas ad me Carthagif,Ul vel iam adveniens ex itinere praemisit, 
quas adhuc validus. quas iam aeger, plenas honoris, plenas amoris, 
quaeso, Maxime, paullisper recitari sinas, ut sciat fra:ter eius, accusator 
meus, quam invita in omnibus Minerva curriculum cum fratre, optimae 
memoriae viro, currat. missis hominum doctorum miraculis invita 
inserui, quod librarius oculls ab uno in ad alterum aberrantibus omi
sit; quo facto Minerva in Minervae, quod libri habent, depravatum est. 

His addo quid de alüs ApoJogiae verbis, quae leguntur cap, 73 p. 
547, sentiam: sed adscribam potius statim correcta, mox auditorio 
misso Pontianus eo principio me adortus consensum publicae vocis pro 
divino auspicio interpretatur aperitque consilium sibi esse, si ego non 
nolim, matTem suam, cui pluT1'mi inhient, mecum coniungere (miM quo
niam soli ait rerum omnium confidere sese et credere), ni id anus re
spuam, quoniam non formosa pupiUa, sed mediocri faCl'e mater libe
rorum miM offeratur: si haec reputans formae et divitiarum gratia me 
ad aliam condicionem reservarem, neque pro amico neque pro philo
sopho facturum. ubi respuam scripsi scribebatur recipiam, quod con
trarium est sententiae, leniore autem quam qua fed non potest cor
rigi emendatione. etiam hic a redarguendis Jevibus et nugatoriis opi-
nionibus abstineo. . 

VII, Ambrosius in psalmum CXVIlI sermone XVI § 41 s. haec 
commentatur. diximus continentiam sensus, nunc de topazio lapide 
exprimamus (f. expromamus) histoT1·am. de quo invenimus in histort'a 
Xenocratis, qui scripsit quasi lithognomon (ita libri non nulli: vulgo 
lithosnomon). nasci vel inveniri circa Thebaidis civitatem Alabastrum 
vel Topazion. ut aliqui putant. unde et nominatus est ab eo in qtW gi
gneretur loco. sunt autem qui putaveT1'ntoinsulam nuncupari Topazion, 
ad quam adpulsos Troglodytas orta subito commotione maT1'tima eo 
quod naviltm 'USum non haberent regredi nequivisse. deinde plurimo 
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immorantes tempore in {nlula ;nvenisse lapidem et delettato. colon 
eius repetiilse domum et Arabis negotiatoribus adve'l&ientibus vmdi
disse; ab illis emisse Philonem et ad matrem Ptolemaei secundi, cui no
men erat Berenice, ab ipso esse perlatum, mam autem, quamvi. reg4-
libus ornamentis abundaret, supra modum tamen eolore eim .tupefactam 
elaborasse ut diuti'Us specie. tam pretiosi lapidi. non lateret, ideoqu 
studio eius quaesitum lapidem in usus frequentiore. venisse. di:Dimu 
quomodo innotuerit topazion lapis, nunc expressius de eiu. qtA4littlte 
dieamus. duorum colorum est in hoc lapide xeaOtE;, Me e.t quaedam 
temperata permixtio, 1l(!aOOBl(J~E; (Iegitur 1l(!a1l0uJ1jE;) et chry.optero. 
(legitur ehrysopa) similis chrysopraso, .ecundum utrumque velut qUaI
dam extendens colorum figuras, et pleni"s quidem a perltis fertur g

tendere. est autem prasochrus (!ibri parichrus) er chrysochrus et pin
guis, resplendtmti similis, maxime eum solis splendore pereutitur. e.1 
etiam p'Uleherrimus et mirabilis super omnes chrysoprasos mag'l&itudine 
el, ut dixi, visupinguior; natura huiusmodi ut si polire et levigare eum 
velis asperetur magis, et usu minuitur. elt autem quodam genitali opere 
naturae euglyphus, hoc est bene insignitu8, atque mirabilis et ut summo 
studio dignus haberetur difficUe invenitur et repertus raro tamen in tISU 

hominum est, quasi is quem dives regina mirata sit. quae in bis cor
rexi ita emendanda fuisse satis certum est. nam 1l(!ao&X(!OvE; vota
bulum etsi lexica Tzetzae tantum Cbil. VUI 969 ss. auctoritate firmant, 
nulla tamen causa est quin putemus usum eius multo fuisse antiquio
rem. 1l(!aOoetcJ~E; et chrysopteros eonfirmantur a Plinio. conparanda 
est enim Ambrosii narratio eum eis quae Plinius babet Nat. bist. XXXVII 

§ 107 ss. egregia etiamnum suo topazo gloria est, virenti genere et 
cum reperta est praelatae omnibus. accidit in Arabiae insula quae eg
tis vocabatur, in quam devenerant Trogodytae praedones farne et tem
pestate fessi, ut cum herbas radicesque foderent eruerent topazon. haee' 
Archelai sententia est. Iuba Topazum insulam in rubro mari a eOR
tinenti stadiis 000 abesse dieit, nebulosam et ideo quaesitam saepiu. ntwi
gantibus ex ea causa nomen accepisse, topazin enim Trogodytarum lin
gua lignifieationem habere quaerendi. ex hae primum inportatam Be
renieae reginae, quae fuit mate,. sequentis Ptolemaei, ab Philone prae
fecto regis mire placuisse et inde faetam statuam Arsinoae Ptolemaei 
philadelphi uxori quattuor eubitorum, saeratam in delubro quod au
reum cognominabatur. recentissimi auctores et circa Thebaidis Alaba
strum oppidum nasci dicunt el duo genera eius faciunt, prasoiden atqtte 
chrysopteron simile chrysopraso : tota enim similitudo ad pom sucum 

3· 
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dirigitur. est autem amplissima gemmarum. eadem sola nobilium limam 
smtit, ceterae Naa;io et cotibm poliuntur; haec et usu atteritur. adpa
ret Plinium partem eorum quae dieit a Xenoerate petiisse, Xenoeratem 
partim eum Iuba eonspi)'asse. eum autem Xenoerates a Plinio reeen
tissimorum auetorum Domina eonprehendatur, non absurde putabi
mus usum eum esse Iubae narratione. eommemorat vero Plinius Xe
noeratem eodem libro XXXVII § 25, ubi Ephesium dicit, 273740. non 
seripsisse eu~ librum de lapidibus inde patet quod ab Ambrosio diei
tur seripsisse quasi lithognomon: nimis enim turn ineptum foret quasi 
illud. immo in historia Xenoeratis quae narrat se invenisse Ambrosius 
dieit. itaque eo addueimur paene ut eundem esse Xenoeratem pute
mus euius memoria extat in Etymologieo magno p. 157 51, AC1C1V(}la, 

~ Ba{JvlwJlla. 'Z"O /Je" n:(!w'Z"o'JI ~xalE17;o EVP(}clW,;, fiC11;E(}O'JI de 
X LR' \ 1 N .1'\) \ JA' N .... "A , a",vaca, 'Z"O 'Z"E",et''Z"atoJl vB an:o .a.C10V(}OV 'Z"OV ..... ovC10V .a.f1C1V(}ta, 

cJg HE'JIOX(}cl'Z"1jg ~JI n:(}W'Z"f{} X(}()JItXW'JI. neque enim mirum videri 
pos set si eruditus homo in libris quibus orientis historiam aut traeta
vit aut attigit de pretiosis lapidibus multa narrasset. sed veri sane non 
dissimile est quod Carolus Muellerus Fragm. histor. Graee. t. IV p. 530 
eonieit, in Etymologieo SEJla'Yrfea~ esse seribendum: Xenagorae enim 
Chronica saepius eommemorantur. 

Sed quod Plinius topazurn solam nobilium gemmarum limam sen
tire seribit in mentem mihi revoeat alia eius verpa quae emendatione 
indigent. eodem enim libro XXXVII § 199 haee vulgo leguntur, de
cuss; fragment!' quod in lamna ferri moratur efficacislrimum experi
mentum excusant mangones gemmarum, recusant similiter et limae 
probationem. ineptum est ilJud quod in lamna ferri moratur. sed non 
minus ineptum est quod ex libro Bambergensi, in quo lamna in ima 
depravatum est, nuper elieere sibi visi sunt, quod in lima ferri mora
tur. nam et lima ferri absurde dieitur, eerte inutiliter, et addendum 
erat quale esset illud fragmenti in lima morantis experimentum et se
quitur ut diversum experimentum limae probatio. seripsit Plinius de
cussi fragment; quod in lamna ferri uratur efficacissimum experimen
tum ea;cusant mangones gemmarum. 

VIII. Isidorus Originum IV 7 34 haee seripsit, satyriasis äuge de
siderium Veneris cum extensione naturalium locor'ltm: dicta pass'io a 
satyris. post haee verba, quae similia sunt eis quae Caelius Aurelianus 
Cel. pass. III initio capitis 18 dieit, in libris Gothieis addita alia sunt 
eaque ab illo argumento tarn aliena ut adpareat ex doeto aliquo libro 
exeerpta et eum forte nulla alia charta ad manum esset in vaeuam ex-
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emplaris alicuius Originum marginem coniecta esse. edidit ea Afeva
lus t. III p. 566, Gothicos autem libros, ut ex eis adparet quae t. I p. 
320 leguntur, codices ecclesiae Toletanae dicit charactere Gothico ex
aratos. in bis igitur Gothieis libris haec scripta sunt, alexander histo
riographus ait vulseos (al. vulsos) quidam appellatos aiunt a vulseo 
antiphatele strigonis folio. fabius quoque sieolieis (al. sie colicis) profe
etos eorrupto nomine vulseos ait dietos. non dubitabimus haec ad Cor
nelium Alexandrum Polyhistorem et ad Q. Fabium Pictorem referre, 
quorum qui reliquias conquisi verunt non ineiderunt in illam adnota": 
tionem. emendanda est autem hoc modo, Alexander histo1'1'ographus 
ait <Vulscos quidam appellalos aiunl a Vulseo Anliphatae Laestrygonis 
folio: Fabius quoque a Siculis profeetos eorrupto nomine Vulseos ait 
dictos. Vulsei illius fabulosi memoriam non recordor me alibi reperire: 
sed totum illud commentum congruit cum ea opinione qua Formiae, 
Voiscorum oppidum, Laestrygonum olim sedes fuisse putabantur; quam 
opinionem secuntur Cicero ad Atticum 1113, Horatius Carm. 111 1634, 
Ovidius Met. XIV 233. xv 717, Plinius Nat. hist. 111 § 59, Silius ltali
cus VII 376. 410. antiquior Homericarum fabularum interpretatio, cui 
iam Thucydides quodammodo obtemperavit VI 2, Laestrygones in Si
cilia conlocabat. fuisse autem qui Antiphatae patrem darent Sicanum 
(a quo Trinacriam adpellatam esse Sicaniam Stephanus Byzantius scri
bit p. 635 19 Mein.) loannis Malalae quantumvis inepta narratio docet 
p.145 Ox., ~ oe JI~aof; atJnj (Sicilia) ~" fteraÄ1j naJlv, OtVe1jftEJI'fj 
elf; -reeif; dOel..p07)f; fteraAOvf; xai oVJla'JO~ xai -ra dÄ).:r}AwJI peo
Jloi)naf;, 'Airw o~ elf; KvxÄwna xat -:Antpa1:1jJl xai llo),vp1j

ftOJl, ViOVf; YEJlaftbOvf; 1:0V ~txaJlov, {JaatUwf; 1:~f; aV~f; "rJaov. 
quodsi igitur non prorsus temere positum est quoque illud quo quis
quis ista scripsit Fabii commemorationem verbis Alexandri adnexuit, 
vi~eri poterit Fabius Voiscos a Siculis Laestrygonibus repetiisse. nam 
etsi multo pervulgatior antiquitus erat fama Siculos ex Italia in Sici-" 
liam traiecisse, videntur tamen fuisse qui illinc potius eos in Italiam 
transmigrasse narrarent: certe Servius in Aen. I 2 haec habet, Italus 
enim, rex Sieulo1'1tm, profeetus a Sieilia venit ad loea quae sunt iuxta 
Tiberim et ex nomine suo adpellavit Italiam. sed intellego quam lu~ 
brica sit omnis opinatio in tam breviter tamque obscure repetita Fabii 
narratione. itaque de alia Fabianae narrationis non explicatione, sed 
quadam quasi umbra interpretationis nihil adicerem nisi Mommsenus 
me adhortatus esset ne .omitterem quae ad causam aliquo qlOdo per
tinere viderentur. et expedient fortasse alii rem in qua ipse paene ni-
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bü extrieare potui. de Camilla, Voisca puella, Vergilius Aen. XI 8418. 
haec dicit, heu nimium, virgo, nimium erudele lmsti Supplicium, Teu
ero. eonala laeessere bello. adscriptum ibi hoc scholion est inter Ser
viana, quidam hui'IU loei longam expositionem tradunt: Volseos a Vols
catib'IU Hylinis originem dueere, Exelytas autem, inter quos Amazones 
sunt, regionem Illyrieam incolere. luisse ergo supplieium Camillam 
dicunt, quae adversum Troianos arma tulerit, quibus maiores Biu. au:x;i
lium eonstal tuUsse, id elt Penthesileam. in his Hylini non difficilem 
habent explicationem. Stephanus Byzantius p. 647 haec habet, quae 
adscripsi a Meinekio emendata, cYl),el~, I.:JJlo~ 'Illv(?txOJl, an-o "Yl-
100 ~OV CHqaxUov~ xal, Mdl~r;~ ,,;~~ Alraiov "oi) n-o,,;ap,oV, 
cJ" ~n-ollwJlw~ ,,;e,,;aq'Hp ~(?rOJlavl:LxwJl. ea'U xat, 1C(JltG 
"Yllr;. ";0 i.:JJItxOJl cYluv~ xai .:Jr;lvxo'JI cYll'YJl~, ci~ aVl"o~ cpr;at, 
xai n-aea Kalltp,aXlf cYUI~, all;o <YUioo~ ~(?rela~, p,ta~ U.dJl 

- "" 'Y11 - er;r 1 I 'A I J/ ftJp,tpWJ!. r; an-o 11.11.00 l"OV u(?aX1I.80VI> xat ar;taJl6t(?al>. ean 
d' ~ <PwxO/O <PwxeVl>, Ai&lol> AloleVl>, OVl"WI> 'Yllol> cYUeVI>. 
~n:ollooweofj <Yllovl> ,,;oti";OVI> r(?acpet, UrWJI ~JI ~ljj neei ~~ 
~ l.~ ce c , .t , '<Y'11 A {J " ",-vli'ln"""ftJ vnee vB l"OVI> ""OVI> j.d V(?JlOt xat 'UJlel> ~al"(?ot. 
, _ .J (;d" - » '\ 0. 1 I cc <y" , I _rop,WOt "'lrtptel>. xat.,,;o ..,.r;"VXOJl, """tl> n-(?OX6tl"at Xee-
eOYIJaO!O ~UXr; Malta"a IlelomwYlJaol> , W~ cpaat •..• mnexai
dexa Ilolllt!O 8XOVaa n-ap,p,eri.:Jetl> olxov",ba~.)) ab Apollonio Rho
dio <Yll~8fj commemorantur Arg. IV 522 ss. Apollodori versibus usus 
es~ Seymnus v. 405 ss. cYlleiwJI x.:Jo,.a Dionysius perieg. v. 386 me
morat. penimula Hyllis, eireuitu 0 m. p., apud Plinium est Nat. bist. 111 

t 141. idem nomen apud Propertium I 8 26 restitui certa emendatione, 
quae non mea est, sed Lachmanni, et dieam <lieet Autari;s eonsidat in 
ori., Bt licet Hylleis; illa futura meast.' sed Volseates illos in scholio 
non novi, neque magis novi Bxelytas aut nomen eorum, quod corrup
tum esse videtur, emendare possum: recte autem in eiusmodi rerum 
vocabulorumque obscuritate a coniectura abstinebimus donec scholia 
illa eum antiquis libris adcurate conlata erunt. Amazones vero in IDy
rica regione conlocari non admodum miror. nol0 quicquam pro nun
tiare de eo quod Plinius § 144 narrat, ab Bpidauro sunt oppida CJ'vium 
Romanorum RM:;inium Aeruvium Butua Oleinium, quod anlea Colchi~ 
nium dictum est a ColeMs eonditum: quamquam in mentem sane veniunt 
KolXloo, ral> 8J10tXOt n-ae.:!iJlot, ",aXal> a<fq8al"Ot. venit autem 
in mentem etiam turpissimum mendum in scholüs in Clementem Ale
undrinum p. 115 11 Kl., :A",a~O'JI6~' 6.:JJlOI> ~xv.:JtXOJl aJloqewJI 
xai aJloq'wdel> xal, n-qoao,xlJ'JI ~ol~ Kollotl>, ubi Kolxot~ scriben-
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dum esse patet. verum ut haec missa faciam, ulterius etiam fabulae 
promoverunt memoriam Amazonum. nam eum Horatius Carm. IV 4 17 
haee dicat, videre Raetis beUa sub Alpibus Df'US'Nm gertmtem Vindelici: 
quib..., Mos tmde deductM8 per omne Tempus Amazonia securi Dextraa 
.barmet quaerere distuli, Nec seire (as est omnia, immerito veteres 
grammatiei a recentissimis vituperantur. Porphyrionis hoc est scho
lion, hi Vi'l&delici sedibus ab Amazonibm eiecn ee ex Tkracia in exilium 
38 cotttulisae Alpiuml]1U loca imedisse dicuntur et quod potennssima in 
,. tela secures Amazonum experti "';SMnt ipsos quoque mum earum 
m 6ello accepisse. aliter Servius in Aen. I 243, tutus: ideo tutus quia 
Raeti Vindelici ipsi BUnt Liburni, saevisnmi admodum populi, contra quos 
83t m;sBUS Drusus. ki autem ab Amal>onibm originem dueunt, ut etiam 
Boratiu. dicit, Quill..., mos et quae secuntur. Serviana eum Illyricis 
Amazonibus faeiH opera eonsoeiantur. neseio sane utrum Servius an 
Porphyrio veriora protulerit, sed illud seio, Horatium iIlie de Amazo
nibus nihil dicturum fuisse nisi Vindelieos eum Amazonibus aliqua fa
bula aJiquodve carmen eoniunxisset. puto autem egregium hominem 
Ioannem Matthiam Gesnerum egregie intellexisse quid Horatium ut iIla 
carmini suo admisceret permoverit: euius sententiam eum hodie eon
temni video eonsolor me Godofredi Hermanni adsensu, quieum ante 
multos annos de Horatii carmine ita interpretando eonloqui memini. 
egregie igitur mihi videtur Gesnerus intellexisse morderi ab Horatio 
Amazonidem Domitü Marsi. quam recte lyrieo carmini euius grandior 
est spiritus alius poetae inseetationem inseruerit nOß q\laero, sed fecit 
illud Graecorom poetarum exemplo: de qua re satis est eommemorare 
Pindaricum illud lXx~ana ra~vntW. imitatur autem Graeeos OIDDi
bus modis, veluti parmulam se non bene reliquisse non dixisset nisi 
memor fuisset Archiloehi et magis etiam Alcaei. illos non euro qui 
dum libidinem magis quam rationem seeuntur ab Horatio quidquid ip
sis displicet abiudicant. quod autem vir quidam eruditissimus negavit 
ex noto Martialis epigrammate IV 29 recte eoneludi Amazonidem Marsi 
epieum carmen fuisse, mihi quidem vanum videtur istud oraeulum. 
Martialis enim ut rara doeeat gratiora esse hoc utitur exemplo, s48pius 
in libro numeratur Pernu, "no Quam uvi, in tota MarBUS Ämazonide. 
itaque opponit uni Persii libro Amazonidis, longi earminis, libros eon
plures: velim autem seire quidnam Amazonis pluribus libris eODseripta 
potuerit esse aliud quam epieum carmen. eoneideret veto ingeniosa 
Gesneri opinio si recte Nipperdeius in Taciti Ann. VI 47 Amazonidem 
ad Vibium Marsum referret, quem Taeitus inlustrem studiis dicit, poe-
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tam non dicit: putat enim Nipperdeius Domitium, darum poetam, a 
Martiale non potuisse reprehendi. sed arbitror levem poetam et epi
grammatis clarum longo et severo carmine epico displicuisse propterea
que levis illud a Martiale additum esse. verum ut ad Se~vianum scho
lion Fabiumque Pictorem redeam, memorabile est a Plfuio § 141 inter 
Delmatiae oppida enumerari Siculi, in quem locum divus Claudius ve
teranos misit: hoc enim, Siculi, antiqua exemplaria habent, quod vulgo 
scribitur Sicum sumptum est ex Ptolemaei Geographia u 16 4; verum 
rectissime Mommsenus intellexit apud Ptolemaeum potius ~txoiiJl mu
tandum esse in ~txov}.t, id est N in AI: consimili autem nominis 
forma ~}.ov:nnt est inter Liburniae oppida a Ptolemaeo § 9 comme
moratum. denique a Plinio § 143 inter Delmatiae populos referuntur 
Siculotae, a Ptolemaeo § 8 ~txovunat. haec nomina fabulis fortasse 
originem dederunt quibus Voisci a Siculis Illyricis repeterentur, neque, 
ut Mommsenus canset, mirandum est si fuerunt qui Voiscos, Romani 
nominis hostes, ab aliis Siculis quam ab illis qui Latium olim inco
luisse putabepltur originem accepisse fabularentur. uberius haec for
tasse enarrata erant in illa longa expositione quam Servianum scholion 
contractam exhibet. suspicor etiam ad illam expositionem olim perti
nuisse quae Originibus Isidori in Gothicis libris adscripta sunt: utitur 
enim Servius alibi et Alexandri Polyhistoris et Fabii Pictoris auctori
tate. sed nunc a longo ac tenebricoso itinere tandem respiro, putoque 
etiam lectores siqui fuerint libenter esse respiraturos. 

IX. Errorem commisi cum in Catalectis Vergilii aliorum iudicio 
nimis co~sus Syronis scripsi, sed non eo peccavi quod non scripsi 
Scironis. hoc Scironis nomen retribuendum esse_ philosopho Epicureo 
quem'Vergilius audivit Caroli Halmü opinio est, qui ad Lucullum Cice
ronis § 106 haec adscripsit, C nobis vera forma videtur Sciron, quam 
editores etiam ex Donati vita Vergilii § 79 et ex Catalectis Verg. Vll 9 
et x 1 codd. spretis expulerunt. in Cic. epist. ad famil. VI 11 2 Syro
nem editur; sed Baitero teste codex Mediceus exhibet sironem.' videa
mus quae sit librorum memoria. in Lucullo Ciceronis antiquior liber 
Leidensis seirott habet, alter Leidensis et Erlangensis sciron, Gudianus 
seron, quod autem olim scribebatur Scyron factum est nulla veterum 
librorum auctoritate. quid in epistula liber Mediceus habeat ipse do
cet Halmius. in libro de finibus u § 119 sirottem est in antiquis exem
plaribus, Syronem et Scyrohem auctoritate carent. in Vergilii Catalectis 
liber quo usus sum Bruxellensis, quo neque melior neque antiquior 
adhuc inventus 'est, in priore carmine siroms praebet I in altero fironis, 
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quo errore illam nominis formam patet esse depravatam. ex Donati 
vita Vergilü omnino nulla noniinis species quam veteres libri dederint 
expulsa est: nam philosophi Epicurei commemoratio ad'eam vitae par
tem pertinet quam non habere scripta exemplaria Rei1ferscheidii dili
gentia constat. in Phooae autem vita Vergilü quod Soaliger et Pithoeus 
scripserunt Sironern in antiquo exemplari invenerant. Servium in Ver
gilü Buc. VI 13 Sirone et Sironem, in Aen. VI 264 Sironem scripsisse 
satis ostentlunt quae de scriptis lihris commemorantur. denique in 
vetustissimis iltis scholii!! Veronensihus in Buc. VI 9 lirona scriptum 
est. quare cum sequenda sane sit antiquorum lihrorum auctoritas, Si
ron dicendus est philosophus. neque enim seiron illud Leidensis lihri 
aliud est neque sciron aut seron aliunde natum esse videtur quam ex 
ipsa illa Graeoanica noIninis forina. erat autem Graecum nomen ~El
eC/nl, cuius exemplum est in Thesauro S~phani. 

Commemoravi supra antiquum exemplar carminis Phooae. codex 
est bihliotheeae imperialis Parisiensis numero 8093. quem codicem 
Merilius in Confusaneis suis (Melanges archeologiques et liueraires par 
tnr Bdelesland duMeril) p. 451 fabulatur earminis non tantum illos quos 
omnes novimus versus hexametros CVII continere, sed CLXXXll. nequis 
homini falsa temere adfirmanti credat testor fide Caroli Benedicti Hasü 
schedam codicis ipso illo versu 107 finiri (hic ubi languores et fata 
miRacia semit), proximam schedam olim alio pertinuisse versusque 
qui in ea scripti sunt a Phocae poemate prorsus esse alienos. quod 
-igitur se~vati sunt illi quos habemus eius versus factum est servato 
uno illo exemplari, quo Scaligerum et Pithoeum usos esse adparet. 
neque magna est reliquorum iactura. nam recte statuitur Phocam e 
Donato totum pendere. est autem ubi Donatum non recte intellexerit. 
nam cum Donatus haec de Vergitio narret, poeticam PUe1' adhuc auspi
catu, in Ballistam, ludi magistrum, ob infam.iam latrociniorum cooper
Nm lapidibm distichon feeit, C monte sub hoc lapidum teg;tur Ballisla 
sepultus. Noete die tutum carpe, viator, iter,' Phocas ea ita exornat, 
Nm Ballista rudem lingua titubante reeeptum Instituit primum, quem 

-no:;u armabat in -umbris Grassari solitum; erimen doetrina tegebat. 
Mo:;u patefacta viri pressa est audacia sa:;uis. Imidit titulum iuvenis, 
quo pignora vatis Edidit: auspieiis suffeeit poena magistri. Monte sub 
MC lapidum et quae secuntur: male enim argutus est Rei1ferscheidius 
eum ea quae secuntur secludit Phocamque minus quam fuit ineptum 
reddere studet. videntur autem mihi recte sensisse qui olim in Donati 
vita scripserunt ludi gladiatorii magistrum, id est recte interpretati 
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esse ludi magistrum, nam addere sane nibil debebant. quodsi litterarii 
ludi magister Ballista fuisset, vel puerum inde aliquid acuminis epi
grammati suo "recepturum fuisse putaverim. et videtur Ballista gladia
tori satis conveniens nomen esse. quamquam siquis dicat hoc esse 
nimium sapere, nescio sane quomodo me defendam. in inscriptione 
Canusina apud Mommsenum IRN. p. 38 n. 673 M'. Aquillius Ballista 
aliquis invenitur. 

X. In Fragmentis, ut iuris periti locuntur, Vaticanis § 129 s. 
baec scripta sunt, valetudo quoque mala praestat vacationem, Bi talt's 
Bit tAt ostendat eum ne quidem rebus suis· administrandis idoMum esse. 
item. Bi quando atttem huitABmodi valetttdo adfirmetur, inspectio "raeton', 
neceuan'a est, Bive atAtem qU1'S arthritictts sit sive posiettl S1've epilemp
tictts sive orbus et Ms similia, excusantur, cum POS1'CUS nihili sit, exco
gitata olim sunt vocabula quae propter significationem morborum ad 
excusationem minime idoneorum non magis ferri possunt. unus Momm
senus prompsit aptum rei vocabulum, podagn'cm, sed inde non 
potuit nasci POS1'CUS, traiectis potius duabus litteris scribendum est 
psoiettl. Ulpianum, ex cuius libro singulari de excusationibus haec 
sumpta esse Mommsenus docuit, facHe credam scripsisse psoadiettl, 
excerpta ista minus recta vocabuli forma non dedecet, de psoadicis 
satis est adscribere quae Caelius Aurelianus habet Tardarum passionum 
v 1 6, psoadici vero clunium dolortl afficiuntur et tardo motu, t.tt se 
renitente dolore nec inclinare vakant ae dolentim BUbn'gant. 

XI. Apud Diomedem in Arte grammatica p. 498 P. in vetustis 
libris baec leguntur, vocales (versus) sunt qui alte producta elocutiof1ll 
sonantibus litteris universam dictionem inlmtrant, ut est illud paconia 
non meo oceano kypen'on fulgorat euro: secuntur tres alii versus. qui 
olim hos quattuor versus Varroni Atacino attribuerunt neglexerunt 
vel ignorarunt potius antiquorum exemplarium litteras , quibus aliud 
nomen contineri m~ifestum est. itaque Henricus Keilius posuit quod 
ego suaseram, tU est illud Paconianum Boo Oceano Hyperion fulgurat 
Ruro. initium versiculi siquis aliter restituerit, non repugnabo; quam
quam ne nunc quidem veri dissimile habeo quod scripsi. sed p·oetae 
nomen me recte adsecutum esse puto, nisi quod simplicius ac rectius 
scripsissem Paconitmi. videor enim mihi iam posse docere quis ille 
fuerit Paconianus. Tacitus ab excessu divi Augusti VI 39 inter res anno 
ab u. C. DCCLXXXVIIl gestas haec narrat, ReC dispares Trebelleni Bufi 
et Sexti; Paconiani exitus: nam Trebellentu BUa manu cecidit, Paco
Rimlm in careere ob carmina illic in principem factitata .trangulatus 
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est. pessimum bominem fuisse ea docent quae ailtea (cap. 3) a Tacito 
narrantur, poetam non optimum vocales illi versiculi produnt. nam 
ut alii eos homini adscribamus nulla videtur esse causa. 

XII. Marulli mimographi pauca babemus verba a Servio bis com
memorata, in Buc. VII 26 et in Aen. VII 499. meminit eius Hierony
mus contra Rufinum 11 20 (t. 11 p. 514 Vall.), quasi mimum Philistio
nis vel Lentuli ac Marulli stropham eleganti sermone confictam. ab 
Hieronymo, ut pii illi homines baud rara furtis doctrinae speciem quae
runt, eius notitiam sumpsit Marius Mercator p. 10 BaI., vulgares tu 
dignm audire acclamationes, unus tu; unus Philistion, unus Latinorum 
Lentulus, 'Unus tibi Marullus comparandus: namque Martialem et Pe
troni; solus ingenia Juperasti. quo tempore Marullus vixerit docet lu
m Capitolini narratio in M. Antonino philosopho cap. 8, adept; impe
rium ita civiliter se ambo egerunt ut lenitatem Pii nemo desideraret, 
cum eos Marullus sui temporis mimographus cavillando inpune per
stringeret. addo quod ignorare videntur qui Latinarum litterarum 
historiam tractant. Galenus nE~" aJla-r0lllxwJI 6YXEte~UEWJI VII 12 
(t. I p. 182 Bas., IV p. 161 Chart.) haec habet, el da xa" neelAa{JOt{; 
hl, OEUlloi{; -ro -r~avlla, xai. -reocp~v Ol/JEI, neOUcpE(!OIlEJlOJl ~'J1 
nSt~uav 'fVX'!J xat, ni'IJoJl ~'IJ cJtI"~u'!J' xat, -ri ,{}avllaU'fov; önov 
ys lJ Ma(!vUov '&"ov Iltlloy(!acpov nai{; 6,{}E(!anstl,{}'fj xa" 'fi viJJI 
In, xai'&"ol, rvllvw,{}Elu'fj{; a~'&"cii non '&"~{; xaecJia{;. ad eundem 
puerum pertinere puto quae Galenus narrat ns(!" '&"WJI 'lnnoxea'&"ovr; 
xat llia'rWJIo{; oorll&~wJI I (t. v. p. 78 Chart.), aiUd xaxslJlov '&"0 
uVflsxar; 'fcii Cl'fievflJ cJlsuEu~nEl xa" ~'IJ OV'fW uacpw{; &sauau,{}at. 
-r~v xa~ola'IJ wr; xa'IJ '&"ai{; 'fcd'IJ ~qJwv aJla-r0llair; enstcJtiJl ExonEr; 
• - \ \ ~ cJ ' 2 '.Q.., Q. , aJlarvllvwllEV. -ro Ilsv OVJI nat a~toJl l1uw..."" ua(!xwvBnwJI 'r8 

'&"WJl nse" '&"0 u'fleJloJl xat, uVllcpvnw1I aiU~)'ol,{; xai. '&"Ol,OV'fOJl 
, ! Q. L. - 3' Tl'" Q. T snlAFElla YEVOP.t,IIWV '&"'fj{; xaeuta{; OW'IJ nE~ 'fj Ellneouvs" 1)'11 xo-
evq>~ '1"00 Xl'fWVO{;. xat, o~ X(!~ ,{}avp.a~8lv ei rvIlVW,{}I;[(1){; rijr; 
xaecJlu{; euwfh] '1"0 nal,Oa(!LOV etc. 

XIII. Ex codice illo Einsidelensi qui praeter alia inscriptionum 
Latinarum syllogen antiquissimam et descriptionem orbis Romae con
tinet Theodorus ~Iommseniis anno MDCCCLIV in Museo Rhenano p. 298 
hoc distichon protulit, 

lmtius invidia nihil est, quae- protinus ipsum 
corrodit auctorem excruciatque animam. 

sumptum est ab Hieronymo , in euius libro 111 in epistulam ad Galatas 

• 
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cap. 5 (t. VII p. 508 Vall.) haee legimus, pulehre quidam de neotericis 
Graecum versum transferens elegiaco metro de invidia lusit dicens 

iustius invidia niMI est, quae protiHus ipsum 
auctorem rodit excruciatque animum. 

minor versus sie seriptus est recte: nam brevis in eaesura syllaba apud 
neoterieum poetam nullam habet offensionem. possum autem etiam 
Graeeos versus monstrare quos iIIe Latinos feeit. epigramma est dOE
l1n;O'fOJl Anthologiae Palatinae XI 193, 

'0 p-9-0JlO!; ll1'li xaxtl1'lo!;, 8XBt OE n xaA.OJl b a{mj)· 
'f~XBt rat! p-9-0JlB(!WJI o!-'!-'a-ra xat xt!aoL",JI. 

similia apud alios inveniuntur, quorum dicta partim eongessit Ioannes 
Stobaeus Anthologii capite XXXVIII. eiusmodi animadversione eum laus 
nulla parari possit (neque enim tenaei memoria gloriabitur nisi stultus), 
sed litteris quantumvis tenuis adferatur utilitas, sine invidia erit si ad
didero versum a Beda de tropis p. 611 prolatum, pervia divisi patue
tunt caerula ponti, in quo de Ennio non debebat eogitare Halmius, 
eum Beda in toto illo libello pagani nihil eommemoret, versum igitur 
iIlum esse Caelii Sedulii 1 120. 

XIV. Non uno no mine utile atque adeo neeessarium est seire 
quorum seriptorum v!lterum doetiores homines medio quod dieitur 
aevo habuerint notitiam. itaque operae pretium factums esse mihi vi
deor si ex eis quae inde a longo tempore ad hane rem pertinentia eol
legi memorabiliora paullatim proferam. sed nune quidem pauea tan
turn volo hue eongerere. 

Varronis libros de lingua Latina legisse Hrabanum Maurum non 
video not um fuisse eis qui de Varrone eommentati sunt. sed eerta 
res est. quippe Hrabanus de eomputo eap. 3, in Baluzii Miscellaneis 
t. I p. 9, haee habet, ... centussis. post quem numerum teste Varrone 
non componuntur cum asse numeri. quae hausta sunt ex Varronis li
bro V, ubi haee leguntur p. 170 Sp., ... reliqua conveniunt, quod est 
1tt trices81·s proportione usque ad centussis, quo maius aeris proprium 
vocabulum non est. neque enim potuit Hrabanus aliunde sumere quae 
nemo alius exeripserat. 

Catulli earmina saeeulo deeimo Ratherius legit, saeeulo quarta de
eimo Petrareharn habuisse alias doeui, medio inter utrumque tempore 
omnino videntur delituisse. nam quod Ioannes Sarisberiensis in Me
talogieo I 24 Catulli iIlud adfert munus dat tibi Sylla litterator, nempe 
sumpsit a Martiano Capella. itaque memorabile est quod proferüm. 
versieulum illum earminis XXXVII cuniculosae Celtiberiae fili Priseia-



ANAl.ECTA 45 

nus bis commemorat, Institutionum v 77 et vn 22 (p. 673 et 741 P.). 
utrobique libri in hoc vitio conspirant, celtiberosae celtiberiae fili, aut 
in mendis quibus ipsum illud celtiberosae amplius depravatum est. sed 
codex D;rmstadiensis saeculo XII seriptus, quo Hertzius usus est, utro
bique cuniculosae praebet. quare putandum est aut verum vocabulum 
usque ad ~unc librum devenisse ex antiquiore exemplari quam ex quo 
ceteri libri omnes dedueti sunt aut fuisse saeeulo XII vel paullo antea 
non indoetum hominem qui quae Priseianus attulit eum Catulliano
rum carminum aliquo exemplari conpararet. 

Henricus lordanus in praefatione quam seriptoribus historiae Au
gustae addidit p. xxv narrat me sibi indicasse tenuem horum seripto
rum memoriam extare almd Sedulium Seotum in Maii Spicilegio Ro
mann t. VIIf p. 43, quippe qui videretur Maximinorum vita m legisse. 
scilicet eum haec scriberet ego aberam BeroJino, Maii autem librum 
nancisci non potuit: habent enim libri hoe etiam fatum ut non num
quam non possint reperiri. adseribam igitur ista, quae non tenuem 
memoriam eontinere dixeram, sed evidentem. Sedulius in libro de ree
toribus Christianis (quem librum videri potest intra annos DCCC et DCCCXL, 

fortasse anno DCCCXIII, seripsisse) cap. 14 haee habet, quodsi quis sin
gulari fortitudine excellens ob hoc singula non timeat, idem multos ne
eesse est caveat. 'nam qui ab uno vinei non potest interdum a multis 
vineitur. elephas grandis est et oeeiditur, leo fortis est et occiditur, ti
gris fortis est et occiditur. qui haee eontulerit cum eis quae in lulii 
Capitolini Maximinis duobus cap. 9 leguntur, non dubitabit iJIa exeripta 
esse a Sedulio. ante illa Sedulii verba legimus haee, praesumebat et 
S1'lurus piscis quod hamum sibi nemo iaceret, nemo tenderet retia et, si 
incidisset, Qmnia disrumperet; et tamen fuseinam non evasit. falleretur 
siquis fabulam Caroli tempore a vulgo narrari solitam in his se depre
hendere putaret: sumpta enim omnia sunt ex Amhrosii Hexaemero v 5. 
sed Caesarum vitas Sedulium legisse non uno iIlo argumento constat. 
cap. 6 p. 19 haec seribit, unde illa Antonini imperatoris praecipua sem
per in consiliis ruit sententia caequius est 1lt ego tot et talium amicorum 
consilium sequar quam ut tot et tales amiei meam unius voluntatem se
quantur ;' eisdem verbis Antonini Philosophi sententiam Capitolinus in 
vita eius cap. 22 perseripsit. 

Grillium aliquem ad Virgilium de aecentibus seripsisse 'olim notum 
erat ex Prisciani Institutionum I 47. eiusd'em, ut vidfltur, Grillii am
plum commentarium in Ciceronis libros de inventione Halmius in lu
cem reduxit eiusque parte m in Rhetoribus suis l.atinis edidit. Rheto-
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rica Grilli, qui idem videtur tiber esse, Dionysium de Burgo usum esse 
in Declaratione Valerii Maximi Bertzius adnotavit Prisciani t. I p. 36. 
addo eiusdem scriptoris memoriam inveniri in Benzonis episcopi Al
bensis ad Heinricum IV imperatorem libro I, ubi baec leguntur (in 
Pertzü Script. t. XI p. 599), 

Maro vateB MantuanuB, Lucanus et Statius. 
Pindarus seu (f. live) Homerus et nosteT Horalius. 
Grillius. QuintilianUB, comicus Terentius 
(ormidassent Tegis opus, quo nil excellentiuB. 

adscribitur ibi esse in codice Grillius, sed legendum videri Gellius. 
coniecturam vilem et falsam protulerat iam Arntzenius in Aratore 
suo p. 152. 

M. HAUPT. 

ZU ANAKREON. 
Im Anhange zu Lachmanns Babrius S. 135 und in Bergks Poetis 

lyricis S. 792 steht als ein trochäischer Skazon des Anakreon 
Ota OEq'1)V ExotfJe f-l8aa'1)1I, xao oe ).W1lOf> iax1afh). 

Ich will hier mittheilen was Gottfried Bermann einmal für mich auf
geschrieben hat. 

(In dem Scholion zu ß. XVIl 542 ist zu schreiben xal, :Avaxqiw1I 
«cJta 08(!'1)V xotfJe f-lEa'1)v lJ xal, «xao oi ).W1l0f> ~(]Xl(]:h;.» Das 
zeigt klar Eustathius S. 1001 38, dessen Worte Bergk zum Anakreon 
S. 238 nur zur Hälfte anführt, cp8(!OVat oi elf> df-lotonr~a xal, :A1Ia-

, ,« '.I .t \ 1_ ' 1 , _Q...,» >, - , _Q..., , X(JBonOf> ~o xau uB MJ1l0f; l$aXL(].., ." av'H ~ov x~eaXt(].", ~o 
tf-lano1l, xat 1:0 « cJta oi cJeL(!~JI ExotfJe f-l8a'1)v." 

Das townleysche Scholion in Cramers Anecd. Par. 1II S. 287 
stimmt mit dem vettorischen überein. Aber Bermanns Sonderung zweier 
Bruchstücke muss auch ohne den Eustathius einleuchten. Denn wer 
gesagt hat (er hieb den Hals mitten enzwei: der kann ohne Albernheit 
kaum fortfahren (das Gewand aber zerriss: 

M. H. 

, 



DIE STADTVERFASSUNG CIRTAS UND DER 
CIRTENSISCHEN COLONIEN. 

Die verwegene Schaar, die unter CatiliIljls Führung es unternahm 
das morsche römische Gemeinwesen zum Einsturz zu bringen, hatte 
ihren Plan nicht blofs auf die Katastrophe in der Hauptstadt gebaut. 
Sie übersah es nicht, dars der Kampf, zu dem sie rüstete, der Kampf 
der ruinirten Leute gegen die besitzende Klasse, mit Wahlmanövern und 
Gesetzanträgen nur eingeleitet, aber allein durch Waß'engewalt ent
schieden werden konnte; und wenn in dem waffenlosen Italien zunächst 
in der Hauptstadt die Sklaven- und Fechterbanden der Verschworenen 
gegen (jie Verfassungspartei , sodann gegen die in den Landschaften 
aufgebotene Bürgerwehr diejenige militärische Organisation ausreichte, 
mit der selbst nach dem Mifslingen des ersten Schlages der Krieg in 
Etrurien geführt ward, so konnte doch der unzweifelhaft nicht aus
bleibenden Intervention der verfassungstreuen Statthalter in den Pro
vinzen nur dadurch begegnet werden, dars die Verschworenen selbst 
vorher einen Theil dieser in ihre Gewalt brachten. Der Osten freilich 
stand in dieser Zeit gänzlich unter dem EinOufs des Pompeius und 
war auch an sich zum militärischen Rückhalt wenig geeignet; wohl 
aber wurden im Westen von ihnen Vorbereitungen getroffen, die durch
aus an dasjenige erinnern, was Caesar später durchgeführt hat. Die 
Transpadaner wurden eifrig bearbeitet; mit den mächtigeren Völker
schaften im südlichen Gallien, den Allobrogen, wahrscheinlich auch 
den Arvernern wurde verhandelt; die Hauptrolle aber in diesem Spiel 
war Spanien zugedacht, wohin die Verschworenen, falls es ihnen ge
lingen sollte sich für 689 des Regiments in Rom zu bemächtigen, den 
noch jungen, aber verwegenen und tapferen Cn. Piso als Statthalter 
beider vereinigten Provinzen zu sch~cken beabsichtigten. Dies wurde 
zwar vereitelt; aber sie erreichten doch mit Hülfe des Crassus, dafs 
derselbe Piso 689 oder 690 vom Senat selbst aufserordentlicher 
Weise mit dem Titel eines quaestor pro praetore als Statthalter 
nach dem diesseitigen Spanien gesendet ward 1). Was man dabei im 
Sinn hatte, zeigte der Versuch der Verschworenen auf die Flotten-

1) Drumann 2,87 fg. C. I. L. I. n. 598. Piso ging erst nach dem 5. Febr. 
689 in die Provinz (SaUust. Cat. 19) und war bereits todt, als Cicero im Sommer 
690 gegen Catilina sprach (Ascon. z. R. in togo cand. p. 93). 
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abtheilung, die damals, noch von dem Seeräuberkrieg her, im tuskischen 
Meer unter dem Befehl des Consulars L. Gellius stand, so wie die 
Entsendung eines anderen Verschworenen, des römischen Ritters und 
Banquiers P. Sittius aus Nuceria, in das jenseitige Spanien und weiter 
nach Africa, wo er nicht hIofs unter dem Vorwand von Geldgeschäften 
mit dem König von Mauretanien Verhandlungen pflog, sondern selbst 
anfing eine bewaffnete Truppe zu bilden 1). Nur der Tod Pisos, der 
nicht lange nach seiner Ankunft, vermuthlich im J. 690, in der Provinz 
von seiner einheimischen Escorte erschlagen ward, vereitelte diesen 
weitaus gefährlichsten Theil der Verschwörung und hat ohne Zweifel 
weit mehr als Ciceros Auftreten bei den Consulwahlen für 692 dazu 
beigetragen, dars Rom nicht jetzt schon, sondern erst dreizehn 
Jahre später aufhörte eine Republik zu sein. Wenn jene Spanier, die 
den Piso niedermachten, dabei nicht auf Geheifs ihres alten Patrons, 
des Cn. Pompeius gehandelt haben, wie man in Rom behauptete, so 
haben sie diesen Mord wenigstens unzweifelhaft in seinem Interesse 
und in dem der römischen Aristokratie begangen. 

Aber wenn die catilinarische Verschwörung im Uebrigen ohne 
bleibende Erfolge zu hinterlassen unterdrückt ward, so gilt dies nicht 
für Mauretanien. Nach der Katastrophe des Catilina zog P. Sittius, 
mit Grund befürchtend, dars ihm als Mitschuldigen desselben der Pro
zefs gemacht werden werde, dem gezwungenen Exil das freiwillige 
vor 2); er liefs durch seinen Freund und Geschäftsführer P. Sulla 
seine bedeutenden liegenden Gründe in Italien verkaufen und nahm 
seinen dauernden Aufenthalt in Mauretanien, von dessl.'n König Bocchus 
er grofse Summen zu fordern hatte S). An der Spitze eines Haufens 
von Spaniern und Italienern, die er nach römischer Art bewaffnete und 
übte, machte er sich als Condottier einen gefürchteten Namen und scheint 
namentlich bei dem König Bocchus gro rsen Einflufs erlangt, vielleicht 
ihm Heer und Flotte nach römischem Muster organisirt zu haben 4). 

1) P. Sittins (so heifst er SaUnst. eat. 21; eie. pro Sn11. 20, 56) ans Nneeria 
(SaUnst a. a. 0.) verliefs Rom 690, nm sich in das diesseitige Spanien zn begeben 
(eie. a. a. 0.) nnd stand noch bei Pisos Lebzeiten in Manretanien an der Spitze 
eines 'Heeres' (SaUnst a. a. 0.). 

2) App. b. e. 4, 54: Zhnor; Iv 'Pw/-'1) Jtll'lV lJtav oUX lJ71Ot1Tar; lcpUYE. 
Dio 43, 3: o~Tor; IEbrEt1E /-'~v ill rijr; '[raUar;. 

8) eie. a. a. 0.: rnagna ratione cum Mauretaniae reGe contraeta nnd später: 
ita Rornae debuit, ut in p1'ot'inciis et regnill ei mfl:lJimae pecuniae deberentur. 

4) App. a. a. 0.: "a~ t1rQarov ayElQar; III TE aVTij~ '[raUar; "a~ 'I{J'IQtar; Ir; 
.dt{JV'IV JdllA.EUt1E "a~ rour; .dt{JVfJJV {Jat1tA.EVt1t 1JOA.E/-,OVt1tV d)')'~A.otr; «va f'lQor; 
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Wenigstens finden wir achtzehn Jahre später im J. 708 während des 
africanischen Krieges den König Bocchus von Mauretanien als eifrigen 
Bundesgenossen Caesars und Gegner des König Juba von Numidien 
und der Pompeianer, an der Spitze aber des Heeres und der Kriegs
flotte des Bocchus den alten Bundesgenossen Caesars von der catili
narischen Katastrophe her, P. Sittius von Nuceria t). Derselbe be
mächtigte sich, während Juba gegen Caesar im Felde stand, der Haupt
stadt desselben Cirta 2) und leistete auch sonst Caesar während des 
ganzen Feldzugs die wesentlichsten Dienste S), wofür ihm dieser nach 
dem Siege den gröfsten und besten Theil des bisher unter Jubas Ober
herrlichkeit von dem Fürsten Massinissa besessenen Gebiets von Cirta 
verlieh, während der übrige Theil desselben an Bocchus kam. Dies ist 
der Ursprung der römischen Colonie Cirta; denn Sittius, auch hier 
seinen römischen Ueberlieferungen getreu, behandelte das empfangene 
Gebiet als Militärcolonie und vertheilte es unter seine Soldaten 4.). 
Zwar führte die Katastrophe seines Schutzherrn bald darauf auch seinen 
Untergang herbei: der Sohn jenes Massinissa Arabio , der sich in
zwischen zu den Pompeianern nach Spanien geOüchtet hatte, überfiel 
ihn im J. 710 bald nach der Ermordung Caesars und Iiefs ihn aus dem 
Wege räumen 5). Aber die den Sittiapern ertheilten Landanweisungen 
nahm Arabio nicht zurück, da von ihm berichtet wird, dars er in Ge
meinschaft mit den Sittianern sich auf die Seite Octavians stellte; und 
nachdem im Verlauf der Kämpfe um die Heerschaft in Rom Arabio im 
J. 714 sein Leben verloren hatte, ist von cirtensischen Fürsten nicht 
weiter die Rede und erscheint das Gebiet als das einer römischen Co
lonie und ein Thei1 der neuen numidischen Provinz 6). 

Es ist die eigenthümliche Municipalverfassung dieser Sittianer, die 
bier erwogen werden soll; vorher indefs ist der Umfang dieser Ansie
delungen zu bestimmen. Dafs Cirta, das heutige Constantine und dessen 
Umgegend den Hauptsitz gebildet hat, ist keinem Zweifel unterworfen; 

l1VVff'"XEt. a€t ~E or~ 1rf!Ol1.:toiro VIXc.JVTOJJI 0 ZlTno~ int ov6paTo~ lylYV€TO 
/tat 0 l1Tf!aTo, aiJTrjj YEyvf'val1TO laf'71f!o;~. Dio a. a. 0.: 7laf!al.atJoJ'1I ~E l1Vf'
cpvr"~a~ nv«. /tat 7lEf!aICd:JEl~ l~ Mavf!LTavlav XEif!" T€ NT1ll1€ 7laf!u Ttji 
Bo/tXIfI /tat l1Tf!aT'l1r~(J'a~ i71E;(Elf!1Jl1E Ttji Kall1af!L. 

1) BeU. A/ric. 25. 96. • 
I) BeU. A/ric. 25. App. b. e. 2, 96. 
8) BeU. A/ric. 36. 49. 93. 95. Appian 4, 54. 
') App. a. a. 0.: vgl. e. 83. 
6) eie. ad Att. 15,17,1. App. a. a. O. 
-) App. 4, 53 - 56. Dio 48, 22. Drumann 2, 620. 

Bermes I. 4 
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aber es fragt sich, ob die Sittianer auf diesen Distriet beschränkt ge
blieben sind. Ptolemaeos in seiner Beschreibung der Provinz Africa, 
worunter er auch Numidien mitversteht (4, 3) und die so gegliedert 
ist, dars zunächst die sämmtlichen Küstenstädte aufgeführt werden, 
dann die binnenländischen in gewissen Abschnitten, macht in dem 
ersten dieser Abschnitte, der von der mauretanischen Grenze bis zur 
Stadt Tabraca am Tuscaßufs, also bis an die Grenze der Proconsular
provinz reicht, einen Unterschied zwischen den Städten der Cirtenser 
und denen von Neunumidien (§ 28. 29 vgl. § 21. 24). Dafs nun Pto
lemaeos diese cirtensischen Ortschaften sich alle belegen dachte in der 
Gegend von Cirta selbst, im östlichsten Theil der Provinz Numidien, 
beweisen die beigeschriebenen Gradbestimmungen ; aber die Namen 
der cirtensischen Städte, die er aufführt, stimmen dazu nicht. Es sind 
dies aufser Cirta J ulia selbst und Mireon, worin mit Wahrscheinlich
keit Mileu oder Mileum erkannt wird, und aufser den zwei ganz un
bekannten Orten Apari und Azama die beiden namhaften Ortschaften 
Vaga und Lares, welche aber beide beträchtlich weiter östlich in dem 
heutigen Beilik von Tunis liegen; Vaga ist das heutige Badscha west
lich von Tunis, Lares das heutige Lorbes unweit von Kef, dem alten 
Sicca Veneria. Dafs nun hier etwas mehr vorliegt als eine blofse Ver
wirrung der Namen, darauf deuten zwei erst vor Kurzem bekannt 
gewordene Inschriften zwar nicht von Lorbes, aber von dem benach
barten Kef, von denen die eine die Bewohner des Ortes Cirthenses Sic
censes und Bürger einer Colonie, den Rath aber zugleich ordo Siccen
sium genannt, die andere jene sogar geradezu als coloni coloniae 
Iuliae Cirtae novae bezeichnet (GUlirin 2 p. 58-60). Esmufs künf
tigen Entdeckungen vorbehalten bleiben die Verhältnisse zwischen die
sem Neu-Cirta und dem Alt-Cirta Constantine näher zu bestimmen. 
Die Vermuthung aber liegt nahe, dafs Ptolemaeos die politische Gruppe 
der cirtensischen Ortschaften unrichtig als geographische aufgefafst hat 
und dafs auch in der Gegend von Vaga und Lares Sittianer angesiedelt 
worden sind. 

Die Stadt Cirta, die Residenz des Syphax 1) so wie Massinissas 
und seiner unmittelbaren Nachfolger ll ), von Micipsa auch durch grie
chische Ansiedler verstärkt S) und selbst in die Heraklesfabel ver-

1) Mela 1,6,1; Liv. 30, 12; App. PUR. 27. 
I) Liv. 30,44; Strabon 17, 3, 13 p. 832; App. Pun. 106. 
8) Stru. a. a. O. 
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Boohten J), in rt>gem Handelsverkehr sowohl mit dem inneren Africa 1I) 
wie bereits in republikanischer Zeit ~it Italien S), in ihrer blühendsten 
Zeit im Stande 10000 zu Pferd und 20000 zu Fufs ins Feld zu sen
den und noch in Caesars Zeit die reichste Stadt Numidiens 4) blieb 
auch unter den Kaisern volkreich und bedeutend. Sie ward die zweite 
Hauptstadt der Doppelprovinz Mrica-Numidia und war nach Karthago 
vermutblich die gröfste Stadt an der nordafricanischen Küste. Colonie 
heust sie bei Mela 1, 6, 1, Plinius 5, 3, 22, Capella 6,669, im Itinerar 
p. 28. 41, auf der Peutingerschen Karte und auf zahlreichen Inschriften. 
Als cColonie der Sittianer' bezeichnet sie Mela, woraus Plinius, wahr
scheinlich hier dem Mela folgend, colonia Cirta Sittianorum cognomine 
gemacht hat - nicht ganz genau, da dieser Zusatz nirgends sonst ap
pellativisch erscheint. Wohl aber bestätigen die zahlreichen Sittier, 
gröfstentheils mit dem Vornamen Publius, die Reniers Namenverzeich
nus aus Cirta und dem cirtensischen Gebiet aufführt, die Ueberlieferung 
der Geschichtsschreiber. Der volle Name der Stadt war vielmehr Cirta 
Iulia, wie Ptolemaeos a. a. O. angiebt, vollständiger aber eine Inschrift 
aus der Zeit des Severus (Renier 1824 = Henzen 5317) colonia Iulia 
luvenali. Honori. et Virtuti. Cirta. Als Urheber der Colonie wird nicht 
mit Zumpt (comm. epigr. 1, 380) Augustus anzusehen sein, sondern 
Caesar selbst; wenigstens ist es bezeugt, dafs die Ackervertheilung dort 
noch durch P. Sittius, der Caesar nur wenige Monate überlebte, also bei 
Caesars Lebzeiten stattgefunden hat und es ist keine Ursache vorhanden 
für Cirta eine mehrmalige Colonisirung anzunehmen. Selbst die mili
tärischen Namen der Colonie, die die Ehre und Tapferkeit der jungen 
Mannschaft feiern, deuten unverkennbar auf die im africanischen Krieg 
mit Caesar gemeinschaftlich kämpfenden Sittianer. ~ Von Constantin 
dem Grofsen erhielt Cirta, das unter dem africanischen Usurpator 
Alexander (308-311) schwer gelitten hatte, nach seiner Wiederher
stellung den Namen Con.tantina (Victor. Caes. 40, 28; Gothofredus zu 
C. Th. 12,1,29), oder Con.tantina Cirtenlium (Cod. Theod. 12, 1,29), 
den Inschriften zufolge (Bullett. dell' inst. 1859 p. 225) Felix colonia 
Constantina, wie auch die Provinz selbst gleichzeitig Numidia Con.tan
tina genannt ward (Renier 1852. 2170. 2171. 2542 = Henzen 6509. 

1) luba der Stam!Uvater der numidiscllen Könige, galt als der Solln des He-
rakles und einer der Tllespiadeo Kertbe (Apollodor bibi. 2, 7, 8). 

lI) Strab. 17, 3, 7 p. 828. 
8) SaUnst. lug. 21. 26. 
") Bell. AJr. 25. 

4* 
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Annuaire de Constantine 1862 p. 144). Der letztere Name ist der 
Stadt noch heute geblieben. 

Die Magistrate dieser Stadt haben gewechselt. Vielleicht die äl
teste Inschrift unter allen cirtensischen, den Sprachformen nach aus 
augustischer Zeit ist die folgende (Renier 1976): 

L . DOMITIO . L . F 
TIRONI . A VGVRI 

, DVOM' VIR . VICENSVMARI 
H'C 

Auf den beiden Seitenflächen steht CVRANTE' L' SATTIO. Schon 
diese Beischriften zeigen, dars der Stein, wenn er wirklich jetzt einen 
Sarkophag darstellen sollte, erst später zu diesem Zweck verwendet 
worden sein kann; denn die Angabe wer den Stein errichtet, steht 
sehr häufig in Honorar -, aber kaum jemals in Sepulcralinschriften 
auf der Nebenseite. Reniers Deutung der letzten Zeichen h(ic) c(on
ditus est) , weg.en deren der Stein wahrscheinlich als sepulcral betrach
tet wird, hat auch weder Autorität noch innere Probabilität: vielmehr ist 
hier wie anderswo 1) aufzulösen h(onoris) c(ausa). Noch weniger darf 
in der 3. Zeile mit Renier ein duovir vicens'ltmarius angenommen 
werden; vielmehr haben die vicensumarii, das heirst das bei Erhebung 
der Fünfprocentsteuer beschäftigte Bureaupersonal, diesem Gemeinde
beamten der Colonie Cirta die Bildsäule setzen lassen. Solcher Fünf
procentsteuern giebt es bekanntlich zwei: die Freilassungsabgabe , die 
schon in der früheren Republik begann, und die im J. 6 n. Chr. 
von Augustus eingeführte Erbschaftssteuer; und wenn alle übrigen In
schriften, die ich kenne, sorgfältig die vieesima libertatis und die viee
sima hereditatium unterscheiden, hier aber von vicensumariis schlecht
hin die Rede ist, so kann dies wohl nur dadurch erklärt werden, dars 
unser Stein, wie an sich schon wahrscheinlich, vor der Einführung der 
Erbschaftsteuer zu einer Zeit gesetzt ist, wo es nur eine vicesima 
gab. Demnach ist er älter als das J. 6 n. Chr. - Die zweite Inschrift, 
die Duovirn nennt (Renier 2104): P. Sith'us P. f. Dento, aed(ilis), 11 vir, 
quaest(or) 11, /lameen); quinq(uennalis), v(ixit) a(nnos) LX. H(ie) s(itus) 
e(st) zeigt, nach den Zeugnissen von Creully und Renier, die Schrift 
der besten Zeit und ist also ebenfalls wahrscheinlich augustisch. Es 

1) Vgl. Benzen 6492. 6767 uod die kleinasiatiscllen Inschriften C. J. L. ßI, 
252 (= Orelli 3486).285 (= Grnt. 1091, 2). 298 ( __ Benzen 5960). 299 (=.ßen
zen 5988). Die volle l<'ormel z. B. Renier UH8. 
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steht hiernach fest, daIs Cirta anfänglich als oberste Gemeindebeamte, 
wie die meisten Colonien, Duovim. gehabt hat, die übrigens, wie dies 
auch anderswo häufig ist, den Beisatz ;ure dictmdo niemals zu ihrem 
Titel hinzufügen. 

Hiernach muIs die Attribution einer Münze, die L. Müller (num. 
de l'ancienne Afrique 3, 60) kürzlich bekannt gemacht und auf Cirta 
bezogen hat, für sehr zweifelhaft erklärt werden. Sie ist von Kuvfer 
und mit dem Semh,zeichen versehen; auf der Hauptseite zeigt sie einen 
männlichen unbärtigen Kopf mit der Umschrift P . SITTIVS ...... . 
VS IDIVIR' , auf der andern einen behelmten weiblichen Kopf und die 
Beischrift 0 (oder D)ICVl, deren erste beide Buchstaben freilich auf 
dem einen bekannten Exemplar nicht ganz deutlich sind; auch fehlt 
vielleicht zu Anfang vor dem 0 oder D noch ein Buchstab. Müller er
kennt auf dieser Münze den Kopf und den Namen des P. Sittius aus 
Nuceria und schlägt für die Rückseite zwei Lesungen vor: D' I(unio? 
oder dgl.) CVRante oder [C]Olonia Iulia CiRta, bei welcher letzteren 
freilich ein Fehler des Stempelschneiders vorausgesetzt werden mürste. 
Diese Lesungen sind insofern unhaltbar, als Sittius, wenn er mit sei
nem Namen und seinem Bilde, also als Landesfürst Münzen geschlagen 
hat, sich natürlich darauf weder Quattuorvir hätte nennen noch den 
Namen seines Collegen hinzufügen können; auch von den beiden Er
klärungen der Aufschrift der Rückseite genügt keine. Ist die Münze 
wirklich in Cirta geschlagen, wofür allerdings die von Müller bezeugte 
africanische Fabrik und der in Cirta so häufige Name des P. Sittius 
sprechen, so wird man in dem Kopf der Vorderseite den eines der 
julischen oder claudischen Kaiser zu erkennen haben - an einen spä
teren kann nicbt gedacht werden, da nach Nero in den Städten Africas 
nur ganz vereinzelt geprägt worden ist - und in dem oder den Na
men der Vorderseite den eines Gemeindevorstehers P. Sittius und viel
leicht den eines seiner Co liegen ; die Rückseite könnte gelesen werden 
C (oder CO) I cVi, das ist Colonia lulia Cirta VIRluti •. Aber sehr be
denklich bleibt das Quattuorvirat dieser problematischen Münze, 
während die gleichzeitigen sicher cirtensischen Inschriften das Duovirat 
haben; man wird besser erhaltene Exemplare dieses merkwürdigen 
Stückes abwarten müssen, um darüber zu entscheiden. 

Aber im zweiten Jahrhundert n. Chr. begegnet auf den sehr zahl
reichen Inschriften dieser Epoche eine durchaus verschiedene Gemeinde
verfassung. An die Stelle der einen Colonie Cirta ist der Complex. der 
vier cirtensischen Colonien 'getreten, welche ausdrücklich IIII Cirtense. 
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genannt werden in der Doppelinschrift von Cuicul aus dem J. 170 
(Renier 2529. 2530 = Henzen 6592): fl(amen) p(er)p(etuu.) IIII 
Cirt(ensium) et Cuie(ul), pont(ifex) omnibu.q(ue) honoribu. in V 00-

lonis funetu.; ohne Beisatz der Zahl erscheinen dieselben Colonien in 
dem der Coneordia (oloniarum Cirtensium in Cirta gesetzten Altar 
(1868). Diese vier Colonien sind aufser Cirta selbst die Colonien Ve
neria Rusieade (Renier 1884. 2323. 2324), jetzt Philippeville, die Hafen
stadt von Cirta, 48 Milien von derselben entfernt (Plinius 5, 2, 22) 
und durch eine eigene Strafse mit Cirta verbunden (Renier 2296), auch 
auf der Peutingerschen Tafel als Colonie bezeichnet (vgl. Ptolem. 4, 3, 
3; Mela 1, 7, 1 i itin . ..4nt. p. 5. 19; geogr. Rav. p. 148. 347); Miner
via Chullu (Renier 2323. 2324) jetzt Collo, am Meer 50 Milien west
lich von Rusicade, die letzte Stadt Numidiens an der mauretanischen 
Grenze, erwähnt bei Plinius a. a. 0., bei Ptolemaeos 4, 3, 3 (KoÄÄo1/J 
p.eyaf; ~ ](ovAÄ.ov) , im Itinerar p. 19, wo der Ort fälschlich Chulli 
munieipium heifst j endlich Sarn(ensis) Mileu (Renier 1254. 2323.2324), 
jetzt Milah, im Binnenland 25 Milien westlich von Cirta, erwähnt in der 
Peutingerschen Tafel, wo der Ort auch Colonie heifst, bei Ptolemaeos 
4, 3, 28 (wenn MI(!Eo'JI so zu berichtigen ist) und im Itinerar p. 28 
(Mileum). Auffallend ist es, dafs diese Colonien, obwohl unzweifelhaft 
erst in der Kaiserzeit entstanden - Plinius stellt Rusicade und Chullu 
als oppida der Colonie (;irta gegenüber - in keiner Hinsicht an die 
Kaiserzeit erinnern i Kaiserbeinamen fehlen durchaus und wie die Na
men Veneria und Minervia so ist auch der dritte Beiname, wie ich 
schon anderswo (R. G. 3, 443) bemerkt habe, abgeleitet von dem Na
men des Flusses Sarnus, der in Nuceria, der Heimath des P. Sittius, 
göttliche Verehrung genofs (Sueton de ilI. rhet. 4). - Dafs eben diese 
drei Colonien und keine anderen nebst Cirta selbst die vier cirtensi
schen ausmachen, beweist nicht blofs ihre geographische Nähe, da 
zum al die sonst nächste Colonie Cuicul in den oben angeführten In
schriften ausdrücklich den vier cirtensischen entgegengesetzt wird, son
dern vor allem die gleich zu erörternde ganz eigenthümliche Verbin
dung, in welche die· Inschriften die in diesen drei Colonien recht
sprechenden Beamten mit den Beamten der vier Colonien schlechthin 
bringen. 

Die vier Colonien Cirta Rusicade Chullu und Mileu bilden, wie 
schon Henzen (ann. 1860·p. 85) nach Reniers Mittheilungen richtig 
entwickelt hat, eine einheitlic4e Gemeinde. Wir finden einen [lll]vir 
1111 c:ol(oniarum) (Renier 1888 und wohl auch 1878); einen [aJd(ili,) 
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1111 col. (Renier 1879, vom Herausgeber falsch ergänzt); einen dec(urio) 
1111 col. (Renier 2175); patroni 1111 col. (Renicr 1812 vgl. 1817. 1821) 
oder blofs patroni coloniarum (Renier 1859; Annuaire 1862 p. 80); 
omnibus konon'bus in 1111 coloniis funeti (Renier 1873 vgl. 2529. 2530); 
Spiele per IllI eolonias (Renier 1835 = 1836 = 4145 = Ann, de 
Constantine 1858 p. 124. 127; vgl. Bullett. 1859 p. 51). Dies ist um 
so bemerkenswerther ,als die negative Thatsache hinzukommt, dafs 
weder von Cirta selbst noch von einer der anderen drei Colonien ein Ge
meindebeamter oder ein Gemeindepriester nachgewiesen werden kann, 
der sich auf eine einzelne derselben ausschliefslieh bezöge. Abgesehen 
von der unrichtig ergänzten Inschrift von Verecunda n. 1441 könnte 
nur etwa n. 1824 dagegen angeführt werden, wo aber die Worte: post 
flamonium et konores omnes, quibus in eolonia • . . • Cirta patria sua 
{uncM est, doch durchaus nicht ausschliefsen , dafs diese Aemter in 
Cirta, aber für die vier Colonien geführt worden sind. Zwar der genius 
coloniae Cirtae (Renier 2468), der genius coloniae Veneriae Rusicadi. 
(Renier 2174), der genius col(oniae) Mil(eu) (Renier 2304) kommen 
vor. Wir finden auch, dafs die Mileuitaner unter Pius nach Vergünsti
gung des Kaisers einen Weg aus dem Chausseegeld (de veetigali rotari 1 ) 

wiederherstellen (Renier 2300. 2301), ebenso die res publica Cirten
sium auf Anweisung Hadrians die Brücken der neuen Strafse nach Rusi
cade bauen läfst (Renier 2296). Ferner giebt es Ehrenbasen von der 
res publica CirtenstNm aus der Zeit des Severus (Renier 1831) und 
des Severus Alexander (Renier 1839), bei welcher letzteren auch des 
decretum ordinis gedacht wird; freilich bleibt es hier zweifelhaft ob 
diese res publica Cirten61'um nicht eben die der vier cirtensischen Co
lonien ist. Wie dem aber auch sei, Sonderbeamte sind weder für Cirta 
selbst noch für die anderen drei Colonien nachweisbar. 

. Die obersten jährigen Gemeindebeamten der vier cirtensischen 
Colonien sind nun aber in dieser Zeit, wie schon vorläufig bemerkt 
ward, nicht mehr Duovirn, sondern Dreimänner, tresviri und, sofern 
das Jahr ein Schatzungsjahr ist, tresviri quinquennale. (Renier 2324) 
oder weit häufiger quinquennale. schlechthin, von denen übrigens 
weder jene noch diese, so wenig wie die älteren duoviri, sich den Bei-

1) Vgl. Marquardt 3, 2, j 58. Dafs du rotlJrium - welcher Name übrigens 
sonst nicht vorkommt - vom Kaiser auszuwirken war, erfahren wir aus der In
schrift von Fabriano (Benzen 71 ;0), wo die Gemeinde sich dafür bedankt, dafs ein 
Gönner ihr bei dem Kaiser Antoninus Pius das vectigal viall 1I'Uci dratae rasch ans
jfewirkt halle. 
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satz i,tre dicundo beilegen. Die Belege werden im folgenden beigebracht 
werden. Dars auch aushülfsweise ein 'Stellvertreter für die Triumvirn' 
eintreten kann, ist in der Ordnung: solche praefecti pro 111 viris begegnen 
bei Renier 1441 1). 2169 und Annuaire 1862 p. 79; und hier findet 
sich auch einmal die Bezeichnung praef. i. d. pro 111 virum (Renier 2317). 

Aber viel auffallender noch als die irreguläre Dreizahl der Ge
meindevorsteher ist die nähere Bezeichnung als praefectus iure di
cundo oder praefectus schlechtweg, welche sich nicht immer, aber sehr 
häufig an den Titel des obersten Gemeindebeamten , des III vir oder 
quinquennalis anhängt. Sie erscheint in zwei wesentlich abweichenden 
Formen, entweder nur auf Rusicade bezogen oder gemeinschaftlich auf 
Rusic~de, ChuUu und Mileu. Die erstere Form ist selten und begegnet 
auf den bis jetzt gefundenen Steinen nur zweimal: sie lautet pr(aefec
tus) i(ure) d(icundo) in col. Ven(eria) Rusicade (Renier 1884, wo III 
vir voraufgeht) oder praef. i. d. Rusicadi (Renier 2169, wo quinquen
nalis voraufgeht). Viel häufiger ist die zweite, wo dem Titellll vir 
oder quinquennalis angehängt wird bald praefectus iure dicundo co
loniae Veneriae Rusicade, praefectus iure dicundo coloniae Samensis 
Mileu et praefectus iure dicundo coloniae Minerviae Chullu (Renier 
2324), bald in kürzerer Fassung praefectus iure dicundo coloniae Ve
nmae Rusicade et coloniae Samensis Mileu et coloniae Minerviae Chullu 
(Renier 2323), auch mit Weglassung von iure dicundo praefectus co
loniarum Milleuitanae et Rusicadensis et Chullitanae (1835 = 1836 
= 4145 = Annuaire 1858 p. 124.127), endlich auch kurzwegprae
fectus coloniarum (Renier 1832. 1877, vielleicht auch 1869). Es ist 

1) Etwa so zu ergänzen: Gtmio pa[trias Aug(ruto)] P. Horatius P. (Horati 
Crss]ctmtisJil. Quir.l[ngtmuus? q(ua/ldor)], aedilieius, pra(lIf(sctus) pro l/lvir(is),] 
111 vir duig(natus) col[oniarum,] ara", constit[uit idemq(us)] dedicat,it. Man kann 
nicht mit Renier ergänzen pra[wsctus pro] 1/1 t'inl dssig. col. [Cirttms.] , denn 
einen designirten Praefectus kann es nicht geben, so wenig wie einen designirten 
Interrex , und Magistrate von Cirta allein giebt es nicht. 

S) Sehr häufig lIegegnet dieser lange Titel verstümmelt; aber aoch die lücken
haften Titulaturen fügen sicll ohne Scbwierigkeit in das durch die besser erbaltenen 
gegebeoe Schema. Es siod: .•. . [pr]aW. i. d. eoU. Müeui[tan. Rusic. Chullu] An
nuaire 1858, 117 = 1860,144; [praW. iunl dicu]ndi col. MiUs . .••.• Renier 
4149 -= Ann. 1858, 123; [pras/. i. d. col. Müsuitanas] Rusicadtmsis Chullitana8 
Renier 1875; pras(J. i. d. col. Rruica]d., col. ChuUit., col. [MiUwit.] Renier 1888; 
prae.f. i. d. col. 8Jam. [Milsu.] • •.••• Renier 1878; pras[f. i. d. in col.] Rusi
cad; •••••• vI ••• IS in col. Mil . ••.•••• ti Renier 2308, wo die Formel frei
lieh nicllt ganz klar ist. Dazu kommen die geringen Fragmente pr. i. d. in col ...• 
Renier 1912; •.• co]l. Müll •• " Annuaire 1858, 119; pr •••.. Annuaire 1860,143. 
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diesem Amtstitel eigenthümlich, daCs er nicht allein steht, sondern sich 
an die voraufgehende Bezeichnung 111 vir oder quinquennalisanschlieCst 
und daCs· der Präfect nie als solcher schlechthin, sondern immer als 
Präfeet entweder der Colonie Rusicade oder der drei Colonien Rusi
cade, Mileu und Chullu bezeichnet wird. Nur von den Inschriften des 
M. Fabius Fronto (Renier 2166. 2167; Annuaire 1858, 117 = 1860, 
144) hat zwar die in Cirta gefundene die gewöhnliche Formel [111 vir 
pr)aef. i. d. coll. Mileuit. [Rttsic. Chull.) , ab~r von den beiden aus Ru
sicade herrührenden die vollständig erhaltene, im Widerspruch mit den 
beiden oben bemerkten Regeln, blofs p(raefectus) i(ure) d(icundo) 
schlechtweg jwas inders um so mehr als blofse Nachlässigkeit angesehen 
werden kann, als man theils in Rusicade offenbar Ursache hatte den 
Präfecten mehr als den Triumvir hervorzuheben, theils diese Inschrift 
vom J. 225 n. Chr. und somit vielleicht die jüngste unter allen datir
ten ist, auf denen diese eigenthümliche Municipalverfassung erscheint. 
Auf die vierte und Bauptcolonie Cirta wird diese Präfectur nie mit er
streckt (denn Renier 1879 [praef. i.) d. IIII col. ist falsch ergänzt und 
dafür schon oben S. 54 [ae)d. IIlI col. vorgeschlagen); vielmehr ist der 
Triumvir der vier Colonien zugleich der Präfeet der drei (Renier 1888). 

Zunächst nun leuchtet ein, dars dieser 111 vir praefectus coloniae 
oder coloniarum keineswegs identificirt werden darf mit dem oben er
örterten praefectus pro III viril, wie dies Benzen (a. a. 0.) angenom
men hat. Dies beweisen die Benennungen selbst: denn jene Formel be
zeichnet einen Dreimann, der zugleich Präfeet ist, diese einen Präfec
ten, der den Dreimann vertritt. Die Verschiedenheit beider Formeln 
geht ferner daraus hervor, dafs jener Präfect durchaus beschränkt wird 
auf die drei kleineren Colonien, dieser dagegen ohne Competenzbezeich
nung auftritt und natürlich, eben wie die Dreimänner, die er vertritt, 
bezogen werden mufs auf die vier Colonien mit Einschlufs von Cirta 
selbst. Dies zeigt endlich direct die Inschrift Reniers 2169, wonach 
derselbe Mann erst praefectus pro III viril war, dann quinquennali. 
praef. i. d. Rusicadi. - Aber es ist die Präfectur der drei Colonien 
überhaupt kein eigenes Amt gewesen, sondern eine Attribution des 
höchsten Gemeindeamts von Cirta, des Triumvirats und resp. der 
Quinquennalität. Dafür spricht vor allem das, wie gezeigt, durchaus 
unselbstständige Auftreten des Titels, dem wir mit einer einzigen 
Ausnahme, wo entschieden die Fassung verkürzt ist, nie anders be
gegnen als hinter dem höchsten Gemeindeamt. Dafür spricht ferner 
Renier 1832: C. Sütius Q. {ili(us) Quirina Flavianul aedilis, 111 vir 

\ 
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praefectus coloniarum ob honorem 1I1 viratw thdit dedicavitque, re
presentatis euam suo quoque tempore mriusque honoris r(ei) p(ublicae) 
honoran·s summis und 1835 (nebst den ähnlichen Steinen), wonach 
M. Caecilius Natalis aed., III vir, quaestor, qq. praef. coloniarum Mil
levitanae et Rusicadensis et Chullitanae dreimal an die Gemeindekasse 
zahlt ob honorem aed(ilitatis) et 111 viratus el q(uin)q(uennalitatis). Der 
Grund, wefshalb bei den honores die Colonialpräfectur aufser Ansatz 
bleibt, kann nur sein entweder, dafs sie nach Analogie der cirtensi
sehen Quaestur als munw, nicht als honor betrachtet ward oder dars 
sie nicbts war als eine Attribution des höchsten Gemeindeamts. Die 
erste Annahme aber ist dadurch abgeschnitten, dars in einer der schon 
erwähnten Inschriften des M. Fabius Fronto ausdrücklich von Gaben 
die Rede ist [ob] honorem prae[f(/!cturae)] (Renier 2167); man wird 
also nothwendig die zweite Erklärung anzunehmen haben. 

Weiter ist zu fragen, ob die Präfectur der drei Colonien dem 
Triumvirat der cirtensischen Gemeindenin der Weise inhärirte, dars 
jeder Triumvir ohne weiteres auch Präfeet war, oder ob dieselbe nur 
einzelnen Triumvirn zukam. Es giebt natürlich keine Entscheidung, 
dafs auf mehreren Inschriften die Titel III vir (Renier 1870. 1874.2172. 
2173; vgI. 1441: 111 vir desig. col[oniarum] und 1825) oder quinquen
nalis einfach ohne jeden weiteren Beisatz erscheinen; denn dies könnte 
füglieh Abkürzung der vollen unerhört schwerfälligen Titulatur sein. 
Eher läfst es sich geltend machen, dafs, wo auf demselben Stein Trium
virat und Quinquennalität neben einander stehen, bald jenes den Bei
satz hat und diese nicht (Renier 2308. 2324; Annuaire 1860 p. 145), 
bald diese ihn hat und jenes nicht (1835; vielleicht auch 1869: q[uinq.P] 
pr[aef. col., 11]1 vir; 1875: III vir, [111 vir qq. praef. i. d. col. Milevi
tanae] Rusicadensis Chullitanae, wo Renier nicht richtig restituirt hat; 
1878: III vir I[IlI col.], qq. praef. u. s. w.); namentlich ist es bemer
kenswerth, dafs Q. ~ittius Faustus, der auf dem älteren Stein (Renier 
2323) III vir praef. col. u. s. w. heifst, auf dem späteren nach Erlan
gung der Quinquennalität gesetzten (R. 2324) genannt wird [111] vir 
quinq., III vir praef. col. u. s. w. Aber theils die aufserordentliche 
Häufigkeit des Zusatzes, theils der sonderbare Umstand, dars auf jedem 
Stein I der Triumvirat und Quinquennalität zusammen nennt, der Prä
fectur nur bei je einer von diesen Magistraturen Erwähnung ge
sehieht, lassen es doeh als wahrscheinlicher erkennen, dafs man es 
blofs vermied jene weitsehweifige Titulatur auf demselben Stein zwei
mal anzubringen und dafs deshalb hier überall nichts vorliegt als ab-
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gekürzte Fassung 1 ). Sichere Entscheidung ist inders zur Zeit nicht 
möglich. Es läfst sich denken, dafs zu der gleich näher zu bestimmen
den Zeit, wo blofs Rusicade Colonie-Praefectur war, der eine der 
Dreimänner als III vir praef. i. d. Rusicadi fungirte, die beiden andern 
dagegen als III viri schlechtweg Recht sprachen für Cirta; aber wenig
stens für die spätere Zeit ist es wahrscheinlicher, dars jeder der Trium
virn von Rechtswegen mit dem Rechtsprechen in den drei kleineren 
Colonien zu- thun gehabt hat. 

Es bleiben noch die Zeitgrenzen zu erwägen, innerhalb deren 
diese Institutionen bestanden haben. Dafs in der caesarischen und 

. augustischen Zeit Cirta unter Duovirn stand, die keineswegs zugleich 
praefecti iure dicundo waren, ist schon gezeigt worden. - Unter den 
Steinen, die die neue Gemeindebehörde der Dreimänner und Colonial
präfecten nennen, scheinen diejenigen beiden (Renier 1884. 2169) die 
ältesten, die die Dreimänner nur als Präfecten der Colonie Rusicade 
bezeichnen. Dies ist schon an sich wahrscheinlich, da Rusicade, die 
Hafenstadt von Cirta, unzweifelhaft von weit grörserer Bedeutung ge
wesen ist als Chullu und Mileu und also wohl auch früher als diese 
dazu gelangt sein wird der Hauptstadt neben - statt untergeordnet zu 
sein. Dafifr spricht ferner die geringe Zahl derjenigen Inschriften, die 
solche Dreimänner nennen, verglichen mit der sehr grofsen der Drei
männer der vier Colonien in Verbindung mit der notorischen Thatsache, 
dars die Inschriften in Africa im ersten Jahrhundert ebenso sparsam auf
treten wie massenhaft im zweiten und dritten - Denkmäler der Kaiser vor 
Traian sind ja daselbst von der äufsersten Seltenheit. Dies bestätigt end
lich der Inhalt der Inschriften selbst. Die eine zwar (Renier 1884): ....•• 
ud(;l;s), III vir pr(aefectus) i(ure) d(icundo) in col(onia) Ven(eria) Rusi
cade bis, pontifez, flam(en) perpet(uus) giebt keinen weitere,n chronologi
schen Anhalt; wohl aber die zweite, ohne Frage die wichtigste und schwie
rigste unter allen bisher in Africa gefundenen Municipalinschriften (Re
nier 2169 = Henzen 6956): C. Caecilius Q. f. Gal(eria) Gallus, hab(ens) 

1) Auf einem Stein von Narona, dessen eine Hälfte bei Gudius (101,6), die 
andere bei Wilkinson (Dalmatia and Montenegro 2, 14) gedruckt ist, nennt lieh 
der Vater sBllir Augustali. Flar:ialis Titiali. Nen:iali., während er seinem Sohn 
und seinem Freigelassenen, denen er den Grabstein errichtet, blofs den Titel '11t'I'r 

bellegt, ollDe daCs doch daraus geschlossen werden dürfte, dafs die erstere Titu
latur von der zweiten siek anders als durch die v ollere Fassung unterscheidet. 
Uebrigens tritt der Umstsnd, daCs die Augustalen nicht bloCs di,'j AUlfusti, son
dern omnium dit'orum .acerdotes siud, in diesem Stein deutlicher zu Tase als 
10DIt irgendwo, 
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tquum pub (licum), aed(ilis) hab(ens) iur(is) dic(tionem) q(uaestoris) pro 
praet(ore), praef(ectus) pro III vir(is) IIII, praefl.ectus) fabr(um) co(n)
s(ularis) II et prael(orius)II1), hab(ens) om(amenta) quinq(uennalitat1's) 
d( ecurionum) d( ecreto), ex V decuriis dec( uriarum) 1/1, quinquennalis 
praef(ectus) i(ure) d(ieundo) Rusicadi, flam(en) divi Iuli nomine BUO el 
Proxiniae M. f. Proculae uxoris suae et fil(iorum) Gallae el Galli et Co
runeaniae et Nigellinae tribunal et rostra s(ua) p(ecunia) f(acienda) 
c(uravit). Damit ist zu verbi,nden die Grabschrift der jüngsten Tochter 
dieses C. Caecilius Gallus (Annuaire 1861 zu 237): Dis manib(us) 
Caeciliae Nigellinae, Caecili Galli flamin(is) provinciae filiae. Die In
schrift des Gallus kann nicht vor Caligula abgefafst sein, da sie die fünf 
Richterdecurien nennt; aber "sie ist auch wohl nicht beträchtlich jünger 
und gehört sicher dem ersten Jahrhundert an. Dafür spricht, abgesehen 
von der sonst nirgends so vollständig vorkommenden Bezeichnung des 
aedilis quaestoriae potestatis von Cirta und von dem, in späterer Zeit 
auch nicht mehr üblichen, Hervorheben der drei höheren unter den fünf 
Richterdecurien, besonders das Priesterthum des divus Iulius, der in 
der späteren Zeit überhaupt zurücktritt und in den allgemeinen Cult 
der divi aufgeht. Schon die eigene Tochter des Gallus bezeichnet 
die höchste und letzte Ehre, die ihr Vater erreicht, nicht mehr wie 
dieser selbst als Flaminat des divus Julius, sondern nach dem spä
teren Ausdrucke als Flaminat der Provinz - denn dafs die provin
zialen Flamines, obwohl sie die Gottheit, der sie dienen, gewöhnlich 
nicht nennen, in der That die Priester der vergötterten verstorbenen 
oder auch lebenden Kaiser sind, zeigt ein Blick auf den henzenschen 
Index p. 48. Auch dafs bei der praefeetura fabrum angegeben wird, 
von welchem Oberbeamten sie ertheilt ward, begegnet nach dem ersten 
Jahrhundert nicht häufig; ich wenigstens kenne gegen sechs Steine 
dieser Art aus dem ersten Jahrhundert nur einen einzigen aus dem 
zweiten 2). Hienach dürfte die Ersetzung der Duovirn durch Dreimän-

1) Der mir mitgetheilte Vorschlag zu lesen"prattf(/lctul) pro 111 vir(is) , 11I1 
prattf(eetzu)Jabr(um) co(n).(ularis) lIet pr(aetoriru) 1I verdient Beachtung, da die 
viermalige Verwaltung des stellvertretenden Triumvirats auffallend ist. Aber 
dafs in dieser Weise und in guter Zeit die Iterationszilfer dem Amte vorgest'tzt 
worden, ist doch kaum glallblicla j und die viermalige stellvertretende Bekleidung 
des höchsten Amtes braucht nicht von dem Jalaramt verstanden zu werden wie bei 
dem pratifeetzu imperatoril, sondern läfst sich fliglich auf kürzere Interregna 
beziehen, wie sie in den Communen öfter eintreten mochten. 

2) Die Beispiele solcber Praefecturen hat Borglaesi ann. 1849 p. 48 zusam
mengestellt. Wir finden sie ertheilt von M'. Lepidns Procon8ul von ABia 29 u. ehr. 
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ner und Präfecten von Rusicade in die zweite Hälfte des ersten Jahr
hunderts fallen. - Das System der vier Colonien läCst sich nicht nach
weisen vor dem Anfang der Regierung des Antoninus Pius (reg. 138 
-161). Aus dieser Zeit ist der Stein des Juristen P. Pactumeius Cle
mens Consul 138, der denselben als Patron der vier Colonien bezeich.,. 
net (Renier 1812); in dieselbe fallen auch die Briefe, die der Cirtenser 
Fronto Consul 143 im höheren Alter an die III viri et decuriones seiner 
Heimathsgemeinde schrieb (ad amicos 2, 9. 10). Dieselbe Einrich
tung bestand nicht bloCs unter Sevems und Caracalla (Renier 1832), 
sondern wenigstens im Wesentlichen noch im J. 225 unter Severus 
Alexander (Renier 2166). Aber sichere Spuren aus späterer Zeit sind 
mir nicht begegnet; und es ist dies wohl nicht zufällig. Wir besitzen 
eine merkwürdige, leider sehr beschädigte Grabschrift von Mileu 1 ), 

wonach derjenige, dem sie gesetzt war, erst III vir prat{. der drei Co
lonien und Quinquennalis gewesen ist, itBm [reso]luta contributione a 

(Mur. 669,4 = C. I. L. I1I, 398); von M. Silanus Proconsul von Africa 32-37 
n. Chr: (Orell. 3434); von TraianuB (Mur. 717, 5 = C. I. L. III, 726). - Aus dem 
J. 65 n. CIlr. begegnet ein pra'lf.fabr. co •• in Luna (Orelli 732) - Aus der Zeit der 
ftavischeu Kaiser scheiut der praBf. fabr. a pr. bis Bt co •• eines Steins von Me
n.Wo (Orelli 3669 = 4906) - denn 80 ist nach der alten Abscbrift des Iovius 
zu lesen, während Borghesi diese mit Unrecllt vernachlässigt und uaeb neueren Ab
schriften des inzwischen defect gewordenen Steins pra'lf.Jabr. [CaB.arji. 8t COl. 

ergänzt hat. Die Lesung des Iovius kann um so weniger unricbtig sein, als, ab
gesehen von der erst kürzlich gefundenen von Cirta, die Inschrift von Menaggio 
die einzige ist, welclle eiuen pra'lf.fabr. a praetorio (factu.) nennt. - Den praet. 
fahr. don. a co •• der folgenden unvollständig und fellierhaft von Vermiglioli (iscr. 
Perug. 2, 438) bekannt gemachten, von mir im Museum von Perogia also copirten 
Inschrift: 

C • ALLIVS . A • F GLABRIO 
IIII'VIR' QVINQ' PRAEF' FABR 
DON' A • COS • PRAEF • cOHOR 
TOGORVM . SAGITTAR 
FIdA • A . F . MINORE' NATVS 

weist der altertllüwliche Schriftcharakter ~lDd die Angabe des Mutternamens in 
die früheste Kaiserzeit. - Unbestimmter Zeit ist der praßf.fabr. co •. /I eines Steins 
vQn Capradosso (Orelli 3i84=I. N. 5732). - Nur die beiden sardinischen Steine 
Benzen 6\140 und Mur. 695,1, in denen ein praet.Jabr. a COI. adlBctu. vorkommt, 
können nicllt vor M. Aurel uud L. Verus gesetzt sein, da AUlJUlti darin genannt 
werden. 

1) Renier 2308. Möohten unsere Pariser Freunde Veraulassung nellmen 
diesen so äufserst wichtigeD Steiu abermaligem sorgfliltigem Studium zu unter
werfen und ibn wo möglich in dem Museum VOD Algier oder in der grofsen Samm
lung in Paris für künftige Forscller erhalten. 
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Cirtensib(us) iterum in col(onia) Mil(eu) p[a]tria sua prim(-us) 111 vir. 
Die C Auflösung' (denn [so]luta oder [reso]luta mufs ergänzt werden, 
nicht, wie Renier gesetzt hat, [abso ]luta) der contributio kann nichts 
anderes bezeichnen, als dafs Mileu aus dem Complex der vier Colonien 
ausgeschieden und als selbstständiges Gemeindewesen constituirt wor
den ist; die Wortfügung resoluta contributione a Cirtensibus ist zwar 
hart und ungeschickt, aber sie ist dies durch die ganze Inschrift! ) und 
jene Erklärung wird vollständig dadurch bestätigt, dars derjenige, dessen 
Grabstein wir besitzen, nach der Auflösung des Verbandes der erste 
Quattuorvir von Mileu ward. Die genauere Abgrenzung der Zeit, wann 
das Gemeinwesen der vier cirtensischen Colonien aufgelöst worden ist, 
werden vielleicht spätere Entdeckungen an die Hand geben; für jetzt 
mufs es genügen daran zu erinnern, dars in der nachconstantinischen 
Zeit der Ordo von Constantina und der von Mileu jeder für sich, ob
wohl auch der letztere in Constantina (in foro Constantinae civitatis, 
ubi honorificentius erigendam credidit), einem Statth)llter Ehrenbasen 
setzen (Annuaire 1860 p. 136. 137 = Bullett. 1859 p. 225. 226). 

Wenden wir uns endlich zu der Frage, welche rechtliche Bedeu
tung dieser zweite Titel der Dreimänner von Cirta gehabt hat, so hatHen
zen (Ann. 1860 p. 87) den praefectus ;ure dicundo von Rusicade, Chullu 
und Mileu wenigstens seinem Ursprung nach zusammengestellt mit den
jenigen ständigen Stellvertretern, die der römische Prätor in der spä
teren Zeit der Republik nach Capua, Cumae und anderen von römischen 
Bürgern bewohnten, aber eigener GemeindevE'rfassung entbehrenden 
Orten absandte, um dort an seiner Statt Recht zu sprechen. Aller
dings sind die cirtensischen Präfecturen in Rusicade, Chullu und Mi
leu von den römischen in Capua und Cwnae auf das Wesentlichste 
verschieden, indem in jenen die Function des praetor und des prlle
feetus iure dieundo, das heifst die des Vertreters und die des Vertre
tenen zusammengefallen und in einer Art rechtlicher Personalunion 
combinirt sind. Andrerseits haben zwar Zumpt (cornm. epigr. I p. 54sq.) 
und nach ihm Marquardt (Handb. 3, 1, 54) die Annahme aufgestellt, 
dars wie in der republikanischen Zeit die Prätoren Präfecten nach Cu-

1) So ist iterum ungenau und die folgenden Worte. I(?) pi • .. quod ei ad 
legitimam qua[nti]tatem pro adJectionum in o[rd/lne adq(ue) in populo meritU 
w.ff[ra]gio oblatum /Ist können, abgesellen von der Unklarheit des offerirten Ob
jects, nur beirsen, dars der Verstorbene aurser den ihm gesetzlich obliegenden 
Einschössen dem Ratb und der Gemeinde noch besondere Dienste erwiesen hat, 
was aber in den Worten nur unvollkommen und stammelnd ausgedrückt ist. 
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mae und Capua, so in der Kaiserzeit die Magistrate der Municipien und 
Colonien befugt gewesen seien praefecti iure dicundo nach den abhängi
gen pagi zur Handhabung der Rechtspflege abzusenden, aber ohne dafür 
zureichende Beweise vorzubringen 1) und ohne innere Wahrscheinlich
keit. Denn so begreiflich es ist, dafs der römische Gerichtsherr stän
dige Stellvertreter nach Capua und Cumä sandte, so wenig glaublich 
erscheint es, dars den entfernter liegenden Dörfern der verhältnifs
mäfsig beschränkten Municipalterritorien eine Vergünstigung zu Theil 
geworden sein soll, die auch in der römischen Stadtverfassung keines
wegs althergebracht und keineswegs Regel, sondern eine e1'St ziemlich 
spät und nicht gerade häufig zugelassene Ausnahme gewesen ist. Nichts
destoweniger wird man Henzen darin beizustimmen haben, dars die ein
zige römische Institution, die mit der der cirtensischen Colonialpräfecten 
in der Sache wie besonders auch im Namen eine gewisse Analogie dar
bietet, die jener campanischen praefecti iure d;cundo ist; die Frage 
wird also dahin zu stellen sein, ob sich ein Grund dafür finden läfst 
gerade im Gebiet von Cirta solche exceptionelle Präfecturen einzurich
ten und wie ferner aus dergleichen Präfecturen von pag;. jene selt
samen Colonialpräfecturen haben hervorg"hen können. Ein solcher 
Entwicklungsgang erscheint allerdings denkbar. Nehmen wir an, dars 
Rusicade einmal als cirtensischer pagus seinen praefectus fure dicundo 
von den cirtensischen Duovirn ebenso empfangen hat wie Capua den 
seinigen von dem römischen Prätor. Als der Urt sodann zur Colonie 
erhoben wurde, ohne doch sein eigenes Gemeinwesen zu erhalten, war 
es eine natürliche, gewissermarsen nothwendige Consequenz, dafs der 
praefect'UI iure dicundo von Rusicade College derjenigen Beamten ward, 

1) Benzen Ann. 1859 p. 212. Die blofs zur Erklärung eines dem Scbreiber 
dunklen Ausdrucks hingeworfene Angabe bei Siculus Flaccus (p. 160 Lacbm.) lIe
weist rDr sich allein nicht viel. Unter den Inschriften könnte man sich noch am 
ersten berllfen auf Orell. 4025, wo ein prae!. pDgi Epot. vorkommt, freilich ohne 
den Beisatz iure dicundo. Aus Orell. 4942: pag. magister, idem praf'jectu. Ulu
bre iure dicundo folgt keineswegs, daCs Ulubrae, das andre Steine als Stadt zei
gen, pop. gewesen ist. Die von Zumpt angerDhrte Veroneser Inscbrift, in der 
ein r/t'ir Aug. prOf!. i. d. vorkommen soll, rührt von Asquini her (left. sopra 
un vecehio sigiUo 1826 p. 26) und ist im höchsten Grade verdächtig. DaCs die an
deren von Zumpt angeführten Inschriften nicbt mit Sicherheit hiehergezogen 
werden können, ist einleuchtend und wird zum Theil von ihm selbst zugegeben. 
Ueberhaupt aber ist es sehr bedenklich eine municipale Institution als allgemein 
gültig anzunehmen, bevor wenigstens in einigen concreten Beispielen die Existenz 
eines solchen praeject&u 1/ t'iri iurB in pago iUo dicundo aufser Zweifel ge
.teilt iat. 
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die er früher vertreten hatte, der cirtensischen Duovim. Es änderte sich 
damit weniger die Sache als der Name, indem der frühere praefecrus III 
virumjetzt als III "ir praefectus in colonia Rusicade daselbst Recht sprach; 
so aber entstand für sie alle der neue Name der III "iri mit dem viel
leicht auf .einen von ihnen beschränkten, vielleicht auch schon allen 
gemeinsamen Beisatz des praef. i. d. col. Rusicade. Diese Einrichtung 
scheint dann später auf Chullu und Mileu übertragen worden zu sein, 
ohne dafs diese vorher praefecturae im technischen Sinn gewesen 
wären; denn wäre dies der Fall, so wären aus den III "iri vermuthlich 
V"iri geworden. Auch diese pagi wurden coloniae dem Namen nach; 
das Gemeinwesen von Cirta biefs von jetzt an vielmehr das der vier 
cirtensischen Colonien; die tresviri übernahmen es auch in Chullu und 
Mileu eine Zeitlang ihr Tribunal aufzuschlagen. Durchaus war diese Ein
richtung eine exceptionelle; sowohl dafs der Municipalrichter Richter 
mit delegirter Jurisdiction ernennt, als auch dars er nicht blofs in der 
Gemeindehauptstadt, sondern auch an verschiedenen Orten des Gebiets 
Recht spricht, giebt ihm eine höhere dem römischen Statthalter mit 
seinen Legaten und Conventen sich nähernde Stellung. Es ist daher 
auch ganz in der Ordnung, dafs in der späteren Kaiserzeit, wo über
all die exceptionellen Municipalfreibeiten verschwanden, auch dieser 
Complex der vier- cirtensischen Colonien aufgelöst ward. Warum aber 
jene höhere Stellung gerade für.die cirtensischen Magistrate wohl parst, 
wird sogleich dargethan werden. 

Aus der eben gegebenen Darlegung, dars die sogenannten Colo~ 
Dien Rusicade , Chullu und Mileu der Sache nach bis wenigstens 
gegen die Mitte des dritten Jahrhunderts nichts gewesen sind als pagi 
der cirtensischen Gemeinde, wird sich noch eine andere auffallende 
Thatsache erklären. Aufser der Hauptstadt und den drei oft genann
ten Colonien finden wir in dem cirtensischen Gebiet eine nicht geringe 
Anzahl von untergeordneten Ortschaften, wie Tiddis, Vzelis, Mastar 
(16 Kilom. östlich von Vzelis), Phua, Arsagal, Sigus, die schon nach 
ihrer geographischen Lage nothwendig in dem Gebiet Cirtas oder der 
cirtensischen ColoDien mit einbegriffen gewesen sein müssen und 
wo ,auch alle auf den Inschriften, namentlich den tidditanischen (Re
nier 2323. 2324. 2325), arsagalitanischen (Annuaire 1862 p. 79) und 
siguitaDischen (Renier 2472; vgI. 2468) erscheinenden Gemeinde
beamten keine anderen sind als die bekannten cirtensischen. Mit vol
lem Recht also hat ReDier (bei Henzen anno 1860 p. 87) alle diese Ort
schaften für cirtensische pagi erklärt; was sich dadurch bestätigt, dafs 
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Mastar (Annuaire 1858 p. 209) und ArsagaI (Renier 2364) castella ge
nannt werden, von Phua bald magistri ca.telli (Renier 2399. 2403), 
bald magi.tri pagi (Renier 2379fg.), ja auch in dem bedeutenden Si
gus ein magister pagi designatus begegnet (Renier 2511). Wenn nun 
aber nichts desto weniger die Bezeichnung res pttblica gebraucht wird 
von den Tidditanern (Renier 2322), den Uzelitanern (Renier2456), von 
Mastar (Annuaire 1858 p. 209), den Phuensern (Renier 2374. 2375. 
2377; Annuaire 1858 p. 117), den Siguitanern (Renier 2466-2469); 
wenn von einem ordo castelli Ar.agalitanorum (Renier2364), von Decu
rionen in Tiddis (Renier 2313), Uzelis (Renier 2458), Arsagal (Renier 
2364), Sigus (Renier 2464. 2465. 2469) die Rede ist, so ist dies evi
dent etwas Besonderes und keineswegs damit zu vergleichen, dafs ver
einzelt der Ausdruck res publica auch anderswo von untergeordneten Ge
meinwesen und selbst von Collegien gebraucht ~ird. Wenn aber, wie wir 
sahen, die vornehmsten pagi des Gebiets von Cirta den Titel colonia 
empfingen und formell der Hauptstadt coordinirt wurden, so ist es 
erklärlich, dafs die weniger bedeutenden pagi bis zu einem gewissen 
Grade folgten, sich wenigstens res publicae nannten und was decreto 
pagi, de pagi .ententia beschlossen ward, als Beschlufs eines ordo be
zeichneten. 

Ich schliefse mit einer kurzen Bemerkung über das zweite und 
. mindere cirtensische Gemeindeamt, die Aedilität. Schon Henzen (Ann. 
1860 p. 88) hat hervorgehoben, dafs die cirtensischen Aedilen ziem
lich häufig mit einem seltsamen und sonst nirgends vorkommen
den Beisatz sich aediles quaestoriae oder quaeston·ciae .potestat;s 
nennen (Renier 1869. 1878. 2172. 2173. 2325; auch Annuairc 1864 
p. 85 wird ..ED· Q. P herzustellen sein statt A· p. Q . P). Ausführ
licher erscheint derselbe Titel in der oben behandelten Inschrift des 
Gallus folgendermafsen: aed(ili.) hab(ens) iur(is) dict(ionem) q(uaesto
Tis) pro praet(ore). Nach Gaius (1, 6) bekannter Angabe haben die 
Provinzialquästoren oder quaestores pro praetore in den Provinzen 
diejenige Jurisdiction, die in Rom den curulischen Aedilen zusteht; 
und diese Jurisdiction mufs hier gemeint sein, obgleich in Numidien, 
insofern es kaiserliche Provinz ist, ein solcher Quästor nicht fungirt. 
Denn einmal ist es sehr zweifelhaft, ob zu der Zeit, wo dieser Stein 
geschrieben ward, Numidien nicht noch officiell betrachtet ward als 
Bestandtheil der proconsularischen Provinz Africa; zweitens sagt die 
Formel ja gar nicht, dafs die Aedilen von Cirta diejenige Gewalt besafsen, 
die von Rechtswegen dem für Cirta competenten Quästor zugestanden 

Herme. ~. ;; 
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halwn würde, sondern sie schreibt ihnen nur diejenige Competenz zu, die 
im Allgemeinen genommen dem Provinzial quästor zukam; w~s auch 
dann gesagt werden konnte, wenn in der Provinz, zn der Cirtl! ge
hörte, es überhaupt keinen Quästor gab. - Mit dieser in Cirta üblichen 
näheren Bestimmung der Competenz der Colonialädilen ist vielleicht 
zusammenzustellen der aedilis, cui et curttlis i(uris) d(ictio) et plebeia 
mandata est oder kürzer 111 vir aedilis cur(ulis) von Ariminum 1), 
über den ich schon in den Stadtrechten von Salpensa und lUalaca 
(S. 451 A. 177) gesprochen habe. Mag man dies Mandat der curuli
sehen Competenz als ein mit dem Aedilenamt in Ariminum regelmäfsig 
verbundenes fassen oder, was auch zulässig ist, als ein aufserordent
liches , so kann dasselbe doch nur so verstanden werden, dafs da
durch die Competenz des curulischen (und plebejischen) Aedilen in 
Rom dem Municipalaedilen beigelegt wird. Ebenso war es in Cirta und 
war hier ohne Zweifel durch die Stadtverfassung selbst ein für allemal 
festgesetzt. Wichtig aber ist diese Bestimmung, weil sie das Bild der 
exempten Gemeindeverwaltung in Cirta um einen nicht unwesentlichen 
Zug vermehrt und sie uns deren Aedilen zeigt als ausgestattet mit 
!Ierjenigen jurisdictionellen Competenz, die anderswo dem Quästor des 
Statthalters zukam. 

Fassen wir das im Einzelnen Erwogene und Festgestellte zusam
men und versuchen die Besonderheit der cirtensischen Gemeindeord
nung zu einem Gesammtbild zu vereinigen. Wir finden an dessen 
Spitze wie gewöhnlich in den römischen Bürgercolonien Duovirn und 
Aedilen. Aber jene Duovirn haben das sonst den Municipalmagistra
ten mangelnde Recht in abhängige Ortschaften stellvertretende Unter
richter zu delegiren gleich dem römischen Prätor; und später, als die 
Zweimänner zu Dreimännern wurden, werden diese bezeichnet als 
Recht sprechend auch in den abhängigen Ortschaften und gleich dem 

1) Orelli 3979. 3836 = Tonini Rimini p. 336s8. 13. 14. 15, alle drei dem
selben Mann gesetzt. In einer andern Inscllrift von Rimini Renzen 6008 ist ge
wifs zu ergänzen/Il ti.,. aed. p[ot.), nicht p[leb.). Die Inscbrift von Terni Orell. 3279 
ist insofern verdächtig, als der wobl zuverlässigste Text bei Gud. 74, 4 blofs 
... eva bietet, nicht AED' eVR.; die von Pola (Orell. 3843) ist ganz unsicberer 
Lesung und aus dem überlieferten AEDlLIS' PL' m . VIR. vermuthlicb AEDlLIS' 
m· VIR herzustellen. Endlich gehört noch bieller die Salonitanische Inscbrift (Zae
caria marm. Sal. 3,7): D. m. M. Aureü Hermof5enis, eq. Rom., deo., nedili our., d'!l. 
an. XX d. 11/. M. Aurel. AUf5f5. [l]ib. Hermes proc. piissimo filio l die echt ist und 
auch vielleicht richtig gelesen sein mag, übrigens unsere Kenotnifs von der curu
liscben MunicipalaediIität nicht weiter fördert. Andere Beispiele curulischer oder 
plebejischer Municipalaedilität sind mir nicbt IIekannt. 
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römischen Statthalter in Ausübung ihrer Gerichtsbarkeit von Ort zu 
Ort reisend. Gleichmäfsig wird dem zweiten von den beiden die munici
pale Rechtspflege handhabenden CoUegien, den Aedilen nicht blofs die 
gewöhnliche municipal- ädilicische, sondern ausnahmsweise die Corn-

o petenz des zweiten römischen Beamten in der Provinz, des Quästors 
beigelegt. Wenn also die cirtensische Stadtgemeinde eine freiere Stel
lung einnimmt als die sonstigen Gemeinden des römischen Reiches, 
so erscheinen auch die Dörfer in ihrem Gebiet vor denen des übrigen 
römischen Reiches rechtlich bevorzugt. Durchgängig nennen dieselben 
sich ( Gemeinwesen» und legen sich einen (Rath» bei; die namhaftesten. 
aber von ihnen, am frühesten die Hafenstadt dieses wichtigen numidi
schen Emporiums, Rusicade empfangen sogar den Titel der Colonie, 
wie Cirta selbst ihn führt, während übrigens ihre SteUung wesentlich 
dieselbe bleibt und namentlich sie nicht autböl'en mit Cirta ein und 
dasselbe Gemeinwesen zu bilden und von denselben Beamten verwal
tet zu werden. Diese Colonialtitel werden nicht von dem römischen 
Kaiser oder von dessen Statthalter, sondern von dem Gemeinderath 
von Cirta ihnen verliehen sein; denn nicht die Kaiserbeinamen erschei
nen in denselben, wie sie an die Verleihung des Colonierechts durch 
die Kaiser sich knüpfen, sondern Benennungen, wie die Colonien der 
römischen Republik sie zu führen pflegen, wie sie aber in der Kaiser
zeit in dieser strengen Weise sonst unerhiirt sind. Somit gewinnt es 
auch eine bisher nicht geahnte Bedeutung, dars die officielle Statistik 
- denn aus dieser schöpft Ptolemaeos seine Städteverzeichnisse -
die Cirtenser mit ihren Gemeinden als eiu eigenes Ganzes der übrigen 
Provinz Numidien entgegensetzt. Es scheint in der That der cirten-

. silOche District staatsrechtlich nicht mit den Stadtbezirken, sondern 
mit den Clientelstaaten des Reiches auf einer Linie gestanden, der Ge
meinderath von Cirta ungefähr die Rechte gehabt zu haben, wie sie 
auch den Fürsten von Kommagene und Kappadokien zukamen. - Man 
flieht nun auch, was Caesar that und wie er dem Genossen in der 
Bedrängnifs wie im Siege, dem Mitverschworenen ia der catilina
rischen Zeit und zugleich dem Waffengefährten gegen König Juba 
seine königliche Dankbarkeit bewies: er gab ihm nicht Landbesitz, 
sondern ein unabhängiges FÜl'stenthum. Aus diesem Fürstenthum 
aber schuf der Empfänger, getreu den Erinnerungen seiner Hei
math und seiner Partei, ein itaJisches Gemeinwesen auf africanischem 
Boden, unabhängig wie ein Königreich, aber geordnet nach dem Muster 
der römischen Republik. Das also ist das Eigenthümliche des cirten-

, 5* 
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sischen Municipalwesens, dars diese Stadt Jahrhunderte lang zugleich 
ein selbstständiger Staat gewesen ist und römische Bürgercolonie der 
quirinischen Tribus , bis dann die Militärmonarchie in der unvermeid
lichen Steigerung ihres Selbstvernichtungsprozesses auch diese befrei
ten Gemeinwesen so gut wie die abhängigen Fürstenthümer in die ge- • 
wöhi:JJiche Unterthanenstellung hineinzog und nach der allgemeinen 
Schablone nivellirte. 

TH. MOMMSEN. 

GRABINSCHRIFT VON AUCH. 
Bei der Anlegung der Eisenbahn von Agen nach Auch hat sich unweit 

des letzteren Ortes, der alten Augusta im Gebillt der Auscier in Aqui
tanien, im Juli 1865 eine .Marmorplatte mit folgender Inschrift gefun
den, die Herr E. Barry in der Revue de Tqulouse vom 1. Januar 1866 
in gutem Holzschnitt bekannt gemacht hat. Den Schriftzügen zufolge 
setzt Renier dieselbe in das zweite Jahrhundert und mindestens so 
weit herabzugehen fordert auch der orthographische Fehler sevire Z. 9. 
An der Echtheit kann kein Zweifel sein und sie wird durch die auf der 
Hand liegenden catullischen Reminiscenzen nur bestätigt. 

Quam dulcis (uit ista, quam benigna, 
quae cum viveret in 51·nu iacebat 
llomni conscia semper el cubilis. 
° (actum male, Myia, quod peristi! 

5 latrares modo, si quis adcubaret 
rivalis dominae licentiosa. 
° (actum male, Myia, quod pen·sti! 
altum iam tenet insciam sepulcrum 
nec sevire potes nec insilire 

10 nec blandis miM morsibus renides. 



BEMERKUNGEN ZU DEN BRIEFEN JULIANS. 

Eine neue kritische Bearbeitung der Schriften Julian's ist ein 
dringendes Bedürfnifs. Diesem abzuhelfen wäre vor Andern Horkel 
berufen gewesen, dessen emendationeIl Iulianeae neben Hertleins kriti
schen Bemerkungen die einzigen nennenswerthen Beiträge zur Text
verbesserung des Julian aus neuerer Zeit bilden. Jetzt stebt dem Ver
nehmen nach eine Bearbeitung von Dübner in Aussicht, die ohne Zwei
fel den so vielfach auf andern Gebieten bewährten Leistungen dieses 
Gelehrten entsprechen wird. Die hier mitzutheilenden Bemerkungen, 
zunächst über die Briefe Julian's, machen keinen andern Anspruch, als 
die Aufmerksamkeit auf einen Gesichtspunkt hinzulenken , der, wenn 
er richtig ist, ebensowohl für die Kritik im Einzelnen, wie für das Ur
theil über Aechtheit oder Unächtbeit ganzer Briefe von entscheidendel' 
Wichtigkeit ist. Ich glaube nämlich bemerkt zu haben, dafs Julian zu 
denjenigen Schriftstellern gehört, welche auf Vermeidung des Hiatus 
bedacht gewesen sind, in einigen Schriften ihn vielleicht gar nicht 
zugelassen hat, in der Mehrzahl derselben viel sparsamer als andere 
Schriftsteller. Allerdings erschwert die jetzige Beschaffenheit des Tex
tes die Entscheidung dieser Frage, die sich überhaupt in einem Cirkel 
bewegt, gar sehr und wird nur von specieller Behandlung aller einzelnen 
in Betracht kommenden Stellen möglich sein, eine Aufgabe, die um so 
umfangreicher ist, als die Untersuchung sich niGht auf den einen Julian 
wird beschränken dürfen, sondern auf mehrere Schriftsteller auszudeh
nen ist, die von demselben Einflufs abhängig sind, z, B. auf Choricius, 
Procopius, vor allen aber auf Libanius. Dieser letztgenannte, von J u
lian so überschwänglich bewunderte Rhetor, ist, wie in andern Dingen 
sein Vorbild und Muster, so auch in dieser stilistischen Eigenheit. Wie 
nutzbar die Beachtung derselben für die Kritik des Libanius sei, soll 
bei einer andern Gelegenheit nachgewiesen werden: für diesmal be
schränke ich mich auf die Briefe des Julian und bemerke um Mifsver
ständnissen vorzubeugen nur dies noch, dars von Vermeidung des Hia-
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tus in dem Umfange, wie bei Isocrates, hier nicht die Rede sei, sondern 
etwa in der Ausdehnung, die ich für Plutarch in der Abhandlung de 
hiatu etc. festzustellen unternommen habe. Es bleiben demnach alle 
apostrophirbaren Vokale, Partikeln, Präpositionen, das·pronom. ~lf:, 
lt" mit Optativformen aus dem Spiele; als fehlerhaft oder verdächtig 
dagegen müssen bis auf weiteres die sich mit andern Vokalen berüh
renden langen Vokale oder Diphthongen in zwei durch die Interpunk
tion nicht geschiedenen Worten gelten. 

Wer nach diesen mancherlei Ausnahmen gegen die ganze Beob
achtung sich ungläubig verhalten sollte, den verweise ich auf einen 
Umstand von augenfälliger Bedeutung. Sicherlich sind unter den 83 
Briefen, welche die Heylersche Ausgabe enthält, mehrere nicht von 
Julian; zwei derselben sind längst von frühern Gelehrten aus gewich
tigen sachlichen Gründen als unächt nachgewiesen, Br. 25 und Br. 77. 
Diese sachlichen Gründe lassen sich jetzt auch sprachlich und stilistisch 
unterstützen durch den Umstand, dars heide Briefe von den schlimm
sten Hiaten wimmelnd den auffälligsten Contrast in dieser Beziehung 
zu den ächten Briefen bilden. Ich begnüge mich nur aus dem 77. Br. 
die Fälle anzuführen: fJ.Ot ~x - :Jia OfJ.06LcJ~f: - fJ.Oecp~ are tal

"ovua - neoxv).t."cJov.,,~at t"."eut - ~fJ.'fj aefJ.0'et - WJ,,'I! fJ.,
xOfJ.at - uov f."excc - "iot ~nef: - ~).txlfj! ira' - E7:olfJ.ov 

~nof: - na).cct CCV7:~f: - UOt önof:. Eben hierher rechne ich 
auch den absurden 74. Brief mit seinen drei Hiaten, der bereits in meh
reren Hss nicht unter den Julianischen aufgeführt wird, und keinen An
stand nehme ich dieselbe Verdächtigung gegen Brief 24 auszusprechen, 
nicht blos der 9 Hiate wegen, die der jetzige Text enthält, sondern 
wegen des ganz läppischen und albernen Inhalts. Schon Heyler, der 
sich sonst alles mögliche gefallen IMst, bemerkt: ' si qua alia, tum hat: 
epislola desipit Iulianus>. Ein solcher Brief ist dem Julian nicht zuzu
trauen: er wird vielmehr das Machwerk eines spätem Sophisten sein. 
In keinem einzigen.der übrigen Briefe ist die Zahl der Hiate auch nur 
annähernd hiermit vergleichbar, das Zahlenverhältnifs überhaupt fol
gendes. Mit Ausschlufs jener drei unächten Briefe (25. 74. 77), aber 
vorläufiger Anrechnung der 9 Hiate des 24. Briefs finden sich in sämmt
lichen Briefen einige sechszig Fälle, in denen der Hiatus Bedenken er
regen kann. Von diesen sind funfzehn aus den von Heyler vergliche
nen, aber leider schlecht genug benutzten Handschriften mit Beseiti
gung des Hiatus zu verbessern; vier andere sind entschieden corrnpt, 
etwa zwölf sehr leicht zu ändern, so dars die oben angegebene Zahl 
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sich ohne Anwendung gewaltsamer Mittel auf etwa die Hälfte reducirt. 
Erwägt man nun die jetzige verwahrloste Beschaffenheit des Textes, 
die Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit, dafs aufser den bereits bezeich
neten noch andere Briefe fälschlich den Namen Julian's führen, so wird 
man, wenn man damit die Sprache andrer Schriftsteller vergleicht, die 
Annahme als eine berechtigte anerkennen müssen, dafs jeder Hiatus 
als solcher an sich als verdächtig anzusehen sei, namentlich in den 
sorgfältiger geschriebenen Briefen, wie an Libanius und Jamblichus. 
Einen sichern Abschlufs wird diese J.<'rage allerdings erst durch eine 
sämmtliche Schriften des Julian umfassende Untersuchung gewinnen 
können, deren Schwierigkeit dadurch erhöhet wird, dafs eine sehr un
gleiche Beschaffenheit der einzelnen Schriften, von denen mehrere 
nach bestimmten Zeugnissen in grofser Hast geschrieben sind, unver
kennbar ist. Es kann darum der Zweck dieser Bemerkungen nicht der 
sein, die Frage zum Abschlufs zu bringen, sondern überhaupt nur an
zuregen und als ein wichtiges Moment für die Textkritik nachzuweisen. 
Ich gehe von denjenigen Stellen aus, an welchen mit Hülfe der Hss . 
Hiate zu beseitigen sind, mit der allgemeinen Bemerkung, dafs an 
sämmtlichen Stellen die Entfernung des Hiatus ein Gewinn für den 
Sinn, an mehreren eine Nothwendigkeit ist. Im Einzelnen dies nach
zuweisen würde eine hier unslatthafte Ausführlichkeit erfordern. 

Br. 18, S. 11 Heyt. J" f!xau-ro", 8I xai -rfj CPVU8t x8xaAxw
-rat, -rij -riX"'fI b/lvxw-rat: -r~" 'JEX:vr}" codd. Voss. Barocc. - 13, 
19 'Jfj -rVX'fI änana: 'Jfj ";VX'!J ni nana Spanh. - 17, 24 xe~ 
ixa"a: xe~" ixa"a Voss. Par. A. - 24, 32 00X8;: 8I"at nl~" fll
lt";o~ .,;cd" llHw" rlvxvneo,,: Par. A. ooxel 81"at nl~1I ~dlt"or; 
8I"at rlVXvZ"8(!m, woraus folgt, dafs 81"at an die unrechte Stelle 
gerathen und zu schreiben sei: ooxd nl~1I flilt-ro~ -rWJI llllwJl 8IJlat 

1 I 24 38 '1 , I: ) ~, ,., <' rllovxv.,;eeo", - , naMJI 8!> av'Jov 6t!t ";0 8n(!O'll 8(!nvuli: 
cod. A nflo~ statt 81~. - 26, 44 Ö~flCP 013 W$elw~ a'l}oi~: ov 
fehlt richtig in 2 Hss (vgl. Schömann z. Plut. Cleom. 272). - 34, 56 
noll~ otxaton(!oJl ll" ~ni uoi ExelJlO ";0 6n~ aiJll§au.:tat: aueh 
hier fehlt ~x8i,,0 richtig in 2 Ilss. - 37, 65 {JautUa öl'l}!t ,,~r; 
:A.uia~: cod. P. {JautUa ,,~~ öl'l}~ :A.. - 41, 76 .:t'll'l}";ov ~'IIae
flOUat: die Hss richtig .:tVTj-rOJl. - 42, 78 nollJ-rdij 813(!v.:tflia,,: no
lt.,;evoflEvr;JI Et3(!. Suidas v. nauJela. - 46, 85 &7rocp~Jlat lIl
{JtOJl: eine Hs {JilnoJl - xa.,;adtJlOflbC.rJ EIS;: xamXltV0f.iE"lf 
xai 8l~ cod. Par. - lorov ~ UVJlOOOS;: die Hss lorw", -- 58, 110 
bd, .,;omlf 8vavn~r7J(j8: ~ni .,;oV.,;o eod. Monac. - 61, 127 ~" 
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/Jiarp dno).el'/Jewr;: EJ, /Jiarp djr; dn. cod. Barocc. - 63, 132 olo
/J~or; xeij'JIat a'JI 1lcnelovr; qro).aaaeaftat 'JIo/Jovr;: a'JI ist Zusatz 
von Spanheim, ein so verkehrter wie möglich; Heyler bemerkt: C codez 
autem hiatum ofTert quantum expleret illa particula'. Der Gedanke 
verlangt xeij'JIat ~ovr; dcnelovr; -. 

Die oben als entschieden corrupt bezeichneten vier Stellen sind 
folgende. 17, 23 ~O /JE" O~'JI necino" eI"at ~).lftto,,: bereits Wyt
tenbach änderte ~'JI xal, ~UfttO", richtiger dürfte ~'JI ,a'JI ~).. sein. -
24, 34 öaat dU1j).oVx01r; E-yxenelaeat" d'xot'at: der ganze Zusam
menhang verlangt die Beziehung auf oi"rJew", also ooa st. BaaL. -
35, 59 arw"er; heeot oi'cJe: oi'cJe ist ohne Sinn. - 42, 80 E1ret 0' 
Exei'JIot Ag cJ" rereacpaat: der Sinn scheint E1let cJ' Ag cli'JI AxEi'JIot 
rere. zu verlangen. 

Mit sehr leichten Aenderungen ist der Hiatus zu beseitigen an 
folgenden Stellen.Br. 6, 9 EX:teOV ~xeij'JI: sicher Ex,fteoo xeij", wie 
sonst bei Julian, wenn ein langer Vokal oder Diphthong vorhergeht. -
10, 16 n(loacpiew rJ' Arw v/J-;": vielleicht frwr' vlti'JI, wie in ähn
lichen Fällen, so S. 75 frwr' "la/JflUxov. 106 frwr' iJ/Jär;. 137 

. e'J'wr) ö",. 143 erwr' ~l~. - 22, 30 '&o1ncp ~n:, anv banlcn 
'f'JIw/JTj" ~Xw: ~oV~rp .y' Ard aov r' E'JIan;,a,,'! - 16, 21 o/Jvftor; 
notei dno'JI: vielleicht ~O'JI anQ". - 1 7, 23 1leei OE ~ov /Jta(loo. 
d"o(!ori"'ov: ne(li ~oii /JtaeOV 0' d"rJ(l.'! - 17, 24 wtfn 1le-
1lot7Jxi'JIat öaa: genoITjxe,,'! vgl. jedoch weiter unten über die Eli
sion von at. - 19, 27 ~agcpw ~ xa).~: möglich, dars bei Eigennamen 
Julian, wie andere Hiatusfeinde , den Hiatus nicht vermieden hat, wie 
denn auch 38, 68 ra~w :AftTJ'IIär; X(!Mor;, 59, 117 ~ov MWftoV 
~axfijcp:tat und in dem allerdings unächten Hr. 24,40 A1laL'JIsi "Oft1j
eor; sich findet. Sonst wäre ~ancpw rJ' ~ xa).~ eine leichte, durch 
die gleichartige Anführung 24, 33 'OftTJ(!Dr; 0' (, aocpOr; empfohlene 
Abhülfe. - 24, 33 ~CjJ aVxrp rJ' a(la ftO'llrp dnoölrJwat und 24, 34 
n)'JI X(lela'JI ~oo f/Jaft~ können als einem unächten Br. angehörig 
unberü(:ksichtigt bleiben. In demselben S. 36 faTat fjrJva/Ja verlangt 
der Sinn Ea~lv, und S. 39 o~n n'llor; aUov sir; xei(la ist, wenn man aus 
demselben Br. vergleicht: oIne aUov n'JIOr; b - ovx allov 'H-
,,\ »>lU \( - l"U ,), 'JIor; TJ - an a ov 'H'JIOr; 'eeOV - ovx a ov 'H'JIDr; 7J, alle 

Wahrscheinlichkeit für die Aenderung OOX allov ~1'JI0r; elr; %eiqa. 
- 33, 53./lot A1lij)':te öa~aat: für die VoransteIlung des PrO'
nomen war kein Grund vorhanden; also vielleicht Enij).:ti ftOt öaX(!., 
wie 38, 67 f1ceta;, ft0t. - 38, 68 0" feie IJni/J6'JIO'JI ovn lösi" 
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~OtoNO" OlJ~E &xoVuat oMb: vielleicht ~Otofj~())' oMb OlJT' 
aXoVaat, wenD nicht das weiter unten über iii zu Bemerkende hier 
Anwendung findet. - 46, 87 ~trEt ~po[, leicht durch ~trE[ pOt zu be
seitigen und 51, 97 :A.ffwau[rp povrp ~ durch pOJ'OV. - 49, 92 
01 pb trEtffoPEVOt xa~a &~~ffEtW etUt .:fEOUE/lEifj, 01 4e &nE
XOPEVOt ToV TVtpOV 4oSOXOtrOt elui xat xevo40sot: das zweite 
etui würde niemand vermissen. - 59, 120 EM~xEt POt vtr/~, 
hinter POt ist zu interpungiren, ebenso spricht 67, 135 &tro4m;,.at 
~ni 'J~fj die Bildung des folgenden Satzes für ein Komma hinter &trO
ooVvat. - 73, 141 araffw" Epoi al'nov, da dieser Brief in Hey
ler's Hss fehlt, murs es zweifelhaft bleiben. ob er als ächt zu betrach
ten sei. Dasselbe gilt von Br. 83, 150, der nur auf eine Notiz des 
Eustathius dem Julian beigelegt wird; er enthält die Hiate llptpw EU
.:f'A.o[ EUPEV und UEavTov o~x. 

Uebrig bleiben folgende Stellen, an welchen ein weiterer Grund 
zur Verdächtigung nicht vorhanden ist. Br. 6, 9 ls/'A..:fot EXElv'1)fj: 
bedenkt man, dafs bei Isocrates der Urbinas, bei Demosthenes der cod. 
~ nach langen Vokalen ) xEivOfj statt EXEivofj zu geben pflegen, dafs 
bei Libanius trotz des gänzlichen Mangels an sorgfältig verglichenen 
Hss sich wiederholt die zweisylbige Form zur Vermeidung des Hiatus 
findet (2, 103, 10 R. 106, t 0), auch bei Julian 85 b von Petavius als 
Variante angemerkt ist, so wird man der Herstellung dieser Form an 
der angezogenen Stelle nicht entgegen sein. - Br. 13 EtrEtcI~ POt 
OL ffeoi - ExE),EVuw ist sowohl die Tilgung von POt als von 01 zu
lässig und keins von beiden gewaltsam. - 17, 23 trE~t oe TOV Pta~ov 
&"4~orvvov könnte, wie oben bemerkt, trEei TOV p. 4) &"cI~. heifsen: 
auch anderwärts entfernen die Hss durch Umstellung den Hiatus. Diese 
möchte ich auch vorschlagen in dem sehr sorgfältig geschriebenen Brief 
an den Samblichus 40, 74 Yva o~ ml)..t1l Ex TOV .:fEoii tr~6r; UE T~" 
dxo1la 'A.&/l'fl ~ )..orOfj. - 17, 24 WUTE trEnOt1Jxl'llat öua: 35, 62 
rev1u.:fat Elfj: 42. 80 Elvat opo'A.oroVUL: 42, 81 /lov)..opaL {;pwv: 
55, 107 tra~atToiipaL olwvoii: 59, 112 w'A.a/lEiuS-at Etp'1)fj ("Ofj't): 
59, 115 ~nIUJ:(xuaL }'UWfj: 67, 135 &nooov1Iat ini: diese ganz un
verhältnifsmäfsig grofse Zahl von Stellen, an denen der Diphthong ClL 

einen Hiatus bildet, scheint mir sehr bemerkenswerth und zu der Er
wägung über die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit der Elision desselben 
(vgl. Hermann z. Aeschyl. Prom. 836 u. z. Eur. Iph. T. 667) um so 
mehr aufzufordern, als bei l..ibanius die Apostrophirung aus der besten 
Hs wirklich wiederholt angemerkt ist. So 2, 101, 7/l0V'A.01lT' 0/;". 
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522, 9 aqneü;eff' 0 xan}'IIayxaafJ-s'IIor;. 3, 265, 2 loyl~e'r' ol'll. 
79, 6 fqX"' O~'II. Eine Entscheidung dieser Frage wage ich für jetzt 
nicht, da sie mit Sicherheit nur aus der Durcharbeitung eines weit
schichtigen Materials gegeben werden kann. Auch die bei den Stellen 
49, 91 nalat ~'/I und 67, 136 nex).at ~fJ-i:" lasse ich vorläufig auf 
sich beruhen. Sicher dagegen ist, dafs der Hiatus vor dem Pronomen 
oE zu dulden, also 37, 65 vnoaXEa{}ai oi nicht anzufechten sei. Ab
gesehen von den attischen Dichtern in lyrischen Stellen (Hermann z. 
Aesch. Ag. 1106) zeigt dies der Gebrauch des Libanius, so 2, 14, 3 
awseaffal oi. 63, 15 av/.mqäSal 01. 3, 148, 2. 157, 2. 296, 27. 
4, 962, 18 und des Julian selbst in andern seiner Schriften. Auch 40, 
73 xai'Cot eyw und 75, 143 xal'Cot fywye dürfen als unverdächtig 
gelten. Nach dieser Partikel ist auch bei Demosthenes und Libanius 
der Hiatus häufig; er wird gerechtfertigt durch die, wie ich glaube, 
richtige Bemerkung Vömels (proleg. grammat. ad Dem. S. 8), dafs 
nach xal-rol, wie bei uns nachjedoch, indessen, eine Pause eintritt. 

Folgende Verbesserungsvorschläge, die sich beiläufig ergaben, 
mögen der Prüfung eines künftigen Herausgebers empfohlen sein. In 
einigen mit (H) bezeichneten bin ich mit Hertlein unabhängig von ihm 
zusammengetroffen. Ich erwähne diese Stellen, unwesentliches über
gehend, nur deshalb, weil diese Uebereinstimmung zur Unterstützung 
der aufgestellten Vermuthungen dienen kann, Hertlein selbstverständ
lich die Ehre der Priorität überlassend. 

Br. t, S. 5 weist Julian einen aus Egypten nach seiner Heimath 
zurückgekehrten, wie es. scheint, Sophisten zurecht, der in der Hei
math alles schlecht fand, Luft, Wasser, Brod, und nach den Herrlich
keiten Egyptens sich zurücksehnte: dU' o1Oa nMfe'P nme Xa'r'fj

yoqei'll en~q{}'fjr;' qJt).OXflWUI'CWS fxets, cJ lrj}au' eI'ra {Jqaxv 'U 

'CoV ~fJ-fJ-a'ros dnoa'Cas lov lov {Joqs xai 'C0'll Nel).o'/l nollaxlS 
xai 'C0'll exelffe'll nlov'Co'/l d'llaxalfj. Tov'Co nov ae SE'IIO'/l, cfJs 
a~'Cos fep'fjS, nOlei xai 'Co aWfJ-a 'Cov Xalfleepwnos oodiv &a'l"6(,o
uflo'/l fxet'/l. Könnte das ohne weitern Zusatz heissen {bat dich deinem 
Vaterlande enlfremdet', so müfste immerhin die Verbindung so dispa
rater Begriffe Anstofs erregen. Nach Vergleichung von Suiäas v. Xal
qeq>w'll: eni 'CW'/I tJXqw'/I xai tax'/Iw'/I' xai naqolfJ-la' oMi" 01.01-
aetS Xatqeepwnos '(~" epval'/l' ~" yaq lax'/Ios xai tJXflOs 'I"~'/I 
, .. ' d 'r _.. , , A 'J\T tuea", un v. n'fj"to'/l: ,.y/oJl 0fJ-0W" XW'/IW1U' .a.flta'{opa'/l'fjl,; J..,e-
pElatS' xuaeaffoJl waneq n'fj"lw {Jt'llOVfJ-bw, ani 'l"oV ~qol. 
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<1XW1t~/" rat! ~ov~ n:E(!i XaL(!8piiina El~ §1J t! 0 n) 'faxai dufi6-
JIIiUW, scheint es mir sicher, dars § TJ (! 0 'I' statt § E 'I' 0 'I' zu schreiben sei. 

2, 5 AqJte-na 'f 0 1 ~ J. 0 r 0 L!;: vielmehr 'fOV~ J.6yOV!;. 
4, 8 [nvXIi 0~J1 ~f.liJl 1t1i(!1, 'fa 'l"otavl"a: (sie bene edd. omnes' 

sagt Heyler. Das soll nämlich heifsen: (te oro) ut ad nos Ms de rebus 
coUocuturus venias. Das allein richtige ist nach einer Pariser Hs bei 
Heyler herzustellen: mVXIi ro;;'11 ~f.liJl nli(!' 'l"a TvaJla. Ueber 
den Aufenthalt Julian's in Cappadocien vgl. Br. 9. 

6, 9 n(!ounf.l~Uatl.lt: nt! OUH f.l ~ a0f.la L. 
21, 29 f.laJld(!arot!aJl aJl: aJl ist zu tilgen. 
24,36 dX'fli'l"at f.l& xai ).6rnaL: 'I"(!8cpnat (H). 
24, 38 d(!X~!; f.lEJI IilaLJI 01 detfif.lol, 7CCznw!O ~S'fj(!1:1Jf.lbot xai 

'f0 1l't!0<1I!XE!; 'rij!; a-o§~uIiW!O dta nano!; X0f.ll'OLnO, noJ.i..cjI r' 
f.l~" s hat otxau)l"Iit!oJl 'fcjl d(!1:lcl' f.läUoJl ~\ 'fcjl n:E(!tncjl n}" 
1:ij!; a-o§rj<1IiW!; al'l"laJl 1l'(!oaxliiufiat: entweder aJl x0f.lI'oLno oder 
x0f.ll'OnaL, und: 1l'oll~ rli f.l~J1 01 f.l at Otx. 

24, 41lil f.l& ExsL f.lb:etOJl- xa).oJl1:o ~rxlilt!TJf.la: xaUo!;. 
26, 44 'rOt!; ra).t).aiot!O - ov xafiodo" lii!; 1:a!O Axd1Jala~ 

aV'foi!;, dU' lil!; 'fa!; 1l'al"(!lda!O UVJllixwt!~uaf.lliJl: alJfit!;. 
34, 55 pvJ.axa xai: xai ist zu streichen. 
35,62 pt).o1l'(!arf.l0UvJJ1]J1 athov: qu).. 'fOV (H). 
37, 66 'faV'fa f.l& dXoVli'" Mlii'fo da(!8io!; -, <1E OE l1J1rJt!a 

<lEU1J"a - xai mz(!a U8awov ,,0 ElXO!; [XStJl l1t!xstJl: vielmehr 

[Xli .. " Axt!ij '11. 
38,68 1l').1J<1loJl ~o1J 1l'eOt(l$p: 1l'eOULWJI. 
41, 77 1l'(!OUXE!O: die vulgo ist nt!0 uov, ganz richtig, sobald nt! 0<1-

ov (admiUe) geschrieben wird. 
42 80 ' \) ~ , ~ JI ~ , 3 ~ , 

, ov f.l1J" E7l'1itu1J 'fOV'fO al"onOJl Otf.laL P1Jf.lL IIlit" av-
'fOV!; f.l8'l"afilif.lbov~ "oi!; J160t!;' aVJloldwf.l" OE a'i(!liat" fJ.~ Öt
oaaxlit" a f.l~ J10f.ll'aVOL <11l'ovoaia: so Heyler, vollkommen un
verständlich. Es war zu schreiben: - 1:0t!O J160t!O avui"at' 01-
oWf.l" öE - (H). 

46, 86 ~uvXI,! ÖE 1l'OUfi: xal"axJ.tJl0f.lbrp lil~ 1:0 fJtfJUOJl 
&po(!wnt: ~uvxla dE no).).~ xal"adtJl0f.lEJlrp xai lil~ -

47,88 dptEpliJla: 'fa dg"Ef.lliJla. 
51, 95 'fWJI 1l'aJ.auiJJI d Ii 0 f.l W,,: fi Ii 0 f.l W '11. - 98 8'11 ra(! aJl 

~).1J<1.fi8 - Xiii eWJI otMe." Au d: [a1: a t. Bald nachher ist dE vor 
ölow<1tJl und otJl hinter Ö.fi1iJl zu streichen. 

49, 112 'fOV 1l'(!arf.lal"0!; [XIi"J1 'faXEW~ d1l'aUanonaL: 'l"OV 
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nedr",a.,;' 1X6t" (H). - 114.,;i o~ xe~ Uret'JI vnee TOV";WV 
- önw~ xai1nnoxed.,;1j~ lcp1j: önov. - ebendas.: el oe xai 
";OUOVHp Ötaxetphov~ &v&r6t neo~ ,,0 cpw~: .,;ov~ ov"w ota
xet",bov~. - 115 ov";w rovv 0'1308 h 1lew";Ot~ ot3oe e" oev-
1:ieot~ .,;eil" xea";{U1:WV ~ffi"'1j'JI &voew" 1:0 xanl ui: 01)1:0t rovv 
01l1:e Iv neW"Ot~ o1)1:e b o. - ehendas. xOtvwv~uat xai cpl
Ä.ov~ ~",iir; near",d"w'P revEaffat OtexwAVUa'JI: XOtVw'JI~ua" 
near",Clt;WV xai cp. ~"'. r· (H). 

67,135 ota.,;tffe",bovf;: otaffe!tevovr;. - .,;a~ neetOvala~ 
c, - cfJ' '1 - K ' Cl. ' - vno .,;ov a ema.,;ov xat nOll.V61:0Vr; w'JIa.,;a"nov xevWvet-

aa~: abgesehen von der wunderlichen Zusammenstellung dieser beiden 
Prädikate erregt, wie von Muratori bemerkt, 1lO).vnov~ auch ein sach
liches Bedenken. Ich halte es für sicher, dars n 0 ~ v.,; sÄ. 0 v f; zu 
schreiben sei, das so von Personen gesagt gar nicht selten und hier 
überaus passend ist. 

73,141 el p.1 oe .,;w,,: el "'~ o~ .,;~v. 
75,143 0'" re olv: olv ist zu tilgen, dann aWrji 1:~ rfldcpetJl 

zu schreiben. 
83,150 ,,0 neool",tOV 1:0: ";0 neo 1:ov. 
83, 150 noeeVa6t oi ae ffeo~ et3"'6~~ ",na .,;ijf; 'Evoola~ 

1&aeffbov, xai vnover~aet tJeo",o~ cJ1j",oatOr; ox1!,an fJ ov "'
",iv tp xe~aaaffat: über fJov",,,,btp bemerkt Heyler: cvocabulum in 
lexicis et glossar;;s frustra quaesivC Das wird Jedermann begreiflich 
finden, kaum begreiflich, dars er die Verbesserung fJov~o!,e'JIq} über
sehen konnte. 

Zerbst, December 1865. 
c. SINTENIS. 



TARRACO UND SEINE DENKMÄLER. 
Wären wir allein auf die dürftigen Zeugnisse der Schriftsteller an

gewiesen, so würde es nicht möglich sein von einer so bedeutenden 
Stadt, wie das alte Tarraco im diesseitigen Hispanien war, eine wesent
lich andere Vorstellung zu gewinnen, als von vielen anderen antiken 
Städten in Italien und den römischen Provinzen. Allein die erhaltenen 
Reste der alten Stadt in dem jetzt nicht sehr bedeutenden Tarragona, 
welches erst in jüngster Zeit mit der nahen Hauptstadt Cataloniens 
Barcelona durch eine Eisenbahn verbunden worden ist, die Münzen 
und Inschriften, die uns vorliegen, Statuen, Reliefs, Mosaikfufsböden 
und eine grofse Masse von kleinem antiken Geräth aller Art, welches 
fortwährend zu Tage kommt, ersetzen die Dürftigkeit der Schriftstel
ler~eugnisse vielleicht in höherem Maafs als bei irgend einer alten 
Stadt mit Ausnahme Pompejis. Die grofsen Städte des südlichen Gal
liens wenigstens, Lugudunum Nemausus Narbo, können sich nicht 
mit Tarraco messen was Alter, Wichtigkeit und Fülle der Denkmäler 
anlangt. Es liegt an der eigenthümlichen Isolierung, in welcher sich 
Spanien und alles auf die spanische Cultur bezügliche von dem übrigen 
Europa. besonders von dem gelehrten, befindet, dars von diesen Zeug
nissen bisher noch so gut wie nichts im Zusammenhang verwerthet 
worden ist. 

Vorübergehend hat Tarragona vor nun vierzehn Jahren in den 
Kreisen der Archäologen und Orientalisten von sich reden machen durch 
die von dort gemeldete Entdeckung eines vermeintlichen Grabmals des 
phönikischen Herakles mit ägyptischen Hieroglyphen und einer 
Reihe von in sehr roher Weise in Marmor eingelegten Bildern, zu denen 
die auf Diodor zurückgehenden Fabeln über die Urgeschichte der Halb
insel den Stoff hergegeben haben. Der verstorbene Herr von Minutoli, 
damals preufsischer Generalconsul in Barcelona, hat diese Entdeckung 
argloser Weise verbreitet. Den gegründeten Zweifeln, welche die Vor
sichtigeren sogleich äufserten 1), suchte er in seiner ausführlichen Pu-

l) Vgl. Gerbards archäol. Anzeiger 10, 1852 S. 155. 
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blication 1) dadurch zu begegnen, dars er das 'Yerk im Einverständnifs 
mit den Herren Movers und Brugsch für ein Erzeugnifs der spätesten 
Kaiserzeit und des gnostischen Ideenkreises erklärte; während inzwi
schen in Rom nach Caninas Vorgang 2) der verstorbene Emil Braun in 
einem ausführlichen Aufsatz 3) für die Aechtheit und das hohe Alter
thum desselben eintrat und sogar aus einigen der sehr derben Vor
stellungen dem hohen Altf>rthum die in neuerer Zeit erst durch mi
kroskopische Untersuchungen gewonnene Kenntnirs der Spermatozoen 
zu vindicieren suchte. Diese Offenbarungen haben aufser dem spanischen 
Entdecker des Grabes selbst, wie sich von selbst versteht i), von deut
schen Gelehrten meines Wissens nur die auch inzwischen verstorbenen 
Röth in Heidelberg und Rofs in Halle mit Begierde ergriffen und ge
glaubt. Ich kann mit Bestimmtheit versichern, dars das ganze Grabmal 
nicht blofs unzweifelhaft eine Fälschung, sondern auch dars sein Ent
decker, den ich persönlich genau kenne, zugleich der Verfertiger ist. 
Es hindert nichts diese Thatsache; welche ich bisher aus besonderen 
Gründen nur anzudeuten für gut fand 5), an dieser Stelle unumwunden 
auszusprechen; für die nachfolgenden Erörterungen wird dadurch alles 
weitere Zurückkommen auf dieselbe überflüssig gemacht. Dars es Vor
arbeiten für die Geschichte Tarracos, welche den Namen verdienen, 
nicht giebt, braucht bei einem Gegenstand aus den AIterthümern Hi-

. spaniens eigentlich kaum gesagt zu werden. Um die ~Iitte des sech
zehnte~ Jahrhunderts benutzte ein rechtschaffener Advocat in Tarra-

. gona, Luis Pons de Icart, seine Mufsestunden um ein Buch von den 
Herrlichkeiten und Merkwürdigkeiten seiner Vaterstadt zu verfassen 6), 

welches er König Philipp dem zweiten widmete. Obgleich es dem 
Schreiber an gelehrter Bildung so gut wie gänzlich fehlt und seine dar-

1) B. von Minutoli, das ßerculesgrab in Tarragona, besonderer Abdruck ans 
des Vf. Altes und Nenes aus Spanien, Berlin 1854 Band 2 S. 133Jf. 

2) Vgl. Gerhards archäol. Anzeiger 11, 1853 S. '278. 326Jf. 
8) Bullettino von 1854 S. XXIXIt: 
') BuenavfJ1ltura Hernandez y Sanahuja, re.nimfJ1l kistorico-critico de Ia 

ciudad de Tarragona des4e 8U fundacion Ilasta Ia epoca rtmlana, con una upli
cacion de los frogmentos dei sepulcro egipcio descubierto en 9 de m.arzo de 1850. 
Tarragona 1855, 8. 

G) Vgl. meine antiken Bildwerke in Spanien S. 284. 
') Libro de las grande'ilflS y cosas 1TI8J1Wrabies de Ia fMtropolitan.a inaigne 

y fam6sa ciudad de Tarragona, kecko pOl' Micer Luys Pons de Ycart. ,Es er
schien in Lerida 1572, 8. und ist jetzt sehr selten. Der Vf. schrieb es, wie er in 
der Vorrede angiebt, znerst in seiner catalanischen Mnttersprache nnd übersetzte 
es dann in das ibm wenig geläufige Castilianisch; daher die äurserst ungelenke Form. 
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aus zu erklärende Vorliebe für das weitläufige und sachwalterisch ge
naue Citieren der spanischen Chronisten den Leser auf das äufserste 
ermüdet, so gehört das Buch doch zu'den besseren der an schlechten 
Büchern so überreichen spanischen Loeallitteratur. Der Vf. beschreibt 
sehr genau alles was zu seiner Zeit an Alterthümern vorhanden war 
und erhebt sich sogar zur Urkundenforschung, um das Vorhandensein 
von später verschwundenen antiken Rauresten in städtischen Grund
stücken zu ermitteln. Efne neue monographische Behandlung von 
Tarragonas Alterthümern müfste durchaus von seinen Angaben ihren 
Ausgangspunkt nehmen. Der Vf. hatte sich für seinen Privatgebrauch 
eine vollständige Sammlung aller in Tarragona befindlichen latei
nischen Inschriften angelegt, die er öfter in seinem Buche erwähnt 
(F.53v. 57v. 168 und sonst). Leider hat er sie nicht drucken lassen 
und die Handschrift ist verloren; die nicht sehr zahlreichen Proben 
daraus, welche er in seinem Buche mittheilt, sprechen deutlich für seine 
Genauigkeit. Dieses ist die älteste Alonographie über Tarraco ; Morales, 
der bekannteste unter den spanischen Antiquaren, hält sich durch sie 
der Mühe überhoben, eingehend über Tarragonas Alterthümer zu be
richten (antigmdades a. 1575 F. 64). Antonio Agustin, schon Bischof 
von Lerida (seit 1561) als er die spanische Krone noch auf dem Tri
dentinum vertrat, war nach dem Schlusse desselben auf einer Pro
vinzialsynode zu Tarragona im Jahr 1564, wie Pons de Ieart erzählt 
(F. 100 ff. ); und gab diesem einige Aufklärungen in antiquarischen 
Dingen, die mit dem unterwürfigsten Respect vor der grofsen Gelehr
samkeit des vornehmen Prälaten aufgenommen werden. Auch einige 
Briefe des Ponsan Agustin aus dem Jahre 1572 über Inschriften von 
Tarragona habe ich unter des letzteren Papieren in Madrid gefunden. 
Aber er~t im Jahre t 576 bestieg er den erzbischöflichen Stuhl von 
Tarragona und starb 1586. In dieser Zeit scheint er zwar das 
mögliche geleistet zu haben für die Sammlung und Erhaltung der 
Inschriften und übrigen Alterthümer der Stadt (seine eigenen Auf
zeichnungen und die -des Niederländers Anton von Povillon, welcher 
im Jahr 1585 bei ihm w~, bezeugen es): aber es ist ihm nicht ver
gönnt gewesen eine zusammenhängende BeJiandlung und Darstellung 
derselben hervorzurufen. Er selbst, bejahrt und auf ganz anderen lit
terarischen Gebieten wie bekannt von jeher thätig, wird eine solche 
wohl niemals beabsichtigt haben. Florez, der unter seinen ganz kri
tiklosen Landsleuten durch die lauterste Wahrheitsliebe hervorragende 
Verfasser des Werkes über die antiken Münzen Spaniens und der 
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Espana sagrada, giebt zwar als Ein leitung zur Geschichte der Kirche von 
Tarragona 1) eine Uebersicht über die profane Geschichte der Stadt, 
zu welcher er die alten Zeugnisse, Inschriften, ~Iünzen und Denkmäler 
in seiner Weise benutzt hat. Allein trotz des redlichsten Bemühens 
iet er in eine Reihe von Irrthümern verfallen, welche bis auf die neueste 
Zeit fortbestehen, und hat vieles wichtige übersehen, trotz seines eigenen 
Aufenthaltes in der Stadt im Jahr 1762 (vgl. S. 239) und der guten 
Abschriften der Inschriften und der sorgfältigen Zeichnungen.der Denk
mäler, welche ihm der Canonicus Ramon Foguet aus Tarragona zu
sendete. Nach POBS de Icart und Florez hat es zwar nicht an auf die 
Alterthümer aufmerksamen Reisenden (wie die Spanier Pons und Yil
lanueva und manche Ausländer) und an Compilatoren gefehlt (wie 
Cean und Cortes nebst den Handbüchern der alten Geographie von 
Mannert, Ukert und Forbiger): allein weder ist das Material durch sie 
erheblich vermehrt, noch auch die an den Gegenstand sich knüpfenden 
Fragen in irgend befriedigender Weise gelöst worden. Keine Ausnahme 
macht das grofse Reisewerk des Grafen Laborde 2), da dasselbe nur 
malerische Ansichten ohne eingehende wissenschaftliche Erörterung 
giebt. In neuester Zeit haben sich zwei Bürger der Stadt, die Herren 
Albiiiana und Bofarull, vereinigt, um eine neue Monographie zu liefernS). 

Die Verfasser haben sich mit grofser Sorgfalt und persönlicher Auf
opferung der alten Denkmäler ihrer Vaterstadt angenommen; sie sind 
die Hauptbegründer einer kleinen archäologischen Gesellschaft daselbst 
und eines Museums. Aber ihr Buch ist eine ganz kenntnifs- und kri
tiklose Compilation 4 ), die Abbildungen für wissenschaftliche und künst
lerische Zwecke gleich unbrauchbar. Die wenigen nützlichen Nach
richten über noch in der Stadt erhaltene Baureste benutze ich an ihrem 
Orte. Die Berichte über neuere Funde aber, welche sich in dem Buch 

1) Band 24 Madrid 1769, 4. S. 651f. 
9) f/oyage pittoresque de l'Espagne, 2 Bände Fol. mit zahlreichen Tafeln, 

Paris 1806 -1820. 
8) Tarragona monumental, 6 sea descripcion historWa y artistica de tod04 

sus antigüedades y monu1TUmtos, por Juan F,'ancisco Albinana y Borras, y An
dres de Bofarull y Broca. PMmera parte, que comprende ci Tarragona Celta y 
Romana. Blind I Tarragona 1849,4. mit 26 Tafeln j der zweite Band ist nicht er
schienen. 

') Ein Beispiel genüge. Der Drucker von Pons de IcartsBuch führt alsZeicben 
seiner Officin drei Metae eines Circus mit der griechischen Devise OiiTflJ' T(!IXETE 

flla NRrriltip1JTE. Dieses Zeichen halten die Vif. S. 115 für ein Denkmal aus Tar
ragona, bilden es im Holzschnitt ab und haben es sich viel Mübe kosten lassen in 
Spanien jemanden aufzutreiben, der ibnen die Devise ühersetzt hat. 
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finden, sind mit Vorsicht aufzunehmen, weil dazwischen auch die Er
findungen des Fälschers Hernandez Platz gefunden haben. Was dieser 
selbst endlich in der oben (S. 78 Anm. 4) angeführten Schrift und 
einigen anderen Monographien über die Geschichte und die Denkmäler 
Tarragonäs vorgebracht hat, sind ganz gedankenlose Hallucinationen. 
Die kurzen Bemerkungen über Tarragonas Denkmäler, welche ich früher 
in Form eines Reiseberichts gegeben habe 1 ),finden im Folgenden eine 
durchgehende Erweiterung und Berichtigung. Auch sind die oben ge-: 
nannten Werke insgesammt so schwer zugänglich, dars schon aus diesem 
Grunde eine eingehende Darstellung gerechtfertigt erscheint. Die folgen
den Beschreibungen und Erörterungen s~hen aber absichtlich von bild
lichen Beigaben durchaus ab. Die in den angeführten Werken gegebe
nen Darstellungen sind sämmtlich unbrauchbar. Neue Aufnahmen der 

. Denkmäler, wie sie allerdings im höchsten Grade wünschenswerth sind, 
könnten nur durch die vereinte Arbeit eines Architecten und eines ge
übten Zeichners, bei einem Aufenthalt am Ort von einigen Wochen, 
hergestellt werden. Schwerlich werden Auswärtige zu einer solchen 
Arbeit sich veranlasst fühlen, weil der rein künstlerische Werth der 
Denkmäler von Tarraco dazu nicht grors genug ist. Ob die spanische 
Regierung zu einem Unternehmen der Art sich jemals erheben wird, 
ist sehr zweifelhaft; die privaten Versuche der localen Liebhaber aber 
faHen immer ungenügend aus. Mein achttägiger Aufenthalt in Tarrll
gona im März 1860 reichte wenigstens dazu aus, eine lebendige An
schauung zu gewinnen und die Urtheile der Vorgänger an Ort und 
Stelle zu prüfen. Dieses ist die für jetzt allein mögliche, aber auch wie 
ich glaube ausreichende Grundlage, auf welcher die hier zu gebende 
Darstellung ruht. 

Ob auf der mäfsigen Erhebung an der Ostküste der Halbinsel, 
auf welcher Tarragona liegt, etwa in der Mitte zwischen dem Gebirgs
vorsprung der Pyrenäen, welcher die Grenze gegen :Frankreich bildet, 
und der Ebromündung, zwischen zwei kleinen Küstenflüssen , deren 
alte Namen Subi (Plinius 3, 3, 21) und Tulcis (Mela 2, 6, 5) uns er
halten sind 2), schon phönikische Ansiedler sich niedergelassen haben, 

1) BuUettino dell' instituto archeoloffico von 1860 S. 161-170. 
2) Welcher von beiden dem heutigen Francoli entspricht, dem etwas be

deutenderen Flüsschen an der südlicben Seite der Stadt, lässt sich nicht erweisen. 
Man könnte den Subi dessbalb flir den bedeutenderen zu halten geneigt sein, ,,'eil 
es in der Nähe von Tarraco einen Ort Subur gab (Ukert S. 421), dessen Name 
von gleicbem Stamm zu sein scheint, wie der des Flusses, vielleicht vou puni-

Herme. I. 6 
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wie an so viel~n Punkten der Küsten von Spanien und auf den gegen
über liegend eu Balearischen Inseln, ist mindestens zweifelhaft. In dem 
Namen Tarraco wollen die neueren Orientalisten 1) keine Nöthigung 
zur Annahme phönikischen Ursprungs finden. Münzen mit punischer 
Schrift, wie von den Balearen und den punischen Städten der Süd
küste Abdera Sen Malaca Gades, giebt es von Tarraco nicht; worin 
freilich kein entscheidendes Moment liegt. Denn dars jene anderen 
Städte phönikische Münzen aufzuweisen haben beweist nur, dars noc~ 
in der verhältnissmäfsig späten Zeit, in welcher sie als selbständige, 
vom Mutterlande getrennte Gemeinden eigene Münzen schlugt>n, ihre 
phönikische Nationalität sich erhalten hatte, während diese in vielen 
anderen unzweifelhaft ursprünglich ebenfalls phönikischen Ansiedlungen 
nicht zu jener Dauerhaftigkeit gelangt, sondern durch spätere Bewohner 
anderer Nationalität, Iberer Griechen Römer, verändert worden ist .• 
Aber ein Umstand spricht ziemlich entscheidend gegen die Annahme 
einer phönikischen Niederlassung: das erste, wonach die phönikischen 
Seefahrer sich überall umsahen, ein guter Hafen, fehlt Tarraco so gut 
wie dem nahen Barcino; während Mago, die phönikische Niederlassung 
auf der kleineren der Balearischen Inseln, und das punische Neukar
thago unvergleichliche natürliche Häfen haben. Daher Mahon noch 
heute die regelmäfsige Winterstation der holländischen Kriegsschiffe 
aus den australischen Besitzungen und Cartagena einer der ersten 
spanischen Kriegshäfen ist. Strabo (3, 4, 7) nennt die Stadt ausdrück
lich und mit vollem Recht dUp.81Io(;. Dars die römischen Truppen 
dennoch zuweilen hier ausgt>schifft wurden oder auch die römischen 
Schiffe hier überwinterten und demzufolge bei Livius einmal (22, 22, 2) 
von dem portus Tarraconis gesprochen wird, beweist nichts gegen die 
Thatsache, dafs Tarraco noch heute trotz künstlicher Molenbauten eine 
der schlechtesten Rheden an der spanischen Ostküste hat. So löst sich 
der Widerspruch zwischen Eratosthenes und Artemidor, dessen Strabo 
gedenkt: Eratosthenes wusste von einem Jlavu,,;a.{Jp.oJl bei Tarraco, 
Artemidor bemerkte mit Recht, Tarraco sei oMa dyx.v(!o{Jo).{Ot(; 
u4pocJea w,,;vxovua. Strabo fügt hinzu, erst jenseit Tarraco gegen 

schem. Dars der Tulcis des Mela f"tir einen anderen Fluss zu halten, scheint mir 
die grorse und unmöglich zufällige Verschiedenheit der Namensform zu fordern. 
Der kleine Kiistenßuss Gaya, welcher etwas nördlich von Tarragona hei AltaruIla 
mündet, könnte damit gemeint sein. 

1) Wie Movers 2,2,644, welcher Tarraco nicht unter den punischen Städten 
an der Ostküste nennt. 
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Massalia hin sei die Küste an Landungsplätzen reicher. Der Antheil an 
.der Fahrt der (tyrischen' Jungfrau, dessen sich Tarraco rühmte, beruht 
daher gewiss aufsl'äten griechischen Erfindungen (s. unten S. 97 Anm. 2). 
Von einer griechischen Niederlassung in Tarraco, wie wir sie an dieser 
Küste in Emporiae und Rhode sowie in Saguntum kennen, ist nirgends 
die Rede und es giebt keine Münzen der Stadt mit griechischem Ge
präge 1). Die Münzen der genannten drei Orte sind dagegen augen
scheinlich auf griechische Vorbilder zurückzuführen. 

Also wird wohl derjenige iberische Volksstamm die erste Ansied
lung auf dem Felsen von Tarraco gegründet haben, zu welchem die 
Stadt von Plinius (3, 3, 21) und Ptolemaeos (2, 6, 17) gerechnet 
wird, die Kessetaner. Nicht Cosetani, wie bei Ptolemaeos und in den 
schlechteren Handschri!'ten des Plinius steht, sondern Cessetani ist mit 
der besten P liniushandschrift für diesen Theil seines Werkes, der 
Leidener, zu schreiben. Sie giebt nämlich an der angeführten Stelle 
regio cllssllfania. Ein Ort in der Nähe von Tarraco bei der Schilderung 
des Feldzuges vom Jaht 536 d. St. von Livius (21, 60, 7) Cissis, von 
Polybios (3, 76) Klaoa genannt I), scheint die später untergegangene 
Hauptstadt jenes Stammes gewesen zu sein, von der er seinen Namen 
führte. Unzählige Münzen mit demselben Gepräge aber zahlreichen 
unterscheidenden Beizeichen S) und derselben Aufschrift in iberischem 
Alphabet, darunter ein Silberdenar (und vielleicht ein Quinar bei 1.0-
richs Tafel 34, 2) nach dem Vorbild der römischen wohl noch im 
sechsten Jahrhundert der Stadt geprägt 4), von Kupfermünzen vier ver-

1) Es ist nur eine der gewohnten Nachlässigkeiten Forbigers, wenn er :I, 72 
auf Tarraco bezieht, was Straho von Emporiae erzählt, daCs es von Massalia aus 
gegründet sei. 

I) Ueber das Verhältniss beider zueinander in Bezug auf die Schilderung 
dieser Feldzüge vgl. Nissens k.ritische U ntersucbungen über die Quellen der vier
ten und fdnften Dekade des Livius S. 821f. 

8) Nach den Tafeln 35 bis 38 in Lorichs r6cherches numismatiqu61 .ur le, 
1fU)'IlJ'UlÜJ' Ib6rUmn61 Paris 1852, 4. und meinen eigenen Notizen zähle ich etwa 
achtzehn verschiedene Buchstaben nnd Buchstabenverbindungen und ein Dutzend 
Zeichen, wie Keule, Helm u. s. w. 

4) Dars einmal, wie ich am Orte notiert habe, mit den iberischen Assen zu
sammen der im siebenten Jahrhundert der Stadt geprägte Denar des M. Fourius 
Philus, Mommsen rÖm. Münzwesen N. 183, gefunden worden ist, beweist nichts 
gegen das höhere Alter der iberischen Denare. Man unterscheidet deutlicb unter 
ihnen au der Form der Buchstaben und dem besseren Gepräge ältere und jüngere. 
Nichts kindert aBzunehmen, dars die älteren bald nach der Einriehtung der Pro
vinz im J. 548 der St. geschlagen worden sind. 

6* 
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schiedene Nominale, welche durch darauf angebrachte kleine Kugeln 
ganz analog wie der römische As und seine Tbeile unterschieden sind 1), 
werden noch heutigen Tages, wie ich mich selbst überzeugt habe, fast 
täglich in Tarragona ausgegraben 2), und zwar nur in Tarragona und 
seinen Umgebungen. Die Auf!.chrift lautet in der volleren und wahr
scheinlich älteren Form, die nur auf einigen Kupferstücken erhalten 
ist <"''7'7~ (Lorichs Tafel 25, 1 bis 4), in der verkürzten Form mit der 
auf den iberischen Münzen üblichen Buchstabenverbindung und der 
Auslassung des einen Consonanten 4'7'" oder mit der Unterdrückung 
des ersten Vocals, die ebenfalls häufig vorkommt, <'7'" (Lorichs Tafel 
34, 1 bis 13). Das Alphabet der im ganzen etwa 120 iberischen Mimz
legenden, die wir kennen, harrt bekanntlich noch seiner definitiven 
Erklärung; dennoch aber darf es als fast unweifelhaft angesehn wer
den, dars diese Aufschriften kesse, kese und (k und t verbunden) lrse 
bedeuten 3). Diese Münzen der Kessetaner gehören also· unzweifel
haft nach Tarraco. 

1) Die Nominale werden aurserdem uoch im Gepräge in sinnreieller Weise so 
unterscbieden: das Silberstück und die grörsten Kupferstücke zeigen, wie viele 
andere iberische Münzen, einen galoppierenden Reiter der die Friedenspalme 
trägt; auf dem Quinar erscheint neben dem Reiter noch ein lediges, Pferd j auf dem 
folgenden Kupferstück erscheint das Pferd allein, lanfend oder schreitend j auf dem 
folgenden grast es, anf dem kleinsten ist es nur halb vorgestellt und endigt in 
einen Flügel oder es findet sich statt seiner der Delphin, aucb eiu sehr gewöhn
liches Zeicllen auf den iberiseben Münzen und keineswegs auf an der See gelegene 
Orte bescbränkt. 

') Im Jahr 1850 fanden sieb deren tausend Stück auf einmal j vgl. Mommsen 
ripostig'li della Spa"oona in den Annalen des archäol. Instituts 35, 1863 S. 10. 

8) Die Lesungen dieser Aufschriften, welche der' verstorbene Herr von Lo
richs, schwedischer Gescbäftsträger in Madrid und Vf. des durcb seine vorzüg
lichen Tafeln äurserst nütz lieben ohen S. 83Anm. 3 angeruhrtenBuches über die ihe
riscbenMünzen, vorschlägt, sind von so harmloser Verkehrtbeit, dars sie f'Uglich mit 
Stillschweigen übergangen werden dürfen. Herr Boudard in Beziers, welcher 
den sieberen Schlüssel zur Lesung des Iberiseben in dem heutigen Baskischen ge
funden zn baben glaubt, tbeilt diese Müuzen in seinem Essai sur la numismatique 
lbt!rienne (Paris 1859, 4.) zwar richtig dem um Tarraco ansässigen iberischen 
Volksstamm zu, nennt ibn aber iälschlich Kosetaner, weil er auf einigen Stücken 
sehr unsicherer Lesung <OS", gefunden zu baben meint. Aucll auf einigen der 
Asse in den Sammlungeu der Herren Albiiiana und Hernandez in Tarragona findet 
sich der erste Buchstab so 4 oder auch einmal so ~ geformt, so dars ein 0 oder 
o in das< oder 4 eingefügt zu sein scheint. Darin erkennt Boudard die Form 
eose, die wie gesagt niebt einmal als die bessere bezeugt ist. Es ist sehr leieht 
mit etwas Aetzung aus dem 4 die obigen Formen herzustellen j ieb babe Grnnd 
anzunehmen, daCs diese Operation mit alleu Exemplaren der Art vorgenommen 
worden ist. 
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Allein die iberischen Bewohner von Tarraco haben noch ganz 
andere Spuren ihrer Existenz zurückgelassen als jene Münzen. Wie 
bei den ältesten Niederlassungen aller alten Culturvölker ist der am 
böchsten gelegene Theil des Terrains der der ältesten Ansiedlung. Die 
Burg von Tarraco, welche die weite und fruchtbare Ebene des heutigen 
Reus beherrscht, erschien noch den römischen Dichtern des ersten und 
des vierten Jahrhunderts 1) als eine characteristische Eigenthümlich
keit der Stadt, und nicht ohne Grund. Denn noch heute umgeben 
den höchsten Punkt der terrassenförmig vom Meer aufsteigenden Stadt 
(die herrliche freie Lage erinnerte mich an die sicilischen Städte Ter
mini Girgenti Syrakus) auf drei Seiten gewaltige Mauern von soge- . 
nannter kyklopischer Bauart aus wenig behauenen und ungleichen 
Steinblöcken. Sie sind in der ganzen Ausdehnung dieser drei Seiten 
fast ohne Unterbrechung, aber in ungleicher Höhe erhalten, am voll
ständigsten auf der südlichen und westlichen Seite. Die Höhe dieser 
Art von Construction wechselt zwischen ungefähr 10 bis 30 F'ufs. Auch 
nach der Seite des Meeres zu, auf welcher sich die Stadt wahrschein
lich schon in römischer Zeit gegen die Burg hin geöffnet hatte, sind 
Fundamente gleicher Construction, auf welchen die modernen Häuser 
an der jetzigen Rambla (der Poststrafse durch die Stadt) ruhen, in den 
Kellern derselben zu sehen (vgl. Albitiana S. 14). Mehr lässt sich mit 
Sicherheit über den Umfang der altCll Stadtmauer nicht angehen 2). Die 
römische Stadt erstreckte sich unzweifelhaft his an den Hafen hinunter. 
Auf dem nach der neuerdings erfolgten Schleifung der Festungswerke 
nach der Seite des Meeres hin freigelegten Plateau, dessen Felsengrund 
als Steinbruch für den Hafenmolo dient, kommen fortwährend römi
sche Bauten zu Tage. Ebenso sind in den Kellern von manchen Häu
sern der ganz modernen Hafenstadt (der Hafen war früher durch Gärten 
und Weinberge von der Stadt vollständig getrennt) Reste von unzwei-

1) Martiall0, 104, 3 i libelle •••. , Hispanae pete Tarraconis arcel, welchen 
Pluralis man nicht mit Pons de Icart auf verschiedene von p,inander getrennte Be
festigungen der Stadt zu deuten hat, und Ausonius in den clarae urbel 9, wo er 
von dem lusitanischen Emerita rühmt non arce potens tibi Tarraco certat. 

I) Auch an einem Plane der Stadt, auf den ich verweisen könnte, feblt es. 
Der bei Florez gegebene umfasst nur die obere Stadt ollOe den Hafen; der bei 
Laborde passt auf die jetzt sehr veränderte Anlage der Hafenstadt gar nicbt mehr; 
der neueste und beste, welcben eoeUo auf seiner vorzüglichen Karte der Provinz 
vou Tarragona (Madrid 1858), einer Abtheilung seines grofsen Atla, de Espaila, 
giebt, ist etwas zu klein, um die Lage der Denkn;äler darauf anschaulich machen 
zu können. 
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felhaft römischer Construction erhalten. Ob aber die jetzt zum alJer
gröfsten Theil verschwundenen Mauerreste in der Ebene, besonders 
auf der südlichen Seite der Stadt bei der ebenfalls nicht mehr vor
handenen Kirche von San Frutos bis zum Fluss Francoli, zu jener 
ältesten Ummauerung gehörten, wie Pons de Icart und nach ihm die 
Späteren annahmen, ist zweifelhaft. Die Beschreibung, welche er davon 
giebt (F. 64ft.; vgJ. Florez S. 69f., Albiiiana S. 15), nöthigt keines
wegs zu ~ieser an sich unwahrscheinlichen Annahme. Die gewaltigen 
Werkstücke von unregelmäfsiger aber überall länglicher Form (die 
gröfsten sind ungefähr 12 bis 14 Fufs lang, bis gegen 8 F. breit und 
bis 5 F. hoch) sind nicht wie bei manchen ähnlichen Mauerbauten in 
Griechenland und Italien (z. B. in den Mauern von Cortona, an welche 
die von Tarraco in manchen Stücken erinnern) künstlich in einander 
gefügt, sondern lose übereinander gelegt und die Lücken mit kleineren 
Steinen von unregelmäfsiger Form ausgefiillt 1). In ungleichen Zwi-

1) An einer zuverlässigen Messung und Abbildung dieser ungemein inter
essanten Construction fellit es durchaus. Die erste Abbildung überhaupt ist mei
nes Wissens die bei Laborde 1 Tafel 49 (Pons de Icart und Florez geben keine) 
und diese giebt nur einen kleinen und keineswegs einen besonders characteristi
Ichen Theil der Mauer in ganz ungenügender, die eigenthümliclle Art des Banes 
geradezu entstellender Weise wieder. Besser gewälllt ist die Ansicht bei Albi
nana auf Tafel I j aber ihre Ansrtihrung stebt noch weit unter der von Laborde. 
In den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts brgann der französische Arcbäolog 
Petit - Radel sicb mit den von ilim kyklopisch oder peIasgisclt genannten Mauer
bauten in Grieclienland, Italien und anderen Ländern zn bescbäftigen; von seinen 
daranf bezüglichen sebr umständlichen aber wenig fördernden Arbeiten giebt das 
postume Buch recherehes sur les11,!Onuments cyclopeens u. 8. w. publiel's d'apres 
les manusC1'its de l'auteur, Paris 1841,8. ausfUhrlichen Bericht. Auch die Mauern 
von Tarraco erregten seine Aufmerksamkeit und er erhielt (wie er S. 73 des 
Buelles erzählt) von einem mir gänzlich uubekannten spanischen Antiquar, dem 
Marqm!s de Marty, durcll Vermittelung von Lechevalier Pläne und Zeichnungen 
der ganzen Umfassungsmauer. Die Nachforschungen nach diesen Zeichnungen in 
Paris, denen sich die Herren L. Renier, E. Desjardins und C. Wescber auf mcine 
Bitte mit der gröCsten Gefalligkeit nnterzogen haben, sind leider erfolglns geblie
ben. Herr Wescher schreibt er babe vergeblich auf der kaiserlichen BibJiotliek 
wie auf der bibliotheque Mawrine, deren Chef Petit-Rade) war, danach gesucht •. 
Es existiere auf der letzteren von Petit - RadeIs Arbeiten nur ein Band mit Iitho
grapbierten oder gestochenen Tafeln, welcbe siimmtlicb älteren Publicationen 
entnommen seien. Die Zeicllnungen würden also vermuthJich in Petit-Radels Pri
vathibliothek geblieben sein, und diese sei nach seinem Tode versteigert wor
den. Der Sohn desselben, an derselben Bibliothek angestellt, starb vor zwei Jah
ren: so gäbe es Niemand mehr, der übel' den Verbleib Auskunft geben könne. 
Petit-Rade I tiefs seinem etwas sonderbaren Plan gl'mäfs nach den ilim übersende
ten Zeichnungen allel' derartigen Mnuerbauten kleine Modelle in Gips anfertigen. 
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schenräumen, je nach der Terrainbeschafl'enheit, springen viereckige 
Thürme vor, deren im ganzen Umkreis der Mauer noch siebfln sich er
kennen lassen; ursprünglich waren es wahrscheinlich mehr. Neben 
einigen dieser Thürme befinden sich in der Mauer kleine, später mit 
Mauerwerk ausgefüllte Thore (auf den Abbildungen bei Lahorde und 
Albiiiana sieht man ein solches Thor) j der obere Balken wird durch 
einen einzigen quer über die beiden Pfosten gelegten Stein von gewal
tiger Länge und Dicke gebildet. Die Pfosten werden nicht durch be
sondere aufreehtstehende Blöcke gebildet, sondern durch die auch im 
ührigen angewendete MauerconstJ,1letion. Um das Thor fortifieatorisch 
zu schützen steht der Eingang durchgehends nicht rechtwinklich zur 
Mauer, sondern in einem ziemlich spitzen Winkel; die Abbildungen 
lassen von diesem bemerkenswerthen Umstand nichts erkennen. Aber 
glücklicher Weise giebt Petit-Radel wenigstens die ihm mitgetheilten 
MaaCse dieses kleinen Thores an: es ist t ,60 Meter breit und 3,30 M. 
hoch; der obere Balken wird gebildet durch einen Stein von 3,60 M. 
Dicke, 2,30 M. Breite und 1,10 M. Höhe. Auch von dem grofsten 
Stein in dem Thurm seines Modells giebt er die Maafse: er ist 4,20 M. 
lang und 2,60 M. hoch. Eine sichere Zeitbestimmung für die Ent
stehung dieser ältesten Mauern von Tarraco giebt es nicht. Aber alles 
spricht dafür, sie noch in die vorrömische Zeit zu setzen. Die römi-

~ schen Eroberer legten um die Mitte des sechsten Jahrhunderts der Stadt 
ihre Befestigungen gewiss schon mit gröfserer Sparsamkeit in den Mit
teln und einer höheren technischen Vollendung an. Republicanische 
Mauerbauten sind freilich I)icht in grofser Anzahl erhalten und es fragt 
sich, ob derartige Bauten der Hauptstadt, wie etwa die Serviusmauer, 
oder italischer dem griechischen Einßufs nahe stehender Orte ohne 
weitl'res zur Vergleichung herangezogen werden dürfen. In Murviedro, 
dem al~n Saguntum, habe ich ein prachtvolles Stück der alten Mauer 
abgezeichnet, welches eine von der von Tarraco ganz abweichende 
Bauart zeigt. Die Werkstücke, sämmtlich von fast gleicher Höhe, etwa 
3 Fufs, aber ungleicher Länge, einzelne 6 bis 7 Fufs lang, sind an den 
Kanten sorgfältig behauen, liegen in regelmäfsigen horizontalen Schich
ten übereinander Und sind mit hakenartig einspringenden Ansätzen 

Die SammluD5 von Modellen existiert nocll auf der Mazarinscben Bibliothek. Das 
Modell der Mauern von Tarraco ist in seinem Bucll S. 306 beschrieben, aber niebt 
abgebildet; eine Zeichnung danach, welche ich der Güte der geoannten Pariser 
Freunde, besonders des Herrn Desjardins, verdanke, giebt auch nur einen sehr 
unvollkommenen Begrilf von dem imposanten Character des Baues. 
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fest untereinander verknüpft, ganz so wie bei manchen italischen Mauer
bauten der republicanischen Zeit. Diese Mauern von Sagunt können 
nur gehören entweder zu den Befestigungen, welche vielleicht unter 
der Leitung griechischer oder römischer Baumeister im Jahr 535 d. 
St. gegen die hannibalische Belagerung aufgeführt wurden (Livius 21, 
7), oder zu dem Wiederaufbau der Stadt durch die Römer in den Jahren 
540 und 549 (Livius 24,42. 28, 39). Das letzte halte ich für wahr
scheinlicher 1). In beiden Fällen lehren sie, wie man in den hispani
schen Städten um die Mitte des sechsten Jahrhunderts Mauern haute. 
Die Mauern von Tarraco zeigen eine sicherlich um mindestens ein 
Jahrhundert, vielleicht um mehrere, ältere Bauart. Ich habe in Spanien 
nichts ähnliches von Mauerbauten gesehen; aber nach den Beschrei
bungen und photographischen Abbildungen, welche Herr Gongora in 
Granada in einer der spanischen Akademie vorgelegten topographisch
antiquarischen Arbeit über die Umgebungen von Castulo giebt, scheinen 
in Ibros und in Giri - Balle, zwei kleinen Orten im Gebiet der Oretaner 
am südlichen Abhang der Sierra Morena, deren alte Namen nicht be
kannt sind, Mauerreste von ähnlicher Art und gleichem Alter wie die 
von Tarraco erhalten zu sein. Man darf darin also wohl die ursprüng
liche Befestigungsweise der iberischen Städte erkennen. Ob die ältesten 
Befestigungen von Tarraco errichtet worden sind zum Schutz gegen 
stammverwandte Nachbaren, oder etwa gegen die Angriffe punischer 
Seefahrer, oder gegen die von Norden eindringenden Keltenstämme, 
welche mit Erfolg von der Besetzung der Ostküste ferngehalten worden 
sind 2), lässt sich natürlich nicht ausmachen. Die Behauptung der Lo
calantiquare, dafs die Befestigungen desshalb von einem fremden von 
der See her gekommenen Stamm herrühren müfsten, wt>jl sie auch 
gegen die Landseite gerichtet sind, ist ganz unhaltbaI'. Was wäre das 
überhaupt für eine Festung, die nach einer Seite hin geöü'net not'1 . 

Aber nicht alle Theile des Mauerbaus sind aus so groJ'sen Werk
stücken aufgeführt. Man unterscheidet deutlich an manchen Stellen 
über den unteren Schichten jener gröfsten Blöcke eine Schicht von 
etwas kleineren, aber auch noch unregelmäfsigen Werkstücken, he
sonders auf der inneren Seite der Mauer, welche 'sich wiederum sebr 
deutlich von den' darauf ruhenden ganz regelmäfsig behauenen Stücken 

1) Das von mir im BUU6ttinO von 1861 S. 25 über sie gesagte ist hiernach 
zu modißcieren. 

2) Vgl. Kiepert in den Monatsbericbten der Berliner Akademie VOD 1864 
S.163. 
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unterscheiden, auf welche wir nachher zu sprechen kommen. Auf 
diesen Werkstücken der zweiten, offenbar ein wenig jüngeren Schicht, 
an der Südwestseite der Stadt und auf der inneren Seite der Mauer, 
finden sich mitten auf den Steinen grofse einzelne Buchstaben des 
aus den Münzen bekannten iberischen Alphabetes eingehauen. Hier
von ist in den früheren Beschreibungen nirgends die Rede. Ich no
tierte sechs verschiedene Buchstaben, welche in mehr oder minder 
zahlreichen Wiederholungen vorkommen. Am häufigsten findet sich 
N, unzweifelhaft das iberische i; fast ebenso häufig H, seltener W, 
r, A, -t, U, über deren Werth sich noch nichts bestimmtes angeben 
lässt. Diese Buchstaben stehen ganz unregelmäfsig, bald naeh rechts 
bald nach links gekehrt, bald in der angegebenen gewöhnlichen Weise, 
bald auf dem Kopf. Man sieht deutlich dars sie auf die einzelnen Werk
stücke, eingehauen worden sind, ehe diese ihren Platz in der Mauer 
erhalten hatten. Offenbar sind es Bezeichnungen der Werkstücke zu 
irgend' welchem technischen Zweck, vielleicht schon in den Stein-

,b)'üehen gemacht; vielleicht Zahlen, vielleicht Anfangsbuchstaben von 
Namen, wie die kurzen Aufschriften auf den Steinen der Porta Nigra 
in Trier 1). Eine bestimmte Erklärung dieser einzelnen Zeichen wird 
man, auch wenn sie einem bekannten Alphabet angehörten, nicht be
anspruchen. UDS genügt die Thatsache, dars es iberische Schriftzeichen 
sind, denen wir an dieser Stelle begegnen. Voreilig aber wäre es aus 
dem Vorhandensein dieser Schriftzeichen zu schliefsen , dars auch 
dieser offenbar jüngere Theil des Maut'rbaus noch in vorrömische Zeit 
gehöre. Dars iberische Sprache und Schrift neben der römischen noch 
geraume Zeit fortbestanden hat, beweisen aufser den bilinguen Münzen 
anderer Städte im diefs- und jenseitigen Uispanien für Tarraco speziell 
zwei daselbst gefundene ebenfalls bilingue Grabschriften. Leider sind 
beide nicht mehr vorhanden; allein die erhaltenen AbiChriften (die ich 
nicht alle anführe) geben den Text bis auf unwesentliches übereinstim
mend. Auf der einen (bei Laborde 1 Tafel S8, 30) liest man unter der 
iberischen Schrift die lateinischen Worte Pulvia lintearia. Das zweite 
Wort ist offenbar appellativisch zu verstehn; jene Fulvia war eine Lein
weberin oder Händlerin mit Leinenzeug (s. die Nachweisungen bei For· 
cellini s. v.). Der Flachs von Tarraco wird von Plinius nach dem von 

1) V@"l. über diese meine Bemerkungen in den Monatsbericbten der Berliner' 
Akademie von 1864 S. 94ft'.; S. 100f. ist das wenige äbnliche aus dem Gebiet 
der lateinischen Epigraphik, was bishr.r bemerkt uod bekannt gemacht worden ist, 
verzeichnet. 
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Saetabis ausdrücklich hervorgehoben 1). Ueber die Schriftformen 
läfst sich nach den Abbildungen nicht mit Bestimmtheit urtheilen; das 
der Folvia, gewiss einer Frau niederen oder mittleren Standes, wohl einer 
Libertina, fehlende Cognomen weist mit Sicherheit spätestens auf die 
frühere augustische Zeit, vielleicht noch auf die voraugustische. Auf dem 
anderen Stein (bei Laborde 1 Tafel 88, 25) hat sich vom lateinischen 
Text nur die bekannte Schlussform{'l heic est sit[us] erhalten; darauf folgt 
der iberische. Auch hier führt der Diphthong in dem heic zwar nicht 
mit Nothwendigkeit in die voraugustische, aber sicher nicht in eine sehr 
viel spätere als die augllstische Zeit. Eine noch vorhandene Inschrift, 
ein iberischer Text von nur zwei Zeilen (bei Laborde 1 Tafel 88, 12), 
befindet sich auf einem kleinen Altar, welcher deutlich die Formen 
keineswegs alter römischer Zeit zeigt. Auch unter den zahlreichen 
Töpferstempeln von Tarraco sind einige mit unzweifelh~ft iberischer 
Schrift, auf Scherben, welche sich von denen mit römischen Töpfer
stempein durchaus nicht unterscheiden. Also bis auf die Zeit des 
Augustus etwa wurde in Tarraco neben dem Latein noch iberisch ge
sprochen und geschrieben; ähnlich ist es ja mit den italischen Dia
leden, ähnlich auch mit dem Keltischen gegangen. Daher wird man 
die Mauerschicht mit den iberischen Buchstaben sehr wohl in die rö
mische Zeit setzen dürfen. Für die Vervollständigung und Erweiterung 
der ältesten Mauern können sich die römischen Feldherrn ja leicht ein
heimischer Arbeiter bedient haben. An einem der vorspringenden 
Thürme sind die die Ecken bildenden Steine noch auf eine eigenthüm
liehe Art verziert wordlm. Es treten nämlich aus diesen Steinen 
menschliche Köpfe, je einer an zwei Ecken, an der dritten vom zwei 
nebeneinander, aus der Fläche hervor, nicht später eingesetzt, sondt'm 
von Anfang an aus dem ganzen Block herausgearbeitet. Die Arbeit 
scheint roh zu sein j die Köpfe sind so hoch angebracht und aufser
dem durch das Wetter so angegriffen, dafs man nicht einmal erkennt, 
ob Männer oder Weiber damit gemeint sind. Diese Verzierungen 
scheinen in dieselbe Zeit zu gehören, wie die Stücke mit den iberi
schen Buchstaben. An manchen primitiven Mauerbauten haben sich 
Vorstellungen in Relief, böses abwehrende Zeichen (wie Phallen) ge
funden j ähnliche Köpfe sind mir auf alten Mauerbauten, soweit man 

1) H. n. 19, 2, 10: ab .hia (nämlich den italienischen Flachsarten) Iliapania 
citerior kabet aplendorem lini pmeoipuum torrentis in quo politu,. natura, qui ad
luit Tarrac07l8m (ob der Subi oder der Tulcis gemeint sei, ist unbekannt; 8. oben 
S. tH); et tenuitas mira iM pnmum carbasia repertis. 
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sie in Edward Dodwells bekanntem Werke übersieht, nicht bekannt. 
Dagegen bietet ein ganz analoges Beispiel, auf welches mich Momm
sen aufmerksam macht, der sogenannte Isiskopf in dem Tuffstein der 
Stadtmauer von Pompeji, neben welchem eine oskische Inscbrift ein- . 
gemauert ist 1 ). Die ganze Art der Construction, die iberischen Buch
staben und jene eigenthümlichen Sculpturen, alles zusammen macht 

. einen weit roheren und alterthümlicheren Eindruck als die oben (S. 87) 
besehriebenen Mauern von Sagunt. Wenn diese etwa nach der Mitte 
des sechsten Jabrhunderts gebaut worden sind, so möchte ich den be
sprochenen Theil derer von Tarraco noch um wenigstens einige Decen
nien früher ansetzen. In die spätere Zeit der Republik darf man die 
Stücke mit den iberiscben Buchstaben auch aus dem folgenden Grunde 
nicht setzen. Zum grofsen Tbeil direct auf dem ältesten, sogenannten 
kyklopiscben Mauerbau (so z. B. in den bei Laborde und Albiiiana ab
gebildeten Stücken), da wo er vorhanden auf dem jüngeren, ist näm
lich noch eine dritte antike Construction aufgeführt, welche an Ort und 
SteHe überall ziemlich leicbt unterschieden werden kann. Sie besteht 
aus mäfsig grofsen, in gleichmäfsigen horizontalen Scbichten über
einander gelegten Steinen, welche an den Kanten sorgfältig behauen, 
in der Mitte aber unbehauen gelassen sind: die bekannte von den Ita
lienern alla rwnca genannte Bauart, wie man sie an den sorgfältigsten 
Bauten aus der späteren Republik und der früheren Kaiserzeit (bis etwa 
auf Nero herab) gewohnt ist. An vielen Stellen der Burgmauer er
reicht diese Construction die beträchtliche Höhe von ungefähr 30 Fufs i 
an den Thürmen ist sie noch höher hinauf erhalten. Aber von den 
Zinnen, welche aller Wahrscheinlichkeit nach diesen Mauerbau krönten 
(denn wir kennen die Zinnen als eine characteristische Eigenthümlich
keit des römischen Festungsbaues ig einer Reihe von Beispielen aus 
der besten Zeit), habe ich nirgends noch Spuren bemerkt 2). Vielmehr 
ist im Mittetalter und in neuester Zeit auf den antiken Bau auch in 
Tarragona, wie so bäufig an anderen Orten, noch eine vierte und oft 
eine fünfte Schicht von Mauer- und Thurmbauten aufgesetzt worden i 
Kirchen und Häuser lehnen sieh wo es geht an diese sichere Stütze 
an. Nur der zufällige Umstand, dafs die ganze Burgmauer von Tarra-

1) Mommsen unterital. Dialecte S. 181 Tafel X 21. 
2) Die Zinnen an dem Modell von Petit-Radel sind also auf dieses Gelehrten 

Phantasie zu schieben; die bei Laborde und Albioana abgebildeten Zinnen sind 
augenscbeiulich mittelalterlichen Ursprungs. Auch von den beiden erkerartigen 
Vorbauten an dem Thurm in Petit-Radels Modell hahe iell nicbts gesebn. 
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gona den modernen, im spanischen Erbfolgekrieg angelegten Befesti
gungswerken als innerster Kern dient, hat sie überhaupt vor dem Un
tergang bewahrt. Sonst würde sie gewiss längst, wie die meisten ähn
lichen antiken Bauten in Spanien, als Steinbruch benutzt worden und 
spurlos verschwunden sein. Uebrigens ist es keineswegs geboten, alles 
was von jener dritten und jüngsten Schicht des alten Mauerbaus er
halten ist in eine und dieselbe Zeit zu setzen. Vielmehr haben gewiss 
verschiedene Generationen an diesen Befestigungen fortgebaut. Dars 
sie noch in der im ganzen friedlichen Kaiserzeit Gegenstand beson
derer Sorgfalt von Seiten der städtischen Behörden waren und gewiss 
je nach Bedürfnifs erneut und ergänzt wurden, zeigt das Amt eines 
prae{(ectus) murorum col(oniae) Tarr(aconensis) ex d(ecuriorum) d(e
crelo), welches C. Calpurnius Flaccus bekleidete nach einer wohl an das 
Ende des ersten oder schon in das zweite Jahrhundert zu setzenden 
Inschrift (bei Grut. 382, 7 und Henzen 7152; sie ist nicht mehr er
halten). 

Versuchen wir es auch hier die geschichtlichen Folgerungen zu 
ziehen, welche sich aus den mitgetheilten Beobachtungen ergeben. Es 
liegt auf der Hand dafs die römischen Feldherrn bei ihrem Vordringen 
gegen die Ebrolinie einen strategisch so wichtigen Punkt wie das feste 
Tarraco nicht unbeachtet lassen durften. Ein blofser Thurm auf dem 
hohen Ufer, wie es deren viele in Hispanien, besonders an der Küste 
gab, quibus et speculis et propugnaculis adversuslatrones utuntur (Li
vius 22, 19, 6) kann es nicht gewesen sein. Sondern der Ort muss 
damals schon befestigt gewesen sein: sonst würden ihn die römischen 
Feldherrn bei seiner notorisch schlechten Rhede gewiss nicht zum 
Landungsplatz der Truppen gewählt, sondern sich mit dem weit bes
seren Hafen des freilich beträch)Jich nördlicher gelegenen Emporiae 
oder eines der anderen Landungsplätze an diesem Küstenstrich, von 
denen Strabo spricht (oben S. 82f.), begnügt haben. AJs.Operations
basis für das weitere Vordringen in der Halbinsel konnte nicht ein be
liebiger ungedeckter Platz an der Küste, sondern nur eine Festung 
dienen; dann durfte man über die Unbequemlichkeit einer schlechten 
Rhede hinwegsehn und sie mit der Zeit künstlich zu überwinden 
suchen. Aus den sehr kurzen Berichten über die .Feldzüge der beiden 
Brüder Gnaeus und Publius Scipio, welche uns Livius und Polybios 
geben {beide aus einer gemeinsamen annalistischen Quelle schöpfend), 
geht hervor, dafl! Tarraco einer der ersten festen Plätze war, welchen 
Gnaeus von Emporiae aus, wo er im Jahr 534 gelandet war, in seine 
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Gewalt brachte, wahrscheinlich in Folge des in unmittelbarer Nähe ge
wonnenen Sieges über den Hanno bei dem oben erwähnten Hauptort 
der Kessetaner Kissis oder Kissa 1). Auf den raschen Angriff des Has
drubal, der von Neukarthago her über den Ebro bis nahe an Tarraco 
vordrang, zog sich zwar Gnaeus selbst mit dem Gros der Truppen 
und der Flotte nach Emporiae zurück, liefs aber in Tarraco, das also 
schon in seiner Gewalt gewesen sein muss, eine mäfsige Besatzung 
zurück (Livius 21,61, 2. 4) und nahm von den zunächst woh
nenden iberischen Völkern, wie den Iiergeten, Geifseln mit. Kaum ist 
Scipio fort, so erscheint Hasdrubal von neuem und verwüstet mit 
Hülfe der treulosen Ilergeten das Gebiet der den Römern treu geblie
benen Stämme (wahrscheinlich darunter gerade das der Kessetaner, 
welche die Besatzung von Tarraco in der Hand hielt). _ So sieht sich 
Gnaeus genöthigt gegen die Ilergeten Ausetaner und Laeetaner mit 
der gesammten Macht vorzurücken. Die geographischen Anschauungen 
sind hier vielleicht wieder, wie gewöhnlich in den livianischell Berich
ten, verkehrt: zuerst griff er wahrscheinlich die Ausetaner (um Vieh 
und Gerona, nicht prope Hiberum, wie Livius fälschlich angiebt) und 
dann die ihnen zu Hülfe eilenden Laeetaner (an der Küste bis gegen 
Barcelona), endlich die Ilergeten, den mächtigsten jener Stämme, an, 
dessen Sitze sich, wie aufser Ptolemaeos (2, 6, 68) schon die Namens
gleichheit erweist, bis Ilerda erstreckten. Dieses scheint die natür
lichste Reihenfolge der Ereignisse zu sein. Ist des Livius Bericht genau, 
so muss man annehmen, dafs der Consul zuerst direct gegen die I1er
geten zog, als den wichtigsten unter den treulosen Stämmen, ohne sich 
zunächst um die !'ihrigen aufrührerischen Völker in seinem Rücken zu 
kümmern. Beide Auffassungen haben ihre Berechtigung. Die Stadt 
der I1ergeten Atanagrum, welche Livius hier nennt, ist sonsther nicht 
hekannt; wahrscheinlich wurde sie damals von Grund aus zerstört. 
Die nicht genannte Stadt der Ausetaner, welche im Census des Agrippa 
als cives Latini aufgeführt waren (Plinius 3, 3, 23), wird zwar auch bei 
Ptolemaeos unter dem Namen Ausa aufgeführt, scbeint sich aber von 
jenem ersten Schlage, eier sie traf, nie recht erholt zu haben. Es 
sind nur ein Paar ganz unbedeutende Inschriften daselbst gefunden 
worden und sie sank wahrscheinlich früh zum vic'Us herab: als solchen 
erweist aie ihr mittelalterlicher Name Vich d'Osona. Auch in Gerona, 

1) Livius 21,60; Polybios 3, 76. Appian Iber. 15 gebt bierüber mit ein Paar 
Worten binwt'g. Der kurze bierllergehörige Bericht des Frootin Strateg. 2, 3, 1 
lehrt nichts erhebliches. 
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dem alten Gerunda, dem anderen gröfseren Ort der Auaetaner, sind 
nur sehr wenige Inschriften gefunden worden. Nach diesem Feldzuge, 
den Polybios ganz übergeht, heifst es bei Livius (21, 61, 11) Tarra
conem in hiberna reditum est, während Polybios den Hasdrubal nur 
einmal den Ebro überschreiten und den Gnaeus gleich in Tarraco 
Winterquartiere beziehen läfst 1). Man sieht übrigens aus diesem 
einen Beispiel, wie viel noch zu thun bleibt für eine genaue, auf Orts
kenntniss und sorgfältige Interl)retation gegründete Behandlung der 
römischen Feldzüge in Spanien; wozu ich hoffe nächstens weitere 
Beiträge geben zu können. Die Commentare zum Livius, auch der 
neueste sorgfältige von Weissenborn, enthalten in allem auf spanische 
Dinge bezüglichem noch viele, an sich sehr verzeihliche Irrthümer. 

Die mäfsige erste Besatzung der Burg erhielt vielleicht schon den 
Auftrag vom Feldherrn , den Platz für die Zukunft zu einem grofsen 
Walfenplatz einzurichten. Vielleicht gehören die Neubauten der Burg
mauer, jene Schicht mit den iberischen Buchstaben, schon in diese 
erste Zeit. Die Ein- und Umwohner mussten helfen: die iberischen 
Buchstaben, die rohen ornamentalen Verzierungen erklären sich daraus 
leicht. Aber vollendet wurde das Werk von den Römern selbst mit 
gröfserer technischer Vollkommenheit, vielleicht die Burgmauer, so wie 
sie vorliegt, erst in weit späterer Zeit. Dagegen eins war schon damals 
unumgänglich noth wendig: die Rhede, fast eine halbe Stunde Weges 
von der Burg entfernt, musste auf sichere Weise mit der Burg in Ver
bindung gebracht werden, sonst konnte die Burg nicht den wichtigen 
Verkehr mit der Flotte decken. Die Fundamente der Umfassungsmauer 
der unteren Stadt, welche Pons de Icart sah (oben S. 86), sowie die 
Wölbungen in den Kellern der Häuser am Hafen können daher ebenfalls 
schon in jene Zeit gesetzt werden; auch hier wird freilich die spätere 
Zeit noch vieles hinzugefü~, haben. 

Schon im nächsten Jahr (535 d. St.) erscheint Tarraco als Stütz
punkt aller Operationen gegen den Ebro und über den, Ebro hinaus 
gegen Sagunt und Neukarthago. Gnaeus bricht von Tarraco aus gegen 
elen Hasdrubal auf (Livius 22, 19, 5; Polybios 3, 95). Die }<'lotte des 
Publius Scipio wird von den cives und Bocii von hier aus mit grofser 
Freude begrüfst: procul visa . ... portum Tarraconis ex alto tenuit 

1) Polybios 3, 76 am Schluss: 0 I1f rv«,o. aV1Jal/Ja, ujj arclltp xalTOVr al
T/OV' u»1J avpfll;{J'IxdTfA)'II XaTa TOU. na(!' aUTOi. ilflapov, xolaaa., TO lomo'll 
iJl1'1 avvayayolJI In~ TauTo T~V Tl 1U'~V xa~ T~'II vaunx~1J aT(!ana1Jl" Ta(!(!R
irQ/V, T;'V nal!aXElf'aa/a'll bro'EiTo Ir. T. I. 
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(Livius 22. 22,2; Polybios 3, 97 erwähnt dieses Umstandes nicht). 
'Hier wird der Hafen von Tarraco bei Livius ausdrücklich genannt: dem 
oben (S. 82) angeführten hestimmten Zeugniss des Strabo gegen
über offenbar ein ungenauer Ausdruck, welchen der in diesen techni
schen Dingen überall sorgfältigere Polybios (obgleich er die Ereignisse 
im ganzen kürzer erzählt als Livius) vermieden hat. Acht Jahre später, 
im J. 543 d. St., fährt C. Claudius Nero mit seinen Truppen direct 
von Puteoli nach Tarraco (Livius 26, 17, 2; bei Polybios ist die Er
zählung hiervon nicht erhalten). Der junge Puhlius Scipio aber, der 
spätere Africanus, welcher nach Livius in demselben Jahre das Ober
commando übernahm, landete seine Truppen in Emporiae (Livius 26, 
19, 11; 20, 1. 4; 41, 1. 2) und marschierte von dort erst nach Tarraco, 
welches von da an sein Hauptwaffenplatz ist. Von dort aus organisierte 
er die einheimischen Hülfstruppen; Tarraco blieb wahrscheinlich das 
Hauptquartier seines Collegen M. Silanus (Polybios 10, 6), während er 
selbst den kühnen Feldzug gegen Neukarthago ausführte; dorthin 
kehrte er auch von Neukarthago wieder zurück (Livius 26, 51, 9; Po
lybios 10,· 20 am Schluss) und entsendete von dort aus den C. Laelius 
mit der Siegesbotschaft von der Einnahme der hispanischen Haupt
stadt nach Rom (nach Livius 27, 7, 1. 2); während dies nach einem 
anderen Bericht (bei Livius 26, 51, 3) und \\ie an sich wahrschein
licher ist direct von Neukarthago aus geschah; von Tarraco aus unter
nimmt er die Expeditionen der folgenden Jahre (Livius 27, 17, 6. 7; 
20, 3 vgl. Polybios 10, 40; Livius 28, 4, 4; 13, 4; 16, 10. 15. Hierzu 
vergleiche man die kurze Recapitulation in der Rede des Q. Fabius 
Maximus (Livius 28, 42, 3. 4). Als Scipio im J. 548 den Besuch beim 
Syphax in Africa macht, lässt er den M. Silanus wiederum in Tarraco 
zurück, aber den L. Marcius, freilich nur einen untergeordneteren Offizier 
(vgl. Livius 28, 42, 5), in Neukarthago (Livius 28, 17, 11); nach Neu
karthago kehrt er zurück und feiert dort die Leichenspiele für seinen 
Vater und Oheim (Livius 28, 21); dort erkrankte er und von dort aus 
dämpfte er die Meuterei der Truppen (Livius 28, 240'.; Polybios 11, 
25ff.) ebenso wie den in seinem Rücken ausgebrochenen Aufstand der 

_ llergeten (Livius 28, 32 ff.; Polybios 11, 31 0'.). Schon damals also 
war der Schwerpunkt der Operationen und der Sitz der obersten Lei
tung von Tarraco nach Neukarthago verlegt. Die hier vollständig zu
sammengestellten Notizen sind für das bisher meines Wissens noch 
nicht gehörig bestimmte Verhältniss zwischen den beiden Städten 
Tarraco und Neukarthago von entscheidender Wichtigkeit. Man be-
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trachtet nämlich Tarraco, das hispanische Neurom, im Gegensatz zu 
dem hispanischen Neukarthago , soviel ich sehe, fast allgemein als die 
älteste Hauptstadt der ganzen neuen Provinz. Zu dieser Annahme 
verleitete hauptsächlich die bekannte Thatsache, dars später die ganze 
diefseitige Provinz von Tarraco ihren Namen führte; ferner die miss
verstandene Angabe beim Plinius (3, 3, 21) colonia Tarraco (Tarracon 
die Leidener Handschrift), Scipionum opus, sicltt Carthago Poenorum 
nebst des Solinus wohl allein hieraus geschöpfter Notiz (23, 8) Tarra
conem Scipiones condiderunt, ideo caput est provinciae Tarraconensis 
und die daran sich knüpfenden Bestimmungen der Zeit, in ·welcher 
Tarraco Colonie wurde. 

Bestimmte .Zeugnisse über diesen Zeitpunkt liegen nicht vor. Auf 
der um das J. 746 d. St. in Rom aufgestellten Weltkarte des Agrippa 1), 

welcher Strabo wie Plinius folgen, muss Tarraco schon als Colonie 
bezeichnet gewesen sein. Bei Plinius wird sie an der schon angeführten 
Stelle ausdrücklich so genannt und nur mit Tarraco gelangt man zu der 
von ihm angegebenen Gesammtzahl von zwölf Colonien der Tarraco
nensis (3, 3, 19). Bei Strabo findet sich zwar die Bezeichnung &not
xla 'Pw/talwJI oder l1notXOr;, die er z. B. von Corduba und Hispalis ge
braucht (3, 2, 1) nicht ausdrücklich hinzugefügt, aber er ist überhaupt 
in dem Hinzufügen oder Weglassen der politischen Qualität der römi
schen Städte, die er anführt, so wenig consequent, dars aus seinem Still
schweigen durchaus kein Schluss gemacht werden darf. Die lateini
schen Münzen von Tarraco, die wir kennen, sind zum gröfseren Theil 
erst nach Augustus Tod geschlagen (Eckhel 1, 57). Auf ihnen 
erscheint die Bezeichnung C· V . T (und zwar diese allein auf den noch 
bei Augustus Lebzeiten geschlagenen, auf denen die Caesares gemini 
Gaius und Ludus und Tiberius als Caesar erscheinen) oder C· V· T· T 
(diese auf den nach Augustus Tode geschlagenen neben der anderen 
einfacheren), welche Antonius Augustinus erklärt hat für colonia v"ic
tnx Tarraco und colonia victrix togata Tarraco. Die ebenfalls von 
ihm vorgeschlagene Auflösung des ersten T durch Tyrrhenica (nach 
Ausonius epist. ad Paulinum 24, 88) verwirft er selbst. Aber nach 
den einleuchtenden Ausführungen über den Begriff von togatm, welche 
Mommsen 2) gegeben hat, bezeichnet dieses Wort überall wo es in 
technischem Sinne gebraucht wird durchaus die in Tracht und anderen 
Aeufserlichkeiten, aber nicht im Rechte den Römern gleichstehenden 

1) V gl. Ritschl im Rhein. Museum I, 1842 S. 511. 
2) R. G. 1 S. 920 der 4. Auft. 
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Nichtrömer, d. h. es giebt den Begriff der Latinität. Grade das beweisen 
auch die beiden Stellen des Strabo 1), auf welche man sich seit Augustins 
Vorgang für die Auflösung des T in togata zu berufen pflegt. Da an 
latinisches Recht bei der Colonie TarFaCO unter keinen Umständen 
gedacht werden kann, so ist diese Auflösung als unhaltbar anzusehn. 
Mommsen, dem ich auch diese Bemerkung verdanke, macht mich 
auf die merkwürdige Notiz über Tarracos Ursprung aufmerksam, 
welche in dem Fragment des Florus orator an poeta 2) enthalten ist. 
Dars die Scene des in diesem Fragment geschilderten Gespräches keine 
andere Stadt war als Tarraco, ist nach RitschIs Bemerkungen 8) un
zweifelhaft; die Zeit des Gesprächs ergiebt sich aus der Erwähnung 
von Traians dacischem Triumph im J. 101. Die civitas generosissimis 
aupicii. instituta kann in. dieser Zeit und in dem Munde eines solchen 
Schriftstellers wohl nur von einer kaiserlichen Gründung verstanden 
werden. Hiermit hätten wir also zunächst wenigstens ein indirectes 
Zeugni!s dafür, dars Tarraco vor Caesar noch nicht Colonie war. Gewiss 
wird damit auch auf ihren Namen Julia angespielt. Dars die Stadt Cae
sari. vexilla portat (sie trägt des Kaisers Fahnen) heifst wohl nur, sie 
beherbergt kaiserliche Truppen; wenigstens scheint mir keine Nöthi
gung darin zu liegen, diers für ein directes Zeugniss für die allerdings, 
wie wir sehen werden, höchst wahrscheinliche Thatsache anzusehn, 
dars Caesar der Grunder der Colonie sei. Das Wort Caesar in dem 
allgemeinen Sinn von Kaiser wird in demselben Fragment noch zwei-

1) 3, 2, 15 xat J~ "at TfijV 'lfl~(!OJv 8ao& TaVT'I' dat Tij. IUa., nämlich 
dnrell römische Colonieen latinisiert, TOraTOt UrOVTat und 3, 4, 20 wo von dem drit
ten Legionslegaten des kaiserlichen Legaten in der diesseitigen Provinz gesagt ist' 
tlVJliXEt ~~ Ta TfijV [TOraTwvj ~J'I lEr0ftivwv W. &v EI(!'1Vt"fij" xerl EI. TO ~ftE(!OV 
_t TOV '[TaJ.tXOV TV7fOV ftETaXEtfti7lwv Iv T; T'IflEW&"ii la:Jijn. Das TOraTW1l 
fehlt hier zwar in den Hs., ist aber von Coraes unzweifelhaft richtig, nur an der fal
schen Stelle, ergänzt, vonKramer an der richtigen Stelle in den Text gesetzt worden. 

S) In der Vorrede zu Jahns Floms S. XLID Z. J 1-17 si quill ad rem per
met, ciuitaa ipsa gene70sisBimis auspiciis instituta; lIam praeter Caesaris vea:illa 
quae portat, triumphos Ullde lIDme11. aceepit, adest etiam peregrina lIobüitas. 
Quippe si vetera templa respicias, Me iIle eolitur e01'lliger praedo, qui Tyritrm 
llir!fimrm porlans d:um per tota maria lascivit, hic amisit et substitit et eills quam 
ferebat oblitus wbito nOltrum litus adtmurvit. Die überlieferte Schreibung der 
Worte vea:illa quae portat, triumphos unde nomen accepit stellte Mommsen durch 
richtise Interpungierung in ihr Recht. Ritschl wollte vea:illa quae porlant trium
phal,· ohne das missliche dieser Schreibung zu verkennen, welches Schopen mit 
porltlndunt zu heben suchte. Auf den Dienst des Jovis und der Europa kommen 
wir uoten zurück. 

8) Rhein. Museum 1, 1842 S. 309ff. 
Berme. I. 7 
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mal (S. XLI Z. 14 und S. XLIIU Z. 9) gebraucht. Dazu kommt dars, 
was. bei den sicheren Veteranencolonien nicht fehlt, die vexilla und 
die Legionsnamen auf den Münzen, auf denen von Tarraco, wie wir 
gleich sehen werden, sich nicht findet. Welche Legion oder welche 
Theile einer Legion damals in Tarraco standen wird nachher zu er
örtern sein 1 ). Die Worte triumphos unde nomen accepit können zwar 
allenfalls für mit dem Namen victrix, über den wir gleich zu reden 

. haben, erklärt gelten, wie Ritschl annahm; aber nahe liegt, worauf 
natürlich Mommsen gleich verfiel, in dem T des Stadtnamens eine be
stimmte Beziehung auf die Triumphe zu erkennen. Danach scheint 
mir das T mit triumphalis aufgelöst werden zu müssen,· welches wir als 

1) Mommsen glaubt in den Worten Caesaris vexilla portal eine bestimmte 
Hinweisung zu erkennen darauf dafs Augustus eine Militärcolonie nach Tarraco 
deduciert habe und also als der eigentliche Gründer des Gemeinwesens anzusehen 
sei. Denn das generosissimis auspiciis in,tituta werde weiter erläutert durch die 
origines, und so gut wie die triumphi und die Europafabel daran anknüpften, 
müsse diefs auch von den vexilla gelten. Dafs ein solcher innerer Zusammenhang 
der kaiserlichen Fahnen mit dem Ursprung der Colonie möglich sei, ist gewiss zu
zugelten. Allein ich glaube nicht, dafs die vexilla Caesaris notbwendig auf die ori
{fines bezogen werden müssen, sondern ich sehe darin eine factische Eigenschaft 
der Stadt und eine Anspielung auf den Namen victrw. Die auspiciagenerosissima 
finden hinreichende Erläuterung in der Zurückführung der Colonie auf Caesar, 
welche ausgedrückt ist in dem Namen Julia, den Tarraco allein geführt hat, ohne 
dafs der Name Augusta auch nur später noch hinzugetreten wäre. Das f<'ehlen 
des Namens Augusta würde man zwar daraus erklären können, dafs die Deduction 
nach dem actischen Sieg im J. 723 und vor der Annahme des Namens Augustus 
im J. 727 stattgefunden hätte; aber dafs der Name Julia eben so gut auf Caesar 
selbst bezogen werden kann ist unzweifelhaft. Die Münzen der sicher von August de
ducierten Coloniell in Hispanien wie Caesaraugusta und Augusta Emerita mit ihren 
Feldzeichen, das spätere Hinzutreten des Namens Augusta auf den älteren und Juliae 
genannten, wohin er ebenfalls sicher Veteranen deduciert hat, wie Acci und llici, 
endlich die naheliegende und fast bezeugte Veranlassung ftir eaesar, die Ge
meinde von Tarraco auszuzeichnen, so gut wie die Gemeinden von Neukarthago 
Acci und ßici, alles diefs macht mir die Gründung der Colonie durch August un
wahrscheinlich. Und dafs hier die vexilla Caesaris von dem fast hundert Jahre 
todten divus Augustus und nicht wie an zwei anderen Stellen desseilIen Ge
spräches von denen des regierenden Kaisers verstanden werden müssten, bezweiße 
ich durchaus. W oUte der Schriftsteller die genero,itas auspiciorum mit der Grün
dung einer Militärcolonie durch Angustus erläutern, 80 standen ihm dafür eine 
Menge von ganz unzweideutigen Wendungen zu Gebot und ich kann nicht glauben, 
dafs er dazu auf den Ausdruck Caesaris vexillaportare verfnllen wäre. Dafs die 
Stadt wie in der ganzen republicanischenZeit so auch seitCaesar eine stehllndeGar
nison hatte, wie ich nachher ausführe, kann recht wohl als eine weitere Bestä
tigung für die auspicia generosissi1lUl dienen, zu denen dann noch die peregrina 
nobilitas, als vor den auspicia der Gründung liegend, hinzutrat. 
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einen wahrscheirilich auch von Caesar ertheilten Ehrennamen von 
Isturgi in Baetiea kennen B). Die colonia triumphalis und das munici
pium triumphale neben einander erreg~n keinen Anstofs; ebenso 
kennen wir nebeneinander Norba, die colonia Caesarina, und Asido, 
das municipium Caesarinum. Damit hätten wir eine mindestens sehr 
annehmbare Erklärung des T der Münzen und Inschriften gewonnen. 

Die Auflösung von V durch victrix beruht nur auf einer Ver
muthung, welche sich auf die Beispiele von Celsa und Osca stützt. 
Celsa nämlich heifst auf seinen Münzen COL' VIC' IVL' LEP und C' 
V' I' CELSA (Eckhel 1, 44; ich halte diese Münzen für derselben Stadt. 
angehörig; vgl. C. I. L. 2 S. 409) und Osca VRBS' VlCTRIX (Eckhel 
1, 53). Auf zwei in Tarraco und auf mehreren in Barcino gefundenen 
Inschriften'wird die Stadt so bezeichnet COL' I' V'T' TARRAC. Von den 
in Tarraco gefundenen steht die eine bei Grut. 111, 3; sie ist dem Ge
nius der Colonie gesetzt von L. Minicius Apronianus, II vir q( uin )q( tJen

nalis). Demselben Mann ist die andere bis jetzt nur bei Albiiiana (S. 
257) gedruckte Inschrift gesetzt; er heifst darin aed(ilis), q(uaestor), 
II vir et q(uin)q(uennalis), flamen divi Traiani Parthici. Also gehören 
beide Inschriften in die erste Hälfte des zweiten Jahrhunderts. In die
selbe Zeit gehören die acht oder neun Inschriften von Barcino ,welche 
sämmtlich einem und demselben Manne, dem L. Licinius Secundus, 
von verschiedenen Dedieanten gesetzt sind B); erwähnt wird in ihnen 
das dritte Consulat des L. Licinius Sura im J. 107. Aufserdem findet 
sich auf den Inschriften nur noch die allgemeine Bezeichnung col(o
nia) Tarrac(onensis) , aus der nichts zu lernen ist 8). In jenen In
schriften kommt also noch der Name Julia (denn anders kann das I 
nicht wohl aufgelöst werden nach der durchstehenden Analogie) hinzu. 
Dafs er gerade auf den Münzen fehlt, kann zufällig sein; auf den Mün
zen der colonia Iulia Romula, d. i. Hispalis, steht auch nur COL . ROM 
(Eckhel 1, 28), und auch Plinius (3, 3, 11) spricht· nur von Hispal 
colonia cognomine Romulensis. Dagegen heifsen auf ihren Münzen Acci 
C·IVL·GEM. d. i. colonia Iulia gemella (Eckhell, 34), Ilici C'I'IL'A 
d. i. colonia Iulia Ilici Augusta(Eckhell, 51), Neukarthago C'V' I'N' K 
(oder ähnlich) d. i. colonia victrix Iulia nova Karthago (Eckhel 1, 41). 

1) Vgl. C. I. L. 2 S. 297. 
I) Einzelne davon sind oft gedruckt, z. B. bei Grut. 429, 7 und Orelli 3127, 

vollständig stehn sie noch nirgends. 
8} So bei Grut. 323, 2. 378,2. 487,4; auf einer nicht mehr vorhandenen 

bei Laborde 1 S. 59 'fafel 88, 10 und auf mehreren noch unedierten. 
7* 
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In wie weit aus den Namen der römischen Gemeinden in Hispa
nien historische Schlüsse gemacht werden dürfen, muss einer ,be
sonderen Untersuchung vorbehalten bleiben. Die angeführten Bei
spiele genügen zur Erklärung der Namen von Tarraco. Der Name Julia 
aber genügt so wenig' wie n~ch meiner Meinung j~ne Florusstellfl die 
Urheberschaft der Colonie sicher zu bestimmen, seit Borghesi nach
gewiesen hat 1) ~ dars diesen Namen gleichmäfsig Colonieen des Dicta
tors Caesar, der Triumvirn (sofern sie eil: lege Iulia deduciert waren) 
und des August vor dem J. 727 d. St. geführt haben. Mommsen aber 
hat neuerdings aus des Augustus eigenen Worten 11) den, wie es scheint, 
unausweichlichen Schluss gezogen, dars er in den Provinzen überhaupt 
nur Veteranencolonieen, keine Bürgercolonieen, gegründet hat. 

Es fragt sich also, zu welcher Art von Colonieen Tarraco gehörte. 
Da Zeugnisse wiederum nicht vorliegen, so können nur die Münzen 
und die Inschriften Aufschluss geben. Auf den Münzen von Tarraco 
finden sich weder Feldzeichen und Legionsnamen , wie auf denen von 
Corduba Acci und Ilici, noch auch der Pflüger mit den Stieren, wie 
aufser den Feldzeichen und Legionsnamen auf denen von Augusta 
Emerita und Caesaraugusta; sondern sie zeigen nur den Altar und 
Tempel des Augustus, die kleineren noch bei Augustus Lebzeiten ge
schlagenen Stücke 'einen Stier, der als ein bekanntes Symbol des Acker
baues den Schluss auf Ackerassignationen an Bürger mindestens sehr 
nahe legt. Florez, auf welchen man nach den sehr begründeten Lob
sprüchen, die ihm ein so vorsichtiger Mann wie Eckhel ertheilt (1, 9 f.), 
bei diesen Untersuchungen Rücksicht nehmen mufs, nimmt davonbe
sonders Veranlassung (medaIlas 2 S. 579ft'. und Bspana sagrada 24 S. 
116ff.) der Colonie Tarraco ein höheres Alter zu vindicieren. Die aus 
grobem Missverständniss der oben angeführten Pliniusstelle hervorge
gangene ältere Ansicht, wonach Tarraco schon seit den Scipionen Colonie 
gewesen sein soll, verwirft er natürlich. Für älter aber als Caesar und 
Augustus hält er sie desshalb, weil im beUum Hispaniense (7,4) unter 
den dreizehn Legionen, welche Cn. Pompeius in jenem spanischen 
Feldzug hatte, genannt werde una facta eil: colon;is qüae fuerunt in MB 
regionibus. Florez meint, wenn es vor Caesar schon Colonieen ge-

l) In der Abhandlung aull' iscri:ione P61"U!Jina delta porta Marm, oeuvreI 
Band 5, an welchem gedruckt wird, 

i) Im Monumentum Ancyranum Lat. 5, 35 colonial in Africa Sicilia Mace
donia utraque Hispania Achaia Alia Syria Gallia Narbontmli Pilidia militum 
dedw:i (der Text steht fest dnrch die griechische Uebersetzung)j vgL S. 82 des 
Commentars. . 
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geben habe in jenen Gegenden, worunter er ausschlierslich die jenseitige 
Provinz versteht, so müsse es nothwendig in der zuerst eroberten 
diesseitigen auch schon Colonieen gegeben und zu diesen müsse Tar
raco gehört haben. Dabei. übersieht er zweierlei. Einmal, dafs kae 
regione. gar nicht mit Nothwendigkeit von der jenseitigen Provinz allein 
verstanden zu werden brauchen, und zweitens, dars wir zwei vorcaesa
rische Colonieen auch in der diesseitigen Provinz kennen, nämlich die 
colonia Salan'a und die colonia Valenh·a. Warum ich auch Salaria für 
vorcaesarisch halte (von Valentia ist es hinreichend bezeugt), soll bei 
anderer Gelegenheit ausgeführt werden. In der jenseitigen Provinz 
keJlJ)en wir von vorcaesarischen Colonieen mindestens drei: Corduba 
Metellinum Hasta, vielleicht noch eine vierte Urso. Diese reichten also 
wohl aus, um eine Legion zu stellen. Endlich erinnert mich Mommsen 
daran, dars coloniae bei einem plebejischen Autor verstanden werden 
könnte von den fundi der in den pagi. und vici. jener Gegenden zer
streut lebenden ausgedienten römischen Bürger. Die Belegstellen für 
solchen Gebrauch von colonia giebt Forcellini. Zu bemerken ist schliers
lich noch, dars Tarraco weder auf Münzen noch auf Inschriften jemals 
den Namen Augusta geführt hat, wie ihn z. B. nici, eine caesarische 
Veteranencolonie wie ich glaube, und Neukarthago geführt haben. Wenn 
also auch August in Tarraco Bürgern Land assignierte, worauf der Stier 
der Münzen und, wie wir sehen werden, die Tribus Galeria zu beziehen 
sind, so deutet doch das Fehlen des Namens Augusta an, dars nicht 
er der Gründer der Colonie war. 

Also die Münzen scheinen zu lehren, dars Tarraco nicht zu den von 
Augustus deducierten Veteranencolonieen gehört hat, der Name Julia 
also nicht auf ihn zu beziehen ist, sondern auf Caesar. Denn in nach
augustische Zeit wird man schon desshalb nicht hinabgehen dürfen, weil 
Colonieen der folgenden Julier, des Tiberius und des Gaius Caesar, . 
kaum nachzuweisen sind 1). 

Die Inschriften lehren ebenfalls, dars Tarraco keine Veteranen
colonie gewesen ist. Die bei weitem grörste Anzahl der in Tarraco ge
fundenen Soldateninschriften gehört der Vll gemina an, welche be
kanntlich von Galba errichtet worden ist und seit Vespasian in der 

1) Zumpt comment. epigr. 1 S. 381 f. Darauf, dars dem M. Magius Ms:ximus, 
einem Präfecten von Aegypten wahrscheinlich augastischer Zeit, zu Aeclanum die 
TarrmmufflaB8 schlechthiu eine Statue gesetzt haben (Henzen 69116.), nicht die 
coloni Tarraconen8B8, folgt natürlich nicht, dars es damals noch keine coloni in 
Tarraco gab. Es werden damit gleichmärsig coloni und incolae umfasst. 
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Halbinsel stand. Diese kommt also hier gar nicht in Betracht. Von 
den alten hispanischen Legionen fehlen die I und II, die wir aus den 
Münzen' von Acci kennen, die IV Macedonica, die Valaudae und die 
VI victrix ganz; nur von der X gemina frodet sich der Name und nicht 
mehr auf einem Fragment (Grut. 572, 8). Als ein hastatus dieser 
Legion dem Ti. Claudius Canditlus die oft behandelte Inschrift Grut. 
389, 2 = Orelli 798 setzte, stand sie längst nicht mehr in Hispanien, 
sondern in Pannonien. Von den übrigen caesarischen und augusti
schen Legionen findet sich keine Spur. Alles das kann unmöglich dem 
blorsen Zufall zugeschrieben werden. Allein damit ist keineswegs die 
von Florez aufgestellte Vermuthung, dars Tarraco eine ,alte BÜfger
colonie gewesen sei und nur den Namen Julia von Caesar empfangen 
habe, als einzige Alternative offen gelas,sen. Sondern Tarraco wird zu 
den ziemlich zahlreichen Gemeinden in Hispanien gehören, denen 
Caesar dafür, dars sie in den beiden Feldzügen gegen den Pompeius 
und seine Söhne zu ihm gehalten hatten, unter anderen Vergünsti-

t " ~ CD' , ,. Q. • gungen verstat ete an:outot~ 'rWJI c wp.atWJI 'JI 0 P. t ':> B a..,- a t, WIe es 
Dio ausdrückt (43, 39); d. h. er gab ihnen das römische Bürgerrecht, 
wofern sie es nicht schon hatten, und den Titel von coloniae civium 
Romanorum. Ebenso hat er es, wie ich glaube, mit Neukarthago und 
Celsa in der Tarraconensis, mit Hispalis Ucubi und Itucci in Bactica 
und mit Pax Julia und Scallabis in Lusitanien gemacht. Ich verkenne 
nicht, dars diese Annahme nur eine Hypothese ist. Man wird viel
leicht dennoch geneigt bleiben, Tarraco für eine wirkliche Militärcolonie 
l:aesars zu halten. Allein ehe nicht bestimmtere Anzeichen dafür vor'" 
liegen, scheint mir die andere Ansicht den Vorzug zu verdienen. 

Es giebt aber bekanntlich noch ein anderes Mittel aus den In
schriften zu einer Anschauung von der politischen Qualität der Ge
meinde von Tarraco zu gelangen. Das ist die Feststellung der Tribus, 
einer oder mehrerer, zu der ihre Mitglieder gehörten. Die mir voll
ständig vorliegenden Inschriften führen über diesen Punkt zu etwas 
anderen Resultaten, als sie die verdienstliche Schrift von Grotefend 
(imperium Romanum tributim discriptum S. 103 f.) enthält. Die 
grörste Anzahl der Inschriften erweist die Galeria als Haupttribus von 
Tarraco, wie Grotefend richtig angiebt. Nicht einheimischen gehören 
wahrscheinlich die vereinzelten Beispiele der Aniensis (Grut. 457, 10 
ein Militär, und eine unedierte Inschrift ebenfalls eines Militärs), der 
Arniensis (Grut. 548, 1 auch ein Offizier), der Sergia (Or. 3986) und 
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der Velina an (Gmt. 355, 4); von den Inschriften ausdrücklich als nicht 
einheimisch bezeichneter Personen sehe ich natürlich ab. Aber zwei
felhaft ist, ob nicht zwei Beamte der Colonie, .welche zu der in Hi
spanien ebenfalls sehr verbreiteten Quirina gehörten (Grut. 376, 4 und 
Henzen 7152), in Tarraco auch ortsangehörig waren. Drei ganz sichere 
Inschriften, welche Grotefend ohne Grund verdächtigt (Grut. 324, 9. 
443, 1. 443, 3), erweisen zwei Brüder L. Numisitu L. f. Pal. Montanus und 
L. Numisitu L. f. Pal. Ovimanu., die sich ausdrücklich TafT( acohense.) 
nennen, als zur stadtrömischen Palatina gehörig. Ebenso scheint end
lich ein Soldat der 111 Augusta in Lambaese, in der Inschrift bei. Renier 
721, C. luliu. C. f. Col. Atticu. Tar. von Renier richtig als aus Tar
raco gebürtig bezeichnet zu sein. Grotefend (S. 149) denkt an Tarsus, 
dessen Tribus-nicht bekannt ist; Tarent und Tarracina kommen nicht 
in Betracht. Andere Beispiele von Tribus bieten die fast sämmtlich 
ziemlich späten Grabschriften von Tarraco nicht. In solchen Fällen, 
steht nun zwar immer die Annahme einer späteren persönlichen 
Verleihung des Bürgerrechtes frei; das vereinzelte Vorkommen stadt
r6mischer Tribus an manchen Orten ist überhaupt noch nicht ge
hörig aufgeklärt. Wahrscheinlicher aber ist mir auch wegen der Qui
rina doch, dars von Alters her römische Bürger in Tarraco, zu verschie
denen Tribus gehörig, ansässig waren, ehe in späterer, etwa augustischer 
Zeit eine allgemeinere Bürgerrechtsertheilung geschah. Mommsen erklärt 
sieh, wie er mir mittheilt, das Eintreten ländlicher Tribus anstatt der Ga
leria dadurch, dars abusiv auch solche, die nur den Incolat , diesen aber 
vielleicht seit Generationen in Tarraco hatten, Tarracontnus genannt 
werden. Da Cäsar na~h memer Annahme nicht förmliches Colonialrecht, 
sondern nur den Ehrentitel colonia ertheilte, so könnten möglicher Weise 
die alten in Tarraco ansässigen citJe. Romani als coloni angesehen worden 
sein, oboe dars man aus ihnen den von August bei der Assignation in die 
Galeria eingeschriebenen gegenüber ein besonderes Gemeinwesen con
stituierte. Denn von einer solchen anderswo nicht selten bezeugten 
doppelten res publica giebt es in Tarraco keine Spuren. Danach wäre 
Tarraco vielleicht als ein altes castellum citJium Romanorum anzusehn, 
und zwar als eine wirkliche Festung mit stehender Besatzung, ähnlich 
wie ltalica in der.jenseitigen Provinz ein conciliabulum civium Roma
norum gewesen zu sein scheint. So findet der Ausdruck des Plinius 
Scipionum opus eine in jeder Beziehung befriedigende Erklärung; so 
auch erklärt sich vielleicht das Vorkommen der Collina Palatina Qui-
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rina bei ihren Einwohnern 1 ). Italica war in demselben Sinn ein Olm 
des Africanus (nach dem Zeugniss des Appian Iber. 38). Allein ich 
halte es nicht für wahrscheinlich, dars die Stadtgemeinde von Tarraco 
damals oder später zum förmlichen foedus zugelassen worden, wie die 
griechischen und phönikischen Küstenstädte Emporiae Saguntum Ma
laca Gades 2). Dars Plinius aus dem Census des Agrippa nur ein oppi
dum foederatorum in der diesseitigen Provinz kennt (wahrscheinlich 
ist damit Emporiae gemeint), beweist zwar nichts dagegen, weil Tar
raco damals schon Colonie war. Die Annahme stützt sich aber wohl nur 
auf die sehr rhetorische Anrede des Q. Fabius Maximus an den Scipio 
bei Livius (28, 42, 3): milites per tutissima ad socios et amicos p. R. 
Tarraconem duxisti. Gemeint sind damit die Ausetaner ßergeten und 
andere Stämme, denen Rom das später oft gebrochene Bündniss wohl 
bewilligen musste. Tarraco wird wohl nur zu den praesidia Romana 
zu zählen sein, welche Q. Fabius in den gleich darauf folgenden Wor
ten erwähnt. Die Absicht der Rede ist ja, den spanischen Feldzug als 
weit leichter wie den bevorstehenden africanischen zu erweisen. 

Das castellum oder praesidium wird, schon seit der Verbindung 
der Burg mit der Rhede, nach und nach ein oppidum geworden sein. 
Dars bei Gelegenheit der Feldzüge des Cato, des Ti. Gracchus, im Krieg 
gegen den Viriatus, bei Scipios Feldzug gegen Numantia, und in den 
zahlreichen kleineren und gröfseren Kriegen, welche zu den jährlich 
wiederkehrenden Aufgaben der römischen Statthalter gehörten, in 
unseren freilich ungemein dürftigen Berichten Tarraco so selten ge
nannt wird, hat seinen Grund offenbar zum Theil darin, dafs sein Be
sitz trotz des wiederholten Abfalls der umwohnenden Stämme nie
mals wieder zweifelhaft wurde. Cato z. B. landet wiederum wie Scipio 
mit seinen Truppen in Emporiae und marschiert erst, da die Stämme 
zwischen Emporiae und Tarraco und östlich von beiden wieder rebel
liert hatten, nach Tarraco, das also wieder ein sicherer Stützpunkt der 
Operationen ist (Livius 34,16,6.10). Desswegen bestellt sich Ti. Grac...; 
chus das' Heer seines Vorgängers Q. Fulvius Flaccus nach Tarraco (Li
vius 40, 39, 4): ibi dirn;tt; veteranos supplememaque distribuere et or
dinare omnem exercitum Bese velle. Auf dem Marsch nach Tarraco 
hat das Heer des Flaccus noch mit den Keltiberern in einem nicht 
bezeichneten saltm einen heftigen Straufs zu bestehen, der nur durch 

1) Ganz ähnliche Tribusverhältnisse liegen in Hispalis und in Cordnba vor; 
vgl. C. I. L. 2 S. 157 und 307. 

I) Mommsen R. G. 1 S. 691 der 4. Autl. 
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die Bravour der römischen Legionscavallerie gewonnen wird; gelangt 
dann aber glücklich nach Tarraco und daselbst werden die Veteranen 
entlassen (40, 40, 14). Auch im sertorianischen Krieg scheint Tarraco 
treu geblieben zu sein. Strabos Worte wenigstens (3, 4, 10) b ,}8 
~a'i~ n:O),,6"t ~am-aL~ (nämlich Ilerda und Osca) An:oUI'Bt ~O n
)"sma'io" ;Z6e"'Wr!tO~ xal b I(a)"ai'()v~L O~at1Xr.J'I'CIJ" n:ole, xal 
~~~ na(!aUa~ b Ta(!(!axw", (womit die Worte Cllesars bell. civ. 
1,61,3 zu vergleichen sind) beweisen noch nicht, dars er dauernd Herr 
von Tarraco war, welches die gegen ihn operierenden römischen Heere 
gewiss nicht entbehren konnten. Wenn Sertorius wirklich in Tarraco 
sich festsetzen konnte, wie in dem Hafen Dianium (Strabo 3, 4, 6), 
- dars er die Absicht dazu gehabt, sieht ihm ganz ähnlich - so sind 
die letzten Feldzüge des Pompeius gegen ihn 1) nicht zu verstehen. 
Im ersten spanischen Feldzug des Caesar schloss sich Tarraco mit vier 
anderen Stämmen und Städten (Osca Jacca den Ausetanem und Iler
gavonen) erst dann dem Caesar an, als sich seine äufserst bedenkliche 
Lage etwas gebessert hatte (bell. civ. 1,60,2). Wenn Caesar dabei von 
fünf magnae civitate. spricht, so kommt auf Tarraco gewiss nur der 
geringere Antheil an der Gröfse. Afranius und Petreius konnten den· 
noch den Rückzug auf Tarraco wenigstens ins Auge fassen (bell. civ. 
1, 73, 2). In Tarraco erwarten dann den Caesar nach der Beendigung 
des Feldzuges in den beiden Provinzen die Abgesandten totius fere ci
tmori. provinciae (bell. civ. 2, 21, 4); er segelt von Gades direct nach 
Tarraco, weil Massalia noch nicht gefallen war; also auch wegen seiner 
militärischen Wichtigkeit, nicht etwa, weil es die Hauptstadt der Pro
vinz schon damals war. Sehr möglich, dafs Tarraco selbst unter den 
civitate. quaedam sich befand, welchen damals in Tarraco von Caesar 
nach seinem eigenen Zeugniss an der angeführten Stelle (bell. civ. 2, 
21, 5) privatim ac publice habiti honore.; dars also sein Colonietitel 
un4 die Beinamen victrix Iulia, vielleicht triumphali., nicht aber die 
Zutheilung zur Tribus Galeria, aus dem Jahr 708 stammen I). 

Aber die Hauptstadt der Provinz war Tarraco auch damals nicht, 
sondern das war Neukarthago ; was keine der spanischen oder auch 
deutschen historischen und geographischen Darstellungen gehörig her
vorhebt, da von den alten Geographen keiner es ausdrücklich sagt. 
Doch finde ich die richtige Ansicht wenigstens kurz ausgesprochen bei 

1) Vgl. Mommsen R. G. 3 S. 31 der 4. Aufl. 
2) Damals schrieb Caesar auch wohl jenen Brief von Tarraeo aus an den Deio

tams, dessen Cicero in der im rolg~nden Jahr gehaltenen Rede 14, 38 gedenkt. 
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Mommsen 1 ). Sie lässt sich aber nach allen Seiten hin ausführen und 
begründen. An sich schon musste die reiche Stadt mit der Bmg der 
Barkiden und dem unvergleichlichen Hafen, deren Lage Polybios als 
Augenzeu~ so genau und lebendig beschreibt, dats seine Schilderung 
noch bis auf den heutigen Tag mit der Localität vollständig überein
stimmt, und der nahen Hauptquelle ihres Reichthums, den Silber
gruben, sich weit mehr zm Hauptstadt der ganzen diesseitigen Provinz 
eignen als das zwar stark befestigte aber hafenlose und weniger 
volkreiche Tarraco. Auch die Lage Neukarthagos innerhalb der dies
seitigen Provinz war weit günstiger für den Verkehr mit der jenseitigen 
als die Tarracos ; dazu kam;. dars Neukarthago wie Gades einer der natür
lichen Verbindungspunkte mit Africa war. Von hier ging Scipio zum 
Syphax (oben S.95) und schime sich Sertorius nach Africa ein 2). 
Niemals aber ist Neukarthago Hauptstadt der jenseitigen Provinz ge
wesen, wie A. W. Zumpt anzunehmen scheints). Im Gegentheil, so 
früh wie von einer jenseitigen Provinz die Rede ist (und es scheint 
dieser Zeitpunkt von dem der Einnahme Neukarthagos dmch Scipio 
Africanus nicht sehr entfernt zu sein), bildet ihre Grenze der saltu. 
Castulone'l/,sis. Dort beginnt die ulterior, wie bei anderer Gelegenheit 
ausführlicher erwiesen werden soll; ich erinnere hier nur an die relega
lio ultra novam Carthaginem, wie sie bei Livius (40, 41, 10) erwähnt 
wird. Dem ~iderspricht keineswegs, dars Neukarthago die Hauptstadt 
der ehemals karthagisehen Provinz. war, welche die römische ulterior 
mit umfasste 4); denn von Rom o~r Massalia.aus sah man diese Län
der natürlich anders an, als vonAfrica aus. Mehr als die gelegent
lichen Erwähnungen der Stadt während Caesars erstem (Di043, 30) 
und zw~teRl spanischen Feldzug (Dio 45, lOund Cicero ad Attie. 16, 
4, 2), beweist, dars Neukarthago die Hauptstadt war, das oben (S. 95) 
über Scipios Feldzüge bemerkte und ferner die Stellung, welche es im 
Census und in der WelUafel des Agrippa. einnimmt. Nicht nur ist in 
der Aufzählung der sieben Conventus bei Plinius (3,3, 18) der von 
Neukarthago der erste, was nicht auf geographischer noch auf alpha-

-betischer Anordnung beruht, also wohl zurückgebt auf die schrift-

1) R. G. 2 S. 5 der 4. AnO. 
I) Plntareh im Leben des Sertorius Cap. 7. 
8) Comm. epitJr. 1 S. 311 conmerat hoc oppidum Baeticae regionis praesi

dium e816. 

~) Mommsen R. G. 1 S. 688 der 4. AnO. 
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liehen Ausführungen, welche der Welttafel beigegeben waren 1), son
dern auch die Zahl der zu seinem Conventus gehörigen Städte und 
Stämme übertrifft die aller übrigen Conventus. Denn nach Neukarthago 
gehören 65 Gemeinden exceptis insularum incolis (Plinius 3, 3, 25), 
aber auch diese, die drei balearischen Inseln, gehörten mit dazu; nach 
Caesaraugusta 55, nach Tarraco 43, nach Clunia 39 und nach deR 
drei kleinen westlichen Conventus von Asturica Lucus und Bracara je 
22, 16 und 24. Also Tarraco steht der Zahl der Gemeinden nach erst 
an dritter Stelle; an Gröfse und Wichtigkeit aber übertrafen die zu 
ihm gehörenden Gemeinden die des Conventus von Caesaraugusta, da
her dieser bei Plinius zu dritt steht; ebenso die übrigen nach der Rang
folge. Auch an Bedeutung übertreffen die nach Neukarthago gehörigen 
Gemeinden bei weitem die des Conventus von Tarraco, wie ich hier 
nicht näher ausführen will. Daher denn des Strabo Zeugniss (3,4,6), 
dars Neukarthago x(la'fla'f'IJ noÄv 'Um .,;av.,;'!l m$Äur)" und f.LBi'Q)' Af.L
nOfltoll ";w" f.Lb Ix :JoaÄan'IJfi .,;oifi A" -rfj f.Lllaoral~, .,;w" cJ' AXBi
:JoB" 'foifi esw niia"" gewirs für die republicanische Zeit ganz wört
lieh zu nehmen ist; wogegen der späteren Geographen Mela und Pto
lemaeos Geringschätzung gegen die Stadt ebenfalls gute Gründe hat. 
Deun in der nachaugustischen Zeit ist Neukarthago offenbar mehr und 
mehr gesunken; der Gru.nd davon wird wohl hauptsächlich in der früh 
eintretenden Erschöpfung seiner Silhergruben zu suchen sein. Zu den 
ausdrücklichen Zeugnissen dafür, dars in römischer Zeit das Silber 
hauptsächlich aus einer Reihe von anderen Bergwerken in Hispanien 
gewonnen wurde, nicht aus den karthagischen 2), kommt die gewiss 
nicht zufällige Thatsache, dars wir aus der letzten Zeit der Republik 
nur Bleibarren aus den karthagischen Bergwerken kennen (C.I. L. 1, 
1481), deren Erhaltung in ziemlich beträchtlicher Anzahl (es sind etwa 
dreifsig. von diesen Barren der Roscier auf einmal gefunden worden) 
die grörsere Kostbarkeit des Silbers allein nicht genügend erklärt. Dars 
Neukarthagos Glanzepoche unter der römischen Herrschaft in die Zeit 
der Republik fällt, zeigen die daselbst gefundenen Inschriften auf .das 
deutlichste. Neukarthag.o ist der einzige Ort in ganz Spanien, an wel
chem Inschriften republicanischer Zeit überhaupt in einiger Anzahl 
vorkommen S). Wenigstens ein Paar Inschriften von höheren Magi-

1) Müllenhofl' über die Weltkarte und Chorographie des Kaiser Augustus 
S.25ft'. 

2) Wofür es genügt auf Ukert 2, 1 S. 327 zu.·IVerweisen. 
8) Vgl. C. I. L. 1, 1477 -1481 und 1555. 
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-straten der augustischen Zeit sind darunter 1). Aus Tarraco kenne ich 
nur ein einziges Fragment (C. I. L. 1, 1481), worin das übliche fa
ciendum coer(avit) vorkommt; diefs kann recht wohl noch in'augusti
sche Zeit gehören. Deutlicher aber spricht die Masse der simplen 
Grabschriften von Neukarthago , welche ganz durchgehend das Ge
präge wenn nicht republicanischer, so doch der allerersten Kaiserzeit 
trägt. Proben habe ich an der eben (Anm. 1) angeführten Stelle der 
Berliner Monatsberichte gegeben j sie liefsen sich noch erheblich ver
mehren. Die überall sonst, und z. B. auch in Tarraco, bis zum Ueber
druss häufigen Grabsteine aus dem zweiten und dritten Jahrhundert 
fehlen dagegen in Neukarthago fast ganz. Die ganze Masse der in Tar
raco gefundenen Inschriften überhaupt übertrifft endlich die von Neu
karthago in einem solchen Grade an Zahl und Bedeutung, dafs schon 
diefs allein den späteren Vorrang von Tarraco aufser allen Zweifel stellt. 
Auch die viel zahlreicheren römischen ErzmÜDZen, welche Neukarthago 
seit August schlug (Eckhel 1, 41 ff.), mit einer ziemlichen Anzahl von 
Magistratsnamen, gegenüber den weit geringeren Varietäten derer von 
Tarraco (Eckhel 1, 57), müssen hier angeführt werden. Den Titel 
Colonie und die Beinamen victrix ["Ua erhielt Neukarthago übrigens 
wahrscheinlich zugleich mit Tarraco von Caesar ll). 

Das Verhältniss zwischen den beiden Städten Neukarthago und 
Tarraco scheint nach alle dem bisher gesagten ganz analog demjenigen 
gewesen' zu sein, welches in der Kaiserzeit auch in den beiden übri
gen Provinzen der Halbinsel zwischen je zwei der bedeutendsten Städte 
sich -findet. Corduba war unzweifelhaft die alte Hauptstadt der tdterior, 
wahrscheinlich seit ihrer Einrichtung; aber die stärkste Garnison hatte 
Italica und war mithin auch oft der Sitz der ersten Beamten. Ebenso 
war in Lusitanien Augusta Emerita seit seiner Gründung durch Augusts 
LegatenP. Carisius (nach dem J. 729) offiziell und militärisch die Haupt
stadt von Lusitanien j aber der Statthalter wohnte oft in dem reichen 
und anmuthigen Olisipo. Das gleiche Verhältniss des wechselnden 
Wohnsitzes der obersten Behörden zwischen Neukarthago und Tarraco 
bezeugt endlich ausdrücklich noch für seine, also die Zeit gleich nach 
Augustus, Strabo in der HauptsteIle über die letztere Stadt, auf welche 
sich diese Untersuchung schon öfter beziehen musste (S. 82 und 

1) Z. B. die des Consuls des J.734 P. SiliusMonatsber. der Berl. Akad. von 
1860 S. 447. 

I) Dars es in repnbliClUliselrer Zeit 'noch ein oppidum war, beweist die dem 
Gtmiu. opidi (so) gesetzte Inschrift C. I. L. 1, 1555. ' 
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S.92). Doch wird sie absichtlich erst hier vollständig angeführt, weil 
sie jetzt erst zu allseitigem Verständniss gebracht werden kann. Strabo 
also sagt (3, 4, 7): /.l"a~v d8 ,&w" '&00 ''I{J'lfl~ lx{JoÄw~ xal. ,&w" 
" ~ Tl:' l' 1" ~,~ \ , Go ' ~ rT aXflw" '&'lg uVfl'lV1Jg, lStp W~ ,vflv",al. '&a a"a'IF"l f.lMa '&00 u0f.l-
""lloo (das war die Grenze der Provinz und der Hauptpass nach Gal
lien) "flch"l Taflflaxw" hni mSÄtg, cÄ1f.lB"og f.lb, b xOJ."", 
d8 MflVf.lb1J (ein Blick aUf die Karte zeigt das) xai xanaXBVaaf.lb1J 
'&oig ällotg ixa"wg (das geht hauptsächlich auf die Befestigungen), 
xal o~X ~no" eVa"dflovaa "v"l '&ijg KaflX1Jd&"og (also war Neu
karthago früher weit volkreicher). IIflog rafl '&ag '&w" ~rBf.lC)"W" 
-e",d1Jf.llag eVqwwg eXBI. (von jeher war es ja militärisch wichtig) xal. 
etnt" WO"'fl f.l1J'&flO"OÄ,g o~ -rijg AniJs "IfJ1Jflog f.l0"O", aÄÄa xal. 
'&~g lx",ag '&~g "oll~g (d. h. der Conventus von Tarraeo erstreckte 
sich über den Hiberus hinaus, wie denn z. B. Sagunt und Valentia zu 
ihm gehörten). Damit zu verbinden ist die Notiz an jener anderen, für 
die Provinzialverwaltung von Hispanien so besonders lehrreichen Stelle 
des Strabo (3, 4, 20): a~og d86 ~r'f.lW" (der tarraconensischen 
Provinz) d,aXBtf.la,,, f.l8v b '&oig lm.:JoaÄMnalo,g p6flBal. xal. 
f.lalLtna '&fi KaflX"lÖ&"I. xai '&fi Taflfltlxw", dtXatOÖMw". Aus 
beiden Stellen geht deutlich der ursprüngliche Vorrang von Neukar
thago hervor und zugleich ist darin angedeutet die Veränderung, welche 
offenbar in der Zeit nach Augustus sich vollzog. Diese spricht Mela, 
der unter Claudius schrieb, deutlich aus (2, 6, 5 Tarraco urb, est in 
hiB oris maritimarum opulentissima), während er Neukarthagos kaum 
erwähnt (2, 6, 7 verum ab Ms quae dicta BUnt, nämlich Sagunt Valentia 
Ilici, ad principia Baeticae praeter Carthaginem, quam du:x: Poenorum 
Hasdrubal condidit, nihil referendum est). 

AUf dem Feldzug gegen die Asturer und Cantabrer, welchen 
Augustus zuerst in eigener Person leitete, erkrankte er, wie bekannt, 
im J. 728 in Tarraco 1), so dars er _ die FührUng des Krieges seinen 
heiden Legaten P. Carisius und C. Antistius Vetus überlassen musste; 
zu Ende führte die schwierige Expedition erst mehrere Jahre später 
(im J. 735) Agrippa. Ueber ein Jahr musste August in Tarraco blei
ben: es wird ausdrücklich berichtet (bei Sueton C. 26), dars er sein 
achtes und neuntes Consulat (in den Jahren 728 und 729) in Tarraco 
angetreten habe. Erst zu Anfang des J. 730 kehrte er nach Rom zu
rück •. Von diesem langen AUfenthalt des August in ihrer Stadt leiteten 

1) Dio 53,25; Velleius 2,90; Sueton im Leben des August C. 81; Floms 2, 
33 [4, 12]; Orostus 6, 21. 
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wohl die Tarraconenser ihren Anspruch darauf her, ihm noch bei sei
nen Lebzeiten einen Altar errichten zu dürfen, auf welchem ihm, aber 
auch hier wohl nur in Verbindung mit der Göttin Roma, als Gott ge
opfert wurde. Ob sie diefs zu allererst im ganzen römischen Reiche 
oder nach dem Vorgang anderer Städte in anderen Provinzen 1) thaten, 
welche schon dem Caesar und anderen römischen Statthaltern ähnliche 
Ehren erzeigt hatten, lässt sich nicht feststellen. Wir kennen die Ge
stalt dieses Altars aus den unter Tiberius geschlagenen Münzen 2). Es 
muss danach ein grofser viereckiger Bau gewesen sein, mit dem üb
lichen architectonischen Schmuck von Stierschädeln und Gewinden von 
Eichenlaub, ganz ähnlich wie der grofse Altar des Augustus in Lugudu
num 3). Auf der Vorderseite des Altars erscheinen ein runder Schild und 
ein Speer- aufgehängt; ob sie es in natura waren oder auch nur in Re
liefdarstellung, wie der übrige Schmuck des Altars, steht dahin. Sie 
beziehen sich wohl auf den Feldzug des Kaisers in Hispanien. Oben 
auf der Fläche des Altars sind einige Palmzweige, auf den kleineren 
Stücken sogar ein förmlicher kleiner Palmbaum zu sehen. Was es mit 
diesen für eine Bewandtniss hatte, erfahren wir durch eine zufällig 
darüber erhaltene Anecdote 4). Dieser Altar diente vielleicht nur einem 
besonderen Cult der Colonie für den deus AUg1tStus, wie er auf den 
Münzen heifst. Nach dem Tode des Kaisers erst kam dazu auch ein 
Tempel 6). Auch der Tempel ist auf den Münzen abgebildet; er zählte 
acht gewiss korinthische Säulen in der Front und stand auf einer 

1) V g1. Eckhel 6, 124ft'. und Nipperdey zu 'facitus Ann. 1, 78. 
I) Bei Florez 1ll6dallas 2 Taf. 44 und 45. 
8) Vg1. Boissieu inscriptions de Lyon S. 82f. und Bernard le temple d'Au

guste et la nationalite Gauloise Lyon 1663 Fol. Aber es fehlen in Tarraco die; bei
den colossalen Säulen mit Victol'ien darauf, welche in Lugudunum neben dem Altar 
standen. 

') Sie steht bei Quintilian 6, 3, 77 unter den verschiedenen Arten witziger 
Antworten: AU!fUstus nuntiantilJus Tarraconensibus,palmam in ara ews enatam, 
'apparet', inquit, 'quam saepe accendatis'. 

6) Tacitus Ann.l, 78 templum ut in colonia Tan'aconensi strueretur Augusto, 
petentilJus lIispanis permissum, datumque in omnes provincias ea:emplum. Nip
perdey erklärt die lIi1pani rur die drei hispanischen Provinzen; allein niemals sind 
Baetica und Lusitanien bei dem Cult des August in Tarraco betheiligt gewesen so 
wenig wie Tarraco jemals Hauptstadt allel' drei Provinzen war, wohl aber unter 
den drei Hauptstädten die bedeutendste. Also können unter den Hispani nur Ge
sandte der citerior verstanden werden. Womit nicht ausgeschlossen ist, dars nicht 
CONuba und Augusta Emerita Tarracos Beispiel bald befolgt hätten; in Corduba 
kommen flamines divorum AU!fUStorum provinciae Baeticae (C. I. L. 2, 2220. 
2221. 2224), in Emerita ein flamendivi Au!f(ustJ) prov(inciae) Lusitaniae (C. I. 
L. 2, 473) vor. 



TARRACO 111 

hohen Terrasse mit breiter Freitreppe. Auf der anderen Seite der Münzen 
ist Augustus thronend als Gott vorgestellt; mit Krone und Scepter, auf 
der ausgestreckten Rechten trägt er zuweilen eine kleine Victoria, 
häufiger nur, wie so viele Götterbilder, eine Patera. So sah also wohl 
das Tempelbild aus. Wahrscheinlich trug der gewaltige Unterbau im 
höchsten Theil der Stadt, auf welchem jetzt die (architectonisch nur 
bis ins zwölfte Jahrhundert hinaufreichende) Cathedrale steht, auch 
den Tempel, welcher dem Cult der ganzen Provinz entsprechend grofs 
zu denken ist. Die hervorragendsten Localitäten des heidnischen Cul
tus sind ja überall später vom christlichen in Beschlag genommen 
worden; eine Anzahl von Ehrenbasen der Flamines der Provinz, von 
der Provinz ihnen errichtet, sind in unmittelbarer Nähe der Cathedrale 
gefunden, andere zu ihren Mauern verwendet worden; viele stecken 
gewiss noch unsichtbar darin. Das Plateau von Substructionen, wel
ches Pons de Icart beschreibt (F. 167. 227f.), war wohl grofs genug, 
um einen solchen Tempel getragen zu haben. Ob aber einige schöne 
Fragmente eines Frieses von Sandstein, Gewinde von Eichenlaub 
zwischen Stierschädeln aufgehängt, dazwischen die Abzeichen der Fla
mines, Apex und Weihwedel (der Krug und das Messer fehlen nur 
durch ·Zufall), welche im Kreuzgang der Cathedrale eingemauert sind j), 
in der That zu dem Altar gehört haben, wie Florez (24 S. 145) an
nimmt, ist schon desshalb zweifelhaft, weil nicht zu erweisen ist, 
dafs Tempel und Altar an einer Stelle der Stadt sich befanden. Sie 
könnten den Maafsen nach zum Fries des grofsen Tempels selbst ge
hört haben. 

Ein dreifacher eultus des Augustus und seiner eonsecrierten Nach
folger lässt sich seitdem in Tarraco aus den überaus zahlreichen und 
werthvollen Inschriften der Stadt erkennen. 

Zuerst der Hauptcultus der ganzen provincia Hispania citerior, 
welcher hier in weit gröfserer Vollständigkeit bekannt ist, als meines 
Wissens in irgend einer anderen römischen Provinzialhauptstadt, und 
aufserdem desshalb besondere Aufmerksamkeit verdient, weil von 
hier aus datum in omnes provincias exemplum (S. 110 Anm. 5). Der 
Tempelraum scheint in gemeinschaftlichem Besitz der Provinz gewesen 
zu sein, deren Vertreter, wahrscheinlich nach den conv.entus iuridiciund 
den einzelnen Gemeinden geordnet, zu einem co,,!-cilium in der Haupt
stadt der Provinz zusammentraten. Auf den ungefähr sechzig 10-

1) Abgebildet bei Florez 24 S. 144; Laborde 1 Taf. 52; Albiiiana Taf. 3. 
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schriften von ProvinziaIßamines in Tarraco, welche vorliegen, erscheint 
die Provinz selbst in der stehenden Abkürzung P . H' C einige zwanzig 
mal als Dedicantin der ihren Flamines gesetzten Statuen 1). Zuweilen 
beginnen die Dedicationen mit jenen drei Buchstaben p. H . C. Dafs 
das concilium der Provinz die beschlief sende Behörde bei dergleichen 
Anlässen ist, zeigt eine bisher nicht publicierte Inschrift, welche ich in 
den Madrider Scheden des Antonius Augustinus (in der öffentlichen 
Bibliothek Bb 187) fand; ich setze sie her, weil sie auch noch ein 
anderes merkwürdiges Factum lehrt, dafs nämlich ein besonderer Be
amter beauftragt wird die ehernen Statuen des göttlichen Hadrian in 
Tarraco vergolden zu lassen: 

CN . N V M I S I 0 
CN . FIL . SERG· 

MODESTO 
CARTHAG' OMNIB 

6 HONORIB'IN'RE' P 'S'A 
FVNCTO . ELECTO . A 
CONCILIO . PROVINC 
AD STATVAS'AlRANDAS 

DIVI . HADRIANI 
10 F L AM' P . H . C 

P H C 
Dem Flamen der Provinz aus dem Conventus von Lucus Augusti 
C. Virius Fronto (Gmt. 325, 5) ist eine Statue gesetzt worden ea; decreto 
concilii p(rovinciae) H(ispaniae) c(iterion·s). Sempronia Placida, Fla
minica der Provinz aus Pompaelo, erhält eine Statue auf Kosten ihres 
Mannes Cornelius Valens (Gmt. 325, 1 = Henzen 6004) consensu 
concilii p.H. c. Ebenso Paetinia Paterna Amocensis ClunienS1's (d. h. von 
Amoca, einem sonst nicht bekannten Ort, im Conventus von Clunia) ea; 
gente Cantabrorum, ebenfalls Flaminica der Provinz, durch ihren Gat
ten L. Antonius Modestus von Intercatia ea; gente Vaccaeorum (Grut. 
324,10) consent(iente) p. H. c. Auch einem Senator L. Septimius Man
nus, c(lari88imus) v(ir), vielleicht einem Wohlthäter der Provinz, setzt 
das conct'lium p. H. c. eine Statue (Gmt. 467,4). In der Regel wird bei 
den einzelnen Flamines die Heimat, aus der sie stammen, angegeben; 

1) Die Nachweisungen im einzelnen wird der zweite Band des C. I. L. in aller 
Vollständigkeit bringen j es erscheint rlir unseren Zweck genügend darauf hier zu 
verweisen. Ich bemerke ein für alle Mal, dars ich rlir die mitgetheilte Lesung 
ebenso wie rlir die Aechtheit der Inschriften einstehe. 
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ich setzte den Catalog der so inschriftlich bezeugten Städte in die An
merkung 1). Aus den Inschriften anderer Städte kann dieser Catalog 
noch um einige Namen vermehrt werden i). Nur ausnahmsweise (ich 
zähle sieben Beispiele unter den über ses:hzig im ganzen) fehlt die An
gabe der Heimat ganz. Natürlich war auch Tarraco selbst in erster 
Linie bei diesem Provinzialcult durch eigene Flamines vertreten. In 
vier Beispielen ergiebt sich das mit Sicherheit aus der ausdrücklichen 
Heimatsangabe S); in zehn anderen mit grörserer oder geringerer 
Sicherheit daraus, dafs die betreffenden Flamines vorher municipale 
Aemter in Tarraco bekleidet haben 4.). Dafs aufser den einzelnen 
Städten auch die sieben Conventus der Provinz in irgend welcher Weise 
bei dem Cultus vertreten waren schliefse ich nicht sowohl daraus, dar:,; 
den Genii der einzelnen Conventus Altäre errichtet waren, wahrschein
lich beim Tempel der Roma und der Kaiser 5), und dafs dieselben wit' 
in Tarraco selbst 6) so auch in anderen Städten selbständig als Dedi
canten von Statuen für Provinzialbeamten auftreten 7), sondern viel
mehr daraus, dars bei einer Anzahl der oben (Anm. 1) verzeichne
ten Heimatsorte der Flamines auch noch ausdrücklich der Conventus, 
zu dem sie gehörten, hinzugesetzt wird 8). Dieser Zusatz kann un-

I) Es sind folgende 33 Städte: Alaba, Amoca, Aquae Flaviae, Attaeum, Avo
briga, Bergidum Flavillm, Bracara Augnsta, Caesarallgnsta, Calagnrris, Cara, Cal'
thago nova, Castulo, Consaburum, Damania, Dianium, die Stadt der Edetaner, Er
cavica, Flaviaugnsta, Gerunda, Grallia, Guiuntum, Iuliobl'iga, Laueia, Libisosa, 
die Stadt der Limici, Palma auf der Balearis maior, Pompaelo, Saetabis, Sagnn
tum, Segobriga, Segoutia, Tritium Magallum, Vergilia. 

I) VgL C. I. L. 2, 2427 aus Braeara Augusta; 2637 aus Asturiea; 2638 aus 
Lucus Augnsti. 

S) Grut. 355, 5; 404, 4; 324, 9 vgl. 443, 1; 443, 3. 
") Grut. 376, 4; 378, 2; 382, 7 =' Benzen 7152; Grut. 430, 4 = Benzen 6942 ; 

Grut. 320,4; 457, 10; Henzen 6763; Grut. 320,7; 4S7, 4; Laborde Tafel 88, t 1. 
6) Erhalten sind davon nur zwei, die den Conventus von Astul'ica (Grut. 110,6 

= Ol'elli 1688) und Caesaraugusta (Risco Espana stz.,"'f"ada 30, 30=Masdeu 19,24 J, 
1621) gesetzten. DeI'Conventus von Tarraeo erscheint ausserdem bei Grut. 358,3. 

t) Der Conventus von Bracara setzt einem Senator ...• Aemilianus, c(lal'issi
mus) v(ir) , die Inschrift, die bei Reinesius 14, 103 aus Bibrans Abschrift in Lin
denbrogs Scheden in unbrauchbarer Form steht; eine weit bessere fand ich in A. 
Augnstins Madrider Scheden Bb 187. 

') In Sagnnt existierte die Inschrift M. Acüio M. F. Quir(ina) Rufo, procu
r(atorz) Caesarum, conventus Tarrocon(ensis) Grut. 344, 9 = 344, 7; ähnliche 
Dedicationen der einzelnen Conventus kommen auch in den übrigeR grofsen Städten 
der Provinz vor. 

8) Bier sind die Beweisstücke: 
eques ,-4/abenm ex (conventu) Ca[r)thag-(iniensi) in einer unediel'ten VOll 

. mir selbst abgeschriebenen Inschrift; 
H~~L 8 
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möglich bezweckt haben, die so bezeichnete Stadt etwa von anderen 
gleichnamigen ausdrücklich zu unterscheiden 1), denn selbst der Flamen 
aus dem kleinsten Neste besafs gewifs so viel MunicipaIstoIz, dafs er in 
der Gesellschaft seiner Colleg,en seine Vaterstadt für allgemein bekannt 
genug gehalten haben wird, um eines solchen distinctiven Zusatzes ent
behren zu können. Auf so bekannte Orte wie Aquae Flaviae und Ercavica 
kann diese Entschuldigung an sich keine Anwendung finden. Hierzu 
kommen nun noch vier Fälle, in welchen bei dem Flamen oder der Fla
minica nur der Conventus, nicht aber der Heimatsort angegeben sindi). 
Die in den beigebrachten Beispielen genannten Städte CIunia, Lucus 
und Bracara Augusta sind zugleich die Hauptorte des betreffenden Con
ventus. Wo also Heimatsort und Ort des Conventus zusammenfielen 
führte man den ersteren als selbstverständlich nicht mit an. Das Ge
wicht lag mithin auf der Zugehörigkeit zum Conventus; möglich dafs 
da, wo er in der Heimatsangabe fehlt, die gemeinsame Aufstellung der 
Statuen der Flamines aus einem Convent den Zusatz überflüssig machte. 
Daher auch vielleicht das gänzliche Fehlen der Heimatsangabe in ein
zelnen Fällen. Endlich fällt noch ein äufserlicher Umstand ins Gewicht, 

Amocensis Cluniensis ex gente Cantabro[r(um») Grut. 324, 10; 
Aquifl(aviensis) ex convent(u) Bracaraug(ustano) Grut. 379, 6; 
ex convent(u) Carthaß'(inienszj Attac(ensis) Grut. 349, 3; 
ex convent(u) Caesar(auKUstano) Ercavic(ensis) Grut. 382, 9; 
ex [conventu) Caesaraug(ustano) Karensis Grut. 324, 12; 
Se{fobriG(ensis) ex (conventu) Carthaj;(iniensi) in einer unedierten eben-

falls von mir abgeschriebenen Inschrift. 
• 1) Das könnte höchstens auf die Stadt Segobriga Anwendung finden, deren es 

allerdings notorisch mehrere gab; aber gleichnamige Städte, die in den hispani
schen Provinzen sehr häufig sind, werden in der Regel durch andere und bestimm
tere Zusätze unterschieden. Leicht konnte es ja kommen, dars in einem so um
fangreichen Conventus, wie z. B. der von Neukarthago war, mehrere Städte des
selben Namens lagen. 

D) Aurelia Marcellina ex [conven.tu) Clunien.8i, flaminica [po H. c.) Grut. 
325,8; 

L. Virius Fronte {lanz[en) ex [conventu) Lucens(z) Grut. 325, 5 vgl. 326, 
4 die Inschrift seiner Tochter, worin er ausdrücklich flamen p. H. c. 
genannt ist; 

M. IDpios Reburrus ex [conventu) Bracar(tlU[fUstano), flamen p. H. c. 
Grut. 326, 6; 

Pomponia Maximina e:x (conventu) Bracarau{f(ustano) {lanz(inica), die 
Gattin des eben angeliihrten UIpius Reburrus, bei Laborde Tafel 88,26. 

Diese letzte Inschrift, welche in mehreren sicheren Abschriften vorliegt, beweist 
unwiderleglich, dars in den drei zuerst genannten simmtlich nicht mehr vorhande
nen vor dem Namen der Stadt das Zeiehen C; für den Conventus ausJ8Callen iat. 
Vgl. unten S. 116 Anm. 2. 
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auf den ich früher bei anderer Gelegenheit schon hingewiesen habe 1 ). 

FiiJ' das Wort Conventus findet sich nämlich in diesen Inschriften der 
Flamines eine besondere nur in 'Tarraco vorkommende liuera singula
ris C; angewendet, von sehr zweifelhafter Bedeutung, vielleicht das C 
mit dem Differenziernngsstrich, ähnlich dem älteren Gi). Dafs Flanii
nes der Provinz zugleich auch .acerdote. ihres Conventus gewesen sind 3), 
wird kaum auf einem zuialligen Zusammentreffen beruhen. Denn auch 
in anderen spanischen Gemeinden scheint nicht selten das Flamonium 
der Roma und des Kaisers für die Gemeinde zu dem für den Conven
tus, das für den Conventus zu dem für die Provinz geführt zu haben. 
Allein als feste Regellärst sich das nicht erweisen. 

• Aber als feste Regel galt offenbar, dars wer das Flamonium für 
seine Heimat in der Hauptstadt bekleiden sollte zuvor in jener die 
Municipalämter bekleidet haben musste. Denn auf der gröfseren Hälfte 
der Inschriften von Flamines, abgesehen von den nicht vollständig er
haltenen, findet sich der ausdrückliche Zusatz omnibus honoribus in 
re publica BUa tunctu. 4.), und zwar meist mit feststehenden Abkürzun
gen geschrieben. In sechs von den Fällen, in welchen dieser Zusatz 
fehlt, wird der Flamen ausdrücklich bezeichnet als gewesener Duovir 
oder dreimaliger Duovir, oder vollständiger als gewesener Aedil und 
Duovir, oder als Quästor Duovir und Quinquennalis, oder als Aedil 
Quästor und Duovir. Alle sechs betreffen übrigens Flamines von Tar
raco selbst 5). In dreizehn anderen Fällen sind die Flamines Männer, 

1) Monatsber. der BerI. Akad. von 1861 S. 824: 
I) In drei Fällen ist das Zeichen ganz sicher: in den von mir gesehenen In

schriften des L. Caecilius L. C(aecilü) Charitrmia fil(ws) Gallaecianus, eques Alaben
sia elll C; Ca[,.]Mog(inienn) und der Yal(eria) G. Y(alerit) Fidi fil(ia) Fida, Se go
brig(ensia) elll C; Carthag(iniBnn) flaminica, die noch unediert ist, und in der S.114 
Anm. 2 angeführten der Pomponia Maximina. Danach ist es mit Sicherheit anzu
nehmen in den drei anderen S. 114 Anm. 2 angeführten Inschriften und in der der 
Postumia Nepotiana elll ( •. ) Caesaraug(ustano) Karensia Grut. 324, 12. Das gäbe 
also sieben Beispiele unter im ganzen elf, in welchen der Conventns überhaupt an
geführt wird. 

8) C. Iunius .•. Maro Aemilius Paternus aus Landa, sacerdos Rom(ae) et 
Aug(um) COftvtm.f(us) Asturum, nachher flamen AugustaJ.is p. H. c. Henzen 6467 ; 
M. Flavius Sabinus, sacerdos convent(ua) Bracari, flamen p. H. c. Grut. 411,9 = 
412,1 ..... Orelli 2165; Memmius Barbarus, sacerdos Romae et Aug(ustt) ad Lu
cum Aug(ust.), flamen proviuciae lIiapaniae citerioria C. I. L. 2, 2638. 

') Wo jemand zwei Gemeinden angehört omnibus honoribus in utraque 1'6 

publica oder in rebus publicis suia functus Henzen 6990; Monatsber. der BerI. 
Al. von 1861 S. 960; Grut. 387, 1 = Orelli 168. 

6) Laborde Tafel 88,11; Grut.352,2; 376,4; 457,10; 487,4; 404,4. 
8* 
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welche durch die OffiziersteIlen, die sie bekleidet hatten, oder durch 
kaiserliche Gnade zum Ritterrang gelangten 1); in sechs Fällen tritt 
zu der Bezeichnung omnibus honoribus in republiea sua (unet". der 
Ritterrang noch hinzu i); in fünf unter diesen neunzehn Fällen wird 
die Aufnahme in den Ritterstand durch den Kaiser ausdrücklich hin
zugefügt 3). Die wenigen sicheren Fälle, in welchen keines von beiden 
angegeben ist, weder der Ritterrang noch die vorherige Bekleidung 
der Gemeindeämter in der Heimat 4.) beruhen augenscheinlich nur auf 
abgekürzter Fassung der Inschriften. In einem Fall lässt sich das be
stimmt nachweisen 5). 

Hieraus folgt also, dars der schon erworbene Ritterrang die Be
dingung alle Gemeindeämter in der Heimat bekleidet zu haben ersetzte 
und dars häufig beides vereint geltend gemacht wurde, um das Fla
monium zu erlangen. Denn dars der Ritterrang erst nach Erlangung des 
Flamoniums ertheilt worden sei geht aUs den Inschriften nicht hervor. 
Natürlich werden die angesehensten und reichsten Männer nur zu der 
Würde gelangt sein. Ueber die Art der Wahl und die Zeiten, wann 
des eoneilium zusammentrat, erfahren wir leider nichts aus den In
schriften. Wahrscheinlich wohnten die Flamines nicht dauernd in 
Tarraco, sondern kamen mir zu den Festversammlungen aus ihrer 
Heimat dahin. Merkwürdig ist, dars aus dem dritten und vierten Jahr
hundert gar keine Inschriften dieser Flamines mit den z. B. in Africa 
üblichen Rangbezeichnungen v(ir) e(gregius), v(ir) p(erfeetissimus) in 
Tarraco sich erhalten haben. 

Die vollständige Amtsbezeichnung der Flamines ist flamen Romae 

1) Laborde Tafel 88,24; Gmt.402,5; 404,4; 457,10; 491,1; 882,7= 
Benzen 7152; Grut, 4aO, 4 = Benzen 6492; Benzen 6763; Grllt. 375,3 =0 415, 
8; dazu drei unedierte Inschriften. 

11) Grut. 382,9; Benzen 6467; Gmt. 443, 1 vgI. 324,9; Gmt. 443,3; Flo
rez 24, 177; und eine unedierte Inschrift. 

8) equo publico donatus Gmt. 404,4, der Mann war zugleich flamen divi Titi; 
atleetul in equite a T(ito) imp(eratore) Grut. 481, 1; equo publico per T,'mim[um 
Aug. donat'fBJ Grut. 402, 5;equo publico donatU8 ab imp. Hadriano AUIJ. Grut. 
443, 1 und ebenso in einer unedierten Inschrift; equo publico donatus a dwo Ha
driano Florez 24, 177 . 

• ) Ich zähle deren neun, abgesehen von den unvollständig erhaltenen, nämlich 
Grut. 320,4. 5. 7; 324, 6. 7; 325, 5; 411, 9 = Orelli 2165; Villanueva 20, 88, 
13; und eine unedierte. ' 

') Bei der unedierten Inschrift des L. Valerius Propinquus aus Dianium, 
welche durch eine in Dianium selbst erhaltene vollständigere desselben Mannes 
Grut. 479, 2 ergänzt wird. 
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dworum el Augusti, beziehentlieh Auguslorum, provineiae Hispaniae 
citerioris 1). Dafür findet sich einmal flam(en) Bomae et divorum Au
gust(orum) (Grut. 320, 2), so dars also der regierende Kaiser scheinbar 
weggelassen ist; einmal flamen Bomae et Aug(usti) mit Weglassung der 
divi (Henzen 6942); zweimal flamen divor( um) et August~rum mit Weg
lassung der Boma lI); zweimal flam( en) divor( um) Aug( ustorum) (Henzen 
6763 und in einer unedierten Inschrift); zweimal flamen Augustalis 
(Henzen 6467 wo die Worte ausgeschrieben sind; Grut. 430, 4 flam. 
Aug.). In einer einzigen Inschrift (Grut. 478, 2 = Orelli 155) findet 
sich die Bezeichnung saeerdos Bomae et Aug(u.ti) p. H. e. und zwar so, 
dars man p. H. c. nicht von dem Priestertitel trennen kann. Es heifst 
darin von C. Valerius Arabinus des Flavianus Sohn aus Bergidum Fla
vium, der als omnibus honoribus in r. p. sua (unetus bezeichnet wird, ob 
euram 'abulari eensualis /ideliter.administratam statuam inter flaminales 
viros politam ea:ornandum (so) universi eensuere. Die Lesung steht 
nach der besten Ueberlieferung fest; gemeint ist wohl nicht st~ua -
posita ea:ornandum, sondern vielmehr statuam ~ positam exornan
dam. Denn slatua posita exornare wäre doch ein wunderlicher Aus~ 
druck für statuam ponere. Hatte Arabinus als Flamen das tabularium 
eensuale zu verwalten gehabt, so konnten seine CoHegen die ihm schon 
bei Lebzeiten, wie den meisten von ihnen, gesetzte Statue noch aus
zuschmücken beschlief sen, etwa mit einem goldenen Kranze. Mit dem 
allgemeineren Ausdruck saeerdotium wird daher auch hier wohl das 
Flamonium der Provinz gemeint sein. Ueber die Einrichtung des ge
meinsamen tabularium eensuale witssten wir gern näheres. Nirgends 

. aber fehlt in der Titulatur der Zusatz p. H. e. Am gewöhnlichsten ist die 
abgekürzt" Bezeichnung flamen p. H. e., von der ich gegen vierzig Bei
spiele zähle. Da über die A'mtsdauer der Flamines nirgends eine Angabe 
gemacht ist, auch nirgends ein wiederholtes Flamonium erwähnt wird, 
so ist das Amt des Flamen und der Flaminiea für lebenslänglich zu hal
ten, wie es auch das Vorbild der grorsen römischen Flamines empfiehlt 3 ). 

Nur die einzige Aemilia Paterna aus Aeso, dem heutigen Isona, wird auf 
der ihr in Tarraco gesetzten Inschrift 4) flaminiea perpetua p(rovineiae) 

1) Grut. 320, 2. 4; 7 i Villanueva 20, 88, 13; Henzen 6990; dazu drei un-
edierte Inschriften. 

I) Grut. 376, 4; Laborde Tafel 88, 11. 
8) Marquardt 4, 271. 
.) Grut. 324, 1; die Inschrift ist am Schlufs unvollständig, es fehlt der Name 

des Dedicanten. 
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H(ispaniae) cit(erioris) genannt, auf der in ihrer Heimat ihr gesetzten 1) 
flaminica perpetua schlechthin. Die Bezeichnung perpetua wird sich 
wohl darauf beziehen, dars die Gattin ausnahmsweise auch nach dem 
Tode ihres Gatten den Titel, wenn auch vielleicht nicht mehr die Func
tionen einer Flaminica der Provinz behielt; worüber wahrscheinlich das 
Concilium der Provinz besonders zu beschliefsen hatte. Vielleicht 
lässt sich mit der gleichen Auffassung des Zusatzes perpetum bei den 
Flamines manche Dunkelheit in Bezug auf dieses Priesterthum auch in 
anderen Provinzen, z. B. in Africa, beseitigen. Mit dem lebensläng
lichen Flamonium verbindet sich sehr wohl die einmal vorkommende 
Bezeichnung flamen designatus 2). Der designierte Flamen starb bevor 
er sein Amt angetreten hatte; desswegen setzt ihm auch nicht die Pro
vinz, sondern r(es) p(ublica) s(ua), die Stadt Flaviaugusta, die Statue. 

Dars dem Flamen durchaus, wie in Rom, seine Gattin als Fla
minica zur Seite stand, kann für unsere Provinz wenigstens nicht be
zweifelt werden. Unter den sieben Inschriften von Flaminicae der 
Provinz, welche vorliegen, werden auf vieren die Gatten derselben 
ausdrücklich bezeichnet als Flamines der Provinz S). Auf einer, der 
schon angeführten de~ Aemilia Paterna aus Aeso (Grut. 324, 1) wird 
der Gatte überhaupt nicht genannt; warum, ist soeben aus dem Titel 
perpetua, welchen sie führt, gefolgert worden. Auf den beiden an
deren ') werden die Gatten zwar namentlich bezeichnet, aber ihr Titel 
ist weggelassen. Desswegen wohl, weil es selbstverständlich war, dars 
der Gatte einer Flaminica selbst Flamen sei. Die Inschriften dieser 
beiden Männer sind leider nicht mehr erhalten. Drei von den sieben 
Inschriften der Flamifticae sind, wie unter denen der Flamines die 
Mehrzahl, als gesetzt von der p. H. c. ausdrücklich bezeichnet 5). Zwei 
sind, wie schon gesagt, von den Gatten gesetzt (s. Anm. 3 und 4), 
aber nach Einholung der Zustimmung von Seiten der Provinz. Bei 
einer (Grut. 324, 1) fehlt der Schluss, bei' einer anderen ist er 
unvollständig erhalten (Grut. 325, 8 = 372, 3). Doch scheinen die 

1) Monatsber. der Derl. Akad. von 1861 S. 969. 
I) Grut. 324, 3. 
8) Grut. 324, 12; 325, 8 = 372, 3; Laborde Tafel 88,26; und eine unedierte 

Inschrift. 
') Grat. 324,10 der Gattin gesetzt vom Gatten C07t8entU!nte p. H. c.: Henzen 

6004 ebenfalls vom Gatten der Gattin gesetzt con8en.tU coneilii p. H. ('. 
5) Die unedierte der Valeria Fida, die schon anget"Uhrt worden ist S. 115 

Anm. 2 und zwei andere ebenfalls vo1l8tändi« erhaltene Laborde Tafel 88, 26 und 
Grut. 324, 12. 
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Dedicierenden hier die cive3 Tarrac[oneme3] zu sein, was nichts auf
fallendes hat. So erscheinen also die Flaminieae, wie zu erwarten, als 
den Flamines an Würde kaum nachstehend. 

Das ist die erste Art, in welcher zuerst Augustus und dann seine 
sämmtlichen Nachfolger (mit Ausschluss wie immer derer die nicht 
consecriert und derer die aus dem Himmel wieder ausgestorsen worden) 
in Tarraco von der ganzen Provinz verehrt worden ist, zugleich mit 
der Stadtgöttin Roma, wie er es selbst angeordnet hatte. 

Aufser diesem ProvinzialhauptcUltus aber hatte die Colonie noch 
ihren besonderen Cultus des Kaisers mit eigenen Flamines und Fla
minieae. Nur einmal (Grut. 430, 1) findet sich ein solcher Flamen 
ausdrücklich bezeichnet als flamen Romae et Aug(ustl), wenn diese In
schrift nicht einen Fehler enthält: öfter ist der besondere Kaiser genannt, 
welchem der Flamen zugetheilt war: flamen divi Aug( ust.) (Grut. 489. 
11), flamm divi Titi (Grut. 404, 4; derselbe Mann war nachher auch 
flamm p. H. c.); oder es steht flamm allein unter den Municipaläm
tern, so dars über den Sinn kein Zweifel ist (Grut. 325, 9 und in einer 
unedierten Inschrift); einmal findet sich die Bezeichnung flamen peT
p(eeuu,) (Grut. 402, 5; auch dieser Mann war nachher flamm p. H. c.). 
Das constante Fehlen der Beziehung dieses Flamoniums auf die Pro
vinz macht es unzweifelhaft, dafs damit überall das besondere der Co
lonie gemeint ist. Eine Flaminiea wenigstens ist bezeugt; Popilia Se
eunda (Grut. 323, 10), und diese heirst ausdrücklich flaminica col(o
niae) Tarracorumsis. Die in dieser Inschrift genannte Tochter der Po- . 
pilia Secunda, Fulvia Celera, heifst in einer anderen ihr von einem 
ihrer Freigelassenen gesetzten Inscl1rift (Grut. 319, 5) flam(inica) per
p(etua) Concord(iae) Aug(ustae). Auch die Concordia Augusta wird 
wohl zugleich mit dem Kaiser und den übrigen divi durch ein beson
deres FI~onium geehrt worden sein. Zufolge einer testamentarischen 
Verfügung derselben Fulvia Celera ist die Statue des Flamen der Pro
vinz für Tarraco C. Vibius Latro (Grut. 487, 4) gesetzt worden. Sie 
befindet sich in einem kleinen Ort Salau in der Nähe von Tarraco; also 
gehört sie nicht zu den offiziellen Statuen beim Tempel des August, 
sondern ist eine private Dedieation. Daher darf die Concordia Augusta 
auch nicht mit dem Provinzialcult in Verbindung gebracht werden. 
Eine Claudia Persina wird sacer[dos .••••.• ] genannt (in einer Inschrift 
bei Masdeu 19, 346, 1739);' auch sie war wohl eine Flaminiea der Co
lonie. Ob dieser besondere Cult der Colonie sich an den Altar geknüpft 
hat, den, wie wir oben sahen, die Bürger von Tarraco dem Augustus 
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schon bei seinen Lebzeiten, wahrscheinlich bei oder nach seinem Auf
enthalt daselbst, errichtet hatten (S. 110 Anm. 4), oder ob diese ara 
ähnlich wie die ara der tres Galliae in Lugudunum und die der tres 
Daciae in Sarmizegetusa von Anfang an für den Provinzialeult be
stimmt war, will ich nicht entscheiden. Gewiss aber ist der besondere 
Cult der Colonie von dem der Provinz zu unterscheiden. Denn dafs 
jener in diesen aufgegangen sei ist durch die ganz getrennte Titulatur 
der Priesterthümer widerlegt und an sich unwahrscheinlich, weil es 
wohl keine Colonie, ja kaum eine gröfsere Gemeinde auf der Halb
insel gegeben hat, welche nicht einen solchen besonderen Cult des 
kaiserlichen Hauses von Gemeinde wegen gehabt hätte; wofür ich die 
Belege hier nicht anfdhren will. Nur dafsdie Roma hier wiederum 
mit dem Kaiser vereint erscheint (Grut. 430, 1) ist auffällig und soviel 
ich sehe auch in anderen Colonieen und Municipien ohne Beispiel; 
auch begreiflich. Da ich die Inschrift selbst abgeschrieben habe und 
an der Lesung kein Zweifel ist, so bliebe nur die Annahme übrig, dafs 
der Steinmetz sich versehn und p. H. c. nach Aug(usta) ausgelassen 
habe. Das ist also die zweite Art des Kaisercultus in Tarraco. 

Drittens endlich fehlte es auch in 'farraco nicht an dem üblichen 
Augustalencolleg, das aus Libertinen bestand, während der Cultus für die 
Colonie natürlich nur ihren freigeborenen Bürgern oblag. In etwa zwan
zig Inschriften finden sich dafür die Bezeichnungen sevir magister Larum 
Augustalis (so ausgeschrieben Grut. 462,5; ferner Grut. 406, 4; 410, 
6 = Orelli 2424), sevir Aug(ustalis) mau(ister) Lar(um) (Grut. 499,8), 
sevir August(alis) et magister (Florez 24, 194), sevir magister (Grut. 
377, 1), sevir Augustorum (Grut. 432, 6) oder Augustalis (Florez 24, 
192 und in sieben anderen Inschriften), sevir Tarrac(onensis) (Monats;
ber. der BerI. Akad. von 1861 S. 239 und in einer unedierten Inschrift), 
endlich sevir schlechthin (Orelli 3917; Florez 24, 194). Auch in Tar
raco bildeten also hauptsächlich die Laren der Kaiser den Mittelpunkt 
des Augustalencultus. 

Für den hauptstädtischen Character Tarracos sprechen aufser der 
ansehnlichen Reihe von Ehrenbasen der Kaiser vom divus Augustus an 
bis auf Leo und Anthemius (468 bis 472 n. Chr.) 1) und der Inschrif
ten von Provinzialstatthaltern , kaiserlichen Legaten der Provinz und 
iuridici, so wie der späteren Präsides, von verschiedenen Procuratoren 
und ihren Unterbeamten, dem Personal der Steuereinnehmer bei den 

1) Monatsber. der Berl.Akad. von 1860 S. 238. 
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viguimae libertatis (Grut. 591, 2. 4) und hereditatium (Grut. 590, 9), 
besonders noch eine Anzahl von Statuen, welche verdienten Bürgern, 
die aber nicht Flamines der Provinz waren, von der Provinz oder von 
ihren Heimatsgemeinden gesetzt worden sind. So von der Provinz 
dem C. Annius Flavus aus Juliohriga ob eausas utilitatesque publieas 
fideliter et eonstanter de(ensas (Grut. 354, 4) und dem Q. Caecilius 
Rufinus am Sagunt ob legationem qua gratuita aput maximum prin
CJilem Hadn'anum Aug(ustum) (une(tu,) est (Grut. 378, 4); und von 
den Bürgern von nerda ihrem Mitbürger M. Fabius Paulinus ob plu"'
mas liberalitates in rem publieam suam und zwar, wie hier ausdrück
lich bemerkt wird, loeo a provineia impetrato (Grut. 407, 6). Also 
befanden sich diese Statuen in dem Bezirk des grorsen Tempels. Die 
kleine Marmortafel, welche die Bürger von Subur, einem Ort in Tar
racos Nähe, dem L. Furius Faventinus aufstellten (Grut. 414, 3), wird 
dagegen wohl nicht zu jenen Ehrenbezeugungen für um die ganze Pro
vinz verdiente Männer zu rechnen sein. Im übrigen fehlt es wohl nur 
aus Zufall an Fremden in den Inschriften von Tarraco. Ein griechi
scher Erzieher (Grut. 660, 5), eine Frau aus Cirta (Ponz 13, 186) 
und eine aus Calagurris (in einer unedierten Inschrift), ein Mann aus 
Rom (Grut. 914, 11) sind allein ausdrücklich als Fremde bezeichnet. 

Die Gemeindeverfassung von Tarraco ist die übliche; Aedilen, 
Quästoren, Duovim und in den Schatzungsjahren Quinquennalen, der 
ordo und alle anderen Besonderheiten dieser bekannten Verfassung 
sind in zahlreichen Beispielen vertreten. Auch besondere Pontifices der 
Colonie, verschieden von den Flamines, fehlen nicht. Doch ist mir 
kein Beispiel eines Augur bekannt, welche in Neukarthago vorkommen, 
Auch das kann wohl darauf bezogen werden, dars Tarracos Blüthe 
erst von August an datiert. 

Dars Tarraco, obgleich nicht Colonie im alten Sinne, doch von jeher 
ein praesidium und auch seit Caesar und August eine förmliche Festung 
war kann nicht bezweifelt werden. Was die Scipionen schon begonnen 
zu haben scheinen, das vollständige Hereinziehen der unteren Stadt 
mit dem·Hafen in die Umfassungsmauern, ist, nachdem Character der 
in diesen Theilen der Stadt gemachten Ausgrabungen zu schliersen, in 
augustischer Zeit vollendet worden. Aber auch die Burgmauern sind, 
wie oben bemerkt, den Anforderungen der Zeit entsprechend ergänzt 
und vollendet worden; Die Mauem standen unter der Aufsicht eines 
besonderen Offiziers, des prae(eetus muronlm (oben S. 92). Eine 
Anzahl der noch erhaltenen, in ihren Fundamenten und den Haupt-
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umfassungsmauern antiken Gebäude, die in engerem Zusammenhang 
mit den Thoren, Mauem und Thürmen der Burg stehen, werden zu 
den militärischen Etablissements zu rechnen sein. So der sogenannte 
Thunn des Pilatus 1), ein fester Quaderbau , in welchem die Loealtra
dition (Albiiiana S. 107) durchaus den Palast erkennen will, in wel
chem August krank gelegen habe und von welchem aus er der An
nahme der spanischen Kirche zufolge das Edict zu der Reichsschatzung 
um die Zeit der Geburt Christi erlassen haben soll. Wahrscheinlich 
schon seit dem Beginn des siebenten Jahrhunderts war Tarraco- mit 
Emporiae und weiter mit Massalia durch eine Militärstrafse verbunden '). 
Etwas später, wahrscheinlich nachdem Pompeius auf dem Pyrenäen
pass im Gebiet der Cerretaner an der Grenze von Gallien sein ruhm
rediges Tropäum aufgestellt hatte, ward von da die Strafse nach Ilerda 
'gebaut S). Die Verbindung von Tarraco mit Ilerda und Caesaraugusta 
und weiter mit Pompaelo und den Vasconen stellte höchst wahrschein
lich Augustus her'), veranlasst durch den eantabrischen Feldzug; ebenso 
wie er die Strafse von Ilerda weiter südlich nach Castulo und Corduba 
und so bis aQ den Ocean nach Gades führte und nach seinem Namen 
via A'Ugusta nannte. Durch diese Verbindung mit Gallien einerseits 
und mit der ulterior andererseits war Tarraco auch strategisch in der 
Lage, die Hauptstadt der ganzen citerior zu werden; wofür Neukarthago 
zu weit abseits lag. Ueber die Garnison selbst geben die Inschriften 
für die spätere Zeit, seit dem Ende des ersten Jahrhunderts, ausreichen
den Aufschluss. Mir scheint aus ihnen hervorzugehn, dafs eine be
trächtliche Abtheilung der VII gemina, jener von Galba in Hispanien 
selbst zUerst ausgehobenen Legion, in Tarraco feste' Standquartiere 
hatte; eine Ansieht, welche auch Borghesi (oeuvre, 4 S. 220) aus
gesprochen hat. Nicht hIofs die grofse Zahl von Inschriften einzelner 
Offiziere und Soldaten dieser Legion, die in Tarraco gefunden worden ist, 
weist daraufhin, sondern mehr noch die laterculi an den von bestimmten 
Chargen, wie den cornicularii commentan'enses,qeculatores, einzelnen 

1) Abgebildet bei Laborde Tafel 50 bis 52, am genauesten beschriebe~ von 
Pons de lcart F. 16411'. Danach Florez 24 S. 22711'. 

I) Vgl. den in jene Zeit zu setzenden Meilenstein des M'. Sergius M'. r. C. I. 
L. 1, 1486. 

') C. I. L. 1, 1484: 1485. 
~) Vgl. Strabo 3, 4, 10 ,r'{Xe& ,r~ 1j 'IU(!,r/J • •• Ta(!f!"ltowo, • •• [tn/J,rlo~l 

nl(l~ n.,.(!uoalov, iE~ltovra • •• und 1j Ix T/J(!(J"IU»"O, 17d "'0'" laXeX'rOv, In~ 
t:rp oiltEa"rj OUeXaltOl"a, .,.oil, 1tcm~ IIop.n{),OIJItl 1ttl~ .,.~" In' /Junp t:rj oiltltlJlrj 
OIIJa';;"a no)"" 010, lan a.,./J,rloJ1l rr,aX'UOJ" 'ruf!uoalOl". 
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Statthaltern oder ihren Collegen gesetzten Ehrenbasen 1). Bezeichnend 
ist in den sämmtlichen Militärinsehriften der siebeilten Legion in T31-
raco das Vorwiegen der zur besonderen Dienstleistung beim Statthalter 
befehligten equites singulares " frumentarii, cornicularii und optiones, 
so wie besonders der beaeficiarii. Ein besonderer campus für diese 
Truppen wird in einer dem Mars Campestris von einem Centurio der 
siebenten Legion im L 182 gesetzten Inschrift erwähnt (Grut. 571, 2 
= Orelli 3496). Dennoch aber hat sich meines Wissens nie~al!, in 
Tarraco ein Ziegelstein mit dem Stempel der Legion gefunden. Eigene 
Ziegeleien batte die Legion nur. in dem Hauptquartier, das von ihr bis 
heute seinen Namen führt, Leon in Alteafltilien, und in Italiea. Auch 
keine Ins~hrift mit dem Namen eines Legaten der Legion ist bis jetzt 
in Tarraco zum Vorschein gekommen. Ich bin danach geneigt die 
vexilla Caesaris in der oben behandelten Florusstelle (S. 97 Anm. 2) 
sehr wörtlich zu verstehen, nämlich von der vexillatio der siebenten 
Legion, welche in Tarraco zur Garnison gehörte. Dars es für die Zeit 
vor Galba an Zeugnissen über die hier stationierten Truppen fehlt, ist 
auch bereits bemerkt worden (S. 102). Die Erwähnungen von anderen 
Legionen (wie z. B. eines hastatus der XXII primigenia in einer unedier
ten- Inschrift) oder Hülfstruppen sind zu vereinzelt, als dars daraus auf 
ihren Aufenthalt geschlossen werden könnte. Man möchte aber hieraus 
wenigstens den Schluss ziehen dars die Garnison in der Zeit von Cae
sars Tod bis auf Vespasian oft gewechselt hat; sonst bleibt das gänz
liche Fehlen von Militärinschriften aus dem ersten Jahrhundert auf
fällig, da doch z. B. von den Inschriften der Flamines und den Kaiser
und Legateninscbriften ein beträchtlicher Theil noch' in das erste Jahr
hundert gehört. Neben den vexillarii der siebenten Legion aber scheint 
noch eine eigene Provinzial- oder Loealmiliz zur Garnison von Tarraco 
gehört zu haben. Zum Schutz der Küsten sind einige Cohorten tiron6s 
ausgehoben worden, deren Präfect in Tarraco stand 2), während ihre 
Operationsbasis die lüste des ganzen Conventus gewesen zu sein 
scheint. Daher setzt dem einen dieser Präfecten der Conventus von 

1) Laborde Tafel 88, 18; Grut. 520, 5. 
') Die Belege dafür sind in den folgenden Inschriften enthalten: 

praef(ectus) arae maritumae cahortis 1 et 11 Grut. 395,9. 10; 
prasf(ectus) char(tis) navas tiro-num, praef(ectus) aras maritumae:Gmt. 

358, 3; 
praef(ectus) chor(tis) navlUJ tironum o-Ne maritumae Gmt. 430, 1; 
praef(ectus) charl(ü) 1 et aras marit(umae) Gmt. 379, 3; 
praef(eches) aras maritumae Benzen 6763; ebenso Labarde Tafel 88, 11. 
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Tarraco eine Statue (Grut. 358, 3), einem anderen ein Bürger von 
Barcino (Grut. 379, 3). Aehnlicher Art mögen die beiden cohortBs 
colonicae gewesen sein, welche Caesar in Corduba verwendete 1); auch 
in Castulo scheint es eine solche Miliz gegeben zu haben (C. I. L. 2, 
3272). Vielleicht kann auch der Tribun einer cohors maritima in Cor
duba (C. I. J~. 2, 2224) hierhergezogen werden. Die Angriffe, gegen 
welche diese Truppen die Küsten um Tarra«o zu schützen hatten, 
werden wohl hauptsächlich von nordafricanischen Piraten ausgegangen 

_ sein. Dars von dort her während der Kaiserzeit wiederholte kriege
rische Einfälle in die hispanischen Provinzen gemacht worden sind, 
erweisen die Inschriften weit vollständiger als einjgevereinzelte 
Notizen bei den Schriftstellern. 

Unter den Gebäuden von 'farraco scheint der grolse Tempel der 
Pr{)vinz immer das hervorragendste gewesen zu sein 2). Trotz 'eines 
eigenen curatar tBmpli, den wir bestellt finden S}, musste schon Ha
drian den Tempel wieder herstellen 4), als er zu Tarraco einen Winter 
zubrachte (wahrscheinlich den Winter des J. 121 auf 122) und Ab
gesandte der ganzen.. Provinz dort um sich versammelte, um über die 
Aushebung und Grenzbestimmungen zu entscheiden. Auch entging er 
daselbst einem Attentat auf st'in Leben, dessen Urhe~er ein Wahnsin
niger war. Als ein Anzeichen seiner künftigen Erhebung auf den Kai
sertbron wird ferner von Septimius Severus berichtet, er habe als 
Prätor in Tarraco einmal geträumt, er würde den Tt'mpel desAugustus, 
der schon wankte, wieder herstellen 5). Vielleicht in Verbindung mit 
dem Tempel stand ein TJiumphbogen des Kaisers mit Reliefdarstellun
gen seines Sieges über die Cantabrer. Ein Stück dieser Reliefs, das 
sich erhalten hat, habe ich anderswo be~chrieben 6). Von den anderen 
Tempeln war der berühmteste der des Jupiter, das VBtus tBmplum [avis, 
aus welchem die Gemeinde von Tarraco dem Galba einen goldenen 

1) BeY. civ. 2, 19, 2; doch vgl. oben S; 101. 
2) Ein prachtvolles Fragment eines korinthischen Frieses von 3' 3" Höhe ans 

weirsem Marmor ist abgebildet bei Albiiiana S. 60 Tafel 2; auch Stücke der co
lossalen cannelierten Säulen des Tempels sind gefunden worden. 

8) Grut. 3B2, 7 .." Henzen 7152. Er ist auch der praefectus mu1'Orum (oben 
S.121), ein Flamen der Provinz; also kann unter dem Tempel nur der der Provinz 
verstanden werden. ' 

') Spartian im L. des Hadrian C. 12 sumptu suo aedem AUlfUsti 1'68titUit, 
Worte die wie ein Stück der Dedicationsinschrift klingen. 

I) Spartian im L. des Severus C. 3. 
t) Antike Bildwerke in Madrid u. 8. W. S. 2B7, vgl. PODS de Icart F. lBOf. 
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Kranz weihete, den er beim Einschmelzen für nicht vollwichtig erfand 1). 
Warum dieser Tempel ausdrücklich der alte genannt wird, lehrt das 
Fragment des Florus (oben S. 97): Zeus sollte auf seinem Ritt mit 
der Europa unter anderem auch in Tarraco gelandet sein 2), daher die 
vetus religio und die peregrina nobilitas der Stadt. Auf den Inschriften 
kommt Jupiter mehrere Male vor. In einer ganzen Reihe der christ
lichen Kirchen der Stadt hat Pons de Icart (F. 218ff.) aus den Ruinen 
selbst und durch urkundliche Nachrichten antike Tempelbauten nach
gewiesen. Aurserdem lehren die Inschriften noch ein templum Miner
vae Augustat kennen S). Vom Circus und Amphitheater sind noch er
hebliche Reste übrig. Der Circus lag auffälliger Weise in der oberen 
Stadt, quer über die ganze Breite der Burg beinahe. von Mauer zu 
Mauer reichend, unterhalb des grofsen Tempels 4): die Anlage an dieser 
Stelle, während man dazu gewöhnlich den freien Raum aufserhalb der 
Mauern benutzte, geschah gewiss mit besonderer Absicht und mit 
groCsen Kosten. Wenn die pompa circensis aus dem grofsen Tempel, 
wie ich mir denke, in den tiefer liegenden Circus sich herab bewegte, 
so muss das einen prachtvollen Anblick gegeben haben. Mehrere In
schriften von Wagenlenkern 5) bezeugen die Frequenz der Circusspiele 
von Tarraco. Das Amphitheater lag unten am Meer, bei der alten 
Kirche Nuestra Senora del Milagro; jetzt gehört die Ruine zum Ge
fängniss der Galeerensträflinge 6). Wo das Theater lag, ist nicht be
kannt; dars es ein steinernes Theater gab, beweisen die Sitzstufen des
selben, die sich bei dem castillo dei Patn'arca, einem der Thürme an 
der südwestlichen Seite der Stadtmauer, gefunden haben 7); dort in 
der Nähe, am Abhang des Burgfelsens, wird es also zu suchen sein. 
Die Vertreter der verschiedenen Gemeinden beim Cnlt der Kaiser 

1) Sueton im L. des Golbo C. 12 quodque oblatam a Tarraeonennbus e vetere 
templo lovis coronam auream librantm quindecim conflasset ac tres uncias, quae 
ponderi deerant, iussisset e:cigi. Auch das C. 8 beschriebene Prodigium geschah 
wohl im Tempel zu Tarraco. 

I) Vgl. Ritschl o. o. O. S.310. 
8) Monatsber. der Berl. Akad. von 1860 S. 238 • 
• ) Pons F. 211 f.; Florez 24 S. 22311". der ihn nach einem freilich nicht sehr 

vollkommenen Plan anf 1500 F. Länge zu 300 F. Breite angiebt; Laborde hat keine 
neue Aufnahme; Albiiiana S. 110. 119 wiederholt nnr den Plan von Florez. 

a) Gmt. 339, 4; 340, 4. 
f) Pons F. 215 der es frilschlich für das Theater hielt; Florez 24 S. 228 der 

es richtig bestimmte, aber den Irrthnm des Pons nicht bemerkte; Laborde Tafel 
53; Albiiiana S. 12411". 

~) Monatsber. der Berl. Akad. von 1860 S. 239. 
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hatten darin ihre festen Plätze, "ie im Amphitheater von Lugudunum 
Vertreter der gallischen Stämme 1). Da~ Forum der Colonie wird in 
zwei Inschriften erwähnt (Grut. 443, 1; 893, 8); wo es lag geht aus 
ihnen nicht hervor (vgl. Pons F. 167). Auch an Wasserleitungen fehlte 
es 'nicht. Pons beschreibt ein verzweigtes System antiker Canäle 
(F. 211 ff.) ; ein grofser Aquäduct, zwei Reihen schlanker Pfeiler und Bo
gen übereinander, bekannt unter dem Namen puente de las Ferreras, ist 
eine Stunde nördlich von Tarragona an der Strafse nach Valls erhal
ten 2). Der sorgfältige Quaderbau weist in die augustische Zeit, in welche 
ich auch den berühmteren und noch weit gewaltigeren römischen 
Aquäduct von Segovia setzen zu müssen glaube S). In den Umgebun
gen der Stadt sind die römischen Steinbrüche kenntlich (Albifiana 
S. 172ff.). Jetzt dient der mittlere Theil der Stadt, das Plateau zwi
schen Hafen und Burg, als Steinbruch für den Molo; dabei kommen 
zahlreiche römische Wohnhäuser und die üblichen kleinen Antiqui
täten zu Tage. Den Weinbau von Tarraco, welchen die römischen 
Soldaten wie überall so auch hier gewiss früh eingeführt haben, prei
sen Plinius und die Dichter 4); von der Flacbsproduction ist schon 
oben (S. 90) gesprochen worden 5). Besonders grofs muss der Ver
brauch an Töpfergeschirr in Tarraco gewesen sein, nach den Massen 
von rothen Scherben mit etwa 500 Stempeln römischer Töpfer zu 
schlief sen , die daselbst zum Vorschein gekommen sind. Ein Theil 
dieses Geschirrs scheint in Tarraco selb~t fahridert worden zu sein; 
es kommen wenigstens einige Stempel mit iberischen Buchstaben vor. 
Viel Geschirr ist aus Halien, z. B. aus Arretium in Eturien, importiert 
worden 6). Wie sich von diesem Geschirr das berühmtere von Sa
gunt 7) unterschied, ist unbekannt. In der Technik sind die Scherben 

1) Annali deU' inatituto von 1856 S. 72. 
I) Florez S. 230f.; Laborde Tafel 55. 56; Albiiiana S. 166ff. 
8) C. I. L. 2 S. 319. 
4) Plinius h. n. 14,8,71 Hispaniarum Laletana [villa] copia nobilitantur, ele

Gantia vero Tarraconensia atque Lauronensia et Baliarica eil: insulia eon{eruntur 
Italiae primis; Martial13, 118 Tarraco Campano tantum eB8sura Lyaeo Haee 
Genuit TU8cis aemula vina cadis; Silius 3, 369 dat Tarraco pub/J11t Yiti{era Bt 
Latio tantum ee8sura L1Iaeo und 15, 177 hospita Tarraco Baceho; Floms S. XLIll 
Z. 10 Italiae wes alfectat mit Ritschls Anmerkung. 

&) Vgl. Pliuius h. n. 19,2,10 die bereits oben S. 90 Anm. 1 angeführte Stelle. 
Das Leinen von Tarraco scheint danach wie die Wollenstoffe von ,Saetabis einen 
Hauptexportartikel nach Italien gebildet zu haben. 

') VgI. Monatsber. der BerI. Akad. von 1860 S. 240f. 
7) Plinius h. n. 35, 12, 160 und Martial 4,46, 16. 14,108. 
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von Tarraco durchaus nicht verschieden von denen, welche man jetzt 
noch in Sagunt findet, so sehr sich auch die Localantiquare bemühen 
einen solchen Unterschied herauszufinden; doch ist es leicht möglich 
daCs ein ächtes Specimen von Saguntiner Geschirr bis jetzt überhaupt 
noch nicht zum Vorschein gekommen oder unter den vorhandenen 
Scherben nicht erkannt worden ist. In den Inschriften treten Ge
werbe und Handwerke nicht besonders hervor 1), doch fehlen wenig
stens nicht die alten Collegien der (abri und centonarii. So erwuchs 
die Stadt, von dem glücklichsten Klima begünstigt 2); von ihrem Reich
thum zeugen die Häuser, Villen und Gräber, besonders ein grofses 
freistehendes Grabdenkmal wohl noch aus augustischer oder wenig 
späterer Zeit, an der Strafse nach Barcino, das vom Volk der Thurm 
der Scipionen getauft worden ist S), ferner ein Ehrenbogen aus traia
nischer oder hadrianischer Zeit über derselben StraCse nach testamen
tarischer Bestimmung eines Privatmannes L. Licinius Sura errichtet, 
die tlIrre d' Bn Barrd 4), und eine Reihe von zerstreuten Resten römi
scher Wohnsitze in der weiteren Umgebung der Stadt, welche Pons 
(F. 318ff.) sorgfältig gesammelt hat (vgl. Albinana S . .176). Ueber die 
an Zahl und Werth nicht unbedeutenden Kunstwerke, welche das rö
mische Tarraco schmückten, habe ich anderswo eingehend berichtet 5). 

So ungefähr gestaltet sich unsere Anschauung von Tarraco nach 
den Zeugnissen der Schrifts teller, den erhaltenen Denkmälern, den 
Münzen und den Inschriften. 

1) Grat. 633,6; 645,12; 499,9; Monatsber. der Berl. Akad. von 1860 S. 
237. 238. 

2) Martial 1, 49, 21 aprioa Tarraconi8 litora; Flotus s. XLßI Z. 7 caelum 
peculiaritel' temperatum misoet 1JiOt1. et notam verU totu. _, imitatur. 

8) Pons F. 280f.; Florez S. 235f.; Laborde Tafel 47; Albiiiana S. 182 Tafel 
29. Die Inschrift ist leider verwittert. 

4) Pons F. 312f.; Florez S. 231; Laborde TaCel46; Albiiiana S. 185 Tafel 24. 
6) Antike Bildwerke in Madrid n. s. w. S. 2831f.; dazu vgl. Pons F. 1751f. 

E. HÜBNER. 



MISCELLEN. 

PLINIUS UND CATULLUS. 

Plinius leitet bekanntlich das seiner Naturgeschichte vorgesetzte 
Zueignungsschreiben an Titus Vespasianus mit einem eatullischen Ci
tat ein: namque tu solebas putare esse aliquid meas n'/Agas, '/At obicere 
moliar Catullum eonterraneum meum ..... ille enim, ut scis, permu
tatis prioribus Saetabis duriuseulum se fecit. Dars dies so, wie es jetzt 
bei Sillig und von Jan gedruckt steht, sinnlos ist, wird keiner längeren 
Auseinandersetzung bedürfen; dars insbesondere die Saetaba, die aus 
Catulls zwölftem Gedicht genommen seien, desshalb priora heirsen, 
ne cum simili furto earmine XXVexagitato confundani'/Ar, ist eine jener 
Interpretationen, an denen die gesunde Vernunft durchaus unbetheiligt 
ist. Es ist aber nicht nöthig dabei zu verweilen; denn gerade die an
störsigsten Worte in jener Lesung sind nicht handschriftliche Ueber
lieferung. Diese ist vielmehr im Wesentlichen correct und es handelt 
sich nur darum sie wieder in ihr Recht e)nzusetzen. Alle in Betracht 
kommenden Handschriften nehmlich haben statt obicere moliar vielmehr 
obicere molliam, Barbarus, Rhenanus , DaIechamp sei es nach ihren 
Handschriften, sei es nach einer nahe liegenden kaum all! Conjectur zu 
bezeichnenden Aenderung obiter emolliam; Saetabis aber ist ein ver
kehrter Einfall Alciats für das handschriftlich allein beglaubigte sylla
bis. Demnach ist zu schreiben: 

Libros naturalis historiae .... licentiore epistula narrare constilui 
. tibi, iucundissime imperator: sit enim haee tut' praefatio verissima, 
dum maximi conseneseit in patre. 

namque tu solebas 
nugas esse aliquid meas putare 

ut obiter emolliam Catullum conterraneum meum (adgnoscis et hoc 
castrense vocabulum): ille enim, ut scis, permutatis prion'bus syl
labis duriuseulum se feeit quam volebat existimari a Veranniolis 
suis et Fab1tllis. 
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Catullus sehrieb bekanntlieh m~iIs esu aliquid pUlare nuga" indem er 
in der Basis seiner Hendeka.'1yllaben unbedenklieh den Iambus wie den 
Troehäus zuliefs. Daran aber nahmen die Spätel't'n Anstors ; in Domi
tians Zeit seheint es festgestanden zu haben, dars der Hendekasyllabus 
mit einer Doppellänge beginnen müsse (L. Müller de re metro p. t 62). 
So erklärt es sieh leicht, warum Plinius sich beiläufig bemüssigt fand 
jenem (harten' Vers seines Landsmannes durch Versetzung der ersten 
Siiben eine Verbesserung angedeihen zu lassen; die Herstellung der 
von ihm beabsichtigten W ortrolge, die in den Handscluiften schwankt, 
verdanke ieh Haupt. - Wenn endlich der jüngere Plinius von einem 
seiner Freunde sehreibt (ep. 1, 16, 5): facil versus, quales Catullus 
aut Calvu,: quantum illis lepon's dulcedinis amaritudinis amori,1 iß
urit ,ane, ,ed data opera, mollibu, levibusque duriusculos quosdam: el 
MC quasi Catullw aut Calvus, so hat bereits L. Müller (a. a. 0.) mit 
Recht hervorgehoben, dars mit den naeh dem Vorgang Catulls absichtlich 
eingemischten (harten' Versen vermuthlich zunäehst solche mit einem 
Troehäus oder Iambus beginnenden Hendekasyllaben gemeint sind. Wir 
sehen nun, dars dem Neffen, als er jene Worte schrieb, eben jene Ram
lerisehe Leistung seines Oheims in dem wohlbekannten Dedieations-
schreiben im Sinne gelegen hat. TH. M. 

ZU LlVIUS. 
Livius giebt im Allgemeinen bei den Sehatzungen, die er berich

tet, die Ziffer des Lustrum nicht an; eine Ausnahme maehen, so weit 
die uns erhaltenen Büeher reiehen, nur die f~lgenden zwei Stellen: 

3, 24 bei dem J. 295: census .•• perficitur idque lustrum ab ori
gine urbis decimum conditum ferunt. 

10, 47 bei dem J. 461: lustrum conditum eo anno est a P. Corne
liD Ärvina C. Marcl"o Rutilo censoribus .•• censore, vicesimi 
sexti a primi' censoribus, lustrum undevicesimum fuit. 

Die bereits in einer Anzahl JÜDgerer Handschriften begegnende und in 
neuerer Zeit von Husehke (Serv. Tull. S. 520) wieder in Schutz ge
nommene Verbesserung lustrum inde vicesimum tuit ist zweifellos 
richtig, wenn gleich sie weder von Hertz noch von Madvig aufgenommen 
worden ist. Zunächst ist das L~trum des Jahres 461 den Fasten 
zufolge nieht das einundzwanzigste, sondern das dreifsigste, wenn 
von Anfang an, und das zwanzigs~~, wenn von der Einsetzung der 
Censur 311 gezählt wird; deoii'tdas Lustrum von 311 folgt un
mittelbar auf das des J. 295 und ist das elfte. Livius kann aber aueh 

Herme. I. 9 

, 
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weder den Ausgangspunkt der Zählung uobezeichnet lassen, da er ihn 
sowohl in der Parallelstelle 3, 24 wie in der Stelle selbst für die Cen
soren ausdrücklich aogiebt, noch ist es wahrscheinlich, dafs er rein 
willkürlich hier die Lustrenzifl'er beigefügt hat, während er sie sonst 
regelmäfsig weglässt. Vielmehr wird man annehmen müssen, dafs 
er, vermuthlich nach dem Vorgang älterer Annalisten, die Lustren
ziffern Jon zehn zu zehn angemerkt hat, ähnlich wie in den capitolini
sehen Fasten die Jahreszahl ab "rbe condita bei jedem zehnten Jahr 
angemerkt wird. Dieser Annahme steht wenigstens nichts im Wege. 
Denn das Fehlen des zwanzigsten Lustrums, das die capitolioischen 
Fasten bei dem J. 391 verzeichnen, erklärt sich daraus, daCs Livius 
diese Censoren überhaupt aufzuführen vergessen hat. Das vierzigste 
Lustrum, das des J. 520, fällt in das verlorene zwanzigste Buch der li
vianischenAnnalen. Ueber den Census des funfzigsten Lustrums berich
tet Livius zwar im vierzigsten Buch ausführlich, das Lustrum desselben 
aber, das in der capitoliDischen Tafel unter 575 verzeichnet steht, muss 
er seiner Weise gemäfs (C. I. L. I p. 566) unter dem J. 576 gemeldet 
haben, in dem es stattfand; und diese Notiz ist mit dem Anfang des 
einundvierzigsten Buches untergegangen. Endlich über das sechzigste 
Lustrum des J. 629, das letzte decennale, das in den Bereich der livia
nischen Annalen f"allt, handelte Livius in dem sechzigsten Buch, das 
ebenfalls verloren ist. TH. M. 

ZU VEGETIUS. 

In dem uralten Palimpsest derVerrinen Vat. Reg. 2077, dessen 
zweite Schrift in das siebente Jahrhundert gehört (vgl. Rossi inscr. 
Christ. I p. LVIII sq.), findet sich von dieser nach Hieronymus und 
Gennadius tl8 viris ill. (f. 1-':" 78 r.) ein Stück de duobm testibm. 
lncipit tl8 Enoe et Helia (C. 78 r. v.); die von Rossi a. a. O. erörterte 
ratio PascAae; der verkürzte Prosper mit seinen Anhängen, wie sie bei 
Roncalli p. 705 -734 aus dieser Handschrift abgedruckt sind; f. 99 
eine Welt- und Windtafel; f. 99 v.-100 v. Auszüge aus Vegetius; f. 
101 r. nomina Aeresum. Die bisher meines Wissens unberücksichtigt 
gebliebenen Auszüge aus Vegetius sind ohne Zweifel das älteste Stück 
handschriftlicher. Ueberlieferung, das wir von diesem Schriftsteller be
sitzen, und insofern beachtenswerth. Die Ueberschrift lautet: Ba; libro . 
quarto Nli Vegati (so) Benati de re militari in titulo XXXVIIII post 
pra.upta belli naualis, quae ine(pi""t a tit"la mpra scripti libri XXXI, 
inter Geier" et e&d locum. Es folgt nun wortgetreu aus Buch 5 Kap. 8 

.. 
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-11 nach unserer Zählung die Stelle igitur ..".to,..,m (p. 138, 1 der 
Zweibrücker Ausgabe) bis tUUI inteUegit (p. 141,2). Dann weiter: item 
ltIJ ftlperioribtu libris eiusdem opens inter eettra et ad loeum zunächst 
apud llomanos in kgione Ilrant - Ilquitel DCCXXX, ein freier Auszug 
aus 2, 6, und ohne Absatz der ~ang von 2, 2: kgionu ergo proprill 
Bomanorum 1U'IIt, Macedones ttllro Grllci Dardani - teM millia ar
matonem. - Der Text dieser AQSzüge (E), SO kurz sie sind, erweist die 
Handschrift, aus der sie genommen wurden, wenn nicht als die Quelle 
der sämmtlieben auf uns gekommenen Vegetiusbandschriften, doch 
mindestens als die interpolationsfreie Grundlage derjenigen zwar inter
polirten, aber sehr alten Recension, die am besten der von Dr. Zange
meister in Rom aut'gefundeneund verglichene Codex Vat. Pal. 909 (P) 
au. d~ zehnten Jabrh. vertritt. Mit diesem stimmen die Excerpte zu
nächst in Buchtheilung und Capitelzählung; denn I. 4. c. 21 der Hand
schrift P entspricht dem Anfang des 5. Buchs in der Vulgatausgabe und 
i!Jt in P überschrieben praecBpta beU; natJali •• Es ist nur ein Schreibfeh
ler der Excerpte, dafs sie B. 5 K. 8 bezeichnet als 4, 39 und nicht, wie 
iIl P, als 4, 38; denn B. 5, 9 ist in E wie in P bezeichnet mit xxxvnn. 
Auch 'die Schreibung uegan statt "egeti wiederholt sich in einer der 
Subscriptionen des Palatinus. Mit diesem stimmen die Excerp~ fer
ner in eigenthümlichen Fehlern, von denen, wie es scheint, die übrigen 
Handschriften frei sind: 

p. 139, 22 tau",s a verdorben in tau?'Ura P, tauror" E 
140,. 2 ist das richtige temptantur in P in tmpest4RtUr, in den 

Excerpten in tllstantur verdorben. 
Beide Texte stimmen aber ebenso im unzweifelhaft ganz oder nahezu 
Richtigen; so 

139, 10 ist zu lesen Pachone decurso; pacAnitae decur.o E, 
papite decur.o P, phaenitae decunu die Vulg. 

140, 2 vbium EP statt des sinnlosen gentium 
140,23 mal ineptum uidetur(uideatur)autlongumEP, longum esl 

die Vulgata und so ja wohl auch dieührigenHandschriften. 
Der Unterschied von E und P zeigt sich zunächst darin, dafs von 

den massenhaften und zahllosen Interpolationen, die P überall ent
stellen, in E keine Spur erscheint: ich erwähne nur 

138, 16 notus] auster qMOd latini euroa1l8frttm uoeant P 
contS] austroa(ricus P 

18 eu6"esp.} (cl NI eorus setzt P hinzu 
20 Bive fauoRius]id est coru. P 

9· 
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139, 11 iwu'arum] maiarum P 
30 natalem uero] octauo igieuT kakndas iaRuaritJ3 P, d. h. 

der Schreiber dachte an den natalis Christi, wo Vegetius 
vom natalis navigationis spricht! 

140, 8 priuatarum mercium] prius commercium. 
Wo, abgesehen von diesen Interpolationen, E und P abweichen, steht 
in der Regel der erstere Text dem Original näher. 

138, I) ist zu lesen: experimentum posterioris aetatis duotkcim 
comprehendit mit E, nur dars hier potioris steht; non 
solum (statt eaperimentum) pOBteriori. aetata's (XII fehlt) 
comprehendit P, eaperimento posterior aetas XlI com
prehendit die Vulgata. 

6 quorum uocabula ad summouendam dubitationem E und 
so, nur "orum, die Vulg.; uocabula ad diluendam uero 
dub. P 

13 caecias siue eurobontB E; celcias siue robontB. quod la
tim uolturnum dicunt P j xatxia, die Vulgo 

139, 21 ist aeduli (statt "aedt) und V id. etJ3dem statt des un
lateinischen eiusdem in E richtig überliefert. 

Der umgekehrte Fall tritt ein 
139, 28 wo zu lesen ist mit P und Stewechius: uentorum imbri 

uel n;uibus geminata saeuitia; imbn'um nubibus E. 
Aufmerksamkeit verdient bei dem hohen Alter der vaticanischen Ex

. cer}1ten noch eine eigenthÜUlliche Reihe von Fehlern in denselben: 
fabcbe Le.ung In E richtige Lesuug 

138, 4 quarto. 1111 quattuor 
I) potiori. pos!!ori. posterioris 

8. 24 Ilt et etiam 
pertulimus !ptulimus protulimus 

13.16.19 iungit iungif iungitur 
30 interdo (of'do) ido .ecundo 

139, 8 SIld (s') i sunt 
17 peraptior propior 
26 pUma !plima proli:x:a 
29 pe1agorum pelagos' pelago sed 

140, I) industriarum industrias' industria SIld 
10 quomodo (qm) qiIm quemadmodum 
22 nt&ncupatur (-I') nt&nct&par nuncuparunt 

141, 2 ratiorum raft'oi ratio SIld 
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Es kann niemand entgehen, dars diese zum Theil sehr seltsamen und den 
Sinn gänzlich aufhebenden und dennoch gleichförmigen Schreibfehler 
sich, zumal in einer Handschrift des siebenten Jahrhunderts, lediglich 
durch die Voraussetzung erklären, dars die dem Schreiber vorliegende 
Handschrift des Vegetius mit denjenigen Abkürzungen geschrieben war, 
die uns aus dem Gaius und den vaticanischen Fragmenten geläufig sind; 
hier ist allerdings nichts leichter als die in der zweiten Columne stehen
den Zeichen mit denjenigen zu :verwechsein, die nach diesem Abkür
zungssystem den im Codex befindlichen Lesungen entsprechen würden 
und die, wo es nöthig schien, in Klammern beigefügt sind. Indess ist mir 
kein zweites Beispiel dafür bekannt, dars die (notae iuri,' aurserhalb 
ihres eigentlichen Kreises und für andere, wenn gleich ebenfalls fach
wissenschaftliche Schriften verwendet worden sind. Als eine weitere 
Analogie zwischen diesen Auszügen und der juristischen Litteratur kann 
übrigens noch die Formel inter cetera et ad locum angeführt werden; 
dieselbe findet sich sehr häufig in der Consultatio "eten·, iun·, consulti 
da, wo nicht das ganze Gesetz, sondern nur die unter den übrigen zur 
S~che gehörigen Worte desselben angeführt werden, während ich mich 
nicht erinnere ihr anderswo begegnet zu sein. TH. M. 

ZU DEN LATEINISCHEN KATALEKTEN. 

Unter den mit Marinis Nachlass aus der Barberinischen Bibliothek 
in die Vaticanische gekommenen Papieren befindet sich ein Doppelblatt 
(jetzt eingeheftet in cod. Vat. 9135 als f. 262.263) mit Auszügen aus 
der von Cuiacius benutzten jetzt verschollenen Katalektenbandschrift 
von Dijon, "ovon das VerzeichniCs bereits im C. I. L. I p. 412 mit
getheilt ist. Hier sollen die abweichenden Lesungen der in unseren 
Sammlungen gedruckten Epigramme so wie das eine hier sich vor
findende meines Wissens noch nicht gedruckte Fragment mitgetheilt 
werden; nicht als wenn auf dieses oder jene irgendwie Gewicht zu 
legen wäre, sondern damit künftigen Sammlern der lateinischen Kata
lekten unnütze Bemühung erspart werde. 

lncerti a"cton·,. 
1. Delsidiae nauigio (abgedruckt im C. I. L. I, 412) 
2. De lauacro (Burmannn 3, 50}. 

Z. 6 semper cui - 9 leni 
3. 1k uinalibw (Burmann 1, 25) 

Z. 4 per nostra ",ra liaeus - 8 trem"it] ,trepuit 
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4. De Cytktra (Burmann 3, 276) 
Z. 4 agno"o] aspicio - 8 agent, Rand agunt-limite - 11 

quaI , Rand f1'MI' 
5. De cereo (Burmann 5, 190) 
6. De aquila (Burmann 5, 147) 

Z. 1 .muatur (nicht iuratur) - 2 florum - 'imilique 
7. De Marte [uel ad] (Burmann 1, 26) 

Z. 2fg. fehlen. ---, Darunter [ver"" RopluJlims.] 
8. De Baecho [ve' all Bae.] (Bumann t, 21) 

Wie es in den Anmerkungen Burmanns gegeben ist. 
9. De hyppopotamo • 

. Ut quae (BC/#&Ilo twtrilur b.llud Nilo 
QutJeque neeat ",wau quaeque sub ore (remit * 

10. All Mazimum (Burmann 5, 191) 
11. De Duleio (Burmann 5, 192). TH. M. 

DIE mSTORIA P APIRll DES HENOCH VON ASCULUM. 

Auf der Vallicelliana in Rom findet sich eine Papierhandschrift 
aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrh., bezeichnet G. 47. Der im 
inneren Deckel verzeichneten Notiz zufolge (10. de Reate protho
notario et eorreetori apostolico, qui bibliotheeam hane et aureos pro 
(abriea quingento, .acratissimo Fontis Palumbe loeo l.gavit,· fratres 
aeterne memon'(J8 causa posuere) stammt diese Handschrift aus Rieti; 
und ihr ganzer Inhalt zeigt, daCs sie eben da selbst entstaltden und 
längere Zeit hindurch verblieben ist. Diesen Inhalt vollständig zu ver
zeichnen ist übrigens nicht erforderlich: es finden sich Gedichte neue
rer Italiener neben einigen virgilischen Katalekten, auch eine Cansotl 
tle M. F. P.; Auszüge aus Gellius. und Livius, Miscellen von Guarinus, 
Karolus Arretinus, Philelphus, Poggio, Laur. Valla; AuszÖge aus den 
älteren Inschriftensammlungen von Signorili, Poggio, Cyriacus von 
Ancona, gröfstentheils· stadtrömische Steine enthaltend, aber auch In
schriften aus -Ariminum, dem Orient und Kleinasien, darunter einzelne 
griechische; endlich eine wie es scheint originale Sammlung der Inschrif
ten von Rieti (von Muratori angeführt unter dem Namen der sehsdae 
Vallieellianae), welche auch die von PapstPius TI (t 1464) seinen Aeltern 
Silvius und Victoria Piccolomini gesetzten Grabschriften enthält. Dazu 
kommen andere Notizen mannichfaltigster Art, unter denen ich der 
Zeitbestimmung wegen eine Bulle vom J. 1476 (f. 6) erwähne. Um 
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die8e Zeit etwa muss die Handschrift geschrieben sein; wenigstens deu
tet nichts auf eine spätere Entstehungszeit hin. - Hier nUn finden 
sieh, unmittelbar hinter der Reatiner Inschriftensammlung und gleich 

. di~er im Text mit Kapitälchen geschrieben, die folgenden Auszüge: 

f.39r. Bu: hi.toria Papirii inventa ab Bnoe in Datia de 
.itu Rut,·no. 

Subacto agro Reatino Romani Piceni. bellum ",tuUrunt. 
f. 39 v. Bu: eadem hy.toria Papirii. 

Velinua /luviu. Reatinum agrum secat, qui paludem in Subluco 
aRomani. effectam ingreditur, dehinc .eptem meatibua sulfureas 
petit aquas. 

(folgen Auszüge mit der Ueberschrift: Pliniu. naturali. hy.toriae Ubro 
secundo cap. de miraculi. aquarum, d. i. Plin. 2, 103, 227. 226 sehr 
zfl!l'Üttet). 
f. 40 r. Bu: eadem hy.toria Papirii. 

Romam rerum caput a puella 1) Graia i.tic combUlta, cui no
men erat Rkomi, dictam pwant. 

Hieran schliefsen sich die falsche Inschrift divo lulio Cae.ari ur
bis et orbis Mro, aus dieser Handschrift herausgegeben von Mur. 221, 
4, und weitere Auszüge aus Plinius naturali. hy.toriae 2, 103,230 und 
3, 12, 109. Dann folgt, ohne Ueberschrift, der Anfang der bekannten 
Mummiusinschrift von Rieti: 

.ancte 
de decuma victor libei Luciua Munius (so) donum 

was desshaJb hervorzuheben iSt, weil diese Inschrift hier mit am 
frühesten auftritt: sie wurde von Pomponius Laetus eopirt und ist 
nur durch ihn erhalten, begegnet übrigens wohl zuerst vereinzelt in 
dem Siliuscommentar des Petrus Marsus, des Schülers des Laetus 
(zuerst gedruckt 1483), und dann bei Jucundus. - Was nun folgt, hat 
auf Rieti keinen bestimmten Bezug weiter und gehört wohl nicht zu 
dßJ eben erörterten Sammlung. 

Es ist auf den ersten Blick klar, dars dieser Papirius seinen Platz 
finden muss nicht neben dem von Henoch von Asculum entdeckten 
Porphyrio und Apicius, sondern neben dem Fenestella und Messalla 
Corvinus; so ist die palua in Subluco aRomani. effecta offenbar ge
macht nach der zuletzt angeführten Pliniusstelle, in der unsere Hand-

1) pulla die Handschrift. 
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schrift statt qtti nomen dedere Sttblaqtteo liest c"i nomen dedere Sttb
,"CO und aus der auch" die Bttlfttreae aquae genommen sind. Immer 
aber verdienen dergleichen Fälschungen des funfzehnten Jahrhunderts, 
wenigstens wenn sie auf bestimmte Namen alter Schriftsteller und sogar 
bekannter Handschriftensucher geste]]t sind, eine gewisse Beachtung, 
da für die litterarische Thätigkeit dieser Zeit daraus sich Anknüpfungs
punkte ergeben können. 

TH. M. 

RÖMISCHE SIEGEL. 

Unter den antiken Glaspasten des Berliner Museums befindet sich 
eine von T ölken 1) nur kurz erwähnte, welche durch die auf ihr be
findliche lateinische Inschrift besondere Aufmerksamkeit verdient. Zu 
Grunde liegt der bildlichen Vorste]]ung auf ihr unzweifelhaft ein grie
chisches Werk der besten Zeit; an der Aechtheit ist, nach dem Urtheil 
von Kennern, nicht zu zweifeln, doch hat der Glasfluss, wie nicht selten, 
beim Guss oder durch den Gebrauch gelitten. Der hier beigefügte mög
lichst treue Holzschnitt giebt sie in natürlicher Gröfse wieder. 

Sie zeigt einen schönen behelmten Kopf der Pallas; unter dem" 
Helmbusch erkennt man, besonders aus der Vergleichung mit ähn
lichen Gemmen (wie der bei Tölk~n unter N. 290 beschriebenen), die 
ruhende Sphinx und vorn an der Rundung über der Stirn die Vorder
theile von vier galoppierenden Rossen; das lange Haar kommt auf dem 
Nacken unter dem Halsstück des Helmes hervor. Durch die Inschrift, 
welche offenbar später auf dem frei bleibenden Umkreis eingegraben 
worden ist und schöne gleichmäCsig vertiefte Schriftzüge zeigt, erweist 
sie sich als das Siegel eines römischen Besitzer!3. Nachdem die mo
derne Fassung, we1che einen Theil der Buchstaben verdeckte, entfernt 

1) In seinem Verzeichnis8 der antiken vertieft geschnittenen Steine der K. 
Preursischen Gemmensammlung, Berlio 1835, S. 121 N.291. 
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worden, liers sich die Lesung ohne Mühe mit vollkommener Sicherheit 
feststellen. Die Inschrift beginnt rechts unten vor dem Profil und läuft 
links herum bis über und hinter den Helmbusch; grade oben über 
demselben ist ein grörserer Raum freigelassen, vielleicht aus Rücksicht 
auf die Symmetrie, die freilich damit nicht vollständig erreicht wird, 
vielleicht weil der Helmbusch aB dieser Stelle etwas weit hinaufreichte. 
Die Inschrift lautet 

SOC'SAL'E . SCR 

Die Schriftzüge sind die besten, etwa aus der Mitte oder dem Ende 
des siebenten Jahrhunderts der Stadt, wie sie zahlreiche Münzen aus 
dieser Zeit zeigen. Die Punkte, rund und sorgf"altig angegeben, stehen 
nach bekannter Regel nur zwischen den einzelnen Wörtern, nicht auch 
am Schluss, und auf der Mitte der Zeile. Nach E hat nie ein anderer 
Buchstab noch gestanden, wie man des Raumes wegen vermuthen 
könnte. E selbst, was auch Tölken las, ist ganz sicher; so lange die 
Paste gefasst war, konnte man es eher für ein F halten. Sicher ist 
auch SCR, ohne dazwischenstehende Punkte, nicht SPR, wie Tölken 
selbst zweifelnd las. Bestimmte Kriterien der republicanischen Zeit 
sind das· noch sehr eckig geformte S, das etwas kleinere 0, das in bei
den Fällen weit vorgebeugte und ebenfalls noch fast eckige C, das E mit 
drei ganz gleich langen Schenkeln. Dagegen ist das L deutlich recht
winklig; wonach die Schrift nicht viel über die Mitte des siebenten 
Jahrhunderts hinaufgeruckt werden darf. Archaismen der Sprache 
liegen zwar nicht vor, aber der paläographische Character im Ganzen 
läCst keinen Zweifel darüber, dars die Inschrift noch als republicanisch 
und mithin als ein Supplement zum ersten Band des c01Jl'" m
ICriptionwn Latinarum anzusehen ist. 

In ihrem ersten und wichtigeren Theil lässt sich die Inschnft mit 
Sicherheit, in dem zweiten und weniger wichtigen nur mit annähernder 
Wahrscheinlichkeit erklären. Die abgekürzten Worte SOC' SAL be
dtuten nämlich offenbar .oeii .alarii; also eine Genossenschaft von 
Salinenbesitzern , wie eine ähnliche erst jüngst aus der nach anderen 
unzureichenden Versuchen von Ritschl und Gildemeister 1) erschöpfend 
behandelten dreisprachigen Inschrift aus Sardinien bekannt geworden 
ist. Dort weiht ein phönikischer Sklav der Genossenschaft, der neben 
seinem einheimischen auch den griechischen Namen Cleon führte, 
Cleon .alari(orum) .oe(iorum) $(ervu.), dem Aesculapius Merre einen 

1) Im Rhein. Museum 20, 1865 S. 3ft'. 
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Altar. Solchen .oeii sfJlarii also hat das Siegel unzweifelhaft einmal 
gedient. Wo sie ihre Salinen gehabt, könnte vielleicht, wenn er be
kannt wäre, der Fundort des Siegels lehren. Es stammt aus dem Be
sitz des früheren preuCsischen Generalconsuls in Rom Bartholdy, also 
wohl auch aus dem römischen Kunsthandel. Dadurch wird nur wahr
scheinlich gemacht, dars es in Italien und in nicht allzu grorser l!.nt
fernung von Rom gefunden worden ist. Bei so kleinen Denkmälern, 
wie gescbnittene Steine und Pasten sind, ist aber Verschleppung schon 
im Alterthum so leicht möglich, dars der Fundort allein nur in .beson
deren Fällen für die Herkunft entscheidet. 

Was den zweiten Theil der Inschrift anlangt, so wird man das 
einzelne E unter aUen Umständen nur für die Abkürzung eines Eigen
namens, etwa Bclectu., halten können. Die Möglichkeit der Verbindung 
eines in dieser Weise abgekürzten Eigennamens mit den .oei; .alarii 
und mit den darauf folgenden drei Buchstaben SCR hat Mommsen in 
den folgenden Bemerkungen eingehend erörtert, welche dadurch ver
anlasst worden sind, dars ich die Paste in einer der Sitzungen der hiesi
gen archäologischen Gesellschaft vorlegte. 

"Es ist eine bekannte Eigenthümlichkeit der römischen Stempel
inschriften, dars sie theils den Geschäftsherrn nennen, theils denjenigen 
Meister, unter dessen Augen die Arbeit ausgeführt wird. So ist auf 
den Soldatenziegeln nichts gewöhnlicher, als dars zuerst der Name der 
militärischen Abtheilung , für die sie gemacht wurden, und. dann der
jenige des principali. verzeichnet ist, der das Geschäft leitete. Ebenso 
findet sich auf den Privatziegeln aufserordentlich häufig der Name des 
Fabrikbesitzers (hier oft auch der der Fabrik) und der des Arbeiters, 
z. B.: ex figUn;. Tonneianis Flavi Apri op(us) dol(iare) AUi Rufi. 
Ebenso auf den Bleiröbren, z. B. auf zwei vielleicbt noch ungedruck
ten von Ostia, die ich Marinis und Borghesis handschriftlichem Ver
zeichniss der Bleiröhren n. 32 a. b . entnehme: impp( eratorum) L. 
&ptimi Severi et M. Aur(elil) Antonini et Getae Caesar(i.); sub cur(a) 
rat(ionalis), proc(uratione) VmustiAugg(ustorum) lib(ertl); ex olf(ieina) 
f. Flavi Tiridatis lib(erh) und: impp(eratorom) M •. .tureli ANtonifli 
P. Septimi Getae Atlgg(ustorum); sub eura rat(ionali.) itt Victoris ,ro
c(uratori.) Augg(ustorum) lib(ert.); ex olf(icina) Bpicteti lib(erti). Aehn
liebes begegnet vielfach. Auf Siegelringen, wozu im Allgemeinen auch 
die Bäckerstempel zu rechnen sind, ist eine solche Doppelbezeichnung 
zwar meines Wissens noch nicbt gefunden wordlln; wenn auch Stempel 
wie z. B. der larlnatiscbe I. N. 6310, 82: Bpapkrodiltll aclor Aemil(iae) 
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C. f. Cariclae nahe daran grenzen. Es ist auch im Allgemeinen be
greiflich, dafs Doppelbezeicbnungen dieser Art weniger für Siegel passen 
als für Fabrikzeichen; aber für Briefe, die im Namen einer Gesellschaft 
geschrieben wurden, ist sie doch durchaus angemessen, und ein solcher 
Fall scheint bier vorzuliegen. Auch ist es dann in der Ordnung, daes 
der Name des Schreibers nur mit dem Anfangsbuchstaben notirt ward, 
während der der Gesellschaft in einer für jeden verständlichen Weise 
bezeichnet ist; es wiederholt sich dies auf den Ziegelstempeln, dars die 
Truppenki\rper oft ausführlich, die Arbeitmeister nur mit den Anfangs
buchstaben bezeichnet werden und erklärt sich auch leicht, theils weil 
jener an "sich ansehnlicher war, theils weil das, was nur für einen enge
ren Kreis Bedeutung hat, wie z. B. hier der Name des Schreibers, auf 
Inschriften ftberhaupt oft in einer nur den Betheiligten verständlichen 
Weise ausgedrückt wird. Aufzulösen ist übrigens nicht ,criba, was 
nur von den bei einem Gemeinwesen beschäftigten Schreibern gebraucht 
wird, sondern entweder B(clectus) scr(iplit), oder auch B(clech) scr(ip
t(lris); welche Bezeichnung auch Cicero unbedenklich von Sklaven 
braucht. Denn der Besitzer des Ringes war wohl ohne Zweifel ein 
Sklave der Salzgesellschaft , der in deren Bureau (sen'ptura: Cicero 
Verr. 2, 70, 170 und sonst) unter dem beikommenden Director (ma
gister) beschäftigt war. DaCs in ,er., so wie es hier am Schluss der 
Inschrift stebt, etwas anderes stecken Mnnte als das, was jedem auch 
in alter Zeit zunächst einfallen musste, ein Derivat von seribere, dÜDkt 
mir wenig wahrscheinlich." 

Zu weiterer Bestätigung des gesagten dient die ebenfalls noch un
edierte Inschrift eines Siegelrings, welcher einer römischen Colonie in 
Hispanien gedient zu haben scheint. Dieser Siegelring, ganz von Gold 
(auch die Siegeltläche, wie nicht selten vorkommt), ist in Zaragossa 
gefunden worden, aber nicht mehr erhalten. Einer der dortigen Anti
quare aus dem Anfang des siebzehnten Jahrhunderts, Juan Francisco 
Andrls th Uztarro%, hat einen kleinen Kupferstich danach machen 
lassen, den ich unter seinen Papieren auf der Bibliothek der Akademie 
der Geschichte in Madrid (H 4) fand. Die SiegeltJäche zeigt den lor
beerbekränzten Kopf höchst wahrscheinlich des Augustus, vielleicht 
des Tiberius, rechtshin, ganz ähnlich wie er auf zahlreichen Münzen 
sich findet. Darüber steht die Inschrift, links beginnend und linksläufig, 
so daes kein Zweifel bleibt, wo zu lesen angefangen werden müsse; 
denn der Raum unten und zu beiden Seiten des Kopfes bleibt frei. Sie 
lautet 
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CCA PAC GAL 
So mit den angegebenen Zwischenräumen. Dem A fehlt, wenig

stens in der Abbildung, der Mittelstrich ; woraus nicht geschlossen 
werden darf, dars die Inschrift jünger sein müsse, als der Kopf des 
Augustus oder des Tiberius, vorausgesetzt dars diese Porträts gleich
zeitige sind. Doch ist auch nicht grade ausgeschlossen, dars die Schrift 
jünger sein könne als das Bild, also als der Anfang des emten Jahr
hunderts. Das Bild des Gründers der Colonie (denn Caesaraugusta 
war eine der Militärcolonieen des Augustus in Bispanien) oder der 
seines Nachfolgers konnte ja auch noch in der Folgezeit als das Siegel 
der Gemeinde gebraucht werden, so gut wie die Nachfolger des Augustus 
mit dessen von Dioscurides geschnittenem Gemmenbild zu siegeln 
pflegten (Plinius h. n. 37, 4, 8). Aber wahrscheinlicher ist es doch, 
dars Bild und Schrift gleichzeitig sind und beide in die erste Zeit der 
Colonie gehören. Die Buchstaben CCA können nämlich auf einem in Za
ragossa gefundenen Denkmal nur bedeuten c(oloniae) C(aesar)A(uguseae) 
oder c(olonorum) C(aesar)A(uguBtanorum); denn sie bilden die solenne 
Bezeichnung der Colonie auch auf den Münzen (Eckhel 1 S. 36ff.) 
Auch hier also ist die Deutung des ersten Theils ~er Inschrift so sicher, 
wie auf dem Siegel .der Salzgenossenschaft. Der zweite Theil bleibt 
aber wiederum unsicher; nur dars man auch in diesem Fall ausschliefs
lich an abgekürzte Namen etwa eines Sclaven Pac(cius) Gal(lia) oder 
dgl. denken darf. Denn Paccius ist als Cognomen im Libertinenstande 
aus republicanischer Zeit bezeugt (C. I. L. 1, 1065 = Benzen 6363. 
7284); Pacatus, woran man vielleicht allein noch denken könnte, kommt 
überhaupt er~t in weit späterer Zeit und nicht bei Sklaven vor. Gal
lius, das nächstliegende Gentile, ist zwar selten, aber doch hinreichend 
bezeugt (durch Grut. 129, 14; 543, 2. 3; 786, 10), hauptsächlich im 
eisalpinischen Gallien. Denn an die Namen eines Freien, eines Pac
cius Gallus, kann desshalb nicht gedacht werden, weil das Pränomen 
fehlt. Die Verbindung von Nomen und Cognomen gehört in dieser 
Zeit ausschliefslich in den nicht offiziellen Sprachgebrauch; daher auch 
die Beamten der Colonie auf den Münzen derselben sämmtlich ent
weder mit Pränomen und Nomen oder mit Pränomen und Cognomen 
oder endlich, wo sie vorhanden, mit den tria -nomina bezeichnet wer
den. Uebrigens ist unter den ziemlich zahlreichen Duovirn und einigen 
praefecti pro duoviris, welche Florez aus den Münzen zusamm~ngestellt 
hat, kein ähnlich genannter. Also ein Beamter der Colonie kann in 
jenen abgekürzten Namen nicht gesucht werden. Auf in Zaragossa ge-
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fundenen BJeiröhren (C. I. L. 2, 2992) kommt neben dem Namen des 
Aedilen M. Julius Antonianus (der wahrscheinlich ins erste Jahrhundert 
gehört wegen seiner an den bekannten Sohn des Triumvirn Julius 
Antonius erinnernden Namen) ein Sklav Artemas, c(olonorum) c(o
loniae) B(ervus), vor. Paccius wird nicht grade ein Sklav der Colo
nie gewesen sein, da er sich als solcher nicht bezeichnet; doch muss 
er in irgend welcher Thätigkeit für die Colonie gedacht werden, da er 
auf dem Siegel neben ihren Namen den seinigen-setzte. 

Mit diesen beiden Siegelaufschriften aus der republicanischen und 
der ersten Kaiserzeit verbinde ich eine zwar im wesentlichen verschie
dene, aber doch auch wieder ähnliche aus dem Ende des dritten Jahr
hunderts. Dieselbe steht auf einem Bronzering von ziemlich plumper 
Arbeit, der im Jahr 1851 in Peiiaflor am Guadalquivir zwischen Cor
dova und Sevilla gefunden und in den Besitz des Herrn Luis Benite, 
eines Alterthumsfreundes in dem nahe gelegenen Ort Lora deI Rio ge
langt, von diesem dann an einen höheren Beamten in Tarragona, den 
Herrn Mariano Castillo, überlassen worden ist. Dem letzteren ver
danke ich den Abdruck der Inschrift, der mir vorliegt, und der nicht 
den geringsten Zweifel an ihrer Aechtheit aufkommen lässt. Die Schrift 
ist nicht besonders sorgialtig und gleichmäfsig, aber vollkommen deut
lieh, und lautet 

A V G 
GNN 
E T co 

Die beiden C am Schluss sind wegen Mangels an Raum auf der 
kreisrunden Siegelfläche etwas klein ausgefallen und schräg nach 
oben hin gestellt worden. Die Inschrift Augg. nn. et CC. kann nichts 
anderes bedeuten als Augustorum nostrorum et Caesarum. Unter den 
zwei Augusti und zwei Caesares sind höchst wahrscheinlich Diocletian 
und Maximian nebst Constantius und Galerius zu verstehen. Denn 
obgleich die Verbindung zweier Augusti und zweier Caesares auch später 
noch, unter Constantius und Constantin dem Grofsen, wieder vor
gekommen ist, so denkt man doch zunächst bei zwei Allgusti und zwei 
Caesares immer an den ersten und berühmtesten Fall der Art. Dem
nach gehört das Siegel zwischen die Jahre 292 und 306; zu dieser 
Zeit passt auch durchaus der Cbaracter der Schrift, nicht zur constan
tinischen. Für das Siegel des StatthaÜers der Provinz Baetica wird man 
den unscheinbaren Bronzering nicht leicht halten; er wird von irgend 
einem der zahlreichen Unterbeamten desselben geführt worden sein, 
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der nicht einmal seinen Namen oder sein Amt dabei näher anzugeben 
gehabt hat. 

E. H. 

ZU SOPHOCLES. 

Oed. Tyr. 108'-111: 
01 t'~' " - - - '.1' < .q...( . o~ u etat nov 1'l~; nov ~Ov evee".,a"at 

" 1 - 3' , , 
tXJlO~ 11:a,.ata~ uvanx/tae-rOJI atna,; 

KP. EJI ,~fi<J' lcpaaxe. rii' ~O de ~r;'roVp6JIOJl 
<1 , 2 , 3" 1 I aMdTOJl' fiXcpevye.t vB 'rape.,.ovp6JIOJl. 

Zu dieser SteUe bemerkt Meineke anal. Soph. S. 221 : 
<non satis intelligitur quo 'rOde, quod versu primo legitur, re
ferri pos,;t: nullum enim adhuc sceleris vestigium commemora
tum erat. Scribendum opinor 11:0V 11:0:1' e.~ee.:1~a"at" quod in 
oratione concitata tam aptum est quam 'rOde. h. I. ineptum'. 

Ich finde dies Bedenken durchaus gerechtfertigt, nach der gewöhn
lichen Auffassung der SteUe, allein einer Aenderung bedarf es zur Be
seitigung desselben. wie mir scheint, nicht. Man setze einfach das 
Fragezeichen dahin, wohin es gehört: 
, o~ 0' da;' 11:0V r~~; 11:00 ~&d' ,roee.3-~a"at; 

l'XJlO~ nalata~ ova'rixpae~oJl al~la~. . 
Dadurch wird zugleich ein ferneres Bedenken Meineke's gegen die 

Richtigkeit von excpwyet. für das er exg>wye.tJI wünschte, gehoben, 
und Rede und Gegenrede, beide einen allgemeinen Gedanken enthaltend, 
entsprechen sich durch ihre gleichmäfsige Bildung auf das schönste. 

C. SINTENIS. 

ZU DIONYSIOS VON HALICARNASS. 

Dionysios areh. rom. 1, 67. In den Jahrbüchern für Philol. Bd. 89.5, 
338 führt Jos.' Klein aus schol. Bernens. Verg. Georg. 1. 498 folgende 
Worte an: <indigetes a Latinis qui a Grauis enniehi dicuntur'. die er 
nach Dionysius I, 67: ~oV~ de .[fe.oV~ ~ov'rov~ tPwpaim ,a'1l n8JIMa~ 
xalooau', 01 de ege.ep'l'f"won6~ 6~ 'E~~ <EllatJa rlciiaQa'1l 'EOV'1IOPIJ 01 
'rr ' " < 3' r. 0.1 , , \ 3' -~, 7l'...." p,8JI .ua'f(!qJov~ a11:ocpawovOt'1l, ()I. uB 8Jl6v'''''OV(;' 6/.0t u f/IJ ........ r 

alov •• lXllot 08 MvXlov(;, 01 de 'Ef!x6iov~, verbessert <qui. Gfoauil 
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mychii (oder flvX'O') dicunttW'. Ich vermisse in dieser im Wesent
lichen gewiss richtigen Verbesserung die Berücksichtigung der Sylbe 
6 n - und vermhthe vielmehr dflfl v X , ° t, gebildet wie drXw(ltof, 
~01nOf, (3-80l) und schlage dai'um bei Dionysios vor lIUo, Ö' 'Efl-, 
flVX'OV~. C. S. 

ZU DIODOR. 

Diodorus Siculus 14, 62. 'IfllÄ.xw" 06 'Jo~ dno 'fWv nOM
fllwJI O'xvÄ.Otl: xoO'fl~aal: 'Ja" "aiJf> xa'Ein;).sva8JI S,,, 'Jo" fle"a" 
'A'fl8va 'Jw" ~v(laxoalwJI, xai n'0ll1}" 'foi~ b 'fß n;o4s, xa'fa
n'Ä.1J§'JI ln;eanJa8. ötaxOata, flEV ra(l xal, ox,,"w flaxeal "aiJ" 

, ,~ 2._' l: ' " , \ N:I ~ Stam",sOJl ~ 'fass, 'Ja" st(leata" n;otOVfle"at xat 'fO", fiX 'JOV 
n:o'Aiflov 'Aaqn5eol~ n'olv'EE'Aw~ xexOt1flr;fl8vat, fllJ'l"a OE 'faV'la at 
fPOfl'rr;rOI, "aiJ" sla3-eo/leJla, flb {,n'E(l 'fa" x,Ua", fPieovaat 
oe n;'Aslovf> 'fW" n'6V'raxoaIWJI, aloe n'aaat aX600v o,axl'Atat. 

Dass ela3-eofleJlat corrupt sei, ist allgemein anerkannt. Der 
jüngste Verbesserungsvorschlag von Emperius (opusc. 320) la'flot~ 
Xec!fl6Vat und ~elJ'l"exai statt fP1qovaa, kann keine Wahrscheinlich
keit beanspruchen, eben so wenig die ältem Versuche Wesseling's, die 
diesem selbst nicht genügten. C Haeret altissima menda' bemerkt er, 
cpalmam aliis reh'nquo'. Ich glaube sie durch folgende leichte Aende
rung beanspruchen zu dürfen: al fP0e-rr;ro;' JlaiJf> 8lal3-60", X8-

, , (\ , ~ , 1 ..t.l 
"a, flBJI Vn'Ee 'Ja~ Xt""al:, fPfJeovaa, Ul1 -. C. S. 

PLUTARCH UND CLEMENS VON ALEXANDRIA. 

In der bekannten Erzählung der von Alexander den Indischen 
Gymnosophisten vorgelegten Fragen lautet bei Plutarch im Leben des 
Alex. 64 die dritte: n;oio" ~U'E' ~cjiov n:aJlOVerO'fa'rov, und die Ant
wort: Ö flixe' "vv lJv3-ewn;of> o~x l""wXBJI, bei Clemens dagegen, 
der Strom. VI, 758 die Stelle mit einigen Veränderungen ausgeschrie
ben hat, also: n;oi&v Ean 'fWJI ~q$wv n'avovero'ra'fOV, 8 fl1xe' "vv 
oVx l""wa3-r;, lIJ13-ewn;of>. Da es als ausgemacht gelten darf, dass 
betreffs der Antwort eine Uebereinstimmung beider Schriftsteller her
beigeführt werden müsse, fragt es sich, ob der Gedanke in der Form 
des CIemens, oder in der des Plutarch sich mehr empfiehlt. Th. Döh-
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ner, der in seinen quaest. Plut. 3, 44f. diese Frage behandelt, ist der 
Meinung, die Antwort bei Plutarch sei ohne alle Pointe (ecquid face
tiarum in hac brevitate'), ja er geht so weit zu behaupten, 'omnium 
ineptiarum ineptissimam obtrudi Plutarcho', und will alles Ernstes bei 
Plutarch aus Clemens emendirt wissen: ö P.6xet m, e11'&6V, o~x 
~rVCl' a.fir;, äv.fi(!CtJ1fo{;. Ich finde in diesem Urtheil nur eine neue 
Bestätigung der alten Wahrheit, dass in Geschmacksfragen die An
sichten auseinandergehen, den Gedanken bei Plutareh vortreffiich und 
durchaus characteristisch, bei Clemens gesucht und unnatürlich. Aber 
hat denn Clemens wirklich so geschrieben? ich glaube - unbekümmert 
um Pseudo - Callisthenes, der in Fragen dieser Art gar keine Auctorität 
hat - nein, sondern oux lrvwa.{}r; av.fi(!cJn:ol,{;, oder, wenn er 
recht correct schreiben wollte, lrvCtJa'&at. Also nicht Plutarch ist aus 
Clemens zu emendiren sondern umgekehrt, Clemens aus Plutarch. 

C. S. 

ZU JULIANS REDEN. 

Julian fragm. or. 299-. Von den Göttern sagt Julian: p,era).a{; 
~p.i1l p,mx '&~JI n).evn)Jle).1flöa~ en:arre).).onal.· n:8la'Ei01l Je a~
'&oi{; n:anCtJ{;, dt/JevöeiJl ra(! elw.fiaaw, oux ~n:e(! 'helvCtJ1I p,OJlO1l, 
dUa xal ,&WJI b '&cjj {Jl'li '&cjjde. 01 Je du! n:eqtooalav öVJI&p,eCtJ{; 
?,~, ,,.,,,,... {J' , , 0.. ,.", \ 

01,0' n one{; xat '&r;{; 8V '&'Ii t'li '&OO'&'Ii r6VEa"a, '&a(!axr;{; xat 1"0 
" , ~ , , " , L. ~ ",.Q. ~ ,., , ~ .. ' , a'&ax'&ov aV'&ov xa, '&0 a""rn.O'&ov t;1tavol(" 0011, a(! ovx t;JI exe,,,'Ii 
p,a.Uov, ön:ov JtrJ(!r;'&at I"a p,axop.6Va, xCtJ(!ta.fielar;{; '&~{; P.& d.fia-

/ 1Ia'&ov t/JVX~{;, '&~{; öe r6V0p,&oo I"OV JleX(!oii awp,a'&o{;, ixa1lol n:a(!a
axeiJl faonat I"av.fi' öaa1te(! ~1tr;rrel)'avJo I"oi{; d1lft(!Wn:Ol{;; 

Die Stelle ist von Hertlein in seinen krit. Bemerkungen zu Jul. 
S. 25 behandelt und der Sinn derselben, wie ich glaube, im Ganzen 
richtig aufgefasst worden. Wenigstens war ich selbst auf n: 8 e " 16Ve-
a3-a, statt des sinnlosen r6Vea.fiat gefallen. Freilich paläographische 
Wahrscheinlichkeit hat die Vermuthung nicht. Desto sichrer lässt sich 
ein zweiter Fehler verbessern, das sinnlose '&ij{; öe. Hertlein meint, 
es möge etwa '&irp(!a{; Je oder etwas Aehnliches ursprünglich gestanden 
haben; '&erpea{; gewiss nicht, das wäre denn doch eine verzweifelte 
Aenderung, aber etwas Aehnliches gewifs, nämlich rij {; de. Also Ju
lian schrieb sicher: XCtJ(!ta.fielar;{; I' e JI I"~{; d3-ava'&ov 1/Jvx~~, 1~ ~ 
Je 16Vop,eJlov 1"00 1I8X(!OO acJp,a'&o{;. 

Zerbst. C. S. 
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NICHT IDERARCHEN, SONDERN HIPPARCHEN. 

Aus der Inschrift C. I. G. 1570 waren (leeaqXcu als Beamte des 
Amphiaraeion bei Oropos bekannt. Auch für Athen glaubte Rangabe 
Beamte desselben Namens auf der von ihm unter n. 454 heraus
gegebenen Urkunde (vgl. auch 'ErpTJf.l. dex. 223) nachweisen zu können 
und ein Sachkenner, wie Keil, nahm daran keinen Anstofs (Zur 
Sylloge inscriptionum Boeoticarum 1864. S. 518). Damit nun dieser 
offenbare Irrthum sich nicht weiter verbreite, theile ich nachstehend 
eine Velsensche Abschrift der fraglichen Urkunde mit, nach deren 
Einsieht ein Zweifel nicht wohl mehr bestehen kann. 

InNANTI~0ENOYTEI 
E IrrENErrE IAHOITAMI 

NTH~0EOYO 1 Err 1 H r EMA 
AONTO~ErrEMEAH0H~AN 

5 nNlrrrrAPXnNOrrn~ANOI 
E ~T~NTE~ITONKOMI~nN 

APATOYAHMOYTONO+EIA 
NAYTOI KAITAAAArrAN 

IATEA Y~INrrPATTONTE~ 
10 Y N T_ E P 0 N T I T 1 A 0 TIM n ~ Y r 

NlrrrrEnNTYXEIArA0EIAE 
0AITO~~lrrrrE ~INErrAIN 
ITOY~TAMIA~TnNTH~0EOY 

:OY~Err 1 HrEMAXOYAPXONTO 
15 A 1 ~ T ETA N n ~ A 1 A Y T 0 Y ~ X P Y 
I~TETANnIAPETH~ ~EKAr 
IAOTIMIA~H EXONTE~AI 
AOY~INEI~TETOV~lrrrrEI 

AITONAHMONTONA0HNAInN 
20 A rPAfA IAETOAETOfH+ 1 ~MA 
AITON~TETANONKAITAONOM 
TATnNTAMlnNEN~THAH 1 A 10 
NEIKAI~TH~AIENAKPOrrOAE 
TOAEANAAnMATOEI~THN~TH 

~HNKAITHNANArPATHNOTIA 
NHTAIAOVNAITOY~lrrrrAP 

(spatium X ordinum' 

Berme. I. 

KTH~A 
"TAMIA 
I~I~O 

0 ........ 
10 
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Lw", :Av-r,a~bov T6t[~(>&]
[ato~] ,lnB'JI' ln8tJ~ 01 'raIlL[at] 
[-rw]" -r~, ~80V öl lnl, 'Hr8~&[xOV] 
[1l(>X]ono~ lne~i).~:hJaa'll [~"]-
[ ' ] ~ <, <I "< C[ ] a 'f w", ur11:oqXw", onw{; a'" Of t nn -
8[i]~ -ro" n ai-rO)l xo~law",[-rat] 
[n]a(>a -roV J~~ov 'rO'" Op8tÄ.[O~8]
[",0]", a~-roi[{;], xal, -rdUa n&",[-ra J]
tanl[o]va,,,, n(>&"On8~ [-ra a]
v",plqo",-r[a] ptÄ.o-rl~w(; t[11:Eq -r]
[w]", tnnlw"" 'rvx'!} dra.tJfi J8[JO]
[x]~at -roi(; tn11:8[V]at", 111:at",[la]
[alt -rOV(; "a~la{; -red", -r~(; ~eov [-r]
OV(; inl, <are~&xov llexono[(; x]
al C1'fepa'llwaat a~"oV(; x(>v[aW]
, cnep&",fP de~(; [gJl]exa [xat] 
[tp]tÄ.on~la~, ~[!;] exoJl'f8!; Jt[a-r]
fel]ovat", er!; n -rOV(;, in:nei[!; x]-

, , ~ - ,> A_q....,' [ , ] a, TO" UTJIlO", TO'II .ß" ""atw",. a", -
are&tpat Je 'foJ, -ro tp~tpta~a [x]
at, 'Jo" a7:ErpaJJOJl xat, ,,"a o1lol'[a]
-ra -rw", 'fa~tW", l", a,,~l'!} lt~[l]
'7J xal, a-r~acu b dX(lonoÄ.e[t]. 
-ro Je &"'&Ä.w~a -ro el!; T~'" a-r~[Ä.]-

'\ ,) I CI "[ ] TJ'" xa, 'nJ'" a",ayqapTJ"', 0 n a ", r -
[i]"'TJ-rat, JofI",at 'rOV(; 111:n&q[xo]
[VG]· 

Die Buchstaben nach dem Absatze rechts scheinen Ueberbleibsel des 
Verzeichnisses der Namen der Schatzmeister, ~elches nach Z. 21. 22 
des Beschlusses auf der Urkunde anzubringen war. Man sieht, dars 
sich die cHierarchen', wie das auch ganz in der Ordnung ist, in Hipp
archen verwandeln. Die bekränzten Schatzmeister sind die vom Jahre 
des Archon Hegemachos, 01. 120, 1. Da diese bis Ende Hekatombaeon 
des folgenden Jahres im Amte waren, so muss die Urkunde aus d~n 
späteren Monaten von 01. t 20, 2 herrühren. 

A. K. 
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METRISCHE INSCHRIFTEN AUS CAMPANIEN. 

1. GRABSCHRIFT EINES SCHULMEISTERS VON CAPUA. 

Unter den Architectur- und Sculpturfragmenten, welche den Hof 
vor der Galleria lapidaria im Nationalmuseum zu Neapel schmücken, 
befanden sich bis vor Kurzem auch ein papr Inschriftsteine. Von die
sen fiel mir im November vorigen Jahres ein stattliches Grabmonument, 
etwa 7' hoch nach Art der capuanischen in die Augen. Es sind grofse 
massige Cippen, das untere Ende roh und bestimmt eingegraben zu 
werden, die Rückseite unbearbeitetj unten in einer Nische der Todte, 
an dem Fries die Inschrift, darüber der Giebel mit einfacher architec
tonischer Eintheilung und einer Blume in der Mitte. Auch die Steinart 
begrenzt diese Species von den Grabcippen des übrigen Campaniens j 
sie sind aus einem eigenthümlichen, -wenn auch nicht gerade feinen, so 
doch festen Travertin, der am Tifata gebrochen wurde, gefertigt. Ken
ner unterscheiden denselben leicht: zum Beispiel erklärte FiorelIi mir 
sofort, der betrelfende Stein müsse aus Capua stammen. Um dies vor
auszunehmen, führt die Formel der Inschrift ossa Me sita sunt zu dem
selben Resultat. Das Inventar des Museums hätte die Provenienzfrage 
ohne Weiteres entscheiden müssen, wenn nicht von der gegenwärti
gen, ebenso genialen als gewissenhaften Verwaltung Fiorellis die frühe
ren ganz verschieden gewesen wären. Nach dem Inventar ist der Stein 
am 9. Nov. 1852 ins Museum geschafft nebst mehreren anderen un
zweifelhaft aus Capua stammenden. 

Auf demselben sind im Hochrelief ausgehauen ein älterer Mann 
auf einem erhöhten Thron sitzend, zu seiner Rechten ein Knabe, zur 
Linken ein Mädchen. Weiter bemerkt das Inventar eon iserizione poeo 
intelligibile di 7 versi. Die poea intelligibiltd wird denn auch wol der 
Grund gewesen sein, warum die Gelehrten Neapels, welche in jener 
Zeit über die Schätze des Museums verfügten und sich veranlasst sahen 
jeden neu acquirirten Columbarienstein mit erdrückender Breite zu 
publiciren, ein Monument wie das vorliegende der Vergessenheit an
heimfallen lief sen. Ich habe die Inschrift mehr als vier Wochen hindurch 
täglich gesehen, auch unter wechselnder Beleuchtung, nachdem ihr 
Fiorelli einen würdigeren Platz zu Füfsen des farnesischen Stiers an
gewiesen hatte. Bei meiner Abreise von Neapel war dieselbe bis auf 
ein paar Stellen entziffert, deren es hier an einer Anzahl Papierabdrücke, 
besonders durch die Unterstützung Dr. Studemunds, Herr werden zu 

10· 
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gelang. Die Buchstaben der 1. Zeile sind 2i, die der folgenden q. Cen
timeter hoch und sehr verwischt, namentlich an den Enden der Zeilen. 
Die unten gegebene Inschrift ist vollständig, wenigstens nirgends sonst 
am Stein eine sichere Spur von Buchstaben zu erkennen. Punkte 
kommen nur an ein paar Stellen, wie es scheint, ziemlich wilIkürlich 
vor. Die Inschrift ist correct eingehauen ohne Fehler und ohne Buch
stabenverbindungen. Für die Restitution und Erklärung erscheint es 
angemessen überall anzugeben, wo eine andere Deutung eines Zeichens 
möglich ist; die nicht bezeichneten Buchstaben gelten mir als unzwei
felhaft sicher. 

1. 2. 

QVICVMDVM'HABERET'CLAVSAMINCASTELLOANf 
a. 4. 5.S. 7.1. 
LAM·MORTALEMADSVPEROSLICITVME ••• INITAMADDIEMIII 

9. 10. 11. 

PVDENSQVEVIXITOMNITEMPOREAVRVNCVSERATFvSIVSERATNOMINE 

MAGISTERLVDILITTERARIOHILOCALVSSVMKAQVOMCASTITATEIY' 
u. 

DISCIPVLOSSVOSIDEMQVETESTAMENTASCRIPSITCV1lFIDENEC 
a. 16. 16.17. 18. UI. 

QVOIQVAMIIIlN ... VIT·LAESITNEMINEMITA .• CVCVIlRITVlTAM 
20. 11. 

FIDVSSINEMETVEIVSOSSANVNCHICSIT ASVNTPOSIT A •• RISVIRO 

Z. 1. 1. der obere Tpeil durch ein Loch ausgefallen, aber sicher. -
2. CAST sicher; es folgen drei Langbuchstaben, dann ein runder, 
der zu weit herumgeht um C sein zu können. Hinter 0 ist die 
Schrift zusammengedrängt. AN sicher; hierauf ein entstellter 
Buchstabe wie T, selbst D oder bloCses 1. Vielleicht erklärt sich 
seine Verzerrung aus der Darauffolge anderer kleinerer Buch
staben. Solche können recht wol dagestanden haben (vgl. Ende 
von Z. 3) sowol ül.!er als unter der Zeile; doch kann ich ibr 
Vorhandensein nicbt bestimmt bebaupten. 

Z. 2. 3. kaum D. - 4. vielleicht B; folgen drei Bucbst., kaum vier. -
5.6. DRB oder E. - 7. V möglicb; doch scbeinen zwei Buch
staben, von denen der zweite E, sicherer, alsoIE. - 8. drei Lang
buchst., der erste kann DBPsein. 

Z. 3. 9. von X ziemlich sichere Spuren, nicbt CS. - 10 .. Das F et
was höher als die folgenden Buchst. - 11. Lesung für mich 
sicher, nur muss ich bemerken daCs der Steinmetz hier am Ende 
der Zeile aus der graden Linie gefallen und die drei letzten 
Buchst. verzerrt hat. Möglich zu lesen NOMINEET. 

Z. 4. 12. etwas verwischt, aber sicher. 
Z. 5. 13. verwischt, indess ziemlich sieher. 
Z. 6. 14. Die ersten drei Buchstaben scheinen ·ENS, dann kann 
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aber kaum noch ein Buchstabe vor dem folgenden N stehen. -
15. ganz unklar: drei Buchst.; der erste scheint ein Langbuchst. 
T, B, L, der zweite z. B. V, I, S, der dritte I, L, A, C, S. Doch 
ist die Auflösung durch zwei Buchst. nicbt ausgeschlossen 1). -
16. von Tund A sind die oberen Hälften ausgefallen. Der Rest die
ser Zeile ist sehr verwischt. - 17. zwei Buchst., der zweite C oder 
B, der erste kann D, 0 u. s. w. sein. - 18. möglich S. - 19. 
ganz entstellt, zwei einfache Lang- oder ein Doppelbuchst. Auch 
das folgende R verwischt.' Der Schluss der Zeile beschädigt 
aber sicher. 

Z.7. 20. auch C oder L. - 21. unklar. Das Folgende verzogen, aber 
scheint mir sicher. 

Quieum, dum haberet elausam in eastello an[imu]lam 
mortakm, ad superos licitum erst, f}initam ad diem 1I) 
[pie] pudmsque 3) vi:x:it omni rempore. 
Auruncus wat, Fust'us erat nomine, 

5 magister ludi litterari Chiloealu., 
summa quom eastitate in di.eipulos suos. 
idemque testamenta .cripsit cum fide'), 

1) Fiorelli schreibt mir am 24. Jan. 1866: ho riscontrato attentamente e 
eon ogni dilig-en;a la lezione deli' epigrafe eapuana da voi per la pri1TUl volta pro
posta, e segnatamente in quei luolfhi, ehe mi avete indieati. Parmi che nel prima 
verso siavi 8010 ANI ed in selfUito altra lettera ehe potrebbe ritenersi per un C 
piu piccolo, e serilto nella parte superiore dei ngo; in quanto alla 17 non ho po
tuto trovarla, quanrunque alcune lesioni della pietra facessero IlUJ/porre un resto 
di lel!lfenda. Nel verso 6 e molto chiaro NECA17IT preeeduto da tre lettere, ehe 
sembrano ENS, e manea aQatto 10 spado per UTl,/l quarta: ne queste tre lettere 
SIl1W tanto eerte, ehe non vi si possa altren vedere HIC 0 altra parola di tre sole 
kttere. Doch möchte das NECA VIT nicht so sicher sein, wie F. annimmt, und 
ich glaube vorläufig an NOCVIT festIlalten zu dürfen. 

1I) [So scheinen diese beiden Zeilen gelesen werden zu müssen:' der, mit dem ich 
habe auf Erden leben dürfen so lange er in der Burg des Körpers den sterblichen 
Hauch beschlossen trug, lebte bis zu dem vorbestimmten Tage' u. s. w. Freilich 
bleibt das Fehlen von fllJere oder dg1. nach licitum est sehr anstöfsig und es möchte 
in finitam ad diem doch wohl noch etwas anderes stecken. Bei dem seltsamen 
casteUum ist wohl zunächst an das eastellum aquae gedacht, so dafs die Bmst den 
Hauch bewahrt wie das Reservoir des Aquaeducts das Wasser. Hadrians animula 
hospes eorporis sagt dasselbe, freilich mit einer Eleganz, zu der unser Philocalus 
- denn so hiefs er doch wohl - seine Schüler nicht gebracht zu haben scheint. 
TU. M.] 

8) [pudens qui würde besser sein. Tb. M.] 
') [Vergleiche den libr(arius), qui testamenta seripsit annos XI17 sine iuris

consult(o) bei Henzen 7236. TU. M.] 
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nec quoiquam tUtel n[oc]uit 1). laesit neminem. 
ita decucurrit vitam {idus sine metu ; 

10 eius ossa nunc hic sita runt. posit A .. ris viro. 
In metrischer Beziehung sind die Verse gar nicht übel; wenn 

gleich das erat v. 4 hart neben dem richtigen ~rat und der Trochaeus 
im 5. FuIs V. 5 Chilocalus vor strengen Richtern keine Gnade finden 
werden. Die Lesung ist in heiden Fällen sicher. So auch nach Allem 
die Kürzung von POstt V. 10 (vgl. Corssen Aussprache 1, 357. 355). 

Im Einzelnen mag noch auf Folgendes aufmerksam gemacht 
werden. 

V. 1. Qui auf das Bild des Verstorbenen unten hinweisend, der in 
seiner Thätigkeit als Schulmeister dargestellt zu denken ist: 
denn sowol der Knabe, der sich zum Lehrer hinwendet, als 
dieser seihst halten etwas in der Hand, das wie Schreibtafeln 
aussieht; das Mädchen tritt mehr zurück. An Kinder des Chilo
calus zu denken erscheint schon desshalb unstatthaft, weil gar 
kein Wort auf solche hinweist. 

V.2. Die Lesung bis licitum sicher, ebenso nachher initam; die ein
geschobenen Buchst. est f entsprechen genau den Spuren, wie 
sie sich aus den Papierabdrücken ergehen. Jedenfalls habe ich 
trotz einer grofsen Anzahl stets wiederholter Versuche keine 
andere Lesung finden können. 

V. 3. pie scheint die einzig statthafte Auflösung der Buchstabenspuren 
am Ende der zweiten Zeile. 

V. 4. Es ist bezeichnend dars der Mann Aurunker genannt wird. Das 
Gebiet derselben war um die Zeit, in welche unsere Inschrift 
fällt, latinisirt; aber das Stammesbewusstsein mag dennoch sich 
behauptet haben, wie ja z. B. auch die Pompejaner in der be
kannten Mauerinscbrift. sieb als Campaner bezeichnen 2). 

V. 5. Als Schulmeister hiers er "Lippenscbön "; das Wort Chilocalus 
kommt meines Wjssens sonst rucht vorS). 

V. 8. Die Lesung Ute nocuit ist zwar nicht durch den Stein vor andern 
besonders sicher gestellt, aber die einzige von den sich mir dar-

1) [Vielleicht, dnlie Spuren des Steins auf ENS NECAYITführen, eher Me 
IJUrnquam [iu]s negavit; wie Plautus sagt: ws petis, ,'us erat. TH. M.] 

2) [Eher möchte bei dem' Anrunker' eine Reminiscenz ans Virgil oder Livius 
vorliegen, die für den magister ludi litterarii sich recht wohl schickt. TH. M.] 

8) [Das Wort ist falsch gebildet; es müsste lCalOXHl.~, heifsen. R. H.] 
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bietenden, welche dem Zusammenhang entspricht. Der Schul
meister wäre demnach für Testamente, Eingaben usw. eine Ver
trauensperson für die Schriftunkundigen gewesen, wie im süd
lichen lta1iendie öffentlichen Schreiber es heut noch sind; an 
eine offizielle Stellung darf man nicht denken. 

V. 10. Dars ein Eigenname dagestanden, ergiebt sich aus den sicheren 
Buchstaben POSIT . ..... VIRO. Die Schrift ist sehr undeut-
lich und welcher Name hier gestanden haben mag, wird sich 
schwerlich entscheiden lassen. 

Was endlich die Zeit der Abfassung betrifft, so sprechen palaeo
graphische Gründe für den Ausgang der Republik. Die Schrift ist cor
rect, aber nicht elegant. Von characteristischen Buchstabenformen 
sind hervorzuheben das 0 kreisrund und etwas kleiner als die übrigen 
Buchstaben, das R mit gradem Schwanz, endlich das unvollkommen 
gerundete S 1 ). 

2. GEBET FÜR DEN KAISER UND SEIN HAUS. 

Die folgende Inschrift ist schon von Manutius quaest. epist. 3 
p. 48 1), später vonMuratori CXVI, 4 u. A. veröffentlicht worden. Beide 
gehen auf verschiedene Abschriften zurück, auf eine dritte ~ndlich aus 
dem codex Redii stammende die Handschrift des Gudius. Diese dreiRe
censionen finden sich gegenübergestellt bei Mommsen I. N. {alsae vel 
suspectae 274. Seit Mommsens Sammlung ist die Inschrift wieder ans 
Tageslicht getreten und hat damit alle Zweifel an ihrer Authenticität 
ohne Weiteres beseitigt. Sie befand sich, wie auch bei Redi richtig 
angegeben war, zu Acerra und gelangte in den Besitz des Doctor Gae
tano Caporale, aus diesem in das Nationalmuseum von Neapel. Die 
Schrift des früheren Besitzers deU' aria .delf acqua e di alcllni monu
menti A~errani BUnti storico - medico - archeologici, in welcher sie S. 13 
fg. stehen soll, ist mir nicht zu Gesicht gekommen. Zuletzt ist sie von 
Minervini Bull. Nap. N. S. 5, 155 behandelt worden. 

Die Schrift steht auf einer von einem Rande umgebenen Mannor
platte, jetzt etwa 0,8 M. lang, 0,5 M. hoch. An der rechten Seite sowie 

1) [Sollte die Inschrift wirklich so alt sein? Wenigstens die Sprachformen, 
wie quoiquam, beweisen in metrischen Inschriften rur das Alter nichts (vgl. C. I. 
L. I n. 1012). TH. M.] 

X) [Danach hei Grut. 50,6; heide setzen sie irrthümlich nach Tarraco. E •. H.] 
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unten sind Stücke abgebrochen. Aber· fast noch mehr hat die Schrift 
dadurch gelitten dars der Stein, als Tbürschwelle oder zu ähnlichem 
Gebrauch verwandt, ganz abgescheuert ist. Die Buchstaben der ersten 
Zeile sind 4, die der folgenden durchschnittlich 3 Centimeter hoch. 
Der Schriftcharacter schön, d~r ersten Kaiserzeit angemessen. Seit 
ihrem ersten Bekanntwerden hat die Inschrift noch weiter gelitten und 
daher dürfen jene früheren Copien zur Ergänzung der heute noch 
sichtbaren Buchstabenspuren verwandt werden. Dars aber dies nur mit 
grofser Vorsicht geschehen kann, erhellt zur Genüge aus den bestän
digen Abweichungen der Abschreiber unter einander. Die ergänzten 
Buchstaben sind punctirt. 

T EMPL VM lIOC' SACRATVM' HER 
QVODGEJlMANICI . AVGVSTI . NOMEN' FELIX . 

REMANEAT • STIRPIS • SVAE • LAETETVR • V 

PARENS • NAM • QVOM • TE • CAESAR • TEM 

5 EXPOSCET • DEVM • CAELOQVE • REPETES • SED 

MVNDVM • REGES • SIN'r· HEl· 'fVA' QvEI· SORTE· TE 

HVIC . IMPERENT • JlEGANTQVE • NOS • FELlclBV 

VOTEIS • SVEIS . 

I..AVI •• IVSl,F· PALRvr l> P TMOPTT ARI 

10 XIII· MILITA 

IMP CAESARIS 

Es wird von Nutzen sein diese Ergänzung des Textes aus den 
älteren Abschriften im Einzelnen zu begl'ünden. 

Z. 1. Man. Mur. übereinst. ; Redi herculi durch Conjectur. 
Z. 2. Man. f"angt erst mit augusti an. Redi quod, Mur. '/loe. VO sicher, 

davor Spuren eines 0 oder Q, dahinter ein Langbuchstabe. -
Redi germ , was den Raum nicht füllt; Mur. nur die beiden 
sichern zu Anfang CE. Für das volle germanici reicht der 
Raum grade aus. 

Z.3. Am Schluss Man. und Redi richtig laetetur. Mur.laetatu u: das 
u, welches er angieht, ist zum Theil noch erhalten. 

Z. 4. stimmt. 
Z. 6. Man. irrig exposee und reperies. Am Schluss Redi sem, Mur. 

Bel: die Spuren führen auf sed. 
Z.6. Man. unvollständig tu .. ei • . sorte, auch Redi ei und Mur. heie 1 ). 

1) [Accursius, aus dem Mauratori schöpft, liest richtig hei. Th. M.] 
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Redi allein hat die bei den Buchstaben am Schluss bewahrt, die 
aber nicht mit ihm als (e, sondern als le anzusehen sind 1). 

Z.7. Man. und Mur. (elieib,,", Redi nur (eliei: erstere Lesart scheint 
sicher. 

Z. 8. alle drei voteis sueis ohne etwas von folgenden Buchstaben an
zugeben. Auch lassen sich keine Spuren solcher auf dem Stein 
erkennen. Dies Factum berechtigt zu dem Schluss, dars auch 
wirklich Nichts dagestanden hat; denn im Vergleich zu dem Rest 
des Steins wäre es unbegreiflich wie zwei Drittel einer Zeile 
spurlos hätten verschwinden können. 

Z.9. Man. und Mur. attreliu., Redi aufidiu •. Welcher von diesen 
beiden Namen dastand, ist nicht mehr zu ermitteln. pal sicher 
(oder (al! I. N. 3569). Man. ru(u., Mur. ru, Redi unrichtig (u-
ritts. ru(us scheint sicher, wie auch pn·mopilaris. . 

Z. 10. XIII milita allen dreien gemeinsam. Man. militan's sec, Redi 
militans, Mur. militans sI. 

Z. 11. alle drei "mp. eaesans 

Der Text des Herrn Minervini stimmt mit dem unsrigen im We
sentlichen überein : er liest Z. 2 GBR .••• , Z. 6 gegen den Stein 
HBI[Cj, am Schluss mit Redi FB, Z. 9 AVRBLlVS2). 

Dars die vorliegende Inschrift metrisch sei, erhellt auf den ersten 
Blick. Das Metrum ergiebt sich aus der Restitution und diese wird 
wiederum durch das Metrum bestätigt. Die Ergänzung des HBR Z. 1. 
in HBRCVLI ist sichrr. Dem Raum, welchen diese vier Buchstaben der 
ersten Zeile einnehmen, entsprechen für die folgenden Zeilen sechs. 
Diesem Schema gemärs ergänzend gelangt man zu Senaren , dem ge
wöhnlichen Mars, an welches hier zunächst zu denken wäre. Wollte 

I) [In Accnrsius Abschrift folgt zwar auf sorte Bruchzeichen, aber am Rande 
steht te. TB. M.] 

I) Herr Minervini rahrt fort ri8erbandooi di parlar piu ampimrumte deUa 
epitJra{e acerrana in altra oeeasione, ci eontentiamo di fWverlire ehe eS6fl sem
bra 11UJtrica, e di propo1'1UJ per ora i seguenti supplfJ11Ul1lti: 

Templum koc sacratum Her[eult]: quud GeI'1n[anict] 
Augusti nomen {eli:J: [nobis] remaneat. 
Stirpis suae laetetur [gloria] parens; 
Nam quom te Cae.ar te M[undus]ei1']Jo.eet deum, 
Caeloque repete[n]s sed[em hane] mundum rege., 
Sint kmTe] tua quei lorte {e[OOt] kuie imperent, 
Regantque nos {elicibu. volets meil. 
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man hingegen das verlorene Stück als gröfser ansehen, so wäre Z. 1 
zu ergänzen HBRCVLl VICTORJ und man käme auf'ein System von 
iambischen Te.trametern. Die weitere Ausführung eines solchen wäre 
aber nur möglich, indem man entweder die bestimmende Rücksicht 
auf schickliche Ausfüllung des gegebenen Raums, wie sie als Grundsatz 
der epigraphischen Kritik feststeht, oder aber die im Vorhandenen un
gezwungen sich darbietende Verbindung von Versfürsen und Versab
schnitten gänzlich aus den Augen liefse. Wir bleiben bei der einfach
sten Annahme stehen und restituiren : 

Templum hoc sacratumHer[cuI11; quod Germanici 
Augt&Sti nomen (eUro [semper] remaneat, 
stirpis suae laeternr v[iribus] parens. 
nam quom te, Caesar, temfpus iam] exposeet deum, 
caeloque repetes sed[em, tum] mundum rege •. 
sint hei, tua qttei sorte te[rrae] huie imperent 
regantque nos, (elicibu[s] .•..... voteis sutis. 
L. Au . .• ius L. f. Pal. Ru""s primopilaris [leg.] 
XIII milita[vit ..•...... auspiciis] 

_ imp. Caesaris . ... 
Diese Supplemente machen keinen Ansprnch darauf sicher, son

dern nur möglich zu sein: für den eigentlichen Sinn sind sie von unter
geordneter Bedeutung. Der Hiatus vor Herculi v. I und die Verschlei
fung in HereU sind nicht zu vermeiden. Statt viribus v. 3 viel
leicht besser virtutei. Die gröfste Schwierigkeit der Ergänzung macht 
(Jer letzte VerS. Aufser dem s ist noch Raum da für mehrere Buch
staben: ich sehe aber nicht recht, was sich, da nach allem der Vers 
mit voteis sueis schliefsen soll, hier herein setzen liefse. 

Man wird demnach etwa so übersetzen: "Dieser Tempel ist dem 
Hereules geweiht. Möge des Augustus Germanicus Namen immerdar 
gesegnet bleiben und der Vater an der Kraft seines Stammes sich er
freuen. Denn wenn dich, Caesar, die Zeit einst als Gott abrnfen und 
du im Himmel deinen Sitz wieder einnehmen wirst, dann wirst du das 
Weltall lenken. Möge dann denen, welche nach deinem hohen Rath
schluss diese Erde beherrschen und uns regieren sollen, glückliche 
Erfüllung der für sie erhobenen Gebete bescheert sein" 1 ). 

1) [Die erste Zeile wird nach Haupts Ergänzung so Ilerzustellen sein: Tem
plum hoc lIacratum heroum, quai Germartici. In dem FoIsendefl wird Z. 5 für 
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Die Inscbrift in ihrer äufseren Form stebt, soweit ich sehe, einzig 
da. Sie gehört in die zahlreiche Klasse von Weibinschriften für das 
Wohl des Kaisers. Bei den Soldaten war bekanntlich Hercules, auch 
mit dem Beisatz Victor oder Invictm, besonders beliebt. Der Stein 
stammt ausAcerra, das etwa zwei Meilen von Neapel, halbwegs zwischen 
diesem und Capua lag. Von Denkmälern dieser Stadt ist aufser I. N. 
3549 Nichts erhalten. Doch wissen wir aus Frontin p. 229, dafs Au
gustus eine Colonie dorthin führte. 

Die Verschrobenheit des Ausdrucks wie der Satzfügung in unserer 
Inschrift erklärt sich zum Theil aus ihrer Beziehung. Der erste Kaiser, 
welcher den Namen Germanicus führt, ist Caligula (Tiberius nur vor 
der Thronbesteigung Eckhel VI t 99), dann Claudius und Nero, die Fla
vier erst seit Domitian. Nun ist aus der Schrift sowol als den Formen 
mit ei deutlich dafs das Monument nicht in die letzte Hälfte des ersten 
Jahrhunderts gehört, sondern in die erste. Dem Inhalt nach kann nur 
an Claudius gedacht werden. Um den alten .auten Kaiser ist es dem 
Weihenden nicht so sehr zu thun, a)s wie's nachher werden soll. Denn 
wer der Nachfolger? Britannicus oder Nero? Man kann den Plural 
auf beide beziehen; aber in dieser Scheu Namen zu nennen spiegelt 
sich doch die ganze Unsicherheit der Lage, in welcher die römische 
Welt in den letzten Regierungsjahren des Claudius schwebte. Es braucht 
endlich kaum hervorgehoben zu werden, dafs diese Inschrift für die 
Characteristik der Kaiseradulation von aufsergewöhnlichem Interesse 
istl). 

tum etwa qua zu setzen und die Insehrift so zu fassen sein: cum tu, Cae.ar, 
in caelo muTidum gube1'1lare ineipie., üben tui tua vice terram reganl. Z. 7 schlägt 
Haupt vor (elieibu[. eill] votei. aueU. TB. M.] 

I) [Die archaischen Formen dieser Inschrift möchten wohlauf alle Fälle blofs 
zum poetischen Colorit gehören und zur Zeitbestimmung nicht brauchhar sein; 
aber dafs die Legion ohne BeiBamen erscheint, räth allerdings nicht bis in das zweite 
Jahrhundert hiaabzugehen. Unter den Kaisern des ersten kann meines Erachtens 
die Inschrift nur dem Domitian beigelegt werden. Denn einmal rühren den Namen 
Gemumicru zwar auch Caligula, Claudius, Nero und Traian, aber Domitian allein 
denaelben nicht ala Ehrentitel, sondern als zweiten Namen - man braucht darrir 
BI11' an die JiIJIendße Ge7'1TUl1licae zu eriunern. Ge1'7lllmicu. oder Ge1'7IUltlicua Au
KUlM heirst er bei Zeitgenossen nicht selten, zum Beispiel bei 8ilius 3, 607 und 
selbst L. schlichter Prosa bei Quintiliag 10, 1, 91. Zweitens passt auf ihn allein 
die Art der Adulation; denn von ihm ist es bekannt, dafs er sich dominu. et deu. 
noder nennen liefs, unde inatitutum 1Ioatluzc', ut ne .cripto quidem ac .ermtmB 
cuüuqr.ulflHzppeUaretu,. aliter (8uetoB Dom. 13). Die vollständige Parallele zu 
unserem Gedicht giebt das Epigramm Martials 6, 3: 



156 MISCELLEN 

3. WEmINSCHRIFT AN DIE DIANA VON TIFATA. 

Eines der gefeiertsten Heiligthümer des Alterthums im südlichen 
Italien war der Tempel der Diana vom Berge Tifata unweit Capua. 
Sulla wandte demselben seine volle Gunst zu, Augustus und seine 
Nachfolger bestätigten die Schenkungen (1. N. 3575. Vell. 2, 25). Wie 
das bei derartigen Wallfartsorten zu gehen pflegt, entstand im Lauf 
der Zeit um den Tempel eine Ortschaft, die von eigenen Magistraten 
verwaltet wurde (I. N. 3920. 3633. 3634). Der Tempel nahm die 
Stelle der alten Benedictinerkirche S. Angelo in Formis ein, welche 

Naseer8 Dardanio promissU'm nomen lulo 
vera deum subo/es, naseere, magne puer, 

cui pater alternas post saeeula tradat habenas 
quique relfas orbem cum seniore sene~. 

und nicht minder die Ansprache, die bei Silius (3,611 fg.) Jupiter an Domitian richtet: 
nam te /01if5e manent nostri eonsortia mundi 

tune (nune?),' 0 nate Ileum divosque dature, beatas 
imperio terras patrio reife: tarda Sen8etam 
hospitia e~cipient eaeli solioque Quirinus 
eoneedet mediumque parens fratcrque locabunt: 
siderei i~ta radiabunt tempora nati. 

Entsprechend zeigen uns die Münzen den einzigen bald nach der Geburt ge
storbenen Sohn Domitians als divus Caesar imp. Domitümi f. auf der Weltkngel 
sitzend und um ihn die sieben Planeten (Eckhel 6, 401). - Dazu kann vielleicht 
noch als drittes Argument hinzugefUgt werden, dafs der Name Germanicu8 auf 
unserem Stein allem Anschein nach nicht blofs zufällig beschädigt, sondern absicht
lich getilgt ist. Aber auch wenn dies nicht der Fall sein sollte ,§cheint mir die 
Beziehung der Inschrift auf Domitian aufser Zweifel. - Sie kann nicht vor das 
J. 83 fallen, in dem Domitian den Namen Germanicus annahm (Cohen med. dcs 
emp. 1, 416, 253), um ihn nicht wieder abzulegen. Demnach bezieht sie sich nicht 
unmittelbar auf den oben erwähnten Sohn Domitians; denn wenn dessen Geburt 
auch vielleicht in das zweite Consulat, das Domitian als Kaiser fUhrte oder über
nahm, also in das J. 82 oder 83 fallen mag (Sueton Dom. 3; vgl. Eckhel6, 400), so 
war er doch schon todt, als sein Vater den Namen Germanicus annahm; wenigstens 
heiCst auf den Münzen, die den divus Caesar feiern, die zugleich genannte Mutter 
Domitia dnrchal1s blorsGemahlindesDomitianus, nicht des Domitianus Germanicus. 
Auch scheint diese.r Sohn nur ganz kurze Zeit gelebt zu haben, vielleicht selbst 
vor der Namengebung gestorben zu 8.ein, da er nirgends, selbst auf den Münzen 
nicht, mit Namen genannt wird. Es ist aber auch nicht erforderlich, dars der 
Kaiser, dem diese Inschrift gesetzt ward, damals lebende Söhne hatte; wenn man 
erwarten durl;te, dars ihm solche noch geboren werden könnten, wie dies bei Do
mitian allerdings der Fall war, 80 ist die unbestimmte Hinweisung auf die künftig 
herrschenden Kinder in unserm Gedicht ebenso gerechtfertigt wie der Ausdruck 
divos daturus bei Silius Italicus. Sonach ist unsere Inschrift zwischen 83 und 
96 n. Chr. gesetzt. Th. M.] 
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etwa 3 Miglien von Alt-Capua entremtam Fufs des Tifata in der Ebene 
gelegen ist. Diese Annahme, welche von jeher bei den italienischen 
-Topographen anerkannt gewesen, wird durch monumentale Ueberreste 
und Inschriftenfunde (namentlich 1. N. 3565. 3576) gestützt, sowie 
auch durch-die Thatsache, dafs das Christenthum, seit es herrschende 
und Staatsreligion geworden, auch örtlich die Erbschaft ihrer Vor
gängerin angetreten hat. Neuere Ausgrabungen, welche der Oberst 
Novi 1856 fg. hier anstellen liefs, haben dieselbe weiter bestätigt (Mi
nervini Bttll. Nap. N. S. V 41 fg. 62 VIII 4), unter anderem auch fol
gende Inschrift, welche hart neben der Kirche gefunden ward. Wenn 
ich solche hier von Neuem veröffentliche, so geschieht dies nicht so 
sehr um den ungenügenden Text Minervinis zu ergänzen, als um ihr 
eine weitere Verbreitung zu verschaffen. 

Es ist eine schlanke hohe Basis aus Travertin, gegenwärtig im 
Nationalmuseum von Neapel. Die Inschrift enthält 22 Zeilen, von 
denen je zwei einen Hexameter bilden; 14 Zeilen sind noch lesbar, 
von den folgenden nur hie und da ein Buchstabe. Die Schrift ist lang 
gezogen, oberflächlich eingehauen und gehört in die Zeit der Decadenz. 

INCOLA TIFATAE VE 
NATIBVS . INCLVTA VIRGO 

HAEC' LATONA 'TVIS'STATV 
IT . MIrACVLA . TEMPLIS' 

5 CVNCTIS' NOTVS' HOMO' SIL 
VARVM' CVLTOR' ET' IPSE' 

LAVDIBVS . INMENSIS'VITAE' 
QVI' SERVAT' HONOREM' 

DELMATIVS . SIGNO . PRISCo 
10 DE NOMINE' LAETVS' 

CREDO'QVIDEM'DONVM'NVL 
LIS' HOC' ANTEA' NATVM 

COLLIBVS . A VT . SILVIS' T AN 
14 TVMCAPVTEXPLICATVMBRIS 

19 QVAE VERVM ......... VM? 
Herr Minervini hat von V. 14 nur die Buchstaben licatum pri lesen 

können. Doch ist, obgleich von ein oder zwei Buchstaben die untere 
Hälfte abgesprungen, die Lesung ganz sicher bis auf die heiden letzten. 



158 MISCELLEN 

Statt umbris ist nämlich vielleicht zu lesen umbrae, das dann von tan
tum abhängig wäre. 

Es handelt sich hier um die Stiftung eines Hirschgeweihs (Eber
kopfes 1) in dem Dianatempel (vgl. die Inschriften aus Leon Ann. dell' 1. 
1864 S. 218). Dasselbe wird V. 4 miraeula genannt und V. l1fg. wei
ter angepriesen. Diese Verse in einer allerdings sehr corrumpirten 
Sprache werden wol so zu verstehen sein: "ich glaube gewiss dars 
nirgends in Berg oder Wald ein Weihetbier älter zu finden sei als dies; 
solchen Kopf breitet es im Walde aus (so grofs ist sein Geweih.)" 

Interessant wird die Inschrift besonders durch den Weihenden, 
der nach V. 5fg. eine hervorragende Persönlichkeit gewesen sein murs. 
Des Namens Delmatius kennen wir zwei: den Bruder Constantins des 
Grofsen und seinen Sohn, der 335 vom Oheim zum Caesar erklärt, 337 
-oder 38 auf desselben Anstiften getödtet wurde. - Minervin!- meinte 
anfangs, der V. 5fg. bezeichnete Mann und der Delmatius V. 9 könnten 
nicht dieselbe Person sein; es sei ja ganz unpassend wenn einer der Art 
sich selber lobe; also ein Freigelassener des Delmatius. der früher Lae
tus geheifsen, habe für seinen Herrn die Inschrift gemacht. Später ist 
er von der Bescheidenheit und dem Freigelassenen zurückgekommen 
und deutet signum als Name (Or. 2780) ~ allora SI' direbbe ehe pose 
quel monumento un personaggio, ehe all' antieo nome di Laetus ag
giunse il soprannome Delmatius 1) und folglich biers der Bruder Constan-

') [Meiner Meinung nach, die ich mit Erlauhni~s des Einsenders hier beifUge, 
ist die zweite Erklärung Minervinis -die richtige, also zu lesen: Delmalius signo, 
priseo de nomine Laetul. Dars man im Lateinischen signore mit Beiftignng des 
Eigennamens so brauchen könne wie wir sagen 'sich schreiben', bezweifle ich, 
da der entsprechende Gebrauch durch Unterschrift des Namens einen Act zu be
kräftigen bekanntlich unrömisch ist. Andrerseits ist signum im Gegensatz zu 
nomen technisch, wie besonders die bekannte Stelle im-Leben der Gordiane c. 4 
zeigt: filium Gordianum nomine Antonini signo inlustrauit, so dars schon darum 
eine andere Deutung nicht zulässig erscheint; und wenn der Gegensatz des signul1t 

gegen das nomen priscum so ausdrücklich und so scharf hier zuerst erscheint, 
so ist er doch der Sache nach längst bekannt. Denn wie nomen der Familienname 
ist, den man von Rechtswegen fUhrt, so ist signum - im besseren Latein (so z. B. 
bei Tacitus a7l7l. 1,41) vocabulum - derjenige, der einem nach freier Wahl, sei es 
bei der Geburt, sei es später beigelegt wird (z. B. vita Aurel. 6: huic signum elX
ercitus adposuerat 'manu ad ferrum'). Es kommt hinzu, dars die signa, wie sie 
auf den Inschriften vom dritten Jahrhundert an erscheinen, in der grofsen Mehr
zahl durchgängig auf ius endigten - so z. B. Acacius (Mur. 126, 1), Concordius, 
Florentius, Leontius, Olympiu. (Mur. a. a. 0.), 8apricius (Hübner de sen. pop. q. 
R. actis p. 07), um nur solche Beispiele anzuführen, wo der Beiname ausdrücklich 
als signum bezeichnet wird. Es genügt in dieser Hinsicht auf die sehr befriedi
gende Auseinandersetzung Borghesis (opP. 3, 501 fg.) zu verweisen. Sonach pust 
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tins ursprünglich Fl. Julius Laetus. Ob der gelehrte Neapolitaner 
uns wol erlaubt zu übersetzen "Delmatius schreib ich mich meines 
alten Namens froh"? Wiewol das Geschlecht hier als alt bezeichnet 
wird, so sind doch meines Wissens keine Glieder desselben aufser den 
Genannten bekannt. Und da auch der Vater nach unsern Quellen zu 
wenig hervortritt um die Bezeichnungen V. 5 fg. als angemessen er
scheinen zu lassen, wird man nach Allem den Caesar Delmatius als 
Weihenden ansehen dürfen. 

Rom. H. NISSEN. 

es sehr gut, dars unser Laetus als signum die Benennung Delmatius führt. Ist 
dies richtig, so kann dieser Laetus Delmatius jeder andere eher gewesen sein als 
der Bruder oder der Nelf'e des Constantio, denn diese rührten den Namen eben 
nicht als aignum, sondern als nomen, wie die Münzen und Inschriften zeigen; und 
in der That sagt UDsere Zeitschrift anch nicht mehr von ihm, als dars er in Cam
panien als Waidmann berühmt war. TH. M.] 

ZU DEN SCRIPTORES HlSTORIAE AUGUSTAE. 

Mehreren Lesarten der VaticanischenHs. haben wir in unserer Aus
gabe ein Fragezeichen beigefügt; wie sich aus erneuter Einsicht der 
Hs. durch K. Zangemeister ergiebt, an folgenden Stellen mit Unrecht: 

I 38, 1 fehlt in P wirklich per; hierauf prios vor der Correctur 
der ersten Hand, nicht, wie Peter angiebt, prorios. 48, 6 ab eo man
Bit in P 54, 1 r uano cuidam 60,25 res r hispania 77, 19 ha
beat BUOS 79, 7 r ait percutite 83, 9 tuum 89, 27 narbana 
89, 28 eius et lucilla 100, 16 statuas undique gladiaton·s 110, 15 car
dus. Aber am Rande der Handschrift - und darauf scheint Salmasius' 
Angabe sich zu beziehen - von erster Hand (was Jordan - und 
Peter - nicht angeben) pertinax dimidiatas I lactucas et cardos (sie) 
conui I uiis apponebat 133, 26 septizonium 133,27 et"us denique 
162, 28 eaedes 181, 23 est appellatus 183, 9 coactus 190-, 24 il
lius ausgekratzt. 211, 16 adulteriis 262,8 pn"uatis; auf der näch
sten Seite (5) scheint es heifsen zu müssen (ac tanturn amicos'. 11 124, 
10 domiciani {uerant: weil ich ein ? gesetzt haJte, sagt Peter nicht, 
dars {uerant in P steht, obgleich er domiciani angiebt: nämlich weil ich 
hierzu ausdrücklich ein sie gesetzt hatte. 

Dagegen haben sich unsere Zweifel alsbegtiindet erwiesen an fol
genden Stellen: 

I 13, 7 post h~c in P 63, 28 detnde Bibi 64, 7 dedit populo 
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65,21 et uitio 87,8 elatus est 100, 12 exaudi caesar delatores 
ad leonem steht nur einmal, nicht wie Jordan - und Peter - an
geben, zweimal in der Handschrift. 110, 6 emanclpatis 124,7 eos
demq; ibo 20 ist in unserer Ausgabe nicht angegeben, dars brittanias 
in B steht; ich erwähne dies nicht desswegen, weil auch Peter es nicht 
angiebt, sondern weil es die handschriftliche Lesart auch bei Solin und 
Martianus Capella ist. 126,14 dein 131, 7~ plurimos 141,16 he-
raclitum ad optinendam 163, 1 fact~ c~des 168, 21 ~ maxime 
praetorianum 171, 5 ioco. quod dictum 172, 6 ~ fratrem 
172, 7 pro presagio 198, 30 unus fehlt. 203, 1 iussit. iussit ~ 
cursorem iussit ~ 203, 16 et fehlt 212, 2 subser1'cae 251,29 quod 
~ ille 255, 21 ~ campo mit einer Rasur über p. 256, 15 quosq; 
260, 18 est hic iuquid (d von erster Hand in t corrigirt). 260, 19 a
dere: von ers ter, nicht, wiePeter sagt, von dritter Hand eu zugefügt. 
260,23 plurimis icUb; confuderunt, von zweiter, nicht, wie Peter 
sagt, von erster Hand corr. in confoderunt. 11 1, 17praecepitneu
troque, nicht, wie Jordan - und Peter - angeben, utroqa 17, 22 
scheint eher a als ~ hinter ante ausgekratzt; gleich darauf rührt refectis
que von Mommsen, nicht von Peter her. 131,30 meruit fehlt. 

Aufserdem fehlt TI 7, 3 in P se. 6, 16 hat in P von erster Hand 
generam und nicht, wie Peter angiebt, generem gestanden. 47, 16 
in tribunali "oces et ut (et oder wenigstens t von zweiter Hand); dazu 
am Rande von zweiter Hand .. cquest'e 106, 24 p-dam suum (der 
Verbindungsstrich von .zweiter Hand). 

Um noch ein Paar Kleinigkeiten in erwähnen I 99, 17 ist Ale
xandriam völlig sinnlos und wahrscheinlich durch das vorhergehende 
Alexandrina in den Text gekommen. Ebenso scheint nothwendig 111, 
17 für Cornificiam gelesen werden zu müssen Cornificium. 

Wenn man uns vorwirft den Bambergensis ungenau benutzt zu 
haben, so haben wir diesen Vorwurf verdient, weil wir nicht gesagt 
haben, dars verbesserte Schreibfehler nur da angegeben sind, wo die 
Correctur in beiden Handschriften geschehen ist, also einen Schluss 
auf den Archetypus erlaubt: ein Verfahren, das bei zwei aus derselben 
Handschrift abgeschriebenen Exemplaren gewiss hinlänglich gerecht
fertigt ist. 

Berlin. F. EYSSENHARDT. 

(HKtz t886) 



DIE SCIPIONENPROZESSE. 
1. DIE QUELLEN. 

Ueber wenige Abschnitte der römischen Geschichte besitzen wir 
so ausgiebige Quellen wie über die sogenannten Scipionenprozesse, die 
Kette von Angriffen, welcher der ältere Scipio Africanus erlag. In 
der That ist nicht blofs die Katastrophe an sich betrachtet ein folgen
sch\Yeres historisches Ereigniss, sondern auch die Ueberlieferung der
'selben in ihrer allmählichen Trübung von nicht geringem und keines
wegs blofs litterarhistorischem Interesse, so dafs eine abermalige Er
örterung derselben nicht überflüssig erscheint 1). 

1) Aurser beiläufigen Behandlungeu dil>ses Gegenstandes oder solchen, die 
völlig aurserhalb jeder Kritik bleiben, sind mir über diesen Gegenstand bekannt 
geworden die Untersuchungen von F. Lachmann (de fontt. hist. T. Livii 2 1828, 
l05fg.), von H. W. Heerwagen (de P. et L. 8cipionum accusatione quaestio, Bai
reuther Herbstprogramm 1836), von K. W. Nitzsch (Gracchen 1847 S. 112) und 
von H. Nissen (krit. Unters. über Livius 1863 besonders S.213fg.). Allen ge
meinsam ist der Fehler, dars sie den Gegenstand nur von der historischen, nicht 
von der juristischen Seite her untersucht baben j daher nicht blors einzelne arge 
Versehen, wie z. B. Heerwagen rur die chronologische Folge der Ereignisse davon 
ausgebt, dars Scipio nach Liternum als ea:ul im Rechtssinue gegangen sei, sondern 
überhaupt die ganz müssigeu Debatteu darüber, ob die Anklagen aufmmestas oder 
peculatus gerichtet gewesen seien, uud die Unmöglichkeit eindringeuder Uuter
suchung und endgültiger Ergebnisse. Nitzschs Darstellung ist gänzlich beherrscht 
von falschem Pragmatismus und von willkürlichen zum Theil sehr seltsamen Ein
fällen j wie er denn zum Beispiel meint die Schuld der Scipioneu wahrscheinlich 
machen zu können, was gerade so unmöglich ist wie die Constatirong ihrer Un
schuld; ferner meint, dars Ti. Gracchos aus Bosheit gegen die Scipionen intercedirt 
habe, um dem Lucius das angestrebte Märtyrerthum unmöglich zu machen. Heer
wagens Abhandluug ist eine reine Schutzschrift rur Livius oder vielmehr fur Autias 
- ne caussa quidem finEJi poterit, sagt er S. 14, quare 17 alerium Me in re a veritate 
recessisse putemus - und geschrieben ohne Einsicht in das allgemeine Verhält
niss der Quellen, so dars der livianische Bericht wesentlich durch die Zeugnisse 
der Ausschreiber des Livius beglaubigt wird. Auch Lachmanns Arbeit, obwohl 
sie die verschiedenen Versionen weit sorgfältiger sondert und abschätzt, ist vou 
diesem Fehler uicht frei. Die beste Untcrsuchung ist ohne ~Frage die von 
Nissen, der namentlich zuerst den Unterschied der fUr uns primären Quellen 
und ihrer Ausschreiber so wie die grorse Bedeutuug der polybischen Angaben 

Bennes I. 11 
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Zur Vereinfachung der Untersuchung erscheint es zweckmäfsig 
zunächst dasjenige Quellenmaterial, das relativ primär ist, von demjeni
gen abzusondern, das zwar auch bei alten Schriftstellern sich findet, 
aber als aus uns noch vorliegenden Büchern entlehnt für die historische 
Kritik nicht weiter in Betracht kommt. Hienach scheiden die Berichte 

\ sich in die folgenden Massen: 
1) Wirkliche Actenstücke aus diesen Verhandlungen oder nach

weislich aus solchen geflossene Angaben besitzen wir nicht. Zwar er
wähnt Livius 1) als noch zu seiner Zeit vorhanden Catos oratio de pe
cunia regis Antiochi; benutzt zu haben scheint er sie aber nicht, führt 
wenigstens ausdrücklich nichts daraus an. - Die beiden tribunicischen 
Decrete in der Intercessionssache, die bei Gellius 6 (7), 19 aus älteren 
Annalen entlehnt sich vorfinden, sind unzweifelhaft auf eine Reihe zu 
stellen mit den Reden, Briefen und sonstigen Actenstücken, wie sie in 
den alten Geschichtswerken so zahlreich begegnen: es sind nicht Fäl
schungen, sondern Darlegungen des Sachverhalts, die der Schriftstel
ler den handelnden Personen in den Mund legt. Schon Weifsenborn 2) 
hat mit Recht bemerkt, dafs in einer gleichzeitigen Urkunde L. Sci
pio unmöglich Asiaticus heissen könnte, da er ja so wie seine Descen
denten bis in die sullanische Zeit sich vielmehr Asiageni nannten S); über
haupt aber sind in einer Urkunde des sechsten Jahrhunderts die Cogno
mina anstöfsig4 ) und nun gar diese neuen selbstgewählten. Gewiss nicht 
mit Recht wendet Nissen 5) ein,dars die Decrete echt, die Namen aber 
später interpolirt sein könnten. Andere Bedenken, die gegen diese Ur
kunden sich erheben, werden besser unten erörtert; in der Hauptsache 
genügt es in der That sie zu lesen, um sich zu überzeugen, dar!! dies nicht 
actenmäfsige Documente, sondern Rhetorenarbeiten sind - oder wann 

mit sicherem historischem Takt festgestellt hat, auch die verschiedenen Versionen 
im Wesentlichen richtig scheidet und von der falschen Methode sie in einander zu 
arbeiten, die noch bei Lachmann sich findet, sich freihaltend den Bericht des Antias 
mit Recht einfach verwirft. Aber im Einzelnen begegnen mancherlei Flüchtig
keiten und noch mehr Gewaltsamkeiten; und abgesehen von der Vernachlässigung 
der einschlagenden Rechtsfragen ist auch auf die Genesis der 1<'älschungen, die 
doch hier so wichtig nnd so belehrend ist, gar keine Rücksicht genommen. In der 
That ist der Gegenstand der Art, dafs er nicbt im Verlauf eines gröfseren Werkes, 
sondern nur monographisch in genügender Weise sich behandeln lässt. 

1) 38, 54,11. 
2) Zu Liv. c. 60. 
8) C. I. L. I p. 36 . 
• ) Vgl. rom. Forsch. 1, 46. 
6) S.217. 
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hätte je ein römischer Beamter sein Decret damit motivirt, C dars es 
dem Ansehen des Staats nicht entspreche den Feldherrn der römischen 
Gemeinde daselbst einzusperren, wo er die Feldherren der Feinde ein- • 
gesperrt habe''t - Anderer Art sind die beiden Reden angeblich des 
P. Scipio gegen den M. Naevius und des Ti. Gracchus zur Motivirung 
seiner Intercession zu Gunsten des L. Scipio, welche beide Livius 1), 
die erstere aufserdem Gellius 2) erwähnen; denn dars diese nicht in 
Annalen eingelegt waren, sondern als selbstständige Schriften circulirten, 
geht insbesondere aus der Erwähnung des Titels (index) der erstereu 
bei Livius hervor. Indess beide Gewährsmänner bezeichnen diese 
Reden als sehr zweifelhafter Echtheit S); und für ihre Unechtheit 
spricht sehr entschieden, dars nach Ciceros bestimmtem Zeugniss 
es keine Schriften des älteren Africanus gab 4.) und auch seine Be
redsamkeit nur durch Ueberlieferung bezeugt war 5), während er von 
Ti. Gracchus nur eine in Rhodos gehaltene griechische Rede kennt 6). 
Das scharfe Wort, das derselbe 7) von Scipio gegen Naevius anführt: 
quid hoc Gnaevio ignavius't kann aus derjenigen Rede, die Livius 
und Gellius lasen, schon darum nicht entnommen sein, weil die 
letztere nach Livius Zeugniss denNamen des Anklägers nirgends nannte, 
so dafs jenes Wort nothwendig aus einer annalistischen Notiz oder 
auch durch mündliche Ueberlieferung Cicero zugekommen sein muss. 
Es bleibt also nur zweifelhaft, ob die Reden erst nach Cicero in Umlauf 
gekommen sind oder er sie gekannt, aber stillschweigend verwor
fen hat. Uebrigens zeugt auch der Inhalt namentlich der Rede des 
Gracchus, auf den zurückzukommen sein wird, deutlich dafür, darf 
sie erst in verhältnirsmäfsig später Zeit untergeschoben ist. 

2) Polybios erzählt zwar diese Prozesse nicht, wie es denn dem 
universalhistorischen Charakter seines Werl,es und seiner bewussten 
Opposition gegen die Stadtchronik entspricht die Vorgänge auf dem 
römischen Markt nach Möglichkeit zurückzudrängen; wohl aber bringt 

1) c. 56, 5 (vgl. 39, 52, s). 
2) 4, 18. 
S) Freilich hat Livius nachher 39, 52, s diesen Zweifel wieder vergessen. 
4) de off. 3, 1,4: nulla eius ingenii monumenta mandata litteris, nuUum 

opus otii, nullum 80litudinis munus extat. 
11) Brut. 19, 77: Scipionem accepimus non ill{antem (uisse, wogegen es von 

der Beredsamkeit des Sohnes desselben heil'st : indicant oratiunculae. 
6) Brot. 20, 79. 
') de or. 2, 61, 249. 

11" 
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er, wo er den Tod des Scipio erzählt und denselben charakterisirt 1), 
zum Belege der Gunst, deren er bei dem Volk, und des Zutrauens, 
dessen er im Senat genossen, drei Erzählungen bei, von denen die 
erste und dritte diesen Händeln angehören. - Dieselben drei Anek
doten wiederholt, offenbar nach Polybios, Diodor2 ), einiges ungeschickt 
entstellend; zum Beispiel gehört es ihm, dars die Anklage gegen 
Publius auf schimpfliche Todesstrafe (öem)!: ß'a)'frro!:) gerichtet ge
wesen sei. - Aber ebenso muss in unserer Hauptquelle für diesen 
Prozess, dem achtunddreifsigsten Buche des Livius, der Schluss des 
55. Kapitels aus Polybios herrühren. Er erzählt hier die zweite und 
die dritte der polybischen Anekdoten - die erste derselben hat er 
in ihrer annalistischen Fassung bereits früher mitgetheilt - und zwar 
ganz wie dieser aurserhalb des pragmatischen Zusammenhangs und als 
Beleg der {iducia animi Scipios, auch sonst völlig übereinstimmend, nur 
dafs freilich bei der dritten Anekdote die Zahlen in auffallender Weise 
abweichen. Scipio bei Polybios fragt, wie es komme, dafs man von 
ihm über 3000 Talente Rechenschaft fordere, sich aber darum nicht 
kümmere, durch wen die 15000 von Antiochos gezahlten Talente dem 
Aerar zugeflossen seien; Livius dagegen setzt für die 3000 Talente (= 
72 Mill. Sesterze) 4 Millionen, für die 15000 Talente (- 360 Mill. Se
sterze) 200 Millionen, so dars die Summen sich bei Polybios verhalten 
wie 1: 5, bei Livius wie 1: 50. An S.chreibfehler kann weder dort 
noch hier gedacht werden; denn die polybischen Ziffern bestätigt 
aufser Diodor auch. der Bericht über den Frieden mit Antiochos auf 
das Vollständigste 3), die livianischen aber Valerius Maximus 4) und 
es kann auch wenigstens die erste (quadra!J1'es) nicht angefochren 
werden, da Livius sich auf diese stützt, um danach eine allzu hohe An
gabe des Antias (ducenties quadragies) zu emendiren. Somit bleibt 
nichts übrig als die freilich für Livius wenig günstige, aber unvermeid
liche Annahme, dafs er bei der Umsetzung der Talente in Sesterze, 

1) 24,9.9 •. 
11) rat. p. 78. 
8) Bekanntlich zahlte Antiochos an die Römer 15000 Talente, davon 500 bei 

Abschluss der Präliminarien, 2500 bei der Ratification, den Rest in zwölf Jahres
terminen (Polyb. 21, 14. 22,26 = Liv. 37, 45. 38,37,9. 38); es hatte dem
nach der Feldherr selber nur 3000 Talente von diesem 15000 empfangen. Li
vius hat dies freilich missverstanden, indem er die 15000 Talente nicht wie Poly
bios als 'dem Antiochos abgenommen', sondern als • von Scipio im Aerar nieder
gelegt' bezeichnet. 

~) 3,7, 1. 
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die er sonst sorgfältig vermeidet, hier sich auf das gröblichste ver
rechnet hat. 

3) Cicero hat nur wenige bieher gehörige Notizen, insbesondere 
de or. 2, 61, 249 und de provo tons. 8, 18, die natürlich den besseren 
annalistischen Berichten folgen. 

4) Was Nepos in die exempla aus den Scipionenprozessen auf
genommen hatte, ist uns in zwei Kapiteln des Gellius 4, 18 und 6 (7), 
19 erhalten. Dafs das zweite derselben aus der angeführten Quelle ge
nommen sei, sagt Gellius eigentlich geradezu 1) und ist oft, zum Bei
spiel schon von F. Lachmann2 ), bemerkt worden; aber auch von dem 
I'rsten hat Nissen 3 ) mit Recht angenommen, dafs die darin in ganz ähn
licher Weise aufgeführten duo exempla aus der gleichen Quelle her
stammen. 

5) Der livianische Bericht ist bekanntlich zweispältig und der 
ganze Abschnitt C. 55,8 has ego summa, - C. 57 a. E. proponenda erant 
augenscheinlich erst später von dem Verfasser eingelegt 4. ). Er stellt 
bier die verschiedenen von seiner Haupterzählung abweichenden Mo
mente zusammen, die ihm anderswo vorgekommen sind; die dafür be
nutzten Quellen sind verschiedene. Einzelne Notizen am Anfang dieses 
Abschnittes sind bereits auf Polybios zurückgeführt worden. Die An
gaben über das Scipionengrab in Liternum und die Statuen der Sci
pionen in Rom gehen zurück auf mündliche an Ort und Stelle ver
nommene Berichte. Was er über die angeblich aus diesen Prozessen er
haltenen Reden vorbringt, beruht höchst wahrscheinlich auf eigener 
Lectüre derselben, wie denn die verhältnissmäfsig häufige Anführung 
erhaltener Reden zu den Eigenthümlichkeiten des livianischen Geschichts
werkes gehört und dessen Verfasser auf jeden Fall als kundigen Rhetori
ker, wenn nicht gar als Rhetoriker vom Fach charakterisirt. Unzweifel
haft aber hat Livius aufserdem für diesen Nachtrag noch einen zweiten 
Annalisten benutzt und die wesentlichen Momente angegeben, worin 
dessen Erzählung von der aufgenommenen abwich. Die Uebereinstim
mung dieser Fassung mit der des Nepos ist so grofs, dars beide aus dem
selben Annalisten geschöpft zu sein scheinen 5); und wahrscheinlich ist 
der gemeinschaftliche Gewährsmann für heide Q. Claudius Quadrigarius, 

I) vgI. Cl. 18, 11. 
I) de fontt. Livii 2, 106. 
a) S. 214. 
') Daher greift auch diese Einlage in sehr ungeschickter Weise vor und be

richtet zum Beispiel von der Intereession die Varianten vor dem Text. 
6) Vgl. Liv. C. 57,3. 4. mit Gelliue 6, 19,6. 7 •. 
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der im Anschluss an die um 600 in griechischer Sprache abgefassten 
Annalen des L. Acilius in der sullanischen Zeit die Geschichte Roms 
schrieb 1); dars die oben (S. 162) erwähnten tribunicischen Decrete auf 
ihn zw·ückgehen, ist um so glaublicher, als auch sonst ähnliche Acten
stücke in directer Rede aus Claudius angeführt werden 2). 

1) Dars Livius rur diese Zeit neben Antias vorzugsweise den Claudius ge
braucht hat, hat Nissen (S. 214) wahrscheinlich gemacht, dem ich in seiner sonst 
befriedigenden Auseinandersetzung über Claudius (S. 39fg.) nur darin nicht bei
stimmen kann, dars er den von Livius angeführten Claudius, der die acilischen 
Annalen bearbeitete und fortsetzte, von dem bei Velleins Seneca Gellius und den 
späteren Grammatikern öfter citirten Q. Claudius Quadrigarius unterscheidet. 
Einmal wäre es doch in hohem Grade seltsam, wenn der von Livius 80 oft genannte 
Claudius allen übrigen Gewährsmännern, umgekehrt der sonst so oft erwähnte Qua
drigarius dem Livius unbekannt geblieben wäre; zumal wenn man Stellen vergleicht 
wie Liv. 25, 39. 33, 10. 30.36. 38,23. Oros. 5, 3 einer- und Gelliu8 3,8 andrer
seits, wo dort Claudius, hier Claudius Quadrigarius im Gegensatz zu Antias genannt 
werden. Zweitens stimmt die Zeit: denn der Claudius des Livius führte seine Ge
schichte wenigstens bis 672 (Or08. 5, 20), Quadrigarius aber war nach Velleius 2, 
9 Zeitgenosse des L. Si8enna Prätor 676 und behandelte in seinem 19. Buch die 
Ereignisse des J. 668 (Gellius 10,1,3), während die Citate bis zum 23. Buche 
reichen. Endlich giebt die Beschaffenheit der Fragmente nirgends einen Anhalt 
darlir die liviamschen Anführungen von den übrigen zu trennen. - Nissen beruft 
sieh rllr seine Ansicht theils darauf, dars Livius den funfzehnmal von ihm er
wähnten Annalisten niemals Quadrigarius nenne, während er sonst sehr häufig so 
heirst; und dars Quadrigarius mit dem gallischen Brande seine Erzählung begon
nen zu haben scheine, während von Acilius, den der livische Claudius bearbeitet 
hat, eine Notiz über Romulus (Plutarch Rom. 21) angeführt wird. Was den ersten 
Umstand anlangt, so verlangt diese Verschiedenheit in der Form des Citirens 
allerdings ihre Erklärung, findet sie aber auch leieht darin, dars (Juadrigariu6, 
wie jeder mit dem römischen Namensystem Vertrante zugeben wird, ein eigent
liches Cognomen nicht .gewesen sein kann, sondern nur entweder eine Standes
bezeichnung oder ein Spitzname; so ist es begreiflich, dars derselbe erst nach Li
vius Zeit zur Unterscheidung dieses Claudius von anderen Schriftstellern des 
Namens gangbar geworden ist und ist es nicht auffallender, dars er den Q. Clau
dius, genannt der Jockey, immer Claudius nennt, als dars er den L. Coelius Anti
pater nie anders nennt als Coelius. Was aber den zweiten von Nissen geltend ge
machten Umstand betrift't, so bestärkt derselbe vielmehr die Identität der beiden 
Historiker; denn auch Livius nennt seinen Claudius zuerst bei dem J. 387 (6, 42) 
und wenn Acilius von Erbauung der Stadt anhob, so beweist dies nnr, dars der 
lateinische Bearbeiter den ersten Abschnitt wegliers, wie er andrerseits das am 
Schluss Fehlende selbstständig ergänzte. Dars seine Bearbeitung überhaupt eine 
sehr freie war, beweisen auch andere Stellen, zum Beispiel die Anführung von 
Daten nach römischem Kalender (Gell. 5, 17, 5). 

2) Man vergleiche besonders den angeh lichen Brief der Consuln Fabricius und 
Aemilius an den König Pyrrhos (Gellius 3, 8), in dem sie diesem melden, sie 
wünschten seinen Tod nicht., damit sie einen Gegner hätten, den sie im Felde 
schlagen könnten, und schliersen : tu nisi caves, iacebis. Wer die Decrete im Sci-
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6) Dars dieHaupterzählung desLivius c. 50, 4-55, 7. c. 58, 1-

60 z. E., deren Ränder auf das Genaueste zusammenschliefsen, aus Va
lerius Antias herrührt, ist klar und oft bemerkt worden; Livius citirt 
denselben ausdrücklich sowohl da, wo er diese Erzählung beginnt (50, 
4) als auch da, wo er von ihm weg zu andern Quellen sich wendet 
(55, 8), endlich später (39, 52), wo er seine eigene frühere Erzählung 
als diejenige des Antias berichtigt. Zum Ueberfluss hebt auch Gellius 
6 (7), 19, 8 die Hauptmomente hervor, in denen der Bericht des An
tias über die Scipionenprozesse sich von dem der sonstigen älteren 
Chroniken, den auctoritates veterum annalium entferne; alle diese 
Momente aber kehren in der livianischen Erzählung wieder. Es ist 
nicht unwahrscheinlich, dars der gelehrte und genaue Philolog mit die
sem Tadel des Antias nicht so sehr auf diesen zielt als auf den unkriti
schen Ausschreiber desselben, den zu der Zeit des Gellius längst bei 
dem grofsen Publicum als der eigentliche Geschichtschreiber der Repu
blik geltendenLivius, den er wohl nicht ohne Absicht niemals mit Namen 
anführt. - Aus diesem livianischen Bericht geflossen ist alles, was von 
lateinischen Schriftstellern Valerius Maximus 1) und Orosius 2), von 
Griechen Plutarch S) und Dion-Zonaras') darüber vorbringen, vielleicht 
äuch der sehr entstellte Bericht Appians 1;) und die meisten hieher ge-

pionenprozess als echte Actenstücke behandelt, muss folgerichtig aucil diesen Brief 
als ein solches gelten lassen. 

") 3, 7, 1. 4, 1, 8. 4, 2, s. 5, 3, 2. 8, 1, da1Tl1l. 1. Einzelne zum Theil sehr 
alberne Angaben, zum Beispiel dars der Ankläger Scipios nicht nnr allein auf dem 
Markt zurückbleibt, sondern zuletzt selbst mit auf das Capitol geht (3, 7, 1); dars 
es der Consul ist, der den L. Scipio verhaftet (4, I, 8); dars P. Scipio auf sein 
Grab zu schreiben befiehlt: inooorata patria, ne 088a quidem mea, habes (5, 3, 2), 
kommen natürlich auf Rechnung des Verfassers des Anekdotenbuchs. - Aus Va
lerius Maximus (4, 2, 5), den er kurz vorher anrührt, schöpft Gellius 12,8 (Merck
liu Citirmethode des Gellius S. 670). 

2) 4, 20. Er gedenkt nur des Exils nnd des Todes iu Literuum. 
8) Cato mai.15 und apophthegm.Scip. mai. 7. 9.10. Er kenut als Aukläger nnr 

die Petillier, was der Fassung des Antias eigenthümlich ist; wenn er apophth. 10 
sagt: UatnUov JE xa, KOtPTOV ... xan/Y0QT/elaVTIJJV, so scheint er sogar Livius 
Worte c. 50,5: duo Q. Petü[ii falsch übersetzt zu haben. Auch kehrt manches 
Detail bei ihm wieder, z. B. al'0phth. 7 die Erzählung vom Prätor Q. Terentius 
nach Livius c. 115, 2 • 

• ) Dio Cr. 63; Zonar. 9, 20. Wenigstens was wir von der Erzählung ken
nen, stimmt genau zu der Iivianiscben; aucil findet das Hervortreten der Petillier 
sicil ebenfalls hier, denn die' Brüder', die als Volkstribune anklagen, köunen nur 
sie sein. 

5) Syr.40. Dars zwei Trihune den P. Scipio bei dem Volke aillagen, findet 
sich nur bei Antias; was Appian sonst erzählt, ist deu Annalisten allen gemein. 
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hörigen Angaben des Philosophen Seneca 1 ); man wird also diese 
Angaben, die, so weit sie Neues bieten, sicher auf Missverständniss oder 
Erfindung beruhen, gänzlich bei Seite zu werfen haben. 

7) Zwei Angaben in der Schrift de viris illustribus (42. 53) be
treffen gleichfalls unsern Prozess und schliersen sich wesentlich der 
Version des Antias an; sie sind darum von Nissen 2) den aus Livius 
geflossenen Berichten zugezählt worden. Allein dies verträgt sich 
weder mit dem, was über die Quellen dieser wichtigen Schrift ander
weitig feststeht, wonach ihr eben nicht Livius zu Grunde liegt, 
sondern ältere Annalen, noch mit den Besonderheiten dieses Berichts; 
denn so kurz er ist, giebt er doch den zweiten Namen des Anklägers, 
den Livius nicht nennt, und den ebenfalls bei Livius fehlenden Zug, 
dars Scipio den Auftrag ihn nicht in Rom beizusetzen seiner Gattin 
giebt; wobei noch zu beachten ist, dars der Urheber dieser Schrift 
nicht ausschmückt, sondern auszieht. Man wird also annehmen dür
fen, dars dieser Bericht aus der gleichen Quelle wie der livianische ge
schöpft worden ist; und der Umstand, dars die darin berichtete Version 
der Scipionenprozesse nach Gellius ausdrücklicher Angabe nicht in den 
älteren Annalen, sondern allein bei Antias s~ch fand, legt für weitere 
Untersuchungen die Frage nahe, ob Antias nicht überhaupt eine Haupt
quelle der Schrift de viris illustribus sei. 

Versuchen wir nun, gestützt auf diese Darlegung des Verhältnis
ses unserer Quellen, nachdem vor allen Dingen die einschlagenden 
Rechtssätze festgestellt sind, die geschichtliche Erzählung in ihrer ur
sprünglichen Form herzustellen, so weit dies für uns möglich ist. Wir 
werden dabei davon auszugehen haben, dars alle unsere Berichte auf eine 
älteste in immer weiter vorschreitender Trübung ~iedergegebene An
nalistenerzählung zurückgehen; denn auch die Angaben des Polybios 
stimmen mit den annalistischen so nahe zusammen, dars er sie eher 

Nicht mit Recht sieht Nissen S. 215 die appianiscbe Erzählung an als aus den beiden 
annalistischen Versionen zusammengestellt; nur das bleibt freilich zweifelbaft, 
durch welchen Kanal die Erzählung des Antias dem Appian zugekommen ist. 

1) Was dieser de brev. vit. 17,6 und de consol. ad Pol. 14,4 vorbringt, 
scbliefst sich so eng an Livius Mittheilungen aus der falschen Rede des Gracchus 
c. 56, 10-13 an, dafs es wahrscheinlich daraus genommen ist, zumal da Seneca 
ja auch sonst den Livius benutzt hat. Andere Angaben freilich über die Mitgift der 
Tlichter des Africanus de consol. ad Helv. 12, 6 und über den Tod des Asiaticus 
ds consol. ad Pol. a. a. O. sind nicht aus Liviu8 genommen, übrigens beide theils 
nachweislich, tbeils wahrscheinlich falseh. 

I) S. 215. 
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den von ihm benutzten Chroniken als einer ganz unabhängigen Quelle, 
etwa der Ueberlieferung des scipionischen Hauses, entnommen zu 
haben scheint. Dem Grade der Reinheit nach lassen sich drei Stufen 
unterscheiden. Am lautersten ist natürlich die polybische Erzählung, 
obgleich die· Angaben hier aus ihrem sachlichen Zusammenhang los
gelöst auftreten. Auf der zweiten Stufe stehen die aus den älteren 
Annalen geschöpften Berichte, wie sie bei Cicero und Nepos und in 
der livianischen Einschaltung erhalten sind; an eben diese knüpfen die 
aus den falschen Reden des Scipio und des Gracchus aufbehaltenen An
gaben an. Mögen dielle Nachrichten auch aus verschiedenartigen älte
ren Chroniken genommen sein, so bürgt doch das Zeugniss des Gellius 
dafür, dars diese hier übereinstimmten, und es findet sich auch nir
gends in diesen Angaben ein wesentlicher Widerspruch. Die dritte 
Stufe dagegen bildet die abweichende Erzählung des Antias, wie sie Li
vius in dem Hauptbericht und Victor uns aufbewahrt haben. Die poly
bischen Bruchstücke und die reinere annalistische Fassung stimmen 
so nahe zusammen, dars sie sich füglich combiniren lassen; und diese 
Erzählung soll zunächst vorgelegt werden, indem damit zugleich das
jenige vereinigt wird, was allen Berichten gemein gewesen sein muss, 
wenn es uns auch nur aus der uns am ausführlichsten überlieferten 
Version des Antias bekannt ist. Sodann sollen die chronologischen 
Fragen geprüft werden, die sich auf die Katastrophe der Scil'ionen be
ziehen und die es zweckmärsig ~rscheint von der eigentlichen pragma
tischen Darlegung zu sondern. Zum Schluss werden wir diejenigen 
Puncte, in denen Antias von seinen Vorgängern abwich und die 
Gründe dieser Abweichungen wie auch die sonstigen an diesen Prozess 
sich anknüpfenden litterarischen Fälschungen erörtern. 

2. DIE RECHTSFRAGE. 

Zur richtigen Würdigung der Scipionenprozesse ist vor allem 
die Frage zu beantworten. die bis jetzt wohl nicht einmal ernstlich auf
geworfen worden ist, inwiefern der römische Beamte verpflichtet war 
über die durch seine Hände gegangenen öffentlichen Gelder Rechen
schaft zu legen; bei welcher Untersuchung sowohl die Verschiedenheit 
der einzelnen Beamtenklassen als auch diejenige der öffentlichen Gel
der selbst ins Auge zu fassen sein wird. - Ueber die Stellung des 
Quästors in dieser Hinsicht besteht kein Zweifel: er hat cnach altem 
Recht und Herkommen' die Rechnungen übet die von ihm verwalteten 
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Gelder im städtischen Aerar niederzulegen (rationes ad aerarium de
ferre 1), wo sie dann in die öffentlichen Bücher eingetragen werden 
(rationes referre 2). - Anders verhält es sich dagegen mit den Ober
beamten; es darf wohl als ausgemacht betrachtet werden, dafs bis auf 
die letzte Zeit der Republik nur der Quästor, nicht aber der ihm vor
gesetzte Oberbeamte rechenschaftspflichtig gewesen ist. Dafür spricht 
die Sache selbst. Die Einführung der Quästur und die Ueberweisung 
der Kassenverwaltung von dem Feldherrn an den ihm beigegebenen 
Gehülfen hat nur dann Sinn und Zweck, wenn der Oberbeamte einer 
unmittelbaren Controle verfassungsmäfsig nicht unterworfen war und 
cr also durch die Einrichtung der Quästur wenigstens einer mittel
baren unterworfen ward. Dazu kommt, dafs die Beamten, denen Rech
nung gelegt ward, doch auf keinen Fall andere sein konnten als die 
städtischen Quästoren; und wenn es in der Ordnung war, dafs der ge
wesene Provinzial quästor diesen Rechnung legt, so ist es doch mit 
der streng gegliederten magistratischen Hierarchie der Römer in 
keiner Weise vereinbar den Consular in eine gleiche untergeordnete 
Stellung zu minderen Beamten zu versetzen. - Aber nicht blofs 
allgemeine Gründe sprechen für diese Annahme, sondern auch die aus
drückliche Angabe Ciceros in den Verrinen (684), dafs der Quästor _ 
ohne seinen Statthalter Rechnimg abzulegen pflege 3). In den letzten 
Decennien der Republik kam allerdings Rechnungslegung auch bei den 
oberen Beamten vor 4), wenigstens in der Weise, dafs der Oberbeamte 

1) Cic. ad farn. 5, 20: si rationum referendarum Ws vetus et 1MS antiquus 
maneret, me relat~rum rationes , n'jsi tecum •.• eontulissem eon{eeissemque, 
non {uisse. Quod igitur {eeissem ad urbem, si eonsuetudo pristina mmreret, id, 
quoniam lege Iulia relinquere 7'ationes in provincia neeesse Brat easdemque totidem 
verbis refe1"l'e ad aerarium, (eei in provineia. 

2) Cicero in Pis. 25, 61, woraus deutlich erhellt, dars diese Eintragung von 
den städtischen Quästoren und ihren Schreibern bewirkt ward. Natürlich wird 
aber rationes re{erre auch sehr oft von dem Rechenschaft legenden Provinzialquä
stor gesagt, da ja durch ihn und ohne Zweifel unter s'einer Mitwirkung die Eintra
gnng beschafft wird und die Rechnungslegung eben darin recht eigentlich besteht, 
dars die Beamten des Aerarinms seine Rechnungen in der Ordnung finden und 
aillo protokolliren. 

8) Verr. 1,39,98. 99. 
4) Rechnnngsiegung von Seiteu des Stadtprätors wird sogar schon rur die 

Jahre 673 und 680 erwähnt (Cic. a. a. 0.), aber als angeordnet durch einen beson
deren Senatsbeschluss und in einem gewissen wenigstens factischen Zusammen
hang mit der Rechnungslegung desjenigen Quästors, der auf Anweisung des Prä
tors die betreffenden Summen gezahlt hat. 
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zwar nicht eigentlich selbst Rechnung zu legen, aber doch die 
Rechnungen seines Quästors zu prüfen 1) und dieselben sowohl in den 
beiden grörsten Städten der Provinz vor seinem Abgang aus derselben 
niederzulegen wie auch nach seiner Ankunft in Rom bei der dortigen 
Kasse einzureichen hat 2). Diese EiIfrichtung aber wird zurückgehen 
auf Caesars Repetundengesetz von 695, da sie 684 noch nicht bestand; 

. dafür, dars vor diesem Gesetz der Oberbeamte mit der Rechnungs-
legung nichts zu thun hatte, spricht auch sehr bestimmt der Umstand, 
dars Bihulus mit Berufung auf die Nichtigkeit der julischen Gesetze 
die Rechnungslegung überhaupt verweigerte 3). 

Wenn also nach dem asiatischen Feldzug des L. Scipio um die 
Rechnungslegung gestritten ward, so konnte der Feldherr ohne Zwei
fel insofern behaupten, dars dieselbe von ihm nicht gefordert werden 
könne, als dies Geschäft vielmehr seinem Quästor oblag. Aber nicht 
über diese formale Frage ist in den Scipionenprozessen gestritten wor
den; vielmehr hat man der Sache und den rechtlichen Folgen nach die 
Rechnungslegung des Quästors stets behandelt als Rechnungslegung des
jenigen Oberbeamten, nach dessen Anweisung und unter dessen Verant
wortlichkeit der Quästor die Kasse verwaltet hatte. Sehr klar spricht sich 
dies aus in dem wohlbekannten, aber noch nicht in seinem Zusammen
hang aufgefassten Satz des republikanischen Staatsrechts, dars wohl 
der Consul, aber nicht der Dictator schuldig sei über die von ihm ver-

1) Das zeigen sehr deutlich die beiden Briefe Ciceros ad fam. 2, 17 und 5, 
20. Es sind immer noch ratümes quaestoris (2, 17, 4) und wenn Cicero in dem 
Brief an seinen Quästor 5, 20, 6 ration es meae und tUQe unterscheidet, so sind die 
letzteren offenbar die Handacten des Quästors, aus denen er in zweifelhaften Fäl
len der Rechnung abnehmenden Behörde Aufschluss giebt, 

2} Cicero a. a. 0.; ad Att. 6,7,2; in Pis. 25, 61. Paulus Dig. 48, 13,9,6: 
qui rum provincia abiret, peeuniam, quae penes se esset, ad aerarium professus 
retinuerit. 

8) Cicero ad farn. 2, 11,2 schreibt an den Proquästor des Bibulus C. Sal
lustius: de rationibus referendis non erat mcommodum te nuUas refe"e, quam. 
tibi scribis a Bibulo {ieri potestatem: 8ed id via: mihi videris per lelfem luliam 
faeere posse, quam Bibulus certa quadam ratüme non servat, tibi 1IUllf1topel'e 8er
vandam censeo. Dafs Bibulus seinem Quästor gestattet haben solle gar nicht Rech
nung zu legen, ist gewiss eine der vielen boshaften Unterstellungen dieses bitter
bösen Briefes. - Uebrigens kann der Empfänger desselben ftiglich der spätere 
Historiker sein; die Adresse (nach der Handschrift s. d. salustium proquaes. im 
Index, salutem dicit canini salustio proq. im. Text) spricht dafür, da zumal in der 
mediceischen Handschrift nichts gewöhnlicher ist als unverständige Auflösung 
selbst der bekanntesten Siglen, und es steht der Annahme nichts im Wege, dars 
der Volkstribun des J. 702 zwei Jahre später als lelfatus pro quaestore in Syrien 
fungirt hat. 
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walteten Gemeindegelder Rechnung zu legen 1) - welcher Satz sowohl 
zur Frage kam bei deI}. Versuchen die Erben des Dictator Sulla zur 
Erstattung der von diesem unterschlagenen Staatsgelder zu zwingen 2), 
wie auch als man sich darum stritt, ob Pompeius für 702 zum Dicta
tor oder zum Consul ohne Collegen gewählt werden solle 3). Es ist 
dies eben nichts anderes als dars dem Consul nothwendig der Quä
stor, dem Dictator nothwendig der Reiterführer zur Seite_ steht und 
also jener zur mittelbaren Rechnungslegung verpflichtet ist, nicht 
aber .dieser. Damit hängt dann weiter zusammen, dars ohne dess
fälligen Senatsbeschluss wohl der Consul"'), aber nicht der Dictator 
Geld aus dem Aerar zu erhehen befugt war 6) - offenbar weil jener 
dies auf seine Verantwortlichkeit und unter Vorbehalt der Verrechnung 
durch den Quästor that, dieser aber in keiner Weise gezwungen werden 
konnte Rechnung zu legen. - Nicht darum al&o kandelte es sich in 
dem Prozess des L. Scipio, ob er überhaupt rechenschaftspflichtig 
sei, sondern um die ganz davon verschiedene Frage, ob die Gelder, 
wegen deren ihm Rechenschaft abgefordert ward, zu denjenigen ge
hörten, für die eine solche Verpflichtung bestand. Es ist keinem Zwei
fel unterworfen, dars der Quästor Rechnung abzulegen hat über die 
aus dem Staatsschatz dem Oberbeamten überwiesenen Gelder und 
ohne Frage auch über diejenigen Summen. die der Statthalter von 
den Steuerpflichtigen oder -Gemeindeschuldnern für Rechnung der Ge
meinde einzog oder in gültiger Weise für die Gemeinde aufborgte. In
dess ist daraus noch keineswegs zu schliersen, dars auch der Kriegs
gewinn nothwendig durch die Hände und die Bücher des Quästors 
gehen musste; und es wird nothwendig sein die hierüber geltenden 
Sätze klar zu stellen. . 

I) Der Dietator Ileifst darum bei den Griecllen tecllnisch äJlv7rtvSv"o," 
(Becker 2, 2, 172). 

I) Denn darauf geht Ciceros Aeusserung in einer Rede aus seiner demokra
tischen Zeit (pro Cluent. 34,94), dafs die Geschwornen keineswegs der )leinung 
gewesen seien Sulla als den Gesetzen nicht unterworfen zu betracllten (non quo 
illi • • eiEleG6m ellse Sullam •• putarent). Vgl. unten S. 181 A. 1. 

8) Appian b. c. 2, 23: ,;" &" lxot ~E" IEova/av I1tnarcuqo," ilf/XcuV ~&"o" 
T~V 11' tlJo-V""" vnarov. 

') Polyb. 6, 13. Hecker 2, 2, 110. 
11) Zon. 7, 13. Liv. 22, 23. Becker 2, 2, 167. 
') Cicero rerr. ,. 1, 14,36: dedi lltipendio, (rumento, legw pro quaeltOf'fI, 

eoAorti praetoriae ... Vgl. daselbst ,. 1, 13,34 und 1.3,76,177. 
') Analogisch zeigen' dies Asconiu8 in Corn"l. p. 72: fliE VflCtiglllibull und 

Paulus Dig. 48, 14, 9, 3. 
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BekanntermaCsen konnte der Feldherr die gemachte Beute ent
weder sofort den Soldaten zu freiem Eigenthum überlassen, wo dann 
der etwanige Verkauf der Beutestücke den Feldherrn und den Staat 
überhaupt zunächst nichts anging 1), oder auch die Beute selbst oder 
deren Erlös zu späterer Verfügung reserviren. Ein Verkauf der Beute 
im Lager für Rechnung der Gemeinde hat in älterer Zeit wohl in der 
Regel nicht oder doch nur in beschränktem Umfang stattgefunden; 
namentlich Vieh und Gefangene, unzweifelhaft der wesentliche Inhalt 
des Kriegsgewinps ~ den Kriegen der früheren Republik, sind damals 
sicher im Triumph mit aufgeführt und, so weit der Feldherr nicht 
anderweitig über sie verfügte, so wie sie waren an das Aerar und dessen 
Quästoren -abgeliefert worden 2), die sie dann für Rechnung der Ge
meinde verkauften. Mit der Kriegskasse , aus welcher der den Feld
herrn begleitende Quästor die Soldzahlung und andere nothwendige 
Ausgaben bestritt, hat also dieser Kriegsgewinn keinen unmittelbaren 
.und namentlich keinen rechnungsmäfsigen Zusammenhang; die die 
Beute <unter dem Kranz' versteigernden Quästoren sind ursprüng
lich die städtischen 3) , eben dieselben, die auch den im Krieg ge
machten Landgewinn in angemessenen Parzellen zum Verkauf bringen; 
und wenn auch das Aerar durch diese Verkäufe in den Stand gesetzt 
wird den Bürgern, die das Trihutum und damit mittelbar das Stipen
dium gezahlt haben, die gezahlten Summen zu erstatten, so sind doch die 
Rechnungen des Kriegsquästors und diejenigen der die abgelieferte Beute 
verwerthenden Quästoren von Haus aus getrennte. - Als später die 
Kriege nach Zeit und Ort gröfsere Dimensionen annahmen, verlegte sich 
nothwendig der Verkauf derjenigen Beutestücke, die nicht in Geld, Klein
odien oder Kunstwerken bestanden, mehr und mehr von dem Markte 
der Hauptstadt in das Lager. Könnte nun auch nachgewiesen werden, 
dafs der Feldherr bei dieser Versilberung der Beute sich des ihm bei-

1) Das kam freilich vor, dafs aus militärischen Gründen die Soldaten ver
anlasst wnrden sich der Beutestücke durch Verkauf unter der Hand sofort wieder 
zu entledigen (Liv. 10, 17, 6. 20, 16), aucll wolll, dafs der Feldherr die den Sol
daten bestimmte Beute durch den Quästor verkaufen und ihnen nur den Erlös lIlU

stellen liefs (Liv. 35, 1, 12). 

~) Die Möglicllkeit einer solchen Ablieferung beweist Livius 6,4, I. 7,27, 
8. 9. sicherer aher als diese Zeugnisse die Natur der Sache. 

8) DaraufftilIren die plautinischen Stellen über den Kauf der Kriegsgefangenen 
de praeda a quae8toribu8 (Capt. 1,2,110 und 2, 3,453 Fleckeisen), die ältesten, 
die wir Ilaben, in denen solcher Verkäufe gedacllt wird und bei denen der ge
brauchte Plural nur an die Stadtquiistoren zu denken gestattet. 
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geordneten Quästors bedient hat, so würde daraus immer noch nicht 
folgen, dars dies Beutegeld einfach in die öffentliche Kriegs~as~e fiel; 
es könnte immer der Quästor darüber gesonderte Rechnung geführt 
und der Feldherr darüber freier als über die eigentlichen Staatsgelder 
verfügt haben. Allein nicht blols fehlt es für derartige Tbätigkeit eines 
Militärquästors an jedem zuverlässigen Beleg 1), sondern ein aUs
drückliches nur nicht gehörig berücksichtigtes Zeugniss von unbedingter 
Glaubwürdigkeit stellt fest, dafs wenigstens in der späteren Zeit der 
Republik die Feldherren ihr Beutegeld nicht durch den Quästor ver
walten liefsen, sondern durch andere Offiziere. Das aus der im Taurus 
gemachten Beute gelöste Beutegeld habe niemand angerührt, schreibt 
Cicero dem Proquästor von Syrien, der' ihn um Ueberweisung von 
100000 Drachmen ersucht hatte, und werde auch niemand anrühren als 
der städtische Quästor. Alles gehe in dieser Hinsicht bei ihm seinen ge
wiesenen Weg: omnis enim pecunia (pub lica) ita tractatur, ut praeda 
a praefectis, quae autern miM .Il.ttributa est a quaestore curetur 2 ). Also 
die aus der Staatskasse Cicero zugewiesenen Summen verwaltete der 
Quästor und auf diese allein beziehen sich die Rechnungen, die der 

1) Die dafür beigebracbten Belegstellen wollen wenig bedeuten, Wenn Gel
lius 13, 25, 29 die manubiae definirt als die peeunia per quaestorem populi Ro
mani Ba: praeda vendita eont7'acta, so erregen die gleicb folgenden Worte: quod 
per quaestore77! düxi, inteUegi nune oportet praefeetum aerario sig'nifieari; 7Ul71/ 

eura aerarii a quaestoribus ad pracfect<Js translata est - das Bedenken, ob nicbt 
jener Angabe eine missverstandene Notiz über den ältesten Beuteverkauf durcb 
die Stadtquästoren (S. 173 A. 3) zu Grunde liegt. Denn die Vorgänger der prae
feeti aeral'ii sind nicbt die Militär -, sondern die Stadtquästoren. Wenn ferner 
Dionysios 7, 63 (vgl. 8, 82) ein 'Gesetz' anmbrt, wonacb der Feldberr gar kein 
Recbt auf die Beute babe, sondern der Quästor dieselbe rür Recbnung der Gemeinde 
verkaufe, so ist die erste Hälfte dieses Satzes notoriscb ein grober Irrthum, die 
zweite aber offenbar zu beziehen auf den nach Ablieferung der Beute durch den 
Stadtquästor , nicht auf den vor Ablieferung derseIlien durch den Militärquästor 
zu vollziehenden Verkauf. Ueber Livius 35, 1 vgl. S. 173 A. 1. Vermuthlich 
waren in der tralnticischen Definition des Verkaufs sub eorona, die in unserer ju
ristischen Ueberlieferung feblt (vgl. Gellius 7, 4), als Verkäufer der an das Aerar 
abgelieferten Sclaven die städtischen Quästoren bezeichnet; womit dann bei halb
kundigen Berichterstattern der keineswegs damit identiscbe Verkauf der Kriegs
gefangenen auf Befebl des Feldberrn im Lager zusammengeworfen ward. 

2) ad fmn. 2, 17,4. Die Lesung curatur ist nichts als eine sehr unverstän
dige Conjectur. - Cicero war das ihm mr ein Jahr (sumptus annuu.: ad Alt. 
6, 3, 2. 7, 2, 6) ausgeworfene Geld nicbt in Rom, sondern durcb Anweisung 
(permutatio) in Laodikeia gezahlt worden (ad farn. 3, 5, 4); beim Abgang 
überwies er die gleicbe Summe mr das folgende Jabr seinem Nacbfolger (ad Att. 7, 
2,6: me C. Caelio quaeltori reimquere annuum) nnd nahm rur den Uebersehuss, 
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Statthalter dem Aerar zu legen hatte; das Beutegeld dagegen wird ver-
rechnet von den praefectis. Aehnlich drückt Tacitus 1) sich aus. Ohne 
Zweifel sind hier die praefecti fabrum gemeint; denn ungleich den 
anderen praefecti, die dem Statthalter untergeben sind, den praefecti 
alarum, cohortium, evocator"m, sind die praefecti fabrum zwar Offi
ziere, aber nicht solche, die feste Truppenkörper führen, und begegnen 
wir ihnen bei rein militärischen Geschäften kaum, während ihre Ver
wendung zum Beispiel bei politischen Missionen und selbst bei der 
Rechtspflege nachzuweisen ist 2). Somit erscheinen sie durchaus ge
eignet die Beute und die Beutekasse zu verwalten. Es kommt hinzu, 
dars Lepta, den Cicero ausdrücklich als praefectus fabrum bezeichnet 3 ), 

anderswo in Beziehung auf die Rechnungslegung genannt wird 4). Diese 
Präfecten also, nicht Beamte des römischen Volkes, sondern vom Statt
halter nach Gefallen bestellte Offiziere, führten wenigstens in Ciceros 
Zeit die Rechnung über das Beutegeld ; und da die Rechnungslegung 
des Oberbeamten eine mittelbare durch den Quästor zu beschaffende 
war, so folgt von selbst, dars sie auf die nicht durch den Quästor ver
rechneten Gelder sich nicht erstreckt hat. Auch leuchtet ein, dars mit 
der eben dargelegten Behandlung des Kriegsgewinns eine förmliche öffent
liche Rechenschaftslegung sich unmöglich vereinbaren lässt, dieselbe 
vielmehr von vorn herein ausschliefst. Der Feldherr ist zur Rechnungs
führung über den Kriegsgewinn nicht viel anders verpflichtet als wie 
auch jeder Hausvater verpflichtet ist über Einnahme und Ausgabe Buch 
zu führen. Er handelt vorsichtig, wenn er bei diesem gerade durch seine 
völlige Schrankenlosigkeit gefährlichen Geschäft sich sowohl durch sorg
fältige Auswahl seiner Vertrauensmänner wie durch gewissenhafte Buch
führung gegen mögliche Verleumdungen sichert. Es mag oft vorgekom-

den er an das Aerar abzuliefern gedachte (ad Att. a. a. 0.: re{erre in aerarium 
ad HS 00, wo die Zahl verdorben ist), in Laodikeia für Rechnung der Staatskasse 
Anweisung auf Rom (ad (am. 2, 17, 4: L{l()diceae me praedes accepturum arMtror 
omnis pecuniae publicae, ut et mihi et populo cautum sit sine vecturae periculo). 

1) hist. 3, 19 sagen die Soldaten, es sei besser Cremona sofort durch nächt
lichen Ueberfall einzunehmen: si lucem opperiantul' ..•. opes Cremonensiumill 
sinu prae{ectorum leg'atorumqlle (ore; expug'natae urbis praedam ad müitem, 
deditae ad duces pe1·tinere. 

I) Ein praef. (abrum i(ure) d(icundo) et SOl'tiendlis) iudicibus in Asia nus 
der Zeit des Augustus oder Tiberius findet sich I. N. 4336= Benzen 6470. Auch 
kommen prae{ecti (abl'um bekanntlich häufig in solcben Provinzen vor, wo 
keine Truppen standen. 

S) ad (am. 3,7,4 . 
• ) ad {am. 5, 20, 4; vgl. ad Att. 5, 17,2. 10, 11, 2. 
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men, vielleicht Regel gewesen sein, dafs der Feldherr bei Ablieferung des 
Reinertrags der Beute oder des Restes desselben im das Aerar, wie sie 
wenigstens sehr häufig stattfand, zugleich seine Rechnungen über den ge
sammten Kriegsgewinn beischloss 1). Aber eine gesetzliche Verpflichtung 
zur Rechnungslegung hat bei den Römern zu allen Zeiten nur für die 
vom Staate zur Verrechnung dem Beamten überwiesenen, nicht für die 
von diesem dem Feind abgenommenen Gelder bestanden. Wenn sonach 
Polybios dem Scipio die Worte in den Mund legt, dafs sein Bruder über 
die antiochische Beute keinem Rechenschaft schuldig sei 2), so wird mart 
hierin doch etwas anderes zu erkennen haben als die stolze Ueber
hebung einer adlichen Natur über Recht und Gesetz, und demnach es 
auch anders beurtheilen, als es bisher geschehen ist, dafs Scipio denen, 
die diese Rechnungen forderten, sie zerrissen vor die Füfse warf. 

Endlich mag noch daran erinnert werden, dafs die Art der Ver
wendung des Kriegsgewinnes durch den Feldherm die über dessen 
rechnungsmäfsige Behandlung gefundenen Ergebnisse vollständig be
stätigt. Das aus der Beute gelöste Geld, die manibiae S), bildet die 
Handkasse des Feldherm, mit der er geradezu anfangen kann, was ihm 
beliebt, unter der einzigen Beschränkung, dafs er diese Gelder nicht 
in seinen Nutzen, sondern in den der Bürgerschaft zu verwenden hat. 
Er' kann damit Soldaten und Offiziere beschenken, sowohl sofort im 

1) Daf"lir spricht Gellius 4, 18, 9 (S. 190). Nicbt gleichartig ist die Verzeich
nung der bei dem Triumpll abgelieferten 'iegenstände ud aerarium (Cicero 17 err. 
I. 1, 21, 57); dieses ist vielmehr eine einfacbe Empfangsbescheinignng. 

2) Auch bei der bekannten Aeufserung 6, 56, daCs in Rom aucll ohne Brief 
und Siegel kein Unterschleif öft'entlicher Gelder vorkomme, hat Polybios gewiss 
zunächst diese Ordnung im Sinne gebabt.· 

3) Manubiae oder manibiae (die Schreibung ist beglaubigt durch das mOI/. 

Alle. 3, 8. 17. 4, 24, ferner elog. 33 C. I. L. 1,290 und I. N. 4089) scbeint das 
vom Feldberrn aus dem Benteverkauf gelöste Geld zu sein und sieb von praeda 
insofern zu unterscheiden, als dies die Beutestückelunmittelbar bezeicbnet. Diese 
Distioction stellt schon Gellius 13, 25, auf und dafür spricbt, dafs, wo manubiae 
und praeda zusammenstehen, wie bei Cicero (rerr. 3, 80, 186; de I. agr. 1 prille. 2, 
22, 59 fg. und sonst) jenes stets die zweite Stelle einnimmt, und dars aus dem 
Beutegeld gemachte Widmungen stets bezeichnet werden mit der Formel ea: mll
nubiil, wogegen die an den Soldaten ertheilte Beute niemals so Ileifst. Wenn da
gegen Cato (p. 37 Jordan) sagt: nunquam praedo:m neque quod de hosUbus eaptum 
eSlet neque manubias, so ist praeda bier der Gattungsbegrift' nnd dessen Arten 
die Beutestücke selbst und das aus der Beute gelöste Geld. Ebenso beirst im me
tapborisellen Gebrauch der Erlös, besonders des Verbrechens, manubiae, Z. B. 
(urlorum manubiae Liv. 33, 47, 2. - Die Ableitung des Wortes ist dunkel, ob- . 
wohl es sicher mit .nanus zusammenllängt. 
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Lager wie bei dem Triumph; er kann daraus Weihgeschenke setzen 
oder öffentliche Gebäude errichten; er kann endlich was ihm übrig 
bleibt in den öffentlichen Schatz abführen. Die Staatsbehörden ver
mögen auf die Behandlung dieser Summen in keiner Weise rechtlich 
einzuwirken 1). An eine Frist ist der Feldherr hiebei zwar insofern 
gebunden, als er bis zu dem Termin, wo er sein Imperium niederlegt, 
über den Kriegsgewinn in einer oder der andern Weise verfügt haben 
muss; aber die wrrkliche Verwendung der Gelder zu diesem Zweck 
erfolgt nicht nothwendig sogleich. Bei der Verwendung für Bauten ist 
es etwas Gewöhnliches, dafs der gewesene Feldherr den Bau nach 
seinem Ermessen betreibt und beendigt und demnach die dafür be
stimmten Summen Jahre lang in der Hand behält. - Ein derartiges 
Verfügungsrecht, schon für sich allein betrachtet, schliefst jede Rech
nungslegung in der That aus 11). 

Hieoach können wir uns wenden zur Beantwortung der wichtigen 
Frage, welcher Art von gerichtlicher Controle nach den Ordnungen 
des römischen I<'reistaats theils die anvertrauten öffentlichen Gelder, 
theils der Kriegsgewinn unterlagen, falls· die Inhaber derselben sie 
nicht bestimmungsmäfsig verwendeten oder an die Gemeinde abliefer
ten. Es wird nothwendig sein beide Fälle streng zu unterscheiden. -
Die Unterschlagung anvertrauter öffentlicher Gelder ist nach römischem 
Recht unzweifelhaft Diebstahl von beweglichem Eigenthum des Staats; 
es fragt sich aber, wie in der älteren Zeit das furtum pecuniae publicae, 
oder gewöhnlicher peculatus, prozessualisch behandelt worden ist. 
Weniger als über die meisten Fragen des römischen Rechts sind 
wir darüber unterrichtet, in welcher Form die Gemeinde in älterer 

1) Bezeichnend ist es, dafs Cn, Strabo nach der Eroberung von Asculum die 
gemachte Bente trotz der grofsen Bedrängniss der Staatskasse nicbt in· deren 
Interesse verwandte, nicht einmal den Sold daraus zahlte (Oros. 4, 18). 

9) Aebnlicb wie die Beute sind auch die Multen bebandelt worden j denn wie 
Krieg und Prozess gleichartig sind, so auch Rriegsbeute und Prozessgewinn. Der 
multirende Magistrat konnte mit der Mult machen was er wollte, vorausgesetzt 
nur, dars er das Geld im öffentlichen Interesse verwendete; demnach wird 
auch in republikanischer Zeit die Mult nicbt in das städtische Aerar abge
rührt und darüber von dem multirenden Magistrat keine Rechnung gelegt wor
den sein. Ohne Zweifel erst der Kaiserzeit gehört die Einrichtung an, dafs der 

. muItirende Volkstribun die Mult dem Quästor anzuzeigen hat (Tac. anno 13, 28), 
der alsdann vermutblich die Einziehung bewirkt. Aehnlich hatten nach dem Stadt
recht von Malaca (c. 66) die Aedilen zwar das Recht zu multiren , aber ihre Mul
ten dem Duovir anzuzeigen, der die Eintreibung bescbalft (vgl. meinen Commentar 
S. 442. 450). 

Berme. I. 12 
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Zeit ihre Civilanspruche gerichtlich geltend gemacht hat; indess ist wahr
scheinlich in den Fällen der sogenannten delicta privata, also nament
lich bei furtum und damnum iniuria datum, wenn die Gemeinde also 
geschädigt war, die Schädigung im Wege des Civilprozesses in der 
Weise verfolgt worden, dars jeder Bürger als befugt galt die Gemeinde 
an Klägerstatt zu vertreten. Dafür spricht einmal der bekannte Satz, 
dars im Legisactionenverfahren, das sonst keine Stellvertretung und 
keine besonderen actiones populares kennt, doch jeder befugt war für 
das Volk zu klagen 1); ferner dars im J. 541 die Betrügereien des Lie
feranten M. Postumius aus Pyrgi zunächst bei dem Stadtprätor zur 
Anzeige gebracht wurden 2). Auch das Verfahren, das nach Antias 
gegen den L. Scipio und Genossen eingeleitet wird und das, wenn es 
auch nicht historisch und auch nicht als Peculatprozess im strengen 
Sinne des Wortes gedacht ist, doch im Wesentlichen den Peculat
prozess des sechsten Jahrhunderts der Stadt darzustellen scheint, ist 
nichts als ein Privatprozess, ganz entsprechend dem wegen Geld
erpressungen in der Provinz vor Einrichtung der quaestio perpetua repe
tundarum öfter eingeleiteten Verfahren: es wird ein Prätor angewiesen 
die betreffenden Klagen entgegenzunehmen und für jeden Beklagten 
ein besonderes (vermuthlich recuperatorisches) Gericht niederzusetzen, 
worauf dann die Verurtheilten, da der Kläger für die Gemeinde geklagt 
hat und das Urtheil also der Gemeinde den Ersatz zuspricht, wie alle 
anderen Gemeindeschuldner entweder iM Bürgen (praedes) zu stellen 
haben oder der Verhaftung unterliegen 3). - Selbstverständlich übte der 
Senat als höchste Finanzbehörue in dieser Beziehung eine Oberaufsicht, 
indem er wichtigere Fälle einer Vorprüfung unterwarf und nach Umstän
den die Erhebung der Anklage veranlasste oder verhinderte 4); nicht 
in strenger Form Rechtens, sondern durch seinen Einfluss auf die Be
amten und durch die freie Stellung des Prätors hinsichtlich der An
nahme oder Nichtannahme namentlich wohl solcher zunächst die Ge-

1) Gai. 4, 82. Inst. 4, tOpr. 
11) Liv. 25,3, 12. Was ihm vorgeworfen ward, würde allerdings na.ch den 

späteren privatreclltlichen Kategorien mehr zu einer Klage ans dem Kauf- oder 
Arbeitsmiethcontract als zu einer Klage wegen damnum iniuria datum gerührt 
haben, obwohl auch die letztere begründet gewesen wäre. 

8) Liv. 38, 54, womit besonders zu vergleichen sind die analogen Prozesse 
Liv. 43, 2. Man vergesse nicht, dars der ältere Quästionenprozess überhaupt dem 
Civilverfahren angehört und sogar nocll nach Einsetzung der ständigen Quästionen 
bis auf die Zeit der Gra.ccllen mittelst legis actio sacram.ento angestellt worden ist. 

') Liv. 25, 3, u. 
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meinde betreffender Klagen. Der Umstand, dars der Senat die Klag
erhebung veranlasst oder dafs sogar die Comitien, wie in dem von 
Antias gesetzten Fall, den Senat anweisen die Klagerhebung zu ver
anlassen, ändert an sich in der Prozessform nichts; das Verfahren 
bleibt darum immer ein iudicium privatum vor Recuperatoren. -
Dars dagegen ein Privatdelict darum, weil es gegen die Gemeinde ver
übt warll, im eigentlichen Criminalprozess vor den Comitien verfolgbar 
gewesen sei, hat weder innere Wahrscheinlichkeit noch äufsere Beweise 
für !lich 1); wenn gleich nicht geleugnet werden soll, dars die allgemeine 
einer strengen Definirung und Begrenzung nicht fähige oberpolizeiliche 
Befugniss , die die Vorstände der Plebs ausübten, sie in den Stand 
setzten besonders ärgerliche und besonders gemeinschädliche Fälle der 
Art ausnahmsweise in der Form des Multprozesses vor die Gemeinde 
zu ziehen I). - Somit war es die alte Privatklage wegen (urturn publi
tum, aus der im Laufe des siebenten Jahrhunderts die quaestio p~r
p~tua peculatus hervorging; eben wie aus dem Privatprozess wegen des 
von einem Beamten begangenen (urtum privaturn die quaestio p~rp~tua 
rep~tundarum sich entwickelt hat. Wann das ständige Gericht wegen 
Peculat niedergesetzt ward, ist nicht mit Sicherheit nachzuweisen; doch· 
fand Sulla dasselbe schon vor 3) und mag diese wohl zu den ältesten 

1) Freilich wird derjenige anderer Meinnng sein müssen, der ans Ciceros 
Worten de leg. 2, 9, 22: sacrum sacrove commendatum qui clepsit rapsitve, par
ricida eato folgert, dars das sacrile8ium in ältester Zeit als parricidium behandelt 
ward; denn wie saC1·um und publicum, EigentilUm der Götter des römiscben 
Volkes nndEigenthum des römischen Volkes selbst recbtlich znsammenfallen, so 
sind ancll sacrilelJium und peculatus von Haus ans rechtlieb identisch und stand 
jenes dem Parricidinm gleich, so mnss dasselbe anch von diesem gelten. Aber ge
wiss ist dies nicht altes Recht, sondern ciceroniscber Vorschlag, anknüpfend an 
die bekannte Controverse (notissimum exemplum: Qnintilian 7,3,21; vgJ. 4, 2, 
8. 68. 5, 10, 39. 7, 3, 22 nnd Cicero de inv. 1, 8, 11), ob der Diebstahl einer in 
einem Tempel anfbewahrten, aber im Privateigenthum stellenden Sache sacrile
lJium sei oder furtum. Wäre diese Streitfrage in den zwölf Tafeln oder einem 

. anderen alten Volk.sgesetz so ausdrücklich entschieden worden wie dies durcb 
Ciceros sacro commendatum geschieht, so hätte nicbt bis anf die Zeit Severs über 
dieselbe gestritten werden können (Dig. 48,13,5). VgJ. nock ad Her. 1, 12,22. 

2) Aellnlich geschah dies gegen den Lieferanten M. Postnmins (Liv. 25, 3). 
Anf 'die dem Camillns vorgerückte Unterschlagung von Bronzethüren aus der 
veientischen Beute (nnten S. 183 A. t) möcbte icb mich nicht berufen. Die Angaben 
über diesen Prozess sind v iel zu schwankend, um ilm mit Sicberbeit zu classifi
ciren. Noch weniger gehört bieber, was Cato gegen Glabrio über gewisse im 
Trinmpb nicht aufgefübrte Beutestücke aussagte (S. 187), da es sich dabei wahr
scheinlich nur darum handelte zu ermitteln, wie hoch sich die Beute belanfen habe. 

S) Das zeigt das von Cicero in die J. 676/9 verlegte Gespräch de deorum 
12* 



180 MOMMSEN 

Quästionen gehören. Uebrigells scheint dies Verbrechen nicht, wie die 
Repetunden, als ein vornehmes gegolten, sondern die Quästion über
wiegend mit Personen nicht senatorischen Ranges, insbesondere den 
bei den öffentlichen Kassen beschäftigten Dienern und Schreibern zu 
thun gehabt zu haben 1). 

Bis zu einem gewissen Puncte haben die Rechtssätze über den 
Peculat auch auf den vom· Feldherrn unterschlagenen Kriegsgewinn 
Anwendung gefunden. Unterschlagung von Beutestücken , einerlei ob 
sie ein Anderer begeht oder der Feldherr selbst, ist unzweifelhaft stets 
als Peculat betrachtet worden 2) und musste es auch; denn die Beute 
wird bekanntlich nicht Eigenthum des Feldherrn, sondern Eigenthum 
des Staats und war, wenn der Feldherr sie nicht verschenkte oder 
verkaufte, an den Staat abzuliefern; somit sind alle Bedingungen des 
Diebstahls und der Diebstahlsklage hier vorhanden. Aber wenn der 
Feldherr die Beute verkauft und den Erlös zu weiterer Verwendung an 
sich nimmt, so ist es zunächst sehr fraglich, ob hier im Fall der Ver
wendung des Geldes im eigenen Interesse von Diebstahl und Ersatz
pflicht die Rede sein kann. Zu verkaufen und zu verwenden ist der 
Feldherr befugt; und da er das aus dem Verkauf gelöste Geld nicht an 
den Quästor der Gemeinde abliefert, sondern in seiner Hand behält, 
so ist es nicht bloCs eine mögliche, sondern selbst die natürliche Auf
fassung, daCs durch den Verkauf der Beute die (Manibien' zunächst in 
sein Eigenthum kommen unter der Verpflichtung sie zum öffentlichen 
Besten zu verwenden. Damit aber ist der Diebstahl ausgeschlossen, 
der durchaus Verletzung des Eigenthumsrechts eines Dritten voraus
setzt S): Ebenso fehlt es für die Diebstahlsklage an einem greifbaren 

natura 3, 30, 74, wo diese Quästion untel' den quotidianis genannt und der quae
.tW testamentorum lelfe ( Cornelia) nova entgegengesetzt ward; ferner daCs 668 
gegen Cn. Pompeins eine Anklage wegen Peculat erhoben ward (Plutarch Pomp.4). 

1) Vgl. besonders Cicero pro Mur. 20,42 und unten S. 194 A. 4. 
2) Modestinus Dig. 48, 14, 13: is qui praedam ab hostibus captam surripuit 

lelfe peculatu8 tenetur et in quadruplum damnatur. Gegen den Sohn des Cn. Pom
peius Strabo wurde Anklage erhoben wegen {urtum pecunÜle publicae (;nr~(! xJ.o
n~. l1'TJpoalwlI X(!'TJparwlI) und derselbe insbesondere beschuldigt Jagdnetze und 
Bücher aus der Beute von Asculum in seinem Besitz zn haben (Plutareh Pomp. 4). 
Vgl. auch Gell. 11, 18, 18. . 

8) Wie streng dies anch bei dem Peculat festgehalten wird, zeigt zum Bei
spiel, daCs derjenige, der öft'entliches Eigenthum zur Bewahrung oder zum Trans
port auf seine Gefahr bin übernimmt, keinen Peculat daran begehen kann (Dig. 48, 
14, 9, 2. 4) - offenbar weil hierin, äknlich wie bei der abgeschätzten Mitgift 
(D. 23,3, 10pr.), wenigstens bedingungsweise eine Eigenthumsühertragung gefun
den wird, der Empfänger also nls Schuldner des Staats für den Werthbetrag gilt. 
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. Object; denn diese ruht durchaus auf dem Ersatz und von Ersatz kann 
da kaum die Rede sein, wo eine Pflicht abzuliefern gar nicht besteht. -
Wenden wir uns zu der positiven Ueberlieferung, so darf man wohl 
vermuthen, dafs die scharfe Unterscheidung zwischen praeda und ma
nibiae recht eigentlich beruht auf der verschiedenen Art der Verant
wortlichkeit, indem die unterschlagene praeda unter das (urIUm pub li
cum fiel, nicht aber die unterschlagenen Manibien. Uebrigens ist aus 
unseren Rechtsquellen die Behandlung der Manitien, die ja in der 
Kaiserzeit überhaupt nur bei dem Kaiser vorkommen konnten, nicht 
mit Bestimmtheit zu ersehen. Nicht ohne Wichtigkeit aber ist es, dafs 
ke~ einziger vollkommen sicherer Fall nachgewiesen werden kann, wo 
unterschlagene Manibien als Peculat behandelt wären. Ja die allgemeine 
Untersuchung, die der Senat einige Jahre nach dem Tode des Dictator 
Sulla wegen der Restforderungen der Staatskasse üherhaupt und ins
besondere gegen die Erben Sullas verfügte, wird in Betreff dieser aus
drücklich beschränkt auf die von Sulla aus der Staatskasse und von den 
Steuerpflichtigen erhobenen öffentlichen Gelder, während von dem so 
ansehnlichen Kriegsgewinn mit keinem Worte die Rede ist 1). . Als 
dann in dem servilischen Ackergesetz vorgeschlagen ward den neuen 
Zebnmännern zu überweisen C aurum argentum ex praeda, ex manu
biis, ex auro coronario ad quoscumque pervenit neque relatum est in 
publicum neque consumptum in monumento' und ebenso denselben 
allen künftigen-Kriegsgewinn zur Verfügung zu stellen 2), da ist mit 
keinem Wort davon die Rede, dafs auch vorher schon der Staat im 
Wege Rechtens diese Summen habe einziehen können S), sondern es 
erscheint dies als eine neue Satzung, die nicht blofs die künftigen Feld-

1) Asconius in Comel. p. 72: quia defuel'at superiorihus temporibus (d. h. 
vor dem J. 687) in aerario pecunia publica, multa et saepe Bius rBi remedia erant 
qufUsita, in quibus Me quoque, ut peeuniae publicae, quae residuae apud quem
que eSllent, ellJigerentur. Id autem maxime pertinebat ot Comelium Faustum 
dictatoris fllimn, quia SuUa per multoll annos, quibus ea:ercitibull praefuerat et' 

. rem publicam tenuerat, sumpllerat pecunias ea: veetigalibus et ea: aerario populi 
Romani. Vgl. Cicero pro Cluent. 34, 94. 53, 147. Die Einrede, dars Sulla als 
Dictator nicht rechenschaftspßichtig gewesen sei (S. 172 A. I), schützte natürlich 
nur theilweise und namentlich nicht rur den mithradatischen Krieg. 

2) Cicero de I. flIJr. 1, 4, 12. 13. 2, 22, 59. 60. 

8) Freilich sagt Cicero im Hinblick auf die 687 erhobene Peculatklage gegen 
Faustus Sulla, dars Rullus bier eine Verfolgung gegen diesen beabsichtige wegen 
bereits gerichtlich abgewiesener Ansprüche. Allein das ist offenbar eine Verdrehung 
der Sache; nacn der ausdrücklichen Angabe des Asconins handelte es sich damals 
um die pecunia ea: (Jerario attributa oder ea: veetigalibus sumpta. 
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herren, sondern auch alle gewesenen und deren Erben mit bisher un
erhörten Rechenschaftsklagen bedroht. - Valerius Antias lässt aller
dings gegen L. Scipio und seine Untergebenen wegen der angeblich von 
ihnen unterschlagenen Manibien aus dem antiochischen Krieg nach der 
Analogie des Peculats einen Privatprozess einleiten 1). Allein einmal ist 
diese Apgabe, wie später zu zeigen sein wird, unzweifelhaft falsch und 
also nur mit grofser Vorsicht zu benutzen. Wäre sie aber auch richtig, 
so würde sie nur btweisen, dafs ausnahmsweise und auf Grund eines 
desshalb erlassenen Specialgesetzes wegen Unterschlagung der Manibien 
wie wegen Peculat geklagt werden konnte; die Regel also, dafs im ge
wöhnlichen Rechtsgang eine derartige Klage wegen Manibien nicht mög
lich war, würde durch diese Ausnabme lediglich bestätigt. Dafs ein 
derartiges Privilegium rechtlich denkbar ist, soll nicht geleugnet werden 
und es kann sein, dafs Antias das von ihm angenommene Verfahren 
gegen L. Scipio nach solchen Präcedentien aufgestellt hat. Aber weit 
wahrscheinlicher ist es, dafs man sich wohl gehütet hat durch ge
setzliche Ausnahmebestimmungen in diese zunächst privatrechtlichen 
Verhältnisse einzugreifen und Antias seine Erzählung nicht historischen 
Vorf'allen nach-, sondern selbst ohne Analogie erfunden hat. 

Wenn demnach auf die Manibien der Begriff des Peculats keine 
Anwendung fand, welche Controle blieb denn schliefslieh hinsichtlich 
derselben der Gemeinde? Man kann auf diese Frage zunächst mit der 
Gegenfrage antworten: welche Controle gewährte das älteste römische 
Recht demjenigen, der einem Dritten im Vertrauen auf dessen Recht
schaffenheit Geld zur Verwendung in einem bestimmten Sinn über
wiesen hatte? Es ist bekannt genug, dafs es für dergleichen Ver
trauensverhältnisse, abgesehen natürlich von den Fällen, wo der Geber 
durch ein besonderes formal gültiges .t;lechtsgeschäft sich vorgesehen 
hatte, einen prozessual ischen Rechtsschutz an sich nicht gab und erst 
in verhältnissmäfsig später Zeit die Regel durchdrang die redliche 
Uebereinkunft im Wege der Civilklage zu schützen. Aehnlich steht es 
auch hinsichtlich der Manibien. Es mangelt bei ihnen das positiv ob
ligatorische Moment, wie es zum Beispiel zwischen der Gemeinde und 
dem praes oder manceps und bei der pecunia e:r; aerario attributa zwi
schen der Gemeinde und dem Quästor vorliegt und somit bleibt es ein 
Verbältniss auf Treue und Glauben, dessen wesentlicher Schutz, wie 
Polybios (S. 176 A. 2) ganz richtig sagt, der von dem Beamten geschwo-

1) Liv. 38, 54. 
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rene Eid ist. - Indess unbedingt gilt dies do~h nur für die älteste 
Zeit j denn seit mit der Entwickelung der plebejischen Institutionen 
jenes oberpolizeiliche Brüchrecht der Beamten der Plebs und in zweiter 
Instanz der plebejischen Gemeinde selbst sich festgestellt hatte, gab es 
allerdings einen formell zulässigen Weg Verwendung-des Kriegsgewinns 
in den eigenen Nutzen des Feldherrn ebenso prozessualisch zu ahnden 
wie andern unredlichen und unsittlichen GeldgeWinn : so gut wie dem 
durch Wucher oder Zauber oder Unzucht Bereichlll1en eine arbiträre 
Geldbufse auferlegt werden konnte, so gut und mit noch besserem 
Recht konnte der Feldherr wegen unterschlagenen Kriegsgewinns mul
tirt werden. Die vollständige Verschiedenheit dieses Multprozesses von 
der alten Civilklage und späteren quaestio perpetua wegen (urtum pe
cuniae publicae oder Peculat leuchtet ein, mag man nun auf den Rechts
grund oder auf das KIagobject oder auf die Rechtsformen sehen 1) j 
aber an der formellen Statthaftigkeit desselben kann kein Zweifel sein. 
- Damit ist freilich nicht gesagt, dars man diesen Weg bereits 
in älterer Zeit auch wirklich betreten hat. Die Strafurtheile gegen 
M. Camillus Dictator 358 11 ) und M. Livius Consul 535 3 ) lassen sich 
keineswegs mit Sicherheit als Multirungen auf diesen Grund hin be-

1) Insofern ist es auch in der Ordnung, dars Camillus, obwohl als Dictator von 
der Rechnungslegung und also wenigstens factisch auch von der Peculatklage befreit, 
doch mit einer Multklage wegen unterschlagener Beute in Anspruch geuommen wird. 

11) Die Berichte über diesen Prozess (zusammeugestellt bei Schwegler 3, 174, 
wo Dio 52, 13 fehlt) sind schwankend und derselbe zumal in seinen Einzelheiten 
wenig geschichtlich beglaubigt. In der Regel wird er dargestellt als ein von einem 
Tribun vor den Tribus erhobener Multprozess; doch gab es auch eine Version, 
wonach ein Quästor anklagt (plinius h. n. 34, 3, 13) nnd die Centnrien entscheiden 
(Cicero de domo 32, 86) und wonach also die Anklage wohl capital war. Als Klag
grnnd wird in der ältesten U eberliefernng (bei Diodor 14, 117 und sonst) angegeben, 
dars er mit weüsen Rossen, wie sie vor die Götterwagen gespannt zu werden 

_ pßegten, triumphirt habe; die gewöhnliche Erzählung beziebt die Anklage auf die 
. Behandlung der Bente, entweder dafs er die Bente unter die Soldaten nnbillig ver
theilt oder dafs er Bentestücke - es werden bronzene Thüren genannt - unter
schlagen habe; auch wird wohl beides, der Gebrauch der weifsen Rosse und die 
unbillige Austheilung der Beute, verbanden (Vietor 23). Man wird hier kaum auf 
einen festen juristischen Kern kommen, um so weniger als der Mnltprozess über
hanpt jeder streng formalen Motivirnng entbehrte und der Annalist, der den mul
tironden Tribun diese und nach andere Unrechtfertigkeiten dem Camillus nebenein
ander vorhalten liefs, in so weit ganz in seinem Recht wal'. 

8) Nach Pseudo-Frontinus (strat_ 4, 1,45) ward er wegen uubilliger Verthei
lung der Beute an die Soldaten von deu Tribus multirt; wenn er bei Victor (50) 
peculatus reus beirst, so ist hior wohl nur dies Wort unricbtig oder doch nicht 
technisch gebraucht. 
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zeichnen und die erste nachweisliche Verurtheilung dieser Art, eben 
diejenige des L. Scipio - denn die Klage gegen M'. Glabrio 565 ward 
nicht bis zur Ahurtheilung geführt - wird ausdrücklich bezeichnet 
als durch keinen Präcedenzfall gerechtfertigt 1). Auch ist dies wohl 
begreiflich. Augenfällige Unterschlagung der Manibien wird die römi
sche Aristokratie der besseren Zeit zu vermeiden gewusst haben; für 
die Unrechtfertigkeiten aber, die ohne Zweifel nicht ausblieben, ge
währte das tribunicische Multirungsrecht keineswegS eine ernstliche 
Controle, die vielmehr nothwendig davon hätte ausgehen müssen die 
Manibien der Rechnungslegung zu unterwerfen. Dafs der erste beste 
Tribun dem Feldherrn, dem er Unterschleif beimafs, eine nach Ge
fallen bemessene Strafsumme auflegte und dann über die Billigkeit 
oder Unbilligkeit seines Spruchs die Bfu;ger auf dem Markte abmehren 
liefs, hiefs in der That nur ein Unrecht durch ein anderes und UD

vergleichlich gefährlicheres bekämpfen; man braucht weder die Scheu 
der Römer in die häusliche Verwaltung des einzelnen Bürgers einzu
greifen noch den Coteriegeist der Nobilität besonders in Anschlag zu 
bringen, um es zu erklären, dafs die Republik in ihrer besseren Zeit 
zu diesem Mittel nicht gegriffen hat. 

3. DER HERGANG DER SACHE. 

Seit der grofse Kampfdl'lr Stände in Rom zu Ende gegangen war 
und das Gemeinwesen in gewaltigen Kriegen und Siegen sich aufs neue 
con~olidirt hatte, ist es schwerer als vorher in unserer geringhaltigen 
Ueberlieferung dem Schwanken der Parteien zu folgen, da zumal die 
Hauptschlachten jetzt innerhalb der Curie geschlagen werden. Nichts:" 
destoweniger erkennt man es deutlich, daCs unmitt~lbar nach dem 
Ausgang des hannibalischen Krieges (553) die Conservativen das Ge
meinwesen beherrschten; und an ihrer Spitze stand als das anerkannte 

1) Gellius 6, 19, 5: multamque nullo exemplo irrogaverit. Damit steht frei
lieh im entschiedensten Widersprucll, was nach Antias (Livius 38, 54, 6) die dem 
Scipio günstigen Tribunen fordern:< 6enatum quaerere de pecunia Mn relata ÜI 

publicum, ito ut antea sem per factum esset. Allein Cis stebt dies innerhalb eines 
Berichts, der namentlich auch darin gefilscht ist, . dars er das Verfahren gegen 
L. Scipio nach den rur den Peculat vOl'geschriebenen Formen modelt, wie er die 
Klage auch geradezu gerichtet sein lässt auf peculatu8 (Gellius 6, 19, 8; Livi1ls 38, 
55, 6). So musste von selbst die für den Peculat nicht zweifelhafte Oberaufsicllt 
des Senats (S. 178 A. 4) sich ihm auch hierauf übertragen. 
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Haupt der Partei der Sieger von Zama P. Scipio Africanus, etwa wie 
in England der Sieger von Waterloo lange Jahre hindw-ch das Haupt 
der englischen Tories geblieben tst. Von seiner persönlichen Geltung 
zeugen nicht blofs seine Stellung als princeps senatm (seit 556) so wie 
seine Censur (555/6) und sein zweites Consulat (560), zu einer Zeit, 

- wo die Iteration sonst kaum noch vorkam, sondern vor allen Dingen 
die Vorgänge während des antiochischen Krieges, insbesondere die 
Wahlen. Denn während für 562 Scipio mit seinen Candidaten nicht 
durchgedrungen war t), wurden für 563, das Jahr, in dem der Krieg 
begann, sein Vetter P. Nasica und sein treuer Verbündeter M'. Gla
brio' 11), für 564 sein Bruder L. Scipio und sein langjähriger Vertrauter 
C. Laelius gewählt - wobei noch zu beachten ist, dafs sowohl Glabrio 
wie Laelius homines novi waren und also wohl hauptsächlich durch 
Scipio luden Fasces gelangten. Es ist auch begreißich genug, dafs 
bei dem Ausbruch des höchst geiahrlichen und weitaussehenden Krie
ges mit dem König von Asien und Syrien -die Bürgerschaft wie der 
Rath allein auf den erprobten Kriegshelden' blickte, den (Unbesiegten', 
wie Ennius ihn nennt, und seinen Rathschlägen unbedingt folgte, bis 
dann schliefslich die Führung desselben in Asien in einer streng ge
nommen mit den republikanischen Institutionen nicht verträglichen 
Weise unter dem nominellen Oberbefehl seines Bruders ihm selber über
geben ward. Dafs aber Scipio wenigstens in dieser Epoche seiner poli
tischen Thätigkeit entschieden auf Seite der Aristokratie stand, sagt 
Polybios3) ausdrücklich und deutlicher noch als er die von Scipio oder 
doch unter seiner Mitwirkung in seinem zweiten Consulat eingeführte 
Scheidung der senatorischen Schauspielstände von denen der übrigen 
Bürgerschaft 4). - Demnach trat der demokratischen Opposition als 
das erste und unmittelbarste Ziel ihrer Angriffe der Ueberwinder Han
nibals entgegen; und wie unter den Führern derselben Cato der nam
hafteste und energischste war; so ist das Ringen der beiden grofsen 

1) Liv. 35, 10_ I;)iese Wahlen entschied der Einfluss des Flamioiousj aber 
beide Consuln fübren Krieg in Norditalien und den Ausbruch des groCsen asiati
schen Krieges erwartete man offenbar in diesem Jahr noch nicht, wenn man auch 
sich darauf als auf etwas Mögliches gefasst machte (Liv. 35, 20, 7). 

I) Daflir bürgt Glabrios Auftreten bei den Versnchen dem Scipio den Ober
befehl gegen Hannibal aus der Hand zu nehmen (Liv. 30, 40. 43) j hinzu kommt 
seiD bitterer Hader mit Cato. 

8) 24, 9: q)/J.od'o'~(Ja> Iv u(Jturolt(Jarlltrp 7roJ.'Hvl"-an. Vgl. R. G. 1,838. 
') Es steht freilich dahin, bis zu welchem Grade Scipio als Urheber dieser 

MaCsregel anzusehen ist (Asconius in Camel. p. 69). . 
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Parteien in dieser Epoche gewissermafsen verkörpert in der Fehde 
zwischen Scipio und Cato 1). Zum grofsen Theil bewegte sich der 
Streit der Parteien auf dem Gebiete der äufseren Politik. Die Aristo
kratie wollte, wie das bereits anderswo dargelegt worden ist ll), den 
Staat auf Italien beschränken und von Eroberungen im Ausland nichts 
wissen; auf Seiten der Opposition dagegen brach zwar entschieden und 
folgerichtig mit dem alten System erst Gaius Gracchus, aber verfolgte 
man doch von Haus aus gleichsam instinctmäfsig kühnere Pläne und 
weitere Ziele. Durchgängig wurde defshalb der Senat beschuldigt die 
gr()fsen militärischen Erfolge nicht in genügender Weise genutzt und den 
ausländischen Gegnern allzu günstige Bedingungen gewährt zu haben. 
Die wesentliche Differenz dieser Auffassungen kam zuerst zu Tage bei 
den Verhandlungen über Africa; wenn Scipio den Karthagern einen ver
hältnissmäfsig günstigen Frieden gewährte, so ward Cato funfzig Jahre 
hindurch nicht müde ihn und den Senat wegen dieser schwächlichen, 
wenn nicht landesverrätherischen Politik anzuklagen, bis er im hohen 
Greisenalter endlich durchdrang und die Vernichtung des Gemeinwesens 
der africanischen Phoeniker erreichte. passeIbe wiederholte sich wenige 
Jahre später nach der Niederwerfung Makedoniens; und ohne Zweifel 
daher schreibt sich die bittere Feindschaft, die Cato den hier im Vorder
grund stehenden Flamininen nicht minder wie den Scipionen bewahrte. 
Aber zum Ausbruch brachte das lange grollende Gewitter erst der dritte 

. der drei grofsen Kriege, die in rascher Folge die Römer zu Herren der 
drei Erdtheile machten, der asiatische; und in diesem waren es wieder 
wesentlich die Scipionen, die den 'Krieg führten und den Frieden fest
setzten. Es war nicht die eigentliche Ursache des Angriffs, aber es kam 
demselben zu Statten, dafs die Rollen, die beide Bnider in diesem 
Krieg gespielt hatten, vielem und gerechtem Tad~l unterlagen: weder die 
factische Oberfeldherrnstellung eines Adjutanten noch die nominelle 
Oberfeldherrnschaft eines Mannes, der nichts war als der Bruder seines 
Bruders, vertrugen sich mit dem Geiste, der in der hannibalischen 
Zeit die römische Bürgerschaft beherrschte. Ein weiterer Vortheil war 
es, dars der Angriff hier in erster Linie den Lucius Scipio traf, der po-

1) (Nepos) bei Gellius 4,18: Petülii quidam tribuni p/ebis aM. ut aiunt Catone 
inimico Scipionis comparati in eum atque immusi. Livius c. 54: (Cato) adlatra1'8 
magnitudinem mus (Africani) solitus erat; hoc auctore existimantur Petillü et 
viIIo Africano rem intfressi et mortuo rOlJYltionem promulgasse. V gl. daselbst § 11 
und Plutarch Cat. mai. 3. Hierin stiDllDt Anti .. mit den älteren Annalen überein. 

I) R. G. 1,789. 2,22. 198 und sonst. 
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litisch und militärisch nichts bedeutete und von dem es sich wenigstens 
ohne Aergerniss behaupten liefs, dafs er nicht mit reinen Händen aus 
Asien zurückgekommen sei. So -ist es gekommen, dafs die Opposition 
mit ihren Angriffen gegen die äufserePolitik des Senats hier zuerst Ernst 
machte und ihnen die Richtung gab auf den Sturz der Scipionen ; und 
wir werden sehen, dars sie im Wesentlichen ihr Ziel erreichte. 

Die Einleitung zu dem Angriff auf die Scipionen selbst machte 
ein Angriff auf den Amtsvorgänger des Lucius, der im J. 563 den 
König Antiochos aus Griechenland hinausgeschlagen hatte, den M'. Gla
brio 1). Es ist wahrscheinlich, dars Glabrio ein eifriger Anhänger der 
Scipionen und durch ihren Einfluss zu seiner FeldherrnsteIlung gelangt 
war (S. 185); aber auch davon abgesehen bahnte eine Anklage hinsicht
lich des ersten Feldzugs ähnlichen Anschuldigungen gegen die in dem 
zweiten commandirenden Generale den Weg. Die Volkstribune P. Sem
pronius Gracchus und C. Sempronius Rutilus belangten also den Gla
brio wegen angeblicher Unterschlagung der nach der Schlacht an den 
Thei'mopylen gemachten Beute auf eine Geldbufse von 100000 schweren 
Assen 2). Wie unerhört ein solches Vorgehen war, erhellt aus der 
früher gegebenen Auseinandersetzung; es kam hinzu, dars Glabrio ein 
entschieden tüchtiger Offizier war und eben damals mit Aussicht auf 
Erfolg sich um die Censur bewarb - der Angriff auf ihn war zugleich 
ein Wahlmanöver zu Gunsten seiner der demokratischen Partei ge
nehmeren Mitbewerber um dieses höchste Ehrenamt. Hinter den An
klägern stand Cato, als persönlich an diesem Kriege betheiligt - er hatte 
den Feldzug in Griechenland unter Glabrio als Kriegstribtm mitge
macht S) - Hauptzeuge dafür, dafs gewisse goldene und silberne 

1) Livius 31, 51 wahrsche~nlich aus Antias, dessen Bericht wir hier nicht zu 
controliren im Stande sind j denn weiter wissen wir über diesen Handel nichts als 
dars von Cato eine vierte Rede gegen M'. Acilius angeführt wird (Festus v. pena
tores p. 237 M. j Cato fr. p_ 45 Jordan) und dars derselbe Reden hielt de prf16da 
militibus dividenda und uti prf16da in publicum 1'f!feraiur, welche auch hieher 
gehören mögen (Jordan p. 69. XCIV). Uebrigens giebt Antias Bericht keinen be
sonderen Austofs j nur hob die ältere Erzählung gewiss schärfer hervor als er es 
gethan zu haben selleint, dars es für eine solche Anklage keinen Präcedenzfall 
gab (S. 183). . 

I) Livius: quod pecuniae regiae prf16rlaeque aliquantum captf16 in Antiochi 
castris neque In triumphfJ tulisset neque in f16rarium rettulislet. 

8) Man tritt Cato schwerlich zu nabe durch die Annahme, dars, als er, obwohl 
bereits Consular,· dennoch gegen den Gebraucll dieser Epocbe als Kriegstribun in 
das Heer des Glabrio eintrat, ihn aucll und vielleicht zunächst politische 
Zwecke bestimmten. Es musste seiner Partei dann liegen die Führung und die 
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Beutestücke vorhanden gewesen, aber im Triumph nicht mit aufgeführt 
worden seien; er spielte in diesem Prozess, in dem er wenigstens vier 
Mal gegen Glabrio sprach, eine besonders gehässige Rolle, da er nicht 
blofs gegen seinen früheren Feldherrn auftrat, sondern auch gegen 
seinen jetzigen Mitbewerber um die Censur. Dafs die Scipionen in 
irgend einer Weise in diesen Prozess eingegriffen hätten, erhellt nicht; 
wahrscheinlich waren sie, als derselbe stattfand, noch nicht aus Asien 
zurück. Die Stimmung der Bürgerschaft war für Glabrio nicht günstig; 
er zog desshalb seine Bewerbung um dieCensur zurück, die ihm bis da': 
hin wegen seines frischen Kriegsruhms und der vielen an seine Soldaten 
vertheilten Spenden sicher zu sein schien. Die Ankläger, hiemit-befrie-
digt, liefsen darauf die Sache fallen und trieben es nicht bis zur Abstim
mung. Wenn gleich bei der Censorenwahl Cato selber diesmal noch 
unterlag, so war der gewonnene Erfolg doch nicht gering anzuschlagen; 
auch der Vetter Scipios P. Nasica war durchgerallen und die siegreichen 
Candidaten T. Flamininus und M. Marcellus zwar Männer der aristo
kratischen Partei, aber keineswegs des engeren scipionischenKreises, 
Flamininus sogar mit Scipio verfeindet. Es war genug erreicht , um 
Catound die Seinigen zu weiteren und ernstlicheren Angriffen zu er
muthigen. 

Die dem Antiochos abgenommenen Gelder bildeten auch in den 
Angriffen auf die Scipionen selbst den Ausgangspunct der Beschwer
den. Nichts haftet im Publicum so leicht wie die Beschuldigung eigen
nützigen Verhaltens gegen diejenigen Staatsmänner, die mit auswär
tigen -Mächten zu verhandeln, vor allem gegen diejenigen, die die 
Kriegscontributionen geschlagener Feinde festzustellen haben. Die 
Thätigkeit des Unterhändlers ernstlich zu beaufsichtigen ist in diesem 
Falle unmöglich; und da jede wirkliche Controle ausgeschlossen ist, liegt 
der Argwohn allerdings nahe genug, dafs die Gewährung persönlicher 
Vortheile ihn zu Unrechtfertigkeiten bestimmt haben mag. Das noth
wendige Dunkel solcher Verhandlungen und die fast ebenso unvermeid
lichen freundlichen Beziehungen, in die der Unterhändler hier zu dem 
Landesfeind tritt, regen die beiden mächtigsten Leidenschaften der 

Führer des Krieges selber zu beaufsiehtigen und entweder die Dinge in ihrem 
Sinne zn leiten oder sich den Stolf für spätere Anklagen zu schalfen. Eine feiner 
organisirte Natur hätte vor der Zweideutigkeit und der Aufpasserei, die in dieser 
Stellung lag, wobl zurückgeschent; dars Cato daran keinen Anstofs nahm und ge
wiss in diesem Falle ebenso meinte seine Bürgerpflieht zu erf'üllen wie bei seinen 
Kreuzzngspredigten gegen Karthago, ist vollkommen begreiflich. 
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Menge, die Neugier und den Neid gegen ihn auf und geben ihm von Haus 
aus eine schwierige Stellung. Cato kannte seine Leute und die Scipionen 
haben es empfunden. AufseinenBetrieb wurde im J. 567 (S.199) im Senat 
von zwei Volkstribunen Q. Petillius Ateius (1) und einem andern Q. Pe
tillius 1) die Vorlage der Rechnungen wegen der antiochischen Kriegs
contribution - das heifst wegen der theils bei Abschluss der Präli
minarien, theils bei der Ratification des Friedens an den Feldherrn 
L. Scipio gezahlten 3000 Talente (S. 164 A. 3) - und der in diesem 
Krieg gemachten Beute 2) gefordert S). Natürlich riclrtete sich diese 
Forderung unmittelbar gegen den nominell!'ln Oberbefehlshaber Lucius, 
in der That aber gegen den Publius, der der Sache nach den Krieg 
geführt hatte; es ist also begreiflich und sachgemäfs, dafs Publius, 
ni~ht Ludus den hingeworfenen Handschuh aufhob. Er erwiederte, 
nach Polybios Erzählung, dars die Rechnungen vorhanden seien, eine 
VerpOichtung aber zur Vorlage derselben nicht bestehe; und da die 
Gegner nichts desto weniger auf ihrer Forderung beharrten, Hefs er 

1) Petillü quidam t,'. pl. heirsen sie bei Gellins 4, 18; duo Q. PetiUü bei 
Livius 38, 50; a Petüio Ateio tribuno plebis steht bei Victor 49, 16 in beiden 
Recensionen, so daCs die Lesung nicht wohl von den Abscllreibern wesentlich ent
stellt sein kann; eher mag das seltsame Cognomen von Victor oder von Antias 
selbst in irgend einer Weise verdorben sein. A,uf keinen Fall darf, wie oft ge
scllieht, a Petilio ae Naevio tr. pi. hergestellt werden. - Brüder nennt die beiden 
Ankläger nur Dio (r. 63, der den LiVins ansschreibt und sicher dies lediglich aus 
der Namensgleichheit schloss, natürlich mit Unrecht; denn so gewöhnlich es in 
Dios Zeit war, dars Brüder den gleichen Vornamen führen, so wenig passt dies 
für das sechste Jahrhundert. Wohl aber mögen sie Vettern gewesen sein. Der 
eine von ihnen ist ohne Zweifel der Prätor 573, Consul 578 Q. Petillius C. f. Q. n. 
Spurinus; der zweite kommt sonst nicht vor. Die Schreibung mit doppeltem I 
fordern die eapitolinischen Fasten wie die Münzen. 

S) ut pecuniae .-4ntiochinae praedaeque in eo bello captae (capta erat die 
Hdschr.) rationem redderet wird wohl bei Gellius mit Gionov zu schreiben sein, 
da es nachher heirst omnis pecuniae omnisque p,'aedae. 

8) Dars diese Verhandlung im Senat stattfand, bezeugen übereinstimmend 
Polybios 24,9- und Gellius 4,18, das ist Nepos; wogegen die von Antias ab
hängigen Erzähler Livins und Victor die Petillier zu Anklägern des P. Scipio 
vor dem Volke machen und der letztere auch das Zerreifsen der Recbnungsbücher 
vor die~em. geschehen lässt (in conspectu populi scidit), während Livins diesen 
Zug in dem Hauptbericht ganz übergeht und ihn nur in der Einschaltung aufser 
dem Zusammenhang nach Polybios beibringt. - Ob ein Angreifer genannt wird, 
wie bei Polybios (d71alTOV)lro. Ttvo.) und Victor, oder zwei, wie bei Gellius und 
Livius, ist in der That nicht verschiedene Ueberlieferung, sondern nur verschie
dene Fassung; denn einer musste doch den Angriff machen, ein anderer secundi
ren, so dars man ebenso gut einen wie zwei Angreifer nennen konnte. 
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seinen Bruder die Rechnungen herbeischaffen, zerriss aber das Rech
nungsbuch in vollem Senat und erklärte dem Antragsteller, dars er 
daraus die Rechenschaft sich abnehmen möge. Den Senat aber fragte 
er, wie es komme, dars man über die 3000 Talente Rechnung 
von ihnen fordere, nicht aber frage, weder durch wen die von Antiochos 
gezahlten 15000 Talente an den Staat gekommen seien noch wer Rom 
zum Herrn von Spanien, Afriea und Kleinasien gemacht habe. Alles 
verstummte auf diese stolzen Worte; und auch der Antragsteller stand 
davon ab die Sache fortzuführen und einen Beschluss des Senats darin 
zu erwirken. - Mit dieser Erzählung des Polybios stimmt der ältere 
bei Gellius erhaltene annalistische Bericht wesentlich überein 1 ); er 
fügt noch hinzu, dafs P. Scipio erkärt habe, es sei seine Absicht ge
wesen das Rechnungsbuch öffentlich 'zu verlesen (palam recitare) und 
im Gemeindearchiv niederzulegen (ad aerari'Um deferre); jetzt aber 
werde er sich nicht selber ,den Schimpf anthun sich wegen Unter
schleifs zn rechtfertigen. 

Es erhellt aus der vorher angestellten Erörterung, dafs die Sci
pionen, indem sie die ihnen angesonnene Rechnungslegung über den 
Kriegsgewinn verweigerten, nicht blofs in ihrem Rechte waren, son
dern kaum anders handeln konnten; denn eine solche Forderung war 
nicht blofs nicht rechtlich erz wingbar , sondern auch unerhört und 
an sich schon beschimpfend. Wenn also die Tribune, die den Antrag 
gestellt hatten, ihn nach der Erklärung des P. Scipio zurückzogen, so 
geschah dies nicht, weil die zuversichtliche Vertheidigung des Angeklag
ten sie schreckte oder verwirrte, sondern einfach weil auf diesem 
Wege nicht weiter zu kommen. war. Schwerlich hatte Cato etwas an
deres erwartet als eine solche Weigerung und schwerlich auch etwas 
anderes gewünscht; die Verhandlung im Senat sollte vermuthlich blofs 
der Bürgerschaft den Beweis liefern, dafs gegen die hochgestellten Män
ner der Weg der Güte umsonst versucht sei undnun, dasiejede Verstän
digung und sogar jede Erörterung abgelelmt hätten, nichts weiter übrig 
bleibe als die förmliche Versetzung in Anklagestand, zu der man jetzt 
vorschritt. Die im J. 568 von L. S~ipio zehn Tage hindurch zur Feier 
der Besiegung des Antiochos und in Erfüllung einE's damals geleisteten 
Gelöbnisses mit Unterstützung der Könige und Städte Kleinasiens ge-

1) Nur fUhrt P. Scipio hier das Rechouugsbuch selber bei sich (P1'OlatO fJ sinu 
togae libro), während bei Polybios, offeubar sachgemärser, dasselbe durch den 
Bruder herbeigeschafft wird, in- dessen Gewahrsam dasselbe sich lIeJinden musste. 
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feierten Spiele scheinen in diesen Zusammenhang zu gehören 1) und 
ein Versuch gewesen zu sein die Bürgerschaft umzustimmen; aber er 
erreichte seinen Zweck nicht. Am Ende des Jahres 569 oder zu An
fang des J. 570 11 ) erhob der Volkstribun M. Naevius bei der ~
meinde wegen dieser Sache Anklage gegen den P. Scipio S). Dars 
gegen diesen geklagt ward und nicht gegen seinen Bruder, beweist an 
sieh schon, dars es sieh hier nicht zunächst um Verwendung der Beute
gelder in den eigenen Nutzen handelte; denn eine solche Anklage hätte 
in erster Reihe gegen den L. Seipio gerichtet werden müssen. Damit 
stimmt auch die Ueberlieferung überein. Der bessere annalistische 
Bericht lässt den Scipio desswegen angeklagt werden, weil er vom 
König Antiochos bestochen ihm den Frieden zu allzu günstigen Be
dingungen ausgewirkt habe 4); in dem Bericht des Antias verschwimmt 
zwar der eigentliche Anklagegegenstand einigermafsen in der Reihe 
allgemein gehaltener Beschuldigungen, aber auch hier noch tritt die 
angebliebe Bestechung durch Antiochos 5), insbesondere die Frei-

1) Livius 39,22; Plinius 33,10,138, wonach das Jahr der Spiele feststeht; 
die Einordnung derselben in den Zusammenhang Cler Ereignisse beruht anf den 
unten zu recbtfertigenden chronologischen Ansetzungen. Was Valeriu8 Antias 
bei Livius a. a. O. über diese Spiele vorbringt, hängt mit seiner abgeänderten 
Fassung der Erzälliung, namentlich mit der verschobenen Chronologie so eng 
zusammen, dars es keinen Glauben verdient. Dars Scipio, um das rur die Spiele 
erforderliche Geld sich zu verschalfen , vorher eine Mission nach Kleinasien znr 
Beilegung von Streitigkeiten zwischen den Königen Antiocltos und Eumenes über
nimmt, ist offenbar desswegen erfnnden, weil L. Scipio nach Antias schon 567 
sein ganzes Vermögen in Folge des Prozesses eingebürst hat. Damit kann es 
auch zusammenbängen. dars nacb Plinius a. a. O. - der vielleicht ebenfalls aus 
Antias schöpt\ (vgl Brunn ind. Plin. p. 41) - das Volk dnrcll Collecten ihm 
das ftir die Spiele nöthige Geld verscllalfte; es ist denkbar, dars Antias bei seiner 
Tendenz Scipios Armuth zu illustriren beide Sammlungen verband. 

J) Ueber die Zeitbestimmung ist der vierte Abschnitt (S. 200) zu vergleichen. 
8) Den Volkstribun M. Naevius nennen als Ankläger des P. Scipio vor dem 

Volke Nepos bei Gellius 4, 18 und Livius in der Einschaltung (38, 56, 2, vgl. 39, 
52). Auch trug die dem Scipio flilscblich beigelegte Rede diesen Namen auf dem 
Titel, während er in der Rede selbst nicht vorkam (Liv. a. a. 0.). Endlich be
stätigt Cicero (S. 163 ), dars Scipio gegen den Naevius sprach j und wenn er auch 
nicht angiebt, bei welcher Gelegenheit dies geschah, so wird docll an keinen ande
ren Handel gedacht werden dürfen als an den einzigen Fall, wobei ein Zusammen
storsen Scipios mit einem Naevius anderweitig überliefert ist. - Valerius Antias 
lässt statt des Naevius die beiden Petillier den Scipio bei dem Volke anklagen. 

4) Accepisse (P. Scipümem) a rege Antiocho pecuniam, ut condicionibus 
gratiosis et mollibus pfl:e cum eo populi Romani nomine fieret. Gellius a. a. O. 

6) Pecuniae captae reum accusarunt. Livius c. 51, 1. 
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gebung des in Gefangenschaft gerathenen Sohnes des Africanus ohne 
Lösegeld, nicht undeutlich als Hauptbeschwerdehervor. Wären die Ka
tegorien des Quästionenprozesses schon damals mafsgebend gewesen, 
so wäre diese Anklage, als erhoben wegen Landesverrath, unter die 
quaestio maiesiatis gefallen; für den alten Comitialprozess kann nur 
gefragt werden, ob sie capital - also als crimen perdmllionis - gefasst 
oder auf eine Mult gestellt worden ist. Formell ist beides denkbar 
und ausdrüeklich wird darüber nichts gesagt; indess ist ohne Zweifel 
das letztere anzunehmen, theils weil später auch gegen den Bruder 
die Klage nicht anders erhoben ward, theils besonders weil die Ver
sammlung, die den entscheidenden Spruch thun sollte, von den Volks
tribunen berufen ward, also nicht die Centurienver.sammlung war. -
Der Verlauf der Anklage ist der gewöhnliche im Comitialprozess: es 
wird zunächst in kurzen Zwischenräumen dreimal vor dem Volke 
über die Sache verhandelt, alsdann nach längerem Zwischenraum 
(nehmlich post trinundinum) ein vierter Termin zur Fällung des tribu
nicischen Spruches, Einlegung der Provocation und definitiver Ent
scheidung durch die Gemeinde anberaumt 1). AIs an einem der drei 

1) Diese Termine treten nur in der Erzählung bei Livius Dach Antias einiger~ 
mafsen hervor, indem die Tribune in dem ersten Termin erst den Scipio sprechen 
lassen, dann ibn ausführlich anklagen; darauf einen andern Termin ansetzen (pro
dicta dies elt c. 51, 4), an welchem die Contio, von Scipio aufgefordert ihm zum 
Dankopfer rur den Sieg über Karthago auf das Capitol zu folgen, den Ankläger auf 
dem Markt allein lässt; eudlich auf einen entfernteren Tag die scliliefsliche Ent
scheidung verlegen (die longiore prodicta c. 52, 1). Hier ist allerdings manches 
verwirrt. Es ist nicht möglich, dars der Angeklagte zuerst sprach und dann die 
Ankläger; ferner fehlt ein Termin, so dars die Schilderung der ersten und zweiten 
Accusation bei Antias oder auch erst bei Livius in einander gell os sen zu sein 
scheinen. Aber erfunden kann diese, wie ich scllon in meiner Recension von Geibs 
Criminalrecbt (Jen. Allg. L. Z. 1844 S. 251) erinnert habe, im Wesentlicben 
den Formalien des römischen Comitialprozesses genau entsprechende Erzählung 
unmöglich sein; und es ist auch nicht abzusehen, warum Antias hier von der älte
rea Ueberlieferung abgewichen sein sollte, während es andrerseits kein Wunder 
ist, dafs dergleicllen uns nur in seiner Version vorliegt, der einzigen ausführ
lichen und zusammenhäagenden, die wir besitzen. Die Trümmer der besseren Be
richte widersprechen in diesem Puncte dem des Antias keineswegs; namentlich ist 
es nicht richtig, was Nissen S. 215 behauptet, dafs nach Polybios und Gellius die 
Anklage in Folge von Scipios Anspielung auf die Schlacht bel Zama zurückgezogen 
worden sei. Polybios .sagt davon gar nichts und auch in Gellius Worte: contio 
quae ad sententimn de &ipione ferendam convenerat wird damit viel zu viel hin
eingetragen. Auch hätte, weun hier die vierte Versammlung, in der es zur Ab
stimmung- kommt, gemeint wäre, dieselbe nicht contio, sondern con.cilium heirsen 
müssen, wie auch ricbtig bei Livius 8, 53, 6 stftt. 
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ersten vorbereitenden Termine, welcher zuiallig auf den Jahrestag der 
Schlacht von Zama fiel, der Ankläger eine lange und heftige Rede ge
halten hatte, stand Scipio auf und sagte zu seiner Vertheidigung nichts 
weiter, als daIs es sich für diejenigen wenig schicke zu horchen, wie 
man den P. Scipio schmähe, die es diesem zu verdanken hätten, 
daCs sie dergleichen überhaupt zu hören im Stande seien·; worauf das 
Volk den Ankläger allein stehen liefs und dem Scipio auf das Capitol 
folgte, um mit ihm den Göttern den Dank für jenen Sieg darzubringen 
und ihn von da nach Hause zu geleiten 1). Diese stolzen und wohl be
rechtigten Worte des Mannes, der den Hannibal bezwungen, schafften 
ihm einen Rednertriumph und beschämten die Ankläger; jedoch im 
Rechtsgange äilderte es nichts, ob Scipio mit vielen oder wenigen W or- ' 
ten sich vertheidigte und ob der Termin vor vollem oder vor leerem 
Markt zu Ende kam. Als der entscheidende Tag herankam, fand Scipio 
es gerathen sich der Abstimmung der Bürgerschaft nicht zu unter
werfen, sondern wenigstens zunächst ihr auszuweichen, indem er in 
Folge einer inzwischen von ihm übernommenen diplomatischen Mission 
sein Ausbleiben mit Abwesenheit in öffentlichen Angelegenheiten ent
schuldigen liefs und dadurch zunächst Vertagung der Urtheilsfällung 
bewirkte ll). Was er im Besonderen damit bezweckte, wissen wir nicht. 

1) So erzählt Polybios 24, 9, nur dafs der letzte Zug, die Geleitung auf das 
Capitol und nach Hause, bei ihm fehlt. Vergröbert, aber nicht wesentlich verän
dert findet sich derselbe Bericht bei den römischen Annalisten, sowohl bei dem 
Gewährsmann des Nepos (vgl. auch Gellius 4, 18, 6) wie bei Antias; danach 
sagt Scipio geradezu, dars dies der Jahrestag von Zama sei und fordert die Zu
hörer auf den Ankläger stehen zu lassen und ihm auf das Capitol zu folgen. 

I) Die einzige Spur, wie nach deu besseren Annalen der Prozess des Publius 
sistirt ward, ist darin enthalten, dars sie ihn einige Zeit nachher während des Pro
zesses seines Bruders als leCatus in Etrurien verweilen lassen (Livius c. 56, 8), 
welches nur beirsen kann, darg er, als Gesandter in Staatsgeschiiften (denn die 
oft'enkundigen lecationes liberae gah es in dieser Zeit sicher noch nicht) von Rom 
abwesend, derzeit in Etrurien verweilte. - Antias Bericht lässt den P. Scipio sich 
nach Liternum in Campanien entfernen und Lucius den abwesenden Bruder mit 
Krankheit entschuldigen, welche Entschuldigung die Tribunen nicht annehmen 
wollen, aber durch ihren ColJegen Ti. Gracchus dazu gezwungen werden. Indess 
die Intercession des Gracchus zu Gunsten des Publius ist oft'enbar derjenigen des
selben Mannes zu Gunsten des Lucius nacherfunden. Andrerseits· wird die Herein
ziehung von Liternum und von der Krankheit Seipios darauf berubeu, dafs Scipio 
nach Antias unmittelbar nachher starb - was entscllieden falsch ist -, notorisch 
aber der Ort, wo er starb, eben Liternum war. Während also diese Erzählung mit 
handgreiflich erfundenen Angahen untrennbar zusammenhängt, ist sie mit dem 
hinreichend beglaubigten Aufenthalt des Scipio als lecatul in Etrurien schlechthin 
unvereinbar. Man wird sie also als gefälscht zu beseitigen haben. 

Herme. I. 13 
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Schwerlich gedachte er in dieser FonD. von der politischen Bühne 
überhaupt abzutreten und das Spiel den Gegnern gewonnen zu geben; 
er mochte wohl hoffen, dafs die Al}.klage durch blorse Verschleppung 
beseitigt werden und er bald wieder würde zurückkehren können, _ um 
seinen Platz im Senat und die Führung der Aristokratie aufs Neue zu 
übernehmen. 

Bis zu einem gewissen Grade erreichte Scipio was er wollte; die 
Anklage gegen ihn ward sistirt. Aber die Gegner ruhten darum nicht; 
man erkennt Catos unermüdliche Thätigkeit und 'sein Anklägergeschick 
in der Führung dieser grofsen auf gerichtlichem Boden ausgefochtenen 
politischen Fehde. Man ging jetzt an den Bruder und machte im Früh
jahr 570 1) ihm den Prozess wegen der vom König Antiochos empfan
genen Summen; in wiefern dies Verfahren mit Recht bezeichnet wer
den konnte als der Observanz widerstreitend und ohne Beispiel 2), ist 
früher (S. 184) gezeigt worden. In der Form war die Anklage nicht ver
schiedel!- von der gegen den Africanus erhobenen: auch sie wurde von 
einem Volkstribun - es war C. MinuciusAugurinus S) - bei den Tribus 
eingebracht und war, wie hier ausdrücklich angegeben wird, auf eine 
Geldbufse gerichtet'). Wie die Verhandlungen verliefen, ist nicht 
näher bekannt. Den Anklägern wurde vorgeworfen die Beobachtung 

1) Ueber die Zeitbestimmuug s. den vierten Abschnitt (S. 200). 
2) Gellins 6, 19, 2 aus dem tribunicischen Decret: cum cQT/Jra [elfe, contra

que m01'fJ7n maiorum tribunu, pi. hominibuG accüis per wm inauspicato ,enten
tiam de eo tulerit multamque 1tuUO e:llemplo irroffllverü. 

8) Gellius a. a. O. hat allein den Namen erhalten. Antiß!l weist auch diesen 
AngriJf gegen den Lucius den Petilliern zu. 

~) Als Mnltprozess bezeichnet die Klage ausdrücklich Gelliu. 6, 19, indirect 
Livius in der zweiten Version c. 56, 9, da die Tribunc nur insofern in derLag.e 
sind den Scipio festzuhalt{ln, als sie seine Verurtheiluog bewirkt haben. An~s 
dagegen - und es hebt dies Gellius § 8 als eine von ihm in die Erzählung ein
geführte Neuerung hervor - substituirt dem Mnltverfahren eine Privatklage vor 
dem Prätor wegen sogenannten Peculals, dic veranlasst worden sei durch einen 
Volks- und einen durcll den Volksschluss hervorgerufenen Senatsbcschlnss; die Ein
treibung der Summe, welche die Staatskasse den ergangenen Urtheilen gemär. zu 
fordern hat, überni!Dmt hier sachgemärs der derquae,tio vorstehende Prätor mit Zu
ziehung der städtischen Quästoren, ganz wie die lüium aeGtimatio des acilischen Ge
setzes uus das Verfabren zeigt, und derselbe Beamte verfUgt auch die Verhaftung 

. (c. 60, 2). Nach Antias wird ferner nicht blofs Scipio verklagt, sondern auch 
sein Quästor C. Furius Aculeo, seine beiden Legaten A. und L. Hostilius Cato, 
zwei Schreiber und ein Gerichtsdiener nnd die ersten beiden von diesen gleichfalls 
verurtheilt. Darauf, dars auch gegen diese untergeordneten Personell Multen er
kann(wurden, führt in dem besseren Bericht keine Spur; es selleint dies von An
tias zugesetzt als zur Scenerie des Peculatprozesses mit erforderlich (S. 180 A.l). 
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der Auspicien versäumt zu haben und in tumultuarischer und gewalt
tbätiger Weise verfahren zu sein - ob mit Recht, vermögen wir nicht 
zu entscheiden und der erstere Vorwurf ist seltsam, da den Tribunen 
ja die Auspicien fehlen 1). Die Verurtheilung indess erfolgte: die Tri
b~ bestätigten· die dem Scipio von dem Tribun auferlegte· Multi); 
nicht ohne Grund also war P. Scipio einem ähnlichen Urtheil aus
gewichen. Hierauf forderte, ohne Zweifel in Gemäfsheit der bei jeder 
liquiden Forderung der Gemeinde zur Anwendung kommenden Nor
men,. der Tribun von Scipio sofortige Sicherheitsstellung durch Staats
bürgen (praedu); und da er diese entweder zu leisten nicht im Stande war 
oder nicht leisten wollte, schickte er sich an ihn wegen verfallener Schuld 
in das Gemeindegefängniss abführen zu lassen S). Dagegen gab es 
keinen anderen Schutz als die Intercession der Collegen des Anklägers. 
Während darüber verhandelt ward, kam, auf die Kunde von der dem Bru
der ·und mittelbar auch ihm drohenden Gefahr, P. Scipio aus Etrurien, 
wo er in Ausführung der von ihm übernommenen Mission zur Zeit 
sich autbielt, nach Rom zurück und forderte von dem tribunicischen 
Collegium Schutz für die persönliche Freiheit des Verurtheilten '). Die 

1) Vgl. meine rom. Forschungen 1, 197. Will man die Angabe nicht geradezu 
als fehlerhaft verwerfen, so bleibt wohl nichts andres übrig als auch hier an 00-

apicia privata zu denken und anzunehmen, dars der Tribun, da er auspicia publica 
. nicht hatte, das· von ihm einzuhaltende Verfahren alter in allen Stücken dem der 
11IaiJiatratUI populi Romani nachbildete, am Morgen des Tages, an dem er die 

. Plebll versammeln wollte, gewohnt UBd oliservanzmiifsig auch verpllichtet war au
spicia privata einzuholen. 

2) Die Worte bei Gellius lassen die Annahme offen, dars der Tribun die Stel
lung von Bürgen schon verlangte, bevor die Comitien die von ihm irrogirte Mult 
bestätigt hatten; und rechtlich mockte es zulässig sein auch in diesem Sta
dium schon Bürgschaft zu fordern, eventuell die Verhaftung zu verfügen. Aber 
es ist unglaublich, dars der Tribun zu einem so beispiellos harten Verfahren 
gegrift'en haben soll; auch würde in diesem Fall das Decret der Collegen 
wohl ohne Zweifel die Verbaftung wenigstens bis zur Entscheidung der Sache 
durch das Volk hinausgeseboben oder mindestens auf diese Entscheidung irgend
wie hingewiesen haben. Endlich tritt auch in der Umgestaltung des Valerius 
,Antias die Appellation an die TriJlune erst ein, nachdem Scipio definitiv verur
theilt ist. 

8) Dies ist nichts als das Verfahren per manus iniectionem gegen den addictus 
in Anwendung auf die Forderung der Gemeinde. Noch im Repetundenprozess des 
ae,iliscllen Gesetzes muss der Verurtheilte dem die Gläubiger repräsentirenden Staat 
sorort entweder praed6a stellen oder es tritt die bono1'Urn poss6saiO ein (Z. 5 Hg.) . 

• ) Darg Publius für den Bruder an das tribunieische Collegium appellirte, 
sagen Gellius a. a. O. und Livius 38, 56, 9. Nacll Antias (Livius c. 58, 8) dagegen 
that es des Lueius Vetter P. Cornelius Seipio Nasica Consul 563. 

13· 
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Tribune waren getheilter Meinung. Acht von ihnen 1) sprachen sich 
dahin aus, dars dem Recht sein Lauf zu lassen sei. Aber Ti. Sempro
nius Gracchus, der 564 den asiatischen Feldzug mitgemacht hatte 11) 
und in diesem Jahre Volkstribun war, gewährte die gewünschte In
tercession: er erklärte dem Volke, dars er mit den Scipionen zwar per
sönlich verfeindet sei und eidlich betheuern könne es auch bleiben zu 
wollen, aber nicht zugeben werde, dars der Ueberwinder des Antiochos 
als Schuldner der Gemeinde in denselben Kerker eingesetzt werde, 
wohin er als ihr siegreicher Feldherr so viele feindliche Fühter gesendet 
habe S). Damit war das Multurtheil der Sache nach cassirt; denn das 
Veto eines einzigen Trib\lDen genügte um die Personalexecution un
möglich zu machen und unmittelbare Realexecution hat das römische 
Recht dieser Periode schwerlich zugelassen 4.). Aber wenn gleich die 
. Hochherzigkeit eines persönlich ihm verfeindeten Mannes dem L. Scipio 
Freiheit und Vermögen rettete und auch das Verfahren gegen den Pu
blius trotz seines Wiedererscheinens inRom nicht wieder aufgenommen 
ward, so war die politische Niederlage der Scipionen darum nur um 
so offenbarer und unwiederbringlicher, weil man gegen die Ueber
wundenen Gnade und Milde walten liefs. Das Ende des langen Haders 
also war der Sturz des bis dahin in der Gemeinde übermächtigen und 
im Senat fast allmächtigen 5) Africanus 6). Er verliefs, wie es scheint, 
unmittelbar nach der letzten Katastrophe die Hauptstadt zum zweiten 

1) Als den ersten derselben nennt Antias bei Livins e. 60, s den C. Fannins. 
2) Liv. 37,7. 
8) Hierin stimmen alle Berichte überein, sowohl die älteren Annalen, ans 

denen Cicero de provo C01l8. 8, 18, Gellius 6, 19 und Livius C. 57, S schlipfen, wie 
auch Antias bei Livins c: 60, 4. und Victor 53. 57 j endlich die dem Gracchus 
Dntergeschobene Rede (Livins c. 56, 10), die nDr in der Motivirnng abweicht. Vgl. 
Plinius h. n. praef. 10 nnd Quintilian decl. 9, 17. 

') Antias freilich lässt, nachdem durch die tribnnicische Intercession die Per
sonalexecution nrhindert is~, den Prätor die Quästoren in das Vermögen des Ver
urtheilten einweisen (c. 60,4.. 8) j aber es ist dies vermnthlich, wie alle Einzelheiten 
seiner Erzählung, demPeculatprozess des siebenten Jahrhunderts entnommen. Das 
ältere Recbt kennt keinen andern Weg an das Vermögen des Schuldners zn kommen 
als den mittelbaren j in erster Reihe haftet durcllaus die Person UDd so lange diese 
Leben, Freiheit und Bürgerrecht nicht verwirkt bat, giebt es keine ReaJexecution. 

5) Regnum in senatu Scipionum Livius C. 54, 6. So fasst Scipios Stellung 
auch Seneca ep. 86: aut Scipio Romae deesse de!Jehat aut Roma liherfati (so mit 
Schweighäuser statt Roma in libertate). 

8) Seneca ep. 51, 10: Literni hOn6stius Scipio quam Baiis e:rulahat: ruina Bi 
visa (so statt ruina eilts nach Haupts Verbessernng im Berliner ind. lect. vom 
Herbst 1864 p. 12) non Bat tam molliter coUocanda. 
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Mal und begab sich auf seine Villa bei Liternum in Campanien 1), einer 
wenige Jahre vorher in seinem zweiten Consulat gegründeten Bürger
colODie I), wo er nicht viel über ein Jahr nach diesen Ereignissen im 
Laufe des J. 571 starb S), im einundfunfzigsten Jahre seines Alters. 
Auf dem Todbette befahl er seiner Gattin Aemilia ihn auf seinem 
Landgut beizusetzen, nicht in dem Geschlechtsbegräbniss der Scipionen 
am capenischen Thore in Rom; auch seine Gebeine sollte die undank
bare Stadt nicht besitzen 4.). Es geschah also und bis in die Kaise~zeit 
wies man in Liternum das Grab des groCsen Mannes 5), der den Han
nibal auf dem Schlachtfeld überwunden hatte, um, von Cato auf dem 
Markte besiegt, gebrochenen Herzens in der Einsamkeit zu sterben. 
Wie vollständig Catos Erfolg war, zeigt nichts so deutlich als der Aus
fall der Censorenwahlen im J. 570; er seIhst wurde gewählt und mit 
ihm der patricische Candidat, den er dem Volke empfahl, L. Valerius 
Flaccns, obwohl beide Scipionen, sowohl der Bruder des Africanus als 
auch dessen Vetter P. Nasica sich um das Amt mit beworben haben 
sollen 6). Dies erlebte der Africaner noch. Eine weitere Beschimpfung 

1) Der bessere Bericht fehlt uns hier; Antias lässt den Scipio schon nach der 
ersten Anklage nach Liternum gehen (Livius c. 52, 1). 

i) Schon dies zeigt, dars an ein Exilium im technischen Sinne des Wortes 
nicht zu denken ist. Scipio ist nicht ausgewandert, sondern als römischer Bürger 
gestorben. 

8) Ueber die Zeitbestimmung s. den vierten Abschnitt (S. 201 fg.). 
~) Wenigstens berichiet dies Antias (bei Liv. c. 53, 8 und Victor 49, 18)~

Die Version, dars Scipio in Rom gestorben sei, scheint nicht aus den Annalen zu 
stammen, sondern aus der Führererzählung, dars die drei auf dem Scipionengrab in 
Rom stehenden offenbar aufschriftlosen Statueu die der beiden Briider Publius und 
Lucius und des Dichters Enuius seien. Diese Erzählung kennt schon Cicero (pro 
Arek. 9, 22: putatur; vgl. Plinins k. n. 7,30, 114) und ebenso Livius (c. 56, 4.: 

dicuntur (886); und darauf so wie auf die ähnlichen in Liternum vernommenen 
Berichte geht es, wenn dieser c. 56, 1 neben den variirenden 8cHptores auch die 
variirende (arrw anliihrt. Damit hängt wohl auch die Anekdote zusammen, dafs 
Q. Terentius Culleo an dem Grabmal dem Leickengefolge Wein verabreicht habe 
(Livius c. 55, 2). 

G) Das Grabmal in Liternum mit der Statue auf demselben sah noch, letztere 
freilich in Trümmern liegend, Livi~s c. 56, 8. Auch Strabon 5, 4, 4 p. 243 er
wähnt dasselbe, indem er bemerkt, Scipio habe hier seill Leben beschlossen arpli. 
rci. 1Joltn(a. xaT' a1JIX.:J-llllV T~V 1Jf!0' Tlva •• Später zeigte man daselbat sei
nen Sarkophag, aber ohne Inscbrift (Seneca ep. 86, t ) , oder eine Grube, wo ein 
Drache sein Grab behütend bause, und darüber einen angeblich von ihm selbst ge
plauzten grorsen Myrtenbaum (Plin. 16,44,234). Auf Scipios Aufenthalt auf der 
literninischen Villa beziehen sich noch Plinins k. n. t 4, 4, 49; Val. Max. 2, 10, 2; 
Seneca ep. 51, 10. 86, der die Villa ausführlich beschreibt. 

8) Liv. 39, 40. 
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scheint ein rechtzeitiger Tod ihm erspart zu haben: die Degradirung 
im Senat, dessen Vormann er die letzten funfzehn Jahre hindUrch ge
wesen war, aber bei dem Charakter Catos und der catonischen Censur 
schwerlich geblieben sein würde, S6 unerhört es auch war den Vor
mann des Senats zu wechseln 1). Dagegen unterlief sen die Censoren 
es nicht dem L. Seipio, obwohl sie ihn nicht aus dem Senat entfernten, 
doch das Ritterpferd zu nehmen 2), da er zum Reiterdienst ohne Zweifel 
zu alt war, die Ritter aber, die blofs wegen der bevorzugten Stellung der 
Rittercenturien in den Comitien ihr Pferd behielten, vor Catos Augen keine 
Gnade fanden S). Weiter ist von Lucius Scipio nicht in beglaubigter 
Weise die Rede (). - So endigte der grofse Kampf, um doch seinen 
vollen Abschlufs erst in einem späteren Geschlecht zu finden. Die 
jüngere Tochter des Publius und die Erbin seines hohen Sinnes ver
mählte sich einige Zeit nach dem Tode des Africanus mit dem grofs
herzigen Feinde desselben, dem Ti. Gracchus 6) und aus dieser Ehe 

1) Dars bei dem Lustrum 571 (nicht 570} L. Valerius FlacCDs princepa .enatua 
wurde, ist ge'fiss (Liv. 39, 52). Livius sagt, dars Scipio nicht wohl hätte über
gangen werden klinnen, ohne zugleich aus dem Senat ausgeschlossen zu werden, 
was doch gewiss die Annalisten angemerkt haben würden. Ob ein MannwieCato vor 
dem formell unzweifelhaft zulässigeo und auch von dem Ausschluss des bisherigen 
Vormanns aus dem Rath nicht nothwendig abhängigen Wechsel desselben zurückge
scheut haben würde, wenn es galt den gewonnenen Sieg zu verfolgen, darf bezweifelt 
werden; aber allerdings ist anzunehmen, dars, wenn er dies gethan hätte, die Anna
listen darüber nicht würden geschwiegen haben, und Livins fand doch darüber in 
seinen Quellen offenbar nichts. Dazu kommt, dars die besten Gewährsmänner den 
Tod des Africanos in das J. 571 setzen (S. 201 fg.), er also fiiglich kurz vor dem 
Lustrum gestorben sein kann. 

2) Liv. 39, 44. Victor 53. Plutarch Cat. 18. 
8) Wäre Lucius als ehrlos alls der Ritterliste gestrichen worden, so hitte 

er nicht im Senat bleiben können; aber sehr wohl konnte er unbeschadet seines 
Sitzes im Senat ge;öthigt werden sein Pferd wegen Alters abzugeben. Wie sehr 
Cato für die Herstellung der militärisch gäntlich verfallenen Bürgerreiterei thitig 
war, zeigt die Rede über Vermehrung der Reiterstellen von 1800 auf 2200 • 

. ~) Denn die Legation vom J. 571 an Prusias (Liv. 39,56 und ohne Zweifel 
aus Livius Plutarch Flom. 21) beruht nach Livius auf dem Zeugniss des Antia! 
und ist ebenso bedenklich wie die von demselben Gewährsmann unter dem J. 568 
berichtete an Antiochos nnd Eomenes (S. 191 A. 1). - Nach SeBeca {emu. ad 
Pol. 14, 4) wäre Lucius noch vor dem Bruder gestorben und diesem der Tod des
selben nach Liternum gemeldet worden. Unmöglich ist dies Dicht, wenn beide 
Brüder während der Censur des Cato 570/1 bald nach einander starben, Lueius 
etwa am Ende des J. 570, Pnblius im Laufe des J. 571; aber es kann die Angabe 
leicht auf einem Versehen beruhen. 

&) Die richtige IJeberliefernng hat Polybios (32, 13 und, nicht aus dieser 
Stelle, bei Plutarch Ti. Gracch. 1. 4) aufbellalten und auf ihn geht auch ge~iss 
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entsprossen die Schöpfer der eigeptlichen Demokratie und insofern der 
demokratischen Monarchie in Rom, die Gracchen. In ihnen haben 
sowohl der catonische Rerormgedanke wie auch das scipionische per
s6nliche Regiment sich gesteigert und geklärt und also allerdings die 
politischen Tendenzen ihrer beiderseitigen Ahnen in gewissem Sinne 
sich verschmolzen. 

4. DIE CHRONOLOGIE DER EREIGNISSE. 

Die eben dargestellte Katastrophe lässt sich mit grörserer Sicher
heit. in ihrem pragmatischen Zusammenhang darlegen als in derchro
nologischen Folge ihrer einzelnen Acte; was darüber gesagt werden 
kann, schien am angemessensten hier zusammengefasst zu werden. 

L. Scipio Consul 564/5 triumphirte am letzten des Scbaltmonats, 
dem Tag vor dem 1. März 566 1). Der Angriff auf die Scipioilen durch 
die beiden Petillier im Senat folgte nicht unmittelbar darauf-und konnte 
es auch schicklicher Weise nicht, da man dem Feldherrn doch für die 
freiwillige Rechnungslegung, die ja beabsichtigt war (S. 190), einigen 
Spielraum lassen, auch die Lorbeeren des glorreichen Krieges erst 
etwas welken mussten, ehe man damit vorging. Mit gröfster Wahr
scheinlichkeit wird die dessfällige Verhandlung im Senat in das Jahr 
567 gesetzt. Wir haben dafür zwar nur das Zeugniss desLivius, welcher, 
dem Antias nacherzählend, unter diesem Jahr nicht blors jenen Handei, 
sondern den ganzen Verlauf der Katastrophe der Scipionen berichtet 11), 

die Notiz bei Livius c. 57, 3 zurück. Dabei ist zu lIeachten, dafs sowohl Plutarch 
wie Li'vius ausdrücklich hervorheben, also sicher auch Polybios hervorhob, dars 
nicht blorsdie Ehe, sondern schon das Verlöbniss erst nach dem Tode des Vaters 
- und zwar, wie Plutarch sagt, nacb Beschluss des Familienraths - stattgefunden 
habe. Dagegen scheinen die römischen Annalisten dnrchaus den Vater selbst un
mittelbar nach der Intercession des Tiherius zu Gunsten des Lucius das Verlöbniss 
Ilaben vornehmen zu lassen: 80 erzählen Cicero de inv. 1,49, 11I, der ältere Se
neC8 (contr. 5,2 p. 392 Burs.) und Livius e. 57, 8 (mit den von ihm abhängigen 
Schriftstellern Valerius 4, 2, 3; Dio r,.. 65; Gellius 12, 9), welche letztere Er
zählung aufkeineD Fall aus Antias herrühren unn, weil darin P. Seipio noch nach 
der Befreiung des Bruders lebend auftritt. Die Verschiebung lag Creilich nahe, 
bringt aller eine arge Unschicklichkeit in die Erzählung; denn wie konnte Tiberius 
Gracchns, nachdem er eben sich öJfentlieh und feierlich verschworen hat trotz der 
Interreession zu Guosten des L. Scipio demselben Ceind bleihen zu wollen, unmitteI
lIar darauC durch die Verlobnng mit der Nichte desselben sich selber Lügen straCen? 

1) Liv. 37, 59. 
I) Am bestimmtesten Liv. 39,6, 4, wo der Umstand, dafs Cn. Manlins erst 

unmittelbar vor dem Schluss des Magistratsjahrs 567 am 2. März 568 triumphirt, 
dadurch motivirt wird, dars er eine Anklage aus dem petillischen Gesetz habe 
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während er im folgenden Buch andeutet, dars andere Gewährsmänner 
darüber bei anderen Jahren berichteten 1). Die Version des Antias ist 
nun freilich ganz unglaubwürdig; wenn aber seine Umgestaltung der 
alten Erzählung wesentlich darauf beruht die drei auf einander folgenden 
Angriffe zusammenzuziehen und sie alle drei demselben Angreifer zu 
überweisen, so folgte es gewissermafsen mit Nothwendigkeit, dafs er für 
den ersten Act, wie nachweislich den richtigen Namen, so auch das 
richtige Jahr beibehalten und nur darin gefälscht haben wird, dafs er 
diese Namen und dieses Jahr auch auf die folgenden Acte übertrug. -
Hierauf folgt, nachdem ini J. ·5681. Scipio seine Votivspiele .gegeben 
hat (S. 191 A. 1), die Anklage des P. Scipio durch M. Naevius Ende 569 
oder Anfang 570; denn dafs dieser Tribun zu dem am 10 Dec. 569 an
tretenden tribunicischen Collegium gehörte, fand Livius in magistratuum 
Ubris, das heifst doch wohl in den von ihm benutzten Annalen 2). -
AUf diesen Prozess muss der Angriff auf 1. Scipio durch den Tribunen 
C. Augurinus unmittelbar, also etwa im Frühjahr 570 gefolgt sein, so 
dafs dieser als College des NQevius zu betrachten istS). Einmal passt es 
dazu wenigstens ~ehr gut, dafs Scipio auf der dipl?matiscben Mission, 
mittelst deren er sich dem ihm angehängten Prozess entzieht, nicht 
weiter als bis nach Etrurien gelangt ist, als die Kunde von der dem Bru
der drohenden Gefahr ihn nach Rom zurückführt. Zweitens kann der 
TodScipios nicht später als in den Herbst 571 gesetzt werden, demnach, 

vermeiden wonen und desshalb erst in die Stadt gekommen sei, als der Prätor 
Culleo im BegriJf war sein Amt niederzulegen. 

1) Liv. 39, 1: dum lurec, Ii modo hoc anno acta ,unt, Romae fl{JUntur. 
2) Nissen S. 218 denkt an die Ckronik des Claudius und wohl mit Recht. 

Aber dasselbe kann auch bei Antias gestanden haben, der den Naevius, da er ihn 
bei dem Prozess ganz beseitigte, aus dem trillUnicischen Collegium des J. 569/70 
zu streicken keiuen Grund hatte; und wenn seine beiden Quellen hierin stimmten, 
konnte Livius um so mehr sicb rur diese TIlatsache auf' die Magistratsverzeich
nisse' berufen. - Antias setzt, wie.bemerkt, diesen Prozess wie alles übrige in067. 

8) Nissens Vorschlag S. 218 die Anklage des Aaiatieus mit ~tias in 567 und 
vor diejenige des Africanus zu setzen hat keine Wahrscheinlichkeit; denn Anms 
katte guten Gruud die drei }fändel in dasselbe Jabr zusammenzudrängen, aber 
keinen die Reibenfolge derselben umzuwerfen. Hätte er die von Nissen auf
gestellte Folge vorgefuoden, so hätte er diese gewiss festgehalten, um mit dem 
Tode des Africanus schliefsen und sieh die ungeschickte doppelte Intercession des 
Gracchus und den nock ungeschickteren Substituten des Afrieanus im Prozess des 
Ludus, den Nasiea zn ersparen. Ferner sieht man in diesem Falle nicht ein, wie 
P. Scipio 067 alslegatus nach Etrurieu gekommen ist, wogegen bei Festhaltung 
der überlieferten Folge die Veranlassuog dieser Legation klar ist (S. 193 A. 2). 
Endlich tritt politisch die Katastrophe doch erst durch die Verurtlleilung des Lu
eius ein, niebt duteb die ohne Ergebnis8 verlaufende Verklagnog des Publiua.1 
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wenn der Aufenthalt auf der liteminischen Villa nicht allzu kurz aus
fallen soll, seine definitive Entfernung von Rom und die d,amit un
mittelbar zus~menhängende Verurtheilung des Lucius nicht später 
als in das Frübjahr 570. 

Es bleibt übrig die Angaben über das Todesjahr des Africanus MI 

sichten. Prüfen wir zunächst, was darüber unmittelbar überliefert ist. 
Die Ansetzung des Antias, dafs er 567 gestorben sei, ist ein notbwen
diges Glied der ganzen Kette von Fälschungen, die früher dargelegt 
worden sind und fällt somit aus. Die Annahme des Livius, daCs Scipio 
zu Anfang 570 vor dem Amtsantritt der Censoren gestorben sei, ist 
seiner eigenen Erklärung ,zufolge eine blorse Vermuthung 1), und zwar 
die Vermuthung eines rath- und kritiklosen Schnellschreibers gegen
über den Widersprüchen seiner Quellen; auch diese wird also in Weg
fall kommen müssen. Von Angaben also, die in der That Berücksieh
tigung verdienen, bleiben nur übrig diejenige Ciceros ll), der den Tod 
Scipios in das J. 569 setzt, und die übereiDitimmende des Polybiosund 
des Rutilius, welche beide.nach Livius Zeugniss, Scipios Tod unter dem 
J. 571 bericbtet haben 8). Der Widerspruch ist evident, jedoch nach 
Nissens Ansicht 4.) nur scheinbar. Einmal habe sich die polybische 
Erzählung bei Livius durch Nachlässigkeit um ein Jahr verschoben; 
zteitens umfasse das polybische J. 570 oder 01. 148, 4 auch die letzten 
Monate des römischenJ. 569 mit; somit sei in der That vonPolybios der 
Tod des Africanus wohl wie von Cicero in das J. 569 gesetzt worden 
und liege also eine wirkliche Divergenz in den Quellen überhaupt nicht 
vor. - Indess diese Ausgleichung ist in keiner Weise zulässig. Einmal wird 
die Angabe des Livius über den Ansatz des Rutilius durch Nissens Ar
gumentation in keiner Weise berührt. Zweitens ist die Verschiebung der 
polybischen Excerpte bei Livius, die im Uebrigen nicht bestritten 
werden soll, gerade für diesen Fall unwesentlich, wo Livius dasZeugniss 
des Polybios aurser der Reihe vorbringt, er dasselbe also nur durch, sei 

1) Nissen S. 51 meint, dafs Livius den Tod Scipios in das Ende 569 setze, 
nicht in den Anfang 570 und dafs er darin einem bestimmten Zeugniss gefolgt sei. 
Allein Livius 8agt gar nicht dies, sondern nur, dafs Scipio den 10. Dec. 569 über
lebt habe, aber vor dem Amtsantritt der 570 erwählten Censoren ges.torben sei. 

I) eato 6, 18: anno onte 1IUl Clm80re1n (570-571) mortUU8 e8f, novem annis 
post meum consulatum (559), wobei also Anfangs - und Endjahr nicht mitgerech
net sind. Wenn er das Jahr, in das das Gespräch gesetzt wird, das Jahr 604 das 
dreiunddreifsigste nach dem Tode Scipios nennt, so ist diese ZiJl'er verschrieben 
oder verrechnet. 

8) Liv. 39, 50, 10 (dazu Nissen S. 41). 52, 1. 

') S. 51. 
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es unmittelbares oder mittelbares, auf jeden Fall aber vonLivius früherer 
Bearbeitung unabhängiges Nachvergleichen des Gewährsmanns gefunden 
haben kann. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dars Livius, besonders da 
er den Rutilius nur hier nennt, hier nicht direct aus den von ihm genann
ten Quellen, sondern aus irgend einer älteren kritischen Erörterung über 
das Todesjahr des Africanus schöpft; wonach also diese Angabe auCsei
allem Zusammenhang mit den chronologischen Entstellungen stehen 
würde, die Livius bei Benutzung des Polybios sieb hat zu Schulden 
kommen lassen. Drittens hat nach Nepos 1) Polybios den Tod des Han
nibal, der nach Polybios bekanntlich ebenso wie Philopoemen in dem 
gleichen Jahr mit Scipio starb, in das J. 572 gesetzt, was sich sehr wohl 
mit jener Angabe vereinigen lässt, wenn man sich erinnert, dafs das po
Iybische Jahr 01. 149, 2 von Sommer oder Herbst 571 bis dahin 572 
läuftI). aber in keiner Weise zu dem J. 569 stimmt. - Zu der Ansetzung 
des J. 571 als Todesjahr Scipios passt ferner im Ganzen genommen, was 
bei anderen Schriftstellern, sei es nun auf Grund der polybischen An
gabe, sei es aus anderen Quellen über das "fodesjahr der beiden von 
Polybios als gleichzeitig verstorben Genannten 8) berichtet wird. Han
nibals Tod verzeichnen unter 571 auCser Livius selbst Antias ') und 
Atticus 5), unter 573 ein gewisser Sulpicius Blitho 6). Ebenso führen 
für Philopoemens Tod die Angaben auf den Sommer 571 7). Demnach 
sind wenige Dinge so sicher beglaubigt wie daCs Polybios den Tod der drei 
groCsenFeldherrenPhilopoemen, Hannibal und Scipio in 01. 149, 2=",. 
c. 571/2 gesetzt hat. - Dars Rutilius Rufus Consul649 als das Todes
jahr Scipios ebenfalls das J. 571 nennt, ist ferner von grofsem Gewicht; 
möglich ist es freilich, daCs er diese Angabe aus Polybios geschöpft hat, 
aber nicht eben wahrscheinlich, sowohl nach den Zeitverhältnissett ,als 
weil der alte gewiss kundige Gewährsmann, auf den Livins Angaben zu
rückgeben, das Zeugniss desPolybios durch das desRutilius unterstlitzt. 
Auf jeden Fall aber steht die Ueberlieferung so, daCs, von erwiesenen Fäl-

1) Nepo8 Hann. 13. 
I) Nissen S. 68. 
8) Polybios 24, 9 und dll1'llll8 Diodor (p. 575fl!'. uad Yllt. p. 78fg.); IUtiDU 

32,4, 9. Livius 39, 50, 10 (darau Oros. 4, 20; ZOIlar&8 9, 21). 
') Liv. 39, 56, 7. 

&) Nepos a. a. O. 
I) Nepos a. a. O. 
') Dies Jahr giebt Liviu audrocklieh an; dars es das richtige Ült, hat WeÜlsen-, 

born zu Livius 39, 50, lll!'el!'en Nissen S. 232 in seltr befriedigender Waise dar
gethan. 
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schungen und eingestandenen Vennuthungen abgesehen, als Todesjahr 
des Scipio Africanus von Polybios und Rutilius das Jahr 571, VOJl 

Cicero das Jahr 569 angesetzt wird. 
Zwiscben diesen beiden Ansetzungen kann nun die Wablnicbtscbwer 

sein, und zwar :nicht hIors wegen der sehr ungleichen Autorität, son
dern auch mit Rücksicht auf die sonst bekannten Tbatsachen. Denn 
wenn der Ankläger .des Africanus vor dem Volke sein Amt am 10 Dec. 
569 antrat, so ist damit Ciceros Angabe schlechthin unvereinbar 1) ;. 
wenn dagegenScipio im Sommer oder Herbst 571 gestorben ist, 80 bleibt 
für die überlieferten Vorgänge genügender Raum. Aucb lässt die Herab
rückung seines Todes bis zu diesem Zeitpunct sich recht wohl damit ver
einigen, dars, wie es allerdings wahrscheinlich ist (S. 198 A. 1), Scipio be
reits todt war, als die Censoren Cato und Flaecus ihr Lustrum abhielten. 
Denn um zu erklären, dars Flaccus von ihnen zum Vormann des Senats 
gemacht werden konnte, ohne dars doch Scipio übergangen ward, 
braucht tier letztere nicht vor dem Antritt der Censoren gestorben zu 
sein, wie Livius meint und nach ihm manche Neuere, 80ndern nur 
vor deren Rücktritt. Die Listen blieben bekanntlieb bis dahin rechtlich 
offen und erhielten ihre unabänderliche Rechtskraft erst durcb das 
Lus_trum. Nun übernahmen die Censoren ihr Amt im J. 570 und zwar 
erst nacbdem die Consuln am 15. März d. J. angetreten waren I) und 
kurz bevor dieselben zum Heere abgingen; also kann das Lustrum 
füglieh erst'gegen den Schluss des J. 571 stattgefunden haben 8), wäh
rend Scipio Africanus vermuthlicb im Sommer oder Herbst vorher starb. 

Dars endlich die Vennählung der jüngeren Cornelia nicbt vor dem 
Tode ihres Vaters 571 stattfand, ist bereits erwiesen (S. 198 A. 3); 
unrichtig aber wird daraus, dars nach dem Bericht des Polybios ') 
die Mitgift derselben erst 592 vollständig ausgezahlt ward, gefolgert, 
dars sie erst im Jahre vorber sich vermählt habe. Vielmehr. ist 
das Sachverhältniss folgendes. Als Scipio Africanus, erst einund-

1) Nissens Annahme S. 61. 218, dafs die Anklage des AfricanH durch den 
aJD 10. Dee. 669 antretenden Volkstribun Naevius, sein freiwilliges Exil und sein 
Tod in LiternlllD in das J. 569 falle, ist äufserst unwahrscheinlich, selbst wenft 
man das Jahr 569 als Magistratsjahr fasst, also Itis zum 14. März fl70 ausdehnt. 
Ganz unmöglich aber wird diese AnsetZung, wenn man, wie man muss, daran fest
hält, dar. der Prozess des Bruders, in dem Afrieanus iaterveairte, später rällt al. 
der ihn1 selbst angehängte (S. 200 A. 3). 

I) Liv. 39, 52. 
8) M6glich wäre sogar, daCs das Lustrum erst Anfang 572 stattgefnnden hlitte j 

Livina gedenkt desselben nicht ausdrücklich • 
• ) 32, 13 vgI. 14. 
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funfzig Jahre alt, im J. 571 starb, verordnete er im Testament, daCs 
seinen beiden noch unerwacbsenen Töchtern eine Mitgift jeder von 
1200000 Sesterzen zukommen solle 1). Die Mutter Aemilia aber zahlte 
jeder von ihnen bei der Heirath selbst nur die Hälfte, wozu sie in Ge
mäfsheit des Testaments, das ihr vielleicht die Nutzung des ganzen Ver
mögens oder auch die der Hälfte der den Töchtern bestimmten Summen 
auf Lebenszeit zuwandte, befugt gewesen sein muss. Demnach war, 
als sie im J. 592 starb, von jeder der beiden Summen noch die Hälfte 
rückständig und jetzt auch klagbar, natürlich mit Einhaltung der allge-

, mein für die Mitgift gültigen drei Jahres - oder vielmehr Zehnmonatter
mine lI). DaCs diese Termine nicht von dem Tage an liefen, wo die 
Ehe geschlossen, sondern von dem, wo die Mitgift fällig geworden war, 
ist in der Ordnung. Der Haupterbe aber der Aemilia, der Adoptivsohn 
ihres einzigen inzwischen auch verstorbenen Sohnes, Scipio Aemilianus 
zahlte seinen Vaterschwestern das Heirathgut sofort vollständig aus, 
ohne von jenen Terminen Gebrauch zu machen; was in diesem Fall 
um so billiger war, wenn die Mitgiften selbst schon vor längerer Zeit 
bestellt worden waren. - Hienach braucht also die Vermählung der 
jüngeren Tochter nicht gerade erst 591 stattgefunden zu haben; doch 
ist es allerdings aus anderen Gründen wahrscheinlich, daCs sie wenig
stens nicht lange vorher erfolgt ist. Denn von den zwölf Kindern, die 
dieser Ehe entstammten 3), wurden die beidenbekannten Söhne Tiberius 
592, Gaius 601 geboren') und war jener, da er den Namen des Vaters 
führte, vermuthlich der älteste Sohn und entweder das erste oder das 
zweite Kind dieser Ehe 5), so daCs diese selbst nicht füglieh vor 589 
geschlossen sein kann. Auch war Tiberius Gracchus allerdings bereits 
564 ein namhafter Offizier (S. 206 A. 1); aber wir wissen auch, daCs 
diese Ehe im Altersverhältniss ungleich war und daCs, als Gracchus in 
vorgerücktem Alter bald nach 601 starb (S. 206 A. 1), seine Frau noch 

1) Senecas Angabe, dafs die Töchter aus dem Aerarinm aus5estattet seien 
(dtJ COlU. ad Helv. 12, 6; 1Iat. q. 1, 17,8.9), ist also falsch. 

S) Annua bima trima die. Wir kennen aus unseren Rechtsquellen diesen 
Satz nur (Ur die Rückzahlun5 der Mil5ift (IDp. 6, 8); aber dafs er ebe'nfalls (Ur die 
Kll5e auf die do, dieta vel promu," galt, zei5t das, was wir über die Mit5ift der 
Tullia erfahren (Drnmann 6, 702) und folgt übrigens schon aus der bekannten 
Weise der Römer Eiß51'hun5 und Auflösun5 jedes Rechtsgeschäfts nach den gleichen 
Normen zu behandeln. 

I) Plinius h.n. 7, 13, 57. Seneca dtJ con,. ad Helv.16, 6. Plutarch Ti. Gracch.1. 
.) Plutarch C. Gracch. 1. 
I) Plinius h. n. 7, 13,57: aliae {emi1uu tantum/ftmeranttJUtmtlrtJ', plerum.-

que et alternant, ,ieut Gracchorum mat61' duodecietf'. . 
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jung 1) und die Kinder unerwachsen waren, so dars es als etwas be
merkenswerthes hervorgehoben wird, dars jene sich nicht wieder ver
mählte I) und dars die Erziehung dieser aussehliefslich der Mutter zufiel. 

5. DIE FÄLSCHUNGEN. 
Nachdem der Hergang der Sache, so weit möglich, kritisch fest

gestellt ist, wird es angemessen sein noch einmal die an die Scipionen
prozesse sich anknüpfenden Fälschungen in ihrer Gesammtheit ins Auge 
zu fassen, zumal da dieselben in mancher Hinsicht litterarhistorisches 
und selbst historisches Interesse in Anspruch nehmen. 

Der Bericht des Polybios hat sich auch hier wieder wie überall als 
vollkommen glaubwördig herausgestellt; wir wenigstens haben nirgends 
Veranlassung gefunden auch nur irgend einen Nebenumstand desselben 
zu bezweifeln. Auch der ältere annalistische Bericht, wie ihn Cicero las 
und wie er, im Wesentlichen wohl aus Claudius Quadrigarius, vonNepos 
wiedergegeben, von Livius wenigstens angeführt wird, erscheint im 
Ganzen genommen als zuverlässig. Denn die sogenannten falschen 
Urkunden, die darin vorkommen, gehören eben nur zu der diesem An
nalisten eigenthÜIDlichen Darstellungsweise (S. 162). Im Uebrigen sind 
wohl Nebenumstände etwas verschoben: das Rechnungsbuch wird von 
Scipio aus dem Busen gezogen, nicht aus des Bruders Tablinu~ 
herbeigeschaftl (S. 190 A. 1); Scipio fordert die Bürgerschaft nicht fein 
und indirect, wie bei Polybios, sondern geradezu und recht plump auf 
den Sieg und den Sieger von Zama zu ehren (S. 193 A. 1); die Ver
söhnung des edlen Tiberius Gracchus und der Scipionen und seine Ver
mählung mit der ihres Vaters würdigen Tochter erfolgt nicht, wie in 
der .ebenso wahrhaften wie schönen Erzählung des Polybios, über der 
Asche des grofsen Todten, sondern zwischen dem Gracchus und dem 
Africanus selbst bei dem Jupiterschmaus auf dem CapitoI S). Man 

1) Cicero de div. 1, 18, 35: aequitu esse censuit (Gracchus) se maluram op
petere1TWrtem quam P. Africani filiatn adukscentem. 2, 29, 62. Val. Max. 4, 6, 
1. Plin. 7, 36, 122. Plutarch Ti. Gracch. 1. Victor de vir. iu. 57. 

') Plutarch Ti. Gracch. 1. 
') S. 198 A. 5. Auf diese Entstellung hat wahrscheinlich die Anekdote ein

gewirktvon dem Vater, der von einem Schmaus nachHause kommend seiner Frau er
zählt, dafs er die Tochter verlobt habe. Sie erzürnt sich, dars sie nicht gefragt wor
den sei; was doch nicht hätte unterbleiben dürfen, und wenn auch der Bräutigam der
jenige Jüngling sei, nach dem alle Mädchen und alle Mütter verlangten. Sie nennt die
sen Jüngling und der Mann antwortet: eben diesem habe ich die Tochter verlobt.
Wir haben dieses Geschichtchen mit doppelter Personenbesetzung, sowohl auf den 
älteren Ti. Gracchus erzählt, den Gatten der Cornelia, der Tochter des Africanus 
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siebt auch hier wohl, wie viel und wie viel des Besten die römische 
Geschichte unter den plumpen Händen der ChronikeIlS(;hreiber ein· 
gebüfst hat; aber es sind Entstellungen wie die des SchUlers, der des 
Meisters Bildwerk copirt, unschuldiger und nicht den Kern der Sache 
zerrüttender Art. 

Mit Valerius Antias steht es anders. Bei ihm hat eine vollständige 
Umsetzung der Ueberlieferung stattgefunden, völlig derjenigen ver
gleichbar, die heutzutage die Verfasser bistorischerRomane mit einigem 
Fug so wie die die Vergangenheit wiederbelebenden Historiker mit 
starkem Unfug betreiben. Um diese erbauliche Procedur zu beleuch
ten wird es nicht überflüssig sein diese Aenderungen, die einzeln gröfs
tentheils schon früher gewürdigt worden sind , mit ihren Motiven 
sich im Zusammenhang zu vergegenwärtigen. 

1. Aus den' drei Acten der Katastrophe, der Beschwerdeführung 
der Petillier über die Scipionen im Senat, der Anklage des Publius vor 
dem Volke durch Naevius und der Anklage des Lucius vor demselben 
durch Augurinus macht Antias insofern einen einzigen, als alle diese An
griffe be~ ihm durch dieselben Leute, an demselben Ort und in dem
selben Jahr erfolgen. Zu diesem Ende wird die Verhandlung im Senat 
unterdruckt und auch das Zerreifsen der Rechnungsbücher auf den 
Markt verlegt (S. 189 A. 3), ferner Namen (S. 191 A.3. S. 194 A. 3) 
und Jahrzahl (S. 200), wie sie bei der ersten Erzählung vorkamen, 
auch für die beiden folgenden beibehalten. Das Motiv dieser Verände
rung kann, wer es nicht selber sieht, sich von jedem Litteraten sagen 
lassen, der einmal einen ~storischen Stoff C zurechtgemacht' hat und mit 
den drei Einheiten des Aristoteles wenigstens praktisch Bescheid weifs. 

2. Eine nothwendige Consequenz hiervon war die Fälschung der 
Magistratlisten, wenigstens in so weit, als die echte Liste das Tribunat 
des Ti. Gracchus nicht, wie Antias, unter 56617, sondern unter 569170 
verzeichnet haben muss 1). Dies war unvermeidlich, da seine Bethei-

und der Aemilia (Livius 38, 57, 5; Plutarch Ti. Gracch. 4), als auf den jüngeren, den 
Tribun, den Gatten der Clandia, der Tochter des Ap. Claudius Consu! 61.1 und. der 
Antistia (Plutarch a. a. 0.); dort findet die Verlobung statt auf dem oben erwähn
ten Jupiterschmaus, hier bei einem Augnralschmaus. peglaubig! ist natürlich keine 
der beiden Versionen; doch w~rd die letztere Fassung, die Plutarch rür die gang
barere erklärt und die nicht wie die andere gegen feststehende Thatsaclaen ver
störst, die ältere sein. Von Antias übrigens stammt die erstere nicht, da sie 
theils bei Livius in der Einschaltung steht, theils zu seiner Version schleclater
dings nicht stimmt. 

1) Dem steht aucla SOllSt nichts· im Wege. Gracchus erscheint 564 als Offizier 
im Heer des L. Scipio (S. 196 A. 1), 569 als Gesandter nach Makedonien (Pel. 
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ligung bei dem Scipionenprozess allgemein bekannt und dem Erzähler 
unentbehrlich .war. Weiterer Aenderungen der Listen bedurfte es, so 
viel wir sehen, nicht; die Prätoren Sero Sulpicius. und Q. Terentius 
Culleo kann Antias in der Prätorenliste für 567 gefunden haben 1) und 
er. hatte ebeßl!o wenig Ursache die Tribune M. Naevius (S.200 A. 2) 
und C. Minicius von der Liste für 569170 zu streichen. 

3. Die Selbstverbannung und der Tod des Mricanus sollten nicht, 
wie in der Wirklichkeit, an- die dem Bruder auferlegte Geldbufse sich 
knüpfen, sondern durch die gegen ihn selbst gerichtete Anklage wegen 
Landesverraths motivirt werden. Darum musste also Publius schon 
vor der Erhebung des Multprozesses sterben; und wenn danach in der 
Folge der Ereignisse für sein literninisches Exil kaum die nöthige 
Zeit zu schaffen ist, so schrieb Antias eben nicht für so prosaisch nach
rechnende Leser. Uebler war es, dafs es hiebei dem Publius unmöglich 
ward seinem. und seines Bruders edelmüthigem Retter seine Tochter 
selbst zu verloben. Wir wissen nicht, wie Antias sich hier half; ver
muthlich hat bei ihm Asiaticus die Scene auf dem Capitol aufgeführt. 

4. Als Corollarium dieser Fiction ergab sich die Nothwendigkeit 
für. die sehr wesenUiche Rolle, die der P. CorneliulI Scipio Africanus 
im Prozess. des Asiaticus spielt, einen Substituten zu schaffen; der 
sich denn al,lch leicht fand in der Person des Vetters P. Cornelius 
Scipio Nasica (S. 195 A. 4), der gleichsam vOIl;der Natur zur Doublüre 
bestimmt erschien. 

5. Dem Prozess des Publius, der in der Wirklichkeit ohne End-

23, 6; Liv. 39, 24, 13), von welcher Sendung er jedoch bei dem Antritt der Con
sulo 570 bereits zurückgekebrt war, 571 als 111 vi,. CQl. ded. (Liv. 39, 55, 9), 572 
als Aedil (Liv. 40, 44). Consul war er 5i7: 591, Censor 585. Die Gesehiclite 
erwähnt ihn zuletzt 592 oder 593 (Polyb. 31, 23); doch kann er nicht vor 601 ge
storben sein, da in diesem Jahre sein Sohn Gaius geboren ward, hat aber auch 
vermuthlichdessen Geburt nicht lange überlebt (S. 204). - Dars er im J. 567 noch 
einmal als Volkstribun redend eingeftihrt wird (Liv. 39, 5, 1), beweist natürlich 
nDr, dafs Livius auch hier aus Antias schöpft, wie dies von der Notiz 39, 5, "" 
ebenfalls feststeht. '- Uebrigens gab es in dieser Zeit noch einen zweiten Ti. Sem
pronius Gracchus Augnr'550- 580 (vgl. röm. Forsch. 1,81) und es ist möglich, 
dars einige der obigen Angaben sich auf diesen beziehen. 

1) Nur eine Bestätigung ftir Antias Erzählung darf man nicht darin erblicken, 
dafs die Namen Liv. 38, 42, 6. 55, 1.2. 39, 3, 5. 5, 6. 6, "" mit ihr stimmen. Wenn 
AntiasPrätoren rür seineComposition brauchte, nahm er sie natürlich, wo nicht be
sondere Umstände dagegen sprachen, aus dem überlieferten Personal; wenn er sie 
aber auch fingirt hat, so können mehrmalige Erwähnungen desselben Namens bei 
ihm, ondaach ihm bei Livius, doch unmöglich gelten als sich eiliander gegenseitig 
atützend. 
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urtheil blieb, indem der Angeklagte sich mit Abwesenheit in Staats
geschäften entschuldigte, fehlte offenbar der richtige Schluss, und dieser 
konnte namentlich jetzt, wo die Katastrophe des Africanus sich daran 
knüpfte, nicht entbehrt werden. Dem war indess leicht abzuhelfen, 
wenn man die Motive aus dem Prozess des Lueius, zumal da diese 
wegen des dabei eintretenden Nasica doch dort nicht mehr recht am 
Platze waren, hieher übertrug: die Fürbitte des Bruders für den·durch 
die Tribunen vergewaltigten Bruder und das Einschreiten des Gracchus 
zn Gunsten des jetzigen Feindes und künftigen Schwiegervaters (S. 193 
A. 2). Damit gewann man weiter, dars der Schwiegervater erschien als in 
eigener Person vom Schwiegersohn bewohlthätigt und um so mehr als 
ein würdiger Gegenstand zum Verlieben für die Tochter. Freilich liels 
sich wieder dagegen sagen, dafs die Bitte des Asiaticus für den Af!i
canus etwas anderes war als die mit umgekehrten Rollen; aber es ist 
das Verhängniss aller Motivverbesserer hinten einzubüfsen, was vorne ge
wonnen wird. Auch war die Intercession des Gracchus im Prozess des 
Asiaticus ebenfalls nicht zu entbehren; genau besehen hatte man also 
dieselbe Gescpichte doppelt und beide Male verdorben. Indess die 
Intercession war so drastisch und so berühmt, dafs man ein solches 
Kabinetsstück dem Publicum wohl zweimal bieten konnte. 

6. Ein übler Fehler des Stoffes war es, dafs weder die Drangsal 
noch die Tugendhaftigkeit der Helden gehörig an den Tag kam, die Be
schuldigungen der Bestechung durch den Landesfeind und des unter
schlagenen Beutegeldes in keiner Weise als schändliche Verleumdungen 
offenbar wurden. Denn über Publius wurde gar nicht geurtheilt, Lu
eius zwar verurtheilt, aber nicht ausgeklagt; und ob bei der Verur
theilung in eine willkürlich gegriffene Geldstrafe die Volksversamm
lung nach Recht. oder nach Gunst entschied, wusste sie vielleicht selber 
nicht und blieb wenigstens dem Leser vollständig dunkel. Aber der 
richtige Historiker weifs für alles Rath. Man setze nur an die Stelle 
des unterschlagenen Kriegsgewinns etwa Kassendiebstahl und was da
ran hängt, den gemeinen Unterschlagungsprozess der sullanischen 
Zeit, wie er gegen solche Beamte, die sich statt des officiös erlaubten 
Gewerbes die Unterthanen zu plündern über die öffentlichen Gelder 
der Gemeinde selbst hermachten, und gegen deren Diener und Schrei
ber oft genug vorkam. In diesem Wege ward nicht hIors an Jammer 
und Noth ein Beträchtliches gewonnen - wobei zugleich der edle 
den Scipionen innig befreundete, aber doch das Recht mit Strenge 
handhabende Prätor Q. Terentius ein schönes Gegenstück gab zu dem 
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ebenfalls edlen, aber den Scipionen feindlichen und den Rechtslauf 
hemmenden Gracchus - sondern es konnte nun auch handgreiflich 
die Unschuld der Angeklagten demonstrirt werden, die nicht ein
mal so viel besarsen als sie unterschlagen haben sollten; und darum 
drehen sich denn auch im Wesentlichen die hier eingelegten Reden. 
So ward der Multprozess zum Peculatprozess; und über die gute Ab
sicht war es leicht zu verschmerzen, dars damit den Scipionen ein ganz 
anderes Verbrechen Schuld gegeben ward, als das in Wirklichkeit ihnen 
zur Last gelegte, und dafs der also geschaffene Peculatprozess genau 
ein solches juristisches Monstrum ist wie in der Regel die Prozesse 
unserer Criminalromane. 

7. Den Ludus kennt die Geschichte als eine recht jämmerliche 
Figur; es war in der Ordnung, dars der Geschichtsverbesserer ihn aufser 
für Kassendefect insbesondere noch zu PaupertätsfÜhrstücken ver
wendete. Schon die Familiengefühle machen an den Leser starke An
sprüche, die Aufopferung des Bruders für den Bruder, das Eintreten 
des Vetters für den Vetter und am Horizont aufdämmernd die junge 
Liebe der Cornelia zu dem Retter des Vaters und des Oheims und dem 
künftigen Erzeuger ihrer zwölf Kinder. Die eigentliche Rührung aber 
geht erst an mit dem Concurs, der darum auch, obwohl rechtlich in 
dieser Weise nicht möglich, nothwendig nachzutragen war. Zunächst 
also wird dem Lucius das Vermögen von Staatswegen confiscirt; aber 
keine Spur findet sich von den königlichen Schätzen und der Gesammt
betrag des Vermögens ist weit geringer als die Bestechungssumme, zu 
deren Erstattung er verurtheilt war. Weiter schiefsen die Freunde, 
Verwandte und Clienten des also glänzend gerechtfertigten Märtyrers 
eine Summe zusammen, die den Betrag des ihm confiscirten Vermögens 
weit übersteigt; aber Edelmuth über Edelmuth, er schlägt sie aus und 
gestattet nur, dars ihm die nöthigsten Gegenstände aus der Auction von 
seinen Nächsten zurückgekauft werden. Das hält ihn aber nicht ab fort
während in Staatsgeschäften thätig zu sein, ja ein Jahr nach seiner Ver
urtheilung zehntägige Triumphalspiele auf seine Rechnung zu geben -
die dazu nöthigen Gelder schaffen, dazu von ihm aufgefordert, die Städte 
und Fürsten Kleinasiens ; vielleicht auch dars die Freunde wieder für ihn 
collectiren oder ihm die vorige Collecte zu diesem Behuf aufgehoben 
haben. So bringt er es denn dahin bei der Bewerbung um die Censur 
durchzufallen und schliefs lieh in Gemeinschaft mit T. Flamininus nach 
Bithynien zu reisen, um zur Krönung des Sieges von Zama den Hanni
bal aus der Welt zu schaffen und damit, so viel wir sehen, seine wenn 

Herme. I. 14. 
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nicht nützliche und grorsartige, doch rührende und merkwürdige Lauf
bahn zu beschliefsen. 

So weit Antias 1): Es soll nicht behauptet werden, dafs dieser 
Ueberblick den künstlerischen Motiven dieses Autors in allem Einzelnen 

1) Es mag gestattet sein hier noch auf eine andere ganz ähnliche pmsetznng 
hinzuweisen, die Antias sich gestattet hat. Die älteren Jahrbücher berichteten 
unter dem J. 476, daCs ein zu der persönlichen Umgebung des Königs ~yrrhos ge
höriger Mann Namens Nikias den Consnln C. Fabricins und Q. Aemilius persön
lich das Anerbieten gemacht habe, wenn iIIm eine angemessene Belohnung zu Theil 
werde, den König zu vergiften. Die Consuln aber hätten dies nicht angenommen, 
sOlldern den Nikias festnehmen lassen nnd zur angemesseneu Bestrafung dem Kö
nig ausgeliefert nnd der Senat habe ihr Verhalten gebilligt. So erzählen Claadins 
Quadrigarius bei Gellius 3, 8, wo auch das Schreiben der Consnln an den König 
zu lesen ist (oben S. 166 A. 2), und Cicero de off. 3, 22, 86. Antias aber, wie 
Gellius a. a. O. weiter meldet, änderte dies dahin ab, daCs erstens der Verräther 
nicht Nikias heiCst, sondern Timocllares aus Ambrakia, der Vater des köni5licMn 
Mundschenks; zweitens nicht die Consuln über seinen Antrag beschliefsen, son
dern Fabricius darüber an den Senat berichtet und sich Verhaltungsbefehle er
bittet; drittens der Senat nicht den Verräther ausliefert, sondern mit Rücksicht 
auf dessen gute Absicht gegen die Römer den König zwar durch eine besondere 
Gesandtschaft vor den Umtrieben seiner Hofleute warnt, den Namen des Ve ..... 
räthers aber verschweigt. Das ganz uorömische Einholen von Instrnctionen in 
einem solchen durchaus innerhalb der Competenz des Oberfeldkerrn liegenden 
Fall ist noch der geringste Fehler dieser ebenso frechen wie albernen Er6ndun(, 
deren Tendenz übrigens auf der Hand liegt Statt des einen Fabricius soll der 
ganze Senat an der moralischen Glorie participiren und Fabricius nur unter vielen 
Tugendhelden als der Obertugendheld erscheinen. Ferner genügte dem Scribenten 
der Edelmuth gegen den Feind nicht und es ward noch ein zweiter Edelmuth hin
zugesetzt gegen denjenigen, der zwar Giftmischer, aber doch auch ein (Uter 
Freund der Römer war. DaCs man keinen AnstoCs nahm an einem Feldherrn, der in 
einem solchen Fall um Instrnctionen bittet und sich also zum Mitschuldigen des 
Mörders macht, und an der ebenso lächerlichen wie infamen Senatsdebatte über 
die Vergiftnngsfrage, ist charakteristisch für den Schreiber, um nicht zu s~n für 
die sullanische Zeit. - Was Livius Verhältniss zu diesen beiden Versionen an
langt, so muss er sie wohl beide berichtet haben; denn bei ihm selbst 6nden sieh 
Spuren sowohl der älteren (ep. 13; 24, 45, 3. 42, 47, 6) wie der des Antias (39, 
51) und bei denjenigen Schriftstellern, die wahrscheinlich von ihm abhängen, ii.ber
wiegt zwar die claudische Version bei weitem (am bestimmtesten Zonar. 8, ö ud 
PlutarchPyrrh. 21, wo selbst der Brief des Claudius sich wiederfindet; ferner Pseudo
Frontinus 4,4,2; Floms 1,13[18]; Eutrop. 2, 14), aber die des Antias erscheint voU
ständi( bei Valerius Maximus 6, 5, 1, der sie doch wohl nur aus Livius haben kann. 
Auch hat Ammian 30,1,22 beide Namen, Demochares - statt Timochares - und 
Nikias, neben einander, was freilich auch auf Gellius zurückgehen kanu. Livius 
scheint also in der Erzählung selbst dem Clandius gefolgt zu sein, dessen Version da
her bei den aus Livius schöpfenden Historienschreibern sich behauptet hat; aber um
kommen liefs er die Anekdote des Antias auch nicht und verwendete sie plepnt
lieh zur ColoriruDg, wie denn auch Valerius natürüch .ie sieh Dieht ODtpll.eD lief •. 
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gerecht wird; darauf kommt es auch bei ihm so wenig an wie bei sei
nen Nachfabren. Aber wichtig ist es doch sich zu erinnern, in wie 
unendlich vielen einzelnen Dingen, namentlich im Criminalprozess, 
cliese Ton Antias zugestutzten Scipionenprozesse als gewicbtige, ja 
nieht selten einzige Autorität auftreten; man vergisst diesen de
taillirten und in viele wichtige Fragen eingreifenden Angaben. gegen
über nicht ungern, daCs in allen wesentlichen Stücken hier uns eine 
zwiefache eine die andere geradezu ausschliefsende Ueberlieferung 
vorliegt, von denen die eine nothwendig erfunden sein muss. Wich
tiger noch ist es überhaupt sich gegenwärtig zu balten, welcher Art 
Schriften sich unter unsem sogenannten Quellen finden und neben 
Polybios gebraucht werden und gebraucht werden müssen. Was Li
vius anbetrilll, so wird man wobl im Ganzen annehmen dürfen, dafs 
auch in denjenigen Theilen seines Werkes, wo er auf das annalistische 
Material angewiesen war, nur wenige Abschnitte so, wie der über die 
Seipionenprozesse , wesentlich auf Antias allein beruhen; wie er denn 
auch durch mehrfache Nennung desselben anzudeuten scheint, dafs 
es Ausnahme ist, wenn er hier so eng an ihn sich anschliefst. 
Auch lässt sieh der Grund erkennen, warum er von seiner oft her
vortretenden und wohlbegrÜDdeten Scheu vor diesem Gewährsmann 
in. cliesem Fall abgegangen ist. Er arbeitete ohne Zweifel so, dafs 
er in den Quellen, die er neben einander benutzte, von Jahr zu Jahr 
fortschritt. Bei dem J. 567 angekommen fand er nun bei Antias 
den ganzen ausführlichen Bericht, bei Claudius nur den geringfügigen 
Auftritt im Senat; es ist begreiflich, dafs er jenen vorzog. Weiter 
lesend sah er dann wohl, wie die Dinge lagen und dafs Claudius und 
wen er etwa sonst noch einsehen mochte dieselben Erzählungen auch 
hatten, nur" einige Jabre später 1 ); und so entstand jene längere Ein
schaltung im 38. Buch (S. 165 A. 4) und die theilweise Zurücknahme des 
früheren Berichts im 39. Arg ist es freilich, dafs er sich nicht erinnerte, 
wie mit der chronologischen Umsetzung des Todes des Mricanus von 
667 auf 570 seine ganze frühere Erzählung zusammenbrach. Aber 
was er geschrieben, das hatte er geschrieben, und so hat denn dieser 
Abschnitt eine.so monströse und widerspruchsvolle Gestalt erhalten, wie 
kein anderer in den uns vorliegenden Ueberresten seiner Annalen. 

Es bleibt noch eine andere Fälschung zu erwägen, die von sehr 
verschiedener Beschaffenheit ist. Der falschen Reden des Scipio gegen 

1) Bezeichnend dafür sind besonders die Anfangsworte des 39. Buchs 
(& 200 A. 1). 

14· 
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Naevius und des Ti. Gracchus zur Motivirung seiner Intercession für 
L. Scipio ist öfter gedacht worden. Von der ersteren wird nichts be
sonderes berichtet; wir haben keine Veranlassung darin etwas anderes 
.zu erkennen als eine gewöhnliche litterarische Fälschung, die vielleichf, 
jedoch nicht nothwendig jünger ist als Cicero (S. 163). Aber sehr merk
würdig ist, was Livius 1) uns aus der zweiten aufbehalten hat; es fällt 
dies in Haltung und Motiven völlig heraus aus den übrigen echten wie in
terpolirten Berichten über die Scipionenprozesse, sieht aber doch auch 
keineswegs, wie Nissen meint, einer Declamation aus einer Rhetoren
schule ähnlich. Die Rede lehnt sich an die bessere annalistische Tra
dition und zwar an das Eintreten des Africanus für den Bruder an, 
giebt diesem aber die Wendung, dafs"Africanus, au!' Etrurien auf dem 
Markte der Hauptstadt anlangend, den Gerichtsdiener des Tribuns be
schäftigt findet den Bruder zu verhaften und desshalb gegen die sacro
sancten Tribune Gewalt braucht. Da tritt Gracchus auf und hält dem 
Africanus eine lange Strafrede, worin er ihn zunächst hinweist auf 
seine frühere Mäfsigung: als das Volk ihn habe zum Consul und Dic
tator auf Lebenszeit (perpetuus) machen wollen, habe er dies abgelehnt; 
als man ihm Statuen auf dem Comitium, den Itostren, in der Curie, 
auf dem Capitol, im Tempel des Jupiter in dessen Cella selbst habe 
setzen wollen, habe er deren Errichtung verhindert; dars sein Bild im 
Triumphalschmuck aus dem Jupitertempel auf dem Capitol unter den 
Götterbildern abgeholt werde, habe er nicht gelitten. Wie sei er jetzt 
von sich selbei' abgefallen und unter sich gesunken, indem er die ge
heiligte tribunicische Gewalt verletze und sich an deren Trägern ver
greife! Die Rede schliefst damit, dafs die Intercession von Graoohus 
gewährt wird, aber nicht zum Besten der Scipionen, sondern im Inter
esse der tribunicischen Gewalt selbst, die besser sich selb1lr breche als 
von einem Privaten gebrochen werde. - Man sieht, die Facta, wenig
stens so weit sie in den Scipionenprozess eingreifen, sind nicht eigent
lich verändert; Gewaltthätigkeiten bei der Verhaftung scheinen vorgekom
men zu sein (S. 194); auch ist es anderweit bekannt, dars wenigstens in 
der ersten Kaiserzeit die Wachsmaske des Africanus im Tempel des 
capitolinischen Jupiter aufbewahrt ward und zu den Leichenbegäng-' 
nissen der Cornelier von dort abgeholt zu werden pßegte lI). Aber die 

1) c. 56, 10-13, was Valerius 4, 1, 6 ausschreibt. Ueber die Angaben bei Se
neca vgl. S. 168 A. 1. 

2) Val. Max. 8, 14, 1; Appian Hisp. 23. In ähnlicher Weise hing des älteren 
Cato Wachsmask.e in der Curie (Val. Malt. 8, 14, 2; Vietor 47). Schwerlich ist 
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Motive sind geradezu umgewandt und auf Dinge gerichtet, die auf den 
Africanus bezogen gar keinen Sinn haben. Wphl aber erinnern sie an 
eine andere weit schwerere Krise des römischen Staats. Ist es nicht klar, 
dars der Scipio, gegen den hier gesprochen wird, eigentlich Caesar ist 't 
Fast alle jene Dinge, die auf Scipio Africanus bezogen wahre Ungeheuer
lichkeiten sind, lassen für Caesar sich nachweisen. Caesar ward bekannt
lich kurz vor seinem Tode 709 oder wahrscheinlicher erst 710 zum 
Dictator auf Lebenszeit ernannt 1) j und damals zuerst ward die Bezeich
nung dictator perpetu'Us, die auch die Münzen ihm geben, in den bisheri
gen Freistaat eingeführt. Zum Consul ward Caesar gleichzeitig auf die 
nächsten zehn Jahre designirt und übernahm während seiner ganzen 
Regierung von Jahr zu Jahr die Fasces, so dars auch hier, thatsäcblich 
wenigstens, von Perpetuirung des Consulats gesprochen werden kann I). 
Statuen Caesars standen nachweislich auf den Rostren 3), auf dem Capi
tol neben den Statuen der sieben Könige 4), und im Jupitertempel, dem 
Bilde des Gottes gegenüber 5); dars dergleichen auch in der Curie und 
auf dem Comitium gesetzt worden sind, ist glaublich genug, wenn auch 
nicht geradezu bezeugt 6). Dars die Angabe über das Bild im capitolirii
sehen Tempel auf Scipio selbst bezogen ihren guten Sinn hat, wurde 
schon gesagt j aber auch Caesars Bild wurde gleich denen der Götter 
auf einer eigenen Trage und in einem eigenen Wagen aus dem Tempel 

,die Aufstellung dieser Masken in der Curie nnd auf dem Capitol früher erfolgt 
/ als in der letzten Zeit der Republik; auch der Verfasser unserer Rede scbeint vor

auszusetzen, dars der Africaner bei Lebzeiten diese Ehre abgelehnt habe und 
sie ihm dann von der dankbaren Nachwelt wirklich zuerkannt worden sei. 

I) C. J. L. I p. 452. 
t) Drumann 3,661. Vgl. 8ueton Cae,. 76: recepit continuum consulatum, 

perpetuam dictaturam. 
8) Drumann 3, 663. Becker Top. S. 338 . 
• ) Drumann a. a. 0.; vgl. Becker Top. S. 408A. 812. 
11) Drumann 3, 610. Sueton a. a. 0.: simulacra iuxta deOI. Genauer Dio 43, 

14 (vgl. 21): Ilf!fla Ti n aVTov I'V Tq; Ka7rtTfvJ.trp ant1l(>oalll7ro'V Tq; Lfl1 [tf(>v-
8ij'Vat Jea, In' dlto'Va aVTO'V Tij. olJeOVfli'Vn> Xa)'Jeoil'V 11l1{JI{Jaa:tij'VIXt r(>IXlflh'V 
'xona, on ~fl{:tEO. lan. Hier ist nicht an die Thensa zu' denken, die bei Dio an
derswo (44, 6. 47,40. 50,8) oxo> heirst und die nicht dem capitolinischen Jupiter 
gegenüber, Aondern nur in der allgemeinen aedis thensarum, dem Götterwagen
schuppen gestanden haben kann, sondern an eine Statue Caesars auf der Quadriga, 
wie Jupiter gewöhnlich dargestellt wird, so dars den Wagen ein Globus trug. 

S) Dars ihm in allen Tempeln Statuen gesetzt wurden, sagen Dio 44, 4 und 
Floms 2, 13 [4, 2] p. 104, 21 Jahn; an allen öffentlichen und heiligen Orten Ap
pian b. c. 2, t 06. 



214 MOMMSEN 

in dem circensischen Festzug aufgeführt 1). Dars Scipio AfricanusHand 
an den Tribun gelegt haben soll, klingt höchst unglaublich; aher wer 
weifs es von Caesar nicht, dafs er im J. 705 den Volkstribun L. Me
teHus, als dieser mit seinem Leihe das heilige Aerarium deckte, augen
blicklich niedermachen zu lassen drohte - es sei das, setzte er hinzu, 
rascher gethan als gesagt - und also die Kasse mit Gewalt erbrach? 
Ja es scheint sogar ein weiter nicht bekannter Cotta, wahrs~heinlich ein 
College des Metellus, dlesen. ähnlich wie nach dei Rede Gracchus seine 
den Scipio verhaftenden Collegen, vonibrem Widerstand gegen den 
Feldherrn abgebracht zu haben, damit die tribunicische Macht lieher sich 
selber weiche als der unberechtigten Gewaltll).- Sollte also diese 
falsche Rede des Gracchen nicht in der That eine Parteischrift aus dem 
Bürgerkrieg sein, die unter dieser für die Zeitgenossen durchsichtigen 
Maske Caesar angriff und die Livius, gutmüthig genug, h10fs als unter-

1) Dia berichtet uuter dem J. 708 (43,45): 'rOH /Abi d .. r1(!la"'ra avrojj Ul
rpal"rI1JOV, va'rE(!o1J r1~ "a~ äf?/Aa ö10" Iv rai. Inno<1(!o/Alat, /An;" rtij" Sllltl1l 
ara1f'lhOJv n{f'nEa3-at lrJlOJaa'JI und darum heirst Caesar auch bei Cicero in 
Briefen ans dem J. 709 (00 Att. 13, 28, 3 vgl. 6p. 44, 1) de pompa. Damit nicht 
zu verwechseln, obwobl beständig verwechselt, ist die erst im J. 710 dem Caesar 
decretirte Tbensa (Dio 44, 6: "~JI mi. Innor1(!0f'lau; 0XOJl IflarH1IJRt 1l/J1jrp/
aa'JIl'o); denn Dia unterscheidet zwischen ä(!f'a = quOOritfae und 0xo. -= thl11Ua 
(S. 213 A. 5). Auch ist der Unterschied klar. Bekanntlich komm~ die Thensa 
nicht allen in der Pompa aufgefübrten Götterbildern zu, sondern nur den höchsten, 
insbesondere den capitolinischen; die übrigen wurden, wie e8 scbeint, auf So.bI.ei
fen, ferculis aufgefUhrt. Es war also ganz in der Ordnung, dars zunächst be
schlossen wurde die Bildsäule Caesars als ferculum in der Pompa mit aufzufdhren, 
dann einige Zeit darauf ihm die höbere Ehre der Thensa decretirt ward. Die in 
der Pompa aufgeführte Statue wird keine andere sein als die im capitoliaisehen 
Tempel aufgestellte (S. 213 A. 5); denn diese dachte man sich wohl als das eigent
liche Cultbild des neuen Gottes. Dazu passt auch, dars die in der Pompa aufgefUhrte 
Statue auf einer Quadriga stand, eben wie Dio die in der Cella des Jupitertempels 
aufgestellte beschreibt. Das Decret also, von dem Gracchus bei Livinll spricht, ut 
imago (Scipionü) triumphali ornatu e templo [ovis optimi ma:r:imi iret, passt mit 
aller nur möglichen Genauigkeit auf Caesar. 

2) Das sagt freilich nur Lucan 3, 140fg.: n01ldum foribus cedente tribuno 
acrior ira subit: saevo& eircumspicit enses ••• Tum Cotta Metellum eompulit tZUdtun 
nimium desistere coepto ..•• protinus abducto patveT'Unt templa Metello. Die An-

. rede des Cotta an den Metellus: liberias popufi, quem regntJ coet'c6nt, libertate 
perit, emus 8ertJaveris umbram, si quwquid iubeare velis stimmt anf ~s geaauillte 
mit der Situation, in der uns die Rede bei Livins den Gracchus vorrUhrt. Schwer
lich ist dies von Lucan erfunden, obwolll die übrigen Berichte davon schweigen; dar 11 

Caesar selbst davon nichts sagt, erklärt sich daraus, daee er die Stirn hatte zu 
behaupten, er habe das Aerarium gar nicht erbrocllen, sondern oll'en vQrge(und.en 
(b. c. 1, 14 vgI. 33). 



DIE SCIPIONENPROZESSE 215 

geschoben bezeichnet! Freilich scheint es bei dieser Annahme etwas 
Schielendes zu haben, dafs der Redner den Scipio, das heifst den Caesar, 
auf der einen Seite dafür preist, dars er alle jene unrepublikanischen 
Ebrenbezeugungen ablehnt, auf der andern Seite darum tadelt, dafs er 
die Volkstribune vergewaltigt; denn Caesar nahm ja jene an. Aber dieser 
Schein verschwindet, wenn man sich in die Verhältnisse hinein versetzt, 
wie sie bei dem Ausbruch des grofsen Bürgerkrieges bestanden, in welche 
Zeit dies Pamphlet wahrscheinlich fällt. Dasselbe trägt keineswegs den 
Stempel der eatonischen Partei, in deren Schriften Caesar sicherlich unter 
ganz andern Masken auftrat als. derjenigen des Scipio Africanus; vielmehr 
ist sie von einem Manne ·geschrieben, der die Unterwerfung Galliens wohl 
zn würdigen wusste und durchaus nicht zu den eigentlichen Gegnern Cae
sars sich zählte, aber wohl zu den aufrichtigen Republikanern und zu den 
Vertretern des gemäfsigten und besonnenen Liberalismus. Es zeigt dies 
eben die vermittelnde Rolle, die Ti. Gracchus bei ihm zwischen den 
Mimlern der starren Consequenz des Rechts und dem das Recht nicht 
respectirenden, aber übrigens hochverdienten General spielt. Höfische 
Gemeinheit und höfische Bewerbung wartet nicht durchaus auf den Sieg; 
es gieht auch verwegene Speculanten in diesem Fache, die schon dem 
künftigen Sieger huldigen und es wäre seltsam, wenn es Caesar an 
solchen gefehlt hätte. Der Krieg war ausgebrochen in Folge der von 
Caesar gestellten Forderung des Consulats für 706; und dafs sofort 
die Dictatur, wenigstens als eventuell und interimistisch nothwendig, 
von den Caesarianern für ihren Führer gefordert ward, ist nicht zu 
bezweifeln, da Caesar sie bereits zu Ausgang 705 wirklich übernahm. 
Es ist nur der natürliche Lauf der Dinge, dafs sofort nach dem ersten 
grorsen Erfolg, nach der Eroberung der Hauptstadt und Italiens die 
enragirten Caesarianer wenigs~enll in ihren. Reden und Broschüren für 
ihren Herrn und Meister Consulat und Dictatur auf Lebenszeit und einen 
Thei! jener Ehrenbezeugungen forderten, wie sie nach Pharsalos, Thap
SUi und Munda ihm wirklich decretirt wurden; denn auch solche Dinge 
werfen ihren Schatten voraus. Als Caesar dann Ende März 705 zum 
ersten Mal nach Rom kam, wird er natürlich, wie er nicht anders konnte, 
dergleichen vorzeitige Huldigungen mit Indignation und vielleicht mit 
Ostentation zurückgewiesen haben. Aber da er Geld brauchte und der 
eigensinnige Volkstribun L. Metellus ihm hiebei in den Weg trat, konnte 
er nicht anders als die tribunicische Gewalt verletzen; und es hätte 
kommen können, dars er über die Leiche des TribuDl weg in das Aera
rium einbrach, wenn nicht ein vermittelnder College des Metellus im 
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Interesse beider Theile das Aeufserste abgewandt hätte. Dies Erbrechen 
der Kasse, der Handel mit Metellus machten, wie natürlich, ungeheures 
AUfsehen und erregten die allgemeine Indignation auch der Gemäfsig
ten 1); es war für jeden, der sehen wollte, die offenbare Ankündigung 
der beginnenden Despotie. In die Verhältnisse, wie sie im April deil 
J. 705 waren, passt unser Pamphlet vollständig hinein. Es war gar 
kein ungeschickter Gedanke diese Vorgänge in der Form einer Rede 
des Ti. Gracchus in der berühmten Intercessionsangelegenheit zu de
battiren. Das im capitolinischen Tempel aufgestellte Bild des Africanus 
gab einen passenden und allgemein bekannten Anknüpfungspunkt i 
ganz angemessen erschien der gefeierte und hochverdiente , aber un
botmäfsige Feldherr in der Rolle des Scipio, allerdings des ersten 
unter den römischen Feldherren von caesarischen Tendenzen 2), die 
Männer der starren Verfassungstreue in derjenigen des Trihuns Augu
rinus und seiner Collegen, die vermittelnden und den Umständen Rech
nung tragenden gemäfsigt Liberalen in derjenigen des Ti. Gracchus i 
und der Schreiber gelangte vermuthlich, eben wie Cotta' bei Lucanus, 
zu dem ebenso verständigen wie bequemen Schluss, dafs unter deo 
obwaltenden Verhältnissen es der einzig noch mögliche Schatten von 
Freiheit sei freiwillig zu weichen und das zu wollen was man müsse. -
So hat es denn sich gefügt, dars Livius die Scipionenprozesse in der 
Hauptsache nach zwei Quellen geschildert hat, von denen man die 
eine den letzten Tagen von Pompeii, die andre den Gesprächen des 
Labienus an die Seite stellen darf; und wenn die Geschichte aus dem 
Inhalt dieser Schriften für die Scipionenzeit nur geringen Nutzen ziehen 
kann, so gewinnen wir dafür eine neue Ergänzung zu dem Bild der 
grofsen Katastrophe, in der der römische Freistaat zu Grunde ging, 
so wie beachtenswerthe, wenn auch wenig erfreuliche Einblicke·~ das 
Wesen der römischen Historiographie. 

1) Die Stimmung des Augenblicks erkennt man aus den ciceronischen Brieren . 
. Der Caesarianer Curio erziihlt (00 Att. 10, 4, 8): plQ7l8 iracundia elatum voluU88 

Cae8arem occidi Metellum t,·. pi.; propius factum eS8e nihü. quod si 8888t factum, 
caedem '1TUI(f1UJm futuram fuisse. Ein anderer Caesorioner Coelius (00 fam. 8, 
16, 1) schreibt über Coesars Stimmung: nihil nisi atrO:l: et saevum loquitur; im
tus senatui e:I:iit; his intercessionibus plane incitatus est. Auf der andern Seite 
hoffte man ein Doldiges Ende des Tyrannen wegen des Umschwungs der 61'entliclaen 
Meinung gegen ihn in Folge der letzten Auftritte (00 Att. J 0, 8, 6): nuUo modo 
POSS8 video stare istum diutiu8 • .•• qui duarum rerum 81.1nulationem tam Cito 
amiserit, mansuetudinis In Metello, divitiarum in aerario. . 

2) Vgl. meine R. G. ',640, 804. 838. 
TH. MOMMSEN. 



ZUR GESCHICHTE DER- ATTISCHEN KLERUCHIE 
AUF LEMNOS. 

Derjenige, welchem einmal die lohnende Aufgabe zufallen wird 
die täglich als ein dringenderes Bedürfniss sich herausstellende Samm
lung und Neubeameitung der attischen Inschriften zu liefern, wird 
meines Erachtens nicht umhin. können in diese Sammlung auch das 
jetzt im C. I. G. 2155 unter Lemnos gestellte Bruchstück aufzunehmen. 
Denn da es zu den von Lord Eigin nach England entführten Steinen 
gehört, so stammt es ohne Zweifel aus Athen und ist, obwohl einen 
Beschluss der kleruchischen Gemeinde. von Myrina auf Lemnos ent
haltend, als ein Fragment derjenigen Ausfertigung dieses Beschlusses 
zu betrachten, welche nach der -eigenen Angabe desselben auf der Burg 
zu Athen aufgestellt gewesen ist. Dieser Umstand würde, wie gesagt, 
für mich ein ausreichender Grund sein, es unter Athen zu stellen. Es 
ist indessen denkbar, dars der zukünftige Herausgeber der attischen 
Insßbriften in dieser Beziehung andern Grundsätzen huldigte und es 
vorzöge unser Bruchstück unter Lemnos zu belassen; und da für 
diesen doch möglichen Fall die Gefahr vorhanden ist, daf:s eine That
sache übersehen werde, welche für das Verständniss und die Ergän
zung der verstümmelten Urkunde von Bedeutung ist, so halte ich es 
im Interesse des zukünftigen Unternehmens für nützlich und ge
boten, auf dieselbe ausdrücklich hinzuweisen und ihre Tragweite 
festzustellen. 

Es ist nämlich im Jahre 1836 auf der Burg zu Athen ein zweites 
Bruchstück desselben attischen Exemplars der Urkunde gefunden und 
von Rangabe 407 und in der'Eq>1Jf-t. &ex. 1848 herausgegeben worden, 
welches sich dem bisher bekannten C. I. G. 2155 nach links genau 
anschlieCst, wodurch das Geschäft der Ergänzung wesentlich erleich
tert und auf solidere Grundlagen gestellt wird. Die Beilage, auf wel
cher das neu hinzukommende Bruchstück nach einer, Velsenschen 
Abschrift gegeben und die Zahl der in der Commissur durch den Bruch 
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in jeder Zeile verloren gegangenen Buchstaben durch Punkte bezeichnet 
ist, giebt eine Zusammenstellung beider Fragmente, welche selbst für 
die oberflächlichste Betrachtung . ihre Zusammengehörigkeit aurser 
Zweifel stellen muss 1). Zwischen dem Ende von Z. 10 und dem An
fang von Z. 11, ebenso zwischen Z. 11 und 12, 12 und 13, fehlen 
offenbar nur wenige Iluchstaben, so dars die Breite des Steines sich 
nunmehr mit ziemlicher Sicherheit bestimmen lässt; im Uehrigen ist 
der Ergänzung ein gewisser Spielraum gelassen durch den Umstand, 
dars die Stellung der Buchstaben auf beiden Brucl)stücken ersichtlich 
eine nicht ganz regelmäfsige ist und auch Regelmärsigkeit der Zeilen
schlüsse nicht ohne Weiteres vorausgesetzt werden kann; 

Sehen wir nunmehr, wie die Lesung des Ganzen sich mit Zuhülfe
nahme der Elemente des neu hinzugekommenen Bruchstückes gestal
tet. Die Zeilen 1-4 lassen auch jetzt noch eine vollständige Ergän
zung nicht zu; indessen ersieht man aus dem &"aro(J~al)["'~ von Z. 2, 
dars von der öffentlichen Ausrufung eines Kranzes die Rede ist, offen
bar desselben, welcher Z. 16 ff. in Athen auf der Burg geweiht wird und 
von dem nicht zu bezweifeln ist, dars er als Ehrenbezeugung ~ den 
Demos der Albener von der kleruchischen Stadtgemeinde von Myrina 
dekretirt worden war. Die Erwähnung der Strategen (welches die von 
Myrina sein müssen) auf Z. 3 scheint mit der Ausrufung des Kranzes 
in der Weise zusammenzuhängen, dafs die Sorge für die Verkündigung 
desselben dieser Behörde übertragen zu denken ist; natürlich fand sie 
zu Myrina selbst und nicht zu Athen an einem oder mehreren der öß'ent-

1 ) Was das Bruchstück A betrill'l:, so behauptet zwar Pittakis, dafs die Bnca
staben auf ihm genau arolXT/!1oJl geordnet seien, doch beweist die Uebereinstim
mung der beiden anderen Abschriften das gerade Gegeutheil. Von wichtigeren 
Varianten der Abschriften Pittakis' und Rangabe's von der dem Texte IU Gmade 
gelegten Velsenscben bemerke ich folgende: Z. 11 -hat Pittakia 'E"I~EAHM· 
NON~F (Rangabe nur AHMNO); Z. 12 gegen Ende TOVAI Rall!abtl, TOV A
Anrt Pittakis, was augenscheinlich mehr (und zwar falsch) gerathen, als gesehen 
ist; Z. 13 fehlt zu Anfang QN~P bei Rangabe, ~ bei Pittakis; Z. 19 hat Pit
takis am Ende noch ein ~, ebenso Z. 20; Z. 21 fügt seine Abschrift am Eode noch 
die Buchstaben AI hinzu; Z. 25 ist bei ihm das letzte ZlOOhen ein vollJt:üdips 
N; Z. 27118sea beide das zweite TnN fort; Z. 28 I<AITOV~~PATHrO 
Rangabe, KAITOI~~PATHrOI Pittakis; Z. 29 bat Baogabe zu Auf.., noch 
ein 0; Z. 30 zu Anfang OANIO~MNH~ Rangabe, MN~MNH~ Pittakis. Die 
Buchstabenstellnng bei Rangabe weicht übcrdem von dcr Velaenschen In einigen 
Pnnltten ab; doch sind die Verschiedenbeiten von 80 gel'ioser Edeblichkeit, dar. 
ich sie im Einzelaen zu verzeichnen nicht für nöthig halte. 
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lichen Feste Statt, nach Analogie des in der Mutterstadt herkömmlichen 
Brauches. Mit 1ce/-l1/'[at de derselben Zeile scheint ein neuet Satz zu 
beginnen, in welchem die Uebersendung des Kranzes nach Athen m
geordnet wird, wo er der Sitte gemärs der Burggöttin zu weihen war; 
es geht dies mit ziemlicher Sicherheit aus dem Inhalte des Finalsatzes 
hervor, welcher sich Z. 5 anschlieCst und von welchem die erhaltenen 
Reste unmittelbar auf ÖTU.!Jr; - - &ldt]oJl tJn:deX'lJ ~aea "'y -8-ui 
{,n:0f-lV'TJf-la führen; er setzt sich dann noch weiter auf Z. 6 fort und 
lässt sich mit Bestimmtheit behaupten, dars der Schluss etwa [~r; 
",fij" ol"ovnw" ~f-l MvqiYfl {,n:aexovul}]r; n:e~ '&"OJI d~f-loJl eV"oia~ 
oder wenigstens ganz ähnlich gelautet hat. Nicht so unmittelbar ver
ständlich ist der Sinn der auf der dazwischen liegenden Z. 4 erhaltenen 
Reste. Die Gewichtangabe, auf welche lI'svn]xona führt, kann sich 
nicht anf den Kranz beziehen, da die Bestimmungen über Beschaffen
heit und Gewicht desselben nothwendig vor Z. 2 gestanden haben 
müssen, wo bereits von seiner AusrufUng die Rede ist. Schon aus 
diesem Grunde lässt sich auch das vor n:evnfxona stehende OXPV
~ON nicht, wie von Boeckh geschehen, als (J1:Elfa1'OJl "aU]oii xev
(JoV'If lesen und ergänzen, ganz abgesehen davon, dars in einer Inschrift 
aus römischer Zeit. wie die vorliegende, 0 unmöglich zweimal für OY 
genommen werden kann. Vielmehr leitet OXPY~ON mit Nothwen
digkeit auf eine Bildung wie d}"joxev(JoJl oder eine ähnliche. Ich nehme 
daher an, dars von einer Kapsel (xt/MnoJl) die Rede ist, in welcher 
der Kranz aufbewahrt werden sollte. Das Gewicht derselben wird mehr 
als grade funfzig Drachmen betragen haben; wie viel, lässt sich natür
lich nicht sagen, weswegen an eine vollständige Ergänzung des An
fanges von Z. 5 nicht zu denken ist. Mit xal n:ot~(Ja(J-8-a[t Z. 6 be
ginnt ein neuer Satz; was angefertigt werden soll, ergiebt sieh ohne 
Schwierigkeit aus der Thatsache, dars die ZZ. 7-12 den Wortlaut 
einer Aufschrift enthalten, welche ohne Zweifel eben die ist, die Z. 17 
in Verbindung mit dem Kranze _erwähnt wird, um so mehr, als dort 
ausdrücklich gesagt ist, da18 von der Aufschrift schon vorher die Rede 
.gewesen sei (f.lna ~~ n:eOstel}f-li"fJ~ ~n:t'Yealfij~). Folglich war 
Z. 6 - 7 in der LOcke gesagt, dars eine Aufschrift, sei es am Kranze 
selbst, oder an der Kapsel, in der er lag, angebracht werden solle. 
Diese Aufschrift nun bezeichnet den Kranz als von "den Athenern in 
Myrina dargebracht der (~"1}"~ oder .:i6rp "'ii &qX1Jrindt xai (JW
'l'6i(l\l} "'~~ n:o}"ewj;, wie Boeckh sehr gut die Lücke zwischen Z. 7 
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und 8 ausgefüllt hat,und zwar zum Danke vnB(,) 'E~{; 'YeyoJf[v]la!jl) 
An" 'E~!j lPwf-talw[Jf - - I - -lv vna(,)xovuwv njuw" 'Eci o~"'qJ 'Ecjj 
~fhJ"alw". Die Ausfüllung der Lücke, welche im C. I. gegeben ist, ge
nügt aus verschiedenen Gründen nicht; entscheidend ist, dars, wie wir 
freilich erst jetzt aus Z. 20 entnehmen können, die Erwerbung oder Be
hauptung der hier wie dort gemeinten Inseln, zu denen augenscheinlich 
Lemnos nicht gehörte, in Folge eipes richterlichen Spruches (x(,)lf-ta) 
geschehen war, durch welchen frühere Besitzstreitigkeiten ihre endliche 
Erledigung fanden ('E8lo1O ev.~tpaut Z. 20). Es ist darum ganz un
zweifelhaft, dars Z. 8 - 9 ~ni 'E~!j <Pw",alw[" avrxl~'Eov, < vor dem 
Forum des römischen Senates', zu ergänzen ist. WeiteJ: ist freilich 
mit Sicherheit nicht zu gelangen, denn wir wissen nicht, ob durch 
diesen Spruch des Senates die Athener in dem factischen Besitze jener 
Inseln bestätigt, oder ihnen derselbe restituirt worden ist, weshalb 
sowohl die Wahl des fehlenden und zu ergänzenden Substantivs zwei
felhaft bleibt, als auch darüber die Entscheidung ausgesetzt werden 
muss, ob Z. 9 einfach 'Ew}Jf vnaexovuw" oder nicht vielmehr '&w" 
1teO'EE(,)o]Jf v1taeXOVUwv gestanden hat. Unmittelbar hieran schloss 
sich eine Datirung, welche jetzt vollständiger und richtiger so gelesen 
werden kann: [~:t~"1)Ut U'Eea'E1)'Y0vno1O ~n" 'EoVS] dn').l'Ea1O 'EO 
o,ro'&6(,)OJI 'Heaxlel'Eov 'EOV flou8tolnnov ••• .:te]", inl. oe A~f-t
"0" U'E(,)[ Cl'E1)'Y]ovnoS (]}t').aex1öov Hata"dws, innaexomos '&0 
oev['E8(,)OJI T]d8UtO~"'ov 'EOV ~').[8SqOV •••• l~.:t8JIll). Dars hier
mit das Jahr bezeichnet werden soll, in dem der für Athen günstige 
Spruch des Senates erfolgt war, geht zur Genüge aus dem Umstande 
hervor, dafs weiter unten Z. 17 ff. die Gesandten, welche den Kranz 
zu weihen haben, ausdrücklich angewiesen werden in Athen selbst 
noch einmal die Namen der Strategen von Athen und Myrina darunter 
anbringen zu lassen, offenbar um das Datum der stattgefundenen Wei
hung zu verewigen. Es folgt daraus zugleich, dars der vorliegende 
Beschluss gegen das Ende eines Jahres vor den Archaeresien gefasst 
worden ist, zu einer Zeit, wo man die Namen der Behörden des fol
geMen Jahres, bis in welches möglicher Weise sich die wirklicheWei
hung verzögern konnte, noch nicht kannte, weil sonst nicht abzusehen 

1) So Boeckh. Wahrscheinlicher ist yeyoJl[Ella,. wie wiederholt auf atti
schen Inschriften dieser späten Zeit sich geschrieben findet. 

2) Zq,uI(1a}.~/}l/I Boeckb, wofür der Raum nicht ansznreichen scheint. Die 
Rosesche Abschrift gab OV~O . AH0EN, die Osannsche OVE •..•.. H0EN. 
Man kann unter diesen Umständen auch an 'ElCal1j8-EJf,oder KErpalij8-EJf denken. 
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wäre, warum diese zweite Datirung nicht gleich auf Lemnos vor der 
Abreise der Gesandten nach Athen eingetragen werden konnte. Uebri
gens lernen wir aus dieser Datirung, dars in dieser Zeit einer der zehn 
attischen Strategen (und, wie es scheint, aucb der eine der beiden 
Hippareben) mit der Verwaltung von Lemnos beauftragt war und zu 
diesem Zwecke ausdrücklich ernannt wurde. Merkwürdig ist aufser
dem, dafs des Archonten neben den Strategen und dem Hipparehen 
gar keine Erwähnung geschieht. Es ist zwar bekannt, dars seit den 
Zeiten des Augustus der C1'&~cn'lrOr; An;' '&ovr; onU'&ar; auf Urkunden 
fast regelmäfsig ne ben dem Archon genannt zu werden pflegt; dars 
aber nach ihm allein mit Uebergehung des Archon datirt wurde, dafür 
wüsste ich zumal aus dieser doch etwas frühernZeit mich keines Beispie
les zu entsinnen, aufser dem der vorliegenden Inschrift und der delphi
schen ,Freilassungsurkunde bei Wescher-Foucart Inscriptions recueil
lies d Delphes n. 424 p. 273, welche etwa aus derselb.en Zeit herrührt 
und auf der das attische Datum lautet ~,,-~.:J-~'/Iatr; C17: ~a'&a r80"ll
'&or; /Swox'A.Eor; f.i'l'/lOr; IIo.C1euJew'/Ior;. Ohne Zweifel ist der C1'&~trr'1J
rtJr; An;' '&ovr; on'A.h:ar; zu verstehen. 

Von xet(!01:O'/I~C1at oe Z. 12 bis ~f.i Mv(!l'/l'f} Z. 22 folgt ein zweiter 
Abschnitt, welcher die Wahl von Gesandten anordnet, die den Beschluss 
und den Kranz nach Athen zu überbringen haben, und sie mit An
weisungen über das, was sie zu thun haben, versieht. Das vor ll"o(!ar; 
Z. 13 weggebrochene Zahlwort, könnte man gestützt auf die Zahl d!lr 
fehlenden Buchstaben und das auf der Velsenschen Abschrift erhaltene 
:E meinen, sei '&(!Btr; gewesen; allein da Z. 29 - 30, wo die Namen der 
gewählten Gesandten verzeichnet waren, die Reste von vier Namen 
erhalten sind und nach der Gröfse der yerbleibenden Lücken zu urthei
len noch mehr gestanden haben, so muss jenes scheinbar sichere 1:(!e1r; 
aufgegeben werden, und es bleibt nichts übrig, als anzunehmen, dafs 
Velsen sieh geirrt hat, als er Z. 13 zu Anfang ein :E zu lesen glaubte, 
welches Rangabe und Pittakis nicht wahrgenommen haben. Sollten 
der Gesandten etwa 10 gewesen sein, so sind sie doch, wie das ~S ~.:J-'l
'/Ia[w'/l (nicht Mv(!t'/lalw'/l, weil die Myrinaeer sich selbst ~.:J-'fJ'/Iaiot oi 
Af.i Mv(!lvlJ nennen; vgl. Z. 7) a[n]a'/l1:w" Z.,13 lehrt, nicht nach den 
Stämmen gewählt worden, und dazu stimmt, dafs unten Z. 29 der Phre
arrbier aus der Leolltis dem ~[~aq>]~'/ItOr; Z. 30 aus der Aegeis voran
steht , was bei einer Anordnung der Namen nach den Stämmen nicht 
der Fall sein könnte. Z. 15 scheinen die beiden Bruchstücke unmittel
bar an einander zu storsen; siJola ist zwar ein dem Urkundenstil der 
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besseren Zeiten nicht geläufiger, aber dem Geschmack einer späteren 
Zeit wohl zusagender Ausdruck. Wollte man der Genauigkeit der Ab
IChriften in Bezug auf die Stellung der Buchstaben misstrauen und 
eine Lücke annebmen, so wüfde sich doch kaum etwas Anderes als 
wö[a'l'oJl]la~ durch Ergänzung herausbringen lassen; eine Ungenauig
keit dieses Grades. aber, wie sie eine Differenz von etwa fünf Buch
stabenstellen ergeben würde, glaube ich trotz Allem den AbschrifteIl 
nicbt zuschreiben zu dürfen. Z. 16 stand in der Lücke vor -r(}JI a1;6-
tplJJlOJl entweder ein copulativ damit verbundenes erstes Object, etwa 'f0 
• B Xt{Jw'J tO'll xat, oder ein zweites mit &'IIa.:tinB~ zu verbindendesParti
cipium, wie xa3-t~WaanB~, was ich bei der nicht knappen Ausdruclis
weise, welche der Urkunde mit den andern derselben Zeit eigenthümlich 
ist, sogar für das wahrscheinlichere zu halten geneigt bin. Z. 17 ist 
die Lücke von ungefähr fünf Buchstaben nach der Osannschen Ab
schrift notirt w?rden; was die Rosesche bot, ist nicht gesagt. Vielleicht 
hat der Stein an dieser Stelle einen Fehler, den der Steinhauer über
sprang; denn ich muss es für sehr unwahrscheinlich balten, daCs 
mehr als gerade nur t5[n]orC?atfJanB{; stand oder b~absichtigt war. 
Z. 18 hat es mir nicht gelingen wollen für die zwischen ~JI neooo,jOJl 
und 'J~'II {J0v'),,~'11 verbleibende Lücke von 13-14 Buchstaben eine 
überzeugende oder wahrscheinliche Ansfüllung zu finden. Z. 19 lassen 
die überlieferten Zeichen A~rtA~ I . IEN0A keine andere Lesung als 
aanaa[a]I'EJlot zu; ich bemerke nur, dars die Lesart 1EN0A aus der 
Roseschen Copie stammt, in der das 0 als unsicher bezeichnet 
war, Osann dagegen nichts weiter als EN .. gelesen hat. Was die Fol
gende gr6fsere Lücke betrifft, so hat in derselben zunächst, wie das 
xai 'filo~ aV'foi~ Bll'1j,bat der folgenden Zeile lehrt, ein Infinitiv 
Ani 'fri - - gestanden, zu welchem in xell'a Z. 20 das Objeet erhalten 
ist; vor letzterem stand noch, wie das erhaltene ON beweist, eine attri
butive Bestimmung. Da der Sinn im allgemeinen ziemlich klar ist, so 
habe ich, um ihn anzudeuten, die Ergänzung ani 'f~ 'IIm:x:r;wat. 'fO rf
JlOI'EJI]OJl xC?'l'a gewagt, der man es nicht bestreiten wird, dars sie wenig
stens möglich ist und jedenfalls, wenn auch nicht den Wortlaut, so 
doch den Sinn des Fehlenden trifft. Z. 20-21 stand in der Lücke ein 
Substantivum, wie al'"a{J'1j1;~aBt{; oder dgl., wozu ,,",]nqo['J]i[()]a{; 
Z. 20 eine nachträgliche attributive Bestimmung zu enthalten scheint. 
Es stand aber aufserdem , wie der auszufüllende Raum lehrt, noch ein 
anderes Attribut, wahrscheinlich ein Participium, welches ·zu errathen 
vielleicht Anderen gelingen wird; von irgend welcher Sicherheit kann 
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selbstverständlich nicht die Rede sein. Ebensowenig sehe ich mich im 
Stande auch nur den allgemeinen Sinn des letzten SaUes der Instrue
tion auf Z. 21 und 22 zu errathen, da die I4icke zu grors ist und das 
davor und dahinter Erhaltene zufällig keinen nennenswerthen Anhalt 
gewährt. Nur so viel ist klar, dars wenn Pittakis gegen Ende des ersten 
Bruchstückes aufZ. 21 f1APAKAAEQI gelesen haben will, er sich ent
schieden geirrt hat, indem die Fortsetzung der Zeile auf dem zweiten 
Bruchstück keinen Zweifel daran aufkommen lässt, dars die in heide Frag
mente herrdberreichende Verbalform naeaxaUo[ovjo,,. gelautet hat. 

, Es folgt Z. 22-25 ein dritter Abschnitt, in welchem der Sitte 
gemits eine Aufstellung des vorliegenden Beschlusses in zwei, Exem
plaren angeordnet wird; das eine kommt nach Athen auf die Burg, 
das andere erhält seinen Platz in Myrina selbst. Die Ergänzungen sind 
unzweifelhaft und bedürfen keiner Rechtfertigung; zu bemerken ist 
nur, dafs Z. 25 nach tp Mvel'llll vermuthlich eine nähere Ortsbestim
mung gestanden hat, deren Ausdehnung sich nicht berechnen lässt, ein 
Umstand, der die Ergänzung der grorsen Lücke zwischen Z. 25 und 
26 wenigstens ihrem Wortlaute nach zu einer Unmöglichkeit macht. 
Im Uebrigen ist der Sinn der Z. 26-28 wenigstens im Allgemeinen 
klar. Dieser Abschnitt enthält die nöthigen Weisungen für die Be
schaJfang oder Zahlung der durch die Ausführung aller Bestimmungen 
des Beschlusses erwachsenden Ausgaben. Es waren dies 1) die Kosten 
der Anfertigung des zu weihenden Kranzes 2) die Kosten des in Athen 
von den Gesandten darzubringenden Opfers 3) die Reise- und Zehr
gelder der Gesandten und endlich 4) die Kosten für die Herstellung 
der beiden zu Athen und Myrina aufzustellenden Exemplare des Be
schlusses. Alles dies erkennt man deutlich in den genannten Zeilen, 
der genaue Wortlaut aber ist nicht herzustellen, da der Anfang des 
Abschnittes in der Lücke zwischen Z. 25 und 26 sich niebt fixiren 
lässt und der Zusammenhang von Z. 27 mit dem auf Z. 28 allein er
haltenen n]" [povA.~,. xjat TOV'; O'feaT7]rO[v,; unklar bleibt, obgleich 
wohl als sicher angenommen werden darf, dars unter den genannten 
Behörden die von Myrina und nicht die athenischen zu verstehen sind .. 
Z. 29. 30 standen, wie schon oben bemerkt worden, die Namen der 
nach Anordnung des Beschlusses gewählten Gesandten verzeichnet, 
eingeleitet durch ein o'iöe iJeMh;oa.. oder einen ähnlichen Ausdruck. 
Hieraus folgt, dars Z. 30 wenn nicht die letzte, doch eine der letzten 
Zeilen der ganzen Urkunde bildete und nach unten hin nicht mehr 
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viel fehlen kann, während der weggebrochene obere Theil des Ganzen 
an Umfang dem erhaltenen kaum viel nachgegeben haben dürfte. 

Ich lasse demnäc~t. den Text der Inschrift mit den sicheren oder 
ungefähren Ergänzungen, wie sie oben zum Theil zU rechtfertigen ver
sucht worden sind, folgen. 

§ - - -]m.aro(lwO'e[CdS 'fOV O'n«palJlov - - ln:tf.le'Af'J.ttij"a" - -
'foVs] O''f(lIX'ff'Jrovs. n:ef.ltp]a" öe xa, eIs \ ~.97f'JIas 'fo" a-rerpaJlO'JI 
elO'9ma~ el~ xt{JwnO'Jl o'A]oX(lvO'o'JI n:en~xona[ xa, - - I - -
ÖeaXf.looJI, ön:ro~ IX'JI m.axelf.l8JI0s &l«Jt]o" vn:a(lX'f) n:a(la 'ffi .{ietji 
vn:of.lVYJf.la[ ~s I 'fW" OlXOV'J!'fCd'JI ef.l MV(lI'Jl'!) vn:aexova7]]~ n(los 
'fd" tJnllO'Jl w'JIola~. xa, n:ot~O'aO'.{ia[" 'f~'JI imr(la~'JI 'f~"tJe 1). 
'fd XO"'JIO'JI ~.{i]'1)'JIaICd'JI 'foo'JI ill Mvel'JI'f) xaqtO''f~(lto'JI 'ffj 
[~.{if'J'JII~ 'ffi aUf'JrÜ"Ö" xa, O'wn1etr] 'f~S n:o'Aew~·vn:ee 
'f~~ rero'JI[e]las en:i 'fn~ 'Pwllalw['JI O'vrld~'fov •.•••••• 

] C N' NJI' N)-iG. ' ••••••••.. " vn:aexovO'w'JI "1jO'w'JI 'f(p U'1)f.lqJ 'fqJ LLiT1j'JIa"WJl, 
[~.{i~'JIf'JIO''' O''feanJr0vno~ in:, 'fovs] on:U'fa~ 'f0 öeV'fe
(lo'JIcH(]adel'fov 'fOV II 00' etfJ[n:n:ov [. 1 .. 9u], in:"öeAnll
'JIO'JI O''fela'f'1r]ov'JI,'fOS fD,,'AaexltJov IIa,a",lw~, in:n:ae
XOV'JI'fO~'fO öev[nleo'JI TJe''Aeatd~llov 'fOV ~'A[egl]ov •••• 'A~
ge'JI. § X8teo'fo'JI~O'at öe 'f0'JI dnll0'JI ~ö'1) n:eeO'p[8ts 1 .... ] l1'J1ö(las ig 
~91j'JIalw'JI d[n]anCd'JI, oYn'JIes aQJLXOIl8JIOt el~ ~fhJ'JIa~ xa" [dta
xOlllO'anes I 'fode] 'f0 [tp]~g)tO'lla n(loo1:01l f.l[b] 9vO'ovO't['JI 'ffi 
~"]1J'JI~ xai xaUte(l~O'an[es line(l 1:8 'f~S 'folV d~]f.loV 'fOV ~91j
'JIalw'JI wdlas 1:8 xai O'W1:f'J(]las xa, 'f~~ 'foo" «pl'A.[W'JI xat 'fW'JI 
O'Vf.lf.laxw'JI 'flcii]v ~1:oV, ollolw~ de xa" 'fW'JI i[.u] MV(l""ll [~91j
"alw'JI] , a'JIa"ines de xai [xa.{iteqwO'ane~ 'f0)/ 1 O''f]e«pa'JIo" lle1:a 
~~ n(lOet(l1jlli[VYJ]~ in:tr(]a~s, Ii[n]or(]atpane~ xat [1:a &"olllX'fa 
'fcij" ~.97f"1jIO't"] xai 'foo" ill Mvel'Jl'!) O'1:(lIX'f[1jr]oo", n:ot~O'o'J!'fat 
n]'JI n:qoO'odo'JI e[ •..••...•.••• n(lo~ 'f~" (Jlov'A~'JI] xat 'f0'JI dn-
1l0'Jl xat aO'naa[af.l]e,,[otl aV1:0VS O'VVxa(l~O'ona[, ini 'frj) 'JI8JI'
xf'Jxella" 'fO rl8JIof.l8JI]oJl xqlf.la xa, 'fe'Ao~ av'fo~ el'A.1j«pba" 'ftys 
vn:e(l 'foo" ~O'Cd[v ••••..••••.••.••.• \ ••••• 'fas] neo['f]e[(l]a~, 
n:a(laxaUO'[ov]O't'JI öe 'fO" d~,tOV 'f~" 8Jldev[ • .••••...•••••••••• 
I ............. ] 'fWV olxoVnw[,,] ill MV(llJl'!). § Y'JIa öe xai 
vnollJl1jflla vn:aex'f) 'f~~ 'fWV ill M/velJl'!) olxov'J!'fwv] n:o'At'fcij" 
el[!; 'f]o" dnllOV 'fo" ~91j'JIalwv wx[a(lta-rlas 1:8 xa, «pt'Ao'ft,llla!;, 
&var(la1/Ja" 'fo]de 'f0 1/J~«ptO'lla [e~!; O'nj'Aa!; 'At91'JIa!; tJ"na!; [xat 

1) Vgl. C. I. G. 1625 Z. 84 T~JI l1ftrf!"rp~JI 1fOlOVfll"w" ;~"d'E. Ebenso 
Keil Sylloge luser. Boeot. XXI Z. 73 p. 118. 
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tn~aa" -nl" ",e" nieaJI I am-w" :4.:hfYIJO"" b] dxqono16t, n}" 
[6]e n/~ I", Mvel"7l [- - - § - -J ........... . ]61.. oe 'J"w" B~ 
'l"d" [tnitpa"]o,, xat 'E~" .:tv[alaJI . ••...•••..•••••••.. xlal 'ta 
ItpOt1ta 'l"Jcii" ne60'{Jev'J"';;" xat [rijg dJlarJeatpijg ['I"';;" an;).w" - - -
I· •. ] 'I"~" [{Jovl~" xJal 'l"oVg tnelmJro[vg - - - OfÖB -oeB-fh]O'aJI--
I· ........ o]v (J)esaeeto., (J)atöela[g - - -I .. . ]ov [:4(Jaqnl]"'og, 
MYlJO'txl~g MYlJa[t. - - - . . 

Was das Alter der Urkunde betrifft, so führt, abgesehn von an-
. dem Umständen, welche eine verhältnissmäfsig späte Abfassungszeit 

beweisen, die Erwähnung eines kurz vorher in Sachen Athens ergan
genen schiedsrichterlichen Spruches des römischen Senates mit Be
stimmtheit auf die letzten Zeiten der Republik, oder genauer die Jahre 
zwischen 200 und 50 vor ehr. Wie aus der ganzen Urkunde, im Be
sondern aus der Datirung jenes Ereignisses in der Aufschrift des Weih
geschenkes erheUt, befand sich die Insel Lemnos damals im Besitze 
der Athener und gehörte nicht zu denjenigen Inseln, welche den 
Gegenstand der Entscheidung des Senates bildeten, vorausgesetzt, dafs 
die Athener erst durch den Spruch des Senates wieder in den facti
schen Besitz derselben kamen, und nicht etwa durch ihn nur in dem
selben bestätigt wurden; in letzterem Falle darf man sich Lemnos 
untet jenen Inseln mit einbegriffen denken. Leider haben wir, wie 
oben bemerkt, bei dem lückenhaften Zustande gerade der entscheiden
den Stelle der Inschrift kein Mittel in Händen, zwischen beiden Mög
lichkeiten mit genügender Sicherheit zn entscheiden. Eine genauere 
Zeitbestimmung als die obige, welche freilich noch immer einen Spiel
raum von nahe 150 Jahren lässt, ist unter diesen Umständen nicht gut 
möglich, zumal da'wir über das Verhältniss der Insel zu Athen in rö
mischer Zeit nur unzureichende Kunde besitzen. Auch die attischen 
auf Lemnos bezüglichen Urkunden und die Inschriften der Insel selbst 
lassen uns im Stich j denn sie gehören entweder einer früheren Zeit 
an oder entziehen sich wenigstens jeder genaueren Datirung*). Sicher 

*) Der auf die lemnischen Klemchen sich beziehende Volksbeschluss 'ECPW'" 
a~x. 1375. 2626. Rang. 406. 2323 gehört seiner ortbographischen Beschaffenheit 
nach in die Zeiten unmittelbar nach dem Frieden des Antalkidas. Das Denkmal 
'Ecp1jf'. a~x. 2772, auf welchem der eine Kranz die Inschrift 0 J~f'0' 0 iJ' .d~-
1"11"', I T'f'OJ1jf'o. :AX"~J'iV. I illrEJ' trägt, ist vor 01. 114, 3 zu setzen, da die 
unmittelbar darüber stehende Inschrift eines andern Kranzes (0 J~Lulo. I 0 i", 
Zaf''''. 'Elrllfr1jr[oS'l I 'Elrtlf1jcp/(noS' ~l1fiJ') der Kleruchen auf Samos erwähnt, 
welche Insel die Athener durch die Katastrophe des lamischen Krieges verloren. 
Aus sehr später, wenn auch nicht näher zu bestimmender, Zeit rührt nach dem 

Hermes" I. 15 



226 KIRCHHOFF 

wissen wir nur, dars im Jahre 167 vor Chr. nach Beendigung des 
zweiten makedoniscben Krieges die Atbener durch eine Gesandtschaft 
beim Senate in Rom wegen der Inseln Lemnos und Delos vorstellig 
wurden und sieb den Besitz derselben erbaten; so wie dars der Senat 
ihnen denselben damals bewilligte. Wenn Polybios, dem wir diese No-

Charakter der Schrift zu urtheilen, wie ihn eine mir vorliegende Velsensche Ab~ 
schrift wiedergiebt, das Bruchstück eines auf Lemnos bezüglichen Psephisma 
Rang. 408. 'Erp7Jf'. "(!X. 1047. Ganz ungewiss ist die Zeit der heiden Bruchstücke 
Rang. 496. 'Erp7Jf' "(lX. 1950. und 'Elp7Jf'. "(lX' 3617, welche das lemnische He
phaestia (nicht, wie die Herausgeber meinen, den Demos 'Irp,una4at, der so und 
nie anders geschrieben wird) angehen, nicht minder die von 'Erp7J.u. "(!X. 3650, 
welches sich auf Myrina zu beziehen scheint; doch glaube ich es rür sehr jung 
halten zu müssen. Inschriften von attischen Kleruchen finden sich auf Lemoos 
viel seltener, als auf dem benachbarten Imbros; ich kenne aurser der von Conze 
(Reise auf den Inseln des thrakischen Meeres 1860. S. 109) mitgetheilten (EIJ8-m
no[.] .!1f'EtJlIOItAEI40v .!1xa(! "EV.), welche ihrer Orthographie nach in die 
vormakedonischen Zeiten um 01. 100 gehört, nur noch eine au nicht wer zu 
bestimmender Zeit, welche sich in einem von Targioni - Tozzetti rios'lJi in TOl

ctma. Firenze 1773. V. p. 435 mitgetheilten Briefe des Cyriacus von Ancona in 
der Abschrift des letzteren erhalten hat. Bei der Entlegenheit der Quelle er
scheint eine Mittheilung der vollständigen Inschrift mit den geringen nothwendigen 
Ergänzungen ulld Verbesserungen an dieser Stelle wohl gerechtfenigt • 

• - apud EphesWm (I. Ephestiam) urbem et di1"1dam ad aedem Ale:cJJndri 
Martyris antiqua basis lapidea'. 

'OxToJltat4E{xi]rw f'E XVT~ x[o,,],. ~4E XaAV1tTI&, 
Kalltun" f'7JT(lb. 4[Elfaf'IJl1JJI IIJl0f'a, 

~, lEln[lII] 1tIlJlMv(lTOJI ",~ f'Eya(l0u1w aJlEI7JJI, . 
1tIlT(!1 T' Iwii ZoI7J (- rp1) 4ax(lvII lVY(lOTIITII. 

JlII'1II 4' EuaEftllllJl "YJlbJl 'IrE(!tXaAUfI xru(l0Jl 
a[ v]Jl8-(lOJlo> ~(!oIl11J1 d'JI[ E]ltfl a[ lII]rp(!oa[v]JI[ 7J]" 

dxf'~Y 4' OU YEJlETij(!E' 1f'~JI, oux la8-lb. 8f'fI'f'0" 
ou 1toa", dU' :At47J> lVY(lb, Ix(t.(!1tlaflTo. 

Tolo(t» TOt 8-J'7JTru" f'oyE(!b, ftlot;, r&JI dTl4EaTo, 
Il1tlffE" fll[.] M0'(lruJl Y~f'flT' Imx(llf'flTfI'. 

dUa f'0', rJ YEJlmj[(lE]" la(t.8-(!~a(t.JlTE', 11 8-Jl7jTruY 
oi, rp{~Ufl' miJITIIIJI lvr(lonfl8-~. ftloTO'. 

~47J 4vaJ~"ov xflTa 401f'ara l~YU6 nIJl8-ov.· 
xm l{J8-tf'IJl'l) ya~ If'o~ TOVTO 7ro8-EtJlOTflTOJ1. 

XIIU,aToJ zoiov 'E 1 Eva EI" I ° v 8-vyaT7Je, 
~ rptlOaToeyo, 7r(!b, YO)'Ei" ar"l nE(!~ 

yaf'OJl, [~J Xfl~ xfIl~ Xfl~ aya8-tj, aquj 4'flrpl~ovafl. 
d 4ijf'0' 
d '1f'ft(ll-

11 4ijf'0' 
11 TEJlE4t-

111),. IIIJI. 
Darauf, daes in der Abschrift das Iota atUcr. fast l'e5eImäfsig weggelassen wird, 
ist freilich nicht viel zu geben; der ganze Character der Inschrift aller deutet auf 
eine sehr späte Zeit. 

, 
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tD verdanken (30, 18 oi :d:h;"aiot naflsybovro ni8tJ{JWO.n8& '1"0 
146'11 nflW'l"O'II V7t8f1 'I"~f: 'l"cd" ~luxf.'flw" [deren .Stadt im VOl'an
gegangenen Kriege von den Römern erobert und dem Erdboden ~ 
gemacht worden war] awnJfllas, naqaxovop.eJlol, 08 nsei 'l"OVI"OIl 

1"00 P.EflO.V'; Ix p.era:tEaSWfj otsUYO.nO. nSfli d~lov xai A~(-t,,01J 
. xai 'I"~r; 'fcd" ~ltae""lw,, "wflar; elr; eav'I"Ovfj l§a,,,"ovp.B"O.t 
'I"~" x'f~ a",,· sl"O." YUfI O''I"'I"Ur; mO.lar;. oIr; n8(/i p.p 'l"w" Xa'l"Q 

d~lo" xai ·Afj(-t"O." ~x IX" 'I"lfj lmnp.~a8t8 OtU '1"0 xai ~flO
'fe(!0'11 &'II'I""n8nOJ~a:ta, 'l"cdJl ,,~awJl 'fOV'l"W'" nsei o~ 'I"~r; 'l"cd" 
~l,a(/dl.tW "weafj elxorwr; IX" 'I"lS Xa'fa(-tE(-tl/JatI"O. - nlrj" # 
ys avyxl1)'I"Ofj xai n}" d~lo" aV'fO.ir; GO w x 8 xai 'I"~" A~(-t"o,,), 
si(lb einigermafsen genau ausgedruckt hat, so müssen wir aus seinen 
Worten fQlgern, dars so gut wie das Gebiet von Haliartos und die Insel 
Delos, von der dies aus andern Gründen so. gut wie gewiss ist, auch 
LemD,os damals sich nicht im Besitze der Athener befand, sondern erst 
als Gnadengeschenk des römischen Senates wieder erworben wurde, 
nachdem frühere Versuche ihre Ansprüche auf beide Inseln gelte.nli 
zu machen in Rom kein Gehör gefunden hatten. Wje ihnen Lemnos, 
dieses uralte Besitzthum, von dem mit Sicherheit angenommen werden 
darf, dars es den Athenern gelungen war es bis zu der Katastrophe, 
welche dem Tode Alexanders d. G. folgte, sich zu erhalten *), verloren 
gegangen war, darüber liegen directe Ueberlieferungen nicht vor und 
sind wir auf Vermuthungen ange"iesen. Ich halte es aber für noth
wendig dieses Ereigniss geraume Zeit vor die Epoche zu setzen, in der 
die Römer in die griechischen Verhältnisse einzugreifen begannen, also 
jedenfalls vor das Jahr 200 vor ehr. Denn da die Athener in den Kriegen 
mit Makedonien auf Seiten der Römer standen, so würde, wenn sie im 
Besitze von Lemnos sich wirklich bis zum Jahre 200 behauptet hätten 
und die Insel erst während dieser Kriege an Philipp oder Perseus ihnen 
verloren gegangen wäre, die Restitution sich wohl yon selbst verstanden 
haben und sie nicht in der Lage gewesen sein darum zu Rom wieder
holt und, wie es scheint, anfänglich ohne Erfolg zu sollicitiren. Sollte 
daher wahr sein, was Livius (33, 30) aus Valerius Antias berichtet, 
und wovon freilich Polybios schweigt, dafs nach der Besiegung Phi
lipps die Athener im Jahre 196 die Inseln Paros, Imbros, Delos und 

*) Während der Zeit der Herrschaft des Demetrios von Phaleron hielt Lemnos 
zu Antigonos und wurde auf Befehl des Kassandros in Gemeinschaft mit diesem 
von den Athenern 01. 116, 3 ohoe Erfolg bekriegt (Diodor 19,68). Ob Athen 
die damals abgefallene Insel, etwa OI. 118, 3, wiedererhielt, ist nicht bekaoot. 

15* 
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Skyros von den Römern geschenkt erhalten haben, so kann aus der 
Nichterwähnung von Lemnos nur gefolgert werden, dars sie es auch 
damals noch nicht wieder erhielten und bis 167 nicht besessen haben; 
die Delier mögen sich vor 167 der athenischen Botmäfsigkeit wieder 
entzogen haben, wie sie es nach diesem Jahre bei vorkommender Ge
legenheit versucht haben (Appian Mithr. 28; vgl. Polybios 30, 18. 32, 
17). Diese Erwägungen bestimmen mich unsere Urkunde für jünger als 
das Jahr 167 zu halten, als der Zeit, zu welcher die Athener nach 
langer Unterbrechung wieder in Besitz von Lemnos gelangten, in 
welchem sie sich, wie schon gesagt, zur Zeit des in der Inschrift er
wähnten Schiedsspruches des Senates befunden haben müssen. Wel
ches die Inseln waren, deren Besitz diese Entscheidung den Athenern 
entwe_der zuerkannte oder bestätigte, und wer es war, der ihnen den
selben streitig gemacht oder vorenthalten hatte, muss freilich, wie alle 
näheren Umstände dieses RechtshandeIs , dahingestellt bleiben, da 
ewe bestimmte Ueberlieferung nicht vorliegt und die Urkunde selbst 
nähere ADdeutungen nicht enthält. 

A. KIRCHHOFF. 

ZU HERACLITUS DE ALLEGORIIS HOMERICIS. 
Cap. 39. ''Jdul aJ;elPTJ J;aV.,;a J;~~ &(ln3-a~ovs: c3(1as:, ~nSt

"a)' Ix J;w)' XSt1l6elcJJ)' naruw)' ~ rij aJ;6(lllPTJ xal 1l61lvxvia mJ-
, C L. " .R , ~ , , S M hl d N 

ra~ W~ xvolPoeovlle-ya~ e)luO)l Wut"a!; BXlPTJ"71' 0 e er,. er rTJ 
gegen die Auctorität der Handschriften eingesetzt hat; cO!; gehört Ges
ner an, es fehlt in A und den Homerischen Scholien. Zu schreiben 
ist: enSt"a)l Ix J;w)' Xetllselw)' nare.,;w)' ~ an(lUpr; xal /Ullv
xvia r~ J;d!; xVOlPOeOVllba!; 1)',)0JI w')i)'a~ Ixtptj"71' 

R. HERCHER. . . 



BEMERKUNGEN ZUR KRITIK DES SALLUSTIUS. 
Eine abschliefsende Bearbeitung des Sallust wird sich nicht auf' 

Vermehrung sondern auf Vereinfachung :und genauere Benutzung des 
handschriftlichen Apparats -zu richten haben. Aber freilich von der 
letzteren sind wir weit entfernt: wer einigermafsen sicher gehen will, 
kann neben Dietschs Ausgabe noch heute nicht die Gerlachischen ent
behren. Denn nicht allein sind bei Dietsch ganze Worte spurlos ver
schwunden (lug. 58, 3 alii fugere lug. 96, 3 in operibus), sondern auch 
die Lesarten der wichtigsten Handschriften miteinander verwechselt oder 
entstellt; eine Thatsache welche ich früher für die vaticanische Hand
schrift erwiesen habe (Rh. M. 18, 584ff.), und die ich jetzt für die beste 
Pariser (Sorb. 500) und die älteste der interpolirten Handschriften (die 
.Münchener lat. 14477, nicht 14777) ebenfalls constatiren kann. So 
liest, um nur ein Paar Beispiele herauszuheben, die Pariser Handschrift 

. "..-
Cat. 17, 3 nicht PI/lI seruius sondern p. et seruius, lug. 57, 5 nicht 
pjeu". sulphur (sup. e) et taedam mimtam ardenti 1Il1, sondern picem sul
,hure et teda * mixta ardentia; Cat. 33, 6 nicht wie man erwarten sollte 
amisit sondern amittit, lug. 85,4 nicht habetote sondern habete, lug. 100, 
5 nicht aiebant a pueritia sondern aiebant quod a pueritia. Die Münche
ner, welche von Dietsch selbst verglichen ist, hat Cat. 31, 7 nicht postu
lare patre. c. nequid sondern postulare patrib. c. nequid, lug. 3, 1 nicht 
us (snp; vel vis sed in textu u adi.) utique tuti auf sondern (rau48 is 
(uis coJTisirte die zweite Hand) (w't tuti aut eo magis. Aehnlich ist es 
den Gruterischen Angaben über die Palatini ergangen, ähnlich den 
wichtigen vatieanischen Blättern der Historien: wer möchte also auf 
solchen Fundamenten weiter bauen? 

Aber auch das kritische Verfahren leidet an grofsen Fehlern, von 
denen zwei jedem aufmerksamen Beobachter in die Augen springen 
müssen. Einmal nemlich hat der Herausgeber die zuerst von Gerlach 
in Umlauf gesetzte dann von Linker wenigstens zum Theil (vgl. seine 
VOJTede S. VII) adoptirte Ansicht festgeha}ten, dars die vaticanische 
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Handschrift der Reden und Briefe (3864) eine allen übrigen Hand
schriften bei weitem vorzuziehende Recension darstelle. Zweitens giebt 
er noch immer nicht allein dem verlorenen Nazarianus, sondern auch 
dem CommeJinianus Gruters eine ausgezeichnete Sonderstellung im 
Apparat, während doch letzterer, um dies mit einem Worte abzuthun, 
eine Handschrift der interpolirten Familie war deren Lesarten für uns 
ganz unerheblich sind. Die folgenden Bemerkungen sind bestimmt 
die Unhaltbarkeit der einen wie der andern Ansicht darzuthun und 
gleichzeitig die erwähnenswerthen Resultate einer Untersuchung der 
vaticanischen Handschriften mitzutheilen: Resultate welche von Neuem 
den Beweis liefern, dafs wenn nicht ein glücklicher Zufall ungeahnte 
Hilfsmittel zuführen sollte, man sich bei einer genauen Benutzung 
einer kleinen Anzahl von Handschriften wird beruhigen und den Bal
last der übrigen, welche Neues nicht lehren, über Bord werfen müssen. 
Da ich in einer mit diesen Blättern gleichzeitig erscheinenden Ausgabe 
des Sallust den Versuch gemacht habe die Uebetlieferung an der Hand 
der genannten Pariser Handschrift übersichtlich darzustellen, so wird 
es nicht unpassend sein eine genaue Beschreibung derselben, welche 
ich dort nicht geben konnte, vorauszuschicken. 

Der ehemalige Besitzer der Pariser Handschrift Sorb. 500 aus 
dem 10. Jahrhundert nennt sich auf dem oberen Rande des ersten 
Blattes so: < Taborotj est ex antiquiss. Bibliothecha" dieselben Worte 
sind auf dem Rücken des alten mit einem Kardinalswappen geschmück
ten Einbandes zu lesen. Die Handschrift besteht jetzt aus sechs und 
vierzig von neuer Hand nummerirten Pergamentblättern zu dreiCsig 
Zeilen in Quart. Am untern Rande von Fol. 6 v. steht T, von 14 v. 
V, von 22 v. X, von 30 v. Y von erster Hand: also die Nummern der 
-Quaternionen XVIII - XXI (oder XIX - XXII), der XXllste (oder 
XXIIIste) ist unbezeichnet. Verloren also sind siebzehn oder achtzehn 
Quaternionen. Dem Sallust unmittelbar voran ging die Ars des Maxi
mus Victorinus, denn das erste Blatt beginnt wie folgt: similia Hern 
qü interdü coherenti, elf ut [P] 1f uerba i. contundi morii MtibiRt 11 
luu:tiu, linquere, pera, (acere aliquando et admirantiB ut indn'a kem 
quid -:- ,eie, ex I hi, denique eeteri molm animorum modi coll1'gi po,
IHnt I C. SALLVSTII CRISPI BELLVM CATVLlN AlU V INClPIT 
u.s. w. Alles von derselben Hand. Dies ist also der Schluss der Ars 
der bei Putsch 1954 so lautet item pro Iuppiler ,i dicimm et Bi qua 
ltint alia. laem quoque interdum coercentiB e,e, ut TerenliUII in Heau
tontimortcmeno [I 1, 50]: laem tibiRt diuh'w licere spera, (acere. ali-
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fl"D'do ~ admiranti., .. t in JAdriG [I j, 89]: 1aem quäd atP ea: JUs 
rAUter.. cmimontm mottu iuRigere poIIUmUl. Aber wie unsere Hand
schrift liest auch die Gothaer bei Lindemann S. 285 uteri - pouunt. 
Ueher die Verstümmelung der Handschrift am Schluss werde ich weiter 
unten (S. 237) berichten. Corrigirt ist dieselbe wie es scheint von der 
Hand des Schreibers und von einer wenig späteren Hand : die Unterschei
dung beider ist in vielen Fällen trügerisch. Der zweiten Hand scheinen 
zu gehören die merkwürdigen Correcturen in den Reden und Briefen 
welche wie Wölll1in (Philologus 17, 525 f.) nacbgewiesen hat die Col
Jation einer mit der vaticanischen Sammlung genau übereinstimmen
den Handstbrift enthalten. Von derselben Hand finden sich auch sonst 
hie und da Aenderungen weIche mit anderen Handschriften überein
stimmen, meistentheils aber beschräDken sie sich auf Verbessel'UQ8 
von Schreibfehlern. Eine Anzahl derselben ist mit einem A. bezeich
net. Dies heifst nach Dimsch diGlyton und bezieht sich, so meint er, 
auf die richtige Treunung der Silben und Worte. Auch komme es 
zweimal so ausgeschrieben vor. Ich habe diese zwei Stellen nicht ge
funden (vielleicht liegt auch hier wieder eine Verwechslung mit P 1 vor 
.gl. zu Cat. 5, 1), die Mehrzahl der mit A. versehenen Correcturen ·be
zieht sich aber gar nicht auf Trennung von Silben': es wird also worauf 
ich von Prof. Haupt aufmerksam gemacht werde das Zeichen wohl 
tJt.0eSwr;eoJl bedeuten. Die bie und da gegebenen Sach- oder Wort
erklärungen sind völlig werthlos und den Bildungsgrad des Schreibers 
kennzeichnet unter Anderem die Bemerkung zu log. 17, 4 c(JfG6Gth"..] 
cGca6m grece di de.censU8. GnGbGhnon delCe1llU8. 

Auf die falschen Angaben über die Lesarten dieser Handscbrift 
bei Gerlach oder bei Dietsch habe ich weder in meiner Ausgabe noch 
in den folgenden Bemerkungen 'Rücksicht genommen; für die Richtig
keit der meinigen stehe ich ein. IcherÖl'tere nun zunächst die Frage 
nach dem Werthe der vaticanischen Handschrift. 

1. Die vaticanische Handschrift 3864, ein im tOten Jahr
hundert geschriebener Miscellenband, enthält wie bekannt Caesal'8 .lAel
Zum Gallicum, ein Stück des Aetbicus, die Briefe des Plinius, daDll c. 
crispi sGlltllli orGtfone. ea:cerpte de belli. , orationes ea:cerpte demsto
fltU, epistule desselben und am Sohluss zwei Briefe eines oder zweier 
·Ungenannten ad ~aesar.em ,mem de re publictJ, alles von derlJ8lben 
Hand. Diese letzteren sowie die StüCke aus den Historien sind duoll 
di~e einzige Handschrift gerettet worden : denn die Handsohriften 
des 1Men Jahrhunderts stammen aus ihr (s. Rh. M. 18, 584) und 
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die Berner Handschrift des lOten Jahrhunderts 357 enthält nur die 
Stücke aus Catilina und lugurtha (Wölftlin Philol. 17, 1Mft.) Die 
Uebereinstimmung der Bemer, der vaticanisc.hen und des Randes der 
Pariser Handschrift weist mit Nothwendigkeit auf eine gemeinsame 
Quelle hin, aber es bleibt die Frage offen: liefs die Berner die Stücke 
aus den Historien und die Reden ad Cae.arem willkürlich weg, oder 
standen sie nicht in dem gemeinsamen Original, hat mithin die vati
canische Handschrift diese Stücke aus einem anderen Exemplar hinzu
gefügt? Leider lässt sich darauf keine sichere Antwort finden, die doch 

" für die Beurtheilung der Ueberlieferung sehr erwünscht wäre. Denn 
hat der Schreiber der vaticanischen Sammlung nicht zusammen
gesetzt, so wächst damit die Wahrscheinlichkeit jener von Orelli auf
gestellten, auch von Wölftlin gebilligten Meinung dafs wir es mit der 
mittelbaren oder unmittelbaren Copie einer alten Chrestomathie zu 
thun haben welche für Catilina und lugurtha eine unabhängige Ueber
lieferung erwarten liefse. 

Auch mir ist nun diese Annahme sehr wahrscheinlich und ich 
habe a. a. O. bemerkt dafs der Verfasser der in sallustischem Stil ge
schriebenen Briefe leicht der erste Herausgeber der Sammlung sein 
kann, wie der Ver~ser der origo genti. Bomanae unzweifelhaft der 
Redactor des den Namen Aurelius Victor tragenden Handbuchs der 
Geschichte ist. Allein ist dem so, so folgt daraus dafs der Herausgeber 
der Chrestomathie bereits ziemlich verderbte Sallusthandschriften vor 
sich hatte und dieselben zu Schulzwecken emendirte, Ungewöhn
liches in Bequemeres verwandelte, und in der sprachlichen und 
orthographischen Form bereits einen gereinigten Text vorfand oder 
ihn herstellte. 

Denn soll man etwa annehmen dars erst ein Abschreiber der 
Sammlung in den sallustischen Stücken alte Formen tilgte, während 
er sie in den Briefen ad Cae,arem stehen liefs? In den ersteren schreibt 
die Handschrift für das ältere u immer i, nur einmal (Rede des Lepidus 
2) optumiß j für 0 nach v immer u mit Ausnahme von uBlgw (Cat. 20, 1) 
und nouom (Cat. 51, 8). Aufserdem finde~ sich als Reste der alten 
Schreibart nut quoim (lug. 14, 21) aerari (Cat. 52, 12 lug. 31, 25) 
Ful'Ui (lug. 31, 1). In den Briefen des Rhetors dagegen, welche sal
lustisch geschrieben sein sollen, finden wir u für i in den Superlativ
endungen etwa 11 mal, in lubido und lubu 6 mal j emi.tumauerunt und 
lUJstumantj u für e in der Endung ~es Gerundium 4 mal, einmal uolgo 
und einmal peruor.am. Aufserdem aber zeigen sie noch erhebliche 
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Archaismen die in den Sallustreden nicht vorkommen, nemlich fol
gende: invisier, dictmt, facikst, quom (zweimal als Präposition), 
quoim, quoique (zweimal), quoiquam. Besonders auffaUend ist das 
häufige ei für {, von dem sich weder in unserer noch in anderen Hand
schriften des SaUust Spuren erhalten haben. Bi steht für i in illei, 
ignarti, tuei (neben ingenii!), mortalei. (Accusativ), quieteis, queis, a6-

qutis, illeis~ alitisque, libidinei, ipstius, haberei, 'Utei (Conjunction), si-
pi.. pm 

cutet·, nequeiquam, quein (einmal quein, das zweitem al qUaet'n), quei (dafür 
quatt), ineiquorum, f0rmeidatur. Dars ei für i um den Anfang der Re
gierung Augusts nicht mehr geschrieben wurde lehren wie bekannt 
(vgl. Corssen Aussprache 1, 207ff.) die Inschriften. Die lange Grab
schrift der Turia, geschrieben zwischen 746 und 756, ~t das ei kein ein
ziges mal, die ungefähr gleichzeitige der Murdia selten (Z. 15. 20. 26. 29) 
und nur in den Endungen des Dativ und Ablativ Pluralis. Vereinzelte 
spätere Beispiele zeigen ebenfalls ei überwiegend in den Endungen~ 
Dafs Cicero ti schrieb, dafür zeugt der Palimpsest der Rede für Fon
teius: hier finden sich wieder am häufigsten die Dative und Ablative 
ignom., notei., domesticeis, iei',publicaneis; dann iei, (urtei, cogei, sei. 
Aber auch in Stamm - und Ableitungssilben steht ei, in deico, exei
stumo, inveneitur, lubeido, suspeicio; in suspeicio steht es falsch 
für i, aber auch auf Inschriften dieser Zeit ist das nicht unerhört 
(C. I. L. In. 1223. 1127). Will man nun etwa weil in dem Palim

. psest der Schrift de re publica das ei so gut wie nicht erhalten ist das 
Vorkommen desselben in der Rede pro Fonteio dem gelehrten Ab
schreiber znschreiben't Die Texte des Varro CatuU und Lucrez bieten 
noch einzelne Spuren dieser Orthographie (Spengel Vorrede zu de l. L. 
s. LXIllI Lachmann zu Lucrez 4, 602 und 6, 1143): Auch Sallust 
wird-so geschrieben haben; aber schon früh sind gewiss die gangbaren 
Ausgaben desselben von dieser zu Quintilians Zeit zopfig gewordenen 
Schreibweise befreit worden. Archaisten wie Fronto schrieben wieder 
ti: auch er hat es am häufigsten in den Dativen und Ablativen auf tis; 
in der Stammsilbe hat es wenigstens die Handschrift, wenn ich nicht 
irre, nur einmal in Stisenna bewahrt. Der ungenannte Verfasser der 
Briefe ad Caesarem schrieb es in Stamm- und Ableitungssilben, und 
vielleicht ist er nicht viel jünger als der in Form und Inhalt den Schein 
hohen Alters affectirende Verfasser der Inschrift _ C. I. L. I S. 564: 
Fert. Bresiu. rex Aequeicolus • i. preimm ius fenale parauit . inde p. B. 
diBcipkinam excepit. Wer so zu Augustus Zeit schrieb, der war ein 



234 JORDAN 

Archaist, so gut wie jener Rhetor mit seinem inBiquo",m und formBi
datur. Dars aber auch in den Briefen des Rhetors manches Alte erstdureh 
die Abschreiber getilgt worden ist ,darf kaum bezweifelt werden und 
die Schreibungen quaein , quaei sind Spuren davon dars zwischen der 
vaticanischen und der Originalhandschrift Mittelglieder gelegen haben. 

Dars nun der Text unserer Handschrift (V) zwar auf ein gutes 
Original zurückgeht, welches in vielen Dingen mit der Pariser Hand
schrift (P) übereinstimmt, daneben aber deutliche Spuren einer will
kürlichen Redaction an sieh trägt, das zeigen eine Reihe VOD Stellen in 
denen V der gesammten übrigen Tradition gegenübersteht. 

Schon Linker hat zugegeben dars die Wortfolge nicht selten in 
V willkürlich geändert sei. Ein Beispiel hiefiir bietet die Rede des 
Catilina (Cat. 20, 7). Hier liest V (ich sehe 'Von orthographischen Din
gen ab): semper jlUs reges tetrarchae ttectigalu 61., populi ,,11-

tiones ftipendia pendere, uteri omnes boni atque strmmi nobiks et 
ignohiles volgus fuimus, sine gratia sine auctoritate, Bis obno:Dii qui
bm, si res publica valeret formidini essemus. Dagegen lesen P und 
die besten der übrigen: strenm honi nobilet Qtqtte ignobilet (am Rande 
d fr, also die Collation von V). Nicht viel bedeutet es, dars die Zü
richer Handschrift (T) boni atque nobiles ignobiks, mit Auslassung von 
strenui, und zwei andere welche aus demselben E1emplar abgeschrie
ben sind (HP S) strenu; nobiles atque ignobil6B, mit Auslassung von 
boni, haben: die Uebereinstimmung der übrigen mit P zwingt uns 
strenui bont als Ueberlieferung anzusehen. Aber ich nehme Anstors 
an dem Gedanken. Den pauci potente. und ihrem Ghlck wird das Miss
geschick des übrigen Volks zu dem auch Catilina und seine Zuhörer 
zählen gegenübergestellt: jene haben, sagt Catilina, alles GI6ck und 
alle Macht, <wir übrigen alle, gute und tüchtige, edle und unedle, sind 
bisher ein einßussloser Haufe gewesen'; vielmehr musste er sagen: <wir 
übrigen, gleichviel ob tüchtig oder nicht, edel oder nicht, sind einfluss
los gewesen'. Der Gegensatz im zweiten Gliede scheint mir einen Gegen
satz im ersten zu fordern wie lug. 67,2 wo es heirst.U:mJ 60ni ",ali
que, strenui et inbelle, inulti obtruncari. Nun liest man bei dem von 
Sallustphrasen überHiessenden Victor Caes. 24, 9 ....... ssiqt.te in im
perium promiscue boni malique nobiles atque ignobiles. Die RflBlinis
cenz liegt auf der Hand: wer also nicht ohne Noth annehmen will dars 
Vietor für seinen Zweck die Phrase änderte, wird es wahrscheinlioh 
finden dars .trenui sehr alte Glosse zu 'born ist und das Echte Tertrie-
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ben hat. Das aber ist klar dafs V 8Ii der Ueberlieferung gerüttelt hat: 
ein atgUe im letzten Gliede liebt Sallust auch sonst, wie z. B. lug. 51, t 
arma tela, equi uirt', hostesatque tJt'U6S permifl:ti. - Ein zweites Beispiel 
bietet der Anfang der Rede des Cato (Cat. 52, 1) der in V so lautet: 
longe alia mi'hi mens est patres .eonscripti. Dagegen haben P und die 
übrigen gmen: longe miM alia merr.s est p. e. Dietsch setzt dies in den 
Text, und anerdings scheint V durch den Ka88eler Servios gestützt zu 
werden (zur Aen. 1, 13) welcher dieselbe W ortf!)lge giebt. Allein 
die Wortstellung ist in Citaten oft willkürlich geändert worden, und 
dem eitirenden Grammatiker lag es so nah wie dem redigirenden die 
auffallende Trennung des Adverbs von dem Adjectiv zu beseitigen. 
Nun ist es aber echt sallustisch das Personalpronomen nach dem ersten 
Worte einer Rede oder eines Abschnittes derselben einzuschalten; am 
häufigsten, ja geradezu regelmäfsig finden sich wie schon bei Cato die 
Anfänge uio ego, atque ego, rr.eque ego (vgl. m. Catofragmente S. 33, 1) 
und 80 wird denn bei Sallust Cat. 5 t, 35 mit P und den übrigen richtig 
'gelesen (auch von Dietsch) atque ego haee, wo V ändert atque hase ego. 
Ist nun an unserer Stelle kein Grund vorhanden der einen Handschrift 
vor den übrigen .den Vorzug zu geben, so wird man auch lug. 10, 1 mit 
P paruom ego lugurtha te, nicht mit V und anderen pa"tom ego te 
IugvrtAa lesen müssen. Die Gründe dieser Wortstellung zu verfolgen ist 
bier nicht der Ort: hauptsächlich scheint mir die Einschiebung des Pro
nomens veraIilasst worden zu sein durch das weitgreifende Gesetz der 
Abwechslung zwischen Wörtern von verschiedener logischer Betonung. 
Schliefslich ist ebenso willkürlich log. 31, 28 statt berr.eficii quam mak
ficii metIIor-etn esse in V geändert berr.eficii memorem eBle quam malefi
cii: denn die Stellung in den übrigen Handschriften wird gestützt durch 
zahlreiche Analogien wie esse quam uideri bonU&.m~kbat, reetius ingeni 
quam wirium opibus gloriam quaerere, regibus boni quam mali suspe
wore. SUf&t u. a. 

Aber erheblicher als diese Abweichungen ist die Auslassung eines 
Wortes in der Rede des Cato (Cat. 52, 35). In V heirst es: Catilina ctnn 

-emercitu (aucibu. urget, aUi intra moenia atque in sinu sunt hostes: ne
qtte ptJ'l'ari neque eonmli quiequam oeeulte pote't u. s. w. Die übrigen 
Handschriften haben in ainu urbi. sunt. Auf die Au\9rität von V ge
stützt betrachtete Linker ttTbi. als Glosse (Emendationen zu Sallust 
S. 19f.) und sucbte nun durch Emendation eine völlige Uebereinstim
mung . mit den von Sallust nachgeahmten Worten in Ciceros erster 
Catilinarie 2, {) herzustellen. Cicero sagt: castra SURt irr. ltalia contra 
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populum Romanum in Htruriae faucibm collocata, erescit in die. singu-
10. hostium numerus; eorum autem castrorum imperatorem due~ 
ho.lium intra moenia atque adeo in"enatu videmw inte.tinam aliqumn 
quotidie perniciem rBi publicae molientem. Es müsse also bei saUust 
geschrieben werden: Calilina cum emercitu in faueibw Btruriae urget, 
aUi intra moenia atque in senatu BUnt ho.te.. Die Aenderung vermöge 
deren eine Nachahmung Ciceros hergestellt wird ist gewaltsam: und 
aus welchen Gründen wird sie vorgenommen' Einmal soll faucib1ll 
urgere bedenklich sein: das ist freilich den längst beigebrachten Stel
len, besonders dem faucibus premi bei Cicero (Clu. 31,84) gegenüber 
ein nichtiger Einwand. Zweitens, die Worstellung sei ein Chiasmus, 

. in welchem faucibus urget und intra moenia sunt einander entsprechen, 
faucibu. also sei ebenfalls vom LocaJ zu verstehen, mithin nach Cicero 
zu schreiben: in faucibu. Btruriae urget. Aber ein Chiasmus ist gar 
nicht vorhanden, denn nicht ho.te. sondern tflii hat den Ton, hoste. 
sunt bildet gewissermafsen das Prädicat. Folglich ist die Nebenein
anderstellung zweier verschiedenen Sphären angehöriger Bilder nicht 
anstöfsig. Vergleicht man aber ,§ 24 wo es heifst: dUlD ho.lium cum 
exercitu supra caput est; uos cunctamini etiam nunc quid intra moenia 
deprensi. hostibu. facialis? so findet man dieselbe Gliederung des Ge
dankens wie hier und faucibus urget hellst also wie bereits von Korte 
und Kritz erklärt worden ist (hat uns bei der Gurget>. Aber freilich in
tra moenia atque in .inu, wie V liest, wäre für den zweiten Theil des' 
Gedankens höchst wunderlich. Unwillkürlich ergänzt man in sinu moe
nium, was nicht angeht, oder man fasst in sinu absolut, wo es dann 
etwa (im eigenen Busen' übersetzt werden könnte. Aber geben Dich
terstellen wie inqus sinu bellum oder nascuntur in ip.o bella smu 
(für bella intestina) das Recht saUust in einer Rede sagen zu lassen: 
(andere Feinde haben wir in unsern Mauem und im eigenen Busen', 
Ich glaube nicht. Es bliebe also übrig dars in sinu an und für sich 
schon in sinu urbi. bedeuten könne. Man wird dafür vielleicht den 
Nachahmer saUusts anführen, Victor Caes. 27, 2 inter implana urbi. 
atque ip.o sinu praetoriae manus acie deletae; aber grade diese Stelle 
nehme ich für die gute Ueberlieferung in Anspruch, denn hier wird 
urbi. auch zu ip.o sinu gezogen. Auch Tacitus hist. 3, 38 in urbe ac 
.inu cauendum" hostem spricht eher für als gegen dieselbe. Haben wir 
aber schon an mehren Stellen dem V gegen die übrigen Unrecht 
geben müssen, so ist wohl kein Zweifel dars auch an dieser Stelle mit . 
allen gegen die eine Handschrift V zu lesen ist aUi intra momta atque 
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in sinu urbi. sunt ho.te.. Dann aber verliert Linkers Ansicht, dafs in 
,mahl zu lesen sei, allen Boden und ebenso wenig kann ich für die 
Hertzische Vermuthung (Philologus 12, 378) Catilina cum exercitu 
faucibm urget, alii in sinu .unt ho.te. zwingende Gründe finden, ja es 
liegt 'Dach meinem Gefühl in dieser Herstellung der Einheit des Bil
des etwas Komisches: tCatilina mit dem Heere sitzt uns an der Kehle; 
andere Feinde im Herzen'. 

In der Rede des Marius lug. 85, 16 heifst es nach allen Handschrif
ten aufser V: ac si iam ex patribu. Albini aut Bestiae quaeri pouet 
mene an illo. ex .e gigni maluerint, quirl responsuro. crediti. nili ,ese 
libero. quam optimo, voluilBe. Nicht allein ändert V pOBlet in po .... t 
um die vermeintlich nothwendige Uebereinstimmung der Tempora 
herzustellen (und Dietsch folgt dieser Aenderung), nicht allein uolui.se 
in maluisse, was gar keinen Sinn hat, 'sondern auch ex patribu. in ex 
matre. Das ist kein Schreibfehler, sondern eine willkürliche, aus Un
kenntniss der Wendung ex se gignere hervorgegangene Conjectur. 

Eine Stelle der Rede des Sulla würde von entscheidender Bedeu
tung sein, wenn nicht grade hier die Pariser Handschrift verstümmelt 
wäre. Man liest (lug. 102, 6) in V wie folgt: ad hoc populo r. iam a 
principio i1&Opi melius uisum amico, quam ,eruo. quaerere tuhu.que 
rati uolentibtu quam coact;. imperitare. So lesen wie es scheint auch 
die besseren der ersten Klasse mit Ausnahme von PP 1, die schlech
~eren lassen inopi aus. Das 46te und letzte Blatt der Handschrift P 
(C. 46 r.) beginnt mit dieser Stelle,- allein leider ist von oben her ein 
Stück Pergament herausgerissen und deshalb wohl um das Blatt 
vor gänzlicher Zerstörung zu schützen die Rückseite mit Papier 
verklebt, so dafs die Worte lug. 113, 3 quae proxima (uit aRte diem 
am Schluss der Seite jetzt die letzten lesbaren der Handschrift sind. 
Die ersten 3 Zeilen dieser Seite lauten nun so: (1) atq; illum .ce
krati. .imü psequi ad . . . . . .. meli I (2) us uisum amico. quam 
'eTUO' quaerere ta .. ••. coactib. I (3) imperitar,g' ibi u. s. w. Bei der 
ersten Zeile steht am Rande von zweiter Hand, derselben die hie und 
da Varianten, meist leicht zu machende Emendationen beigeschrieben 
hat: Inopi. Es ist daher ungenau wenn Dietsch angieht t hoc - inop;' 
fehle in der Handschrift, gradezu falsch wenn Gerlach (Ausgabe von 
1856 S. XXV) schreibt die Handschrift habe a pn'ncipio inopi. Es ist 
-vieltnehr ebenso wahrscheinlich anzunehmen dars inop; am Rande 
Verbesserung eines anderen Wortes im Texte sei, wie dafs das Wort 
inopi im Text stand und am Rande als bemerkenswerth ausgeschrieben 
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war: für beides finden sich Beispiele. Aber die erste Annahme erhält 
mehr Gewicht wenn man die Lesart der mit P nabe verwandten Hand
schrift P 1 erwägt: diese bat (wenn ich Dietschs Angabe richtig verstehe) : 

populo f'07IIal,O iam inopi 

ad hoc I IIII (Rasur) a principio tibi meli",. Was ausradirt ist Imt 
sich aus dem Nazarianus vermuthen: der las aei hoc tetinam a prin
cipio tifli melius. Beide Schreiber nämlich irrten ab auf § 8 t.ttque koo 
utinam a principio tibi placuisset. pI also hat iRopi als Interlineargless8. 
Da nun die Lücke in P nach einer Durchschnittsrechnung 23 - 29 
Buchstaben umfasst, so kann die Handschrift sehr wohl gelesen haben 
ad hoc p. romano iam a principio melius uiSum, mit Auslassung von 
inopi; allein bei den verschiedenen Möglichkeiten der Schreibung von 
populo romano giebt auch dies keine Entscheidung. Nur soviel ist 
klar dafs inopi bereits vor unserer Ueberlieferung in guten Exemplaren 
im Text oder als Interlinearbemerkung gelesen wurde. Dars es ein
fach zu tilgen sei glaube ich mit Kritz, mag man es nun aus den letzten 
Buchstaben von printtpio wiederholt sein lassen (das ist Fahris un
wahrscheinliche Amiahme ), mag man es als eine sehr alte Glosse 
betrachten, welche eine nähere Bestimmung für das scheinbar zu all
gemeine a priticipio bezweckte. Vergleicht man Hist. 1, 8 D. : um inüt
riae ualidiorttm - (uere iam inde a principio, so wird man auch in 
unserer Stelle nichts vermissen und der Vorschlag Sellings aus inopi 
zu machen inperi ist methodisch schlechter als das Streichen des Worts. 
Es würden dann zufällig die schlechteren Handschriften (MM1MlITF) 
mit der besten die Glosse weggelassen, V mit anderen besseren sie be
wahrt haben. Aber freilich ist bei einem so unglücklichen ZUsammen
treffen wie die Verstümmelung von P und P 1 eine Entscheidung wohl 
kaum zu treffen. 

Ich stelle schliefslich einige dem Anschein nach unerhebliebe 
Varianten zusammen, die aber mit einander verglichen den Verdadlt 
einer planmäfsigen Umgestaltung des Textes unterstützen. In dem 
Briefe des Adherbal lug. 24, 9 hat die Ueberlieferung awser V, ebenso 
der Kasseler Senius zur Aen. 1, 392: nam ego quid_ uellea et kaec 
quae smbo. el illa quae anlea in senatu qv.estuB sum tCMoa foreAt pot"" 
U. 8. w. Das Zusamenstimmen des Citats mit der Ueberlieferung ist 
aber in diesem Falle erheblicher als wo es sich llDl Wortstellung han
delt. Allein V liest: haec quae scripsi und Dietsch mit ihm. In Briefen, 
wusste der Redactor, pflegt man das Präteritum statt des Praesell8 
zu gebrauchen, bekanntlich aber doch nUr wo die Vorstelluag des auf 
du Schreiben folgenden Abiebickens und Empfangens vorschwebt; 
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hier also ist .m'bo im Gegensatz zu antea conqusstus sum nicht nur 
nicht anstöIsig, sondern nothwendig. Der Anfang desselben Briefes (lug. 
24, 1) lautet non mea culpa 'cupe ad uos oratum millOj nur V schreibt 
'aspIl uo. oratum "millo. lenes ist untadelig (vgI. Nipperdey zu Nepos 
S. 129), der Redactor scheint ein Bedenken gegen die Präposition ge
habt zu haben. GIereh darauf (§ 3) heifst es (erro an (ame acrius 
urgear incertus sum: nur V und eine Handschrift des 15ten Jahrhun
derts haben incll1'tum w. Aber - sagt Dietsch (comment. S. 118) -
die Lesart in V bestätigt P in welchem dies am Rande steht. Keines
weges j die Collation einer Handschrift bestätigt keine Lesart. Weiter 
behauptet er, der Sprachgebrauch fordere incll1'tum est, denn incert", 
sum heifse nur< ich bin unschlüssig' nicht <ich bin zweifelhaft'. Also 
weil incert", sum lug. 14, 23 67, 1 74, 1 101, 2 < unschlüssig' bedeutet, 
deshalb soll Sallust ein fünftes Mal dasselbe nicht für< zweifelhaft' haben 
gebrauchen können wie es Cicero (ad Att. 1, 9, 1) gebraucht hat und 
wie Sallust selbst lug. 49, 5 dubius gebraucht. Nichts zwingt uns V 
Recht zu geben. Aber der Redactor der Sammlung hatte ein sehr 
zartes grammatisches Gewissen und so duldet er auch lug. 14,12 nicht 
mult"m laborem sondern ändert laboris j vgI. Cat. 28, 4 wo P quantum 
periculum, andere periculi haben. 

Niemand wird leugnen wollen dafs die behandelten Stellen stark 
nach schulmäfsiger Bearbeitung schmecken. Ist aber ein Zeuge einmal 
verdächtig, so mag man ihm auch nicht an sich unverdächtige Dinge 
glauben und es musste für mich bei der Constituirung des Textes Regel 
werden, in Fällen wo bei gleicher Autorität der Quellen sonst ein eklek
tisches Verfahren am Orte ist, unbedingt der Pariser Handschrift zu 
folgen, die vaticanische zu verwerfen. Dafür noch ein Beispiel. Cat. 85, 
29 heifst es in V cicatrices aduer.o pectore, in P und den übrigen ad
usr.o corpore, in P mit der Variante pectore. Mit V geht nur noch 
die Baseler Handschrift, die pectore, darüber aber corpore hat. Dafs 
man das eine wie das andere sagen kann, bedarf keines Beleges: für 
corpore mag zum Uebertluss Cicero Verr. 5, 1, 3 Plin. n. h. 7,101 an
geführt werden. Dietsch folgt <lem Vaticanus, ich der Pariser Hand
schrift. Damit ist nun freilich nicht gesagt dafs die vaticanische Hand
schrift nicht einzelnes Echte gerettet hat - und wie wäre das auffal

--lend da sie auf sehr alte Texte zurückgeht? Erheblich aber sind meines 
Wissens Dur zwei Beispiele. In der Rede des Marius lug. 85, 24 mag 
V richtig haben Aui", rei ego inopiam (ateor Quirit/lSj die übrigen haben 
patior was freilich nach dem vorausgehenden nequs mala in occ"lto pa-
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titur nicht schön wäre. Sicher richtig ist wohl ebend. 31 parui id (a
tio: dies findet sich aufserdem am Rande von P, in einem Citat des 
Nonius und in einer Wolfenbüttler Hds. des 13ten Jahrh. P im Texte 
und die übrigen haben parum id (atio, welches Madwig mit guten 
Gründen (zu Cic. de fin. S. 781) zurückwies. Allein das kann an dem 
Gesammturtheil über den Werth von V Nichts älldem. 

2. Aus welchen Gründen Nipperdey den codex Nazariafttu 
Gruters für so werthvoJI gehalten hat, dats ohne dessen Wiedererlan
giIng an einer Herstellung des Textes zu verzweifeln sei, ist mir nicht 
bekannt, vermuthlich hatte der genannte Gelehrte diese Ansicht zu 
einer Zeit als die Pariser Handschrift (P) und andere gute Vertreter 
der ersten Klasse wenig oder gar nicht benutzt waren. Mit Recht hat 
denn auch Dietsch bemerkt dars der Nazarianus keine andere Recen
sion als P repräsentirt. Aber einmal schätzt er ihn noch immer zu 
hoch, dann aber hat er seine Lesarten weder genau noch vollständig 
mitgetheilt: nicht genau, denn z. B. lug. 11,2 giebt er an der Naz. habe 
iustitium: Gruter sagt es sei dies eine Interlinearbemerkung der Hand
schrift; lug. 29, 6 cum non paruo: aber der Naz. hat grade cum paruo 
nach Gruter. Aehnliche Irrthümer könnte ich in Menge anführen; ja 
es scheint als ob der Herausgeber garnicht Gruters Originalausgabe 
benutzt habe: denn warum würde er sonst eine wegen eines Druck
fehlers (ac für at) ihm unverständliche Angabe Gruters nach Haver
camps Abdruck derselben citiren (S. 291, 5)? Dars er zweitens nicht 
alle Varianten mittheilt (so fehlt z. B. lug. 54, 9 die Angabe der Lesart 
nocturnis ita uisi. et auiis) mag zum Theil Absicht sein, zum Theil aber 
rührt es daher, weil er nicht merkte, dars der Nazarianus kein anderer 
ist als der Palatinus primus, oder Pal. Nazarianus, während dies doch 
aus vielen Anführungen, besonders aber aus den Worten Gruters zu 
lug. 94, 1 Cita rurms (uit in membranis Palatini primi Nazaritmis' un
widersprechlich hervorgeht. Hätte Dietsch dies gemerkt, so hätte er 
z. B. zu Cat. 21,3 für die Lesart consulem nicht blos den Commelinianus 
sondern auch den Nazarianus angeführt: aber freilich an dieser wie an 
anderen Stellen, wo Dietsch ebenfalls schweigt, nennt Gruter densel
ben Palatinus primus. Es erscheint nicht überflüssig über die von Gru- . 
ter benutzten Handschriften der Pfälzer Bibliothek noch ein Paar 
Worte hinzuzufügen: voraus aber bemerke ich dars Gruters Angaben 
in seiner Ausgabe, die zu Frankfurt 1607 erschienen ist, durch arge 
Druck -, vielleicht auch Schreibfehler des Herausgebers oftmals ent
stellt sind. Ich citire natürlich genau nach diesem Drucke. 
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Gruter hat ganz verglichen 12 Palatini und eine 13te Handschrift, 
die er <Commelinianus" meist mit dem Zusatz <meus" nennt. Gewiss 
ist dafs sie kein Palatinus war; es folgt z. B. aus den Worten (lug. 37, 
4) <totus grex mss. Pali., neque aliter Comm: Der Palatini waren zwölf 
wie er dies sagt z. B. zu Cat. 6, 7 <ita solus ex duodecim mss. Pali. quin
tus' zu Cat. 14,2 'ita Com., ita novem de Palatinis duodecimo' (so ver
druckt für duodecim) zu lug. 10, 2 'consului tres quadrigas mss. PalI.' 
Er nennt sie 'Pal. primus .... duodecimus' und sagt von den ersten 
fünf (zu Cat. 60, 2) < quibus pro bonitate sua eum numerum feci'. 
Der primus ist, wie gesagt, der Nazarianus. Aufser diesen 13 Hand
schriften benutzt er zwar noch andere mehr oder weniger sporadisch, 
z. B. den codex < quem contulit reip. nostrae literariae gemma Bongar
sins' (zu Cat. 33), den Vaticanns der Reden und Briefe, aber nach frem
den Collatiönen. Wo er aber von 'mss. n. XllI' spricht (zu Cat. 2, 3. 
9, 4 vgl. 31, 13), da sind es eben die 12 Pallltini und der Commeli
nianns. Die Beschreibung ihres Umfangs giebt er zu lug. 93, 6 polli
cetur aese itineris periculüjue ducem] < ita ... mss. meliores, Com. Pal. 
pr. sec. tert. quart. degenerarunt primum sequentes quint. sext. sept. oct. 
'nam reliq ui nonus decim. und. duodecimns paulIo prius defecerunt': 
das sind also alle von ihm verglichenen 13. Von ihnen hatte nur der 
Pa!. primus (Naz.) die Lücke lug. 103/112; dieses Stück enthielten 
also von den 12 Palatini nur 7. Wenn nun trotzdem Gruter zu c. 108 
den< octavus' citirt und zu 104 sagt deprecahl 'ita plane Pali. septem, 
non deplorati quod extat in vetuste editis et Pal. octavo', so bleibt nur 
übrig ein Versehen anzunehmen, oder jenes 'prius defecerunt' für den 
Pal. octavus so zu verstehen, dafs er zwischen 93, 6 und 104 eine 
Lücke gehabt habe. - Für die besseren und älteren hält nun Gruter 
die 3 ersten Palatini (s. oben), unter ihnen ganz besonders den Naza
rianus, von desse~ < maiestas' und < antiquitas' er viel zu rühmen weifs, 
sowie den zweiten Palatinus und seinen Commelinianns (zu lug. 5, 5. 
45, 2). Unter den jüngeren und schlechteren Palatini (6-12) stehen 
wieder zuletzt n. 7 und 10 als <plane recentes' (zu Iug. 41, 5), 8, 9 und 
10 als <aevi intimi' (Cat. 51), und der 12te<scriptus anno 1447' (zu 
Cat. 9, 2). Aber freilich, für uns ist das Alles weniger wichtig als die 
Angabe dafs der Nazarianus von allen 13 Handschriften allein zu der 
ersten Klasse, den lückenhaften aber am wenigsten interpolirten ge
hörte. Es ist deshalb nicht so sehr betrübend dafs, wie es scheint, auch 
die Palatini 2 - t 2 wie der Nazarianus verloren gegangen sind. Keinen 
einzigen Palatinus bekam ehemals Gerlach im Vatican zu sehen (vgl. 

Hermes I. 16 

• 
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seine groCse ~usgabe Bd. 2 S. 28). Unter den 44 Sallusthandschrif
ten, deren. Nummern mir von Herrn Sanmarzano aus dem Katalog die. 
tirt wurden, gebören 8 der Palatina an: freilich kann weder für die 
Vollständigkeit des Katalogs noch für die Fehlerlosigkeit des Dictats 
eingestanden werden. Von diesen 8 Handschriften ist keine der Naza
rianus (alle acht haben das Stück lug. 103/112), nur eine ist ver
hältnissmäfsig alt, nemlich Pal. 883 s. XII in 8°: f. 1lNCIPITCRYSPI 
SALVSTII lib. primus omnis homine. u. s. w. f. 21 INCIPIT'PROLO
GVS LIBBI Scdi (also queritur u. s. w. (ohne Lücke) bis f. 59 in illo . 
site sunt. ga; Salustii Cryspi belli Catilinarii el lugurtini liber (eliciter 
explicit. fonem au fugte ita exponit Butropiu. in quarto libro BUO: duo 
triumphi acti BUnt de iugurta u. s. w. Dann folgen werthlose W ort
erklärungen (accer.il q advocat u. dgl.). Schliefslieh f. 60 v. Herculis 

eTÜpne sJpte s hic duodene .... Cerberus extremi su;ma e meta laboris 
d. h. das Gedicht bei Burmann 1, 43. Die Handschrift hat also nicht 
die Lücke lug. 103/112, sie hat lug. 44,5 nicht die Worte neque muni
ebantur ea, auch Cat. 6 und lug. 21 nicht die Worte die nur in jünge
ren Hs. vorkommen. Da wir ältere Vertreter ihrer Klasse (obenan 
Monac. 14477) besitzen, so ist sie für uns nicht wichtig, auch zeigt sie 
an einer Reihe von charakteristischen Stellen Nichts anderes als ihres 
Gleichen. Es wäre möglich dafs sie der dritte Palatinus Gruters 
wäre, mit dem sie unter Anderem in der falschen Conjectur maria con
tracta esse, für constrata (Cat. 13, 1), übereinstimmt. Die sieben übrigen 
Palatini sind Handschriften des 15ten Jahrhunderts, nemlich n. 617, 
862, 884, 1478 (vom Jahre 1413), 1625 (vom J. 1471 und 1472), 
1707 und 1709 (vom Jahre 1494): sämmtlich Miscellanbände. Unter 
ihnen sind wichtig n. 862, 1625 und 1707. Die erste hat lug. 44, 5 die 
durch Fronto S. 164 als echt gesicherten Worte neque muniebantur 

minuebantu r negu,e 

und zwar so: sed neque: more militari uigiliae deducebantur; über-
geschrieben sind diese Worte von erster Hand. Der Schreibfehler mi
nuebantur findet sich auch in der Wolfenbüttler Handschrift. Sie fehlen 
in allen Handschriften der ersten Klasse und waren bisher nur aus drei 
jungen Handschriften und Fronto bekannt. Die beiden anderen Pala
tini haben Cat. 6, 2. 3 den auch aus Augustin (Epist. 138, 9) als alt be
kannten Satz ita breui multitudo diuer.a atque uaga concordia, ciuitas 
(acta erat, über welchen gleich gesprochen werden soll: er fehlt in allen 
Handschriften der ersten Klassse und fand sich bis jetzt nur in einigen 
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jungen Handschriften *). Ich habe ihn aufserdem noch gefunden im 
Reginensis 686 (ehemals G. I. Voss gehörig) und einer Handschrift zu 
Neapel, bei Janelli cod. CX S. 80: beide gehören dem 15ten Jahrhun
dert. Da nun Gruter von den Worten lug. 44, 5 bezeugt <nihil tale in 
Palatinis inveneris) und da einer seiner zwölf Palatini vom Jahre 1447 
war, so erhellt soviel, dars die acht erhaltenen Palatini nicht acht von 
den zwölf Gruterischen sind: mehr Zeit aber auf die Untersuchung der 
ersteren zu verwenden schien die Mühe nicht zu lohnen. 

Ehe ich zur Beurtheilung des besten Palatinus übergehe, will ich 
noch einige Bemerkungen über die nur in jungen Handschriften er
haltenen und vielfach angezweifelten Stellen hinzufügen. Die Schul
interpretation des Mittelalters hat schon früh durch Einschiebung von 
Mittelgliedern den scheinbar abgerissenen Gedankengang des Sallust zu 
ergänzen gesucht. Eine der ältesten Handschriften in der dies geschehen 
ist, zugleich doppelt merkwürdig als die einzige im Vatican befindliche 
Handschrift der ersten Klasse und als ehemaliger Blandinianus, ist cod. 
Vatic. 3325, Pergamenthandschrift des 11 ten (oder 12ten?) Jahrhun
derts: denn Ursinus irrt natürlich mit seiner Bemerkung f. 1 < Sal
lusti~ integrissimo di mille anni'. Auf f. 1 v. und 2 r. unten liest man 
LIBEB SCI PETBI DE BLANDINIO MONASTERIO (f. 3 unten: Liber 
Sei petri eccl'e. de monte blandinio). F. 1 enthält Rescriptum Honori; 
f. 2 beginnt GAGII SALVSTII CRISPI LIB. 1. INCIPI f. 20 INCIPIT 
BELLVM IVGVRTHINVM; 103 -112 fehlt wie in den übrigen Hand
schriften der ersten Klasse. Das Stück ist aber von erster oder doch 
gleichzeitiger Hand f. 50 nachgetragen: die Lesarten dieses Stückes 
habe ich in meiner Ausgabe mitgetheilt. F. 51 RITHMVS DE IOSEB 
PATBIARCHA. Die erste Hand hat durchweg nicht allein erklärende 
Glossen beigeschrieben sondern auch im Text radirt und corrigirt. so 
dars tline Collation für den Text der ersten Klasse nur wenig ergiebt. 
Wo die Lesart der ersten Hand noch erkennbar ist geht sie mit den 

*) S. Roth Rh. M. 9, 630. Freilich sollte er auch in einem 'antiquissimus 
Popmae' stehen. Dieser ist aber kein anderer als der jetzige Harleianus 2460, 
ehemals der Löwener Bibliothek D. Martini gehörig, aus dem 14ten Jahrhundert. 
Dies lernt man aus der Ausgabe des SaUust von H. Allen, London 1832, deren 
Benutzung ieh Herrn Professor Haupt verdanke. Nützlich ist darin die Mit
theilung der Lesarten aus allen Handschriften der Harleiana in sofern, als man 
sieht dafs sie sämmtlieh unberücksichtigt bleiben können. Dasselbe gilt von den 
drei im Besitz des Herausgebers befindliehen Handschriften des 1aten Jahrbunderts 
deren Varianten er kürzlich in den 'Curae 5ecundae in SaIIustii Catilinam et Iu
gurtham', Dublin 1865, verölfentlieht bat. 

16* 

• 
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besseren der Klasse. Abgesehn von den sachlichen Erklärungen *) fin
den sich hie und da Ergänzungen des Gedankens, wie z. ß. zu Cat. 6, 
5 patriam parentesque arm;s tegere zugeschrieben ist quibus uirtutibus 
romanum imperium cito creuit. Aehnlich, wenn auch schlechter, lautet 
in zwei Handschriften der ersten Klasse aus dem 12ten und t 3ten 
Jahrhundert (MG bei Dietsch) der Zusatz zu lug. 39, 2 de foedere COft

sulebat] utrum foedus quod pepigerat cum Iugurtha firmum et sic fac
tum perdurare debuisset necne (vgl. lug. 92, 2 mit Dietschs Note). Solche 
Sätze freilich wird Niemand für echt halten. Sind deshalb aber die 
oben erwähnten und noch ein dritter lug. 21, 4 unecht? An dieser Stelle 
heifst es: sed postquam senatus de bello eorum accepit, tres adulescen
tes in Africam legantur qui ambos reges adeant, senatus populique ro
mani uerbis nuntient , velle et censere eos ab armis discedere [de coo
trouersiis suis iure potius quam bello disceptare] ita seque illisque di
gnum esse. Die eingeklammerten Worte fehlen in den Handschriften 
der ersten Klasse, unter den interpolirten schein\ eine Leidener Hand
schrift des l3ten Jahrhunderts (g2) der älteste Zeuge für dieselben zu 
sein: sie stehen in dieser am Rande. Sie finden sicb aucb (nach Allens 
Angabe) in den Harleiani 2475, 2540, 3443 von denen der erste im 
Jahre 1297, die beiden andern im 14 ten Jahrhundert geschrieben sind j 
aufserdem in Handschriften des 15ten Jahrhunderts. Icb kann zu den 
bisher bekannten eine neue hinzufügen cod. Regin. 2068 Pergament
handschrift des 15ten Jahrhunderts. Hier lauten die Worte wie folgt: 
uelle et censere dissedere eos ab armis de controuersi.js suis illre pocius 
q bello disseaare uelle~~ censere ita seque illo dignum esse. Zunächst 
ist ersicbtlich dafs in dem Original dieser Handschrift die Stelle am 
Rande gestanden bat. Zweitens bestätigt die Lesart, wie mir scheint, 
Cortes richtige Vermuthung dars die Worte wegen discedere - dis
ceptare übersprungen wurden. Es ist uns hier wohl zuf"allig diejenige 
fehlerhafte Form (dissedere - disseaare) erhalten, wegen welcher der 
Satz aus dem Text und später an den Rand der Exemplare gerieth: 
die Ursache also wegen deren er übersprungen wurde ist genau die
selbe wie bei den Worten lug. 44, 5 neque muniebantur neque (s. oben), 
und diese für unecht zu halten verbietet der Sinn, der sie fordert, und 
das Citaf des Fronto. Was ist nun gegen die angeführten Worte ein-

*) Ich setze eine hier her. F. 5 v.: colonia est que defectum indiffenarum 
noms cultoribus adimplet unde et colonia a cultu a,,"'1'i dicta. municipium a mu
niis id est officiis, eo quod tantum munia id est tributa debita vel munera red
dant. nam liberales et famosissime cause et qut; ea: principe proficillcuntur ibi 
non aguntur. h~c enim ad di{Jnitatem ciuitatum perünent. 
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zuwenden? Die Aehnlichkeit der Stelle des Caesar b. c. 3, 107 die 
bereits Corte citirt: ostendit sibi placere regem Ptolemaeum atque eius 
.ororem Cleopatram exercitus quo. haberent dimittere et de controuer
sii. iure apud .e potim quam inter se arm;s disceptare, diese Aehnlicb
keit spricht für, nicht gegen die Ecbtheit: wir haben es mit einer tech
nischen Formel des diplomatischen Stils zu thun welche an unserer 
Stelle trotz des Widerspruchs von Dietsch (comment. S. 2) durchaus 
richtig verwendet ist. Von der Interpolation von Parallelstellen wie 
etwa aus Caesar finden sich sonst nirgend Spuren; und anzunehmen 
dars ein gelehrter Antiquar hier die Formel eingeschaltet habe, wie 
Cat. 18, 3 nach Dietschs nicht unwahrscheinlicher Annahme die legitimi 
dies der Consulatsbewerbung oder Cat. 55, 2 vielleicht die uindices re
rum capitalium eingeschaltet sind, dazu sehe ich hier gar keine Veranlas
sung. Ich stimme also Roth vollkommen bei, der diese Worte a. O. fiir 
echt erklärt. Ebenso stimme ich ihm bei in Betreff der Worte Cat. 6, 2. 
3: hi postquam in una moen;a conuenere dispari genere, dissimili lin
gua, alim alio more uiuentes, ;ncredibile· memoratu est quam facile 
coaluerint: [;ta breui ~ultitudo dispersa atque uaga concordia ciuitas 
facta erat.) sed postquam res eorum ciuibm moribm agris aucta -
inuidia ex opulentia orta est. Die eingeklammerten Worte die in den 
Handschriften der ersten Klasse fehlen stehen so in dem gleich zu be
sprechenden Briefe des Augustin, nur daCs ita fehlt; ita breu; m. diuer.a 
- facta erat liest von den Sallusthandschriften (s. oben S. 242) Palat. 
1625 und eine Leidener, ita breui m. diuersa - facta est Pa!. 1707 
Regin. 686 und wie es scheint die übrigen. Augustin nun handelt in 
dem Briefe an Marcellinus 138, 9 darüber daCs die christlichen An
schauungen keines weges denen der Profanscribenten durchweg wider
sprechen: '-pso. (nemli~h die letzteren) percontemur: quo modo pote
rant gubernare atque augere rem publicam quam ex parua et inopi 
magnam opulentamque fecerunt qui (accepta iniuria. ignoscere quam 
persequi malebant'. Nach dieser Anspielung auf Sallust Cat. 9, 3 folgt 
eine Sentenz des Cicero. Dann fährt er fort haec in eorum auctoribus 
leguntur . .... quid est autem ciuitasP ... apud eos enim ita legitur 
<breui multitudo dispersa atque uaga concordia ciuitas facta erat.' Es 
folgen dann noch mehre Salluststellen. Freilich bewiesen wird dadurch 
nicht daCs die Worte Sallust gebören, noch viel weniger aber daCs sie 
Sallust nicht gehören, wie Dietsch comm. S. 16 behauptet. Vielmehr 
ist sicher nur daCs sie einem der gangbarsten Autoren entnommen 
sind, möglicherweise Cicero; nur passen sie gar nicht dahin wohi!l sie 
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Mai gesetzt hat, in de rep. 1, 25. Soll man ilUIi annehmen dafs ein 
Citat, etwa aus Cicero (und an wen könnte man wohl sonst denken 1) 
in älteren Handschriften zu der SteUe des SaUust angemerkt und dann 
in den Text gekommen sei? Von einer solchen Interpolation findet 
sicb, wie bereits bemerkt wurde, sonst keine Spur. Ist aber sprachlich 
oder wegen' des Gedankens Etwas gegen die Echtheit der erwäbnteD 
Worte zu erinnern? Ich wüsste nicht was; nur wird man das dispersa 
Augustins gegen das dittersa der Handschriften festhalten müssen. Fehlt 
der Satz aber, so vermisst man grade das worauf es ankommt, nem
lich dars aus dem Menschenbaufen der Staat geworden sei. Noch 
mehr, dem Satze incredibile memoratu est quam facile coaluerint fehlt 
auch formell nach sallustischem Gebrauch der Abschluss, er verlangt 
einen zusammenfassenden Nachsatz. Vgl. Cat. 7, 3 ud ciuitas incredi-

. bite memoratu est adepta Zibertale quantum breui creuen't: taflta lubido 
gloriae iflcesserat. lug. 40, 3 sed-plebes incredibile memoratu estquam 
intmta fuerit quantaque ui rogationem iussen't, magis odio oobilitatis 
cu; mala illa ptirabantur quam cura rm publicae: tanta lubido in par
tibus erat. Vor dem t3ten Jahrhundert also ist.ein im Uebrigen schlech
tes Exemplar des SaUust aufgetaucht weIches nicht allein lug. 103 -112 
vollständig gab, sondern auch am Rande ein Paar schon längst durch 
Zufall aus den Handschriften verschwundene Stellen bewahrte. Aus 
diesem Exemplar stammen die interpolirten Handschriften. Das ist 
Wölffiins wie mir scheint richtige und durch die vorstehenden Bemer
kungen bestätigte Ansicht. 

Ich kehre zUrück zu denPalatini Gruters. Ich werde eine Anzahl Les
arten des Nazarianus (N) durchgehen, welche beweisen dars derselbe zwar 
mit den besseren der lückenhaften Familie stimmt, aber eher schlechter 
als besser ist als diese, besonders als P. Cat. 6, 7 regium imperium quod 
initio conseruandae libertatis atque augendae reip. fuerat]. Viele Hd. 
der interpolirteu Familie, von der nicht interpolirten nur MlIpS, schie
ben causa vor atque ein, oder vielmehr nur ps, denn in MI! ist es über
geschrieben. Gruter sagt causa lasse ·nur der 5te Palatinus aus, die 
älteren hätten es <iuxta libertatis', die jüngeren vor oder hinter reipu
blicae. Also las N mit den interpolirten libertatis causa. Freilich 
merkt das Dietsch nicht aus dem oben (S. 240) angeführten Grunde. 

Cat. 15, 5 hat P nicht wie Dietsch angiebt igitur colos ei twSaflguU, 

sondern von erster Hand igilur colo U rei exanguis (\1 ist Zeilenschluss), 
die zweite verbessert color 11 ei exsanguis, und so oder color eius (oder 
colo. ei oder ei",) ex.anguil die übrigen guten; N: igitur coloree:D-
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BangNis. Probus citirt zweimal Cath. p. 15 und 35 Keil igitur colos ßX
anguis für colos; leicht konnte er ei übersehen, aber ebensogut konnte 
aus wiederholtem e von exsanguis co lore , dann color ei werden. In 
diesem Fall würde N allerdings um ein Weniges der echten Ueber
lieferung näher stehen als P: aber genau richtig hätte dann der Pa!. 
octavus: color ßXsanguis. Allein ei scheint unentbehrlich zu sein. N 
also ist schlechter als P. 

Cat. 31, 7 heirst es in p4, einer Handschrift der ersten Klasse: 
sed ubi ille assedit Catilina - demiBBO uoltu uoce supplici postulare a 
patribus coepit nequid de se temere crederent. Ebenso schreiben eine 
Reihe der zweiten Familie, P mit den übrigen besten (denn über T er
f"ahrt man bei Dietsch Nichts, bei Gerlach Unverständliches) ebenso 
nur dars a vor patribus ausgefallen ist. Dagegen lesen interpolirte 
Handschriften und unter ihnen eine der besten (m): postulare patribus 
c. nequid (Dietsch giebt wieder falsch an patres c. ne), aus diesem c. 
ist in anderen centum oder conscriptis geworden oder es ist ganz aus
gefallen; ja auch der 'treffliche) Nazarianus hat das c.,er liest postulare 
patribus c. nequid (oder a patribus c. nequid, denn das lässt Gfuter im 

""epil 
Dunkeln), und P 1 hat postulare patribus c. nequid. An den Nazaria-
nus hielt sich Gruter und schrieb postulare patres c(onscriph) nequid, 
Corte Kritz und Gerlach folgten ihm, Dietschsetzte die Lesart von P 
mit Recht in den Text. Die Genesis des Fehlers liegt hier so klar zu 
Tage wie möglich: 'in den älteren Exemplaren stand: postulare a pa-, 

c. 

tribus • coepit und gemeint war mit c. natürlich conscn"ptis. Allein dies 
ist eben Glosse, SaUust gebraucht die volle Formel nur in der directen 
Rede, nicht in halber Erzählung, und sie ist auch sonst nur in der An
rede üblich. Dies c aber verdrängte coepit; der Ausfall von a in den 
meisten Hd. gehört eben zu jenen zahlreichen Zufällen, die einer Er
klärung nicht bedürfen. Wir haben also in N gleichwie in interpolir
ten Handschriften die Glosse im Text. Gruter freilich war zu ent
schuldigen wenn er auf seine beste Handschrift sich stützte. 

Cat. 36, 1 haben die Handschriften sed ipse paucos dies commo
ratus apud C. Flaminium in agro Reatino. Die Handschrift m hat G. 
flaminium ßamma. und so N, am Rande alias flaccum. Grade diese 
Randbemerkung erregt den Verdacht einer Einschiebung, mag diese 
nun den in Ciceros Briefen genannten Flaminius Flamma oder einen 
andem gemeint haben. Wir hätten es also mit dem Rest einer alten 
Interpolation zu thun. Zwei Namen haben auch wie es scheint lug. 27 
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Anstors gegeben und man vervollständigte die Nomenclatur (vgl. Momm
, sen R. F. 1,41). Die Wahrscheinlichkeit der Fälschung wächst wenn 

man die Stellung des N aus der Mehrzahl der Fälle beurtheilt. 
Cat. 51, 27 omnia mala exempla ex rebus bonis orla BUnt. So 

VP und die meisten guten, nur dars einige domesticis übergeschrieben 
haben, eine sehr unverständige Erklärung eines auch ohne Dietschs 
Aufsatz comm. S. 66 - 68 verständlichen Satzes. Im Text haben die 
Glosse einige schlechtere Handschriften der ersten Klasse, und - der 
Nazarianus: Dietsch führt nur den Commelianus an, denn den N nennt 
hier Gruter Palatinus primus. 

Cat. 55, 5 muss man annehmen dars p2 so liest: in eum locum 
postquam demissus est lentulus uindices rerum capitalium quibus prlU
ceptum erat laqueo gulam (regere. P hat mit zweien der zweiten Fa
milie (mm 2 ) lentulus et indices, pOt lentulus ei indices, die übrigen 
besseren der ersten Familie lentulus indices, die schlechteren lentulus 
per indices. N steht mit seiner Lesung: lentulus dices, corrigirt in Zen
tulus et per indices auf Seite der schlechteren. Aber freilich will das 
nicht viel bedeuten: auch 'eine zur zweiten Familie gehörige Hand
schrift Vatic. 5345 S. XllI hat wie P: lentulus uindices (darüber uel 
indices). Ich erwähne hier aus vaticanischen Handschriften noch fol
gende Lesarten. Der zur ersten Klasse gehörige Vatic. 3325 hatte von 
erster Hand wie es scheint wie P: lentulus et indices, corrigirt ist per-
1!indices. Zur zweiten Familie gehören Vat. 1833. 3326 (beide S. Xll): 
lentulus indices Pa!. 883 S. Xll: lentulus per indices. P, Vat. 3325, 
mm 2 stehen also dem Wahren so nahe als möglich. Denn ob man 
uindices rerum capitalium für eine alte Glosse hält oder nicht ist dabei 
gleichgültig; ich halte den Satz für echt. 

lug. 3, t 1 liest P: uerum ex Ms magistratus et imperia, postremo 
omnis cura rerum publicarum minime miM hac tempestate cupienda 
uidentur quoniam neque uirtuti honos datur neque illi quibus per 
(raud e iis (uit uti tuti aut eo magis honesti BUnt (nach Dietschs 
Apparat müsste man annehmen aut fehle, aber comm. S. 114 hat er 
aut). Zunächst wechseln die Handschriften der ersten Klasse zwischen 
iis, is und ius oder uis; uti tuti aut hat wie P auch E, und P 1 hat tuti 
aus uti corrigirt. Die Baseler Handschrift und andere dagegen haben 
1ltique tuti aut, und so lesen auch Vatic. 3325, der zur ersten Familie 
gehört, und Vat. 5345, 3326, die zur zweiten gehören. Der beste Ver
treter derselben Familie (m) liest: (rauM is (uit tuti aut eo magis, die 
zweite Hand hat aus is gemacht via, darüber I uis. Die< optimi' Gruters, 
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also auch der N, hatten iis f'llit tuti aut eo magis. Endlich füge ich den 
bei Dietsch verzeichneten ganz unerheblichen Interpolationen eine neue 
aus Vat. 1833 S. XII hinzu:quibus per fraudem ius tuil adquirendi 
uti que tuti. Bei der Ungenauigkeit von Dietschs Angaben über Pm ist 
natürlich nicht darauf zu bauen, dafs am in P I und anderen fehle. 
Das Zusammenstimmen von PP 1 m also ergiebt mit Wahrscheinlichkeit 

luli 

als Ueberlieferung quibus per fraudem its (oder uis) fuit uti aut eo mtI-

gis honesti sunt, das utique der anderen guten Hd. wird zunächst als 
Correctur verdächtig sein müssen. Auch hier entfernt sich N nicht 
von der Ueberlieferung und kann entbehrt werden. Eine sichere Ver
besserung aber weifs ich nicht vorzuschlagen. 

Schliefslich komme ich zu einer Stelle welche vielleicht in P allein 
richtig überliefert ist, lug. 94, 1. Nachdem erzählt worden dafs der Li
gurer ero cohortibus auxiliariis miles gregarius den Burgfelsen erstiegen 
und sich angeboten hat die Führung einer Schaar auf demselben Wege 
zu übernehmen, heifst es weiter: (Marius) ex copia tubicinum et corni
cinum numero quinque quam velocissimos delegit et cum eis praesidio qui 
forent quattuor centuriones omnisque Liguri parere iubet et ei negotio pro
ximum diem constituit. Weil Frontin Strat. 3, 9 dem Sallust folgend 
sagt paucos centuriones quibus perfectissimos cum velocissimis militibus 
aenealores immiscuerat, so vermisste Oudendorp zuerst die Erwähnung 
der Soldaten und wollte quinque, militesque uelocissimos schreiben, 
verwarf dies aber nachher und mit Recht: nichts hindert anzunehmen 
dafs auch Frontin schon anstiefs und die kleine Schaar durch milites 
vergröfserte wie in gröberer Weise die interpolirten Handschriften 
quinque milium schreiben. Uebersehen ist von Oudendorp und Linker 
der ihm folgte, wie Dietsch ganz richtig bemerkt, dafs vier Centurio
nen nicht den Soldaten praesidio sein können: er schiebt deshalb nach 
forent ein milites paucos et. Das ist aber ganz matt, und hält man sich 
daran dars Frontin genau den Sallust ausschrieb, so muss man ver- . 
muthen milites perfectissimos et, so dars Frontin die epitheta der cor
nicines und milites einfach verwechselt hätte. Allein, wie gesagt, dafs 
Frontin verzeihlicher Weise etwas ausschmückte weil er anstiefs , ist 
wohl kaum zu bestreiten. Sallust iabrt fort: sed ubi ex praecepto tem
pus 'llisum paratis compositisque omnibus ad locum pergit. ceterum illi 
qui e centuriis erant praedocti ab duce arma ornatumque mutauerant. 
So liest allein von allen P: sehen wir ob diese Worte einen Sinn geben. 
Der Führer ist ein miles gregarius der Auxiliarcohorten: ihm werden 
gegenübergestellt die 4 Centurionen und die Spielleute, natürlich von 
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der Legion. Es scheint also hier nach der Lesung von P zu übersetzen 
(die Leute aus den Compagnien wurden von ihrem Führer (dem Train- . 
soldaten) angewiesen> u. s. w. Wie cohortes (d. h. die AuxiIiartruppen) 
den manipuli (Legionssoldaten) gegenübt'rgestellt werden (Becker-Mar
quardt 3, 2, 303) so kann hier füglieh auch der mi1es gregarius ea: cohor
tibus aUX11iariis den Officieren und Spielleuten der centuriae gegenüber
stehen. Was nun alle übrige Handschriften der ersten Familie haben: qui 
centuriis (oder die schlechteren et centuriae) praeerant, erweist sich als 
falsch, denn damit wären doch nur die Centurionen bezeichnet (und wie 
wunderlich hier wo sie keine centuriae befehligen I), während doch die 
.Veränderung des ornatu. auch die Spielleute betriffi. Aber die interpolir
ten Handschriften haben ascensuri erant und so von erster Hand auch 
die sonst vorzügliche Handschrift P 1 der ersten Familie (von zweiter 
centurii. praeerant). Stände dies in den Hdschrr. der ersten Familie 
einschliefslieh P, so würde man es toleriren, obwohl dem dua:, der auch 
hinaufsteigen will, sonderbar i1li qui ascensuri erant gegenüberstehn 
würden. Vielmehr aber scheint das ascensuri der interpolirten aus 
einem e centun·s ihres archetypus entstanden zu sein und somit halte 
ich an der Lesung von P fest: mit den schlechteren der ersten Familie 
geht auch hier der Nazarianus, er las qui et centuriae praeerant. Frei
lich verhehle ich mir nicht dars die Annahme bedenklich ist, dass qui 
e centuriis erant wie e manipulis einfach für Legionssoldaten ge
sagt werden könne. Wer sie unmöglich findet der muss CaJTios Ver
besserung qui escensuri erant annehmen: aber auch so steht dann P 
von den Handschriften der ersten Familie dem Wahren am Nächsten. 

Stellen in denen N allein das Richtige bewahrt hätte wüsste ich 
nicht anzuführen. 

Die vorstehenden Bemerkungen mögen genügen um das von mir 
in der Ausgabe eingehaltene Verfahren zu rechtfertigen; Ich habe ab
sichtlich eigene oder fremde Vermuthungen zu besprechen unterlassen. 
Die ConjecturaIkritik muss im SaUust sehr behutsam sein; auf der 
Oberfläche ist hier nichts abzuschöpfen. Wohl aber steht zu hoffen 
dafs durch sorgsamere Ausnutzung der wichtigen und gänzliche Be
seitigung der überOüssigen Handschriften allmählich die Kenntniss 
der salhistischen Schreibweise gesichert und damit für die Beseiti
gung vieler Fehler eine zuverlässigere Handhabe geschaffen werden 
wird als das Spielen mit Einfällen wie sie so zahlreich von den neue-
sten Herausgebern beliebt worden sind. -H. JORDAN. 



ANAL ECTA. 

XV. Hesiodi praeeeptum in Operihus et diebus v. 353 s. in omni
bus libris ita seriptum. est, 

'l"OV qnUona rpt')..ei" xat, 'l"cji '/1Jiloau)vn neoaei"at, 
xat, OO/-lev ör; X6V otjj xat, /-l~ dO/-l6V ör; X6V /-l~ ocji. 

neque aliter scriptum veteres grammatiei legernnt. Apollonius in Le-
. xieo Homerieo p. 65 1 Bekk. el'JIat inquit 0 <Halooor;' dn" 'rov Uvat· 
ccxat, 'rcji neOOt6n" neoa8ivat." idem profertur in schollis Bessa
rioneis et Lipsiensibus in 11. XIV 107, 8f'l1' dV'I"" 'rov f'rw. <e xat 'l"tjj . 
neootont neoaEivat," &nl 'rov neoatbal. item in seholiis in 
Od 406 " , \ - " < <zr ' 0 « ,- 1 . I , et'JIat· ant 'rOV tevat, wr; uatO or; xat 'rrtJ neoawnt 
n(!oa8i"at," Inel-rotr8 dtaao),oria etJelaxnot. sed in Odysseae 
quidem illo versu qui 81"at ita expliearunt doeti Videri maluernnt quam 
reete iudieare. dieuntur haee, dU' M}l')..w ae, rpEelau, n8ei sel"oul 
" Q. <0 . , Q. l' " , ~, 11: " I T" ee6(1.rat, 7r'/1JO.r6V OV'ror; aY1)(!, nOt'fjr; u e~ 8Vxnat 8 'JIat ~ at'fjr;j 
1tOV 08 vV 01 rev~ xa" 1tMel.r; aeOVeaj nullum puto adferri posse 
argumentum quo doceatur e1vat aliud hie signifieare quam esse quove 
ab Homeriea oratione abiudicetur simplieissimum dicendi genus quod 
a nulla alia Graeci sermonis spede aut aatate alienum est. et seribitur 
hodie rectissime 11. XXI 154 8f/-l' Ix natovl'fjr; le'flw).ov. 'r'fj')..Off' 
EoVa'ljr;. dubitavit Eustathius p. 122824=131244, 'ro tJ' EI/-l' Ix 
IIatovl'ljr; ;; 'ro elut tJ'fjMi ;; 1'0 el/-ll axo).oV"wr; -rfi 19 :&Xt).,Uwr; 
leW'r~a6t, nvffoplvov Tlr; nOffev elr; d"dewvj inelinavit igitur ad 
veram sententiam. itaque semoto elvat illo Homerieo plane solitarium 
est 1t(!oaEivat in Hesiodi earmine quod volunt idem esse atque Ibal. 
quare suspieari certe possumus ne hie quidem fidem habendam esse 
antiquis grammaticis, sed aliud latere. neque fidem eis habuit Ruhn
kenins, qui eommemorata Apollonii similique Tzetzae interpretatione 
haee dieit, < sed non opus est hue eonfugere. 1teoa8ivat hie ponitur 
ut adesBe apud Latinos'. quae interpretatio verbi quo magis quadrat 

. 80 minus eredo poetam ambigua forma usum esse et aliud voluisse 
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significare. tamen non prorsus adsentiendum est Ruhnkenio. nam qui 
perpenderit summam illam orationis aequabilitatem qua Hesiodus dixit 
""071 qJtUona ptÄ6iv et xat, rJOP.EV B~ XEV rJlji xat, p.~ rJOP.EV Ö, 
XEV p.~ rJlji, non dubitabit, opinor, eum etiam in altera prioris versi
culi parte non duo verba, sed idem bisposuisse. itaque nihil quidem 
adsevero (neque omnino ei qui Hesiodi carmina tractat multum ad
severandum est), sed puto tamen tollendum esse vitium valde antiquum 
scribendumque ,,"OJI ptUona ptlstv xat 'rlji 1t(!orJ80nt 1t(!orJ6iJlat, 
amantem amare et ei quipraesto est esse praesto. 

Non minus autem quam 1tfl0rJ6ivat ita dictum ut idem sit atque 
lbat in dubium mihi venit itr; quod grammatici aliquotiens f,,"w vel 
fot significare statuunt. Il. XIV 107 haec legimus, VVJI rJ' 6fr; 8~ 'r~rJrJ8 

, J' - 2_. , )'H 1 )\ 1 J..~ 2 \ ~, '1 ap.stvoJla p.r;nv lfIItrJ1tOt, VliOS "6 1ta,.,atus· liP.Ot uB xs 
arJp.i"ftJ sf". adscripsi supra scholion librorum Bessarionei et Lip
siensis: Victorianum ho~ est, e).,ffot. 0 rJrEx'rwfl{Jafl{Ja(!txW~ ce cJrJ' 
e~w Tflws~ p.s'1alVco(!s~:» quae stulta est explicatio versus Il. VIU 

523. cur autem sf" non ab slvat, sed ab lbat deducatur nulla causa 
est, immo in paraphrasi ab Immanuele Bekkero edita recta et simplex 
legitur explicatio, 'ra viiv rJ8 r8J10t'ro BrJns 'raV'r'1J~ x(!si'r'rOJla rJvp.-
(J 1\" )\, )\ (J' 2 \~\)\ , OVA'fJJI 6W:Ot, T) V6Wn(!0~ T) 1tflSrJ vn'}~' 6P.Ot uB aJl xat(!ont 
V1t(1.(!XOt. non dissimile est quod Od. XlV 496 dicitur, aU& n~ 6fT) 
El1t6iv ~'r(!strJ'!} ~rap.ep.JlOJIt, 1totp.bt lacdv, El1tUoJla~ 1ta(!tl 
JlaVptJl A1t0'{(!vv6l,S visaffat. hic quoque itr; idem esse putatur quod 
fot. veluti 1tO(!eVOt""o adscriptum est in scholiis. non opus est ut 
aliud significari putemus quam sit aliqujs qui dicat Agamemnoni. in 
infinitivo enim nulla est offensio. 11. IX 688 Blal, xal, OYrJ6 'rtl 6ln8-

(' ~ A" \,~, ,,, P.EV, 0" P.Ot tf1tDnO, ta~ xat x"flVX6 uVW, 1tSnvvp.EVW ap.pw. 
312 \, 2_.' ) 1 " '''11 

XIII vr;VrJt. P.8J1 ""JI p.8arJ'!JrJtJl ap.VJllip.EV StrJt xat. a,.,,.,o,,. porro 
non olim tantum grammatici, sed etiam hodie multi, veluti Lehrsius 
Quaest. ep. p. 207, eodem illo modo 6fT) explicant Il. XXIV 139. legun
tur ibi baec, ""firJ) 6fr; 8~ 11.1totva P6(!Ot xat VEXflOv 11.'1Ot'ro, El rJ~ 
1t(!OPflOJl" ffvp.cjJ 'Olvp.1tto~ aV,,"o~ aVW'1St. eorum sententiam qui
bus 'rtlrJ' sfr; esse videtur ita sit recte repudiatam esse puto a Butt
manna in ampliore grammatica § 108 adn. 27, proboque paraphrasin, 
bff&rJs ~xhw Ö xop.l~wv lv'r(!a xal ""071 JlEX(!OJl Äa{Jhw, Jav rJ~ 
1t(!offVp.ftJ 1/Jvxfi Ö ZeVS aV,,"o~ xdeV'!J. scholion habemus hoc in 
libris Bessarioneo Moscuensi Victoriano, ""tl rJ'· dnl 'rov bffdrJ6, w~ 
« - ~ \)lR (51 ß) " \ ~ \ " ) , - " )\ 'r'!}u6 '1a(! 8,fltrJaJI XVII ,&,. ,,"0 u8 6tT) ant ""00 "Ot r; nafla-
'1bot,,"o. 0 rJ8 Zwnv(!o~ ('rov Zwnvflov Victorianus) an" 'rOO 
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E(s,,;W. ne hic quidem 8't7J aliunde deduco quam ab 81"at. puto enim 
.,;fjJ) 8't7J eundi praesentiaeque notiones ita coniungere ut Graeci multa 
breviter dieunt et simillime Latini huc ades nostrumque vuIgns sei 
her. denique 11. xv 82 K"f}) ilTJ" ~ K"f}a ipse Lehrsius verissime 
iudieavit recte intelleetum esse ab Aristareho, cuins sententiam ex 
schollis prileelare eruit. 

Itaque eum err; idem signifieare posse atque rOt nullo certo exem
plo cOnStet, non plane satisfaeit explicatio qua Lehrsius versus illos 
(Op. 612 ss.) interpretatur quibus Hesiodus ~stieorum operum enu
merationem finit, 

a.,].,;ae ~n~" ~ 
mTJ"dtJ8~ f}) cYaöe~ n '&"0 n af}b~ )Qf!lwllo~ 
~_~ 1 »1 » 1 L. 7 
uv"wa"", '&"rJ~ en8t'r af!o'rov f1.8f1.'JITjf1.t:.,,~ ""a" 
wf!alov· n18lw" Je xMa xf}o"o~ af!p.8II0~ il7J. 

explieat ita, dann gedenke der saat und das jahr miJge schicklich (h. e. 
omnibus rite peractis) unter die erde gehen. et sententiam quidem 
horum versuum recte mihi videtur perspexisse, sed in e't7J illo seru
pulus mihi restat. vereor autem ne etiam hie antiquum vitium tollen-
d ·b d ., 1 ..t' 'Q.,)I 7 ~ um sen en umque Slt n",eUI1" ue XMa X"'O"0f: af!p.8II0~ 8UIt. lutu-
rum tempus patet aptissimum esse. 

Sed ut culpam redimam quam bis opinationibus fortasse com
merui (sentio enim quam sint ineertae) alium Hesiodi versum eorrigam 
eerta, ut mihi quidem videtur, emendatione. dieuntur haee inde a v. 668, 

- ö» .l ) 7 " ) 1 
n;p.o~ evxf!""t:'ef:"; llVf!at xat nono~ an7Jp.wII, 
eVx7Jlof:, ";0'(;8 Jlija f}o~" &"if1.0tat m.:h)aaf: <, 1 ~ 1 'ö) 7 1 ! Q. Q. ehXt!f1.811 t!~ n:onOJl, pOfl'rOll ev nana ";fN'8a".at, 
anevoe,,, (f Mn 'raXta-ra na).,,,,, olxo"öe "E8a~a". 

nihil aliud est POf!'ro" eJ -rl~8(1f}at quam onera vel merces bene ordi
nare. atqui bic ante omnia dieere oportebat onerandam esse navem. 
quare non dubito seribendum esse POf!'ro" tJ' b nana -rlf}8(1f}at. 
Od. 111 153 ~wf}811 J) o't pb "iaf: 1!).,XOf1.eII el~ lila mall Kni
p.Ma 'J) M~Ip.8af}a {Jaf}v~cJ"ov~ 'ES rt)'JIaixa~. 

XVI. Memorabilia multa eontinet pars illa quae ad nos pervenit 
Strategieorum eommentariorum Aeneae, sed eadem tarn misere eorrupta . 
est ut vix ulla sit eins pagina in qua non saepius haereas aliorumque 
opem frustra cireumspicias. etsi enim ad emendationem nostra aetate 
probabilia non pauca adlata sunt, longe tamen maior vitiorum pars aut 
intaeta mansit aut perperam atque haud ita raro eontemptis adeo Graeci 
sermonis legibus tractata est. itaque operae pretium faeturus esse mibi 
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videor si ex ingenti foedissimarum libri valde utilis macularum multi
tudine aliquot saltem tollam. utar autem oratione brevissima, ne lecto
rum iudicio diffidere videar neve mibi necesse sit alios reprehendere. 

Scribo igitur cap. 2 5 o't tUv raq ~1l0qovno V X~ ulAJ:hjmt 
OL/X 'Z"a~ pqaget~ 'Z"WJI al"agwJI, o't oe 11"1lelqlAJg ot(,jxonB~ 'l"axV 
1lollov~ lpSetqaJl. Xen0l'honteum est ~1l0qoVno, quod posui ubi 
/;netqot one_ scriptum erat. 

3 5. 'l"W" n aqxonlJJ2l rJe'i 1lqoxBXÄTJqwaSat eiS; 8" 'xa"ot 
I 21 0. I - 11 L__ < I 2_" I , -'l"onov I:!MTO~es; 'l"IAJJI aVAAeYCfll1,IJJ2I exaa'Z"ovs; I:!7U 'l"a 'l"Btv} ano-

"dovat. xal 'l"W" AOt1lWJI l"exa lntl"de~ ~yel"o"BS; laonat 
" '0.' C I ~~ 'n' , - - 0. ""neq evvvs; r;yefloJl8valAJatJl wue. ev,,-VI"Ma av'I"Ot{; nenotr;a"at 
avaar;fla ap' eSv fl~ a'tJIo~aOvat 'l"OV~ nqoatO"Eas; a~'I"o~. in
serui ha<novs;, tum Intl"BAelas; mutavi in Iml"eUi{;, denique 01 
delevi quod post e6..:fV'I"Ma adiectum est postquam initium hinc factum 
est novi capituli. 

4 1 "2 I - 11 _ "1 , > 
• XMa '1"0 liqr;I"0I"M02I 'l"r;~ 1lfJMiW{; xat 1lVAa~ OVX ""01,-

rOflbaS; lxo" lp6(!e 1lvq l" raU'l"qfb ~" pvÄaal1w'l' 'l"a~ ~I"lqas; 
xal 'l"a~ ",,;x'I"as; ElaSe "VX'l"O~ '1"0" I"0XAtW otanq~a~ xal 08-
Eafl8'l'O{; 'l"av'l"'!l 'l"OOS; a'fqMtcJ'I"a~' aSeOtaS8n1JJ2l 0' b 'fii dyoeii 
~~ otaX'Uwv &,.rJeW" lar;l"a".sr; '1"0 1l0ABI"tXo" anoorJii' noUal 
oe 'l"W" XaAxtolw" Öt> li'tJIotlX2l anwllvno' xal yaq hpo{Jr;
S8n8~ hIS8'l'I"O peqon8~ 'l"a BnAa neos; 'l"OOS; nOMfllovS; ~~ 
neo~ pllov~, a~'I"o~ gxaul"o~ ÖOXWJI vU'l"ee~ naqayl"eu,.:fat. ve
tus liber lpee8'l' nve rau'fe~"'1Jv pvJ.&uuw", tum dnollvnat 01 
rae, denique fJU'I"eqoJl. 

10 5. gbov{; 'l"OV{; aptXVool"e"ovS; 'l"U önla IflPaJlij xal 
nqoXetea peeetJl, xai e6SV a~'I"w" naelJe~aSat' xal ~'I"WV flr;
rJba {;nooixeuSat I"r;oe 'l"OVS; 1la"ooxlaS; lWev 'l"w" ~xmlJJ2l, 

, ..t'" :), ,0. \ , 7 , rl 
'l"oo~ (J8 aqxonas; a1l0Yeapea,,-at xat 7l1X(! rp 'HVt xat 0'l"1X2I xa-

I , 3 " c, - , 1 -, __ 3 - ,,~ .• 'l"aywna,,' 'fali (Je JlVx'l"ali vno 'l"W" aqXfJnlJJ2l 'fa 1laJ'V0xeta 8!O ... -

S8'l' xMleaSat' rJtU XqoJlov öl n"os; 8aot &" TaAanBletot a&w" 
,. 2.. I ,0. 2 I ~.l)\ , I~ )\ , wat" ~7.Xr;qVT'l"Ba.,.a,,· lil"nOeOVIi (JI:! r; xaTa ftat(Jevat" 'I XM 

/;}'lr;v nva, xqellX2l ImrJr;flovnas; d1l0Y~8aSat. vetus liber in
,epte dl"0qovs;, ex quo ~l"nOeOV{; feci. 

11 2: äfla oe TOV 'l"B1xovs; IxrJ~aa~ xM8Xf!ll"aa8 rJlXTva 
.11 I " c, J:.., - 0. '1 , "11 C I ?!Z: IIAape,a xat aV8ta, waet -:",qavat VeAwv, xa, aAA'!l '"ta 85W 

, '1 _" n' rI , " 1{J -'rooS; XaAUV{; 8xona, xa" aft8q 8V JlVxn aVI:! TJaa" U'l"eaJUtna". 
legebatur non ixO~aa~, sed Ift,rJ~aas;. 

19 2. rJtanqlona oi I"0X).,OJl llatoJl ~mX8i,,' Siiaa02l rae 
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xai a1/JOtp1r~;, p.allov nf!ta:hjaerat" eav de xal an6rror; n81/l 
";8· .,;ov nf!lova xal, ";OJl P.OX),ov ~md&lifi,. nollcjj xwtpO'fBI!0r; () 
1/JOtpor; E'a-rat . . scriptum erat inepte nollcii xovtponf!or; 0 p.ox}.ar; 
Ktnat. erunt fortasse quibus servandum esse videatur 6 p.ox),or;. quod 
mihi aegre persuadehitur. 

26 5. ~tpodmJetv n .,;ov tnl/an;rov p.TJdenon .. ~v a*~" 
wf!av, al)" ael, dtallaaaona, f"a p.~ nl/oetdonr; aatpwr; h no1-
Mv xeovov .. ~v l%tpt§"V ";oV MI/a1;1JrOV 0& a'fl/a..uij-r;at ,,;aV.,;TJJI 
/ia),ttna .,;~v wl/av tpvUaawaw. feci dll' ael, dtallaaaona ex 
'11"J' 1 (J' a"""a f,utfl ""ap. avona. 

31 14 .. ~dTJ de nver; err; 1;1, (Jv(J').lov ')'I/&'I/Janer; wr; ),emo-
\' , '1 " r.') c _~ , .,;a'fOV ~,axf!0vr; anXoor; )tat ",,8n .. a reap.p.a..a, "v wr; evoyx.O'fa";1J 

riV1J1:at ~ ema1:o).~, el'fa enl, 1:fi 4Jfl .,;oii Xt'fw"or; endtin8t; xal 
~'I: ~ , \ >I " J' J ~ 
I1ntn1:v~aner; ";00 Xt'fwvtaxov 'fTJv cpaJl, avvnomor; u'fj uoxet 
elvat ~ xop.td~ .,;~r; ~n:t"oMjr;, xai ~vdedvxo'for; nvor; 1:0V Xt~ 
.,;wvlaxov xat OV1:W tpef!op.eJloo. scriptum erat el.,;a ~n;, 'fcii 6Jp.cp 
'fOV Xt1:w"or; vno3-iner; xai anom§an8r; 'fOV xt'fwvlaxoo ~nl, 
'fcp 6Jp.cp a"v1ro1r1:0r; et quae seeuntur. quod Aeneas a narratione ad 
praeceptum aberrans doxEi dicit nullam habet offensio,nem, sed anaco
luthi non insolentis excusationem. ultima verba Casaubonus recte in
tellexit, qui ita vertit, sive quis tunicam induat sive .. ta (erat: non in
tellexit qui Germanice nuper interpretatus est. 

XVII. Non potest dubitari quomodo intellegenda sint quae in 
Aeneidos 111 705 leguntur, teque dati. linquo ventis, palmosa Selinus, 
Bt vada dura lego sams Lilybeia caeci.. neque dubitavit Silius Italieus 
cum dixit XIV 199 tum quae nectarei. vocat ad certamen Hymetton Au
da:c Hybla (avis palmaeque arbusta Selinus. Heynius quidem minus 
accurate scripsit Selinuntem palmis agrestibus abundasse ex Ciceronis 
Verr. v § 87 satis constare: nam ita ille loquitur, po.teaquam paullo 
provecla cla.sis est et Pachynum quinto die denique adpulsa, nautae 
coacti (ame radices palmarum agre.tium, quarum erat·in iltis Ioeis si
cuti iM magMa parte Siciliae mullitudo, colligebant et eis misere perditi
que alebantur. nihilo tamen minus certa est interpretatio Senii, civi
las est iu:vta Lilybaeum, abundans palmis, quibw vescuntur, et apio. 
notum est enim circa Selinuntem hodie quoque valde copiosas esse 
chamaeropes, ut a doctis herbafÜs vitio exemplarium Plinianae histo
riae diligenter conservato dicuntur. verum solehant grammatici Latini 
in carminibus Vergilianis pariter atque in Homericis Graeci aperta et 
simplicia spernere ineptaque curiositate obscura et perplexa sciscitari 
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atque comminisci: neque nos magnopere eis sucCensemus, quoniam 
per istam sedulitatem f .. ctum est ut multarum rerum quas aliter igno
raremus memoria conservaretur. itaque Servius Danielis hoc addit, 
an peJlmosa ab equis nobilibus? in scholüs autem Veronensibus Maius 
hoc legit, Selynus ............ olympionieas mullo (mullos Maius) fuisse 
adfirmat Mileslos. manifestum est fuisse qui palmosae vocabulum sa
tis quidem inepte referrent ad Olympiaeae praemia palmae, ut Vergi
lius Georg. III 49 loquitur, idque scriptoris aIicuius auctoritate exor
narent. sed Milestos aut male in libro scriptum est aut lectum maIe a 
Maio. non dubito autem scribendum esse Philistos, Graecanica nomi
nis forma, qualis Latinorum scriptorum, praesertim grammaticorum, 
consuetudini minime adversatur. ceterum inter olympionicas quorum 
memoria ad nos pervenit nullus est Selinuntius. . 

XVIII. Carmen Priapeium XXXVI non inelegans est. 
Notas habemus quisque eorporis formas. 
Phoebus eomosus, Hereules lacertosus, 
trakit figuram virginis tener Baechus, 
Minerva flavo lumine est, Venus paeto, 
frontem erinitos Areadas vides Faunos, 
habet deeentes nuntius deum plantas, . 
tutela Lemni dispares movet gressus, 
intonsa semper Aesculapio barbast , 
nemo est feroei pectorosior Marle: 
quod si quis inter hos loeus miki restat , 
deus Pn'apo mentulatior non est. 

sed quartus versus turpe babet vitium. nam felium similiumque ani-
• maIium oculos fortasse possis flavos adpellare (quamquam ne hoc qui
dem memini me umquam legere), Minervae aut omnino dei hominisve 
oculi non ita dicuntur Latine. eluitur autem macula nullo negotio: 
scribendum est enim Minerva ravo lumine esl. eo minus autem de 
emendationis veritate dubitandum est quo magis rarior vox deprava
tioni obnoxia fuit. depravata vero aliquotiens eodem plane est modo 
quo in Priapeio carmine. in Ciceronis Lucullo § 105 olim scribebatur 
mare illud quod nune Favonio nascente purpureum videtur idem hufe 
nostro videbitur, nee tamen adsentietur, quia nobismet ipsis modo eae
ruleum videbatur, mane flavum~ verum vocabulum suppeditavitNonius 
p. 164, ravum, fulvum. Cicero Acad. lib. 1111 C quia nobismet ipsis 
t~tm caeruleum, tum ravum videtur, quodque nune a sole collucet.' ne
que Ciceronem olim in prioribus Academicis aliud quam ravum scrip-
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sisse optimorum quae nuper demum exeussa sunt exemplarium aueto
ritas evineit. pariter eum Horatius in Iambis 16 33 seripsisset credula 
nec ravos timeant armenta kones, depravatum est ravos in flavos id
que in plerisque libris legitur. non putabamus postquam verum voca
bulum Bentleius ex libris Blandinianis reduxit fore ut vitium repetere
tur: verum et inlotis hodie multi manibus Horatii earmina tangunt et 
de Blandinianis libris perverse quidam iudicant. earminum libro III 

27 3 rava lupa ab omnibus librariis eonservata est. Porphyrio ibi 
haec adseripsit, rava lupa a co lore dicitltr; Aeron inepta admiseuit, 
rava, fulva sive S1tbnigra, aut rauca id est vocis obtltsae: ravus enim 
color dicitur niger mixtus cum fulvo. eeterum ravam lupam et ravos 
leones dici puto non propter pellis, sed propter oeulorum eolorem si
militer atque xaeo~oi Uoner; in Odyssea XI 611 et alibi dieuntur. 
Pbiloxenus ravus xaeo~or;, ut recte Vuleanius emendavit quod serip
tum erat xa(!~or;. Cyrillus XaewmJ!; caesius, lantus, pro quo recte 
seribunt ravus. Paulus p. 272 M. ravi coloris appellantur qui sunt 
inter flavos et caesios, quos Plautm appellat ravistellos: (quis' inquit 
C haec est m1tlier et ilk ravistellus q1ti venit?' ex quibus Pauli verbis 
non tuto eolligas flavos oeulos a veteribus dictos esse. Festus p. 274 b 

ravillae a ravis oculis, quemadmodum a caesiis caesullae. Varro de re 
rustica 11 2 4 in primis videndum ut boni seminis pecus habeas. id fere 
ex duabus rebus pofest animadverti, ex forma et progenie. ex forma, 
si arietes sint fronte lana vestiti bene, tortis cornib1tS, pronis ad rostrum, 
ravis oeulis, lana opertis aurib1ts. eonspirant Geoponica XVIII 13, 1:0V!; 
,Je xetoVr; eIJlat xe~ .•.. xaeO~OV!; 'COtr; "8f1.f1.aatJl. idem Varro 11 9 
3 de canibus facie debent esse formosi, magnitudine ampla, oculis ni
gn'cantib1ts aut ravis. Geoponica XIX 2 1 praeeipiunt esse debere eanes 
Xae07toV!; 'rOt!; "8f1.f1.aat xai J..eonoBt,Jet!;. Arnobius III 14 s'iquidem 
cum facitis atque informatis deos, hos cn'nitos effingitis, alios leves, 
senes iuvenes pueros, aquilios caesios ravos: ravam Minervam in mente 
habet. idem color oculorum etiam ravidus dicebatur. ColumeUa VIII 

2 9 postulat ut gallis gallinaeeis sint ravidi vel nigricantes owli: nam 
recte haec ita scribi docent Geoponica XIV 6 2, äf!ta'COl ra(! EtO'tJl 
dlex:r;evOJIe!; Ot •..• dXd(!o~ol 1:e 'Catr; "81/JEO't xa/' f1.eJ..a,,6p.:taJ..
f1.0t. confirmatur autem baec voeabuli forma cum eo quod alba flava 
rubra similiter etiam albida flavida ntbida dicuntur, tum Ravidi 
nomine apud Catullum. similiter helvum colorem dixisse etiam vi
dentur helvidum, quod elbidum scriptum est in Isidori Orig. XIX 28 7. 
puto me omnia quae hodie extant vocis de qua disputo exempla con-

Hermes I. 17 



258 HAUPT 

gessisse; certe non multa me fugisse persuasum habeo. sed augendus 
esse videtur exemplorum numerus carminum non nullorum emen
datione. nam in Ovidü Arte amatoria 11 657 ss. non dubito quin ita 
scribendum sit, nominibus mollire ticet mala. (usca vocetur Nigrior 
Illyrica cui pice sanguis erit; Si paeta est, Veneris similis, si rava, Mi
nervae, Sit gracilis macie quae male viva suast. inepta nuper prolata 
sunt, sed olim Heinsius rectissime intellexit scribendum esse rava: 
nihil enim aliud latet in /lava parva (ulva, quae libri habent. in initio 
versus paeta scribebatur ante Heinsium. is straba sUbesse putavit men
dis librorum qui crassa crasia grassa habent, adsensusque ei est Bent
leius in Horatii Serm. 13 47, correcto errore quem ille commiserat. 
sed laeta vel leta, quod in aliis libris est, ortum esse adparet ex paeta, 
coniunxitque Ovidius paetam Venerem et Minervam ravam eodem modo 
quo factum est in Priapeio carmine. nam quod fere recentiores sunt 
libri qui laeta illud habent, nimirum etiam vetustiores alius aliter inter
polati sunt. porro in Fastis Ovidii 111 693 de Anna, quae Martem Mi
nervae amore incensum delusit, haec leguntur, risit amatorem carae 
nova diva Minervae. sed carae illud perquam ineptum est. intellexit 
hoc Petrus Francius, qui castae scribendum esse coniecit. scitius Bent
leius ravae. id ipsum paene monstrat quare quod non nulli libri ha
bent: nam ex raue factum primum esse videtur uare et inde quare . 

. Bentleii vero Ovidianorum carminum emendationes, quae ex parte 
plane egregiae sunt et iam per plus quam quadraginta annos omnium 
usui patuerunt, aut ignorari mirum est aut turpe neglegi. in illis autem 
Ovidii versibus fluctuantes inter varios errores atque commenta libri 
quid olim scriptum fuerit non sinunt dubitare: sed Bentleius eandem 
ravae adpellationem Minervae retribuendam esse censuit etiam in ali
quot aliis Ovidii carIninibus ubi flava dicitur, nulla quidem librorum 
dissensione, sed ca voce in quam ravi vocabulum saepius mutatum esse 
vidimus. emendandos enim esse putavit hos versus. Amorum I 1 7 s. 
quid, si praecipiat flavae Venus arma Minervae, Ventilet accensas /lava 
Minerva (aces? Metam. VI 130 doluit successu /lava virago. Fast. VI 

646 nunc ades 0 coeptis, /lava Minerva, meis. casuque potius factum 
est quam consilio quod non adscripsit eandem emendationem ad Me
tam. 11 749, viderat Aglauros flavae secreta Minervae, et ad Trist. I 

10 1, Bst miM sitque precor flavae tutela Minervae Navis et a picta 
CasSl'de nomen kabet. per se quidem flava Minerva nullam habet offen
sionem. Pindari, ut videtur, versus est apud Hephaestionem 15 15 
(fr. 9 Boeckh.) 8{; xat, ~vn:et,{; arv~ n:eÄixet ~8X"O §aJlftaJl :A.:J-a-
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va/l. idem eadem adpellatione, sed adiuncta simul magis propria, Mi
nervam ornavit Nem. 10 7, dtOf1.~<J6a <J' l1f1fJ(!fnO/l §a/l&& non 
rlavxwnts; e&1JX6 &60/1. Statius Theh. 11 237 s. haec hahet, PalitU 
et aspen·or Phoebi soror, utraque teUs, Utraque torva genis {lavoque 
in vertiee nodo. neque intercedo quominus idem dixisse putetur Theb. 
111 505 non (ulminis ardens Veetor adest {lavaeque sonans avis unea 
Mi1urvae: quamquam hic quoque ravaeqtte latere potest. sed Ovidium, 
quem aliquotiens Minervam ravam dixisse certurn esse puto, credi
derim eam etiam in illis quos attuli versihus non tlavam dixisse, sed 
proprie magis et significantius ravam. interest euim aliquid inter doc
tarn Ovidii elegantiam antiquorumque poetarum Graecorum simplicem 
magis venustatem. 11. v 500 haec dicuntur, 8'(;6 '(;6 §av~ dWt~~1J(! 
K(!lvr; ~n6trOf1.EJlCiJV aJlEf1.CiJJI xa(!noJl ~6 xat l1X/las. adscriptum est 
in scholiis Lipsiensibus §av&~JI Uru ~~v d~fJ.T/~(!a/l &U1JrO(ltXWs; 
öux ~O nV(!(loJi ~oii (]l~ov. similia loquitur Eustathius p. 576 2 
= 437 48, §av&ljV <Je Uru ~~v d1fJ.T/~(laJl all1Jro(ltXWs; <Jux ~O 

" I' ''':1. I ~ 'J -rOJI maxvJl 'rOtOV~ov X(lCiJf1.a~os r6rO/lO~a 6t~a entH/u6tOll 6tJlat 
&E(lI~8(J&at. in hymno in Cererem v. 279 divina deae pulchritudo 
descrihitur, §av&ai <Je xOf1.at xa'(;6/1~vo3-8J1 6JftOvg. negat ihi Ioan
nes Henricus Vossius p. 84 Cererem §av&~v dici propter maturescen
tium frumentorum colorem aliave de causa quam quod fla,-i crines 
omnium pulcherrimi habehantur, unde aliis etiam deahus trihuuntur. 
adsentior Vossio de antiquis poetis Graecis: sed cum Latini poetae Ce
rerem flavam dixerunt, quod fecerunt multo quam Graeci saepius, puto 
sane utendum esse ea explicatione quam Servius ad Vergilii illud {lava 
Ceres Georg. I 96 adscripsit, {lava dieitur propter aristarum maturi
tatem. saepissime enim tlavendi flavescendi flavi vocabulis de aristis 
arvis campis utuntur neque videntur hanc cogitationem non coniun
risse cum flava Cerere. satis aperta res est uhi ne nomen quidem Ce
reris additur, sed flava tantum dea didtur, utpote quod proprium ei 
sit ae praecipuum, veluti in Ovidii Met. VI 118 et te {lava eomas (ru
gum mitissima mater Sensit eq1tum et saepe alias. sed accuratius hoc 
demonstrari non potest nisi pertractata simul omni metonymiarum 
quae in nominihus propriis fiunt ratione: ad quam disputationem nune 
progredi nolo. 

XIX. Tertulliani lihrorum magna est depravatio, emendatio autem 
eo difficilior quo ~s ille aspera et quasi confragosa' oratione utitur. 
videor mihi tarnen non nulla prohabiliter correrisse: quorum hic spe
mmen proferam. 

17 .. 
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De pallio eap. 5 haee legimus, calceos nihil dicimus, proprium 
togae tormentum , immundissimam pedum tutelam, verum et {allam. 
quem mim non expediat in algore et ardore rigere nudipedem quam m 
calceo vincipedem? nemo potest in ardore rigere, nisi forte febrim ha
bet. itaque Salmasio et ardore delendum esse videbatur: quamquam 
simul idem nugatoria interpretatione defendit. sed ineptum voeabulum 
non delendum est, verum leni mutatione emendandum. scribendum 
enim esse arbitror in algore et udore rigere. non abhorret ab hoc scri
ptore novitium, ut videtur, vocabulum, euius paueissima extant exempla. 
Cyrillus vye(Zal(Z udor. scholia in Statü Theb. 1206 secundum Lucre
tium, qui dicit ex udore terrae nebulas oriri. nam Fridericus lacobus, 
qui idem vocabulum in Aetna v. 526 restituendum esse eensuit, falsus 
est cum Gratium Cyneg. v. 50 eo usum esse credidit: umor enim ibi 
veterum librorum auctoritate eonfirmatum est. neque sudor apud Lu
eretium II 465 VI 502 a Bentleio recte in udorem mutatus est. in Var
ronis autem libro de lingua Latina v 5 p. 41 Sp. udor Scaligeri est 
eonieetura, sed falsa. in codice Florentino haec scripta sunt, hinc udus 
uuidus. hinc sudor. quamuis deorsum in terra. ad vocem quae est 
sudor in margine ab eadem manu adscriptum est u~orissi, incerta, ut 
Lagomarsinus ait, prima littera. MueUerus cum scripsit hinc sudor, 
quod {luit deorsum in terram, ipsa Varronis verba videri non potest 
adseeutus esse, neque ipse credidit, sententiam tamen eius recte per
eepit. disputat enim de vocabulis quae ab humo dic\a esse putat, quod
que sudoris vocem eodem refert minime discrepat ab a\üs eius circa 
veriloquia somniis. in Aetnae versibuS , in quibus de lapide molari 
sermo est, exemplaria fide digniora haec praebent, quin etiam extremam 
multus (vel multis) calor ipse resolvit Non odora ut levitas putris ma
gis ille magisque Una operis {acies eadem perque omnia terra est. in 
priore versiculo Iacobus ad inepta delapsus est. mox scripsit Udorve 
aut aetas, in quo et aetas verissimum est et sententia qualem requiri
mus : sed udoris vocabulum poetae saeeuli Neroniani non tuto tribui
tur. videntur potius haee ei esse reddenda, quin etiam extenuans mul
tus calor ipse resolvat Aut mador aut aetas: putris et quae secuntur. 

Redeo ad Tertullianum. in euius libro de spectaculis cap. 10 
haec vulgo seripta sunt, itaque Pompeius Magnus, solo theatro suo mi
nor, cum illam arcem omnium turpitudinum extruxirset, veritus quan
doque memoriae suae cmsoriam animadversionem V mens aedem Stl

perposuit et ad dedicationem edicto populum vocans non theatrum, sed 
Veneris templum nuncupavit, <cui subiecimus' inquit <gradus spectacu-



ANALECTA 261 

lerwtn. ' theatrum arcem dici omnium turpitudinttm miraremur , sed 
quoniam Tertullian1\s saepius insolenter loquitur, adquiesceremus in 
vocabulo minus commodo, si illud librorum auctoritate satis commu
nitum esset. atqui liber Agobardi, quo solo fundamento hodie nititur 
huius de spectaculis disputationis emendatio, non arcem babet, sed 
1M'1etIt, neque potest dubitari ei qui primus areem scripsit non bene 
lIucoossisse studium emendandi. scribo mutata una tantum littera 
ewa illam cortem omnium turpitudinum extru:J1isset. ignominiosius 
vocabulum acerbae Tertulliani orationi inprimis convenit. 

XX. Alcimus A vitus epistula 63 p. 119 Sirm. Apollinari Sidonio 
se excusat quod a festi die celebratione, ad quam ille eum invitaverat, 
amerit, et cum Apollinaris pisces ei misisset quibus iniuriam ulcisce
retur (ita enim iocatus erat) , ipse etiam piscibus donum remuneratur. 
odo palustres quis q1tia se duo paria solearttm, qUai! dentibus maeere
til, aliqttatenus commotus, non tamen ex integro malum pro malo red
dem, direxi. ad prima verba, quae intellegi nequeunt, Sirmondus vitii 
notam adponere satis habuit, Cangius in glossario palustres intelle
gendas esse coniecit aucas vel anates, ceterum vitiosa solos codices 
manu scriptos sanare posse. mihi etiam sine librorum adminiculo id 
quod Alcimus scripsit videtur posse restitui: octo palustres quisquilias 
et duo paria solearttm. pisces quos urbana dissimulatione non magni 
pretü esse significet dicere eum quisquilias non mirabitur qui legere se 
meminerit apud Apuleium Metam. I '24 p. 113 Elm. abnuebam, quippe 
qtti iam cenae adfatim piscatus prospexeramus. ' sed enim Pythias visa 
sportula succussisque in adspeetum planiorem piscibus C at has quis
qttilias quanti parasti?' eosdem pisciculos Pythias mox dicit nugamenta 
et frivolos. 

XXI. I. A. C. Heusdius in Miscellaneorum philologicorum et pae
dagogicorum tomo 11, qui Amstelodami anno MDCCCL editus est, p. 79 
ex Francisci Petrarcae Invectiva in medicos haec protulit, belligeran
~. MOS invicem Homertts et Virgilius fecerttnt: propter quod Athenis 
Homerum pro insano habitum Cornelius Nepos refert, putavitque se par
ticulam Chronicorum Nepotis reciperasse. contra Schneidewinus, qui 
quod ille repperit praeconio divulgat in Philologo suo 1. v p. 368, 
sumpta iHa potius esse opinatur ex Virorum inlustrium ea parte in 
qua Nepos de poetis Graecis egit. tum de ipsa fabula docte quaedam 
disputat. denique miratur unde Petrarca illam narrationem sumpserit. 
nimirum sumpsit neque ex Chronicis Nepotis neque ex libris eius qui 
erant de viris inlustribus neque vero ab alio scriptore qui illinc hause-
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rat. sed commenticius ille Cornelius Nepos qui Daretis Phrygii histo
riam se Athenis invenisse mentitur in epistula ad Sallustium scilicet 
Crispum sClipta ita loquitur, optimum ergo duxi 141 ita ut {uit vere et 
simpliciter perscripta sic eam in Latinitatem transverterem, ur legente. 
cognoscere pOBBent quomodo hae res gestae essent, utrum mag;s ver. 
eBBe existiment quae Dares Phrygius memoriae commendavit, qui per 
id tempus vixit et militavit quo Graeci Troiano. oppugnarent, anM 
Homero credendum, quipost multos annos natus est quam hoc bellum 
gestum {uisset. de qua re Atheni. iudicium (uit, cum pro insano Ho
merus haberetur quod deos cum hominibus belligerantes dlllcrip.erit. 

M. HAUPT. 

ZU CHARITON. 

Am Schluss des zweiten Buchs fügt Plangon zu den Gründen, 
durch welche Kallirrhoe bewogen werden soll, den Dionysios zu hei
rathen, folgendes: nurCIJ,'vw fJ.EY ol" dtoJlvalov niJ "",,on~, Xe7]-

, I 1 11: ~ Ö <I ) I ), ~ I 1 ~ ~ 
a7:0r; ra(} lian,,' li~O"XIW OfJ.Wr; aV7:0Jl, xaJl uean07:7]r; rr uel 

na"7:a ~ fJ.ar; daqJa).wr; n(}an:etJl. xai av, ""/x"o,,, ÖfJ.Wfj d"n
nlanvaoJl. anelfJ.1 cJe ~rw ""~,, n(}ea{JelaJl XOfJ.IOvaa. Auch der 
neuerdings von Cobet (Mnemos. VIII S. 240) gemachte Versuch die Stelle 
zu heilen ist verunglückt, und schwerlich wird Jemand seiner Aende-

, I, >I (fl J I • 

rung xat av, ,,"EX"OJI, ofJ.oaoJl "" aJlnntanva'!l zustImmen mögen. 
Da die Worte ~gO(}XU;; cJ) ÖfJ.Wr; av""o,, vorhergehen, so ist zu schrei
ben xai av, 1:8X"OJl, &Jt6aa"~,, nio,,;evaoJl. 

Florenz. 
THEODOR HEYSE. 



HOMER UND DAS ITHAKA DER WffiKLICHKEIT. 
Im Frühling des Jahres 1806 begab sich William Gell nach Ithaka, 

um zu untersuchen, ob Homers Schilderungen der dortigen Oertlich
keiten der Wirklichkeit entsprächen oder nicht. In Folge antiquarischer 
Hallucinationen erkannte er den Dichter auch in den kleinsten D~tails 
wieder. Seine Entdeckungen veröffentlichte er in einem splendiden 
Quartbande, in welchem sich aufser dem Text eine Reihe Ansichten ver
schiedener Punkte der Insel von der Hand eines ungeschickten und 
theilweise unwahren Dilettanten befinden. 

Gells Nachfolger fühlten sich nicht berufen, gegen seine Visionen 
zu protestieren; vielmehr schämten sie sich, an solchen Stellen nichts 
zu sehen, wo jenem alles klar gewesen war. Sie begnügten sich also, 
die Selbständigkeit ihres Urtheils dadurch zu wahren, dars sie das 
Landgut und die Gärten des Laertes von einer Hügelspitze zur andern 
versetzten, und für die mittlerweile abhanden gekommene Gellsche 
Nymphengrotte aus dem Naturalienkabinet der Insel eine neue hervor
suchten. Selbst der letzte Berichterstatter über Ithaka, George Fergu
son Bowen, konnte nach dreijährigem Aufenthalt auf der Insel keine 
andere Ueberzeugung gewinnen, als dars Gell mit seinen Versiche
rungen Recht gehabt habe. 

Statt Homers Gegenwart auf Ithaka als ein fait accompli hinzu
stellen, hätte Gell besser gethan, Homers Worte und die Insel selber 
genau zu confrontieren, damit er begriffen hätte, dars zwischen dem 
Ithaka Homers und der Wirklichkeit eine Reihe factischer Wider
sprüche bestehen, die nicht hinwegzuinterpretieren sind. 

Die Aeurserungen Homers über die Lage und die Natur Ithakas 
stehen nicht in allen Theilen der Odyssee auf gleicher Stufe des Wis
sens. Im neupten Buch beginnt Odysseus die Erzählung seiner Aben
teuer mit einer Notiz über seine Person und sein Vaterland, 

Ithakas sonnige Höhen sind meine Heimath; in dieser 
Thürmet sieh Neritons Haupt mit rauschenden Wipfeln, und ringsum 
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Dicht an einander gereiht sind viele bevölkerte Inseln, 
Same, Dulichion, und die waldbewachsne Zakynthos. 
Ithaka liegt in der See am höchsten draufsen von allen 
Gegen den West; die andern sind weit ab östlich entfernet. 

Nach dieser Stelle ist Ithaka die westlichste Insel einer Gruppe, die 
sich von Osten nach Westen erstreckt und, Ithaka abgerechnet, aus 
Dulichion, Same und Zakynthos besteht. Ithaka liegt ausgesprochener 
Marsen weit entfernt von den anderen drei Inseln. Es ist nicht zu 
entscheiden und für unsern Fall völlig gleichgültig, ob sich Bomer jene 
Inseln als eine von Osten nach Westen gelagerte Horizontalgruppe oder 
in der Richtung einer Linie gedacht hat, die sich von Südost nach 
Nordwest bewegt; sicher ist, dars der Dichter des neunien Buches 
Ithaka westlich von Kephallenia und an die Grenze der bekannten Welt 
setzt, und dars er, wenn er in Ithaka gewesen wäre und nur mit halb.en 
Augen hingesehen hätte, die Lage der beiden Inseln zu einander auf 
keinen Fall verwechselt haben würde. 

Der Wirklichkeit etwas näher steht Homer in denjenigen Büchern 
der Odyssee, deren Schauplatz die Insel selbst ist, und in denen er den 
zwischen Ithaka und Kephallenia befindlichen Sund ausdrücklich er
wähnt!). Beide Inseln sind hiedurch einander erheblich genähert, und 
liegen nicht mehr, wie im neunten Buche, in unbestimmter Ferne von 
einander ab. Ob Ithaka rechts oder links von Kephallenia liegt, ist nicht 
gesagt; aber willkührlich ist, wenn von Homer eine Insel Asteria injenen 
Sund versetzt wird, die zu keiner Zeit da gelegen hat, und mit welcher 
jedenfalls das heutige Dracontio, ein am nördlichen Ausgang der Meer
enge gelegenes Riff, um so weniger identificiert werden darf, als nach 
Homer jene Insel einen Hafen mit zwei Eingängen oder gar einen 
Doppelhafen besessen hat. 

Auch darin zeigt sich in der Telemachie ein Zuwachs der geo
graphischen Kenntniss Homers, dars in ihr Ithaka dem Festland näher 
gerückt ist. Aber leider wieder zu nahe, als dars man persönliche Er
fahrungen des Dichters voraussetzen dürfte. Wir wissen, dars Odys
seils auf dem Festlande allerhand Herden besars. Von diesen wurden 
täglich einige Stück in regelmärsigem Dienst nach Ithaka übergefflhrt 1). 

1) " 671. 0 29. 
2) Mit den von Eumaio8 E 100 aufgezählten Herden stimmt nicht genau der 

Transport v 186, wo Philoitios nur eine unfruchtbare Kuh und einige Ziegen über
führt. Vergessen oder nicht gekannt ist jene Lieferung e 170, wo die Stunde der 
Hauptmahlzeit durch IR~).V.'JoE f'~).a TflZ'llTO.'JoE'P lE areWJI, o'i ". 7fraroJl oY Ta na-
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Eine derartige tägliche Lieferung ist bei Eumaios, der aus gleichem 
Grund täglich mit einigen Säuen zur Stadt 'geht, ganz erträglich, wird 
aber absurd, wenn man, ganz abgesehen davon, dars der Dichter, wie 
gewöhnlich, ohne Wind und Wellen rechnet, den Abstand Ithakas vom 
Festland bedenkt, wie ihn jede Karte lehren kann. Wie wenig dies 
freilich den Dichter kümmert, ersieht man daraus, dars er dieselbe Un
geheuerlichkeit auch in der llias 171 vorträgt, wo Nestor den Aga
memnon veranlasst, den griechischen .'ürsten ein Mahl zu gehen: 

Voll sind dir die Gezelte des Weins, den der Danaer Schilfe 
Täglich ans Thrakien hel' auf weitem Meere dir bringen. 

Aber Homer hat natürlich auch die troische Küste und ihr Meer nicht 
mit eigenen Augen gemessen. 

Auch von den auf Ithaka in Wirklichkeit bestehenden Verhältnis
sen von Hoch und Tief hat der Dichter keine Vorstellung 1). Aus seiner 
Verwendung der Ausdrücke des Auf- und Abwärtssteigens folgt frei
lich, was sich schon von selbst verstand, dars die Campagna Ithakas 
(&r~&{;), das heirst, die ganze Insel, mit Ausnahme der Stadt und des 
Königshauses, höher gelegen ist, als diese beiden Punkte S), und dars 
diese wiederum höher liegen als der Hafen; dagegen braucht Homer jene 
Ausdrücke niemals zur Bezeichnung eines Ganges im Innern der Stadt 
oder von der Stadt zu dem Königshaus. Er hat also offenbar zwi-

(!O' 7H(! indidert wird. Die Thiere, welche unter pij)'a begriffen sind, werden gleich 
nachher aufgezählt, Schafe Ziegen Schweine und ein Rind. Auch E 105 ist pij)'O'll 
überhaupt ein Stück Vieh, nicht nur Kleinvieh (Vers 106 ist Zusatz von fremder 
Hand), und ebenso 1p 356. In Ställen wird bei Homer das Schlachtvieh nicht ein
gestellt. 

1) Eine ähnliche (] nkenntniss zeigt sich im vierten Buch. Dort öffnet sich 
vor Peisistratos und Telemach, nachdem sie Pherai verlassen haben, eine waizen
trlgende Ebene, und in diesel' rollt ihr Wagen fort bis nach Sparta. Wo bleibt der 
Targetos, der doch wahrhaftig kein verächtlieber Berg ist? Sollen wir mit einem 
neueren Gelehrten glauben, dars es den homerischen Menschen gelungen sei, über 
dies Gebirg, das nie befahren worden ist, eine Fahrstrarse zu bauen, oder ist es 
nicht vorsichtiger, anzunehmen, dars der Dichter anjener Stelle vom Taygetos nichts 
weiCs, und dafs sich Peisistratos und Telemach auf ihrem Wege nicht deswegen 
frank und frei bewegen, weil sie sich auf einer Kunststrafse befinden, sondern 
weil es der Wille des Dichters ist, der seine Helden auf einem imaginären Richt
wege dnrch Dick und Dünn auf ihr Ziellosführt? 

I) Man hat aus 7rE(!HIXlnrrp Iv~ XoJ(!rp a 425 geschlossen, dafs der Palast 
des Odysseus auf einer Höhe gelegen habe. Allein jene Phrase beweist nichts; 
denn der Dichter braucht sie auch da, wo er den Palast der Kirke placiert, der 
bekanntlich in einer Waldschlucht liegt. Auch n 351 meldet nicht das mindeste 
von einem erhabenen Punkte, auf welehem das Herrenhaus gelegen habe. 
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sehen Stadt und Königshaus und in der inneren Stadt keinen Terrain
unterschied angenommen; vielmehr denkt er sich heide etwa auf einer 
Horizontalßäche liegend 1 ), jedenfalls nicht am Abhange eines Hügels 
oder Berges 2). Mit dieser Vorstellung harmoniert das reale Ithaka sehr 
schlecht. Denn wenn wir die theilweise erst in neuerer Zeit geschaffene 
schmale Fläche abrechnen, auf welcher Vathy liegt, so hat Ithaka keine 
funfzig Schritt horizontalen Bodens aufzuweisen. Da seine Ufer nach 
allen Seiten hin mehr oder weniger steil abfallen, so ist nicht zu bezwei
fein, dafs, wenn zu Homers Zeiten eine Stadt auf Ithaka gelegen hat, 
ihre Lage durch die Ufergestaltung (denn am Wasser muss sie gelegen 
haben) nicht weniger bedingt gewesen ist, als die der späteren Stadt, 
deren Ruinen sich von dem Fufse des Hügels Aito in steilem Abfall nach 
der inneren Spitze des Hafens Molo hinab ziehen. Aber wo wäre bei sol
chem Terrain Raum für den Marktplatz gewesen, den sich Homer 
schwerlich anders als eben gedacht hat S); wo für den freien Platz vor 
dem Königshaus, wo die Freier Speere und Wurfscheiben schleudern'); 
oder wie hätten die Freier, die Homer nie straucheln lässt, in dunkler 
Nacht schlaftrunken oder weinschwer über die Uferterrassen hinab ihren 
Weg nach Hause finden können? 

Auch der Hafen Ithakas entspricht in Wirklichkeit den Andeutungen 
Homerskeinesweges. Seine Tiefe variiert hart an der Küste zwischen 
vierzig und funfzig Faden, und nur am FuCs des Aito enthält er eine 
Stelle, wo gröfsere Schiffe nicht unmittelbar an die Küste anfahren 
können. Die Tiefe seines Nebenhafens Skinos beträgt an der Einfahrt 
vierzig Faden; die des Nehenhafens, an welchem Vathy liegt, in der 
Nähe des Leuchtfeuers sechzehn, und es können in ihm die gröfsten 

1) Im letzten Buch (468) heifst die Stadt ~V(!VXO(!O', WBS beweist, dars der 
Dichter jenes Buches so wenig etWBS von dem realen Boden lthakas gewusst hat, 
wie die Dichter der übrigen Bücher. 

2) Wenn es 1'11 204 von Odysseus und Genossen, die den Laertes in seinem 
Weinberg besuchen, heüst 

Jene gingen den Weg von der Stadt hinunter und kamen 
Bald zn dem wohlbestellten und schönen Hofe Laertes', 

so ist dies eine Gedankenlosigkeit des Dichters jenes Buches, die den sonst in der 
Odyssee bestehenden natürlichen Terrainverhältnissen durchaus widerspricht. 
Im elften Buch (187) geht man, wie es sich gehört, von Laertes Landgut zur Stadt 
hi nab. 

S) Von der Agora der Phäaken wird mit Bestimmtheit ausgesagt, dars sie 
"ine Ebne sei {J 122. 

4) TVlffOV tIa7w1ov (! 167 • 
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Kauffahrer fast unter den Fenstern ihrer Eigenthümer anlegen. Unter 
solchen Umständen ist es widersinnig, weDl) Homer den Hafen Ithakas 
mit einer !<'Iachküste (3otS .:faJ.aoor;s) umschJieCst, und wenn die Itha
kesier ihre Schiffe über den Sand des Ufers ins Meer schieben oder aus 
dem Meer ziehn; wir werden vielmehr, da Homer sonst recht gut 
zwischen SteiJufer und Flachküste zu unterscheiden versteht und unter 
Umständen seine Schiffe auch an Steilküsten ankern lässt, an dem Tou
risten Homer auch dies Mal zweüeln und der Ansicht sein dürfen, er 
werde, wenn er Ithaka und seinen Hafen gekannt hätte, die Configu
ration desselben nicht füglieh mit Bewusstsein ignoriert haben. 

Gleich willkührlich behandelt Homer die klimatischen Verhältnisse 
der Insel. Noch Niemand hat genügend erklärt, wie jene Himmels
strich.e. dazu kommen, zu Homers Zeiten von (unendlichem Regen 1) 
befruchtet zu werden. Und wie soll Ithaka , das nicht blos nach Tele
machs Versicherung 2), sondern in der That ohne Ebenen und Wiesen 
ist, das vor zweihundert Jahren seinen ganzen Getraidebedarf von 
Santa Maura und dem Festlande bezog, und gegenwärtig bei möglichst 
sorgfältiger Bodencultur seinen Bewohnern nur für ein Drittel oder im 
günstigsten Fall für kaum die Hälfte des Jahres Getraide liefert, zur 
Zeit Homers (unendliches Getraide'3) erzeugt haben? Was ist 'I3oaxr;s 
b mo .. , ö~JUP oder eera 'I3oaxTjS anders als eine Phrase? Und zeigt 
sich nicht gleiche Unkenntniss der realen Verhältnisse der Insel, wenn 
Homer die Rinderzucht, die er sonst verständigerweise nach dem Con
tinent verlegt, an einer andern Stelle als in Ithaka heimisch bezeich
net?4) 

Die eben aufgeführten Widersprüche erscheinen demjenigen er
klärlich, ja natürlich, der sich zu dem Glauben entschlieCsen kann, daCs 
Homer Ithaka nie gesehen habe; dagegen reicht es zu ihrer Erklärung 
nicht hin, sich auf Strabos Hypothese zu berufen 5), als habe die Insel 
durch Erdbeben und ähnliche Revolutionen weitgreüende Bodenver
änderungen erfahren. Durch ein Erdbeben jedenfalls kann Ithaka 
nicht vom äussersten Westen in seine gegenwärtige Lage geschleudert 
worden sein. 

1) '/I 245. 
I) 11 605. 
8) '/I 244. 
") '/I 246. Vgl. fl 170. HierbeI' gebört auel! der Düngerhaufe vor dem Königs

haus, mit dem das' grofse' ~iflfVO' des Odysseu8 gedüngt wird fl 299. 
6) I 18 S. 59. 
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Aber auch dazu gehört nach dem vorher Bemerkten wenig Scharf
sinn, zu begreifen, weshalb gerade Ithaka dazu ausersehen wurde, das 
Vaterland des Odysseus zu werden. Wenn die unbewusste Sagenbil
dung aufhört, so fällt die Sage entweder der rationalistischen Auflösung 
anheim, oder sie wird lokalisiert und heftet sich an bekannte Gegenden. 
Als die Abenteuer des vielgewanderten Odysseus, welche die Sage auf 
den Inseln des mythischen Westmeeres spielen läst, ihren Ausgangs
punkt und ihr Ziel finden sollten, da bedurfte es eines Landes, welches 
an der Grenze eben jenes Schauplatzes, des Westmeeres, lag. Und 
hiezu eignete sich nur Ithaka, das, wie wir gesehen haben, für den 
Glauben jener Zeit unter den westlichen Ländern der bekannten Erde 
das westlichste war. 

Ferner ist nicht zu übersehen, dars Ithakas Weltstellung, so weit die 
historische Erinnerung zurückreicht, eine äufserst bescheidene und dafs 
die Insel zu allen Zeiten kaum mehr als ein Name gewesen ist. In der 
alten Geschichte hat sie nirgends eine Stelle gefunden; im Mittelalter 
erscheint sie, ohne dars sich das geringste historische Factum an ihren 
Namen knüpft, ein paar Mal in Diplomen und in den Titeln italienischer 
Familien als dauernde Dependenz der Grafschaft Cefalonia; und auch 
unter den Venetianern ist sie so wenig von der gröfseren Nachbarinsei 
geschieden, dars man zeitweilig sogar ihren Namen ignoriert und sie 
Klein - Cefalonia nennt. 

Auch die Dürftigkeit der für Ithaka fliefsenden geographischen 
Quellen zeugt von dem geringen Interesse, welches die Insel in Wirk
lichkeit erweckte. Strabo, der Ithaka nie gesehen hat, schöpft seine 
ganze Weisheit aus Homer, eine einzige Notiz ausgenommen, nach 
welcher irgend wer eine Fahrt um die Insel unternommen und die 
Nymphengrotte gesucht, aber nicht gefunden hatte 1); und auch Arte
midor von Ephesos 2), der von den Raritäten Ithakas nur den Hafen 
Phorkys und die Nymphengrotte kennt, berichtet keinesweges als 
Augenzeuge, sondern nur als Leser Homers S). In der neuern Zeit 

1) Strabo I 18 S. 59. Dieselbe Notiz hat auch Kronios bei Porphyr. A. N. 2. 
Er citiert 'rau. ni. nEe'l'jy~au. I"ij. J'~aov y(!t%l/'a'P'Ca •• 

2) Porphyr. a. O. 4. 'rij. cfE KEf/Ja}..).l'jJ'ta. alfO IlaJ'o(!p.ov ÄIP.i'POI; neo. 
aJ'a'Co).~J' an Exovaa cfwf1Exa aHccf/a J'ijao. la'rt'P'ISt%xtj araf1tfJJJ' ord'o~lCo'P'Ca 
nEJ''rE, a'rE'P~ "a~ p.E'C{fJJ(!o., Älp.{J'a lxovaa xa).ovp.EJ'OJ' cf>oelCVJ'a. lan 4' al
r,a).o. 1'P aimp, xaxEi J'vp.q.wJ' fE(!(J'jI liJ''Ce0J', ob urETCU 'rOll 'Od'vaaia uno 
'rWJ' cf>att%lCfJJJ' be{JI{Jaa.ffij'JIal. 

S) Wie weit Ciceros Aeufserung (de Orat. I 44), dafs die Stadt Ithaka wie 
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weiCs Franceseo Baldu, der 1622 von Cefalonia nach Venedig zurück
kehrte, nichts von homerischen Antiquitäten auf Ithaka, sondern con
statirt nur die Felsennatur der Insel, und berichtet über ihre Producte, 
über die Steuern, die sie an die Kammer von Cefalonia zu zahlen habe, 
und über den Charakter ihrer Bewohner. Von jeher ist Ithaka in Folge 
seiner Bedeutungslosigkeit für die grofse Handelsstrafse des Mittel
meeres von fremden Schiffen gemieden worden. 

Dürfen wir uns Angesichts dieser Isolierung Ithakas sogar in Zeiten 
des lebendigsten Verkehrs' auf den angrenzenden Meeren einen Rück
schluss auf Homers Zeit erlauben, so kann die Insel zu einer Zeit, in 
welcher die Schitfahrt nur wenig entwickelt war, unmöglich in reiche
ren Verbindungen und Beziehungen gestanden haben, als späterhin; 
vielmehr wird sie auch damals nichts anderes als ein bloser Name ge
wesen sein. Der blose Name Ithakas aber und etwa der des Berges Neri
ton kann die Neugier des ionischen Dichters nicht in dem Grade gereizt 
haben, dars-er sich auf die Gefahr hin, seine Rechnung in keiner Weise 
zu finden, nach lthaka begeben haben sollte. Und hiemit erledigt sich 
zugleich die naive Anschauung Gells, als habe "omer einen Besuch auf 
Ithaka deshalb nicht vermeiden können, weil seine Schilderungen <einer 
80 nah bei Griechenland gelegenen und so leicht zugänglichen Insel) 
die Controle seiner Zeitgenossen herausfordern mussten, und weil er, 
wenn er nicht nach der Natur geschildert hätte, als Lügner erschienen 
sein würde. Aber von den nachbarlichen Einwohnern zu Ephyra und 
Dodona hatte Homer in dieser Beziehung nichts zu fürchten, und was 
seine speciellen Landsleute, die Ionier, anlangt, so war der Weg von 
Ionien nach Ithaka weit, und er hatte bei dem Vortrag seiner Gesänge 
kein skeptisches Publicum vor sich. Denselben Glauben, mit dem er 
selber die Sagen der Odyssee empfing und gestaltete, fand er auch bei 
seinen Zuhörern wieder, die seinen Liedern unbefangen und bewun
dernd lauschten, im äufsersten Falle über das Unerhörte staunten, 
aber nie von den Zweifeln der Kritik beschlichen wurden. Und wie 
wäre es anders möglich gewesen in einer Zeit, wo aus dem Munde des 
Dichters der Gott selbst redete, und der persönliche Verkehr mit der 
Götterwelt so wenig als aufgehoben angesehen wurde, als man etwa 
im heutigen Irland die Beziehungen lebender Personen zu den Feen 
zu leugnen wagt? 

ein Nest llIp Felsen klebe, auf Anschauung beruhe, lassen wir billigerweise da
.ingestellt. 
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Aber gegen die Autopsie Homers streiten noch andere Gründe, 
vor allem gewisse Vorstellungen, die dem Dichter, weil er sie an nichts 
Reales anknüpft, nur in der allgemeinsten Gestalt, ohne irgend welches 
individuelle Gepräge vorschweben. So sind bei ihm zwei Begriffe, die 
mit dem der Culturinsel gegeben sind, Stadt und Hafen, völlig phy
siognomielos. In der Regel redet Homer nur von (der Stadt'; und 
wenn diese wirklich ein paar Mal den Namen Ithaka trägt, so ist sie 
dadurch nicht eben individueller gefärbt; denn was liegt näher, als dafs 
der Dichter die einzige Stadt, die er auf der Insel fingiert, wenn sie ein
mal einen Namen haben soll, mit dem der Insel belegt! Durchaus 
namenlos ist (der Hafen'. Aber hätte er in Wirklichkeit existiert, und 
neben ihm die Häfen Rheithron und Phorkys, so hätten ihn sicherlich 
die Ithakesier von diesen beiden durch einen besonderen Namen unter
schieden, und Homer hätte diesen Namen nicht überhören können I). 
Allgemeinster Natur ist auch (der Berg" von dem die Adler herabßie
gen 2). Jedenfalls hat man nicht das geringste Recht, aus dem vagen 
Ausdruck den Berg Neriton herauszulesen. Auch das Bild der Insel 
selber steht vor der Seele des Dichters zunächst nur als etwas Gene
relles, ohne bestimmten Contour S), ohne Massenvertheilung; sie ist 
ihm eine Insel wie eine andere. Es ist also nicht als spezifische Eigen
thümlichkeit gerade Ithakas anzusehen, dars es keine Fahrstrafsen be
sitzt, oder dafs es, was freilich seine Natur ganz richtig bezeichnet, 
xQaJla1 oder ?;Q1JXel1J genannt wird, sondern das felsige und schroffe 
ist für Homer ein charakteristisches Merkmal aller griechischen Inseln, 
die, wie er ausdrücklich bemerkt, für Rosse zur Laufbahn oder zur 

1) Auch der Schmied, der in Py los die Hörner des zu opfernden Stieres ver
goldet, ist als generelle Figur namenlos. Eine Reihe anderer Beispiele von Ano
nymität giebt Bekker Homer. BI. S. 109. Die Odyssee braucht, wie das Mährchen, 
wenig Namen; die Ilias ungleich mehr, da kein Kämpfer namenlos fallen darf. 

i) IE o(JEor; T 538. vl/Jo8-EJI /" "o/?vCP~' ~(JEor;,~ 147. IE O/?Eor; o8-t ot fE
JlE~ TE 7o"o, TE ° 175. 

8) Wie wenig Gewicht Homer auf lokale Abgrenzung legt, beweist recht 
deutlich der Vers, mit dem er Telemach aUI der Volksversammlung nach dem 
Meere wandern lässt : 

Und Telemachos ging beiseit ans Ufer des Meeres. 
Dars Telemach nicht am Hafen beten kann, liegt auf der Hand; er sucht Einsamkeit 
und das freie, wei,te Meer. Homer versetzt ihö also dahin durch einen plötzlichen 
Scenenwechsel. Anf dem wirklichen Itbaka wäre eine solche Wanderung nicht 
obne erheblichen Zeitverlust auszuftihren. Viel fafslicher ist der Gang des Chryses 
nach dem Meere, der mit derselben Formel vollzogen wird. • 
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Weide lJIeich unbrauchbar sind. Ebenso ist auch das Königshaus zu
nächst kein individuelles Gebäude, sondern ein solches, das der Dichter 
nach dem von ibm beliebten Typus des idealen Heroenhauses aufgeführt 
hat, und dessen Geschwister, die Paläste des Alkinoos, des Menelaos 
und des Nestor sich in nichts wesentlichem von ihm unterscheiden 1 ). 

Aber auch den individuellen Zügen, die sich gelegentlich von jenen 
allgemeinen Bildern abheben, liegen keine Studien an Ort und Stelle 
zu Grunde 2). 

Dars gegenwärtig auf der Insel ein Felsen den Namen Koraka trägt, 
also mit dem Felsen Korax, unter dem die Säue des Eumaios campie
ren, gleichnamig ist, beweist nichts. Schon vor Gell und Dodwell hatte 
man auf Ithaka die Kunst verstanden, homerische Namen wiederauf-

1) Wie zäh die homerische Plastik ihre allgemeinen Bilder festzuhalten pHegt, 
und wie sie sie nur bei besonderen Gelegenheiten zu unterbrechen liebt, zeigt die 
Art, wie die homerischen Menschen zu Land und zur See reisen. Das Bild, wel
ches der Dichter beim Beginn der Fahrt entwirft, bleibt in der Regel unverändert 
bis zur Beendignng derselben. Zwischenfalle menschlicher Art, wie Essen und 
Trinken, sind unerhört, ebenso das Schlafen; nur Odysseus versinkt zwei Mal in 
Scalaf, einmal in Folge eines Zaubers, und das andere Mal, weil seine Geflihrten 
den Windschlauch öffnen sollen. Erst wenn die Reise zu Ende ist, löst sich das 
Bild, man steigt ans Land oder vom \-Vagen und nun sorgt man auch rur die Be
dürfnisse des Leibes, für Speise, Trank und Schlaf. Dabei ist vollkommen gleich
gültig, ob mau sich, wie Telemach, nur eiue einzige Nacht, oder wie Odysseus mit 
seinen Geflihrten, neun Tage und neun Nächte auf dem Meer befindet. Gegen 
diese Gewohnheit spricht nicht, wenn Telemach und Peisistratos bei ihrer Abfahrt 
nach Sparta von Nestors Sehaffnerin verproviantiert werden. Denn den ganzen Tag 
lenkt Peisistratos seine Rosse, die bis zum Abend' das Joca an den Nacken schüt
tein', und erst mit Sonnenuntergang zerRierst das Bild; man nimmt Herberge beim 
Diokles, und erhält gastlichen Empfang und damit jedenfalls Speise und Trank. 
Dars die erwähnte Verproviantierung nicht etwa einen gelegentlichen Imbifs wäh
rend der Fahrt bedeutet, sondern ein Stück Schahlone ist, die- durch ein Stichwort 
hervorgerufen ist, wird begreiflich, wenn man sich erinnert, dars auch Odysseus 
bei seiner Abfahrt von den Phäaken in durchaus zweckloser Weise Wein und 
Brod mit auf die Reise erhält. Denn weder hat er während seines Zauberschlafes 
Zeit zum Essen und Trinken, noch denkt er nach seinem Erwachen an leibliche 
Genüsse. Der Dichter selber hat ein paar Verse weiter seinen Gemeinplatz 
längst vergessen, denn er setzt den Odysseus mit seinen Schätzen ans Land, ohne 
den noch unberübrten Proviant auch nur zu erwähnen. Die (J 431 beim Beginn 
der Seereise des Telemach aufgestellten Mischkrüge dieneu nur der Libation, 
nicht dem Trinken. Die Verse 430 bis 434 scbeinen späterer Zusatz. 

i) Wer der Ansicht ist, dafs überhaupt die Schilderung des Individuellen 
einen Beweis rur Autopsie abgebe, der muss vor allen Dingen zeigen, dars Homer 
auch das erwiesen fabelhafte Scheria besucht habe, wobin er die individuellste 
seiner Schilderungen verlegt hat. 
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leben zu lassen. Dodwell selber erwähnt das CCastell der. heiligen 
Penelope', ferner auf einem Hügel Ruinen, die den Namen CCastell des 
Telemach' führen, und sein Führer zeigte ihm auf dem Gipfel des Aito 
ein Loch, in welches, wie er versicherte, Odysseus seine Flaggenstange 
zu stecken pflegte. Täuschungen, die der Eitelkeit der Bewohner eines 
Landes schmeicheln, sind von diesen von jeher mit Freuden begrüfst 
und gepflegt worden j der Felsen Koraka wird also seinen Namen nicht 
sowol aus homerischer Zeit beibehalten, als vielmehr in der Neuzeit 
von irgend einem gebildeten Ithakesier nach Anleitung der Verse Ho
mers erhalten haben. Auch die Schilderung der Quelle Arethusa ist 
durchaus nicht so individuell, als es Gell und seinen Glaubensgenossen 
scheinen will. Den (schöngebaueten Brunnen' (t,> 208), aus dem die 
Bürger der Stadt ihr Wasser schöpften, 

Ithako8 hatt' ihn gebaut und Nerito8 und Polyktor; 
Ringsum war ein Hain von wasserliebenden Pappeln 
In die Runde geptlanzt, und hoch vom Felsen herunter 
Scbäumte das kalte Wasser; ein Altar stand auf der Höhe; 
Wo die Wanderer alle den Nymphen pflegten zu opfern, 

wird jeder natürlich finden, der sich erinnert, dafs auch auf der Ziegen
insel " 141 Pappeln um eine Quelle stehen, und dars sich überhaupt 
im Süden eine Wasserstelle, sie mag nun Quelle oder Tränk- oder 
Wäschplatz heirsen, nicht leicht ohne Baumgruppen findet, die ihr den 
nöthigen Schatten geben. Auch das hoch vom Felsen herunterstür
zende Wasser ist nichts Individuelles, sondern findet seine Parallele-l 14 
II 3 in dem Gleichniss von der finsteren Quelle, 

'Die von jähem Geklipp ihr dunkles Gewässer hinabgiefst'. 

Zudem ist leicht einzusehen, dars der Name Ithakas und der des Berges 
Neriton nicht von Ithakos und Neritos stammen, und dars mit Ithakos 
und Neritos nicht auf irgend welche entlegne Stammsage , die nur in 
Ithaka aufzuspüren gewesen wäre, zurückgegangen wird, sondern dafs 
der um ein paar Namen verlegene Dichter nach dem Namen der Insel und 

, ihres Berges griff und so seine Namen formierte; und ferner, dars auch 
der Name Polyktor ihm nicht von der Sage überliefert, sondern von 
ihm selber aus dem Namenapparat der nächsten Nähe entlehnt worden 
ist; denn Polyktor heirst der Vater des Peisandros (] 298 X 243, und 
in der Ilias Q 397 erlügt sich Hermes einen Vater gleichen Namens. 
Die Nymphengrotte freilich ist individuell genug gezeichnet, und mei
nethalben mögen, was ja an und für sich nicht unwahrscheinlich ist, 
Stalaktiten das Hauptmotiv zu ihrer Schilderung abgegeben haben; in-
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dessen ist sie nur scheinbar real 1 ), denn schon die purpurnen Ge
webe gehören dem Dichter, und der Wirklichkeit wird die Grotte ent
schieden dadurch entrückt, dafs Athene sie mit einem Steine schliefst, 
der mindestens Manneshöhe hat, denn sie ist mit Odysseus durch die 
Oeffnung derselben wie durch ein Thor ein- und ausgegangen. Auch 
der Cyklop schliefst seine Höhle, deren mythischen Charakter Niemand 
in Zweifel ziehen wird, mit einem Felsstikk. 

Dabei ist festzuhalten , dafs Homer bei dem improvisatorischen 
<"'harakter seiner Poesie nicht eben ängstlich rückwärts oder vorwärts 
schaut 2), dars er nicht einen wohldurchdachten , detaillierten Plan der 
Insel und des Königshauses im Kopf trägt, sondern dafs seine lokalen 
Einzelnheiten lediglich aus der Situation heraus erfunden sindS). Wäh
rend die allgemeinen Begriffe von Insel und Haus für ihn feststehen, läfst 
er zu bestimmten Zwecken individuelle Züge auftauchen und, wenn sie 
ihre Pflicht gethan haben, wieder verschwinden. Seine Erde hat (Bla
sen, wie das Wasser hat: und die Räume seines Hauses sind veränder
lich wie seine Phantasie selber. Wenn er uns daran gewöhnt hat, uns 
den Männersaal als einen mit zwei Thüren versehenen Raum vor
zustellen, deren eine ins Freie, die andere ins Frauengemach führt, so 
hindert ihn dies nicht, einer Episode halber in demselben Saale plötz
lich die &(!oo:tV(!1) aufspringen zu lassen. Während sonst die Lanze 
an die (lange Säule' gelehnt wird, erscheint Mentes zu Liehe die oov
(!oo6x1). Weil die ungetreuen Mägde gehängt werden sollen, steigt der 

1) n 232 bezieht sich Odysseus auf die Nymphenhöhle mit dem verallgemei
nernden Ausdruck Iv (Jll~f(J(Jl. Dieselbe Formel x 404 424. 

2) Auch Persoueu treten auf, ohne dafs man weifs, woher sie kommen und 
wohin sie gehen. Sie werden gebraucht, und sind eben da. Im neunten Bucb der 
Ilias (t 90) ist plötzlich der Wagenlenker Achilts, Automedon, neben Patroklos als 
Kij,chenassistent thätig. Da einige Verse vorher erzählt worden war, dars vor dem 
Auftreten der Gesandtscbaft Patroklos dem leierspielenden Achill alle i n gegen
über gesessen habe, so meint Fäsi, der an ein unvorilereitetes Erscheinen Auto
medons nicht glauben mag, derselbe werde s(~hon vor dem Eintritt des Od) sseus 
und seiner Genossen im Zimmer gewesen sein, und allein beziehe sich darauf, dafs 
nur Patroklos dem Achill gegenüber ge ses sen habe; Automedon werde als 
\Vagenlenker gestanden haben. Das heifst, denk' ich, das Verhältniss Automedons 
zu Achill in das eines modernen Kutschers zu seiner Herrschaft verkehren. 

8) Bisweilen prädiciert der Dicbter von seinen Helden unmotivierte Handlun
gen, die sich gleichfalls nur durch den Zwang der Situation erklären. So macht 
der kurz vorher noch sehr schüchterne Telemacb plötzlicb auf einen simpeln Befebl 
seines Vaters hin sein Meisterstück als Henker, und knüpft die liederlieben Mägde 
mit eiuem savoir faire auf, als hätte er sein Leben lang kein anderes Handwerk 
getrieben. 

Berme. I. 18 
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Tholos aus der Erde; weil Eumaios sich von einer Höhe aus umschauen 
soll, erhebt sich der Hermeshügel; und weil weder Mentes noch die 
Phaiaken in (dem Hafen' Ithakas landen dürfen, werden die Special
häfen Rheithron und Phorkys geschaffen. Selbst die Nymphengrotte 
ist nicht um ihrer selbst willen da, vielmehr ist sie, wie aus einer, 
Parallele des zehnten Buches (404424) hervorgeht, deshalb erfunde-n, 
um Odysseus Gelegenheit zu geben, die von den Phaiaken erhaltenen 
Schätze in Sicherheit zu bringen. 

Hieraus ergibt sich zugleich, dars es nicht gerathen ist, sich auf 
Grund solcher dissolving views eine Gesammtvorstellung von Insel 
und Haus zu bilden, und dafs vollends ein Versuch, das homerische 
Ithaka und das Haus Homers durch Karten und Pläne zu fixieren, von 
vorn herein als verunglückt und als eine Lüge anzusehen ist. Es ist 
vermessen, wenn man sich einbildet, das Terrain Ithakas in Linien 
zwingen oder auch nur die Lage eines einzigen Punktes auf der Insel 
bestimmen zu können. Niemand weifs, wo nach der Ansicht des Dich
ters die Stadt Ithaka oder ihr Hafen gelegen hat, Niemand, wo der Markt, 
das Gemeindehaus, die Schmiede, Niemand, wo die Gärten des Laertes 
oder die Hütte des Eumaios anzusetzen sind. Auch ein Bild des 
Königshauses verträgt keine Darstellung durch Linien; denn wenn man 
auch die Aufeinanderfolge gewisser Räumlichkeiten in ihm kennt, so 
weifs man damit noch nicht, wohin der Dichter das Schlafzimmer 
des Odysseus oder das des Telemach verlegt, oder in welchem Gröfsen
verhältnirs jene Räumlichkeiten zu einander gestanden haben können. 
Ein Plan das homerischen Hauses, wie ihn vors bis zur Hundehütte 
herab entworfen hat, ist ein Unding 1). 

1) Zu wünschen wäre, dars man endlich den Marsen und gewillsen Zahlen bei 
Homer nur poetische Bedeutung beilegte. Wenn Peisistratos, der nie in Sparta ge
wesen ist, instinctiv sein Gespann nach Pherai und Sparta zulenkt und zum Beschlurs 
mit bestem Geschick vor dem Hause des Menelaos vorfährt; wenn Telemachs 
Schilf, fast wie die beseelten Schilfe der Phaiaken, ohne Steuermann, ohne Ruder
schlag, nur durch den von Athene gesandten Wind getrieben, seinem Ziel zueilt: 
so würde der Dichter aus der Rolle fallen, wenn er diese und ähnliehe Fahrten nicht 
nach idealem MaCse messen, sondern in die Prosa der wirklichen Entfernung ein
schnüren wollte. Daher vollendet Telemach seine Seereise genau in einer Nacbt, 
und seine Fahrt nach Pberai und Sparta jeweilig in der Zeit von Sonnenaufgang bis 
Sonnenuntergang. Ganz nutzlos sind Rechnungen, wie jene, dars, weil das Scbilf des 
Telemach auf seiner Rückfahrt von Pylos in demselben Augenblick im Hafen von 
Itbaka einläuft, in welchem Eumaios über das Gebirg die Stadt erreicht, der Weg 
znr Stadt von dem Ankerplatze unterbalb der Hütte des Eumllills über den Berg und 
an der Küste hin auch in Wirklichkeit von gleicher Länge gewesen sein müsse. Wenn 
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Sollen wir endlich noch nach dem Boden fragen, auf welchem 
Homer seine landschaftlichen Anschauungen gewonnen hat (denn ein 
Dichter so wenig wie ein bildender Künstler erfindet absolut Neues, 
sondern schafft mehr oder weniger bewusst nach Analogieen), so wer
den wir am natürlichsten an lonien denken, in dem auch sonst die 
Anschauungen des Dichters wurzeln, aus dem er Haus und Hof, Sitte 
und Brauch entlehnt hat. Die Natur dieses Landes, die sich an Bedeu
tendheit der Linie und Ueppigkeit der Vegetation mit den bewährtesten 
klassischen Gegenden messen kann, vor allem das Meer loniens mit sei
nem Licht und seinen Inseln, musste seinen Geist mit Motiven des edel
sten landschaftlichen Stiles erfüllen. Dafs er nach dem Mars der Frei
heit, mit welcher er menschliche Verhältnisse gestaltet, auch da verfährt, 
wo es sich um Oertlichkeiten handelt, ist nicht zu bezweifeln, und er 
befindet sich zu der realen Natur in demselben Verhältniss, wie die 
Maler, welche die heroische Landschaft gepflegt haben. Hallen wir 

ein neuerer Erklärer Homers zu fJ 212 bemerkt, dars Zwanzig die gewöbnliche Zahl 
der Ruderer auf homeriscben Fahrzeugen sei, die nicbt zum Kriege, sondern f"ür 
lIie Reise bestimmt seien, so hat natürlich jene Zahl mit der Wirklichkeit nicbts 
w schaß'en; denn Homer erwähnt ebensoviel Gänse T 536, ebensoviel Mars Mehl 
und Wein fJ 355 , 209, und zwanzig Mägde geben täglich vom Königshause zur 
Quelle v 15S. Eine imaginäre Zahl ist auch Zwölf. Wir lesen von zwölf Am
phoren fJ 353 t 204, der gleichen Zabl Gefäbrten des Odysseus t 195, von zwölf 
mahlenden Weibern v lOS, und ebensoviel Beilen und Stuten 1" 574 rp 23. 
Aehnlich verhält es sicb mit den Zahlen Zebn, Neun und Sechs. Wenn derselbe 
Gelehrte fJ 355, wo Telemacb sich zu seiner Reise nach Pylos verproviantiert, den 
Ausdruck ,.dT(!" alles Ernstes erklären kann durch' ein bestimmtes Mars f"ür 
8üssige und trockne Dinge, uns unbekannt', so hat er trotz seines bescbeidenen 
Geständnisses für Homers Verbältnisse immer noch viel zu viel gewurst. Aucb TC 

344 mirst er den Platz 'vor der Tbür' oder 'vor dem Hause des Odysseus' mit 
dem Zollstock und erklärt U(!'OWVl"O, 'weil die dort befindlicben Sitze fiir sämmt
liche Freier nicht ausgereicbt hätten,' durcb 'hielten unter sicb eine Sitzung'. Also 
eine Sitzung im Steben. Aber Ed(!'OW)/TO heifs! wirklich 'sie setzten sich', und ge
sessen müssen sie haben, weil sie Vers 35S aufstehen. Auf demselben Platze setzen 
s~ch die Freier aucb ,J 659, und 674 stehen sie auf. [Verstümmelt kehrt dieselbe 
Scene (! 167 in einer Stelle wieder, die in elendester Weise aus,J 625-674 zu
sammengeschneidert ist. Dort stehen die Freier auf, ohne sich gesetzt zu haben.] 
Von welcher Länge sich übrigens TC 344 der Dichter jene Sitze gedacht hat, ist 
seine Sache; da er nur mit Worten, nicht mit Linien zeichnet, so hat er das Recht, 
ibre Dimeosionon nach Belieben zu dehnen. Ebenso wenig hat man sich den Kopf 
darüber zu zerbrechen, in welcher Lage sil'b Amphiaraos befand, als er si~h 'vom 
Platze aus umdrehte' und das eben in den Hafen einsegelnde Schiß' des Telemal,b er
blickte. Sicher ist, dars der Dichter sich böchst unbestimmt ausgedrück.t hat; er 
hat die Situation nicht klar geruhlt. 

1S* 
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uns einmal zu diesem Gedanken bekannt, so werden wir gern den 
Versuch aufgeben, aus dem das Reale auflösenden Zauber der homeri
schen Landschaften bestimmte Gegenden herauszuerkennen ; vielmehr 
werden wir, wie einst die Zuhörer Homers, uns damit begnügen, seine 
Andeutungen oder ausführlichen Schilderungen des Oertlichen auf uns 
wirken und unsere Phantasie durch sie entzünden zu lassen. 

Zum Schluss einige Worte über die Selbsttäuschungen, durch 
welche Gell und Consorten nicht wenige Leser Homers noch bis heute 
beirrt haben.. Zwei Beispiele werden genügen, die Gedankenlosigkeit 
jenes Treibens zu charakterisieren. 

lthaka besteht bekanntlich aus zwei Haupttheilen, die durch einen 
schmalen Isthmus verbunden sind. Auf diesem Isthmus liegt der schon 
oben erwähnte Hügel Aito. Seinen Gipfel bildet ein kleines Felsen
plateau von der Gestalt eines langgezogenen spitzwinkeligen Dreiecks 
mit einer Basis von der Breite weniger Ellen. In den Felsen sind zwei 
Cisternen eingehauen; die eine ist jetzt mit Gestrüpp überwachsen, die 
andere fast bis zum Rand mit Steinen gefüllt. Um das Ganze läuft eine 
Po)ygonmauer. Gell hat, ohne zu wissen, dafs cyklopische Mauern zu 
dem entwickelten Baustil Homers in keiner Weise stimmen, in jenen Po
lygonresten die Umfangsmauer des homerischen Königspalastes wieder
erkannt und den Plan desselben auf der winzigen Fläche reconstruiert. 
Dafs hierbei lauter Puppenstuben zu Tage kommen, hat ihn wenig ge
kümmert, und ebenso wenig ist ihm beigefallen, dars sich in dem Hause 
des Odysseus aufser Mutter und Sohn, aufser .den hundert und acht 
Freiern mit ihren mindestens acht Dienern, ihrem Herold und ihrem Sän
ger auch die Schaffnerin mit ihren Mägden herumtreibt, und dafs inner
halb eben jener Steinblöcke auch die hundert und acht Einzeltische der 
Freier sammt Stühlen und Fufsbänken und der Hund Argos mit seinem 
Anhang und eine Menge anderer unabweisbarer Personen und Sachen 
untergebracht sein wollen. Dazu kommt, dafs Homer, bei welchem eine 
Fülle von Wassert) strömt, den Gebrauch der Cisternen nicht kennt, 
dafs die Gräben nicht verschwunden sein könnten, die nach griechi
scher Sitte zur festeren Gründung der Fundamente des Gebäudes in 
den Felsen hätten eingehauen sein müssen, und dafs, wie gesagt, der 
Palast des Odysseus nicht auf einem Hügel gelegen haben kann, am 
allerwenigsten auf einem solchen, zu dessen Gipfel man in fast senk
r_ec~t~m Stieg empordringt. 

1) Schreiber S. 129 lässt die zwanzig Mägde, die täglich zur Quelle gehen, 
mit dem dort gewonnenen Wasser die Cisteroen rullen. 
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Der Begleiter Gells, Dodwell, der die Unzulänglichkeit der GelJ
sehen Hypothese einsah, aber den Hügel für Homer und Odysseus ret
ten wollte, glaubt die <dreihundert' Freier, die nach seiner Ansicht all
nächtlich in dem Königshause schlafen, am besten dadurch zu betten, 
dars er ein Haus von vielen Stockwerken annimmt. Aber er hätte 
wissen können, dafs die Freier in der Stadt schlafen und dars man bei 
Bomer nur im Erdgeschors und im ersten Stock wohnt. Thiersch ver
sucht einen anderen, freilich nicht minder absurden Ausweg, indem 
er den Palast über die cyklopischen Mauern weg an den steil abfallen
Böschungen des Hügels sich hinabziehen lässt. 

Weit schlimmer, als mit dem Königspalast, verhält es sich mit der 
Nymphengrotte. 

Am Ufer der Bucht Dexia entdeckte Gell eine Vertiefung von 
mindestens sechzig Furs Länge und über dreifsig Furs Breite. Aus 
seiner ziemlich confusen Schilderung entnehmen wir, dars die Seiten
wände senkrecht und behauen waren. In der linken Wand befand sich 
eine Nische, in welcher, nachdem sie gereinigt worden war, eine Art 
Becken sichtbar wurde, wie sie <gewöhnlich in den Mauern alter eng
lischer Kirchen getünden werden'; eine andere Nische ähnlicher Con
struction befand sich in der Nähe des Centrums derselben Seite, und 
darüber gewisse in den Felsen gehauene kleine Kanäle, welche (das 
Wasser in die Becken leiteten" und von denen einige mit Stalaktiten 
überkleidet, andere von Bienen bewohnt waren. Die Doppeleingänge 
für Götter und Menschen waren nicht zu verkennen. Alte Leute hatten 
jene Vertiefung noch überdacht gesehen. Gell ist der Ansicht, dars 
man nicht das Recht habe, in ihr die Ueberbleibsel einer christlichen 
Kirche zu erkennen, odpr, wie er sich ausdrückt, schwerlich sei die 
Höhle jemals zu christlichen Ceremonien verwendet worden, weil die 
Griechen bei ihrem Respect vor den Resten einer Kirche das Dach nicht 
zerstört haben würden . 

. Abgesehen von den senkrechten, behauenen Wänden, die sehr 
wenig nach einem Naturproduct aussehen, ist vor allen Dingen auf
fallend, dars Gells Höhle, nachdem sie so viele Jahrhunderte überdauert 
hatte. etwa dreirsig Jahr vor seinem Erscheinen auf Ithaka plötzlich 
ihr Dach verliert, und dars Dodwell, der sie so gut gesehen haben mufs, 
wie Gell selber, der Entdeckung seines Freundes nicht mit dem ge
ringsten Worte gedenkt. Die Höhle ist seit Gell verschwunden 1), denn 

1) Freilich behauptet Goodisson sie noch gesehen zu haben, und will sogar 
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als ein Rest derselben kann nicht füglich eine kaum ein paar FuCs tiefe, 
von Dexia durch die von den Engländern in df'll Felsen gesprengte 
Fahrstrafse getrennte Vertiefung geltel\', die wie die Anfänge eines 
Steinbrucbs aussieht. Aufserdem ist Dexia auf keinen Fall der Hafen des 
Phorkys gewesen. Dexill ist ein Nebenhafeft des Molo; Homer aber 
kennt keinen Hafen im Hafen, und sehwerlich wird man den nach seiner 
ausdrücklichen Versicherung fern von (der Stadt' gelegenen Hafen des 
Phorkys in einem Theil (des Hafens' wiedererkennen dürfen, an dem 
'die Sta'dt' liegt, und der nur Port Molo gewesen sein könnte. Ferner 
wird Dexia von einer Steilküste begrenzt; Homer dagegen hat, wie sei
nen Haupthafen , so auch den des Pborkys mit einer Flachküste um
geben. Er erzählt, wie die Phaiaken ihr Schiff durch kräftigen Ruder
schlag bis zur Hälfte des Kieles aufs Land treiben, und erwähnt aus
drücklich Ufersand " 115 119 184. Die Versicherung GeUs, dafs sich 
neben Geröll in Dexia auch Sand befinde, beruht auf einem Irrthum. 
Nur Geröll ist da, Sand findet sich weder bier noch sonst auf Ithaka. 

Ich habe oben erwähnt, dafs nach dem Verschwinden des Gell
sehen Fundes eine zweite Nymphengrotte entdeckt worden sei. Im 
Jahre 1832 nämlich wurde Thiersch bei seiner Wanderung durch Ithaka 
von seinem I<'ührer auf eine Tropfsteinhöhle aufmerksam gemacht, die 
über Dexia gelegen war. 'Die Grotte bestand aus zwei Theilen. einem 
vorderen, der durch das in den schmalen Eingang dringende Tages
licht erhellt wurde, und einem hinteren, in den man linker Hand jäh 
hinabdrang, voll dunkler Nacht'. Als man ihn mit zwanzig Kerzen er
leuchtet hatte, enthüllte sich ein grofses, herrliches Gewölbe mit 
prächtigen Stalaktiten, die theils Säulen darstellten, theils wie kolos
sale Draperien in den schönsten .'altungen zwischen diesen herabhingen. 
Der vordere Theil der Höhle war trocken, weiter hinten waren die 
Wände feucht. Die Mischbecher und Henkelkrüge, Weihgeschenke der 
Verehrer der Nymphen, wie Thiersch meint, waren ursprünglich wol im 
Vorderraum aufgestellt, aber jetzt verschwunden; dagegen war die 
Nachkommenschaft der Bienen, die einst hier schwärmten, noch immer 
im Besitz der Grotte und der Umgegend. In den Stalaktitensäulen er
kannte Thiersch die Webstühle der Nymphen und zwischen ihnen die 
von diesen gefertigten Gewande, in rolhem Glanze schimmernd. Auch 

von einem ganzen Sclrwarm homerischer Bienen verfolgt worden sein; aber er ist 
ein höcbst verdächtiger Zeuge, der von den Lokalitäten Itllakas im Grunde niehts 
beibringt, als was Gell bereits erwähnt hat. Erlogen ist jedenfalls die ihm eigen
thümliche Nachricht von einer kleinen mit Korn und Flachs bebauten, von Bergen 
umgebenen Ebene, die 00 der Bucht Dexia liegen soll. 
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der doppelte Eingang fand sich vor; der nördliche war noch offen, der 
südliche zwar verschlossen, aber ohne Zweifel einst vorhanden; denn 
er reichte als enger und steiler Aufgang im Hintergrunde der Höhle 
bis nahe an die Oberfläche des Berges. Steine und Erdreich zeigten, 
dars er durch hereingefallenes Geröll nur verstopft sei. Aucll das 
war für Thiersch klar, warum die Menschen ihn nie betraten. Er war 
schroff, beschwerlich, eng; aber eben darum war er den Göttern nicht 
unzugänglich, welche bei dem Dichter durch solche Oeffnungen leicht 
herabschweben oder nach oben verschwinden. 

Ich habe meist Thierschs eigne Worte benutzt, um nichts an 
seiner Entdeckung zu kürzen. Aber auch dies Mal hat er leider den 
Dichter mehr im Herzen als im Kopfe getragen. Die von ihm so warm 
empfohlene Höhle wird, während die homerische Grotte unmittelbar 
am Hafen liegt und von einem Stieg zu ihr keine Rede ist, in etwa drei 
Viertelstunden, auf äufserst steilem Pfade erreicht, der so beschwerlich 
ist, dafs mir mein Führer versicherte, er sei selbst für einen Maulesel 
zu schlecht. Ferner tritt Athene mit Odysseus aufrecht in die Höhle 
ein. Als ich dagegen in die Höhle eingehen wollte, war ich genöthigt 
durch eine Erdspal!e zu kriechen, die Niemand so leicht entdeckt, der 
nicht mit der Lokalität vertraut ist. Das Innere der Höhle, das sich 
vor Thierschs entzückten Blicken fast ins Unendliche erweiterte, zeigt 
zwei Kammern, deren erste eng und niedrig, die zweite von der Gröfse 
eines sehr mäfsigen Zimmers ist. Die Stalaktiten sind dürftiger Art, 
und ich konnte trotz der besten Beleuchtung (ich hatte, um Thiersch 
nicht Unrecht zu thun, genau dieselbe Anzahl Kerzen mitgenommen 
wie er selber) nichts erhebliche!! entdecken als eine einzige von der 
Wand gelöste Säule; dagegen fanden sich verschiedene Pilaster und 
eine Menge der üblichen Gewandbildungen. An dem Eingang für 
Menschen konnte ich nicht zweifeln, denn ich hatte ihn selber benutzt; 
aber vergeblich kletterte und tastete ich in dem Fond der Höhle um
her, um den Eingang für die Götter zu entdecken, vor dem Thiersch 
niebt zweifelte gestanden zu haben, obgleich jener Eingang, wie sich 
uas einem Sterblichen gegenüber schickte, für ihn verschlossen gewesen 
war. Auch eine in der Decke der gröfseren Kammer befindliche, von 
Thiersch nicht erwähnte Oeffnung von der Gröfse eines Quadratfufses, 
durch die man den Himmel sehen konnte, war schwerlich für die 
Götter zum Ein- und Ausfahren bequem genug. Wenigstens blieb ein 
Stein, den mein Führer durchzuwerfen versuchte, zunächst darin 
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hängen und fiel erst nach einigen Secunden zu Boden. Im übrigen 
rieselte weder Wasser an den Wänden noch schwärmten Bienen. 

Ich bin am Ende meiner Mittheilung und will hoffen, in dem Grade 
wahr gewesen zu sein, als meine Vorgänger unwahr gewesen sind. 
Gern gebe ich zu, dars das Gefühl. sich auf klassischem Boden zu be
finden, für überempfindsame Naturen ein verwirrendes sein mag; aber 
die ehrliche Wissenschaft hat die Verpflichtung, nach einiger Zeit des 
Schwankens die falsche Sentimentalität über Bord zu werfen, und ihr 
kritisches Gleichgewicht wiederzufinden. Als ich in Ithaka landete, 
war eben Mitternacht vorüber, und ich hatte zunächst keinen Grund, 
an den Herrlichkeiten zu zweifeln, die mir mein liebenswürdiger Füh
rer auf unserem Ritt nach Vathy bei dem Schein einer Papierlaterne 
vordemonstrierte. Aber ein paar Stunden später wurde ich von dem 
anbrechenden Tage aufgeklärt; und als ich am Abend von meinen 
Streifzügen durch die Insel ausruhte, lag ein genussreicher, und doch 
im besten Sinne des Wortes nüchterner Tag hinter mir. 

R. HERCHER. 

ZU ALCIPHRON. 

Unter den Namen, welche Alciphron zu Aufschriften seiner 
Briefe verwendet hat, warten noch immer einige auf Besserung. Nur 
geringe Nachhülfe ist bei folgenden nöthig. I t 3 .At3xivto~ !A(!fJ.cvlqJ. 
Beides sind Schiffernamen. Für .At3xbto~ ist eine schickliche Bedeu
tung von L. Dindorf nachgewiesen; der zweite Name ist !A (!f1- IVqJ zu 
schreiben. Den Argonauten Armenos kennt noch Genesius B. I. S. 29, 
1. - III 41 ist statt d(!vM1j~ M1jÄto"ll zu schreiben d(!v&tJ1j~ M TJ
Ä LV 0 ll, wodurch wir einen Nymphennamen gewinnen, vgl. Orpheus 
H. 71 1. - Ein Parasitenname Man:n:acp&vulo~ III 48 ist verkehrter 
Weise von Seiler als eine Mischung aus Latein und Griechisch angesehen 
worden. Auf das richtige führt die Variante Manacpav{fTqJ, nämlich 
auf M at-ev a cp av 1fT '11' ManvoÄolXO~ hat noch Ephraemius 3295. 
- Ein anderer Parasitenname heifst III 52 in den Handschriften xon:a
dlwv, was Schäfer unrichtig in Aon:atJlwv verändert hat. Alciphron 
schrieb K w n: Cf 0 i w v. welches einen Liebhaber der xwn:i!ÖIJ~, der 
Aale des Sees Kopais bedeutet. R. H. 



PLAUTINISCHE UND UNPLAUTINISCHE WORTFORMEN. 
Die Komödien des Plautus .sind das umfangreichste erhaltene 

sprachliche Denkmal aus dem sechsten Jahrhundert der Stadt Rom 
und gehören daher zu den ergiebigsten Fundgruben für die Bereiche
rung des archaischen Sprachschatzes des Lateinischen. Die Poesie des 
Plautus entbehrt höheren dichterischen Schwungs, wie sein Witz epi
grammatischer Feinheit, seine Composition einheitlicher Durchsich
tigkeit, sein Stil mafsvoller Beschränkung, seine Metrik glättender 
Ueberarbeitung, seine Diction überlegter Auswahl. Seine Lustspiele 
bezeugen die ungewöhnliche komische Begahung eines Dichters, welcher 
mit den Füfsen noch zu fest auf den unteren Stufen der Gesellschaft 
stand, aus der er hervorgieng , um die Zote vom Witz zu scheiden, 
und welchen die Leichtigkeit des Componierens und sein aufserordent
liches Talent zu sprachlicher Darstellung unschwer über die Grenzen 
des Schönen fortriss. Aber gerade dieser Mangel an mafsvoller Aus
wahl im Sprachschatze neben meisterhafter Gewandtheit in der Sprach
bildnerei bewirkte, dafs uns eine Fülle seltener Wortbildungen erhalten 
blieb, welche die römischen Schriftsteller späterer Jahrhunderte theils 
als antiquiert theils als geschmack widrig von ihren Schriften feB 
hielten. Neben der Freude an der schlagfertigen Derbheit des Witzes 
haben daher die sprachlichen und im Besonderen die lexikalischen 
Eigenheiten der Plautinischen Komödien das Interesse antiker und 
moderner Forscher rege erhalten. Dafs auf diesem Gebiete noch vieles 
unerklärt oder unsicher erklärt ist, daran ist für das Alterthum der 
Dilettantismus der Bearbeiter, für unsere Zeit die Mangelhaftigkeit 
Schuld, in welcher diese Lustspiele überliefert sind. Denn die bekann
tere Recension der Plautinischen Handschriften, welche sich als älteste 
Repräsentanten auf den Palatino- Vaticanischen Codex 1615 (B) aus 
dem eilften, den Palatino - Heidelbergischen 1613 (C) und den Vati
canischen 3870 (D) aus dem zwölften Jahrhundert stützt, ist von keiner 
Art der Verderb niss unberührt geblieben; die andere ReceI18ion aber, 
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welche in dem Ambrosianischen Palimpsesten G 82 Ordin. Super. (A) 
den einzigen doch vortreß1ichen Vertreter aus dem vierten Jahrhundert 
besitzt, ist so bruchstücks weise erhalten, dars nur ein Theil der Schä
den durch ihn gehoben werden kann. Dazu kommt der klägliche 
Zustand, in welchen die Ambrosianischen Pergamentfragmente in 
früheren Jahrhunderten nach dem Abschaben des Plautinischen Textes 
durch zu häufige Benutzung des darübergeschriebnen alttestamentlichen 
Bibeltextes und durch Feuchtigkeit, in unserm Jahrhundert durch 
chemische Reagentien versetzt sind, so dars der Verwesungsprozess 
der Handschrift, wenn auch augenblicklich gemildert, noch jetzt fort
dauert. Dennoch be~eugt Fr. Ritscbl's kritische Ausgabe des Plautus, 
wie viel aus diesem Manuscripte für den lexikalischen Theil gewonnen 
werden kann; mit welcher Mühe es gewonnen wurde, begreift und be
wundert erst, wer nach ihm den Palimpsesten vergleicht. Dars an den 
meisten Stellen, welche Ritschl unleserlich blieben, nur langes, oft 
stundenlanges Betrachten der Buchstabenreste bei hellstem Lichte unter 
dem Vergrörserungsglase mit beständigem Conjecturieren verbunden 
neue und sichere Resultate herbeiführte, wird begreiflich erscheinen 
und wird bestätigen, wer einst meine Collationen controllieren und 
vervollständigen wird. Von diesen will ich im Folgenden eine winzige 
Probe geben, indem ich wenige Stellen zur Besprechung aushebe, in 
denen mit Hilfe des Palimpsesten neue oder von Plautus sonst nicht 
oder doch selten gebrauchte lateinische W ortformen theils herzustellen 
theils zurückzuweisen sind. Sollte einiges bereits von Anderen vorweg 
genommen oder Wichtiges übersehen sein, so möge der Mang~l an 
litterarischen Hilfsmitteln die Versäumnis entschuldigen: N am 9uod 
Itriptorum non magna est copia apud me, Hoc fit quod Romae uiuimUl. 

1. pedita8tellu8. 

Mil. Glorios. 52-54R: 
ARTOTROGVS Quid in Cappadocia, ubi tu quingentos •• " 

Ni hebes machaera foret, uno ictu occiderasP 
PYRGOPOLINICES Satietas belli quia erat, siui lIiuerent. 
Der Parasit Artotrogus ist bemüht, seinen Schutzherrn Pyrgopoliniees 
in der Prahlerei noch zu überbieten, mit der dieser seine erlogenen 
Kriegsthaten aufzählt. Als der Parasit ihn auf die Waffenthat gegen 
die Cappadocier bringt (V. 52. 53), führt der Soldat den Grund an 
(V. 54), weshalb er diese am Leben gelassen habe. Dieser Grund ist 
DRCh Ritschls Vermuthung: "satr"elas belli quia erat", und wenn die 
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Ueberlieferung damit stimmte, so geschähe dem Gedankengange voll
kommen Genüge; nur vermisst man im Eingange des Senars ungern 
eine Adversativpartikel. Diesem Uebelstande half M. Haupt im Index 
Lectt. Berolin. 1858 dadurcb ab, dars er im engeren Anschluss an die 
Hss. At satias für Salietas schrieb. BCD geben At peditas telu quia 
erant, A blieb Ritschl unerkennbar, er notierte daraus: 

A ...... A . SRELLI QUIA ERANT 
Guten Sinn, aber scblechtes Metrum erreichte Camerarius durch die 
Conjectur: At peditatus reliquiae erant. Für die Herstellung des Verses 
ist wichtig, dars sowohl die Palatinische wie die Ambrosianische Re
cension erant (nicht erat) bieten; von dieser Uebereinstimmung geht 
man am sichersten aus, weil gleiche Fehler in solchen Kleinigkeiten 
in beiden Recensionen zugleich selten sind. Der Palimpsest giebt 
aber folgendes: 

AT .plllJTASTELLJ QUIA ERANT SmI UIUERENT 
Die dritte Letter ist nicht ganz sicher, aber sehr wahrscheinlich P, 
die vierte Letter war E, I oder T, die fünfte scheint D zu sein; alles 
andere ist ganz sicher. Der Vergleich dieser Rrste mit dem sinnlosen 
At peditas telu quia erant der andern Codices weist auf die Herstellung 

At peditastelli quia erant, siui uiuerent. 
in dem Sinne: "Doch, weil es gemeines Fursvolk war, Hers ich sie am 
Leben". Das Substantivum peditastell1ts h.t sonst nicht bekannt, aber 
~ine echt Plautinische Deminutivbildung. Es weist zunächst auf die 
ebenso wenig vorkommende Form pedit - aster hin, wie cultellus auf 
culter, magt'stellus auf magister, libellus auf Ziber, agellus auf ager, 
oleastellus auf oleaster; peditaster würde einen" erbärmlichen Furssol
daten" bezeichnen. Aehnliche Bildungen durch Anhängung der En
dung aster an den reinen Stamm des Nomen finden sich häufig bei 
den römischen Komikern und sonst, um das Verächtliche einer Person 
oder eines Gegenstands hervorzuheben: z. B. bildete Terenz parasit
aster von parasit-us in den Adelphi V. 779Fl. (= V 2, 4 Vulg.): Est 
alius quidam parasitaster paululus; und aus diesem Terentianischen 
Senar, glaube ich, entlehnte das Wort parasitaster noch der späte 
Scholiast zum Pseudo - Plautinischen Querolus, welchen ich aus dem 
Codex Vaticanus 4929 (membran. 4° saec. X) copiert habe; die Hand 
des Scholiasten scheint dem eilften bis zwölften Jahrhundert anzu
gehören. Da heirst das erste Scholion zum zweiten Act wörtlich so: 
Mandrogerus transmarinis partibus adueniens ascit;s Bibi duobus para
sitastris, Bicophanta et sardanapallo, quorum ope circumueniat quertt-



284 STUDEMUND 

lum. unde s8cundtts Me actus totus constat etc. Ebenso kühn ist die 
Bildung Antoniaster von Antonius bei Cicero (pro L. Vareno orat. 
fragm. 8), welche Priscian Instit. III 40 ( Vol. I p. 112 v. 19-23 
ed. Hertz) erhalten hat: "Excipititr Antonius, quod Antoniaster facil 
dimintttiuum. Cicero pro Vareno: Lucius ille Septimius diceret, etenim 
est ad L. Crassi eloquentiam grauis et uehemens et uolubilis: Erucius 
Mc noster Antoniasler est." Auf dieselbe Stelle bezieht sich Quintilian 
Institt. Orat. VIII 3 § 21. 22: "Vim rebus aliquando uerborum ipsa 
httmilitas adfert . ...... unde interim grati idiotis lepores, qualis est 
ille •..... Erucius Antoniaster." Priscian fasste, wie aus der oben 
citierten Stelle hervorgeht, diese Bildungen als deminutivische auf; 
andere Beispiele für die Endung - aster giebt derselbe I p. 114, 14 H: 
"In ster et cio et leus satis pauca in usu inueniuntur [diminutma] et 
fere haec: Antonius Antoniaster, sttrdtts surdaster - Cicero in Tuscu
lanarum V: erat surdaster M. Crassus - -, parasitus parasitaster , ca
ttdus - catulaster; vgl. auch Prise. I 127, 12 - 14. Sehr bezeichnend 
sind ferner Bildungen wie filiaster von filius" Stiefsohn ", filiastra von 
fiUa "Stieftochter" u. s. w. Diese leben noch in groCser Anzahl in 
den romanischen Sprachen fort, vgl. italienisch figli - astro, figU - astra, 
fratell- astro, sorell- astra; auch wir sprechen von Kritikastern und 
Poetastern nach dem Vorgange des italienischen poetastro und criti
castro. Ja die Ableitung durch - astro, - astra ist in den romanischen 
Sprachen so häufig geworden, daCs der Begriff des verächtlichen in 
einigen, wenn auch nicht vielen Bildungen ganz zurückgetreten ist: 
vgl. Fr. Diez Etymolog. Wörterb. der Roman. Sprachen, 2. AutI. I 
S. 61 unter Benna. -- Vielleicht lässt sich auch das von Nonius 
p. 143 M durch Beispiele aus Lucilius und Cato belegte mediastrinus 
als Weiterbildung von medius, mediaster hieher ziehen. 

2. rauastellu8. Grauastellus. 

Wenn somit die Form peditastellus bei Plautus als gesichert zu 
betrachten ist, so ist damit ein fester Anhaltspunkt für die Rechtfer
tigung der ganz analogen Bildung rauastellus oder graitastellus von 
(g)ratttlS, (g)rattaster im Epidicus V 1, 14 gewonnen: 

Sed quis haec est muliercula et ille grdttastellus qut umit? 
Auch hier ist grauastell1ts verächtlich vom Danista gebraucht. Inter
essant ist die Variante im Palimpsesten, welcher RAUASTELLUS ohne 
das anlautende G bietet; denn wie hier in der Ambrosianischen und 
Palatinischen Recension die Formen rauastellu. und grauastelltul ein-
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ander gegenüberstehn und beide gleich berechtigt sind, so kannten 
schon die römischen Grammatiker beide Formen neben einander, 
und vermutblich bevorzugten einige von diesen Gelehrten gr, andere r 
im Anlaute. Die Belegstellen für beide Ansichten sind bei Festus 
p. 96 und p. 273 M erhalten, die erste leider nur in den Auszügen des 
Epitomators Paulus: "Graurutellm senior. Plautus: Qui est grauastel
Im qui adumit. Ut puto, grauastellm a grauitate dictum" (ein verkehr
ter Zusatz). Der zweite Artikel (p. 273M) ist in dem Neapolitanischen 
Codex des Festus nur brucbstücksweise erhalten: O. Müller liest: [Raui 
eoloris] appellantur, [qui sunt inter flauos et eaes·jos •.. ] rauo sub eon[ . 
. ' .......... ] quod genus hominum [PlaNtu. appellat rauistellol]: Sed 
quil haee est [mulier el ille rauistellus, qual uenit? Die falsche Form raui
steUm ist also ni.cht durch den Codex des Festus, sondern nur durch 
die unzuverlässigen Handschriften des Epitomators bezeugt, bei dem 
es p. 272 M so heiCst: "Raui eoloris appellantur, qui lunt inter flauol 
et eaesios, quol Plautus appellat rauiltellol: Quis, inquit, haee elt mu
lier et ille rauistellul qui umit." Auch hier ist immer rauastellus zu 
verbessern. Der Wechsel zwischen gr und r im Anlaut, wie er in graua
steilul gegenüber raualtellus begegnet, ist sprachwissenschaftlich inter
essant (vgl. A. Weber in Kuhns Zeitschr. V 233), und findet sich auch 
in verwandten Sprachen: so noch im heutigen Italienischen raspare 
neben graspo und graeimolo für racimolo. - Trotz diesen Zeugnissen 
der Plautinischen Handschriften im Verein mit den Notizen der Gram
matiker griff C. E. Geppert in seiner neuen Revision des Epidicus (Ber
lin 1865) zur Coniectur. Der Vers lautet bei ihm 

Sed haee quis est mutiereula el ille grdeulus bellus, q1,i dduenil? 

3. 4. dBfloccarB und considiulft. 

Das Verbum defloeeare kennt man aus einer Stelle des Plaulini
schen Epidicus V t, t 0: nam per urbem duo defloceati senel quaeritanl 
me, wo die Handschriften mit Einschluss des Palimpsesten diese Form 
des Worts schützen, und aus einem verderbten Citate bei Nonius 
p. 7 M: Deflaccare (leg. DeOoccare) est adterere, tractum a ueltibm 
sine flaceo (leg. Oocco). Piautul in Casina: "perit flaeeo habebit (leg. 
perii: deOoccabit) iam illic homo lumbol meos". In dem nur lücken
haft erhaltenen Bestande der Casina in den Palatinischen Codices findet 
sich dieser Vers nicht, wohl aber in dem Palimllsesten. Für die Casina 
ist der einzige Repräsentant jener Familie der Codex Vetus B, in C 
und D ist dies Lustspiel nie copiert worden. Den in trochäischen Sep-
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tenaren verfassten Anfang der vierten Scene des fünften Akts (nach 
gemeiner Zählung) liest B und im Wesentlichen auch die Vulgata 80: 

CIU.LINVS Vbi tu es, q"i eolere mores Massilienses postulas'! 
Nune tu si ueis subieitare (leg. subigitare) me proba elt oecasio. 
Eine Lücke von ca. 23 Lettern periisti hereie, age, aecede hue * 

Eine Lücke von 8 Versen 
STALINO Hae ibo. eaninam seaeuam spero meliorern fore. 

Dem lüsternen Greis Stalino ist durch die List seiner Gattin Cleostrata 
der als Frau verkleidete Sklave Chalinus an Stelle der Sklavin Casina 
untergeschoben, mit welcher der Greis das unerlaubte Ehebett zu thei
len beabsichtigte. Er wird von Chalinus und dessen Begleitern aus 
dem Schlafzimmer heraus auf die Bühne verfolgt, und während er 
dl'.D Schlägen seiner Verfolger nach der entgegengesetzten Seite bin 
entrinnen will, tritt ibm von dort seine Gattin entgegen. Die ersten 
Mittheilungen über den Wortlaut dieser Verse aus dem Ambrosia
nus verdankt man A. Mai, doch sind sie bis auf den Capt. 617 in 
ganz ähnlicher Fassung wiederkehrenden Tetrameter (nur steht in den 
Captivi .to statt sum) Nune ego inter sacrum sax1tmque sum nee quo 
fugiam seio ungenügend. Geppert gelang es, mehr zu entziffern; er 
machte in der Zeitschrift für das Gymnasialwesen Bd. XVII S. 629 fg. 
folgende Mittheilungen aus A: 

3 Bedi sis in perieulum . peristi . hercle . age aecede hue modo 
Vers 4 - 6 blieben ihm unlesbar 

7 lubeo te saluere amator. Ecce autem uxor - ~ -
8 Nunc ego inter sacrum saxumque sum nee quo fugiam seio 
9 lupus ac canis: lupina sum ego fusti am - ~ -

10 Herele opinor eecum U . ......• illue nune ut nouae uetus. 
Zwar ist es mir so wenig wie meinen Vorgängern gelungen, die Stelle 
absolut vollständig zu entziffern, obwol ich mehrere Tage damit zu
brachte; doch ist mir nur weniges unleserlich geblieben. Der Palim
psest giebt : 

3 Bedi sis in cubiculum. peristi hercle, age, accede huc modo: 
4 Nunc ego teeum aequom arbitrum extra CONS . DIUM cap-

tauero. 
5 D~ --- defloeeabit iam illie homo lumbos meos. 
6 Hae iter faeiundumsl: nam illae lumbi{ragiumsl ob1tiam. 
7 Jubeo te saluere, amator. - Ecce autem uxor obuiamst •. 
8 Nune ego inter saerum saxumque s1tm nee quo fugiam seio. 
9 Hac lupi hac canes; lupina scaeua fusti rern gerit. 
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10. Hercle opinor -- ego illuc nuac U~RllUM uetw. 
11. Hac ibo: cani'nam scaeuam spero .,üorem fore. 

V. 3 und 4 spricht Chalinus, der sich sammt seinen Begleitern zur 
Bestrafung des Ehebrechers mit Knitteln bewatfnet hat. In V. 4, wel
cher in A der Länge wegen in CAP-TAUERO gebrochen ist, steht 
zwischen CONS und DIUM eine senkrechte Letter, von der wegen 
dick darüber aufgetragener Vulgatschrift zwar nichts erkennbar ist, 
die aber nur I oder E gewesen sein kann. Das darauf folgende D ist 
ganz sicher. So führt die Ueberlieferung auf eine neue Wortform 
consedium oder richtiger considium, die aus dem Stamme sid (oder 
sed) mit davortretendem con gebildet ist. Consülium bedeutet also eine 
Zusammensitzung, eine Versammlung. In wie weit die Form consi
dium mit Berücksichtigung des häufigen Wechsels von I und d im 
Lateinischen für die Etymologie des Substantivs consilium in Betracht 
kommen kaim, mögen Kundigere entscheiden. In dem vorliegenden 
Falle scheint im Gegensatze zu der Privatgerichtsbarkeit, wie sie Cha
linus ausüben will, unter considium eine öffentliche Gerichtsversamm
Iung oder ein Colleg von Staats wegen eingesetzter Richter gemeint, 
das nicht genauer präzisiert zu werden braucht. Zu dieser Bedeu
tung von considium stimmt der gleiche spezielle Gebrauch des Verbum 
conaidere bei Rednern, Historikern und Dichtern, und zwar wandte 
man dieses nicht nur von mehreren Richtern an, die zu Gericht sitzen, 
sondern auch von einen einzelnen, vgl. Sueton. Caüg. 38. - Chalinus 
sagt also zum Stalino*) ironisch, indem er zugleich mit dem Knittel 
droht: " Versuche es nur noch einmal mit mir im Schlafzimmer; komm 
nur heran, ich will für unsere Angelegenheit einen Schiedsrichter er
wählen, der zwar keinem Richtercolleg angehört, wie er aber für dich 
passt (aequom arbitrum) (Ilämlich diesen Knittel)." Schläge fürch
tend spricht Stalino darauf die beiden folgenden Verse 5 und 6, deren 
erster zum Thei! von Nonius in der oben angeführten Stelle wegen 
des Verbum defloccare citiert ist. Den Anfang von V. 5 habe ich nicht 
vollständig entziffern können; die Ueberlieferung bei Nonius perit flacco 
habebit macht es wahrscheinlich, dars vor defloccabit zunächst perii 
stand. Zur Vervollständigung des Gedankens fehlt nichts Wesent
liches, das Versmafs des trochäischen Septenars verlangt noch einen 
Versfufs vor perii, der durch ein mit D anfangendes Wort oder durch 

*) Ueber den Namen dieses Greises im Codex Ambrosianus werde icb in 
anderm Zusammenhange ausführlich s(ll'echen und hier den in der Palatinischen 
Recension übeJ'lieferten Namen Stalino beibehalten. 



288 STUDEMUND 

zwei Wörter gebildet wird. Der möglichen Ergänzungen sind sehr 
viele, doch habe ich während der Untersuchung des Palimpsesten keine 
gefunden, die zu den schwach schimmernden Buchstabenresten genau 
passt; vielleicht gelingt es einem Nachfolger, das Fehlende, durch Con
jectur ergänzt, in A bestätigt zu sehn. Nur eine Möglichkeit der Her
stellung liefs sich mit den Zügen des Codex vereinen: in den Zwischen
raum zwischen dem D, welches die Zeile beginnt, und jenem DEFLOC
CABIT würden dem Raume nach gerade hineinpassen die Buchstaben 
(D)ESINEPERJ(DEFLOCCABIT) j perl wäre, wie oft, statt perii ver
schrieben. Die Lesart 

DtJsine; perii: dtJ!lQccabit iam illic homo lumbos meos 
ist aber nur als Vermuthung zu betrachten. Erscheint sie annehmbar, 
so hat Chalinus seine in V. 3. 4 gesprochenen Worte mit Schlägen be
gleitet, Stalino versucht nach der entgegengesetzten Seite hin zu ent
wischen (V. 6 Hac iter faciundumst) , um dem lttmbifragium, das ihm 
durch seinen Verfolger bevorsteht, zu entgehn. Das Nomen lumbi{ra
gium begegnet noch einmal bei Plautus in dem Septen ar Amph. 454: 
Ndm si me inritdssis, hodie lumbifragium hinc auferes; Bund D haben 
unmetrisch lumbi frangium. - Mit den Worten Jubeo te saluere, 
amator V. 7 tritt dem Greis unerwartet seine Gattin entgegen j da be
trachtet er sich als völlig verloren (V. 8), und vergleicht sich dann mit 
offenbarer Anspielung auf ein Sprichwort mit einem Bedrängten, wel
cher zwischen wüthenden Wölfen und Hunden steht, und überlegt bei 
sicb, welches von beiden Uebeln das Kleinere sei, ob er lieber den 
Wölfen d. h: dem Chalinus und dessen Begleitern in die Hände fallen 
soll, welche ihn mit Knitteln angreifen (lupina scaeua fusti rem geTit), 
oder den Hunden, nämlich seiner Frau nebst Begleitung, von der er 
nur belferndes GesCheite davontragen wird. Er entscheidet sich für 
das Letztere (V. 11) und empfängt dann V. 12fgg. die verdiente Straf
predigt. Dafs er gerade die Partei des Chalinus mit den Wölfen, die 
der scheltenden Cleostrata mit den Hunden vergleicht, und die letztere 
bevorzugt, um nicht geprügelt zu werden, ist so einfach und nahe 
liegend, dafs Geppert a. a. O. gewiss zu weit geht, wenn er den einzel
nen Fall verallgemeinert und in diesen Versen "einen kleinen Beitrag 
für die römische Augurallehre" sieht. Auf dasselbe Sprichwort, wie 
hier Stalino, spielt auch Horaz an Sat. 11 2, 64: Hac urguet lupus, hac 
canis, aiunt. Das spricht für die Richtigkeit der Interpretation des in 
einzelnen ßurhs1abrn nicht ganz sichern Schlusses von V. 10 als 
UJ;:R~UMUETUS j das E GO vor illuc ist so gut wie sicher: zwischen 
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opiROf' und ego fehlt also ein Verbum, das an verzweifelt schwer les
barer Stelle steht, und zu dessen Erkenntniss selbst die wiederholteste 
Betrachtung des Verses nicht genügte; alle Angaben bleiben zweifel
baft. Es scheint mit PER zu beginnen, dann' folgt entweder JA oder 
EA oder TA oder Moder dgl., darauf ein U und noch Platz für etwa 
vier Lettern, in die dem Raume nach, aber auch nur dem Raume nach, 
etwa DlUi passen würde; die Ergänzungen, welche mir in den Sinn 
gekommen sind, widerstreiten sämmtlich den erhaltenen Zügen. Me
trisch macht die Stelle keine Schwierigkeit: 

3 CIlAL. Redi, sis, in cubiculum. Peri[11sti kercle, dge, accede, Me modo: 
Nunc ego tecum aequom drbitrum extra considium captduero. 

5 STAL • .!.. :::! (perit), de!loccabit iam illic homo lumbos meos; 
Hdc iter faciundumst: nam illac lumbifragiumst obuiam. 

CLEOST. [ubeo te saluere, amator. STAL. 'Ecce autem UilIor obuiamst. 
Nunc ego inter sacrum saxumque sum, nec quo fugidm, seio: 
Hdc~ lupi, hac canes: lupina scaeua fusti rem gerit. 

10 Herde, opinor, .!.. ~ - ego illunc nune uerbum uetus: 
Hde ibo: eaninam seaeuam spero meliorem fore. 

5. plicatri:e. 

In der ·ersten Scene des dritten Akts des Miles Gloriosus zählt 
der greise Junggeselle PeIiplecomenus im Gespräch mit dem jugend
lichen Liebhaber Pleusieles die pecuniären Nachtheile auf, welche eine 
Heirath mit sich bringe, darunter auch die Geschenke, um welche die 
Hausfrau den Gatten für allerhand weiblichen Anhang der Wirthschaft 
zu bitten pflege. Unter diesem weiblichen Personal wird nach der 
gangbaren Lesung V. 693 auch eine piatrix genannt, welche aus Festus 
bekannt ist. Der Vers heiest in den Ausgaben: 

Tum piatricem clementer non potest quin munerem. 
BCD geben einstimmig Tum patn'eam etc. Die Conjectur Tum pia
tricem ist alt, sie geht nach Taubmann schon auf Colerus zurück. 
Th. Bergk de fabulis Plautinis emendandis p. XII schlug vor zu 
schreiben: 

Tumpanistridm clementer non potest quin munerem. 
Die Lesart des Palimpsesten ist nur unvollständig erhalten. Der in 
Rede stehende Vers nimmt in A die 18. Zeile der Seite 55 ein, welche 
namentlich in der Mitte der Zeilen stark gelitten hat. Doch sind zu 
Anfang dieses Verses deutlich die Buchstaben TUMPLICA erkennbar. 

Berme. I. 19 
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Combiniert man diese Reste mit der Ueberlieferungdex PalatinWohen 
Manuscripte, so wird man auf die Lesart 

Ttim plicatricem clemen.ter Mn P0leat 91"8 "UMT. 
geführt. Unter plicatria;, Femin. zu plicator von plican, ist die Klei
derfalterin zn verstehn; in ähnlicher Bedeutung vermuthete Ritsehl 
Trin. 252 uestiplica, wo die Palatini theils tUstisplice theils uutiplke, A 
aber, vielleicht nach anderer Recension, UESTISPICA. darbieteD. 

6. commllr •. 

Stich. 518fg. R: 
ANTIPHO Qutindo ila rem gesaUt;" UI 00. "eilt amicosque dd4ecet, 

Pd,a; commerciumquest "obi. mecum. OOC fadlo ut cogites. 
Das ut, welches Bothe in V. 518 statt des v.ti, welches BCD schlitzen, 
vermuthete, wird durch den Ambro~ianus bestätigt. Der zweite Vers 
erregt in Bezug auf den Sinn keinen Anstofs, entfernt sich aber in der 
allgemein üblichen Fassung von der handschriftlichen Tradition. Die 
Palatini geben nämlich: Pax commercique est uobis mecum. nam OOC 
tu facito cogite •. Damit der Vers metrisch lesbar würde, bedurfte es 
also des Ausscheidens der Partikel nam und des Pronomens tu. Beides 
scheint der Palimpsest zu befürworten, von dessen Versanfang Ritschl 
PAXCOM- erkannte, als Schluss merkt er an: 9EISMECUMKOCFA
CITOUTCOGITES. Diese Angabe kann nur Druck- oder Schreibfehler 
sein; denn ganz deutlich steht zwischen KOC und F ACITO auch hier 
TU. Soll dies Pronomen beibehalten werden, so ist die Messung des 
Verses als trochäischen Septenars nicht möglich. Die Conjunction nam 
fehlt in A allerdings; der Vers ist in doppelter Recension erhalten; der 
Recensent der Ambrosianischen entschied sich für (mecum). Aoc tu fa
cito ut cogites, der Recensent der Palatinischen für (mecum). nam hoc 
tu facito cogites. Heide Fassungen füllen die zweite Hälfte des trochäi
schen Septenars d. h. einen eatalectischen trochäischen Dimeter aus; 
für die Worte 

Pda; commerciumquest uobis mecum, 
welche fünf Füfse füllen, bleiben folglich nur vier Füfse Ilbrig. Die 
Seite 76, deren 19te Zeile dieser Vers einnimmt, ist in A sehr gut les
bar, der Anfang der Zeile zwar verdunkelt, aber nach wiederholter 
Untersuchung dennoch ganz sicher erkennbar. Der Palimpsest hat: 

PAXCOMMERSQ . ESTUOBISMECUM 
Die sonst nicht vorkommende W ortform commers empfiehlt auch die 
Verderbniss der übrigen Codices, welche commercique, nicht commer-
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ci,,~, haben; durch ebendieseIbe wird auch das Metrum hergestellt. 
Der Septenar lautet nun nach der Ambrosianischen Receusion mit er
laubtem Hiat in der Dihaerese, welcher überdies noch durch den Zu
sammenstofs der Liquida m mit der Spirans Ja gemildert ist: 

Pd.2: commersq"e est wjbis meeum. - hae tu fdeito ut co gites , 
nach der Palatinischen: 

Pd3; commersqU8 est wjbi. mee"m. nam hoc tu [aeito eagites. 
rne eigentbÜDllich gebildete Nebenform eommers im gleichen Sinne mit 
oo.mBrei"m ist sonst nicht bekannt, durch das handschriftliche Zeug
niss dieser Stelle aber gesichert. Die der Plautinischen Sprache ge
läufige Form mers statt der später üblichen mera; hat Ritschl im Rhei
nischen Museum N. F. X S. 454 fg. ausführlich begründet und ge
rechtfertigt; die Endung auf -s ist also auch in dem abgeleiteten eom
mers erhalten. Substantivbildungen wie eom - mers mit ähnlicher 
MOOification der Bedeutung im Gegensatz zum Simplex sind nicht seln· 
häufig i bis zu einem gewissen Punkte lassen sich aber Ableitungen wie 
comp8l, eoml4ge" contages damit zusammenstellen. 

7. 8cutula. 

In der vierten Scene des vierten Akts des Miles Gloriosus räth. 
der verschmitzte Sklave Palaestrio dem Liebhaber Pleusicles, sich als 
Steuermann zu verkleiden, um den Miles Gloriosus zu täuschen. Unter 
den Kleidungsstücken, welche V. 1177 bis 1181 einzeln aufgezählt 
werden, ist besonders ein Stück; welches auffällt, nämlich die euleita 
in V. 1178. Dieser Vers heifst bei Ritschl so: 

Catuiam habe", ferrugineam, culcitam ob oculos laneam. 
eulcitam- culeita bedeutet ein Polsterkissen - ist Conjectur von Lam
binns, Camerarius vermuthete e"lcitram, was denselben Sinn giebt. Die 
Uss. haben nach der Palatinischen Fassung theils ferrugenas wlmra, 
tbeils ferrvgenes eultura statt fernAgineam eulcitam; A blieb Ritschl un
lesbar; aus den Bruchstücken, die er aufnotiert hatte, vermuthete er 
später, die Mailändische Handschrift habe culciteUam, d. h. die deminu
tive und bei Plautus auch Most. 894 angewandte, aber hier metrisch un
m6gliche Form. Der Vers ist in dem Palimpsesten sehr schlecht erhal
ten i der Anfang der Zeile ist ganz ausgefallen, doch schimmern auf den 
gereiteten Fetzen die Züge von AM d. h. vom Ausgange des Worts [erru
gmeAM matt durch, und dahinter ziemlich sicher ETSCUTULAMOB
OCUI,OS, mit diesen Buchstaben ist der Rand der Seite erreicht, der 
Vers war hier gebrochen, und LANEAM stand, wie so oft, für sich ge-

19' 
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sondert in der nächsten Zeile. Daraus ergiebt sich folgende Hel'l!tel
lung des Tetrameters: 

Cdusiam habeas ferrugineam et st:'Utulam ob otulos ldneam. 
Die Lesart der übrigen Codices ferrugenascultura oder ferrugenesetd
tura ist aus ferrugineascutul'ä im Laufe der Jahrhunderte verschlech- . 
tert. Höchst wahrscheinlich ist, dafs der Recensent der Palatini die 
Conjunction ee, welche die Ambrosianische Fassung vor scutulam über
liefert, fortliefs, zumal da ähnliche Abweichungen der heiden Recen
sionen häufig sind. Der Vers lautete in dem Archetypus der Palatini 
also wol ursprünglich: 

Caitsiam habeas ferrugineam, st:'Utulam ob oculos ldneam. 
Der nächste Septenar beginnt asyndetisch mit Palliolum habeas ferruM 
gineum; die Conjunction et des Palimpsesten ist erwÜDscht, ohne von 
dem Plautinischen Sprachgebrauch gefordert zu werden. Stutula be
deutet "jedes viereckige Stück". Es gilt hier, den Pleusicles durch 
den Seemannsanzug möglichst unkenntlich zu machen; er soll daher, 
sagt Palaestrio, einen breitkrämpigen Hut, die tausia aufsetzen, und 
seine Augen noch durch ein darüber hängendes Wollenstück (scutula 
lanea) beschatten und unkenntlich machen. 

8. tran,minere. 
Mil. Glor. 28fgg.R: 

Pol si quirlem 
Connisus esses, per corium, per uiscera, 
Perque os elephanti transtineret brachium. 

Von diesen Senaren ist der letzte durch Ritschl im engeren Anschlufs 
an die handschriftliche Tradition gebessert; die neueren Ausgaben vor 
ihm vernachlässigten diese, indem sie, um dem Sinne und Versmaafse 
zu genügen, nach dem Vorgange des sonst glücklicheren Kritikers Py
lades brachium transmitteres schrieben. transtinere in intransitivem 
Sinne wandte Plautus selbst im Mi!. Glor. 468 an: 

Nimis beat, quod commeatus transtinet trans panetem .. 
Allein die Prüfung der Codices ftihrt zu einem andern Ergehniss an der 
obigen Stelle. CD geben nämlich tran'smitteret brachium, und die . ,. 
älteste Handschrift B nach Ritschl's Zeugnis so: transmitterf brac~ium 
"sed ue etiam tt [in B] e correctura esse uideantur." Fr. U'mpfenbach 
erstrebte in seiner Habilitationsschrift Meletemata Plautina p. 61 noch 
engeren Anschluss an diese Varianten, indem er das sonst nirgends be
zeugte Verbum transmetare in den Vers zu bringen suchte. Gegen 
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diese Vermuthung sprechen schon die von Ritschl aus dem Palimpsesten 
gemachten Mittheilungen; er war ihm nur zum- Theil lesbar; seine 
Angabe lautet: 

ELE ..••.•..• NS .. IN ... TBRACCKIUM 
. Mit der Conjectur traNStlNereT scheint der Ambrosianus danach zu 
stimmen bis auf den zu groCsen Zwischenraum zwischen traNS und 
INereT. Von dem Verse, welcher die dreizehnte Zeile der siebartig 
durchlöcherten Seite 216 einnimmt, lassen sich bei gehöriger Beleuch
tung folgende Buchstaben als ganz sicher erkennen: 

PERQUEOSELE . KA . llT .. NSMIN .•. TBRACCKIUM 
Vor dem KA ist Raum für ein P, hinter KA ist ein Loch, in welches 
ein N genau passt, die beiden folgenden unteren Reste zweier senk
rechter Buchstaben gehören sicher zu TI, so daCs die von Ritschl her
gestellte Genetivform elephanti durch den Palimpsesten allem Zweifel 
überhoben ist; (B bietet von erster Hand celepante, von zweiter elepanei 
dar). Nach dem darauf folgenden T ist ein Loch, welches der GröCse 
nach für RA genau genügt, hinter NSMIN ist gerade Raum für ERE ; 
so daCs der Vers in A lautete: 

Perque os elephdnti transmineret bracchium. 
Das Zeitwort transminere, " hindurchragen " ist anderweitig durch 
keine Beispiele belegt, durch Vergleichung mit eminere ,. herausragen ", 
praeminere "hervorragen", imminere "hineinragen " aber sicherge
stellt. DaCs aber nicht nur die Ambrosianische sondern auch die jün
gere Palatinische Recension in ihrem Archetypus dieselbe Lesart ent
hielt, beweist der Umstand, daCs B_von erster Hand vor der Correctur 
noch jetzt deutlich erkennbar transmineret hat; Ba, um mich Ritschls 
Art zur Bezeichnung der verschiedenen Hände in diesem Codex zu be
dienen, schrieb transmineret braccium, Bb machte daraus transmittere 
brtuhium. Die Schreihart bracchium, welche der Palimpsest erhalten 
hat, und auf welche auch die erste Hand in B hinweist, reiht sich der 
ganz analogen in Accheruns an, welche durch A mannigfach geschützt 
ist. Gelegentlich sei hinzugefügt, daCs derselbe Codex im zweiten Verse 
orthographisch richtig CONISUS mit einem einzigen N schreibt. 

9. de{aenerare. 

Das Verbum defaenerare im Sinne von "Jemand durch Zinsfor
derungen verschulden" ist aus Cicero, Appuleius und den Kirchen
vätern bekannt; auCser den in unsern Lexicis angegebenen Belegstellen 
findet es sich noch in den von A. Mai (Class. Auct. tom. n p. 129) 
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edierten Scholia Bobiensia zu Cicero; aus Plautus war bisher kein 
Zeugniss dafür vorb;nden. Der Palimpsest abergiebt davon ein sicheres 
Beispiel aus der Vidularia. Von dieser Komödie ist aQrser einzelnen 
spärlichen Fragmenten in gelegentlichen Anfühnlogen der Grammatiker 
nichts als der Titel hinter dem Truculentus erhalten. Auch im Codex 
Ambrosianus sind nur zwei, noch dazu arg beschädigte, zusammen~ 
hängende Blätter (die Seiten 245. 246 und 247. 248 nach Mlli's 
Paginierung) übrig geblieben, deren Inhalt vollständig zu lesen mit 
den jetzt zu Gebote stehenden chemischen Mitteln nicht möglich 
ist. Auch bin ich überzeugt, dars Versuche mit neuen Tincturen 
mit der Zeit dahin führen werden, noch unbenutzte Palimpseste les
barer zu machen, als die im Anfange dieses Jahrhunderts angewand
ten Reagentien es vermochten; ob es aber je gelingen wird, mit neuen 
Mitteln noch bedeutende Resultate in Handschriften zu erzielen, die 
schon einmal chemisch behandelt worden sind, ist sehr zweifelhaft; 
wenigstens haben die Versuche, welche ioh gelegentlich angestellt habe, 
meine Erwartungen getäuscht. Leichter würde es sein, wenn der T~xt 
der Vidularia noch in anderen Handschriften aufbewahrt wäre, zu 
sagen, was der Palimpsest in einzelnen Fällen gehabt hat. In dem 
jetzigen Zustande lassen die hin und wieder sichtbaren Schimmer VOR 

Buchstaben so mannigfache Deutungen zu, dars selbst Monate lange 
Beschäftigung mit denselben zu keinen sicheren Ergebnissen führen 
kann. Nur der erste Entdecker der Handschrift hätte mehr erzielen 
können, wenn die Tinctur allmälig Zeile für Zeile aufgetragen worden 
wäre. Schon die Berichte meiner Vorgänger haben gezeigt, dars Mai 
mit der Interpretation gerade des Plautinischen Palimpsesten besonders 
unglücklich war. Seine Angaben sind durchaus unzuverlässig, und an 
allen SteUen, wo im Laufe der letzten Jahrzehnte Zeilenfragmente 
ausgefallen sind, die für Mai noch lesbar waren, können seine Angaben 
nur mit vorsichtigem Zweifel für die Wiederherstellung des Plautini
schen Textes ausgenutzt werden. Von den beiden Blättern aus der 
Vidularia sind die unteren Hälften oder untersten Drittel verhältniss
märsig gut erhalten; besonders Zeile 11-17 (die Seiten der Hand
schrift umfassen je 19 Zeilen) der Seite 248 konnte ich ziemlich voll
ständig erkennen. Was zweifelhaft bleibt, lässt sich durch Combination 
leicht ergänzen. Auch die Situation der Scene lässt sich danach i'econ
struieren. Zwei Personen sind im Zwiegespräch begriffen: B hat dem 
A einen Vorwurf gemacht; gegen diesen verwahrt sich der Greis A 
(V. 11), indem er sagt, er wolle dem in Noth befindlichen B sogar eine 
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Mine Silbers leihen, ohne auf Zinsen Anspruch zu machen; B erklärt 
sich zur ADnahme dei' Mine als Darlehen bereit, aber nur auf Zins. In 
dem Codex ist folgendes erhalten: 

Zeile 11 .. UETU .. STUCDIXISIMMO~~IAMARGENTIMINAM 
12 QU .. MEORAUISTIUTDAREMTIBITAENORE 
13IAMEGOADFERAMADTEFAENUSMIKINULLUMDUIS 
14 DITmIILLUMFAXINTFILIUMSALUUMTUUM 
15 QUMMI .. QUlUIUAMCOPIAMINOPIFACI. 
16 SEDQUINACCEDATFAENUSIDNONPOSTULO 
17 DEFAENERAREKOMINEMEGENTEMKAUDECET 

Zu Anfang der Zeile 11 scheint CA zu stehn, am Schluss von Z. 15 
stand nur noch eine Letter, die der Gestalt des 0 nahe kommt, aber 
aber auch S gewesen sein kann. Danach lautete der Text so: 

11 [.1.] Ctme tu "stuc dimi.: "mmo etiam argenti fhindm, 
Quam me ormcisti-, Ut darem tibi (amore, 
lam ego ad(eram dd te; (aenus ",tAi nullum duis. 

[B.] Di tibi illam [drint filiu ... aluNm tUtlm, 
15 Qum milli, qui ulNam, copidm - inopi (acis; 

Sed quin acudat (amm, id non postuld. 
[.1.] De(aemrdre - Mminem egemem - hau decet. 

V. 12 ist TAENORE Schreibfehler statt FAENORE. Im Senar Z. 15 
ist Hiat hinter oopiMn nach der zweiten jambischen Dipodie bei reinem 
vierten FutS und nachdem Caesura Penthemimeres vorhergegangen 
ist. Dieser Hiat ist sieher und durch die Ambrosianische wie die Pa
latinische Recension der Plautinischen Komödien in einer binlänglichen 
Anzahl von Beispielen bewiesen. Das gleiche gilt von dem Hiat in 
V. 17 hinter de(aen/lf'are in der Caesura Penthemimeres, und von dem 
Hiat vor dem letzten Creticus zwischen egentem und hau; letzterer ist 
wegen des Zusammenstofses von m und h kaum noch ein Hiat zu 
nennen, da, unsern Hss zu Folge, heide Laute zu Plautus Zeit die con-
80nantische Natur noch zäher bewahrten, als Augusteischer Dichter 
Regel für den poetischen Sprachgebrauch festsetzte, so dafs mh sogar 
positionsfähig sind. 

10. 

Die scherzhafte Bildung Batfti.. oder Bat enim in dem Selbst
gespräch des Epidicus im Epid. I 1, 86 

, jt mUm ut ,raecam. -
, At IImm, betenim: niml est ISltcC: pldne hoc corruptitmst caput, 
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wodurch er den mit At enim gemachten Einwand in das Lächerliche 
zieht, sowie das Verbum wambulare, welches die Recension des Am
brosianus in demselben Lustspiel I 2, 62 darbietet: 

Ne hinc {oras IlWdmbulet neue obuiam uenidt sen; 
seien im Vorbeigehn erwähnt; ebenso auch das Verbum compositum 
dilidere (vgl. Bildungen wie elidere, collidere, iUidere), welches in der 
Ambrosianischen Recension des jambischen Senars Poen. n 46 b ver
borgen scheint: 

Colaphis quidem hircle tuum iam dilt"dam capUt. 
Mit der Ausdrucksweise dilidere caput kann man das ähnliche disrum
pere caput Bacch. 441 zusammenstellen: 

Extemplo puer paedagogo tabula din"Umpit caput. 
Das bei Plautus sonst zufällig nicht erhaltene Verbum resonare hat der 
Palimpsest Pseud. 702; die Lesung gelang Ritscbl nur theilweise, da 
er durch ein vermeintliches N (statt R) getäuscht wurde; seine Variante 
heiest QUOIA .... NESONATj der ganze Vers lautet nach Aso: 

ps. Mdgnufice hominßm compellabo. [CAL.] QuOiat&oxresondt? ps. 10. 
Hinter compellabo hat der Schreiber für den Personenwechsel eine 
Lücke frei zu lassen versäumt. Die Recension der übrigen Hss. hat 
nach gemeinsamem Zeugniss aller ibrer Vertreter uox .onal statt uox 
resonat. - Ein bisber unbekanntes lateinisches Wort steckt sicher 
noch in einem im Pseudolus zwischen Ritscbls V. 66 und 67 neu hin
zutretenden Senare. Die ungemein schwer lesbare .Seite 345 des Pa
limpsesten liefs Ri'tschl als unleserlich bei Seite; nur wiederholt bei 
hellstem Licht angestellte Untersuchung liefs die Mühe lohnendes er
kennen. Das Blatt S. 345. 346 enthält die Verse 55-91 des Pseu
dolus, also nur 37 Senare ; die jambischen Senare aber umfassen mit 
ganz wenigen Ausnahmen, wo die Länge des Verses zum Brechen 
zwang oder Ausrufe in besonderer Zeile geschrieben werden, je eine 
Zeile. Da nun jede Seite des Palimpsesten regelmäfsig 19 Zeilen um
fasst, so schloss Ritschl in der Praefatio ad Pseud. p. IX richtig, dars 
der Ambrosianus einen Vers mehr enthalten habe, als die übrigen 
Codices überliefern, er vermuthete die Lücke nahe V. 72 oder V. 92. 
Der neue Vers tritt an einer Stelle hinzu, wo man ihn am wenigsten 
erwartet, nämlich in Mitten der drastisch und nicht gerade wortkarg 
ausgeführten Schilderung der einstigen Liebesscenen, an welche die 
Hetäre Phoenicium ihren Liebhaber Calydorus in dem Abschiedsbrief 
erinnert (V. 641gg.). Die Seite 345 umscbliefst die Verse 55-72 mit 
Inbegriff eines auf der vierzehnten Zeile hinter V. 67 (welcher die drei-
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zehnte einnahm) neu hinzutretenden Senars, die Seite 346 die Verse 
73-91. Was von dem Trimeter, obwohl nur ganz schwach, durch 
die Lupe dennoch mit Gewissheit erkennbar ist, stellte sich in Mitten 
der beiden ihn umgebenden Verse so dar: 

67 Teneris labellis molles morsiunculae 
67 b NOSTRORUMORGIORUM -- IUNCUL-
68 PapiUarum Aorn'dularum oppressiunculae. 

Die beiden Worte Nostrorum-orgiorum scheinen drei und einen hal
ben Iambus einnehmen zu müssen mit Hiat nach Nostrorum; obwohl 
dieser Hiat durch das nachfolgende Fremdwort seine Entschuldigung 
erhält, habe ich die Stelle wiederholt mit dem gröfsten Zweifel an der 
Richtigkeit meiner Lesung betrachtet, sie ist aber so gut wie ganz 
sicher zu nennen. Hinter ORGIORUM ist ein Loch, in welchem un
gefähr sieben Buchstaben (sicher allerhöchstens nur noch einer mehr) 
Platz haben; hinter dem IUNCUL standen nur noch entweder zwei 
oder eine Letter, die aber verwischt und von der dicken Schrift der 
Bibelvulgate bedeckt sind. Nach Analogie der beiden nahestehenden 
Deminutivbildungen morsiunculae in V. 67 und oppressiunculae in 
V. 68 ist iunculae als wahrscheinlichere Endung zu bevorzugen. Um 
den·Senar 

N ostrorum - orgiorum .!.~ iunculae 
zu vervollständigen, fehlt also eine lange oder zwei kurze Silben, oder, 
wenn das Wort mit einem Vokale begann, so dafs dieser mit der Aus
gangssilbe von orgiorum coalescierte, ein ganzer Iambus oder ein 
Spondeus oder was sonst für VariationeIl"des iambischen Grundschema's 
noch vorkommen können. Möglich endlich auch, dafs nostrum statt 
nostrorum (vgl. z. B. Aul. 11 1, 46) zu lesen ist, und dafs in dem sieben 
Buchstaben fassenden Loch ein ganzer Creticus steckt. Die Ergänzun
gen, welche mir während der Collation in den Sinn kamen, sei mir 
erlaubt vorläufig zu unterdrücken; was in Wirklichkeit dagestanden 
habe, wird unsagbar bleiben. - Dieselbe Seite 345 des Palimpsesten 
bietet zum Schluss der elften Zeile, d. h. am Ausgang von Ritschls 
V. 65 allem Anschein nach die treIDiche Lesart SUAUISUAUIATIO 
statt suauis sauiatio. Schon Ritschl vermuthete in der Anmerkung 
das Compositum suauisauiatio; über diese Reduplizierung vgl. M. Haupt 
im Ind. Lect. Berol. 1856. In dem Ambrosianischen suauisuauiatio 
ist durch ganz gleichen Anlaut SUA-SUA die Reduplication am treusten 
bewahrt; die Schreibart suauium ist bekannt und anerkannt. 
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11. fld raucam rau im. 

Festus p. 274M hat die arg verstümmelte Glosse: Baui". anti
[qua" dicebant pro raucitatl:1.] Plalltus: "Vbi si q.id pos[eam, tISfI" ad 
rauim poscam prim "]. It6m: experiuraui her[ek omnia ad rauca". 
rau]im. etc. Der erste dieser heiden Senare ist noch vollständig in dem 
heutigen Bestande der Aulularia erhalten, 11 5, 10: 

Vii si quid po.ea"., tisque ad rautm posca", prim. 
B gieht da: Vbi si quid poseamm quae adarauin poseamus prim, D: 
Vbi siquid poseam'UB quae adara iun po.eamuB prim. Das tlBqtM! ist 
also von den Codices geschützt, und es ist kein Grund vorhanden, es 
mit A. Spengel (T. Maccius Plautus, Göttingen 1865 S. 190) zu strei
chen, zumal da auch Nonius es schützt j bei diesem Grammatiker heiCst 
eR p. 164, 16M: "Bauis est raucitas. Platttua im.laria: Vbi Ii t[IIid 
poseam usquae at rauim pO'CMI& prius. ldem Cistellaria: .&r;purJl4bo 
kerele omnia ad raueam raui".. " Das Zeugniss des Nonius ist besonders· 
wichtig zur Ergänzung des bei Festus nur lüc-,enhaft überlieferten 
zweiten Senars aus der Cistellaria, weil dieser unter den Bruchstücken, 
welche die Palatinischen Handschriften aus dieser Komödie gerettet 
haben, nicht vorkommt. In dem Ambrosianischen Palimpsesten war 
die Cistellaria vollständig 'Überliefert, wie sich aus dem zufällig erhalte
nem Mehrhestande dieser Handschrift mit Wahrscheinlichkeit schliefsen 
lässt. Der gröfste Theil aber dieses Mehrbestandes ist unlesbar, die 
chemischen Reagentien haben gerade diese Blätter besonders dunkel 
gefärbt und das Schabeisen des Schreibers der Bibelvulgate war hier 
besonders glücklich in der Vernichtung der ursprünglichen Schrift; am 
besten ist S. 300 erhalten, von welcher Mai zuerst Mittheilungen 
machte. Diese Seite enthält auf ihrer letzten Zeile auch den in Rede 
stehenden Vers, und zwar in folgender Gestalt: 

EXPURGABOKERCLESOMNIAADRAUCAMRAUIM 
Damit der Vers im Zusammenhang begreiflich erscheine, werde ich 
die ganze Stelle kurz hinschreiben, soweit sie in A lesbar ist j die Mai'
sehen Angaben im Einzelnen zu widerlegen, ist überflüssig; der durch 
die Collation erreichte Zusammenhang wird selbst für die Richtigkeit 
sprechen. Ueber die Stelle der Komödie, welche dies Fragment ein
nahm, sowie 'Über die Personen, welche als Unterredner anzunehmen 
sind, und über die Ergänzung der unlesbaren Verse wird später an
derswo gehandelt werden, da es hier zunächst nur auf den letzten 
Senar der S, 300 ankommt. - Die Seite 299 ist sehr schwer lesbar; auf 



PLAUTINISCHE WORTFOIUm:N 299 

der 18. Zeile sagtA. zu B.: 1, ad(er miM drma - ~t lorlMm addwrito, 8. 
erwidert in Zeile 19: Lorieam addtuam ....... P Darauf spinnt sich 
der Dialog auf S. 300 so weiter fort : 

Zeile t A. I, curre, eq'M1Jl ddfer. [B.l •••• herde IRe inMtlit ",iser . 
.1. Abi atqm hastdtos ",ultos ~ multos mliti. -

Multos eu," multis - niM't moror precario. 
Vbi BUnt quae mssi? B. StJnus k1e non est satir. 

5 .•••. SSB credo NOCffUM cum iUaee sie FACI. 
Vtmm dtUrtJs, qUIUSO, an dstam somnids, 
Qui eqttm me adferre {ubes, lorlcam add-Ilure, 
Multos hastdtos, post id mMtos uelite.P 
Multos cum mUltis, Aaeetu PBBUOB$A -- -

10 . MiM fabuMtu' •. A. Dixin ego .·,taec, obsecroP 
B. Modo quirlem herele klUe dixi,ti. A. Non prae'm8 qu{dM. 
B. Prae.tigidtor e., .i quidem Me non es atque a4e.. . 

Video ego te amoris ualde Mehtm tomeo, 
Adule.eens: 10 te magis uolö monitum. A. Mone. 

15 B. Caue si. eum amore tu unquam beUum stflmpserls. 
A. Quid faciam P B. 'Ad matrem eius tUtumias dOMum, 

Expurges, iure., ores, bldnditer PBBC-
Bamque exores, ne tibi suscensedt. 

A. 1hJpttrgabo KBBCLESOMNIA ad ratteam rauim. 
V. 1 fehlt allem Anschein n~ch der Raum für den PersonenweohseJ 
nach adfer; was aber vor kercle stand, ist unerkennbar; mit den Zügen 
atimmt am besten P~R1, aber perii widerstreitet dem Metrum, von 
Ausrufungen passt UAE leidlich, nicht aber KEU oder dgJ., möglich 
ist aueh dars die drei oder vier Lettern ein Wort enthielten, das noch 
Zlll' Rede des A~ gehört. V. 2 und 3 ist es am natürlichsten, ganz dem 
A. in den Mund zu legen; die Rede ist abgebrochen, A störst seine 
Befehle (nihil moror precario) kurz und abgerissen aus. In V. 5 stehen 
zu Anfang fünf unsichere Buchstaben, etwa ~~~QIj:, zum Schlusse 
des Verses stand T oder S. Da der Vers ausftihrlichere Besprechung er
fordert, so wird an anderem Orte über ihn gehandelt werden. Zum 
Schlu8s von V. 9, den ich nicht entziJTern konnte, scheint das A sicher, 
den Zügen Dach würde etwa PERUORSARIA gut zu den Resten pas
sen; möglicli aber auch, dafs peruorslU OfItnia statt peniorlt omnia 
dastand; AE ist mit E öfter im Palimpsesten verwechselt. V. 11 ge
bietet das Versmaafs dixti statt dixisti zu schreiben, eben deswegen 
ist in V. 12 es zu streichen. V. 16 habe ich Hiat vor dem Personen-

• 
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wechsel angenommen j weniger wahrscheinlich ist er in der Caesura 
Penthemimeres nach matrem anzusetzen. V. 17 folgten am Schluss 
entweder eine oder zwei Lettern; man kann schwanken, ob das sicher 
erhaltene PREC zu preets, Conjunctiv Praesentis (vgl. Priscian I p. 
396H: "multa Bt",iliter aneipiti terminatione in UM eadmuJlle signi
{ieatione protulerunt antiqui ut •••. " . 'preeq' et ( preeor') zu ergänzen 
ist, oder zum Ablativ Sing. prece in dem nämlichen Sinne, wie V. 3 
preeario gebraucht ist; die erste Möglichkeit ist wahrscheinlicher. -
Der 19. Vers macht grofse Schwierigkeiten, auee wenn man annimmt, 
dafs KERCLESOMNIA reiner Schreibfehler statt kercle omnia ist. Der 
Senar 

Expurgabo bercle - omnia ild raucam rauim 
hat als letzten Fufs einen unerlaubten Spondeus, da rauis bisher nur 
mit langer Paenultima bekannt ist. Der Hiat in der Caesura Penthe
mimeres, ist gestattet; möglich ist iluch, dafs Plautus die Form B3;pu
rigabo gebrauchte, und die Einführung des Hiat in diesem Falle nur 
der Nachläfsigkeit des Schreibers verdankt wird. Da aber die Formen 
purgare und purigare neben einander bei Plautus angewandt sind, so 
ist die Aenderung in Expurigabo nicht als nothwendig erweisbar. Wäre 
der Senar nur in einer einzigen Handschrift überliefert, so würde eine 
Umstellung wie 

Expurgabo herele - ad rauciun rauim omniil 
oder: 

Expurigilbo hereIe ad raucam rauim omniil 
nicht zu gewagt erscheinen. Allein die gleichzeitige Ueberlieferung 
durch Festus und Nonius, welche beide dieselbe Wortfolge schützen, 
spricht dagegen, für ein rau;, mit kurzem a aber vermag ich keine 
Belege beizubringen. 

12. belliata und belliatula. 

Zu der grorsen Zahl deminutiver Bildungen bei Schmeichelworten, 
welche die auf uns gekommenen Reste der römischen Komödien dar
bieten" kommt eine neue hinzu, die diplomatisch ebenso sicher gestellt 
scheint als ihre sprachliche Erklärung unsicher. ,Cas. IlU 4, 28 ist ein 
verderbter und vielfach vergeblich' restituierter jambischer Senar in B 
in folgender Gestalt überliefert: . 

VIL Qui nimis ergo SEN Bella bellattcla. 
Die Vulgata hat, um von allem andern abzusehn , kein vollständiges 
Metrum erreicht; sie giebt: 
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OL. Qui", i,,",s ergo? ST. Bella bellamla. 
Der Meier Olympio fordert seine Braut Casina auf, sieh in das Braut
gemach zu begeben, und der mit ihm einverstandene Greis Stalino be
stärkt oft'enbar die Bitte seines Meiers, indem er Doch ein Schmeichel
wurt hinzufügt. Lambinus schrieb bella bella tu mea, Douza bells, 
bella tu mea, Scaliger bella mea bellatula u. s. w. Zwei spätere Pala
tinische Mss. fügen nach Pareus Angabe zum Schluss des Verses noch 
das Wort m"lier hinzu. Daraus war zu vermuthen, dars der Schreiber
die wegen schlechter Betonung sehr zweifelhafte Besserung OL. Qui", 

imus ergoP ST. [/1 belle bellula m"lier beabsichtigte; vgl. meine Ab
handlung de tannei, Plaut. p. 24 fg. Im schwer lesbaren Palimpsesten 
erkannte Geppert (Zeitsehr. f. d. Gymnas. XVII S. 627) QUINIMUSER
GOSTBELLEBELLEMULIER; danach schien also A das ,,",lier jener 
jungen 8ss. zu bestätigen. Weil ich aus dieser Angabe keine Besserung 
zu geben wusste, vermuthete ich ebendas. Bd. XVIII S. 529: " Vielleicht 
verdankt das ST hinter ERGO seine Entstehung einer Flüchtigkeit des 
Schreibers und rührt nur von der Personenbezeichnung des STalino 
her, so dars es zugleich das ursprünglich im Texte stehende I ver
drängte. Da aber das doppelte belle sowol eine andere Form desselben 
Stammes verdrängt haben als nur aus Versehen wiederholt sein kann 
u. s. w." Diese Conjecturen sind durch Untersuchung der MaiJändi
sehen Handschrift bestätigt worden. Statt des ST hat der Ambrosianus 
einen freien Raum, wie er bei dem Personenwechsel für eine später 
einzutragende farbige Letter freigelassen wurde, und dann ein I, dessen 
Form im Palimpsesten nur ungemein wenig von der des T unterschie
den ist. An Stelle des BELLEBELLEMULIER aber, wovon die drei 
letzten Buchstaben Geppert nur vermuthungsweise zugesetzt hat, giebt 
er ganz sicher: 

BELLEBELL~rULA 
nichts weiter. Die drei durch Punkte als fraglich hervorgehobenen 
Lettern sind relativ doch sicher: denn statt des I könnte nur ein an
derer senkrechter Buchstabe, also E oder dgJ., dagestanden haben, 
statt des AT nichts anderes als N, welches aber um ein Geringes breiter 
als gewöhnlich gedehnt sein müste. In dem Verse 

OLYMPIO. Qui", imus ergoP STALINO. 1 belle belliatuld 
ist belliat"la als ein Schmeichelwort zu fassen. Wollte man annehmen, 
dars im Palimpsesten N an Stelle des AT überliefert wäre, so erhielte 
man in der Form belli",ula eine Bildung, welche in den zahlreichen 
italienischen Deminutiven auf -i",o, speziell in dem heute gebräuchlichen . 
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bell-ino (von bello) ihre Analogie finde, u,nd von Seiten des Metrums 
lässt sieh QÜt Annahm.e eines Hiats in der Caesura PeAtk~ru, 
zumal bei gleicbzeitigem Personenwecbsel nicbts daie&en ei.QweJJdeD. 
Allein di~ Tradition der PalaUoi bell4tula lässt sieb wol aus b,'li.~,. 
nißlU abeI' !lUS belliAula v.,rderbt deQken. Eine Stelle im Ru.dens. in 
der die Form belliata berzustellen ist, setzt das Deminutiv btliiatwl4 
aufser Illlen Zweifel Nämlicl1 Bud. 463 (= 11 5, 6) ist nach. dem eiD
Iltiamigen Zeugnisse der Pala.tini. zu bessern: 

.Bm tibi aquam, fIIea '" belliata. em, sie wlO. 
Frühere Her.ausieber verdrängten das genügend beglaubigte btUiata 
durcl1 6,Ua, und vervo.ijständigten den Senar durch Herübernabme des 
Verbums amare aus defD vorhergebenden Verse. Fleckeisell verwarf 
dies Verfahren, vertauschte jedoch belliGta mit dem auch sonst be
kannten bel1Ml4, und sehob zur Vervollständigung des Senars ein vom 
Sinne nicht gefordertes eam ein i er schlug vor: Rn. tibi aql&am, mea IM 
bellula: hem, (eam] .ie uold Te ferre hontste, ut ego {ero: ul placBIU 
fIIÜti,. - Belliata und beUiatula gehen sieher auf den Stamm von beU", 
zurück, sind aber wahrscheinlich gebildet wie zum Beispiel ampliare 
von amplus. 

. 13. [increbrare] . 

. Tru(l.. I 1, 28 liest man seit Alters her so: 
Si rara/l ndCleS ducil, ab animo perlt: 
sm increbra'llit, ipsus gaudet, res Pfrlt. 

Es ist die Rede von dem Liebhaber, der bei selten gewährtem Liebes
genuss vor Traurigkeit zu Grunde geht, über oft gewährten zwar Freude 
empfindet, aber ~um Verderben seines Vermögens. Den Gegensatz zu 
Si raras n.oetes ducit soll also Sin inerebrauit bilden. Das Verbum in
erebrare aber, welches hier frequenter (acere bedeuten soll, ist ebenso 
wenig bekannt wie das Simplex erebrare. Der Palimpsest ist zu dieser 
Stelle nieht erhalten, jedoch genügen die übrigen Codices zur Auftio
dung des Richtigen. B und D geben sinerebrauit statt si inerebrauit, 
aus C wird die schlechtere Lesart si increpauit berichtet. Aeeht Plau
tinischer Brauch ist, in ähnlich gebildeten, antithetisch verknüpften 
Sätzen durch möglichst gleich gewählte Ausdrücke. den Gegensatz schär
fer und pointierter hervortreten zu lassen, und schon das än;a~ d-
1I1Jp.bOJl verdächtigt die Vermuthung increbrauit. Der Truculentus ist 
die bei Weitem verderbteste aller Plautinischen Komödien, und zwar 
lässt sich aus den sinnwidrigen Varianten der besseren Palatinischen 
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Mu.uscripte die besondere Art der Sehd~gkei1 ihres Arehe1ypos 
mit Gewisskeit erkennen. Währ.end in mebrtu'ea· StückeR, wie im 
Rudeos, Mos1elJaria, Casina u. a. m" der Archetypus an einigen Stelle~ 
so sehr gelitten hatte, daCs die B~hstaben stellenweise entweder gu: 
Dicht mehr oder doch nur unsicher erkennbar WaFeD, rührt eia gloCier, 
ja der gröste Theil der Verderbnisse im Truculentus davon her, dars 
der Schreiber des Archetypus _ flüchtiger als 80Dst wo, einen, 
mehrere oder viele Buchstaben am Anfang, Ende oder Mitte der Worte 
übersprang. Die Schäden vergröCserten sich im Laufe der Jahrhunderte 
bei FortpOanzung der Handschrift, und da der Ambrosianische Palim
p!\est nur in wenigen Blätterlagen fÖl' diese K.omödie erhalten ist, 80 

-bietet, was uns an handschriftlichen Hilfsmitteln, abgesehen von den 
untauglichen interpolierten Codices, geblieben ist, zum Theil ein sinn
lOBeS Gewirr unzusammenhängender Wortfragmente dar, und nur um 
die Hauptschäden fortzuräumen, bedarf es noch der Kraft vieler. 
Manches ist schon von Früheren glücklich gebessert, aber von neueren 
Editoren unbeachtet gelasten, z. B. Truc. Prol. 9 Athen[ae] ista[e]c sumo 
Vulg., Athen;s (oder Atkims) tracto Codd. - auch Truc. I 2, 71 ist in 
der Mitte des Verses [t]am aus dem am der ßss. hinzuzufügen, gerade 
so wie A. Speogel kurz vorher tam id optumumst aus den Spuren der 
Ueberlieferung verbesserte. Zu allen diesen Verderbnissen kommt, 
daCs schon Schreiber von Handschriften, wie der des Palatino - Heidel
herg.ischen Codex. C, des Copierens unverständlicher Worte satt, ihr 
kritisches Talent zum Schaden der Ueberlieferung erprobten: ein Bei
spiel liefert das Si increpauit des C in diesem Verse, welches ich nach 
der Geppertschen Ausgabe aus der Schneidersehen eollation anftihre. 
Der Archetypus der Palatini lieCs im vorliegenden Falle ein sd und 
bald darauf ein c aus. Es ist herzustellen: Sin crebra[s d]u[c]it, also: 

Si raras noctes ducit, ab animo perlt: 
Sin crebras ducit, ipsus gaudet, res perlt. 

14. [accon§'erere]. 

Ganz das nämliche Verhältniss begegnet auch Truc. I 2, 17, wo 
~an bis auf die neuste Ausgabe herab das Doppelcompositum accon
gerere liest, das sonst nirgends bezeugt ist, und schon durch seine un
gewöhnliche Bildung auffällt. Oie Vulgata hat: 

Me iUis quidem haec uerberat uerbis, nam ego Auic dona accongessi. 
Die neuste Ausgabe von Geppert bietet den anapaestischen Septenar: 

Me illis{ce] quidem haie uerberat, tterbis, nam ego huc bona mea ac
congusi. 
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Die Palatini geben in Uebereinstimmung mit dem Palimpsesten illil 
statt illisu, A fälschlich UERBERANT für uerberat; B hat zum Schluss 
huc dom adeceui, C und D wieder mit offenbarem Correcturversuch 
hut dona ConCfl's1, A nach Gepperts Mittheilung BONAMEADIGESSI. 
Aus diesen Varianten schloss ich in der Zeitsehr. f. d. Gymnas. xvm 
S. 534, im Archetypus der Palatini habe huc done adeussi statt hHt 
don[a mJea decesBi, und dies im Vergleich mit der Ambrosianischen 
Ueberlieferung Mr huc bona mea degels1 gestanden; und weil der Pa
limpsest statt eines langen Verses vielmehr zwei kleine giebt, deren 
erster bei uerbis aufhört, so stellte ich zwei anapaestische cataleetische 
Dimeter oder Semiseptenare her: 

Me illis quidem haec uerberat uerbis, 
N am ego hue bona mea degessi. 

degerere ist der übliche Ausdruck für das Darbringen solcher Geschenke. 
Die Vermuthung ist durch den Palimpsesten bestätigt worden, welcher 
nicbt DIGESSI, sondern sicher DEGE8SI darbietet. Fehler wie UER
BERANT statt UERBERA T sind im Ambrosianus nicht viel weniger 
selten als -AM für -A, ein Fehler, welcher namentlich in den ältesten 
Handschriften lateinischer Kirchenväter sehr oft begegnet. So steht 
Trin. 211 im Palimpsesten ziemlich deutlich LUBEANT statt lubeat, 
wie auch bereits Geppert sah; Ritscbl giebt sehr vorsichtig an. UBEANT; 
die erste Letter ist jetzt zum Theil in einem Loch, zum Theil von der 
Vulgatschrift bedeckt, doch lässt sie ein unten erhaltener Strich als L 
erkennen; entschuldigt wird hier das lubeant statt lubeat durch das 
unmittelbar folgende sdant. 

15. [pausal'e]. 

Trin. 187 lautet, im Anschluss an die Palatini in den Ausgaben: 
MEGARONlDES. Pa'Usd: 'Uicisti castigdtorem t'Uum. 

Allein das ungewöhnliche Zeitwort pausare "anhalten" kommt an
derswo bei Plautus nicht vor; den Imperativ dieses Verbums anzuneh
men scheint demnach bedenklich. Nicht geringeres Bedenken aber 
erregt die neuerdings aufgestellte Ansicht, mit Beibehaltung der ur
sprünglichen Länge des femininischen -a den Nominativ des Substan
tivs pausa in soloecistischer Anwendung zu statuieren. Der Anfang 
dieses Verses ist in A freilich nicht leicht lesbar, allein sofort springt 
in die Augen, dafll für einfaches PAUSA der Raum viel zu grofs ist, 
da alle Senare gleich weit eingerückt zu werden pflegen, und genaue 
Betrachtung der Stelle durch die Lupe lässt folgendes als unzweifelhaft 
erkennen: 
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llA TC . 1U19STI etc. 
Der Punkt hinter dem ersten C bezeichnet eine mittelbreite Buch
stabenstelle, die wegen dick aufgetragener Vulgatschrift unlesbar ist: 
doch ragt oben über derselben noch deutlich erkennbar der äufserste 
Theil eines schrägen Querbalkens hervor, wie ihn aufser dem M, für 
das der Platz hier nicht ausreicht, nur das A hat. Das C in UI<;ISTI 
ist zum grösten Theile von der zweiten Schrift bedeckt. Als sicher 
lässt sich also die Lesart llA TCAIUICISTI hinstellen, und so wird auch 
zu schreiben sein: 

IIavaat: uicisti castigatorem tuum. 
Bei griechischen Komikern ist besonders das Activum IIave in diesem 
Sinne im Gebrauch. Was die Form der griechischen Lettern angeht, 
so kann ich darüber folgende Mittheilungen machen. Es fmden sich 
nach meiner Wahrnehmung im Trinummus noch aufserdem mitgriechi
schen Lettern geschrieben: AllAr€ V. 266, OIX€TAI V. 419, MW
PWC V. 669. Alle vier Stellen sind schwer lesbar, doch lässt wieder
holte Untersuchung keinen Zweifel über die Form der Buchstaben. 
Das hier angewandte Alphabet ähnelt dem in den von Mai (Mailand 
1819) unter dem Titel" lliadis fragmenta antiquissima cumpicruri. 
itemque scholia mtera ad Ody.seam edente Angelo Maio etc." nebst 
einem getreuen Facsimile (es enthält Ilias XXI V. 393-409) veröffent
lichten Bruchstücken. Nur sind die Buchstaben im Plautus um ein 
Weniges kürzer und schmaler. Das griechische A hat in den Ilias
fragmenten einen wagerechten Querbalken in der Mitte, während 
dieser hier etwas gekrümmt von links nach rechts aufsteigt. Dagegen 
ragt, wie bei dem lateinischen A im Palimpsest, in beideu Handschriften 
der zweite Schenkel des spitzen Winkels des Alpha über den Scheitel
punkt hinaus, also A. Man sieht, dafs beide Schreiber die Form des 
griechischen Alpha der des lateinischen A möglichst anzupassen such
ten. Die Grundstriche des M ferner sind in den Resten des Plautus 
etwas schräger als in den Homerischen llruchstücken. Immerhin aber 
ist, abgesehen von diesen und ähnlichen Besonderheiten, der Charakter 
der Schrift im Allgemeinen derselbe, d. h. möglichste Annäherung der 
griechischen Majuskel an die römische quadratische Form. Da nun 
zugegeben werden wird, dafs der Plautinische Palimpsest in Italien ge
schrieben ist, so folgt für den Abfassungsort jener aus der berühmten 
Sammlung des Genuesen Joh. Vincentius Pinelli stammenden Ilias
handschrift mit Wahrscheinlichkeit, dafs auch diese von einem italie
nischen Schreiber angefertigt wurde. Auf solchen Ursprung hat, ohne 

Herme. I. 20 
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die Uebereinstimmung des Schriftcharakters mit dem Plautinischen 
Rescriptus zu kennen, schon der Mailändische Bibliothekar und ge
lehrte Orientalist Anton Ceriani geschlossen; dieser sagt in der Prae
fatio zu den von ihm (Mailand 1864) edierten "Montl.menta ,acra 8t 
profana ea; codicibus praesertim bibliothecae Ambrosianae" tom. m 
p. XX über den Homerischen Codex folgendes: "In basi litterarum, et 
paullum uel in exiguioribus ductibus pro proceritate literarum el cete
rorum codicum more imitatur ueterem quadratum Latinorum ckaracte
rem magnamque in picturis cum Herculanensibus ac Pompeianis simi
litudinem habet." 

16. [Diona]. 

Nach Camerarius' Vorgange lassen die neusten Plautusausgaben 
den Miles Gloriosus Pyrgopolinices bei" Diona und Mars" schwören 
in dem Verse Mil. Glor. 1414R: 

Iuro per Dionam el Mflrtem, me nociturum nemini. 
Allein diese Schwurformel ist sonst nirgends bezeugt, und über die 
Göttin Diona, welche aus dem griechischen Original herübergenommen 
sein müsste, lassen sich selbst aus der hellenischen Mythologie wenig 
sichere Nachrichten zusammenbringen. Sie gehört zu den alten Gott
heiten, .welche vor dem jüngeren Göttergeschlecht allmählig immer 
mehr in den Hintergrund zurücktreten. Die einzige Möglichkeit der 
Erklärung, wenn die Tradition auf Diona hinwiese, wäre, sie als Mutter 
der Venus zu fassen und anzunehmen, der Miles, welcher im vorigen 
Verse Venen"us nepotulus spottweise genannt wird, schwöre nun bei 
der Mutter und dem Gatten der Venus. Andere Kritiker schlossen sich 
der Vermuthung des Meursius an, welcher per Dianam el Martem zu 
bessern vorschlug; noch HeJ!tzberg erklärte sich kürzlich für dieselbe. 
Allein hier befremdet einmal die Verbindung der Diana mit dem Mars, 
zweitens aber die Anrufung der Jagdgöttin durch einen prahlerischen 
Krieger. Das Missliche beider Versuche erkannte Th. Bergk. Die Pa
latinischen Handschriften weisen statt per Dionam oder per Dianam 
auf peridam (CDa) oder peridum (B). Bergk nahm an, dars im Arche
typus der Palatini zwischen per und idum (oder idam) die drei Buch
staben lap ausgefallen seien und dars das gewöhnliche Martem die 
längere archaische Form Mauortem verdrängt habe. Er schrieb daher 
(im Hallischen Universitätsprogramm zum 2. Aug. 1862 p. 5): per 
Lapidem et Mauortem; Iupiter Lapis ist als Schwurgott aus Festus, 
GeUius und Polybius bekannt. Allein die seltnere Form per Lapidem 
liegt der handschriftlichen Ueberlieferung peridum (oder peridam) nicht 
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so nahe als die einfache Form periou[e]m (d. h. per louem), welche 
bereits die dritte Hand in dem 'yaticanus D (d. h. Dc) durch Conjectur 
erreichte. In Handschriften dieser Zeit sind d und 0 oft verwechselt, 
z. B. Poen. V 3, 29 hat B qudd statt quod, Truc. 11 8, 4 hahen Bund 
D si coatur statt sic datur. Der Palimpsest blieb Ritschl unerkennbar; 
die Seite 380, auf deren zehnter Zeile der Vers steht, ist sehr schlecht 
erhalten, bei hellem Lichte aber erscheinen deutlich PERIOUEM, und 
das Folgende, obwol nicht sicher lesbar, passt so genau zu ETMAUOR
TEM, dars per louem et Mauortem als durch den Palimpsest gesichert 
zu betrachten und der trochäische Septen ar so herzustellen ist: 

luro per louem et Mauortem, me nociturum nemini. 
Für die Verbindung des Jupiter und Mars in diesem Schwur bedarf es 
keiner Rechtfertigung. Es ist überflüssig daran zu erinnern, dars schon 
das Göttersystem des Numa diese beiden Götter mit Einschluss des 
Quirinus zu engerem Verband vereint. Der Soldat Pyrgopolinices ruft 
den höchsten Gott, den Jupiter, an, und nach diesem den für ihn 
demnächst bedeutsaDl.'lten, den Kriegsgott Mars. 

17. [strenuare]. 

Pseud. 628-630 lauten nach Ritschls Restitution: 
(ßARPAX) Siquidem hercle etidm S'llpremi promptes thensauros louis, 

Tibi libellam argenti numquam credam. PSEVDVLVS. Dum 
te strenuas, 

Res erat solUta. ßARPAX. Vinctam potius sic serudttero. 
Die früheren Herausgeber, deren Versuche Ritschl in der Anmerkung 
zu diesem Verse zusammenstellt, haben die schwierige Stelle durch 
mannigfache Aenderungen zu heilen gestrebt. Die meisten hielten an 
dem durch die Palatini überlieferten Verbum strenuare fest, welches 
sonst nicht vorkommt. Man fasste es intransitiv in dem Sinne: "dum 
tu negando ita strenuum hominem te ostentas: ittierim res solu; poterat. .. 
Dazu war nothwendig, das in allen Manuscripten mit Einschluss des 
Palimpsesten überlieferte Futurum erit in der ersten Hälfte des letzten 
Verses in erat zu verwandeln, und diese Aenderung ist meist fest
gehalten worden. Dars die Bildung strenu-are von strenU-llS der Regel 
nach nicht intransitiv sein durfte, sah Ritschl; er schrieb daher te für 
tu, welches alle Hss., auch die Ambrosianische, gleichmäfsig schützen. 
Das Zusammentreffen zweier Aenderungen, die nothwendig waren, um 
ein sonst nicht überliefertes Wort zu halten, dessen Beibehaltung noch 
dazu eine sehr matte Ausdrucksweise bewirkte, veranlasste Ritsch) 

20· 
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zum Zweifel; vgl. seine Note: "si modo fuisse strenuare uerbum .atis 
eredibile eSl." Er hielt an der Form nur fest, weil der Palimpsest, 
obschon nicht ganz deutlich [er bezeichnet ihn durch (A)] , mit den 
Vertretern der Palatinischen Recension genau übereinzustimmen schien. 
Diese geben mit veränderter Personenabtheilung : eredam dum tu .tre
nuas 11 ps. Res erit soluta. Dabei ist zunächst daran zu erinnern, dars 
der Palimpsest in allen erhaltenen Theilen jede Personenbezeichnung 
fortlässt, nur da, wo Personenwechsel in Mitte der Verse eintritt, filr 
eine später farbig auszufüllende (griechische) Majuskel, wie sie sich 
z. B. im Codex Bembinus des Terenz erhalten haben, einen kleinen 
Raum frei lässt. Wo eine neue Person mit dem Anfang eines Verses 
eintrat,blieb kein Raum leer, der breite Rand war zur Aufnahme dieser 
Letter bestimmt. Daher ist aus dem Fehlen des Zwischenraums für 
Personenwechsel zwischen credam und dum nicht mit Gewissheit zu 
folgern, dars der Schreiber des A die Person des Pseudolus gerade zu 
Anfang der dritten Zeile, also vor Res erit .oluta, eingesetzt wissen 
wollte. Der Zwischenraum zwischen credam und Dum war eben in A, 
wie öfters, aus Versehen vergessen worden. Auch im Bembinus finden 
sich häufig dergleichen Versäumnisse, die der erste Schreiber selbst 
oder, wenn man will, der erste Corrector, welcher die Personenlettern 
dazumalte , dadurch gut machte, dars er die rothen Buchstaben über 
die Zeile setzte. - Th. Bergk hielt in dem schon erwähnten Rallischen 
Programm p. 4 an den überlieferten tu und erit fest, und vermuthete: 

Tibi libellam argenti numquam ered[u]am. PSEVD. Dum tu obstinas, 
Res erit solitta. HARP. Vinctam potius sie seruduero. 

Der Palimpsest, welcher Ritschl nur zum Theillesbar war, bestätigt in 
V. 628 die Schreibart thensauros, in V. 629 giebt er LIBELAM mit 
einem einzigen L statt libellam, am Versschluss aber sicher: CREDAM
DUMTUSTERNUAS, dann im folgenden Verse: RESERITSOLUTA. 
Dadurch ist der Sinn hergestellt, und zugleich die schon von Salma
sius veröffentlichte Conjectur: PSEVD. I, dum tu sternuas (oder .ter
nuis), Res erit soluta, im Ganzen bestätigt; nur ist das I überflüssig. 
Pseutlolus sucht den Rarpax zu überreden, ihm das für den Kuppler 
Ballio bestimmte Geld zu übergeben. Dieser weigert sich aus Miss
trauen und erklärt, selbst wenn Pseudolus Verwalter der Schätze des 
Jupiter sei, ihm keine libella argenti anvertrauen zu wollen. Darauf 
sagt ihm Pseudolus: Dum tu sternt4as, Res erit soluta, also: " In so viel 
Zeit, als du zum Niesen gebrauchen würdest, d. h. in einem Augenblick, 
kannst du die Sache abmachen;" worauf Rarpax .oluere in anderem 
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Sinne als " gelöst " und res in anderm Sinne als das "Geld," welches 
er im Beutel führt, fassend erwidert: Vinctam potim sic seruauero. 

18. [puS'nad]. 

E. Benoist ("Lettre a M. Egger BUr divers passages de "Äulularia" 
Lyon 1865 p. 19 fg.) hat neuerdings das ursprüngliche - d der lateini
schen Ablativendung für die acrostichischen Argumente der Plautini
sehen Komödien bei Besprechung von V. 7 des Argumentum zur Aulu
laria wahrscheinlich zu machen gesucht aus der Lesart des Codex 
Vetus (Ritschl's B), welcher im Argumentum zu den Captiui V. 1 nach 
der für ihn gefertigten Copie "Capttts est in pugnad Hegionil filius" 
bieten soll. Es ist sehr wahrscheinlich, dafs zur Zeit des Plautus das 
allmählig immer mehr verschwindende - d des Ablativs, auch wo es 
nicht mehr geschrieben wurde, seinen Einfluss noch auf die Ausde~
nung des fIiats äufserte, in ähnlicher Weise, wie die Hiate der Home
rischen Gedichte zum Thei! durch mehr oder weniger bewahrte S - und 
Digamma - Laute erklärbar sind. Wenn aber auch in vielen Fällen ein 
solcher D - Laut noch gehört wurde, so ist doch eine andere Frage, ob 
Plautus ihn noch durch die Schrift ausgedrückt habe. Unsere Hand
schriften bieten von dem - d an den Ablativen von Substantiven, so 
weit ich sie kenne, kein sicheres Beispiel: denn nur durch Versehen 
des Copisten, welchem wol zugleich eine der modernen Ausgaben des 
Plautus vorlag, in denen zum Thei! aus Conjectur pugnad gedruckt ist, 
drang die Form mit dem -d in den Vers der Captivi; B giebt vielmehr 
in Uebereinstimmung mit den übrigen Codices: 

Captus esl in pugna Hegionis /ilim. 
Benoist ist durch seinen Copisten aber nicht nur an dieser einzigen 
Stelle getäuscht worden; er nennt denselben zwar "un des plul ICro
pukux de la bibliotheque du Vaticain, qui me copie page par page, ligne 
par ligne, en reproduisant les S1.·gles, les abreviations, en employant les 
encres diverses de l'original, en obseroant avec soin les majuscules, les 
ratures, les surcharges, en mesurant mime les blanes;" aber nichts 
desto weniger ist kaum eine Collation je so nachlässig und ungenügend 
gemacht worden. Auf p. 27fgg. giebt Benoist eine Probe der Copie, 
indem er den Wortlaut der ersten Scene des zweiten Akts im Codex 
B abdrucken lässt. Um von Kleinigkeiten abzusehen, sind darin fol
gende falsche Angaben: 

V. 3 odioBUI statt odiosas; 5 reptam statt reptam d. h. repertam ; 
6 insito statt inselo d. h. in saeculo; 7 eogitabo statt eogitato; 9 ae
quu statt equu; 18 petor statt peior; 19 istaee statt istaee erste, istae 
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zweite Hand; t 9 te statt re; 23 Ziber statt liberis; 25 excutiunt statt 
excuciunt; 26 soror jubet statt iubet soror; 27 emorar quidem (so I) 
statt quidi emoriar; zum Schluss von V. 27 ist der vom ersten Cor
rector selbst zugefügte Vers Sed his legibus si quam dare uis ducam 
ganz vergessen; 29 cedo statt cedo; 32 Eeam statt Eam; iubas statt 

b 
iubes; 33 rogas statt uis roga; 35 praegnantem statt pregnantem; 
37 mistum statt istum; 38 nostror, statt nostro"x (so!) d. h. nostro
rum; 39 dapsillis statt dapsiles; 41 sunptib> statt sumptib>; 41 redi
gunt statt redigunt d. h. rediguntur; 47 num statt nunc; 48 Et statt 
BVNOilf Etj 48 (rater Ego statt (rater Megadorus Ego. Dafs ein 
solcher Copist hinter imperia in V. 40 eine Rasur übersah, in welcher 
e stand, in V. 44 nicht bemerkte, wie zwischen malu und ecastor der 
freie Raum einst durch ein später ausgekratztes m ausgefüllt war, die 
Lücke in demselben Verse zwischen ecastor und eius um 8 Lettern zu 
klein bezeichnete, in V. 36 postum, als hiefse es postumen anmerkte 
statt des richtigen postum> d. h. postumtts und dgl. mehr, wird be
greiflich erscheinen. Die Interpunktion und Abbreviaturen sind eben
falls keineswegs genau angegeben, auch die Wortscheidung ist nicht 
immer richtig copiertj da jedoch für die Texteskritik hierdurch kein 
Nachtheil erwachsen kann, so übergehe ich diese Fehler. Nicht viel 
besser steht es mit der von Benoist mitgetheilten Probe aus D. Die 
Ausgabe der Cistellaria, welche derselbe Gelehrte vor nicht langer 
Zeit veröffentlicht hat, ist mir bisher unbekannt geblieben, doch steht 
zu fürchten, dars sie nach denselben Collationen gemacht ist; nach den 
Proben, die 'oben gegeben sind, darf auf Varianten , welche auf dieser 
Copie beruhen, keine Rücksicht mehr genommen werden. 

19. [euol'sal'e] • 

. Trin. 409 gehört zu den verzweifeltsten Stellen im Plautus. Der 
Vers ist in den Palatinischen Codices verloren gegangen, nur der Pa
limpsest hat ihn erhalten, und giebt damit einem in der Luft schwe
benden quam si seine syntaktische Beziehung. Gewöhnlich las man: 

407 Piscator, pistor abstulit, lanii, coqui, 
408 OUtores, myropolae, aucupes. confit cito, 
410 Quam si tu obicias (ormicis papauerem. 

Da Ritschl in A zwischen Vers 408 und 410 einen neuen Senar ge
wahrte, von dem er folgende Buchstabenreste erkannte: 

NONKI~GLEMINUS~P9~~ ............ CITO, 
so schrieb er Parerga Plautin. I p. 577 zweifelnd: 
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Non kerele minus [dinpitur drgentum] eito, 
Quam si formteis tu obicids papauerem. 

3lt 

er schlug zugleich distraMtur argentum oder mit engerem Anschluss 
an seine Aufzeichnungen auorsumst argentum vor; Vollbehr wollte 
lieber euorsae sunt minae; in seiner Ausgabe endlich schrieb Ritschl 
euorsi sunt nummi. Th. Bergk fasste in seiner Recension der Ritschl
schen Ausgabe V. 409 als Dittographie zu 408, und schlug im engen 
Anschluss an Ritschls Variante vor: 

Non hereie minus se uorsant tUrbines eitd. 
Eine andere Angabe machte Geppett (über den Cod. Ambrosianus 
S. 32). Er sah, dars zwischen MINUS und UORS nicht N stehen 
könne, sondern zwei senkrechte, sicher unverbundene Striche. Den 
ersten von diesen hielt er für nur der darübergeschriebenen Vulgat
schrift angehörig; allein dann wäre ja im Texte des Plautus ein leerer 
Raum ohne Grund gewesen, wie sich dergleichen sonst nicht finden. 
Aufserdem las Geppert nun so: 

NONKERCLEMINUSIIE UORSAT. RMOT ... CITO. 
Der Palimpsest ist auf der Seite 256, dessen zwölfte Zeile dieser Senar 
einnimmt, sehr gut lesbar, dieser Vers ist etwas schwerer erkennbar. 
Zwischen MINUS und UORS stehen zwei Buchstaben, deren zweiter 
ein deutliches I ist; der erste ist nur in der unteren Hälfte erhalten, 
kann aber nur D oder allenfalls B gewesen sein: vor CITO stand deut
lich ITUR. Zwischen DlUORS und ITUR stehen deutlich acht Buch
staben, deren erster E scheint; der zweite war sicher D, der dritte 
sicher I; der vierte ist in einem senkrechten Loch, aber aug einem Häk
chen, das an der rechtim Seite desselben erscheint, wahrscheinlich S ; der 
fünfte ist wieder in einem senkrechten Loch, doch macht ein Quer
balken oberhalb ein T wahrscheinlich; der sechste ist R, könnte höch
stens noch K sein; der siebente A; der achte scheint K. Danach er
giebt sich folgende Lesart: 

Non hercle minus diuorse dtstrahitur cito, 
Quam si tu obicias formieis papauerem. 

So heifst es ganz ähnlich von demselben Vermögen des Charmides 
Trin. 617: quom apsenti Me tua res distrahitur tibi. - Die Redeweise 
diuorse distrahi ist ächt Plautinisch; auch diuorsum distrahi war im 
Gebrauch, wie öfter in ähnlichen Fällen Adjectiv und Adverb wechseln; 
vgl. Merc. 470 quo pacto ego diuorsus distrahor. Ueber die Betonung 
in V. 410 vgl. Corssen über Ausspr. Vokal. u. s. w. Il S. 466. 

Rom. W. STUDEMUND. 



EIN NEUES AKTENSTCCK AUS DER FINANZ
VERWALTUNG DES L YKURG. 

Unter den im Jahre 1864 nordöstlich von den Propyläen gefun
denen Inschriftensteinen befindet sich ein Stück hymettischen Marmors, 
welches auf der Vorderseite Folgendes rnthält: 
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Der Stein ist 16 Centimeter dick und oben, rechts und unten ab
gebrochen; links ist theilweise der Rand erhalten, indess sind die ersten 
drei Buchstaben verscheuert. Zeile 9 ist links vor dem N ein kleiner 
Querstrich erhalten, welcher nur einem E oder einem n angehören 
kann; nach wiederholter Besichtigung des Originales hab~ ich mich 
für das letztere entschieden. Zeile 12 steht nach derselben Seite hin 
zu Anfang ein schiefer Strich, indess ist kein Ansatz einer zweiten 
Hasta bemerkbar, und es scheint daher ein etwas missrathenes I zu 
sein. Die Schrift ist die kleine und zierliche der 2. Hälfte des 4. Jahr
hunderts, die Anordnung der Buchstaben O''';OIX1)qov; doch findet sich 
Z. 18 eine kleine Ungenauigkeit in derselben. Die Zeile enthielt, wie 
sich weiter unten herausstellen wird, wahrscheinlich 50 Buchstaben, 
doch wird dadurch, dafs man diefs weifs, nicht viel gewonnen, da die 
erhaltenen Reste zu unbedeutend sind, um das Ganze daraus wieder 
herzustellen. 

Den Inhalt der Inschrift bildet, wie ein Blick zeigt, ein Volks
beschluss , und zwar scheint zu Anfang vor dem Bruche von der Rück
zahlung geliehener Gelder die Rede gewesen zu sein. Es folgen Be
stimmungen über die Verwaltung von Staats opfern und - festen, die 
Beamten, welche dabei thätig sein, und die Cassen, welche Zahlungen 
leisten sollen; endlich über heilige Schätze. Die Inschrift bildet somit 
ein Gegenstück zu der von Böckh inder Staatsh.II S. 49ff. ( Rang. 118) 
behandelten, welche nach Kirchhoffs neusten Untersuchungen noch in 
die Lebenszeit des Perikles gehört 1). Eine Vergleichung derselben mit 
den Fragmenten der Rede des Lykurg nEei ÖtOtX~O'EW~, dem Volks
beschlusse des Stratokles hinter den Lebensbeschreibungen der 10 
Redner, endlich den bereits von Böckh auf Lykurg bezogenen Frag
menten der Hautgelderinschriften machen es unzweifelhaft, dafs der 
Beschluss der Finanzverwaltung des Lykurg angehört und wahrschein
lich auf Antrag des letzteren selbst gefasst worden war. Unter den 
auf Antrag des Stratokles dem Lykurg nach dessen Tode dekretirten 
Ehren war auch die, dars der Schreiber des Volkes die Volksbeschlüsse 
des letzteren in Abschriften h axeonoÄ.u nÄ.1)O'lov ,,;wv avcxf)wux

,,;wv aufstellen solle, eine dieser Copien haben wir möglicherweise vor 
unslI). 

1) Die Resultate Kirchholl's, die Zeitbestimmung der Inschrift anlangend, sind 
durch eine ,"on mir in den Annalen des Römischen Institutes v. J. 1865 S. 31511'. 
mitgetheilte Inschrift bestätigt worden. 

2) Werden mit den Worten 11),''1(11011 T. a. Weihgeschenke des Lykurg be-
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Der zertrümmerte Zustand der Inschrift macht~s nöthig, auf die 
einzelnen Stücke näher einzugehen. 

Z. 1-4. A7t8tö~ ö' h 'lOV . a - - - - ["a neqto]vr;a ""06-
";wv n;", X(>1) [.ua'lwv] - - - - [.,;a n(>]oö8öav8Ia~iva A§a[vaÄ.taxB
a~at] - - '- - [Ta lIava.:hJJla]ta 'la ~8'Yala. Der Zusammenhang 
scheint gewesen zu sein, dafs nachdem im Vorhergehenden von der 
Rückzahlung geliehener Gelder die Rede gewesen war, weiter über den 
Ueberschuss der dazu bestimmten Fonds verfügt wird; vgI. zur Fassung 
den bereits angezogenen Volksbeschluss bei Böckh Staatsh. III A § 9. 
Nach dem Volksbeschlusse des Stratokles hatte Lykurg, wahrscheinlich 
im Anfange seiner Verwaltung der attischen Finanzen, zu wiederholten 
Malen Anleihen bei Privatleuten ohne Unterpfand und wahrscheinlich, 
obgleich diefs nicht ausdrücklich gesagt wird, ohne Zinsen gemacht, 
deren Gesammtsumme auf 650 Talente angegeben wird S). 

Z. 4-8. ~8(>l~8a~at [öe] - - -laxnxov 8l~ Ta n(>OÖ8ö[a-
'] [' , ]' ,,, )~] Jl8ta~8'Pa - - - ";OJl xoa~o v TOV XaJlr;cpo(>txO'JI onw~ aLv - - - at 

nenr)xona al'Ylö8~ xa - - - [n]bn ";oV 8J1LaVTOV naaTO[V] - -
Es ist mir unmöglich gewesen, in diese Worte Zusammenhang 

zu bringen, doch weist die Erwähnung des xoa~o~ xaJlr;cp0(>tXO~ wieder 
bestimmt auf Lykurg hin. Dieser hatte nach einer später ausführlich zu 
besprechenden Stelle im erwähnten Volksbeschluss , welcher offenbar 
auch der Darstellung bei Pausanias I 29 16 zu Grunde liegt, x&a~OJl 
x(>vaovv 8l~ exa7;OJl xavr;cpo(>ov~ angeschaßl. Als zur Ausrüstung der 
Kanephoren gehörig sind auch die n8vr;~xona al'Ylö8~ anzusehen, Ly
kurg hatte das Wort in der Rede n8(>i. ÖL01X~0'8W~ gebraucht, woraus es 
Harpokration mit der Erklärung ,,"a EX niiv 0"J"8~~aTWJI ölxTVa citirt; 

zeichnet? Von solcben ist, so viel mir bekannt, nichts überliefert. Sieht man VOR 

L. ab und ist auf den Fundort der Inschrift etwas zu geben, so wäre der Raum 
zwischen demErechtheion uud den Propyläen besonders zur Aufstellung von Weih
geschenken benutzt worden. Es war diefs allerdings der einzige von Gebäuden 
freie Raum gröf'serer A'lsdehnung auf der Burg. 

8) Volksbeschluss des Stratokles 852B no).).a I1hcii." Malln;;v 11 ", nt t1HW, 

).a{Jw." xat n (! 0 11 a.,,~' a a. (xat) d. TOU. Tij. n6).~CtI' xal(!ou."at TOU I1~p.ov 'Ja 
mXPTa Ua"oala "at nEVT~"oP'Ja HUapTa. Der Sinn dieser Worte, welcher nicht 
immer richtig verstanden worden ist, scheint nur der im Text angegebene sein zn 
können, vgl. zur Form und zum Inhalt Hypereid. c. Demosth. 8.13 C.2 der Ausg. von 
Böckh lrp7J I1t "aTalCEx~ija:tat aU'Ja (Ta x~~p.aTa) iJp.ip n~or1~r1aPEtap.lpo. Ei. 
'Jo ~~W~'''OJI und 13 "at Eln~ip ön 'Jrp r1~p.rp n(!or1~r1c1.'/JtaTa' Ta x(!~p.a'Ja Ei. 
T~'" I1,0("7Ja,.". Von der Rückzalliung geliehener Gelder an die Tenedier scheint 
ein Volksbeschluss aus 01. 110, 1 zu handeln, wele-her im Römischen Bullettino 
von 1866 S. 106 W. mitgetheilt worden ist . 
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dieselbe Erklärung mit Verschweigung des Namens des Lykurg findet 
sich auch bei andern Lexikographen. Das Netz, mit welchem auf bild
lichen Darstellungen der Omphalos bekleidet ist, könnte nach dieser 
Erklärung vielleicht als alrh; bezeichnet werden. Ueber die Sitte, dafs 
die Priesterin der Athene bei bestimmten Gelegenheiten die Aegis trug, 
vgl. die reiche Stellensammlung zu den Paroem. gr. I p. 339. - Die 
letzten Worte sind vielleicht richtiger mit dem Folgenden zu verbinden. 

Z. 9 - 11. - - [w]JI ~ov d tO!; ~ov ~wrij(}O!; nO[l1jo] - - - [x]ai 
~oV!; a&Eov!; p.na 'lWJI Am[o'la'ltiJl 'loV 'O;'vp.mElnv ..9-voao.:ta]t 
np dli uji )O;'vp.nltp. 

Es folgen Bestimmungen über Opfer des Zeus Soter und Zeus 
Olympios. Beide waren Staatsopfer, das erstere sicher eine eo(}'l~ Anl
..9-no!;, und mit Schmausereien verbunden. Sie werden in den Rech
nungsablagen über die Hautgelder aus 01. 111, 3 W., über welche weiter 
unten ausführlicher geredet werden muss, aufgeführt und fielen das 
erstere in den Skirophorion, das zweite wahrscheinlich in den Mu
nychion 4). Die Bestimmungen, welche im Volksbeschluss über diese 
Opfer getroffen werden, sind offenbar rein administrativer Natur und 
betreffen die Beamten, welche bei der Verwaltung thätig sein sollen; 
diese sollen für das Opfer des Olympischen Zeus aufser den Epistaten 
des Heiligthumes dieselben sein wie - doch wohl für das des Soter, 
denn ein anderes Opfer dazwischen einzuschieben gestattet der Raum 
schwerlich. Welche Behörde gemeint sei, ist nicht deutlich, da die 
Hautgelder vom Opfer des Zeus O. von den ovi.i.orEi!; 'loi! o~p.ov ab
geliefert werden, welche auch sonst als iE(}OnOt~OanE!; 'lcjJ dtt 'lcjJ 
'O').vJlnltp sich genannt finden (C. I. Gr. n. 99); vom Opfer des Zeus 
S. aber von den (JOW'IIat, während anderwärts (Rang. 794 und öfter) 
die iE(}onowl dem Zeus S. und der Athene Soteira opfern; vielleicht 
beziehen sich die Z. 8 erhaltenen Worte auf die betreß'ende Behörde. 
Ueber die Thätigkeit der iE(}onotol und Anto'la'lat als VerwaItungs
beamte s. Böckh Staatsh. I S. 302 d. 

Nach einem doppelten Interpunktionszeichen heifst es weiter: 
Z. 11-14. xoO'[p.~O'at OE (Jwp.ov 'lcjj dtt np ~Wl"~(}]t 'lOV 

'ltlp.lov ~OV o~p.ov ~x ~W'II i[E(}WJI oano!; cX(}-yV(}tOJl exaO'lo]v 
~Jltav'lOV b 'lfi 'ln(}an1tt ex[ aOl"?}] - - - P.OV!; ~x ri]!; cXna(}x~!; rij!; 
Ax 'fW'II 'lE[ ;'W'II] - - -

Aus dem Leben des Demosthenes ist bekannt, dafs dem Zeus 
Soter am Ende jedes Jahres auf Staatskosten ein Altar geschmückt 

') S. A. Mommsen Heortol. S. 412. 
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wurde Ö), hiernach habe ich Z. 11-13 versuchsweise ergänzt, ohne 
für die Worte stehen zu wollen. EI~ 'Ca i6(!a 'Scheint der Titel 
einer Rubrik in den Rechnungsablagen des Schatzmeisters des Volkes 
gelautet zu haben, vgl. über diese Böckh Staatsh. I 232 f. Die 'U'Ceas
'Cla ist natürlich die vierjährige Finanzperiode ; das Wort kommt so viel 
ich sehe hier zum ersten Male vor. Im Folgenden scheint eine &na(!x~ 
&11:0 'HOV n[lwJI] erwähnt zu· werden '. über welche mir sonst nichts 
bekannt ist; zum Ausdruck und zur Sache sind zu vergleichen die 
&na(!xai 'Cov cp6(!ov, welche an den Schatz der Staatsgöttin gegeben 
wurden, und -(flu, nemlich eine Mine vom Talent, betrugen. 

Z.15-17. 3Vaaa3-a" !Je xai 'Cfi :A:ya3-fi Tvxr; ['CoV~ ieeo
n:OLOV~ f.Lua 'CWJI im]a'Ca'1:wJI 'C011 t6(!OV 'Cij~ :A'Ya.:tij~ T[vVJ~] 
- - - Ol~ xai 'CciJ :Af.Lcpta(!dcp xai 'CiiJ - - -

Des Tempels der :A'Ya~ Tvxr; hatte Lykurg in der Rede n:6(!i 
dLOLx~a6w~ Erwähnung gethan nach Harpokration s. v. :Ara3-~~ TV
Xr;~ Jl6(/ ~, das Opfer wird in den Rechnungsablagen über die Haut
gelder zwischen den Lenäen und den Asklepieen angeführt. Die Haut
gelder werden in diesen abgeliefert von den i6(!OnOLOi; fii.gt man den 
Namen derselben vor dem theilweise erhaltenen der Epistaten ein, so 
erhält man eine Zeilenbreite von 50 Buchstaben. Dars noch eine andere 
Bestimmung, beispielshalber der Zeit, dazwischen gestanden habe, er
scheint nach der Fassung der Stelle wenig wahrscheinlich, auch würde 
man· dann genöthigt sein, eine ungewöhnliche Breite des Steines an
zunehmen. Von einem Opfer des Amphiaraos in Athen ist sonst nichts 
bekannt und man könnte daher an eine in Oropos zu vollziehende 
Funktion denken und das Vorhergehende etwa auf Delphi beziehen. 10-
dess wird eine Bildsäule des Amphiaraos als oberhalb der Agora befind
lich von Pausanias I 8 3 angeführt, der auch sonst mehrfach nur &rdl
f.La'Ca nennt, wo man Heiligthümer oder doch wenigstens Altäl'e als 
mit diesen verbunden annehmen muss; und ganz abgesehen von der 
allgemeinen Geltung, welche der Gott in späterer Zeit erlangt hatte, 
musste den Athenern, so lange sie um den Besitz von Oropos stritten, 
ganz besonders daran gelegen gewesen sein, durch eine derartige Stif
tUng sich des Wohlwollens desselben oder doch wenigstens seiner Ver
ehrer zu versichern. Welches Fest vorher genannt gewesen sei, lässt 
sich nicht entscheiden. 

Z. 18-27. - - - [x]oaf.L0Jl ~aa"oJl ö'Cov äJl -0 'C - - - [dovJla" 

S) Plut. Dem. c. 27 zu Ende, die andern Stellen s. bei Schaefer Dem. u. s. 
Z. m s. 337 A. 2. 
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rJe 'fOV~ 'fa",.la~ 'f]ov~ 'f(OJI S8WJI 'f0 d(!rV(!toJi - - - 'fWV t8(!WV dj~ 
.>~ 1 ..t 1 >, - ,,, , 11' 
.a.(!'fl!""tIJO~ - - - t:OV 8t ~WOJl Xat a",.etJlOV - - - ~ Xat xa~~tOV~ 
JllwJI n W~ - - - 'fra] ",.tX(!t% [i]O'Td",.eva xat Bo[a] - - - ~ ['f]ov~ 
iE(!OV~ 'ffj d~""TJ'f(!t - - - [n:] 8(!t 'fWJI b 'foi~ lXUo[ t~ iE(!oi~ 't] - - -
'foVT:Ot[~ 'f] OV - - - ov - - -

Ich habe diese Trümmer vom Vorhergehenden getrennt, weil sie 
mir einem neuen Abschnitte anzugehören scheinen. Als Zahlung leistende 
Behörde treten hier die Schatzmeister der Götter auf, während die 
Staatsopfer auch aus der Staatskasse bestritten werden; es ist von 
Schmuck, von heiligen Gegenständen der Artemis und Demeter, von 
Wägungen und Neubeschaffungen die Rede. Es wird sich in der Folge 
herausstellen, dars hier eine umfassende Revision der heiligen Schätze 
angeordnet war, zuvor aber ist es nöthig, auf die Rechnungsablagen 
über die Hautgelder näher einzugehen. 

Von diesen sind bis jetzt drei Fragmente aufgefunden worden, 
welche sämmtlich von der Akropolis herrühren und sich auf der rechten 
Seite einer Platte von hymettischem Marmor befanden 6). Sie beginnen 
mit 01. 111, 3 Monat Poseideon, und umfassen die Penteteris von 01. 
111, 3-t 12, 3, doch sind aus den letzten drei Jahren nur Bruchstücke 
erhalten. Aber auch die Rückseite des Steines war beschrieben, ob
gleich diefs bezüglich des gröfsten Bruchstückes weder von Fourmont, 
welcher dasselbe zuerst abschrieb, noch von Pittakis, welcher es wie
der auffand, angegeben wird. Die Platte war nemlich in den Fufsboden 
einer Kirche eingemauert und die nach oben gewandte Rückseite der
selben ist in Folge davon so abgescheuert, dars nur einzelne Buch
staben erkennbar sind, indess ist es mir gelungen, nach dem Bruche 
hin Folgendes zu entziffern: 

[~llct>[PO~l 

~TAO[MON1·· . 
~1ct>P[O~l 

[~TAOMON1·· . 
5 [~Ict>PO~ 

[~TAOMON1·· . 
~[Ict>PO~ 

~[AOMON1·· . 
~1[ct>PO~l 

6) Sie sind edirt bei Böckh Staatsh. ß S. 111-142, Rang. 841. 842. 'Eer. 
"(l)(. 3266 und 3452, köonen aber nach den Originalen mehrfach ergänzt und ver
bessert werdeo. 
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10 ~T[A]O[MON] •.. 
.6.1«PPO[~] 

~T[A]OM[ON1 •.. 
[.6.)I«PP[O~] 

~T[A]O[MON] .•. 
15 .6.1«P[PO~ 

[~TAOMON] .•. 
Ein ähnliches Verzeichniss heiliger Gegenstände enthält die Rück

seite des Stückes, welches das cJ8ellcxnxo" wahrscheinlich aus dem 
4. Jahre der Penteteris nachweist, bei Böckh Staatsh. II S. 141f. = 
Rang. 841. Den besten Aufschluss indess üher die Natur dieser Akten
stücke gieht die Rückseite des zuletzt aufgefundenen Fragmentes aus 
der Mitte der Platte ('Eg>. aex. 3452), welche ich nach der mir von 
Prof. Kirchhoff gütigst mitgetheilten Herstellung hier folgen lasse: 

[KE«PAAA 10 N ~T]AOMOY~T[E«PANnN: .•. ] 

~YM~ANK~«P~\AION~TAOM~YTnNT~ 
~~O.6.EP~.6.nNKAITnNAM«PI.6.EnN 

[I<] \[I]T n N ~ TE «P ANn N : TTT XX X H H.6..6. 

6 ~P~<OYE:AKPO~OAEn~EAABOMEN 

~~rIPHMENH~TH~A«PE~H~En~ 
{TTX(iI]I"I~1 1111 CT 
~PY~O~O~PO~E~PIAMEOA 

[T X (iI H.6. .6.].6. ~ t+ ... ... T 

10 [OYTOI ~TATH]PE~rl rNONTAI 
[XX X(iI HHH .6.~]7777 
~PAXMHTEX~Y~IOYKAITAPTHM(~IO~ 
........... - 1 KO~ 1 KA 1 T PI nN 
........... :] 4. TTTTX XX (iI.6..6.~ 

Das Verhältniss dieser Aktenstücke zum Volksheschlusse springt 
in die Augen: sowie die Rechnungsablagen über das o8QIlCX1:tXOJl offen
bar in Bezug stehen zu den Bestimmungen über die Staatsopfer , ent
hält die Rückseite die Rechnungsahlage über die Revision der heiligen 
Schätze. Die Menge der letzteren mochte im Laufe der Zeit so an
gewachsen sein, dars es schwer war, eine Uebersicht darüber zu ge
winnen, Vieles darunter mochte schadhaft und der Ausbesserung be
dürftig sein. Kurz, man wird sich die Revision ähnlich zu denken 



ZU LYKURGS VERWALTUNG 319 

haben, wie die in dem Beschluss der Böotier C. I. Gr. 1570 für das 
Heiligthum des Amphiaraos bei Oropos angeordnete. In Athen war 
bekanntlich ein ähnlicher Versuch gegen 01. 106 hin auf Antrag und 
unter Leitung des Androtion gemacht worden, der aber nicht so um
fassend angelegt gewesen sein kann wie diefs für Lykurg anzunehmen 
ist, und gewissenlos ausgeführt worden zu sein scheint7). Welches aber 
ist die Rechnung ablegende Behörde! Dafs an den Vorsteher der öffent
lichen Einkünfte nicht mehr gedacht werden könne, zeigt das aus
.geschriebene Stück der Rückseite Z. 8: [xevO"ov] 3 'lCeOaB'lCetafte.:ta; 
ebensowenig aber kann, wie Böckh bereits richtig bemerkt hat, an die 
Schatzmeister der Athene oder der andern Götter gedacht werden. Es 
bleibt also nichts übrig als anzunehmen, es sei eine aufserordentliche 
Behörde von penteterischer Dauer eingesetzt worden, deren Mitglied und 
wahrscheinlich Obmann aber jedenfalls Lykurg selbst war. Das letztere 
nemlich ist aus einer Stelle des Beschlusses des Stratokles zu schliefsen, 
welche bisher zu vielfachen Vermuthungen und Zweifeln Anlass ge
geben hat, und jetzt erst ihre volle Erklärung findet. Nach Erwähnung 
der Thätigkeit des Redners als Taftlar; ~i]r; Xotvijr; neoaotJov nem
lieh heust es dort weiter: an tJi a1eB.:tett; {;no TOl: tJ~ftOV xe~
ftaTa 'lColla avv~rarE1l Bir; T~V aXe01tOlLV (xai) naeaaxevaaar; 
-rfi .:tB~ xoaft0v Nlxat; Te öl.oxevaovt; 1toftneia Te x(!vaa xal, 
aeyveii xai xoaft0v -Xf!vaovv Blr; EXaTOJl xaV1Jtpo(!ovt; 8). Der Aus
druck avnjrar8v 8tt; T~'JI aXe01tol.L'JI nöthigt übrigens anzunehmen, 
dafs sich m den Tempeln der Götter seit dem Volksbeschlusse aus der 
Zeit des Perikles wieder Schätze angesammelt hatten, welche Lykurg 
auf die Burg schaffen liefs; der dann aufgezählte Schmuck aber wurde 
nicht sowohl neu angeschafft, als durch Umschmelzung des schadhaft 
gewordenen hergestellt, nur wo das Gold nicht ausreichte, wurde 
anderes dazu angekauft. Auf dieselbe Thätigkeit ist übrigens auch das 
bei Bekker Anecd. p. 145, 33 (S. 86 der Fragmentsammlung von Kiess
ling) aus der Rede des Lykurg 1t8(!i tJtOtX~a8Wr; erhaltene Fragment 

b ·h > ~ ( ~ T (N" I zu eZle en: BK TWV tBf!wv W'JI 'ljft8tt; linne011:evaaft6'JI, aus we-
chem man füglieh schon längst hätte schliefsen sollen, Lykurg sei ein
mal Schatzmeister der Athene oder der andern Götter gewesen. Die 
Rede 'lCBf!1, ÖtotX~a8Wr; aber wird man nun nicht mehr unmittelbar nach 

') Demosth. c. Androt. 615, c. Timocr. 755; Böckh Staatsh. I S. 222, Schae
ier Dem. u. s. Z. I S. 6t7f. 

8) Die Ansichten der früheren über diese Stelle 8. bei Meier comment. de 
vita LycurlJi p. LXXXV sq. und Böckh Staatsh. I S. 570. 
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der Finanzverwaltung des Lykurg zu setzen haben, für welche jetzt 
die Penteteris von 01. 1 t 0, 3 -111, 3 feststeht, sondern eine Pente
teris später. 

Die Angaben der Schriftsteller über die Finanzverwaltung des 
Lykurg sind bekanntlich äufserst dürftig. Hypereides in den Rhett. IX 
S. 545 ed. Walz sagt allgemein 'Ea'X3-6i~ oe en;l, 'Efi Ö'O'X~(1B" 'Ca;" 

'X(l'lf.Lan/J'll ~~6 1U;f!OV~, und Böckh (S. 573) spricht es ausdrucldich 
aus: (Wie er aber die Einkünfte hob und durch welche Mafsregeln, 
ist unbekannt! Ich glaube nicht zu irren, wenn ich annehme, dafs es 
namentlich die te(>a ÖtOlx1J(Jt~ war, in welcher Lykurg reformatorisch 
thätig war. Von welcher Bedeutung diese im attischen Staatshaushalte 
war, ist bekannt, und es haben ihr daher alle grofsen Staatsmänner 
Athens, vor Allem Perikles, mit dessen Thätigkeit die des Lykurg üIJer
haupt viel Aehnlichkeit hat, und mit dem er sich auch bei Pausanias 
zusammengestellt findet, ihre Aufmerksamkeit zugewandt. Im 4. Jahr
hundert namentlich war die Zahl der Staatsfeste übermäfsig an
gewachsen, während die Einkünfte immer mehr zusammenschmolzen, 
und es ist daher eine stehende Klage der Redner und Rhetoren jener 
Zeit, dafs das Vermögen des Staates in Opferschmäusen aufgezehrt 
werde, während die Mauern verfallen und die Flotte und das Kriegs
wesen darniederliege 9). Die Traditionen seiner Familie mögen eben
falls dazu mitgewirkt haben, der Thätigkeit des Lykurg diese Richtung 
zu geben; ein grofser Theil seiner Reden behandelt Fragen des Staats
kultus und die erhaltenen Fragmente sind bekanntlich eine Fundgrube 
für gottesdienstliche Alterthümer; ja selbst in der Leokratea macht 
sich diese Richtung stark bemerklich. Es mag in Athen an ähnlichen 
Gestalten in den durch Priesterthümer mit den alten Staatskulten ver
knüpften Eupatridenfamilien in guter und späterer Zeit nicht gefehlt 
haben, die Ueberlieferung bietet jedenfalls kein zweites Beispiel, an 
welchem dieser priesterliche Zug so hervorträte wie bei Lykurg. Dem 
Uebel in der Wurzel abzuhelfen durch eine Beschränkung der Zahl 
der Staatsfeste konnte die Sache eines solchen Mannes freilich nicht 
sein, auch würde der Bruch mit der Vergangenheit, mit welcher diese 
Feste durch ihre Entstehung verknüpft waren, zu gewaltsam gewesen 
sein, aber schon durch Ahstellung der eingerissenen Missbräuche, von 
denen man sich aus der Rede des Lysias ~egen Nikomachos eine un
gefähre Vorstellung machen kann, und durch Regelung der Verwaltung 

9) Vgl. Böckh Staatsh. 1 S. 293/1. 
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mochten dem Staate beträchtliche Ersparnisse erwachsen. Es ist ge
wiss kein Zufall, dafs gerade Lykurg ~~ war, welcher auch das Kriegs
und Seewesen wieder hob, und dafs unter der Finanzverwaltung sei
nes Sohnes Habron die Restauration der Stadtmauern erfolgte, über 
welche die bekannte Inschrift vorliegt; sondern wenn man sich den 
Thatsachen gegenüber nicht verschliefst, wird man in dem Zusammen
treffen so mannigfacher Umstände die Spuren eines umfassend an
gelegten und con!;equent durchgerührten Planes nicht verkennen wol
len. Auch die Frage über die zwölf jährige Verwaltung des Lykilrg 
scheint mir nun gelöst, wenn nemlich man annimmt, derselbe habe 
01. 11 0, 3 -111, 3 als 'Eaflla~ 'E~~ xOtJl~~ neoaOcJov an der Spitze 
der Verwaltung gestanden, die er auch in den beiden rolgenden Pente
teriden, wenn auch nicht nominell, was gesetzlich nicht möglich war, 
doch de facto, in der ersten als Obmann jener zur Regulierun~ der 
Staatsfeste und heiligen Schätze eingesetzten Behörde, in der zweiten 
als XElf!01:0YfJ:tEi~ Ani 1:~~ 1:0V nO'Uflov naeaaxEv~~, leitete. Inner
halb dieses Zeitraumes sind dann seine Bauten zur Verschönerung der 
Stadt zu vertheilen, von denen es jetzt wenigstens möglich ist, den Aus
hau des Theaters und des Stadions chronologisch zu fixieren: aus dem in 
der lEp. &ex. n. 3453 bekannt gemachten, auf Antrag des Lykurg zu 
Ehren des Plataeers Eudemos gefassten Volksbeschluss ist zu entneh
men, dafs beide Anlagen an den grofsen Panathenäen 01. 112, 3 dem 
öffentlichen Gebrauche übergeben wurden 10). Die Form seiner Ver
waltung legt übrigens einen Beweis dafür ab, welchen Einfluss er und 
mit ihm damals die antimakedonische Partei in Athen haben mussten, 
denn es kann keinem Zweifel unterworfen sein, dafs jene beiden aufser
ordentlichen Aemter ausdrücklich für ihn erschaffen, und im Grunde 
nur eine Umgehung des Gesetzes waren, es solle Niemand länger als 
5 Jahre das Amt eines Schatzmeisters der öffentlichen Einkünfte be
kleiden 11 ). Das Geschick Athens aufzuhalten war er freilich durch seine 

10) In der Insch. heirst es wörtlich: El~ r~v 11011/11'" TOU I1rad'/[ov]ltal TOU 
.:Jofar(!OV rou llava.9-'1[vai"]xou. Unter dem .9-lar(!oJl llava.9-'1l'a"iltoJl kann nnr 
das Dionysische TlIeater ver.tanden werden, mag nun ein Vers~hen des Stein
metzen anzunehmen sein, welcher rou llaJltc:f1/v,,"ixoii an fa1~cher Stelle einschob, 
oder mögen in jener Zeit wirklich theatralische AuffUhrungen an den Panathenäen 
Statt gefunden nnd der Ansban des Lykurg zn diesen in besonderer Beziehung ge
standen haben. Ueber den Ausbau des Stadinms ist zu vergleichen Böckh in den 
Seeurk. S. 72. 

11) Von einer ähnlichen Legalisiernng einer gesetzwidrigen Handlnnl\ wird 
Plut. Demosth. c. 27 z. Ende der bezeichnende Ausdruck gebraucht: il10tflaaJlTO 
1f(!O~ TOV VOP.01l. 

Herme. I. 21 
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Thätigkeit nicht im Stande, allein es hat etwas Versöhnendes, in den 
letzten Augenblicken seiner freien Existenz noch einer so achtungs
werthen Gestalt zu begegnen, wie Lykurg war 12). 

12) Nachdem Obiges geschrieben und an die Redaction abgesandt war, machte 
mich Prof. Kirchholl' darauf aufmerksam, dars die in der 'Elf'. 2674 (= ibid. 289 
und ungenau Rangabe 492) und 973 (= Rang. 521) bekanot gemaebten Bruch
stücke, von denen das letztere sicb an das erstere nock rechtshin anschliefst, zu 
derselben Urkunde gehört haben möchten wie das oben mitgetheilte, und diese 
Vermuthung ist durch eine Besichtigung der Origiuale lediglich bestätigt worden. 
In dem so gewonnenen Stück, welches aus dem Skirophorion datiert, ist der Name 
des Antragstellers Lykurg Z. 14 deutlich erhalten. Es hätte hiernach Manches 
von dem im Text Gesagten bestimmter formuliert werden können, dagegen hat sich 
das über die Zeilenlänge Vermuthete nicht bestätigt j der Stein hatte allerdings 
eine ungewöhnliche Breite. 

Athen, d. 8. Februar 1866. 
U. KÖHLER. 

ZU ACHILLES TATIUS. 

Von einem Liebhaber, der einen seine Geliebte betreffenden Auf
trag erhält, heust es IV 10, 2.: x&xEiJlo~ l:tup.BJlO~ brElu:h}' Xal(!OVU" 
Ytl(! Ot ~(!wJln~ el~ 'rtl l(!fJJ7:txtl 7r(!ou'rexyp.a'ra. Die Construction 
xal(!EtJl E1:'~ n ist unerhört. Es ist zu lesen X a I JI 0 t· U t ya(! 01 l(!w,,
'r8~ 7r (! 0 ~ 'rtl l(!fJJHxtl 7r(!ou'rexyp.a'ra. 

III 8, 1 vom Herakles der den Adler des l'rometheus erschierst: 
wlcltmat de (H(!ad~~ 'ro;rp xai dO(!a'rt. An die Stelle der Lanze, 
die als Waffe des Herakles der altgriechischen Zeit angehört und sich 
hier jedenfalls desshalb nicht für ihn schickt, weil er sich zum Schuss 
ausgelegt hat, ist die Löwenhaut zu setzen, 'rOSrp xat d 0 (! Ij. An 
der Verbindung ()7rU~Eu:Jat dOll;; ist nicht zu zweifeln. Aehnlich 
sagt Xenophon in der Cyropädie VI 4, 1 () d) lXUo~ u'r(!a'ro~ d(!t
U'r1ua~ xai u7ro'/lda~ 7rOtT)uap.BJlo~ 6SfJJn:)..l~uo 7rollot~ p.ev 
xai xalot~ X u; W U ", 7rolloi~ de xat xalot~ 3-w(!ast xat x(!a
'/IEUt". 

R. H. 
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KRITISCHE MISCELLEN. 

BABRlUs Fab. 108. Die Landmaus ist der Einladung ihrer Freun
din der Stadtmaus 8IlfoIgt, und diese zeigt ihr den ganzen Reichthum 
ihrer städtischen Behausung: 

"-1 I: -I) ) - - • ) l' 1 , 8(1e,,!>e (1 Cl1}7:lp, 11:00 pa> aMpt7:WJI 1I:A'1j(!1j, 
nov cf) lJan(!lwJI ~JI aw(!o~ ~ nl:J.ot aVXWJI, 
(J'I:(lPJlOt t:e piÄL7:0r; aw(!axoi t:e CPOLJI/xWJI. 

Hier sind die Worte alcplt:wJI nl~(!7] entschieden fehlerhaft überliefert; 
das sah auch Lachmann, der dafür &lepl7:wJ! n~(!7] in den Text gesetzt 
hat; aHein n~(!7] ist hier nicht der richtige Ausdruck. Mehl in einem 
Ranzen oder Reisesack aufzubewahren, konnte keiner Hausfrau in den 
Sinn kommen. Das richtige ist alquu.JJI nÄ~(!1jr;. Das Substantiv 
alcpLnoJl, welches unbedenklich in unsre Wörterbücher aufzunehmen 
ist, gehört zu den aVJlex-r;Ixoir;, an welchen die griechische Sprache so 
reich ist (olJlc.JJI, at7:wJl, innw", O'vxwv u. s. w.), und bezeichnet das
selbe was bei Theophrast Char. XVI p. 18 F .:t';J..axo~ alcptT7](!or; 
und bei Antiphanes Fragm. Com. III p. 34 lXrror; alcpt'r1j(!lw heiIst. 
Denn so ist mit Henr. Stephanus und Cobet N. L. p. 174 zu schreiben. 

BABRlUs Fab. 115. 
Nw:t~~ Xe).WJlf) l,pJl&O'tJl nOt:) ai3vla'r; 
l' • '1: T ), lI.a(!Otr; t:e xat X1jV!>t" etnev ay(!wO''fa,,~ 

(xape nt:e(!wTfJJI eY:te 7:'~ 1I:enOt~xot). 
'ffj cf) Ix 7:VXf)r; ~le~a> aluor; oz-avoz-a. 

Die Herausgeber haben, so viel ich weifs, am vierten Verse keinen 
Anstofs genommen, und doch sind die Worte EX 'Z"1;'X1)~, zufälliger 
Weise, hier sinnlos. Ich vermuthe 

'ffi ö) EJI'Z"VXWJI [le~a> aiuor; 7:avoz-a. 
Der Fehler scheint durch Abbreviatur entstanden zu sein. 

MENANDER bei Athenaeus n p. 71. 
"E(!y())l ~O''f;''' elr; 7:(!/xltJloJl avyra>elar; ewneO'eiJl, 

l 1 D' "1 -" 1 ' • 
()f' ,.al")(r)JI 'r.TJV Xt'lI.Lxa ff.(!fJJ'fOr; a~X~'l:at lI.oyov ff.a7:1J(! 

21' 



... 

324 MISCELLEN 

'-L' I ~ '..t I xat n-a~utJlEaU!: n-En-WXEJI' Et'fa Ilr;n)~ uEV'fEqa, 
~ 0.' 1 ~ ~ (J' , 6''fa 'fr; ... t!: n-aeUXaA6t n!:, 6t'fU a~vcpwJlO!: reeWJI, 

'fr;:JlcJO!: n-a'f~e, En-6t'fU r~av!: xaJ.ovau cplJ.'fur;(»'· 
8 Ö' ln-tJl6tlEt mial 'fOV'fOI!:. 

In den vorstehenden Versen führt uns der Dichter in einen Familien
congress, in welchem dem Sohne des Hauses, dem herilis filiw, der 
ein etwas extravagantes Leben führte, ein eindringlicher Sermon ge
halten wird. Wie billig ergreift das Wort zunächst der Hausvater, der 
seine Ermahnung mit einem herzhaften Trunk. besiegelt. Ihm schliefst 
sich die Mutter an, sodann kommt die Tante mit ihren Ermahnungen, 
nach ihr intoniert in tiefem Bass der mütterliche.GroCsvater; ihm folgt 
die Grofsmutter, die den missrathenen Jungen ihr liebes Kind nennt. 
Und wie verhält sich bei diesen Ermahnungen der junge Herr? er 
sagt zu allem ja! und denkt, lass sie nur sprechen, ich gehe doch 
meine Wege. -

Der Text dieser Verse war hier und da etwas verdorben. Im 
ersten Verse habe ich lar;lJl hinzngefügt. Im dritten Verse ist naqat
JlEaEL!: nEn-atxEJlüberliefert. Van Herwerdens VermuthungObserv. crit. 
p. 93 xat. na~atJI6i 'foiat natalJl fruchtet zu nichts. Der Dichter 
schrieb ohne Zweifel xat naeUtJlEaa!: nEn-wXEJI. Wozu sonst hätte 
denn der Alte den Becher zur Hand genommen'1 Für 'fr;.:/l!: haben 
die Handschriften und Ausgaben 'f~.:/r; und für na~uJ.a)..Ei, was hier 
gleichfalls sinnlos ist, war na~axaJ.Ei herzustellen. 

INSCHRIFT bei Boeckh C. I. 110. 270. 
ElxoJla 'f~JlÖE flO.:/EiJlo!: IJI eV~{JOtat n-aJ.ala1:~at!: 

nvsa!: xoapr;'fOV -th}Xa'fO Nvpcpooo'fov. 
So bei Böckh, während der Stein nuJ.ala1:eat darbietet. Der Plu
ralis ist mehr als bedenklich und wcpr;{JOt ein seltsames Beiwort von 
einer Ringschule. Die Versuche anderer b E~~{JOtat n-uJ.alar;(!ut!: 
oder IJI E~cp~pOtat nuJ.ala'f~at!:, was nach van Herwerden Nov. 
Add. crit. p. 23 so viel sein soll als quae exercentibus xUO!: 
la.:/J.&II impertiuntur, verdienen ebenso wenig Berücksichtigung als 
W. Dindorfs von demselben Gelehrten mit Fug und Recht bestrit
tene Ansicht. Wenn man bedenkt, dafs die Ringschulen vielleicht in 
den wenigsten Fällen Staatsanstalten waren, sondern von Privaten 
gehalten wurden und auch deren Namen trugen, wie z. B. bei Theoerit 
11 8 {JaaeVllat nO'&t 'fav Ttpar1'fOto n-uJ.alar;eaJl, so wird man 
zu der Vermutbung geführt, dars der Verfasser des Epigramms ge
schrieben habe 
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lilxoJla n)vJe noSetJlO~ b E~tp~llotO nalal(l1:(!~ 
nv~a~ xouwrrofJ ~XtnO NVlltptJlov. 
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Denn so, nicht lIoSelJl~, ist zu accentuieren. S. Lehrs Aristarch p. 
291=281. 

DIO CHR YSOSTOMUS XXV p. 520 R. (p. 311, 15 Dind.) Der Decla
mator führt den Gedanken aus, dafs die Staaten (al m;J.et~) sich überall 
dem Willen der Demagogen bequemen, Mv 1:8 nO).lilllii'll uVIl{Jov-
" " • ..( " 2' ,. ~ ~ Cl. 2' AlIVWUt'll ea'll ~e lit(!'/JlTj'll arlit'll flaJl 're ~et'XTj OtXOuOlllilu.,at fiaJl 

, '1' Cl. 2 , 0.....' 0....1 ' , 2 
~. ~(!I7Jeetr;; xa~auxeva."liuvat fla'll ~e ..rvuta~ ..rvet'll ea'll ~II fiX-

{Jdlllit'll ~t'JI(ir;; a~n;;'11 ~\ 'Xe~lltna &tpal(!eiuSat ~\ xai &noutpd~-
1:8t'll. Worauf sich a~n.ij'll beziehen soll, sieht man nicht ein. Es ist 
&u~wv zu schreiben. Der Fehler ist häufig, z. B. bei Christodorus in 
der Ekphrasis S. v. 375, wo au'rw", KeX(!01rtodwv für ~-rwv zu schrei
ben ist. Auch Eubulus Fragm. Com. UI 240 schrieb wohl t5 0' ili(!eti~ 
liV7JrO(!W'Ii (so ist statt ~~roeor;; zu lesen) I b Iliuot~ au-roiut" 
ea'rwr;; 'r~" xa).~" u-ro).~v lxw." I ol"ov Igiu1tli"Ja xonJllf' für 
~'rOÜ1tv. Dagegen ist bei Demosthenes Olynth. III § 4 1t/17JtpluauSe 
'rtnTa(!dxona 'r(!t~eet~ xaSüxet" xai 'roV~ 1l8x(!t 1tinli xai 

, 2_ ~ • \ :1 {J , \ " C 1:..( • 'l"tnTaeaxona ~WJl av'rov~ lJ"/l atJlet" xat 'ra,.ana 8""/XO'll7:a litU-
tpl(!.t", wo Nauck im Bulletin de l'Academie de St. Petersbourg T. VI 
p. 51 &u'rov~ {1l{Jal'llet'll verlangte, schwerlich etwas zu neuern. Der 
Redner sagt, die Athenienser hätten selbst, nicht durch Söldlinge ver
treten, die Schiffe. bestiegen. 

Kurz nach der angezogenen Stelle des Dio heifst es weiter: oluSa 
"cl(! O~1tOfJ ön Iletutu'red7:ov 1teoa-rdnono~ xai ll(!xon~ El~ 
Ile" 'r~'II nolt'll ov XtnfjUa'JI t5 0~1l~, Iv Je 'rfj xcJ(!~ Jttn(!l{Jov
nr;; rew(!roi Ir1yvono, xai ~'II ~ntx~JI ne~e(!ov 1/Jtl~'II xai 
,,~~ ,. 21 _~ , TT' , 
auE'JIu(!o'll Ot'uav flMXal/: xa'retpv-revaav .u6lUta'r(!tnOV n(!ou~a-

~an~. Im Anfange dieses Satzes kann n(!ouni7:'ron~ aus nahe 
liegenden GrÜDden nicht richtig sein. Dio schrieb neou'rtnovno/:. 

HERODOT IV, 136. 'ÄJlO(!li/: "lwJler;, af n ~IlE(!at ~OV &etSllofJ 
tJtolvrnat xai o~ notiere Jlxata ln na(!aIlEJlDnli/:. Es gab 
eine Zeit wo man durch die Annahme von allerlei Redefiguren das 
Unmögliche möglich zu machen suchte. So erinnere ich mich aus 
meiner Jugend, dars man das Catullische splendet ebur soli;8, collu
cent pocula memis, frischweg durch die beliebte Enallage erklärte 80-
Ua splendent dore, memae collucent poculis. Etwas dem ganz ähn
liches ist den Herausgebern des Herodot in der angezogenen Stelle 
begegnet, wo die Worte ai ~IlE(!at 'rov &etSlloV stehen sollen für 
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7:WV ~!tEf}wv lJ df}L8-p.Or;. Meiner Meinung nach ist dies unmöglich, 
und Herorlot schrieb vielmehr ut ~p.if}ut 7:0V df}.3plov, die Tage 
der freundschaftlichen U ebereinkunft sind verflossen. 
Worin diese freundschaftliche U ebereinkunft bestanden habe, darüber 
belehrt uns Herodot Cap. 98 und 133. 

THEOPHRAST bei Athenaeus 11 p. 41 f. Athenaeus berichtet aus 
Theophrast über die verschiedenen Wirkungen des Wassers: xui Hin. 

, 1..t' '..t'"'' "", ".1 Y/l.t'lH:WV vB t:f''YJUtV t'ua7:((}JI BVtU ayova 1) OV 1f:o/l.vyova, wr; 7:0 eV 

([){,;q xai 7:0 Iv nVf}(!q. Eine Ortschaft (/)e-m ist völlig unbekannt. 
Das bewog Hemsterhuys E-JI (j)alCn:(~ (in Creta) vorzuschlagen, eine 
Vermuthung, die sich wenigstens durch Leichtigkeit der Aenderung 
nicht empfiehlt. Wahrscheinlicher dtirfte Iv :At:f'81:air; sein. Aphetae 
ist der Name einer bekannten Ortschaft in Thessalien, wo ja auch Pyr
rba oder Pyrrhaeia lag. Wie leicht aber EN A(/)ET AI~ KAI in 
EN (j)ETAIKAI übergehen konnte, lehrt der Augensch~in. 

PHANIAS bei Athenaeus III p. 91". Phanias handelt hier vom 
Meerigcl: 01 öe 1f:8(!i 7:~V KerpaH'YJ .. lav YBVr)!l8VOt Uxivot) xai 

1f:sf}i 7:~V 'lY.af}lav xai 7:0V :Aofllav nJlfr; mh"cOl' xat vrr:01l:Lxf}oi 

EIutJl' 01 ö' Ird 7:0V uX01rElov 7:~r; ~Lxdiar; xOLUar; A.vnxol. 

Icaria verstehen die HerauFgeber von der bekannten cycladischen 
Insel zwischen Creta und Carien. Allein die Erwähnung von Cephalle
nia 80 wie die des Adriatischen Meeres und Sieiliens ist dieser An
nahme nicht günstig und lässt vielmehr die Erwähnung einer diesen 
Gegenden benachbarten Oertlichkeit erwarten. Wahrscheinlich hattr 
Phanias 'Yxaf}iaJl geschrieben, welches bekanntlich der Name einer an 
der sieilischen Küste gelegenen Ortschaft ist. Der gewöhnliche Name 
für dieselbe ist 7:cl <'yxaf}a. Wenn sie daher l'hanias 'Yxaela nennt, 
so ist darunter das an der Meeresküste gelegene Gebiet von Hykara zu 
verstehen. Ueber die Schreihart "Yitaf}a und r'yXituf}a habe ich zu 
Athenaeus VIl p. 327 b gesprochen und gezeigt dafs die richtige Schrei
bung die mit einem einfachen it ist. 

HESIOD bei Athenaeus XI p. 498". 'Haiooor; er lJ1 'tljj OSV'E8f/rp 

Melap.1f:008iar; a1;v 7:tji rr: ax:vmjloJl UrSt' -

xai "'ou p.aJlnr; p.iv 08ap.OJl tJoor; ufJlV7:o X8f/alJl, 
"r , ..1>'" ~,. , ~ ..t' " , "G. ... ptX"'Or; u 87U JlW"l en8p.at87:0· 7:'I! 11 8n onUI1TtrV 

aitvrr:pov ilwv h/f/'f}, hlf}ll 08 axijrc7:f/oJl dBlf}ar;, 
~'antxsJI (/)VA.axor; xai lvi op.wBUatJl ~'8t7rtrV. 

Statt p.aJlur; erwartet man einen Eigennamen, und den giebt unzwei
felhaft die Venediger Handschrift, aus welcher ich p.anTJr; angemerkt 
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finde. M&nr;~ ist aber derselbe den die Odyssee XV t 442 und 
nach ihr Pausanias VI t 7, 1 und andere M&n,o~ nennen. Aehnlichen 
Umlaut erfahren auch andere Namen; so heifst der Homerische Zie
genhirt bald Md&J!:;LO~ bald ME),a"fteV~, je nach Bedürfniss des 
Verses. Der Name M&n1j~ ist im Stephanischen Thesaurus nach
zutragen. Uebrigens sind die Hesiodischen Verse der ErzähJung VOD 

den Vorbereitungen zu einem Opfer entnommen. Nach vollbrachtem 
Opfer folbrte der Opferschmaus , aus dessen Beschreibung das hundert 
und siebzigste und folgende Fragment (bei Göttling) entnommen sein 
mögen, die aber, wofern ich das erste derselben (bei Athenaeus 11 p. 
47') richtig emendiert habe,· in umgekehrter Ordnung stehen müssen, 

~ov OE xal. nvftEaftaL, ooa ftJl1)1:oia"" ~'VEtflaV 
cM&va'&oL, OUA,WJI n xai Aaft),wv 1:EXflaf! AJlaf!ri~. 
"J ~,. J ' \'1' 0. 1 , 1j"U1J:0JI" 8J1 "a".,;L xa" E,,,,anLvlJ 1:E..ra"'V"lJ 
1:Ef/n8a:fat flv:foLaLv, in~" oa"u)~ xOf!iawnaL. 

Dem ersten dieser Verspaare gieng natürlich ein anderes voraus, wel
ches mit ~ov fliv Aa'&/, begann. 

Das von Tzetzes zu Lycophron Cas. 682 aus der Melampodie er
haltene Fragment (bei Göttling n. CLXXI) wird mit Benutzung der 
Emendationen der Kritiker so zu schreiben sein: 

Zei) n&'&Ef/ itftE flOt 8'tft' #aaw alwva (JiOLO 
rJJtpEtJ..8~ d'oil"a" xat. 'taa tp(!Eai fl~o8a 'tOflEJI 
_Q..,,,,,, ~ • 0.' -.t" .t ' 0. \ " 
v r./~OL~ a"v·f/wnoL~· )lVJI" OV,,8 fl8 ,&V1:vOJl 8naa~, 
öan fl8 flax(!OJl Eft1Jxa~ 6XELV alwva fJioto 
en1:& 1:' in, ~W8LV rEJIEa~ flEf!OnwJl &vftf/wn:wv. 

Die Wiederholung des EfftE im ersten Verse dürfte keinen Anstofs 
geben, s. Bekker Hom. Blätter p. 194. Im letzten Verse hat Hermann 
richtig 8n;' statt En hergestellt. Göttlings Vermuthung im'wE"v 
übe rieb en ist nicht annehmbar. 

Zum Schluss noch eine kurze Bemerkung über den Namen des 
Hesiodeischen Epos. Die Handschriften schwanken, wie dies nicht 
anders zu erwarten ist, zwischen der Schreibung ELa und La. Göttling 
und die Herausgeber des Athenaeus haben überall MElaflnooia vor
gezogen, wie ich glaube. ohne Berechtigung. Bekanntlich sind diese 
Namen ursprünglich Adjectiva, zu welchen nollJULf; oder in den Titeln 
prosaischer Schriftwerke rf/atp~ zu ergänzen ist, (H(!&xlELa, LI LOfl~" 
oua, OlömOOELa, T1jÄErovua, 'OovaaELa, Et3ewnELa u. s. w.*) • 

.., So auch 'nta" Mlvua., :Az{)(" .At{)IOTlI., :AJ.xf'etloJl/" LfaJ'a1',. e7l{Jet1 ... 
IIetJ.J.fjJlI., </>rmtet"t, u. s. w. 
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sie verlangen also eigentlich paroxytoniert zu werden; da sie aber in 
Substantiva übergehen, verändern sie ihre Betonung und werden pro
paroxytona. 

HESIOD Theog. 375. 
III(!af]" .:t' 8!; nda'!lat pnl1r(!e1T6Jf ltJp0aVJI'!latJl. 

Ein so, wie es hier geschieht, mit pnanfll1Tet'll verbundener Dativ 
kann nicht ein dativus instrumentalis sein; dagegen wäre es ganz rich
tig, wenn es z. B. hiefse ~!; lCClneaat pnl1T(!e1TeJf ~(!weaat'" Das· 
Wahre mögte wohl sein 8!; naa'[Jat PE,,/' E1Tflen6Jf ltJpoavJf'{Jat". 

HESIOD Fragm. CCXXXII. Dies lautet bei Göttling p. 303, 50 cSy_ 
meon Logotheta in Crameri Anecd. Par. I p. 15 oi oe fDot"txtXa 
av,,/,,/(!al/JapeJlOL <Halo On!; n xai <ExCXTaio!; x-re.) Was Hesiod ge
sagt habe, erfährt man nicht. Symeon aber hat den Josephus aus
gescbrieben, bei dem Antiq. lud. I 3, 9 folgendes steht: xai Mw
"n!; n xai <la-rtaio!; xai 1TflO!; crß-roi!; d AlrVnno!; cleflwJfVflO{;, 

• '11> '1:' - ~ <" -1_ 01. ~a lPOtJl,·xtxa avna",ap6Jfot, Clvppw"ovat -rOt!; vn fPOV M;-

,,!opbot!;. <HaloM!; n xai <Exa-raio!; xat. <E)')'&"txo~ - ia'r~ 

flOvat 'rOVI> &flxalov~ s~aana!; E'rTJ "/lta. 
PANYASIS bei Atbenaeus 11 p. 37·. 

Ol"o~ 'rOt llv(!i IaOJf ~lCtx&oJllotat'JI l$Jllita(!, 
10&).0", al.eSlxaxo'JI, 1Td(1)~ oV'JIo1lTjdo" dOtÖ~!;' 
b pe" ra(! .:taU'1j~ Ifla'r(W pi(!o!; &,,/l.atT}!; n, 
b de xoeot'(VnlT}~, I" 0' tpefl'rij!; rp,lonl~o~. 
~cii ae xe~ nafla dat~;' oeowpEvoJl ef.rpeo", .:tvpcjJ 
nl"et", Pf]oe {JOfl~!; x6Xo(!f]pl"o" ~vn naioa 
T Cl l' 1_1' , , 
Tj"..,a, nI<.TJppt'(!ona, M;Aaa(.lE1l0'll wPfloav"aw". 

Im fünften Verse giebt deöwpi"OJf, wofür die Handschriften deöepi
JfOII haben, keinen angemessenen Sinn, da das ÖeÖWpEvOJf eI"at doch 
erst eine Folge des nlvetv ist. Das ricbtige, oede,,/pbOJf, hat Stobaeus 
Flor. xvm, 22. Aus demselben war aucb im folgenden Verse ~v~e 
rV1Ta aufzunehmen statt des hier ganz sinnlosen ~vn naiöa. Ein 
Bedenken macht nocb im letzten Verse nl.7Jpf'Vfloll-ra, was von her
vorsprudelnden Feuchtigkeiten ganz richtig gesagt sein würde, hier 
aber kaum verständlich ist, wenn man sich nicht das ekelerregende 
Bild des Erbrechens gefaJIen lassen will. Vielleicht hatte Panyasis 
1ThJPpe),Eo,,-ra, nugas agentem, geschrieben. 

CSITIAS bei Athenaeus I p. 28 . 
TveaTj"~ öe XeCXTei xeV,,6-rV1TO~ rpta).:" 

\ - '1' rl "'~/~' , xat na~ "aAXO{; O'rl!; xoapet uOflOll eil ~'''t Xflett!. 
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00lvtxe~ eS' elqO'Jl rqaf.tf.t!n' &).eglllJya. 
Weder Schweighäusers von Dindorf aufgenommene Vermuthung, 
rqa/lf.tma leglJ.oya, noch was Dobree für das richtige hielt, r~f.t
f.t!na tJegaoya, stellt den Sinn der Stelle her. Dagegf'!n dürfte allen 
AnspTlichen genügen 

'" ' ~, l' , " /:[1 ""otvtxel; u evqov reaf.tltaT ae!> Aoya. 
HIPPARCBUS bei Athenaeus IX p. 393'. 

Ol! l'Ot Alyvn;TltrJv fllo~ ~eeO'ev oEov ~'x()vO't 
X1vv1a TlllO'Jln~ xalxatJet O'aUona. 

Der zweite Vers, dessen Heilung bisher ohne Erfolg versucht worden 
ist, wird so herzustellen sein 

Xivvta ~llloYre~ xai x~na o6tO'aU' lina, 
oder statt des letztem oetO'aJ.oma. Nur x~7:ea bleibt noch ungewiss. 
Im ersten Verse ist otoi f.tOt zu schreiben. 

LEONIDAS T ARENTINUS Anth. Pa!. vn 736. 
M~ fP3-e1eev, wv3-eC1J1le, neetnlavtov fllov lJ.xtrJV, 

"11 ,/: "11 , Q."'1 ~, aAA1)V e!:l aAA,1)~ et~ X.,-OV aA,tv(J0f.tevo~-
, , ." ') 1 '1 " e, xelt O'Ot AlT1] ye XIU OVX evaAfp'~O~ e'1] 

qJVO'T~ Ivi rewJl'{} f.taO'O'of.ti"1J nalaf.tut~, 
)\, " " \ 0.' " \ ( , 1) xat 0'0' rA,1]xtrJv r; xat vVf.tO'Jl 1J xm 0 nlXe~ 

IMvf.t,y~~ etr; x6voeo~ ~n;o1/Jlolor;. 
Dars im letzten Distichon d ntxq~ und aovf.ttyt}~ nicht neben ein
ander bestehen können, bedarf keines Beweises. Befremdend ist auch 
die dorische Form neben lt-r~, f.tauO'Of.tbr;, pvui~ u. s. w. Nicht un
wahrscheinlich dürfte es sein, Leonidas habe geschrieben d ntxeoi~ 
dlO'i f.ttret~ et'l x6voeo~ ~n;ot/JltJto~. Ist die Vermuthung richtig, so 
wird ~ÖV!uy~r; aus unseren Lexicis zu entfernen sein. Man könnte 
auch vermuthen 0 mxeo~ dlO'tf.t'r~~ e'lr; X6voq~ ~n;m/Jlöl~. 
Ein Adiectiv dlO'If.ttri~ ist zwar nicht nachweisbar, dars es aber 
richtig gebildet ist, zeigen ähnliche Formationen, welche zum Thei! Lo
beck zum Phrynichus p. 687 nachgewiesen hat. 

ANTIPATER Anth. PaI. IX 418. In einem höchst sinnreichen und 
zierlichen Epigramm auf die Erfindung der Wassermühle heist es vom 
vierten Verse an: 

C" ..t' I J J I (1 1 " , at (Je (Nvf.tqJat) xm ay.QoTa~r;V aM0f.tevat ~1I0Xt"l1l 

lXgova öt'JIeVOVO'lV' 8 ö' &x-rlveO'O't'JI ~ltx-rai~ 
O'TqtrJqJ~ N,O'vlI[trJ1I xoiJ.a flaqr; f.tvJ.&xtrJv. 

Hier ist xoil.a flae1] f.tvJ.&xwv eine seltsame und unrichtige Bezeich
nung der Mühlsteine j das sah auch Hecker Comment. crit. de A. P. I 
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1'. 327, der aber mit wenig Glück xWI.a {la(!TJ oder UM'j(!!l {laer; ver
muthete. Treffender mögte sein xvMa (laeif I-wl.axwv. Die Ver
wechslung von xoil.o~ und xvx).()~ ist häufig, und {la(!~ für {laeia 
unterliegt keinem Bedenken. Ganz unzweifelhaft richlig ist aber von 
demselben Gelehrten NLUV(!lwv für 1CtUV(!WV hergestellt. 

A. MEINEKE. 

AUS DEN HANDSCHRIFTEN DER LATEINISCHEN GRAMMATIKER. 

1. Von der Schrift 'de generibus nominum, die zuerst von Haupt 
mit unvollständigem Anfang aus einer Wiener Handschrift heraus
gegeben, dann von Le Clerc im ersten Bande des catalogue general des 
manuscn'ts des bibliotheques publiques des departements aus' einer Lao
ner Handschrift vervollständigt ist, sind bisher nur diese beiden Hand
schriften bekannt. Da die Schrift zu den wenigen unter der grofsen 
Masse der späten grammatischen Schriften gehört, bei denen andere 
als die uns erhaltenen Quellen benutzt sind, so verdient es Beachtung, 
dars die Münchener Bibliothek eine dritte Handschrift derselben besitzt, 
cod. lat. 14252 Emmeram. 252. Sie scheint im neunten Jahrhundert 
geschrieben zu sein und enthält nach einigen kleinen meist orthogra
phischen Stücken f. 5 -173 ein Glossar mit voraufgeschicktem Prolog, 
incipit prologus. Mc prologus'indicat quilnu glosis etc. incipiunt glosfU 
affatae et reliquae - lolium. expliciunt glosae dto gratias amen. f. 
1 73 -1 74 de duodecim scriptoribus hieronymi. f. 176- 184 inci
piunt synonima C1·ceronis. ueturio suo - sustinet. e:x;plicit artis retho
ricae deo gratiD.3 amen. f. 185 -191 incipit" d1tbiü de" nominam" 
cuius generis sinto Aegyptus - discrepat atrox. f. 191-197 dt pro
pn'etate sermonum 1telrerum. Schon dieser Inhalt zeigt, dars die Hand
schrift der Wiener, beschrieben in Endlichers Katalog S. 197ff., nahe 
verwandt ist, und die Lesarten stimmen so mit einander überein, dars 
offenbar heide aus Einer Quelle geflossen sind. Denn dafs nicht die 
eine aus der anderen abgeschrieben ist, zeigf'n statt alles Anderen für 
die Münchener ~andschrift einige neue, freilich werthlose Artikel, vor 
proles S. 95, 9 H. pratum genen's neutri, ut Prudentius prata per her
bida; vor situs S. 98, 7 suppeilex generis {eminini, ut Prudentius tota 
suppeIlex (supplex die Hdschr.); vor templum S. 102, 8 tempus generiB 
netttri, 'Nt Iuvencm tempora certa. Für die Wiener und zugleich auch 
für die Launer Handschrift, deren Lesarten mir nur in Otto's Abdruck 
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zugänglich sind, beweisen dasselbe einige Lt1cken der Münchener, wie 
S. 31 ed. Otto crinis generis masculini ut Virgt1ius pro occultus "tU

bat seminata calcis; S. 91, 2 H. origo geneTt's feminini ttt Iuvencus sec· 
tand1ls conplebitur ordo. Die drei Handschriften behaupten hiernach 
ihren selbständigen Werth neben einander. Dennoch ist der Gewinn, 
den die Münchener Handschrift für die in der Schrift rrhaltenen Frag· 
mente, und darin liegt fast allein der Wertb drrselhen, bietet, ein 
äufserst geringer. Die starken Verderbnisse, die sie erlitten haben, 
liegen offenbar weiter zurück. Als Beispiele setze ich die folgenden 
Artikel her: S. 28 ed. Otto Calcem hominis aut iumenti fem. gen. di
cendum, ut Virg. fenata calce fatigat. I Calcis vero aedificiorum gen. 
fm., cuius nominativus cals per s litteram (p. s. litt. die Hdschr.), non 
per x, tft Varro cals circumfusa aqua (aq; die Hdschr.). Der letzte 
Artikel ist unvollständig, wie Charis. S. 92, 31 zeigt. Aber das Citat 
aus Varro wird durch die Handschrift berichtigt. Die Schreibung cals 
entspricht der Theorie der Grammatiker und ist auch bei Caper S. 2242 
allein überliefert, cals dicendum, ubi materia est per s, ot cum pedis est, 
calx per x. - S. 31 ed. Otto Cancer bubo (borbo die Hdschr.) gen. 
neutri ut lius malam latet solet inmedicabile cancer. pluraliter autem 
cancromata dicenda. Dadurch wird der Name Livius, den Hertz de 
fragm. Liv. part. pr. S. 12 mit Recht verworfen hat, vollends un
sicher. Wofern das Citat nicht sonst brkannt ist, liefse sich vermuthen 
ut Macer Aemilius latet inmedicabile cancer. - S. 103, 13 H. vor 
U:. vS Vertex (uertix die Hdschr.) gen .. mas. ut illud floribus ver n()t)us 
(mrnouos corr., -ftUS die Hdschr.) ornatur, wo hinter vertex der 
Artikel ver ausgefallen zu sein scheint. - S. 104, 5 H. Venenum gen. 
neutri, ut Salll.~tills prohibebit nocere venenum, quod tibi datur. et ali; 
dicunt venena. 

2. Die Pariser Handschrift 7560, geschrieben im elften Jahr
hundert (vgJ. gramm. Jat. praef. p. XVI) enthält eine ars de octo par
tibus orationis. In der Vorrede zu derselben f. 10 sind die Gramma
tiker; welche der Verfasser benutzt haben will, in folgender Weise zu
sammengesteIlt: Praeterefl siquis venenosae tetro invidiae fermento in
fectus vel ignorantia, matre (matrem d. Hdschr.) omnium errorum, et 
audacia proprii ingenii conpellente inlectus has grammaticae artis nor
mttlas morS1t aspidis et genuinis sanguineis lacerare voluerit, sciat se 
Prisciani (prisciil d. Hllschr.) vel Donati, Probi vel Audacis (audacii 
d. Hdschr.), Veli; Longi vel Romani (romil d. Hdschr.), Fla"iani vel 
Eutychis (ttiticis d. ßdschr.), Victorini vel Focae, Asperi (aspoTt'i d. 
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Hdschr.) vel Pompei lalUI laniare BI non viventem rusticum infeltil 
iaculis inleqtti, IBd pulverem mortuorom rethorom et cinerem sagittare, 
quia nec urum ,altim ramttl regulae in hoc libello insertus repmtur 
(repperit d. Hdschr.), qtti non alicuiw horom sit radice fortiUr fundatw. 

Das Buch des hier genannten Grammatikers Audax ist in einer 
Berner Handschrift des neunten Jahrhunderts n. 336 f. 8-46 und in 
einer Münchener von demselben Alter cod. lat. 6434 Fris. 234 erhalten 
unter dem' Titel Audaeis de Seauri et Palladii libril excerpta per inter
rogationem el responsionem. Ein Excerpt aus demselben Buche ist 
von Mai elalB. auct. B. 6 S. 589 aus einem vatikanischen Glossar mit
getheilt, und ebendaher stammt was in den Wiener anakcta gramma
tica S. 199ft'. unter dem Titel erotemata grammatica e Maximo Vic
torino gedruckt ist. Wesentlich verschieden davon, wahrscheinlich aus 
einer späteren Ueberarbeitung hervorgegangen ist eine Schrift, welche 
sich mit der Ueberschrift Volfuinus ineipiunt artes Ä'Ildaci de Scauri et 
Palladii libris excerpta in der Karlsruher Handschrift 112 saec. 9 fin
det, und von der ich durch die Güte des Herrn Alfred Holder eine Ab
schrift besitze. Den Hauptbestandtheil des Buches, wie es in der Ber
ner und MÜDchener Handschrift vorliegt, bilden die grammatischen 
Schriften, welche jetzt den Namen des Maximus Victorinus tragen, den 
später~n Grammatikern aber entweder in einer vollständigeren Gestalt 
oder mit anderswoher entnommenen Zusätzen versehen vorlagen und 
unter verschiedenen Namen sehr viel von ihnen benutzt 'Worden sind. 
Dadurch sind in den daher entnommenen Excerpten manche sonst nicht 
bekannte Citate und Notizen erhalten. Ich führe daraus nach der Ber
ner Handschrift Folgendes an. Die oft wiederholte Definition von vom, 
die von Wilmanns de Varr.libr.gram. p. 81 mit Recht auf Varro zurück
geführt ist, findet sich hier, übereinstimmend mit Gell. 5, 15, mit eini
gen sonst von den Grammatikern übergangenen Zusätzen, Vox corpo
raU, elt an incorporaUIP lecundum stoicol eorporalil, qui eam sic 
definiunt, ut nos in prineipio respondimus (aer ietus auditu lensibiüI). 
Plato atttem non eIBe voeem corpus pmat. non enim perc'USlUB, inquü, 
aer, sed plaga ipla atque pereulsio , id est vox. Democrilus vero ae 
deinde Bpiettrul ex ind;vi';1 corpon'bus voeem eonsonare diettnt; eor
pw autem else aut efficiens aut patiens. - Die ebenfalls oft wieder
kehrende Bemerkung über die Präposition super wird in dem Abschnitt 
de praepositione dem Plinius beigelegt, Super praepositionem Pliniw 
(pZeniu. d. Hdschr.) ll:IJ MI tribus praepositionibw, id est supra de in, 
vult habere significationem {mgnificata d. Hdschr.}: supra, saeva ledens 
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super arma (Verg. Aen. 1,295), id est supra; item socii exanimem super 
arma ferebant (Verg. Aen. 10, 841), id est supra: de, multa super 
Pn'amo rogitans, super Hectore multa (Verg. Aen. 1, 750), id est de 
Priamo et de Hectore; item in Iugurtino bello (c. 71) He super taU su
hre suspeChtm se haberet, id e.t de taU seelere : in, gemina super ar
bore .idunt (sidant d. Hdschr. Verg. Aen. 6, 203), id est in arbore; 
itern fronde super viridi (Verg. bucol. 1, 80), hoc e.t in viridi. - Ein 
sonst nicht bekanntes Fragment von Varro Atacinus ist schon in Sin
ners Katalog B. 1 S. 624 mitgetheilt. Unbekannt ist mir auch ein in 
dem Abschnitt de coniunetiolle mit Livius' Namen gegebenes Citat, Sunt 
itern eoniunetiones, quae metri vel struernrae neeessitate sie inveniuntur 
transfiguratae, ergo, ut apud libium ergon desistere tempore quievit (I. 
tptivit). - Den Namen des Grammatikers Audax finde ich nicht vor 
dem siebenten Jahrhundert erwähnt; er ist. genannt bei Julian art. 
gramm. S. 62 ed. Rom. unde Audax, definilio quid est? oratio quae 
id de quo quaeritur aperte deseribit etc. und S. 65 1.11 pula si dieas 
miM, quid seit Audax? dieo grammatieus est und bei Beda de metro 
S. 2363 item interieetiones omne., ut Audacius ait, quas de graeeo ser
mone mutuati sumus, ideo in novissimis syllabis fastigium eapiunt, ul 

papae altal. 

Unter den übrigen oben genannten Grammatikern ist Romanus 
der aus den Excerpten bei Charisius bekannte Julius Romanus , der 
aber den Grammatikern jener Zeit auch eben nur aus diesen Excerpten 
bekannt war. Der Name Flavianus kehrt ·öfter in den Excerpten der 
späteren Grammatiker wieder. Das ausführlichste Citat, das mir be
kannt ist, findet sich in einer ars des eod. Bem. 123 aus dem zehnten 
Jahrhundert f. 101 Quot terminationes habet tertia deelinatio? Seeun
dum Claudium septuaginta sex, seeundum autem Flavianum quinqua
ginta duae terminationes sunt. quid praebuit istam differentiam? hoc 
est. Flavius naturam aspexit, Claudius vero ideo terminationes plures 
posuit, quia aliud est apud eum, quando longae sunt illae terminationes 
et quando breves. quinquaginta autem duae terminationes seeundum Fla
vianu1lt hae sunt, a e i 0 1.1 al el il 01 1.11 an en in on ar er ir or ur as es 
is os us ax ex ix ox ux ae ee aes aus uis als ales ans ars abs arx [als] 
anx ens ebs [epis] erl ernps irps ips rips] ons ops ors ubs uns * in id ift 
it in ut in am in et in ud in um. Für die von Reifferscheid Rhein. 
Mus. B. 16 S. 23 ausgesprochene Vermuthuog, dars dieser Gramma
tiker mit dem aus Macrobius und Symmachus und aus der Subscription 
in den Handschriften des Livius bekannten Nicomachus Flavianus iden-
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tisch sei, finde ich weder in diesem noch in anderen Citaten der Gram
matiker irgend einen Anhalt. Dagegen ist es mir nicht unwahrschein
lich, dafs mit diesem Namen kein Anderer gemeint sei, als Charisius, 
der wegen seines Namens Flavius recht wohl so bezeichnet werden 
konnte. Denn das Meiste, was mit dem Namen Flavianus angeführt 
wird, findet sich wörtlich bei Charisius, z. B. in derselben Berner Hand
schrift f. 113 Item Comminianus et Flavianus pronomen definiunt itG, 
pronomen est pars orationis, quae pro nomine posita minus quidem, 
paene idem tamen significat (Charis. S. 157,24) und in der oben ge
nannten KarJsruher Handschrift de pronomine f. 71 sed nos, ut ait 
Flavianus, contextam declinati()nem volumus habere (Charis. S. 158, 
12). Auch das von Reifferscheid a. a. O. besprochene Citat in den 
Berner Scholien zu Verg. bucol. 6, 62 muscus no'met/, herbae nascentis 
in cortice vel in pariere, ut Flavianus ait ist aus Charis. S. 32, 3 ent
nommen; und der ebendaselbst aus dem alten ßobbienser Katalog an
geführte Titel tiber I Flaviani de consettsu nominum et verborum 
bezieht sich vermuthlich auf das fünfte Buch des Charisius de idio
matibus, wenn auch nicht gerade auf die uns erhaltene Handschrift 
des Charisius. Dars das oben angeführte am Ende offenbar corrum
pirte Excerpt über die Endungen der dritten Declination mit Charis. 
S. 25 nicht ülll~reinstimmt, widerspricht dieser Annahme nicht. Sehr 
genau pflegen die Citate dieser spätern Grammatiker nicht zu sein, und 
hier lag eine Vervollständigung der von Charisius gegebenen Aufzäh
lung sehr nahe. 

Der Name Asper endlich in der Zusammenstellung, von der ich 
ausgegangen bin, bezieht sich auf eiDe in mehreren Handschriften unter 
diesem Namen erhaltene ars, welche sehr verschieden von der bei 
Putsch S. 1725 gedruckten Schrift, aber von völlig werthlosem Inhalt 
ist. Die älteste mir bekannte Handschrift, in der sie sich findet, ist die 
Berner 611 aus dem siebenten Jahrhundert, welche den Namen Asper 
am Schluss des Abschnittes de no mine hat und in einem Inhalts
verzeichniss von der alten Hand die Schrift unter dem Titel ars Donati 
exposita ab Aspero aufführt. Sie steht aufserdem mit der Ueberschrift 
ars Asperi grammatici im cod. Bern. 207 saec. X und Sangerm. 1180 
saec. IX, mit dem Titel ars Aspe.ri de partibus orationis im cod. Fri
sing. 81 saec. X und Tegerns. 181 saec. XI und mit unleserlicher Ueber
schrift im cod. Sangall. 876 saec. 1X. Alle Handschriften geben mit 
geringen Abweichungen dieselbe "'orm des Buches, das trotz des viel
versprechenden Namens, den es trägt. nichts wlliter ist, als ein Com-
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mentar zu der kleineren ars de octo partibu. orationis von Donatus 
und nur die gewöhnlichsten Definitionen mit vielen Beispielen für die 
Declination und Conjugation ohne alle Gelehrsamkeit enthält. 

Erlangen. H. KEIL. 

ZU DEN SCruPTORES HISTORIAE AUGUSTAE. 

Nach einer erneuten Einsicht der Pfälzer Handschrift in Rom durch 
Herrn K. Zangemeister hat Herr F. Eyssenhardt im ersten Hefte dieser 
Zeitschrift S. 159 f. mitgetheilt wie etwa achtundvierzig Stellen, an denen 
in seiner und Jordan's Ausgabe der Lesart des Pein .Fragezeichen bei
gefügt war, wirklich in jener Hs. geschrieben ständen. Er hat an den
selben meine Ausgabe nachgeschlagen und an neun Stellen bei mir eine 
Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit rügen zu müssen geglaubt. Bei einer 
(Com. 18 p . .t 00, 12 ed. Berol.) muss ich allerdings bekennen, dars 
im, wie auch Jordan, eine Abweichung von der Vulgata übersehn habe; 
auch gebe ich zu, dars Gord. 28 der P von erster Hand generam (nicht 
wie ich angegeben generem ) gehabt hat. Ganz anders steht es aber 
mit den sieben anderen Stellen. 

Die erste ist Anton. c. 7 (p. 38, 1 ed. Berot.); hier war das Fehlen 
des per in P angezweifelt worden, doch mit Unrecht, wie es auch in 
meiner Ausgabe als fehlend bezeichnet ist. Dann fährt Hr. E. fort: 
'hierauf pri08 vor der Correctur der t. Hand, nicht, wie I'eter angiebt, 
prorio • .' Jordan hatte gar keine discrepantia bei diesem Worte aus P 
angemerkt; ich aber zweifle auch jetzt noch, ob nicht im P ursprüng
lich prorios stand, da P1'1."08 (d. i. pror;os), was ich in meiner Collation 
finde, leicht für prios gelesen werden kann. AehnJich verhält es sich mit 
Alex. 61 (p. 260, 19 ed. Ber.), wo das eu bei adere nicht von der dritten, 
sondern von der ersten Hand hinzugefügt sein soll; auch hier halte ich 
an meiner Angabe aus inneren Gründen fest, weil eu auch im B erst 
später hinzugefügt ist, also im Archetypus jedenfalls nicht gestanden 
hat [in der Berliner Ausgabe sind die verschiedenen corrigierenden 
Hände überhaupt nicht unterschieden]. Ebenso weise ich den Vorwurf 
der Nachlässigkeit zurück, wenn ich Pert. 12 die Randbemerkung in I' 
'pertinaa: dimidiatas lactucas et cardos conuiuiis apponebat' nicht in den 
Apparat aufgenommen habe; ich halte diese auch jetzt noch für eine Be
merkung der dritten Hand, und alles, was diese am Rande hinzugescbrie
ben hat, habe ich, wie es auch Jordan gethan hat, grundsätzlich aus-
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geschlossen. Die erste Hand, von welcher Hr. E. nach Zangemeister 
jene herrühren lässt, hat nur auf den Text bezügliche Correcturen ge
macht, nie dergleichen Notizen, welche dem Texte oft mit Veränderung 
der Worte entnommen sind, am Rande hinzugefügt. Der optimus co
dex, aus dem Salmasius die La. eardos anführt, ist die editio prin"p" 

An diesen Stellen indess ist eine Meinungsverschiedenaeit denk
bar. Dagegen bei der folgenden Bemerkung: '11 124,10 [Claud. 3] do
mieiani fuerant: weil ich ein ~ gesetzt hatte, sagt Peter nicht, dars 
(uerant in P steht, obgleich er domieiani angiebt: nämlich. weil ich 
hierzu ausdrücklich ein <sie' gesetzt hatte' hat sich Hr. E. nicht einmal 
die Mühe gegeben meine Anmerkung durchzulesen, wo (11 p. 125) in 
klaren Worten gesagt ist, dars sich fuerant sowohl in B (aus welcher 
Handschr. es in der Berliner Ausgabe nicht notiert ist) wie in P und M 
findet: '9 flauiasque et titi n(olo) a(utem d(ieere) d(om.) fllerant prop. 
BPM. Vespasiani post q1t(a)e add. Bgnat. quod ex litteri. que 

juerantrestituendum esse eenseo. 10 domieiani P. '*) In gleicher 
Weise hat Hr. E. übersehn, dars ich Maxim. 1 bei Anführung der 
La. <utroqa' aus P. ausdrücklich hinzugefügt habe 't. Jord.' d. i. teBle 
Jordanoj denn er sagt: <praeeepit neutroque, nicht wie Jordan - und 
Peter - angeben, utroqa.) Ferner tadelt es Hr. E., dars ich Sever. 6 
die La. brittanias aus B in der adnotatio nicht angegeben habe: natür
lich, weil ich sie in den Text (p. 129, 25) aufg.enommen habe. Schliers
lich bemerkt er zu Alex. 61: plurimis ietibu. eon(uderunt von zweiter, 
nicht wie Peter sagt, von erster Hand corr. in eonfoderunt: Dagegen 
aber vergleiche man meine Ausgabe, wo p. 272 zu Z. 6 die Anmerkung 
steht: <eonfuderunt BPI (d. i. P von erster Hand) M: also grade das 
Gegentheil von dem, was Hr. E. von mir aussagt, denn die La. des 
Textes ist, wie ich praef. p. 29 ausdrücklich erinnert habe, stets als 
die Correctur der zweiten Hand des P anzusehn, wenn ich in der adnot. 
eine La. aus pi ohne weiteren Zusatz angegeben habe. 

Die vorstehende Berichtigung von Thatsachen glaubte ich der 
Wahrheit schuldig zu sein; eine Kritik unserer beiderseitigen Leistungen 
zu geben, halte ich nicht für unsere Sache, sondern für die eines un
parteiischen Vierten. 

*) [Schon ehe der Red. die Berichtigung des Herrn Dr. Peter zugegangen 
war, hat Herr Dr. Eyssenhardt derselben briellich angezeigt, daCs er die oben 
stehende Bemerkung als auf einem Irrthum beruhend zurücknebme. Die Red.] 

Posen. HERMANN PETER. 
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DREI mSPANISCHE VÖLKERSCHAFTEN. 
In der Erzählung von Hannihals Marsch durch Hispanien bis an 

den Fufs der Pyrenäen und von da weiter nach Gallien im J. 534 d. 
St. bei Lirius (21, 23, 2) wird zum ersten Mal in unserer Ueberliefe
rong, so viel ich sehe, zugleich mit den llergeten, die bekannt sind, 
den Bargusii, die ich für identisch halte mit den Bergistanern (bei 
Lirius 34, 21), und den ebenfalls bekannten Ausetanern (um Vich im 
oberen Catalonien) eine Völkerschaft genannt quae subiecta e.t Pyre
naei, montibus. Das Gebiet dieser Völk~rschaft heirst in der Vulgata 
Lacetania; diers ist aber nur eine Verbesserung des Sigonius. Die 
Ueberlieferong, d. h. die Abschriften des Puteaneus, da dieser Abschnitt 
jetzt in demselben verloren ist, hat aquitaniam (denn im Colbertinus 
steht das oa von aquitanoa in Rasur). Obgleich die gallischen Aqui
taner in der That iberischen Stammes gewesen zu sein scheinen (vgl. 
Ukert 2, 2 S. 207), so darf doch hier, da erst nachher HannihaIs 
Uebergang über die Pyrenäen erzählt wird, nur -an ein von Hispanien 
aus diesseits derselben wohnendes Volk gedacht werden. Welches ge
meint ist kann kaum zweifelhaft sein, wenn man die unten anzufüh
rende Stelle des Strabo vergleicht und des Livius eigenen Bericht 
(34, 20) über Catos Feldzug vom J. 559, bei welchem die Sedetaner, 
Ausetaner und Suessetaner· ihm Hülfe leisteten. Obgleich die Suesse
taner mit ihrer Stadt Corbio einzig aus Livius bekannt sind (28, 24, 4. 
34, 20. 39, 42, 1) und ihre Sitze daher nicht genau bestimmt werden 
können, so zeigt doch der Zusammenhang aller der Stellen, an denen 
sie vorkommen, und ihre Verbindung mit den Sedetanern (um Sal
duha, das spätere Caesaraugusta, nach der Leidener Handschrift des 
Plinius 3 § 24 regioni. Sedetaniae, nicht Edetaniae, die bei Valencia 
lag) und den Ausetanern, dars sie im Inneren des Landes und nördlich 
vom Ebro gesucht werden müssen. Mardonius und Indibilis, die den 
gefährlichen nationalen Aufstand gegen Scipio imJ. 548 leiteten, werden 
bezeichnet als Lacetaner (Livius 28, 24, 4 j der Puteaneus hat lacelanr). 
~je beginnen den Aufstand mit Verheerung des benachbarten Gebietes 
der Suessetaner und Sedetaner, welche schon damals .ocii populi Ro
mani waren. Lacetano., heirst es weiter (34, 20, 2), deviam et lil
tJestrem gentem, cum inlila ren·ta. continebat in armi., tum conscientia 
dum consul ezercitu.que Turdulo bello est occupatus depopulatorum 
subit;, incuT.ionibu •• ociorum. Im Verlauf der Erzählung von ihrer 
Unterwerfung in demselben Capitel werden sie noch zwei Mal genannt 
(§ 6 und § 9) j und an allen drei Stellen scheinen die Handschriften 

Herme. I. 22 
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übereinzustimmen. Aus derselben Quelle schöpfte wohl Plutarch im 
Leben des älte"ren Cato (Cap. 11), wo wieder ""0 Aax8'Ca'llw'II E.:hOt; 

genannt ist (die Hss. haben Aaxenavwv). Dars hier dasselbe Volk 
gemeint ist, wie in dem oben angeführten Bericht über das J. 534 
(21, 23, 2), kann fast für unzweifelhaft geltenj und insofern hatte Si
gonius ganz Recht, wenn er die handschriftliche Ueberlieferung an 
jener Stelle nach dieser corrigierte. . 

Strabo (3, 4, 10) beschreibt durchaus wahr und anschaulich die 
I-tIlO'orata zwischen den Pyrenäen und dem Hiberus. Er sagt von 
diesem Gebiet: O'vvotxei-rat rJE vno nÄetovw'II E.:hc'iW ~ xw(!a, rvW(!/,

I-twux-rov OE ,,"oi! ""wv 'laxx"l""aJlwv Äer0I-tf:vOv. Ferner beschreibt 
er gen au die Wohnsitze dieses Volks, die sich vom Abhang der Pyrenäen 
bis gegen Osca und Ilerda erstreckten. Auf kein Volk besser als auf 
diese laccetaner mit ihrer Stadt lacca (noch jetzt Ja ca, nördlich von 
Zaragossa hoch und unzugänglich gelegen) passt der Ausdruck devia 
et silvestris gens. Dars der Name in den Handschriften theils in aqui
tani theils in lacelani oder lacetani übergehen konnte, scheint mir bei 
der kaum zu bemerkenden paläographischen Verschiedenheit von I 
und L keiner weiteren Auseinandersetzung zu bedürfen. Man muss 
aber festhalten , dars er ursprünglich nur mit dem einfachen c ge
schrieben worden ist, wie ja ganz unzweifelhaft geschah, ehe die Con-
sonantengemination überhaupt aufkam. . 

Wie constant dergleichen Corruptelen, nicht blofs bei Namen, 
auftreten, ist bekannt (man vergleiche die immer wiederkehrende Ver
schreibung von ravus in flavus, die Haupt im Hermes 1 S. 256ff. nach
weist). Daher ist es nicht zu verwundern, wenn auch im Text des 
Plinius an drei Stellen die lacetaner verdrängt worden sind. In dem 
Auszug aus der Tafel des Agrippa heifst es zunächst bei ihm (3 § 22) 
nach der allgemeinen Aufzählung der an der Ostküste wohnenden 
Völker: post eos quo dicetur ordine intus recedentes radice Pyrenaei 
Attsetani Sedetani? (nach der schon oben angeführten Stelle des Pli
nius über Caesaraugustaj man könnte auch Vesitani oder Vessitani 
schreiben, nach Plinius 3 § 24 Oscenses regiom·s Vess{taniae) Iacetant 
(phirinenaeiaustanaeji·tanilacetani hat die Leidener Handschrift), perque 
Pyrenaeum Cerretani, dein Vascones. Also von Ost nach West am 
Abhang der Pyrenäen entlang folgten aufeinander Ausetaner Sedetaner 
(oder Vessitaner) und lacetaner, weiter hinauf in den Bergen selbst 
wohnten östlich die Cerretaner (noch heute heifst die Gegend um den 
olleren Lauf des Sicoris Cerdaiia I das ist Cerretania) und westlich die 
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Vaseonen, die bekannt sind. Diese Aufzählung entspricht so genau 
allen übrigen topographischen Nachrichten, dafs die Schreibung der 
Namen keiner Rechtfertigung bedarf. Weiter hin nenntPlinius unter den 
zum Conventus von Caesaraugusta gehörigen stipendiari; in alphabeti
scher Aufzählung (§ 24) nach den lluberitani und vor den Lubienses 
die Lacetani; auch hier ist unbedenklich lacetan; zu schreiben. Das 
Fehlen des vornehmsten Stammes in dieser Gegend (wenn auch der 
Stammsitz selbst wie so häufig zu einem castellum stipendiarium her
abgesunken war) in dem Verzeichniss der zu Caesaraugusta ihr Recht 
holenden Gemeinden wäre nicht zu entschuldigen. Endlich sagt Pli
nius noch an einer anderen Stelle seines Werkes (25 § 17) nuper cuius
dam militantis in praetorio mater vidit in quiete ut radicem silvestris 
rosae ..• filio mitteret bibendamj inlacetania (lacetania dieHs.) res gere
batur, Hispaniae proxuma parte (also an der Grenze von GaIiien) 
u. s. w. Ich wüsste nicht wie ein militans in praetorio in Plinius Er
innerung im nördlichen Spanien gestanden haben könnte aufser zur 
Zeit von Augustus bekanntem cantabrischen Feldzug. Auch hier kann 
also wiederum kaum ein anderes Gebiet gemeint sein als das der lacce
taner. 

Dars die laccetaner in der späteren Statistik des Reichs einen her
vorragenden Platz einnahmen, darüber lässt das Zeugniss des Ptole
maeos keinen Zweifel. Er verzeichnet (2, 6, 72) eine Reihe von Städten 
der laccetaner, Iacca selbst aber theilt er den Vasconen zu (2, 6, 67); 
gewiss irrthümlich, wie er denn auch die Sitze der laccetaner und Iler
geten offenbar falsch angiebt. Doch kann der ursprüngliche Sitz des 
Stammes, der ihm den Namen gab, auch hier, nach der Unterwerfung 
des Stammes zu einem unbedeutenden Ort herabgesunken sein (wie 
Kissa, der Hauptort der Kissetaner oder Kessetaner); meines Wissens 
hat sich bis jetzt nur ein einziger römischer Grabstein in Jaca ge
funden (C. I. L. 2, 2982). 

Der Thatbestand ist also dieser: an vier Stellen des Livius, an 
dreien des Plinius und an der noch anzuführenden des Sallust haben 
die Handschriften die Form mit L; die griechischen Schriftsteller da
gegen Strabo und Ptolemaeos, aufser Plutarch, der lateinischen Quel
len folgt, haben dre Form mit I. Dafs überall nur von demselben Volk 
die Rede ist halte ich für ausgemacht. Wem es zu gewagt scheint, 
an acht Stellen lateinischer Autoren auf die Autorität der griechischen 
hin das L in I zu ändern, dem bleibt die Annahme offen, welche Momm
sen vorschlägt, daCs nämlich der einheimische Name einen zwischen I 

22 * 
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und L in der Mitte stehenden Anlaut, etwa wie das spanische II (=lj), 
gehabt habe, aus welchem sich nebeneinander die Form mit L bei den 
Römern, die mit I bei den Griechen bildete. 

Die laccetaner, besonders in ihrer verderbten Gestalt als Lace
taner, sind aber noch mit zwei anderen Völkerschaften im Nordosten 
der Halbinsel verwechselt worden. Livius beschreibt den Feldzug des 
Gnaeus Scipio vom J. 536, der in Emporiae gelandet war (21, 60,3): 
exposito ibi exercitu orsus a Lacetanis (so die Hss.) omnem oram usque 
ad Hiberum flumen ...•. Romanae diciont's (eeit. Im folgenden Ca
pitel wird erzählt, wie Gnaeus die inzwischen durch Hasdrubal zum 
Abfall gebrachten Ilergeten wieder unterwirft und dann (61, 8): iflde 
in Ausetanos prope Hiberum, socios et ;pso. Poenorum, procedit atque 
urbe eorum obsessa Lacetanos (so die Hss. alle) auxilium finitimi. fe
rentes . . . . excepit !·nsidiis. Dars von den laccetanern hier die Rede 
nicht sein kann (wie Lipsius vermuthete), zeigt ein Blick auf die Karte; 
es kann sich nur um ein an der Küste wohnendes Volk handeln, nicht 
um die devia-et silvestris gens in den Schluchten der Pyrenäen. Dou
jatius dachte an die nachher zu besprechenden Laletaner; aber auch 
diefs trifft nicht das rechte. Es ist vielmehr an beiden Stellen der 
Name der Laeetani herzustellen (wie ich schon im Hermes 1 S. 93 ge
than habe). Von ihnen sagt Strabo (3,4, 7): ~ aV/l1taaa ö' cl1tO 
an;),wv a1tavl'uat ),t/leat /leXC!" Öl/VC!O (von den Säulen bis nach 
Tarraco giebt es, mit Ausnahme von Neukarthago, keine guten Häfen)' 
~neV.:f8V Ö' ~ör; 'ra Eg~~ . ,roU/l8Va xat, xwC!a &raSr} 'rwv n 
A6'Tj'ravwv (also e für at wie gewöhnlich) xat, AaC!'ro).atr;'rwv (die 
hier allein genannt werden) xal ~llCrJV 'rOtoV'rcov (wie der Indigeten) 
/lEXC!t 'E/l1toelov. Plinius führt sie ganz an der richtigen Stelle in seiner 
Küstenbeschreibung auf nach den Kessetanern um Tarraco und den 
Ilergeten um Subur und de'n Fluss Rubricatus, den heutigen Llobregat, 

• a quo Laeetani (lactan; die Leidener Hs., letan; der Riccardianus, das 
richtige setzte schon Jan) et Indigete •• Ptolemaeos (2, 6, 18 und 74) 
theilt ihnen ebenfalls den Fluss und Ort Rubricatus (oder Rubrieata 
für den Ort) und Barcino zu; also ist über ihre Sitze kein Zweifel und 
diese passen vollkommen zu der Erzählung von den Feldzügen des 
Gnaeus Scipio. Einer der Befehlshaber der Küstenmiliz zu Tarraco, 
die ich nach den Inschriften (im Hermes 1 S. 123) zusammengestellt 
habe, heifst in seiner leider nicht mehr erhaltenen Inschrift (bei Grut. 
430, 4) praefectus orae mar!"timae Laletanae (so die älteste Ueberlie-
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ferung, die JÜDgere latetanae oder latettanae) j auch hier bezweifele ich 
nicht dafs Laeetanae herzustellen ist. 

Allerdings heifst es bei Plinius von den hispanischen Weinen (14 
§ 71): Hispanianem Laletana (so die guten Hss., die schlechteren la
setana lasilana lmilana) copia nobilitantur, elegantia vero Tarraco
nenlia atque Lauronenlia et Baliarica ez insuli. confenentur ltaliae 
pn'mis, und Martial spricht an zwei Stellen von der {aez Laletana (1, 
26, 9) und der Laletanae nigra lagona .apae (7, 53, 6) j womit offenbar 
derselbe ordinäre Wein gemeint ist (noch jetzt werden die tintenähn
lichen catalanischen Weine viel nach Rom exportiert und dort als vino 
di Spagna von den Liebbabern eines billigen und kräftigen Getränks 
geschätzt), wie bei Plinius. An einer dritten Stelle sagt Martial dem 
nach Spanien abreisenden Licinianus (1,49,21): apn'ca repete. Tar
raconis litora TuamqueLaletaniam. Die handschriftliche Ueberlieferung 
scheint ziemlich fest zu sein. An der ersten und dritten Stelle findet 
sich die Form mit I in allen besseren Hss. bei Schneidewin j nur die 
geringeren haben lacelana oder lactana oder laectanea und ähnlichps j 
an der zweiten giebt Schneidewins Apparat gar keine Varianten. Ob
gleich es auch hier nahe liegt die Laeetaner an die Stelle der Laletaner 
zu setzen (auch ihre erste Silbe muss überall lang gemessen werden), 
so wird man doch der wie es scheint übereinstimmenden Ueberliefe
rung gegenüber vorsichtiger sein müssen. So gut wie noch heut um 
Barcelona, also bei den Laeetanern, nördlich von Tarraco viel Wein 
gebaut wird, kann auch südlich davon nach Valencia zu ein weinreicher 
Küstenstrich gelegen und dem sonst nicht bekannten Stamm der Lale
laner angehört haben. Ich gestehe jedoch dars ich sehr geneigt bin 
auch die Laletaner von der Karte von Hispanien zu streichen, zumal 
sie bei den Geographen fehlen. 

Für die Lacetaner bleibt aber schliefslieh noch ein Zeugniss zu 
erwägen übrig j um dessentwillen ich zunächst diese kleine Untersuchung 
angestellt habe. Im zweiten Buch seiner Historien lässt Sallust be
kanntlich den Pompeius aus Hispanien an den Senat schreiben (im 
Winter 680 auf 681 d, S1.) und um Geld und Verstärkungen bitten 
zur Fortführung des gefährlichen Kriegs mit Sertorius. Dabei zählt 
er § 5 seine Erfolge so auf: - - - hostes in cervicibm iam ltaliae agen
tel ab Alpibm in Hispaniam submovi. Per eas iter aliud atque Han
nibal, nobis opportunius, pate/ec;. Recepi Galliam, Pgrenaeum, Lace
tan"am (so hat nach Jordans l\fittheilung in der That die einzige alte 
Handschrift, der Vaticanus), lndigete. u. s. w. Hier wird in ganz rich-
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tiger Folge das Zurückwerfen des Aufstandes, der nach Gallien über
zugreifen drohte, der Marsch über die Pyrenäen über den Pass, wo 
Pompeius später das Tropäum aufstellte, und den Sicoris abwärts, 
die Wiederunterwerfung des nächsten und mächtigsten Volkes am 
Fufs der Pyrenäen, offenbar wieder der Iaccetaner, und dann das der 
an der Küste um Emporiae wohnenden Indigeten unterschieden. Car
rio und Corte wollten Laletaniam schreiben, Dietsch, der wie seine 
Vorgänger den Strabo zwar vergleicht, aber nichts damit anzufangen 
weifs, bleibt bei Lacetaniam. Strabo nämlich an der oben angeführten 
Stelle (3, 4, 10), wo er die Wohnsitze der laccetaner schildert, erwähnt 
bei dieser Gelegenheit der in jenen Gegenden geschlagenen Schlachten 
des Sertorius bei Calagurris Osca und Tarraco, ferner des Kampfes 
um Ilerda zwischen Caesar und des Pompeius Legaten Afranius und 
Petreius, und sagt endlich: 'laxxr;1:avo;' cJ' etalv, Av oI~ 'Ion pb 
~ee'IWetO~ An:oUpet n:eo~ IIopn:~ tOV, vO'1:eeOV cJ' 0 'IoV IIOIl
n:r;lov vlO~ ~iga'1:o~ n:f!O~ 'Z'ov~ Kalaaeo~ a1:ea1:r;rov~. cYn:ie
x8t'Iat cJi 'Z'ij~ Jlaxx1J1:avla~ n:eo~ IXex1:0V 1:0 niiv O-oaoxcJ"wv 
"0._- " T '1 TT '1 C" n ' 1 H" b e1FJ'~, ev f{! n:Oll.t~ .u0Iln:EII.W'JI, W~ aJl 01ln:r;tOn:O""~" lernac 
kann kein Zweifel sein, dafs Pompeius in dem Brief an den Senat sich 
grade der Unterwerfung dieses ersten und mächtigsten der hispanischen 
Völker gerühmt hat, deren Gebiet der Schlüssel zu weiterem Vordrin
gen in das Innere war. Die Stadt Pompaelo (das ist die bestbezeugte 
Form; Strabo hat wieder e für at) führte ihren Namen, der eine h y
bride, halb römische halb iberische Bildung ist, unzweifelhaft von dem 
Sieger, wie Graccurris nach Ti. Sempronius Gracchus genannt wurde, 
und später die verschiedenen Caesarobriga Iuliobriga Augustobriga Fla
viobriga und ähnliche. Im Brief des Pompeius ist mithin meines Er-. 
achtens wiederum zu schreiben Iacetaniam und man wird fortan mit 
Sicherheit zwei hispanische Völkerschaften, Iacetaner oder Iaccetaner 
(häufig corrumpiert in Lacetaner) und Laeetaner, vielleicht noch eine 
dritte, die Laletaner, unterscheiden. E. H. 

METRISCHE INSCHRIFT AUS KARTHAGO. 
In Tunis hat Sidi - Mohamed, ältester Sohn des Kasnadar, aus 

den Ausgrabungen, welche er fortgesetzt in Karthago anstellen lässt, 
in einem Pavillon unweit des Bardo ein kleines Museum gegründet. 
Ich copirte dort folgende schlechte Verse, die in Deutschland schwer
lich bekannt sein werden; sie stehen auf einem kleinen Marmorgrab
stein mit schlechten Buchstaben, die etwa dem Ausgang des 2. Jahr
hunderts oder einer noch späteren Zeit angehören mögen. 
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ET' ANTIGONA VITALIS' AVG' N' 
VIVIT' ET' CONVIVATVR D'M'S' TABELLARIVS 

VIVET ET CONVIV AT 

DVM SVM VITALIS' ET VIVO EGO' FECI' SEPVLCRHVM' sie 
ADQVE MEOS VERSVS DVM TRANSSEO PERLE GO ET'IPSE' sie 

sie DIPlOMA . CIRCAVI' TOTAM REGIONE' PEDESTREM' 
ET CANffiVS PRENDI I;..EPORES ET DENIQVE VVLPES' 
POSTEA POTIONES CALICIS PERDVXI . LIBENTER' 
MVLTA IVVENTVTIS FECI QVIA SVM MORITVRVS' 
QVISQUE SAPIS IVVENIS' VIVO TIBI' PONE SEPVLCRHVM' sie 

H. NISSEN. 

Obwohl diese Inschrift nach einer Abschrift des Besitzers kürzlich 
von Renier ,in den eontptes rendus der Pariser Akademie 1866 Jan. . 
und Febr. S. 48 mitgetheilt ist, wird es angemessen sein sie nach dem 
Wunsche des Einsenders auch in diesen Blättern mitzutheilen. Die 
heiden Abschriften stimmen im Uebrigen bis auf unwesentliche Kleinig
keiten; nur giebt der französische Abdruck gleich zu Anfang FL für 
das wahrscheinlich richtige ET und Z. 8 POTIONIS CALICES. Die 
africanischen Argutien treten in dem Spielen mit der Formel vivit und 
dem Namen Vitalis deutlich hervor; perdueere in der Bedeutung 
'austrinken' ist auch bisher nur nachgewiesen in den Versen des Afri
caners Arnobius 5, 26: inde manu powlum sumit risuque sequenti 
perd1teit totum eyeeonis laeta liquorem. Das Wort circare gehört dem 
Vulgarlatein an, wie die Glosse eire at xvdevet. und besonders die 
hekanntlich aus circare entstandenen Wörter der romanischen Sprachen 
eereare, ehereher beweisen, wobei der Begriff des Umhergehens sich in 
den des Umhersuchens umgesetzt hat. - Merkwürdig aber ist unsere 
Inschrift durch das, was ihr Verfasser über sein Geschäft darin angiebt. 
Dars der tabellarius, der Brietbote , gänzlich verschieden ist von dem 
tabularius, dem die Aufsicht über Acten und Geschäftspapiere obliegt, 
konnte man längst wissen, wenn gleich selbst Marini (Arv. p. 614) sich 
darüber schwankend und unsicher äufsert. Die nicht sehr zahlreichen 
Inschriften, die tabellarii nennen, gehören sämmtlich kaiserlichen 
Briefträgern an; und das ist nicht Zufall. Auch hieher gehört, was 
Tacitus sagt (ann. 15, 35), dafs ScIaven ab epistulis et libellis et ratio
nibus zu nennen einem Privaten nicht zukomme und es ein Majestäts
verbrechen sei dergleichen nomina summae eurae zu usurpiren ; wie 
der eursus pubUcus ein Regierungsinstitut ist, so hat es ohne Zweifel 
auch in der Kaiserzeit nie andere tabellarii gegeben als tabellarii Au
gusti. Der Vorstand des Briefträgerbureaus , der praepositus tabella
riorum war wenigstens im J. 183, wenn der Name (M. Ulpius Maxi
mus) nicht trügt, ein Freigeborener (OreIIi t 918); der Souschef (optio) 
einer einzelnen Briefträgerabtheilung ein kaiserlicher Freigelassener 
(Henzen 6359); die einfachen Briefträger waren theils ebenfalls kaiser
liche Freigelassene (Orelli - Henzen 3249. 6568), theils kaiserliche 
ScIaven (Henzen 6358. 6455. 6569), welcher letzteren Kategorie unser 
Vitalis angehört. Wir finden ferner, dafs die kaiserlichen Briefträger 
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abtheilungsweise einzelnen Verwaltungszweigen überwiesen wurden; 
so war eine Abtheilung dem Generalstab beigegeben (tabellari'us ca
strensis: Orelli 3249), eine andere der Domanialverwaltung (tabellarii 
stationis patrimonii: Benzen 6359), eine dritte dem Bebebureau der 
Erbschaftssteuer (tabellarius stationis vigesimae hereditatium: Benzen 
6568), eine vierte dem für die Zufuhr eingesetzten Bureau (tabellarius 
ea: officio annonaes: Marini a. a. 0.; Benzen 6569). Unser Vitalis 
bezeichnet seine Stellung nicht näher, kann aber füglich ebenfalls dem 
officium annonae angehört haben. Dafs er aJs solcher die ganze Um
gegend durchzog - als Gegensatz zu der regio pedestris ist natürlich 
wie öfter die See zu denken - ist ebenso wenig auffaJlend wie dars 
er neben seiner amtlichen Thätigkeit auch Hasen und Füchse jagte 
und hinterher die officiellen und nicht officiellen Strapazen in einem 
tiefen Trunke vergafs. Aber was heifst es, wenn er von sich sagt di
ploma circavi'? - Auszugehen ist dabei davon, dafs der kaiserliche 
tabellarius selbstverständlich in erster Linie angewiesen ist auf den 
cursus publicusj wie ja denn tabellarius und cursor geradezu identische 
Bezeichnungen sind und die letztere Bezeichnung späterhin, nament
lich im officiellen Sprachgebrauch, den älteren Namen tabellarius gänz
lich verdrängt hat. Die Benutzung des cursus publicus aber hängt be
kanntlich ab von dem diploma, dem offenen Brief an die beikommen
den Postbeamten, worin das Recht des Trägers auf Benutzung der 
kaiserlichen Post attestirt und näher normirt ward j und diploma als 
Reiseferman ist so häufig und so technisch, dafs das Wort, namentlich 
wo es in Verbindung mit tabellarius auftritt, unmöglich anders gefasst 
werden kann. Dies bestätigt weiter die bekannte, aber bisher noch 
keineswegs vollständig verstandene Bronzetafel (Orelli 2917 = I. 
N. 6903), die auf der einen Seite die Worte trägt:-Thoantis Ta'. Caesari • 
.lug. dispensatoris ab toris, auf der andern die Worte: de statione [Ti.] 
Caesaris Aug. tabellaris diplomari discede. Die Tafel, die unten mit 
einer Spitze zum Einstecken versehen ist, muss einstmals in irgend 
einem Palast des Tiberius die Räume von einander geschieden haben, 
wo auf der einen Seite der Sclave Thoas das kaiserliche Tischzeug 
aufzubewahren hatte, auf der andern die kaiserlichen Brietboten, die 
in dem PaJast kamen und gingen, angewiesen waren sich aufzustellen. 
Man wird die zweite Inschrift zu übersetzen haben: <weiche von dem 
Standplatz den mit Reisepass versehenen Brietboten des Kaisers Tibe
rius', so dars der in irregulärer Weise vorgesetzte Genitiv Ti. Caesaris 
Aug. in dem Bestreben die Nebeneinanderstellung zweier Genitive zu 
vermeiden seine Entschuldigung findet. Tabellarius diploman"i - di
ploman"um ist gebildet wie sacomarius,pleromarius - kann füglich 
der von Amtswegen mit Diploma reisende cursor heifsen. Sonach wird 
von demselben auch gesagt werden können, dafs er diplomate munitus 
iter fecit j dars man dies in dem einen Worte diplomacircare zusammen
fasst, ist allerdings seltsam, aber in africanischen Inschriften des zwei
ten oder dritten Jahrhunderts muss man sich mehr gefallen lassen als 
eine solche wunderliche Bildung. TB. M. 

(JuDI 1800) 



ORNAMENTA MULIEBRIA. 
Ueber die mannigfaltige und kunstreiche Verwendung der edlen 

Metalle so wie der Perlen und Edelsteine zu weiblichem Schmuck bei 
Griechen und Römern haben mehr als die spärlichen Notizen der alten 
Autoren zahlreiche Funde in den Gräbern Griechenlands Italiens und 
fast aller Provinzen des römischen Reiches, welche in den grorsen und 
kleinen Museen Europas aufbewahrt werden, anschaulichen Aufschluss 
gegeben. Weder die zum grörsten Theil nur gelegentlichen Erwäh
nungen in der alten Litteratur, wenn man nämlich absieht von den 
Capiteln bei Plinius über Gold und Silber (33 § 6 bis 57, besonders 
39.40, auch 82. 83, 128. 129, 151. 152), über die Perlen (9 § 106 
bis 123) und über die Edelsteine (37 § 54 bis 200), von dem kurzen 
Abschnitt des Pollux (5, 95 bis 101), und etwa von dem Digestentitel 
de auro argento mundo ornamentis unguentis veste vel vestimentr·s et 
statuis legatr·s (34, 2), noch auch jene erhaltenen Schmucksachen sind 
meines Wissens bisher vollständig zusammengestellt und erschöpfend 
erläutert worden 1). Daher wird es gerechtfertigt erscheinen, wenn ich 
hier einige bisher gar nicht oder nur ganz ungenügend bekannte in
schriftliche Zeugnisse über ornamenta muliebria zusammenstelle und 
kurz erläutere, zumal sich aus ihnen auch einige Bereicherungen des 
lateinischen Sprachschatzes ergeben. 

Drei lateinische Inschriften, und zwar sie allein so weit ich die 
ganze Masse der uns erhaltenen zu übersehn vermag, enthalten näm
lich Verzeichnisse von Schmuckgegenständen, welche an den Statuen 
angebracht waren, auf deren Basen die Inschriften sich befinden 2). 

1) Das meiste geben noch Böttigers Sabina 2 S. 152ft'. nnd \V. A. Becker im 
Charikles 1 S. 347 der zweiten Ausgabe und im Gallns 3 S. 198ft'. der dritten 
Ausgabe, wobei jedoch des Gothofredus gelehrter Commentar zum Cod. Theod. 
15, 7, 11 nicht beachtet worden ist; wenig mehr findet sich in Guhl und Koners 
Leben der Griechen und Römer 1 S. 200ft'. und 59, ft'. der zweiten Ausgabe. 
Manches bisher kaum benutzte steht auch im Paedagogos des Clemens von Alexan
drieu 2,12 § 118 und 124 und 3, 2 § 4 und in den Fragmenten der ~riechischen 
Comiker. 

lI) Verwandt, aber doch verschieden, sind die beiden in Africa gefundenen 
Verzeichnisse von Weihgeschenken bei Henzen 6139 und 6140. 

Hermes I. 23 
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Zwei von ihnen gehören nach Hispanien und haben ihren Platz bereits 
im zweiten Band des C. I. L. gefunden; die dritte, aus Ariminum, steht 
in Henzens Sammlung. Es erscheint daher überflüssig den Text so 
wie er auf den Steinen steht hier zu wiederholen; ich gebe ihn gleich 
mit den nöthigen und zum gröfsten Theil ganz sicheren Ergänzungen 
in gewöhnlicher Schrift und übersichtlicher Anordnung, ohne die für 
das Verständniss unwesentliche Zeilenahtheilung der Originale. 

1. In Acci, dem heutigen Guadix nordwestlich von Granada ge
funden, in Sevilla aufbewahrt, C. I. L. 2, 3386 1). Varianten der frühe
ren Abschreiber anzugeben ist nicht nöthig, denn das Original und ein 
Abklatsch, der mir vorliegt, lassen keine Zweifel an der Lesung. Die 
Marmorbasis, auf welcher die Inschrift steht, trug wie deren Inhalt lehrt 
eine silberne Isisstatue; auf den Seiten der Basis ist in flachem Relief 
vQrgestellt rechts der schakal köpfige Anubis, bekleidet, .eine Schrift
rolle (wohl nicht eine Keule, wie Moutfaucon angiebt) in der Hand 
tragend (ähnlich die capitolinische Statue bei CJarac 5 Taf. 984, 
N. 2568), vor ihm der Vogel Ibis unter einem Palmbaum; links unten der 
Stier Apis, darüber ein Hirt (Osiris 1 nach Montfaucon) auf einem 
Felsen sitzend, vor ihm ein Vogel (Adler oder Sperber 1). Der Schrift 
nach gehört das Denkmal in die Mitte oder an das Ende des zweiten 
Jahrhunderts; genauereDatierung ist nicht möglich. Die Inschrift lautet: 

Isid; puel[lar(i) '?J iussu dei Net[onis] Fabia L(ueit} f(ilia) Fabiana 
avia in honorem Avitae nepti. piissimae ea; arg(enh) p(ondo) 
CXII (eentum duodeeim) s( emis) ::: (uneiis duabus) ~ (.emuneia) 
J (sen"ptulis) V (quinque); 

item ornamenta: 
in basilio unio et margarita n(umero) VI, zmaragdi duo, eylin

dri n( umero) VII, gemma earbunelus, gemma h!laeinthw, 
gemmae eerauniae duae; 

in auribus zmaragdi duo, margarita duo j 
in collo quadribacium margaritt"s n(umero) XXXVI, zmaragdi. 

n(umero) XVIII, in clusuri. duo; 

1) Vorher gedruckt zuerst nach der Abschrill des Decan von Alicante Marti 
mit einigen ganz kurzen Erklärungen bei Montfaucon antiq. expl. 2 S. 324f. Tar. 
136 (danach bei Jac. de Bary cafal. numism. antiquor. Amsterdam 1730 Tar. 
36, bei Mur. 139, 1 und Orelli 2510), dann nach einer neuen Abschrift bei Flerez 
medollas d/J Espana 2 S. 61 (danach bei MaHdeu 5 S. 19,38), endlieh nach Perez 
Bayers Abschrift bei Cortes 2, 223. 
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in tibiis zmaragdi duo, cylindri n(umero) XI; 
in spatal;;s zmaragdi n(umero) VIII, margarita n(umero) VIII; 
in di!fito minimo anuli duo gemmis adamant(;bus); 
digito sequenti anulus polypsephus zmaragdis et margarito j 
in digito summa anulus cum zmaragdo; 
in soleis cylindri n(umero) VIlI. 

Isis kommt als Beschützerin der Kinder auch in dem griechischen 
Hymnos vor, der in Andros gefunden worden ist (W elcker kleine 
Schriften 3 S. 267). So wird die Ergänzung, auf die es uns bier 
weniger ankommt, gerechtfertigt; sie empfiehlt sich besonders dadurch, 
dafs hier die Grofsmutter zu Ehren der Enkelin der Göttin die Statue 
weiht. Ein Mars, Neton genannt, ist als in Acci verehrt zufällig be
zeugt durch die Notiz beim Macrobius (Sat. 1, 19, 5 Accitani, Hispana 
gens, simulacrum Martis radiis ornatum maxima religione celebrant. 
Nelon vocantes). Die genaue Angabe des Silbergewichts ist in der Ord
nung, zumal bei einem so kostbaren Kunstwerk. Die 112 römischen 
Pfund und 8M Unzen entsprechen etwa 73,35Zo11pfunden; eine _ 
Quantität welche nach dem Urtheil von Sachverständigen sehr wohl 
zu einer Jebensgrofsen Statue ausreicht und an Silberwerth heutigen 
Tages über 1600 ThaJer repräsentieren würde. Weihgeschenke und 
Statuen aus edlem Metall sind besonders in Hispanien, dem Peru der 
alten Welt, nicht selten. So werden auf Inschriften erwähnt zu Ur
gavo in Baetica ein Fortunae signum aureum, item Mercurii, p(ondo) V 
nebst einer patera p(ondo) lib(ra) und bases duae argenteae p(ondo) V, 
auf denen die beiden goldenen Sigilla der Fortuna und des Mercur 

- standen (C. I. L. 2, 2103); ferner zu Hispalis ein signum aureum des 
Genius des Flusses Baetis (C. I. L. 2, 1163) ohne Gewichtsangabej 
auch an die corona aurea VII pondo, welche die Provinz Hispaniacite
rior dem Claudius zu seinem britallnischen Triumph (Plinius 33 § 54) 

• und an die corona aurea librarum XV, welche die Gemeinde von 
Tarraco dem Galba geschenkt hatte (Sueton im Leben des Galba Cap. 
12), muss hier erinnert werden. In Silber sind die Weihgeschenke 
noch weit häufiger (vgl. die imagines argenteae Dig. 34, 2, 6 § 2); eine 
Anzahl silberner Schalen mit Weihinschriften hat sich noch erhalten 
(vgl. meine antiken Bildwerke in Spanien N. 915. 936.941. 948). Von 
silbernen Statuen und Statuetten finden sich in hispanischen Inschrif
ten erwähnt eine des Septimius Severus ex arg(entl) p(ondo) V zu 
Mirobriga in Lusitanien (C. I. L. 2, 863) und eine desselben Kaisers 
ex arg(entt) p(ondo) X zu Norba (C. 1. L. 2, 693) j ferner ein signum 

- 23* 
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Iunonis ex argenti libris L zu Regina in Baetica (C. I. L. 2,1036), 
eine Statue des Caracalla ex arg(enti) p(ondo) C in Curiga (C. I. L. 2, 
1040), eine der Pietas ex arg(entr) p(ondo) C in Astigi (C. I. L. 2, 1474) 
und eine ähnliche in Tucci (C. I. L. 2, 1663), welcher bei der Dedication 
noch ein goldener Kranz aufgesetzt wurde, ein signum Panthei ex ar
g(~ntz) libr?'s C (C.I. L. 2, 1473), endlich eine Statue des Bonus Bventtu 
ex arg(entr) libris CL, beide auch in Astigi (C. I. L. 2, 1471). Dort 
also ist das Gewicht überall in runden Zahlen angegeben, nicht mit 
so scrupulöser Genauigkeit wie bei der Isisstatue. Erhalten hat 
sich begreiflicher .Weise nichts von diesen kostbaren Kunstwerken; 
ein kleiner Mercur von Silber (meine antiken Bildwerke S. 320) und 
eine kleine Isis (ebendaselbst N. 437) sind das einzige der Art, was ich 
vorgefunden habe; von der letzteren steht nicht einmal der Fundort fest. 

Das Verzeichniss der ornamenta, welche das Isisbild an sich trug, 
giebt genau den Ort und die Verwendung eines jeden derselben an. 
Die Aufzählung geht von oben nach unten; sie beginnt mit dem Kopf
schmuck und endet mit den Schuhen, doch wird einmal von der na
türlichen Folge, wohl nur aus Versehen, abgewichen. Das basilium, 
das quadribacium und die spatalia so wie die Ringe, vielleicht auch 
die soleae können mit zum Guss der ganzen Statue gehört haben und 
daher von Silber gewesen sein. Vielleicht aber waren sie, obgleich das 
nicht ausdrücklich gesagt ist, von Gold (weil Gold, wie wir auch bei 
der folgenden Inschrift sehn werden,' gleichsam das natürliche und 
selbstverständliche Material für Schmuck ist) oder wenigstens vergol
det. Ebenso muss man sich wohl die übrigen Perlen und Edelsteine in 
Gold hängend oder gefasst denken. Es scheint danach, worauf mich 
Mommsen aufmerksam macht, dars das Gold des Schmuckes einer 
besonderen Inventur, wie die Perlen und Edelsteine, nicht für bedürftig 
gehalten worden ist; es muss also schwerer von den Statuen haben 
entfernt werden können. 

Das basilium, womit die Aufzählung beginnt, ist das königliche 
Diadem, wie aus Wesselings Note zu Diodor 1, 47 zu lernen ist. Bei 
Diodor heirst es nämlich von der Statue der Mutter des Osymandyas, 
sie habe '&q6t~ {Ja(1tlela~ ~ni '&ij~ xepaMJ~ getragen, als Tochter 
Gattin und Mutter eines Königs. Dazu führt Wesseling die Stellen aus 
Plutarch (de Iside et Osiride Cap. 1 ~ S. 32, 5 ff. Parthey: '&ov oe l'Qqov 
.... ~ltL{Jalona '&fi fLT}'&(}1. '&a~ xeiea~ anoanaaat ~~ xepal~~ 
'&0 {Jaallewv) und aus Horapollon (1, 11 S. 18 der Ausgabe von 
Leemans nani ff1JlvxiJ 'wrJlqJ 01 Alrv1t'&f,of, rina ~{; {Jaal).et.ov 



ORNAMENTA MULIEBRIA 349 

lmntiiaat'V und 1, 15 S. 24 ~d~V1J~ oe a"a"ol~'V redlJiSt'V {Jov
l6/-t6JIot - xVJloxilJialo'V ~wrealJioVa" - lanjh;a xai "a~ X6i
ea~ el~ o.,]ea'Vo'V bmleona, (JaalJ.eu$'V n In" ,,~~ xelJia).~~ 
lxona) an; aus lateinischem Gebrauch ist das Wort meines Wissens 
noch nicht nachge~iesen. Die Form der aegyptischen Basilien erörtert 
Letronne (inscriptions de l'Bgypte 1 S. 309ff.). Diefs Diadem, ein dr"a
dema gemmatum wie es nach Frauensitte auch Elagahal trug (Leben des 
Elagabal Cap. 23), war geschmückt mit einer grofsen Perle 1) und sechs 
kleinen (uniones eapite cireumferuntur Plinius 37 § 49; eoronae ex 
margaritis ebendaselbst § 14), zwei Smaragden, denen Plinius (37 
§ 62ff.) nach den Diamanten und Perlen die dritte Stelle der Kost
barkeit anweist, Isidor (16,7, 1) die erste unter allen, sieben Cylin
dem, einem Rubin (Plinius 37 § 92-94), einem Hyacinth (§ 125. 
126) und zwei gemmae cerauniae (§ 134. 135), deren mineralogische 
Identificierung wie es scheint noch schwankend ist. In dem Digesten
titel ist unter anderem die Rede von einem Schmuck aus uniones und 
hyaeinthi, welcher additis aUis gemmis et margarilis noch kostbarer 
gemacht wird (34, 2, 6 § 1). Was unter den Cylindern zu verstehn sei, 
will ich am Schluss dieser Mittheilung im Zusammenhang untersuchen. 

Es folgen die Ohrgehänge (doch darf man der Analogie wegen 
nicht inauribus in einem Wort, von inaures, lesen) mit je einem Sma
ragd und einer Perle geschmückt. Ganz ähnlich müssen die in den 
Digesten (34, 2, 32 § 8) erwähnten inaures gewesen sein, in quibus 
duae margaritae elenchi (das sind die länglichen uniones, nach Plinius 
9 § 113, schon aus Iuvenal6, 459 als Ohrgehänge bekannt) et smaragdi 
duo. Grade die Verbindung von Perlen und Smaragden scheint be
liebt gewesen zu sein. Plinius sah die Lollia Paulina smaragrlis mar
garilisque opertam alterno textu (ulgentibus (9 § 117); bei Horaz in 
den Satiren Cl, 2, 80 f. Nee magis huie, inter niveos viridesque lapillos 
Sit lieet, hoc, Cerinthe, tuo tenerum est femur aut erus Rectius) werden 
unter den schneeweifsen und grünen Steinehen, wie sie mit absichtlich 
verächtlichem Ausdruck genannt werden, wohl mit Recht von den Aus- , 
legern Perlen und Smaragde verstanden. Für Ohrgehänge findet sich, 
wie es scheint, das Wort pendentes bei dem von Salmasius zu den sen"pt. 

1) Beiläufig bemerke il"h dars aus den \Vorten dieser Inschrift in basüio 1t1lio 
bei Ducange, der die Inschrift aus dem Buch von de Bary kannte, ein besonderer 
Artikel basiliounium gemacht ist, welches Monstrum von einem \Vorte erklärt 
wird mit aedicula tumulo imposita, 1 S. 611 der Didotschen Ausgabe" 
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hist. Aug. Leben der beiden Maximini Cap. 6 citierten Arculphos de locis 
sacris, auf welchen mich Haupt aufmerksam macht. Die übrigen Stellen 
über die Ohrgehänge stehen bei Caspar Bartholinus (Thomae fil.) de in
auribus veterum, Amsterdam 1676 12. und im Gallus 3 S. 200. 

Am Hals trug die Statue einen Schmuck, der quadribacium ge-
.nannt wird. Auch dieses Wort kommt sonst nicht vor; man denkt 
zuerst an die margarita cara tribaca lndica, die phalerae pelagiae und 
den übrigen Edelsteinschmuck, der in dem Gedicht des Petron (Cap. 55) 
geschildert wird. Bei quadribacium kann man denken entweder an 
eine vierfache ans bacae, beerenartigen Gliedern, bestehende Kette, 
oder an einen an einer Kette hängenden Schmuck in der Form von 
vier bacae. So hat sich in einem Grab in Vulci ein silbernes Ohr
gehänge gefunden, welches man nach der Abbildung (im Museum 
Btruscum Gregorianum Band 1, Rom 1842 Fol., Taf. 73 b ) wohl ein 
quadribacium nennen könnte. Bei Caylus (recueil d'antiquites Band 6 
S. 315 Taf. 86, 6) ist ein Perlenschmuck zum Anhängen abgebildet, 
den man eine Traube aus zehn Beeren nennen kann. Aehnliche Schmuck
stücke zum Anhängen sind nicht selten; auf den die menschliche Ge
stalt nachahmenden aegyptischen Mumienkisten finden sich die reich
sten und compliciertesten Hals - und Brustketten gemalt. An dem qua
dribacium der Isis befanden sich 36 Perlen (also je 9 an jeder baca 
oder an jeder Reihe von bacae) und 18 Smaragde (vielleicht je neun 
an zweien der bacae oder Reihen von bacae); also eine cervix marga
ritarum et smaragdorum laqueis occupata, wie Tertullian (de cultu femi
narum 2, 13) sich ausdrückt. Woraus die Unea oder das filum (beide 
Ausdrücke werden wir nachher dafür finden) bestand, an welchem das 
quadribacium oder die einzelnen Perlen und Smaragde hingen, ist 
nicht ausdrücklich gesagt; doch kann wohl an nichts anderes gedacht 
werden als an Gold. Es bedarf dafür kaum der Anführung von Dich
terstellen, wie aus der Medea des Seneca, wo es heifst (3, 570ff.) Bat 
palla nobis .. •.. , gemmis est et auro textili Monile fulgens, quodqut 
gemmartlm nitor Distinguit aurum quo solent cingi comae; oder an 
des Claudian'(in Rufinum 1, 187) monile Contextum gemmis. Denn es 
sind uns noch eine ganze Reihe antiker aus feinem Golddraht künst
lich geflochtener monilia erhalten. Wie mannigfach der Gebrauch von 
Golddraht war, zeigt die Stelle im Leben des Aurelian (Cap. 36), welcher 
befürchtete, aurum per varios brattearum filorum et liquationum usus 
perire. Dafs die feinen Fäden sogar zu Geweben benutzt wurden, mit 
anderen Fäden zusammen wie zu den nach den Attalen benannten 
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pergamenischen Stoffen ( al80 Gobelins), oder ganz allein, war wohl 
immer nur Ausnahme des äufsersten Luxus (Plinius 33 § 63; Leben 
des Elagabal Cap. 23). An dem filum von Gold, das von sehr ver
schiedenartiger Stärke und Arbeit sein konnte, hängen zuweilen in be
sonderen kleinen Ringen oder Haken goldene Zapfen (wie an dem be
rühmten Halsband des neapolitanischen Museums MU8eo Borbonico 
2 Taf. 14) oder allerlei kleine Geräthschaften aus Gold (wie an der in 
Siebenbürgen gefundenen Kette in Wien in Arneths antiken Gold - und 
Silbermonumenten Taf. 1), oder bullae mit kleinen Reliefs nach Art 
der phalerae oder ähnliche Ornamente. Die Perlen können möglicher 
Weise, so wie man es bei uns zu thun pflegt, auf dem Goldfaden eng 
aneinander gereiht gewesen sein; doch ist meines Wissens eine solche 
antike Perlenschnur noch nirgends gefunden worden 1). Wahrschein
licher ist, dafs die Perlen einzeln oder in Büschel gefasst von der Kette 
herabhingen. So verstehe ich den Ausdruck des Plinius (33 § 40): 
discurrant catenae circa latera et in secreto margaritarum sacculi [so 
Sillig nach den Hss., et inserta margaritarum pondera die Vulgata] e 
collo dominarum auro [nicht aureo] pendeant, ut in somno quoque 
unionum conscientia adsit. Für die enge Verbindung der Perlen mit 
dem Golde sprechen auch die Worte des Paulus (Dig. 34, 2, 32 § 1): 
margaritae, quae .. ta ornamentis muliebribus contextae sunt, ut in Ms 
adspectus auri potentior sit, auro facto adnumerantur und (§ 7): monilia, 
in qUibus gemmae et margaritae insunt; diese letzteren insofern sie 
wenigstens zeigen, dafs nicht die Steine und Perlen selbst und allein 
die Kette bildeten. Und dars ebenso die Smaragde und andere Edel
steine nicht immer selbst, durch leichte Goldfassung mit einander ver
bunden, die Kette bildeten, sondern dars sie zuweilen auch einzeln von 
der Kette herabhingen (wofür es wahrscheinlich monumentale Beispiele 
giebt), deutet die Notiz des Pollux (5, 98) an, welcher aus dem Comiker 
Theopomp (Meineke frägm. com. ed. min. S. 457) 'ta,,:faeva'lol an
führt als ÖellOt, ~JI Xa'l8XeEllavr:o U:fOt ""JlEr;, wr; ano 'l~r; XtJl~
aEWr; tJJlollc%a:fat. Die virides gemmae als Halsband bei Juvenal (6, 
458) können ebenso verstanden werden. Auch die auf antiken Kunst
'werken, besonders auf Vasenbildern, vorkommenden Halsketten (z. B. 

1) Denn die in einem Testament unter den Or7lamenta erwähnten lineae duae 
eil: margaritis (Dig. 34,2, 40 § 2) beweisen nicht, dars die Kette nur aus Perlen 
bestand, so wenig wie die gleich danach genannten viriolae (das sind keltische 
Armbänder, nach Plinius 33 § 40) eil: smaragdis allein aus Smaragden bestanden 
haben können. 
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auf manchen der jüngst von O. Jahn zusammengestellten Vasen mit 
Goldschmuck, Leipzig 1865 4., besonders auf den grofsen, die er 
S. 17 ff. verzeichnet) zeigen vorherrschend diese Art von Ornamentie
rung; die losen Zierrathe schmiegen sich leicht den Formen von Hals 
und Schultern an und funkeln bei der leisesten Bewegung. Unter den 
clusurae ist wohl nur das aus zwei besonderen Theilen bestehende 
Schloss (daher der Pluralis) der Kette zu verstehen, nicht zwei ver
schiedene Schlösser; denn Halsketten mit je zwei Schlössern, die etwa 
an den Seiten angebracht gewesen wären, sind in alter wie in neuer 
Zeit meines Wissens ohne Beispiel. Dagegen ein Schloss bestehend 
aus zwei Theilen, an den beiden Enden der Kette, ist das gewöhn
liche und an den erhaltenen antiken Ketten so häufig, dars es überflüssig 
erscheint dafür besondere Beispiele anzuführen. Geschmückt waren 
die beiden Schlosshälften im vorliegenden Fall mit je einem Smaragd 
(die Steine sind, weil sie im vorhergehenden genannt worden, hier nicht 
noch einmal bezeichnet), wie auf den beiden Schlosshälften des schon 
angeführten neapolitanischen Halsbandes neben einem kleinen Frosch 
je ein Rubin angebracht war. Ein vollkommen analoges Beispiel einer 
goldenen linea aus Perlen und Smaragden, nur kleiner als das der Isis, 
hat sich in Mäcon in Frankreich gefunden und wird von Caylus (7 Taf. 
70, 2) abgebildet. Er beschreibt es folgendermaafsen (S. 249): ce col
lier compose de primes d'emeraudes (es sind eher Cylinder) au nombre 
de quatorze et de huit perles brutes, est forme par un fil d' or, renoue 
comme on le voit dans le dess61:n, et termine par deu:x; especes d' agraffes 
egalement d'or, qui s'enelavent rune dans rautre (das sind die clusurae), 
et dont la longueur' en forme pyramidale et d'un pouce six lignes, et 
la totalite du collier est d'un pied six pouees. Die Kette gehörte zu 
einem am Ende des dritten Jahrhunderts vergrabenen Schatz; die Art, 
wie dort die einzelnen Steine und Perlen durch eingefügte goldene 
Glieder zu einem fil1tm verbunden sind, war gewiss die gewöhnliche. 

Statt nun gleich zum Schmuck der Arme und Hände, wie in der 
Ordnung wäre, überzugehn, wird erst der an den Schienbeinen be
findliche Schmuck genannt. Gemeint sind offenbar die bei den griechi
schen Schriftstellern nicht selten genannten 1tE(!taq>V(!ta oder 1tE(!t

aXE),,/dEf; (C. F. Hermann griech. Privatalterthümer S. 108), die auch 
Trimalchios Gemahlin Fortunata 6l Pfund schwer trug (bei Petron 
Cap. 67), als Libertina, denn das aurum m1tlierum pedibus gestatum 
bildete nach Plinius Worten (33 § 39. 40) gleichsam inter stolam pk
bemque /tune medi1tm feminarum equestrem ordinem; die goldenen 
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Fingerringe der Ritter werden mit den goldenen Fursringen der Liber
tinen verglichen. Wie an den tibiae der Isis die bei den Smaragde und 
neun Cylinder vertheilt waren lässt sich nicht errathen; möglich dars 
der eine Fufs mehr als der andere vom Gewand bedeckt wurde und 
daraus sich die ungrade Zahl der Cylinder erklärt. 

Nun folgen erst die Armbänder, jedes mit vier Smaragden und 
ebenso viel Perlen geschmückt. Der Ausdruck spatalium ist bekannt 
aus Plinius (13 § 142) und Tertullian (de eultu (eminarum 2, 13, wo 
auch periseelium vorkommt); er kehrt auch in der folgenden Inschrift 
wieder. Gemeint sind vielleicht damit die Armbänder die man am 
Oberarm trug, die 1rE(ltf1(lCXXtOVta (Pollux 5, 99), im Gegensatz zu 
den Ringen um das Handgelenk, den 1rS(ltxa(l1ttCX (Pollux am selben 
Orte). Im Lateinischen scheint armilla der ursprüngliche und all
gemeine Ausdruck gewesen zu sein (vgl. des Thomas Bartholinus de ar
millis veterum sehedion, Amsterdam 1676 12., S. 15 ff.), bedeutete 
aber später wohl vorherrschend den am Handgelenk getragenen Ring 
(auch der Männer); daher für die Bänder am Oberarm (Plinius 28 § 82; 
der Brief des Valerian im Leben des Claudius Gothicus Cap. 14) be
sondere Ausdrücke wie das griechische spinther (Festus S. 333 M.), 
braeeht"ale oder braeehialis [anulus] und spatalium aufkamen. Aus den 
Glossen des Cyrillus fügt Haupt hierzu noch tpe'Uov a,/d(lo!; braehio
narium; eine hybride Wortbildung. Demselben verdanke ich auch den 
Nachweis der folgenden Stelle aus dem H. Ambrosius, welchem bei einem 
Manne ein braeehiale fiir heidnisch und unrömisch gilt, epist. 1, 10, 
9: qui etiam torquem, ut adseritur, et braeehiale Gothiea pro(anatus 
impietate more indutus gentilium ausus sit in eonspeetu exercitus prod
ire Romani; q1tOd sine dubio non solum in saeerdote sacrilegium, sed 
etiam in quocumque Christiano est. Etenim abhorret a more Romano; 
nisi (orte sie solent idololatrae sacerdotes prodire Gothorum. 

Da im folgenden immer nur von einzelnen Fingern die Rede ist, 
ohne die Hand näher zu bezeichnen, so ist vielleicht nur eine Hand 
überhaupt sichtbar oder wl'nigstens mit Ringen geschmückt gewesen. 
Wahrscheinlich trug auch diese Isis die üblichen Attribute, Sistrum 
und Cymbium; dabei kann die eine Hand wohl vom Gewand ver
deckt gewesen sein. U eber die Sitte viele Ringe selbst an einem 
Finger zu tragen genügt es auf Beckers Charikles (1 S. 345) und 
Gallus (3 S. 175 ff.), daneben auf die wüste Stoff masse in Krauses 
Pyrgoteles (S. 144ff., l69ff. und 191 ß·.) zu verweisen. Der anulus 
polypsephus auf drm vierten Finger, dem Goldfinger, erklärt sich selbst; 
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doch ist das Wort in diesem Sinn bisher so viel ich sehe nur aus der 
vorliegenden Inschrift bekannt. Auffällig ist, dafs während beim kleinen 
Finger, der die kostbarsten Ringe mit Diamanten trägt, und beim vier
ten die Steine im blofsen Ablativ stehen, beim digt"tus summte., dem 
Mittelfinger, gesagt ist anulu. cum zmaragdo. Wenn nicht blofs eine 
Ungleichmäfsigkeit der Redaction vorliegt, so könnte man vermuthen 
dafs etwas ausgefallen sei. Also hier wie in der folgenden Insc"!n'ift 
ausdrückliche Zeugnisse für bewegliche Ringe und Gemmen darin an 
Statuen, trotz Lessings Einspruch (antiquarische Briefe 1, 15 Band 8 
S. 46 Maltz.), Zeugnisse, welche Klotz freilich nicht kannte. 

Am Schluss endlich sind für die Sandalen der Göttin je vier Cy
lillder verzeichnet. Gold und Edelsteine an den soleae der Frauen 
scheinen, vielleicht seit der alexandrinischen Zeit und ihren orientali
schen Einflüssen, nichts seltenes gewesen zu sein. Von den Perlen 
sagt Plinius (9 § 114) quin et pedibus, nec crepidarum tantum ob
stragulis, sed totis sacculis addunt, neque enim gestare iam margaritas, 
nisi calcent ac per umones etiam ambulent, satis est. Auch diefs aber 
geht nur auf die Frauen. Und Clemens schreibt vor (Paedagog. 2, 11 
§ 116) Xa/flEtV Aa1:EOV .1:Cr~ A7UXflvaov~ xai OtaU9-ov~ 1:WV aav
oaUwv fta1:aw1:Exvla~. Nur wenn Männer, wie Elagabal (Leben des 
Elagabal Cap. 23. Leben des Severus Alexander Cap. 4) und Carinus 
(Leben des Carinus Cap. 17), diesen Luxus trieben wird er angemerkt; 
Elagabals gesetzliche Bestimmung darüber bezog sich auch nur auf die 
Frauen (Leben des Elagabal Cap. 4). 

Im ganzen entspricht der Schmuck der Isis durchaus dem Bilde 
welches Plinius an der zum Theilschon angeführten Stelle von dem 
Schmuck der Lollia Paulina giebt (9 § 117): Lolliam Paulinam • ••.• 
vidi zmaragdis margaritisque opertam, alterno textu {ulgentibus toto 
capite, crinibus, spira, auribus, collo, monilibus [man erwartet eher 
manibus] digitisque und seinem entrüsteten Ausruf (33 § 40): habeant 
[aurum 1 {eminae in armillis digiti.que toeis, collo , auribus, spiris, 
discurrant catenae circa latera et in secreto margaritarum saceuli e 
eollo dominarum auro pendeant . •.. , etiamne pedibus induetur u. s. w. 
Zu vergleichen sind auch die arrae regiae der Junia Fadilla, welche im 
Leben des jüngeren Maximin (Cap. 2) nach Junius Cordus erwähnt 
werden: monolinum de albis ttovem (eine einfache Schnur aus neun 
weifsen Steinen nach der richtigen Lesung und Erklärung von Casau
bonus und Salmasius), reticulum de prasinis undecim, dextroeherium 
eum copula (wohl soviel als clusura) de hyacinthis quattuor. Unter 
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den zahlreichen erhaltenen Isisstatuen (vgI. Clarae 5 Tafel 986 bis 992) 
ist keine, die solchen Schmuck getragen haben könnte. 

Es scheint in Acci noch ein zweites Bild der Isis mit einem Halsband 
von Edelsteinen und Ringen mit Smaragden gegeben zu haben, doch ist 
die darauf bezügliche Inschrift (bei Mur. 1991, 3=Orelli 1874; C. I. L. 
2, 3387) zu unsicher überliefert als dafs sie benutzt werden könnte. 

2. Die zweite hier zu behandelnde Inschrift ist in der Nähe von 
Loja bei Granada gefunden worden, der Name der alten Stadt der sie 
angehört hat aber unbekannt l ). Der Text lautet: 

Postumia M(arci) f(ilia) Aciliana Baxo poni statuam sibi te,tamento 
iussit ex IIS (sestertium) VIII n(ummum); 

item ornamenta : 
septentrionem cylindr(orum) XXXXII, marg(an'tarum) VII; 
item lineam cylindrorum XXII; 
item (asc(iam) cylindr(orum) LXIII, marg(aritarum) C; 
item lineam arg(enteam) marg(aritarum) XII. 

L. Fabius Superstes filius dedicavit inpositis spataliis arg (enteis) gem
matis exsuper eius summae s(upra) s(criptae); 

item annulum IIS (sestertium) VII n(ummum) gemma iaspide. 
Die Statue der Postumia Aciliana Baxo (diefs ist ein barbarisches 
Cognomen), welche sie sich nach eigener testamentarischer Bestimmung 
errichten liefs, ist, da das Material nicht angegeben wird, entweder aus 
Erz oder aus Marmor zu denken. Aus der Summe von 8000 Sesterz 
(etwa 580 Thaler), die sie gekostet, doch wohl einschliefslich der orna
menta (da der Sohn diesen ornamentis noch einige mehr hinzufügt 
exsuper eius summae supra scriptae), ist kein sicherer Schluss auf das 
llaterial zu machen; mir scheint Erz wahrscheinlicher zu sein. Die 
ornamenta, welche hier schon durch die Aufzählung als selbständige 
Theile des Kunstwerks bezeichnet sind (es heirst nicht in septentn'one 
u. s. w., wie in der Isisinschrift in basilio, sondern septentrionem u. 
s. w.), sind offenbar wiederum von Gold zu denken. Diefs folgt schon 
daraus, dars von einer der Perlenketten und von den durch den Sohn 
hinzugefügten Armspangen ausdrücklich hinzugefügt wird, sie seien 
silbern gewesen. 

Ein Schmuck septentrio genannt kommt sonst nirgends vor; so 

1) Sie steht drei mal, aber jedesmal in ganz unbrauchbarer Form, bei Mura
tori l124, 4. 482,5.737,6), verbessert nach meiner Abschrift und mit Erläute
rungen von Mommsen in den Monatsberichten der Berliner Akademie von 1861 
S. 27; jetzt C. I. L. 2, 2060. 
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gut es eine Art Ohrgehänge gab, die man von ihrer Form 'r(!lnovfj 

nannte (Pollux 5, 97), und eine Ö(!flOV BlOofj, welche 'r(!tonlfj hiers, 
'r(!Bifj WanB(! dq>9'a').floVfj xqB!lafITovfj lXOJI'rofj (Pollux 5, 98), kann 
man sich auch einen aus sieben Theilen bestehenden Schmuck denken, 
den man das Siebengestirn nannte, ohne dars d3bei nothwendig an die 
Constellation im Bilde der ä!laga gedacht zu werden braucht. Frag
lich ist es aber, ob darunter ein Diadem oder ein an einer Halskette 
getragener Schmuck der Brust zu verstehen ist. Mir scheint das letzte 
zumal bei einer wenn auch reichen und vornehmen Bürgerin einer 
hispanischen Stadt wahrscheinlicher; man trug ja auch nB(!' 'roifj 
C1'rE(!"otfj alylcJafj (Pollux 5, 100), wahrscheinlich mit Gorgoneien ge
schmückt. Die 42 Cylinder und 7 Perlen vertheilen sich passend auf 
den siebentheiligen Schmuck so, dars je eine Perle und 6 Cylinder den 
einzelnen Theilen entsprechen. 

Die Kette von 22 Cylindern wird um den Hals, die Binde von 
63 Cylindern und 100 Perlen um die Brust, vielleicht kreuzweis, ge
legt worden sein. Zu vergleichen ist das in den Digesten 34, 2, 32 
§ 9 erwähnte ornamentum mamillarum [so schrieb schon Haloander . 
für das überlieferte mamillatum] e:c cylindris XXXIV et tympaniis 
margaritis (besonders geformte Perlen hieCsen tympania nach Plinius 
9 § 109) XXXIV; vielleicht auch die vittae margaritarum Dig. 34, 2, 
25 § 2. Ob die auratae papillae der Messalina bei Juvenal (6, 125) 
hierher gezogen werden dürfen steht dahin. Böttiger hat aus Guat-
1ani's monumenti antichi inediti per I' anno 1784 März Taf. 1 einen 
Halsschmuck wieder abbilden lassen (Sabina 2 S. 154 Taf. 11), den 
er seiner Form nach wohl mit Recht für ein ornamentum mamillarum 
erklärt. Für die silberne Kette mit 12 Perlen lässt sich der Körper
theil, an dem sie getragen, nicht mit BestimmLheit angeben. Ich glaube 
nicht dars das Silber hier einen besonderen Bestandtheil der Ketle, 
etwa mit den Perlen abwechselnd, wie sonst die Cylinder, gebildet zu 
haben braucht; nur die Verbindung der Perlen untereinander, das filum, 
wird silbern gewesen sein. Dars die Cylinder und Perlen hier übefiilll 
im Genetiv, nicht wie bei dem Quadribacium der Isis im Ablativ stehen, 
zeigt die linea von 22 Cylindern, wo cylindrorum voll ausgeschrieben 
ist. Desswegen muss aber doch die linea selbst, auf welche die Cylin
der gezogen waren, oder, wenn sie nicht durchbohrt waren, die Fassung 
derselben und ihre Verbindung untereinander von Gold gewesen sein. 
Zu dem von der Mutter testamentarisch angeordneten Schmuck fügt 
der Sohn silberne Spangen besetzt mit Edelsteinen, die nicht näher 
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bezeichnet sind, und einen Ring mit einem Jaspis, im Werth von 7000 
Sesterzen (etwa 500 Thaler). Also war es wohl ein geschnittener Stein, 
da selbst die besseren Arten dieses Edelsteins an sich nicht zu den 
besonders kostbaren gehörten (Plinius 37 § 115-118). Nach einer 
anderen hispanischen Inschrift, von Peiiaflor bei Cordoba (Gmt. 59, 
2; jetzt C. I. L. 2, 2326), welche zu einer ebenfalls testamentarisch 
aufgestellten Venusstatue C1tm parergo nebst silberner Schale und Tafel 
(item phialam argenteam, item tabulam argenteam heifst es in der De
dication) gehört, steckte die Erbin auch noch auf eigene Kosten 
der Statue einen annul1ts a1treus gemma meliore an den Finger. Bei 
Ringen besonders werden häufig gemmae schlechthin, ohne nähere 
Angabe der Art, genannt (z. B. gemma e:r; annulo Dig. 34, 2, 17; gem
mae annuUs inclusae 34, 2, 19 § 16), wohl weil erst die Glyptik ihnen 
höheren Werth verlieh. Der Unterschied zwischen gemmae und lapi
des, wonach jene durchsichtig, diese undurchsichtig sein sollen (Ser
vius in den Dig. 34, 2, 19 § 17), scheint ziemlich willkürlich an
genommen zu sein. Doch werden sie nebeneinandergestellt , also auf 
irgend eine Weise unterschieden, in dem horazischen gemmae et la
pides, aurum et inutile (carm. 3, 24, 48), wo die Ausleger unter lapides 
Perlen verstanden wissen wollen, und in den Digesten 34, 2, 25 § 10 
(aurum gemmae lapilli; vgl. Dig. 34, 2, 25 § 11 margarita si non so
luta runt vel qui aUi lapides, siquidem exemtiles sint, dicendum est or
namentorum loco haben· - - - -; quodsi adhuc sint rudes lapilli vel 
margaritae vel gemmae ornamentorum loco non erunt). Vielmehr 
scheinen gemmae vorheITschend geschnittene Steine zu sein (die 51·gna, 
das Siegeln, nennt Plinius 37 § 1 die causa gemmarum), ltr.pides die 
einfach geschliffenen ohne glyptische Kunstwerke; vgl. Ovid de medica
mine {aciei V.20ff. Conspicuas gemmis voltis habere manus (also Ringe 
mit geschnittenen Steinen), Induitis collo lapides oriente petitos EI quan
tos onus esl aure tulisse duos (also geschliffene Steine an Halsketten 
und Ohrgehängen) und Martial 1 t, 50, 4 gemma vel a digito vel cadit 
aure lapis. Doch stand der Gebrauch nicht fest, denn Plinius nennt 
den berühmten Sardonyx aus dem vermeintlichen Ring des Polykrates 
eine gemma intacta inlibataque (37 § 8 vgl. § 4; über diese Stelle ist 
wiederum Lessing zu vergleichen· antiq. Br. 1, 22 Bd. 8 S. 61 ff. ~Ialtz.), 
im Gegensatze zum Werth der geschnittenen Steine. Und so wird in 
dem ganzen Abschnitt des Plinius der Ausdruck promiscue gebraucht 
(vgl. auch § 90, wo es vom Onyx heifst hoc aliubi lapidis, hic gemmae 
vocabulum est). Daher sind wo aurum gemmae margaritae allein 
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nebeneinander genannt werden (wie Dig. 34, 2, 11) darum die blofs 
geschliffenen und nicht auch geschnittenen Edelsteine wohl nicht ge
radezu ausgeschlossen. - Das Wort e:x:super, wie insuper gebildet, 
scheint hier zuerst vorzukommen. 

3. Die dritte Inschrift 1) ist zu Anfang unvollständig: 
[Co Titius - - - - statuam - - - - - -] et sign(a) arg(entea) VII, et 
imagine(m) e:x: auri p(ondo) II, et fila 11 ex cylindris n(umero) 
XXXIll auro clus(is) t(estamento) p(on.) j(ussit). 

So, {ila - - ex cylindri. - - auro clu.i., ergänzte Borghesi bei 
Tonini, indem er für lila ganz richtig den Fronto (epist. 2, 12) citierte. 
Man kann aber auch lila auro clusa auflösen, sodafs die goldenen 
Ketten mit den 33 Cylindern goldene clusurae gehabt hätten. Ich führe 
diefs an, weil sonst damit die Frage nach dem Material der Cylinder, 
welche ich bis an den Schluss verspart habe, ohne weiteres entschieden 
wäre. Denn wenn wirklich stände cylindri auro clusi, die Cylinder 
also mit Gold zusammengeschlossen waren, so können sie unmöglich 
selbst auch golden, sondern sie müssen Steine, lapilli, gewesen sein. 

Die 7 Cylinder nämlich an dem basilium der Isis, unter lauter 
anderen Edelsteinen, die 11 an ihren ftE(!LClpV(!ta und die 8 an ihren 
.oleae, ebenso die 42 Cylinder am septentrio der Postumia Aciliana, 
die 22 an ihrer goldenen linea und die 63 an ihrer fascia könnten an 
sich, eben weil ihr Material nicht ausdrücklich angegeben ist, für aus 
Gold gearbeitet gehalten werden, obgleich ihre Verbindung mit anderen 
Edelsteinen, besonders mit Smaragden und Perlen, und zwar an 
Schmuckgegenständen, d~e an sich von Gold waren, nicht grade dafür 
spricht. iafs der Gebrauch mit geschnittenen Steinen zu siegeln den 
Griechen aus Asien und speciell aus Assyrien überliefert worden, ist 
unzweifelhaft und ebenso dars die ältesten assyrischen Siegelsteine 
Cylinder gewesen sind 2). Also edele Steine in Cylinderform geschliffen 
gab es von jeher; über ihre Verwendung in l!päterer Zeit belehren uns 
die folgenden Stellen. Plinius sagt (37 § 78) von den Beryllen: Indi 
mire gaudent longitttdine eorum solosque gemmarum esse praedicant 
qtti carere aura malint; ob id per {o rat 0 s elephantorum saetis sub
ligant (also durchbohrte Berylle auf Elephantenhaar gezogen). Con-

1) Aus 'fonini' s Rimini avanti il principio deU' era volgare (Rimini 1848, 8.) 
S. 292 N. 10 wiederholt bei Heozeo 6141. 

2) Vgl. J. Brandis in dem Artikel Assyria in Paulys Realencyclopädie Bd. I, 
2. Aufl., S. 1906; Tölkens Verzeichniss der Berliner Gemmensammlung S. 38ft'.; 
Krause Pyrgoteles S. 123f.; King Antique Gema: their origine, U8ea anti valUIl, 
London 1&60 8., S. 125ft'. wo mehrere solcher Cylinder abgebildet sind. 
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"ernt non oportere perforari quorum sit absoluta bonitas, umbilicis 
tantum ez auro capita comprehendentibus (also die oben für die lineae 
aus edlen Steinen angenommene Art der Fassung, welche die Kette 
von Mäcon zeigt). ldeo cylindros ea; iis malunt facere quam gem
'lilas, quoniam est summa commendatio in longitudine. Der Gegensatz 
zwischen gemmae und cylindri scheint hier ebenfalls nicht blofs in der 
Form zu liegen, sondern darin, dafs man nach späterem Brauch nicht 
mehr mit cylinderförmigen Steinen siegelte, sondern mit gemmae. 
Cylinderförmige Berylle wird man daher wesentlich zu Schmucksachen 
verwendet haben. Dafs grade die geringeren Edelsteine wie zu Ringen 
so auch zu Halsketten verwendet wurden, beweisen wie die oben an
geführten Verse des Ovid, so auch des Plinius Worte von den Kar
manen, welche die callaina sammeln (37 § 111): hoc gestamen in 
cerv i ce, digitis gratissimum nOTUnt, so wie die lapilli Erythraei und 
Indici bei Martial (5, 37, 4; 9, 2, 9; 10, 38, 4). Ferner heifst es bei 
Plinius von den indischen Sardern (§ 88): can&tat - - - : placuisse in 
nostro orbe initio, quoniam solae prope gemmaTUm scalptae ceram non 
aufeTUnt; - - - - - utiturque perforatis utique volgus in collo. Also 
Cylinder von indischen Sardern zu Halsketten verwendet, im Gegen
satze zu den als Siegelsteinen gebrauchten. Endlich heifst es vom 
Chrysopras (§ 113): huic et amplieudo ea est ut cymbia etiam ea; ea 
{iant, cylindri quidem creberrime. Von Beryllen, Sardern und Chry
soprasen, sämmtlich geringeren Edelsteinarten, bezeugt also Plinius 
ausdrücklich, dars man sie zu Cylindern schliff und so zum Schmuck 
verwendete. Es muss aber gewöhnlich gewesen sein jene geringeren 
Edelsteinarten wegen ihrer häufigeR Verwendung in Cylinderform 
überhaupt nur von dieser ihrer Form Cylinder zu nennen, ohne die 
Steinart anzugeben. Das ergeben die Verse Juvenals (2, 61f.): Dives 
erit magno quae dormit tertia lecto; Tu nube atque tace, donant ar
cana cylindros. Wozu der Scholiast bemerkt cylindros] gemmas pre
tiosissimas. Dafs er die Cylinder gemmae nennt ist richtig, das pre
tiosissimae aber vielleicht Uehertreibung; es kommt dem Dichter nur 
auf einen allgemeinen und in den Vers passenden Ausdruck für Schmuck 
von Edelsteinen an. Dazu kommt die Glosse des Hesychios xvAt)l
deOL' ~q>et~ (das ist ganz richtig, obgleich M. Schmidt ein Kreuz davor 
setzt; gemeint sind die bekannten schlangenförmigen Armbänder, mit 
Cylindern geschmückt). xai (lfPeayioof; eIoo~ (diealtassyrischen 
Siegelcylinder, die auch in griechischem Gebrauch hin und wieder noch 
vorkommen, vgl. Tölkens Verzeichniss S. 53 N. 48, ein cylinderförmi-
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ger Chalcedon). xat 8),flO' (welches in einem eigenen Artikel erläutert 
wird). xat ),{,f}Ot (J~eorrv),Ot. Diese runden Steine sind eben wieder 
lapilli, mindere Edelsteine in Cylinderform. Die gleiche Art der Ver
wendung bezeugt Tertullian de cultu feminarum 1, 6: lapilli - - - tarde 
teruntur ut niteant, et subdole substruuntur ut floreant, et anwie fo
rantur ut pendeant, et auro lenocinium mutuum praestant. End
lich finden sich Cylinder als Schmuck von Schwertscheiden angeführt 
bei T ertullian in derselben Schrift 1, 7: latent in cingulis smaragdi et 
cylindros vaginae suae solus gladius sub sinu novit, et in peronibus 
uniones emergere de luto cupiunt (also auch mit Perlen besetzte Stiefel). 

Nach den angeführten Zeugnissen der Inschriften und der Schrift
steller bleibt also kein Zweifel darüber, dars man im Alterthrim unter 
Cylindern schlechthin geringere Edelsteine verstand, welche nicht als 
Solitärs verwendet wurden, sondern in Menge; die sich also zu den 
gemmae verhielten wie die margaritae zu den uniones. Dazu kommt 
noch die Thatsache, die freilich an sich allein nicht entscheidet, dars 
unter den zahlreichen erhaltenen antiken Schmuckgegenständen sich 
meines Wissens keiner findet, an welchem mit Perlen, Smaragden und 
anderen Edelsteinen Goldcylinder abwechselten, wogegen sehr viele Ket
ten, besonders häufig in den ägyptischen, aber auch in römischen 
Gräbern gefunden, aus Cylindern bestehen. Diefs sind freilich zum 
gröfsten Thei! nicht aus Edelsteinen gebohrte und geschliffene, sondern 
aus buntem Glasfluss gegossene. Aber ~ie die Glaspaste neben der 
Gemme, so ist die Glasperle neben dem Cylinder gewiss nur der wohl
feile und desshalb häufigere Ersatz gewesen; und in sofern ist auch 
der durch das Mittelalter hindurch bis auf unsere Zeit ununterbrochene 
Gebrauch der Glasperlen als Schmuck mittelbar ein Zeugniss für die 
antiken Ketten aus Edelsteincylindern. Dars unter den nur aus Gold 
oder Silber bestehenden Ketten, deren Glieder die mannigfaltigsten 
Formen von Kugeln, Beeren, Doppelkegeln u. s. w. zeigen, auch einmal 
einige cylinderförmige Glieder sich finden (wie an der Kette aus Tar
quinii in den Monumenti delI' 1nst. 6 Tal. 46, auf welche mich Prof. 
Friedrichs aufmerksam macht), beweist nichts dagegen. Denn dars 
man hin und wieder auch aus Metall Cylinder formen konnte, wird 
Niemand leugnen. Zu beweisen war nur, dars wo beim Frauenschmuck 
von Cylindern schlechthin die Rede ist darunter nur die so geformten 
Edelsteine verstanden werden dürfen, so gut wie im landwirthschaft
lichen Gebrauch Cylinder schlechthin bei Griechen wie Römern die 
steinerne Walze bedeutet. E. HÜBNER. 



ZU IAMBLICHUS BABYLONIACA. 
Das von mir in dem zweiten Bande meiner Ausgabe der griechi

schen Erotiker S. LXIV ff. nach Angelo Mai's Lesung abgedruckte Frag
ment des Iamblichus stammt bekanntlich aus einem vaticanischen Pa
limpsest. Ich habe diesen im Jahr 1860 selber in den Händen gehabt 
und das fragliche Stück collationiert. Es besteht aus einem Quartblatt, 
und bildet Seite 61 und 62 der Handschrift. Die Vorderseite desselben 
ist von Mai durch Reagentien so geschwärzt, dars meine Versuche, die 
äufserst lückenhaften Worte aus der Handschrift zu ergänzen, fast ganz 
erfolglos waren. Besser glückte es mir mit der Rückseite, die weniger 
ruiniert ist. Ich werde im Folgenden die zum Theil sehr erheblichen 
Abweichungen dieser Seite des Pergamentes von dem Texte Mai's ver
zeichnen. 

"l 9-vf-lEi~, t3 <Poo&Jl17~] Für &VllEi~ hat die Handschrift X).&Et~. 
oMi [~rXa'faÄ.BltpEt] 'fo/ :20'laIX'l' ~ :2tJlltJvi~ hpalvno] Für 

ArxamÄBhpu ErpalJlE'fO hat die Handschrift EJI xamÄ~t/JEt Epal-
7Ino, was ich aus Conjectur in den Text gesetzt hatte. Die Formel 
ist aus Thucydides entlehnt. 

EÄ.ap'l0-rE'la [-r' E'xu] 'f015 9-vllo15 'f&Xo~ xovrpO-r8'letJl at3'f~JI 
el'lr&~E'fo nii O'W!ta'ft] Nach EJ..ap'l0-r8'la ist ein Punkt zu setzen 
und für das sinnlose 'f' E'xet mit der Handschrift 'fO ra'l zu schreiben. 
In der nächsten Zeile bietet dieselbe richtig 81l(d~ für Mai's OfJTltJ~. 
Nach 0'lij folgt bei Mai ... xav. Ich habe nach O'lij deutlich 'f~v Ö 
gelesen, dann folgen zwei oder drei Buchstaben, die ich nicht entziffern 
konnte, und endlich av, nicht xav. Für {Joav hat die Handschrift, 
wie die Construction des Satzes verlangt, {Joij. 

ot3 {JatpoJl {JijJ..ov] Mai übersetzt: ne telum cruentes; er hat also 
{J~J..OJl für gleichbedeutend mit {JE)'(}~ gehalten. Ich habe in meiner Aus
gabe bereits das richtige hergestellt, denn es genügte, sich zu erinnern, 
dars das fragliche Pergamenthlatt aus dem zehnten Jahrhundert stammt, 
von dessen Schreibern Il und {J, und tp und 'f fast gleich gebildet 
werden. In der Handschrift steht deutlich m~ Ita 'TOJI fJ~).(}v. 

Herme. l. 24 
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ExilsvO'E"] Exei.svE die Handschrift. 

xa" UrEt] Deutlich gelesen habe ich nur EI,. Indessen stimmt 
der Raum, den die von mir nicht entzifferten Buchstaben einnehmen, 
mit Mai's Text. 

E1tEl1tE(! a1to 7:~~ 7:1)X1}~ rKöogEJI] {,f-li" 1t~] Für löogBJI hat 
die Handschrift Mo:tr;JI, für nij rtij(!, also 1ta7:~(!. 

1t&nw~ öe El~ ölat7:OJI EevtOJl adtx~aof-lEJI] In der Hand
schrift steht das von mir vermuthete öla 7:ov. Das von Mai nach öia 
gelesene Iota ist nichts weiter als die bei den Schreibern des zehnten 
Jahrhunderts übliche eckige Verzierung des Alpha. 

EgE1ta7:~:t1}] Die Handschrift Eg1}1ta7:~.:hj. 

xalw~] xaxw~ die Handschrift. Der Sinn ist: Schon früher habe 
ich dir nachgegeben und mein elendes Leben (1tVEv/-ta) verkehrter 
Weise, mir zur VerzweiOung bewahrt. 

neiv axovO'at ön 80'7:"V aU'fI nv" (Poö&JI1j~] Dafs xalO" 
ausgefallen sei, war leicht einzusehen. Ich habe daher das fehlende 
Wort nach nvl in den Text gesetzt. Die Handschrift hat xalo" , aber 
nach 'PorJ&JI1j~. Aufserdem schiebt sie nach ön die Partikel xal ein, 
mit welcher an dieser Stelle nichts anzufangen ist. Vielleicht hiers es 
ön Et17:" xa" aU'fI n"" cporJ&JI1j~ xalo". 

xat, 'Poö&v1}" aVEO'7:CXV(!w.:hjJ Nach cpoo&n;~ steht in der Hand
schrift /-tb. 

l,ae7:V(!Of-lCXt 'Pooav1}r;] Die Handschrift bietet eotJaJl1j, also wohl 
'PooavEt. Das bei Mai kurz darauf folgende .:tilEt" ist vollständig 
verwaschen. 

Noch bemerke ich, dafs in den Worten 7:0aCXV7:Cl tJ ~OeatXO~ 
ElmoJl f-lolt" f-lBv l1tetO'E die Partikel f-lb zu streichen ist. Weiter 
unten ist statt 1tE(!t, rVVatXO~ zu schreiben 1ta(!tX r1iVatXo~. Nach 
7:axa /-tev scheint ~XE;;VO~ oder 'PorJa"1}~ ausgefallen zu sein. Die 
Worte /-t1}oe .:tel~a'fl" povov lOEiv äv Ee1}f-lI~ sind sinnlos, ebenso 
)lVl(7:CX~ am Schluss der Seite, was l'flO'7:a" geheifsen haben kann. Un
klar ist auch f-lCX(!nJeOf-lCXt. 

Zwei bisher dem Iamblichus noch nicht zugewiesene Fragmente 
finden sich zuerst in Leo Allatius' Exeerpta Varia Graeeorum Sophista
rum ae Rhetorum S. 250 ff. Sie sind aus dem vaticanischen Codex 
1354 entlehnt und tragen bei Allatius, wie die anderen eben daher 
stammenden Excerpte, den Namen des Rhetors Adrianus. Ein zweites 
Exemplar dieser Excerpte findet sich in de~ Laurentianus Plut. LVII 
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12. *) Das auf dem ersten Blatte befindliche Inhaltsverzeichniss hat 
Bandini in seinem CataIog nicht mitgetheilt. Es heifst: nafl8x{Jo),ai 

" 11' ", 3 ~ ~ A' , " {J1 , ano Xal'.l'.tVlxOV. ano aUfltavov '&00 1(T)'&oflOf;. ano tafi I'.lXOV 
1.00'&OfllxWV. Am Rande von Fol. 119- steht das Lemma iafi{JUxov 
iO''&OfllWV (Ja{Jv),wvtaxwv, und zwar drei Zeilen vor dem Ende des 
Excerptes, welches den Titel trägt l'uO'SOPOflOt '&ov nO'&afiov '&oif; 
no),efilolf; ~n~rarov xat anat'&oVO't '&ov !,UO'SOv, nafl' &fipt
xn$OO't OtXa~O!levOt. Darau( folgt der Titel öeO'1t6r:1Jf; öov),ov xa
'&1Jroflei 11t;' fiOlXe1lf rijf; olxetaf; rafinijf; ~g1Jr1JO'afib1Jf; Wf; 
~afl 1:ovnp ~v '&,p '&ijfj &pfloöl";1Jf; iefl,p ~filr1J und das dazu ge
hörige Excerpt, ferner '&oV crrJ.,;ov mit der nflooöof; des babylonischen 
Königs, und dann '&oi! a~'&off mit den Excerpten Savar:ov xa'&ap(!o
~O'afj - WVOVXOfj oe eewv, die ich in meiner Ausgabe der Erotiker 
S. LXVrr habe abdrucken lassen. 

Unter diesen Excerpten waren dem Iamblichus bisher nur die 
letzten, die nfloooof; und die sechs folgenden kürzern S~ücke, zugewie
sen worden. Von den vorhergehenden zwei Excerpten gehört zunächst 
ohne Frage das zweite dem Iamblichus an, das von einem Ehebruch 
im Traum handelt. Wo es seine Stelle in dem Roman hatte, zeigt Pho
tius Cod. 94 S. 75 b 8 Uret olv Wfj ~v na(!evS~x'll ne(!t r:ov '&~fj 
:&P(!oot'&1Jfj ieflofi, xat Wfj avarx1J '&afj rvvaixafj ~xeiO'e pOl-cwO'afj 
a1tarriUelv o1JfioO'llf -ca Iv T;,p va,p a6r:aifj 6(!Wfieva ~vet(!a. 
Aber auch das erste, eine Gerichtsrede, in welcher Soldaten für eine von 
ihnen veranlasste Ueberschwemmung oder eine Art Seeschlacht auf dem 
Lande ihren Lohn fordern, scheint sich für die Babyloniaca, das Pro
totyp aller griechischen Romane, sehr wohl zu schicken, da sich das
selbe Motiv auch bei AchilIes Tatius IV 14 findet, der es möglicher
weise von Iamblichus entlehnt hat. Uebrigens stimmt die Sprache 
dieses Fragments nicht mit der des Adrian, wohl aber mit der der 
Fragmente des Iamblichus •. 

Ich lasse jetzt die beiden Excerpte selber folgen, die ich an einigen 
wenigen Stellen aus dem Florentinus und aus Conjectur verbessert habe. 

*) Eine Abschrift des von mir benutzten Laurentianus hatte bereits I. Gronov 
von irgend wem erhalten. Sie befindet sich unter seinen Papieren in Leiden, wie 
dies der Geelsehe Catalog der Leidener Bibliothek S. 24 ans weist. Eine desfallsige 
Notiz Geels theilt auch Hofmao-Peerlkamp mit in der Bibi. Crit. Not'a T.II S. 222. 
Er mag nicht entscheiden ob die Fragmente dem Iamblichus zuzuweisen sind und 
schlierst mit den Worten' neque vero SÜte causa Allatius omne, illas reliquias ad 
rketorem Adrianum retftli8se videtur: Hiemit thut er dem Allatins zu viel Ehre In. 

24* 
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neet1;t1/1I xat pällo'll aluxea1l liWpw uV1Ie)..:Jo'll'Ja, ~ 1;~r; pep.ot
xevpbr;r; oo§a xat ~ 'fOV potxevuanor; ao()§la. olopat' 08 
uO'v, {JautleV, neor; 'favZ'a POt {Jo'1).:Jijuat ~no P8'11 rV'IIatXor; 
-o{JetUpl'llfl!, tno 08 oovlov 7ra(!'1)vooxtp.'YJp.lvfl! (naeevOOXtpTjP.Evfl! 
die Hdss.) vepeuijuat 08 xai, Z'ovZ'Otr; ev p.ev 'fOlr; EerOtr; la.:Jeiv 
oeovv'YJp6vOlr;, ~no oe Z'cOV .:Je';;" p.ep.Tjvvp.botr;. anoew oe 
noneov alnauwpat (die Hdss. alnauop.at) .:Ja'flefl! uvp.{Jovlo71 

, ~..t'" I ~ C , ? " xat owaUxa""ov rerov671at 'fWV ap.ae'fTjp.a'fWv. OV'fOr; p6V ')'ae 
peteaxu5v Bunv· tJ oe Z'OWV'fOr; netu.:JijJlat p.iiUoJl lj neiuat 
m.:Javor; elvat ooxei, xat otep.:Ja(!.:Jat (otep.:JaeZ'at die Hdss.) 
p.aUov lj otep{}CXeX6vat (odp.:Ja(!xev die Hdss.). a{f'J'1) oe EUZ't 

..I. ' l:' ~,y ~ ~ , <I ~"-'J'Vv,,· eV6."anCXZ'Tj'fOv oe uvat 00X6t ')'VJI'Yj. WU-';6 'Hf IleJi 1;0 Z'1Jr; 
~ltxlar; du.:Jevlr;, 1;if oe '1'0 'f~r; pvuewr; XOVpO'll (die Hdss. 'fotof
"&ov) uvvarwvl'Snat. uvvelcJv O~JI U§w (Urw die Hdss.) uvvcxp.
pO-,;eeOt xalo/. oovlOJi oe (otv die Hdss.) 'Eir; n(!onlp.'1)ueJi dJlo(!or; j 

< - , 1 '1' Y {J 1- , 'J ~ , weatOr; ')'a(! liun xat xa""or; etvat, aUt""ev, xap.ot ooxet, xat 
'1'1 ' , \. C , \. , " c 3' , , no""""axtr; avZ'oJi 0 pweor; n(!Or; Z'aV'fTjJl en'lJJleua, wr; ev ILEV 'fO 
, <, < - ~ , ~" 1 {J1' 1 , n(!OaW1WV tU'fcxncx, vreOtr; oE Z'Otr; op.p.aalJl f!p ",,~novZ'cx. lin?j-

Jleaa oe a6Z'ov noUaxtr; xat xel(!ar; lix(!ar; wr; levxar; xat xo-
I < /: n' ,-" 1 I lJ/.t ' ILar; 'favt:cxr; wr; ."avvar;, xat -raV'fa a(!a ""ErWV f!otoaaxov 'fat'-

'f'1)JI BeiiJl• oIoar; oe xat av, {Jaatlev, clir; EUZ't 'favZ'a dl'1).:Jij. 
oMe ra(! xadltn:eJl CXV1;OJl '1'0 xaUor; oMi PO{JOVP.6710Jl, dU' 
,,, ,<, - J' < " {J11 J"" E""ap.l/J6 116V vn:o Z'ov oEOVr; Tj n:a(!Eta· 'fO A pp.a oE ovx an:Tjv-
.:JTjaev ovoe lvnovpbov. n:a(!la'fTjx6 ol aot oeoep.bor;, all' 
~n:ln:(!et/Jev aV1;rjj xat 'fa oeap.a. p.:Jovor; aot xa-ra(!aZ'at xai 
1;WJl XaX(dV & xlvovvor; (J6 xoap.el, 1'6OvTjee xai, xaU. 6xvw, 

, ola1'6o-ra, Uyuv ön a~pe(!OJI xat xalllw71 ~rlvno. ovx eleeir; 
p.e, {Jaatlev; POlXOV &JI~(! BrratVw, xai ,,0.;;,,0. 'f~S p.epOlXev
ItlVTjr; axovol;aTjr;. po{Jovp.at oe p.~ xat U~/tEeOJl 'fO xallos 
aVnj) {JoTj.:Jrju'lJ ({JoTj.:J~uet die Hdss.). l1r:l7vov" aV'foJl OV'fWr;. 
(, J , , ~ - > rn..Q. 1 ~ , J. I "11 , V1'6CIJ1t'feVOV oE av'fov 'fWV 0",,, a""pw" 'f1]" n .av'1)" Xat 'fa no""""a 

, \, , {J1 J. -'1 ,,/: ' ,., xt"1]pa'faxat 'fO an:o I'.f!netJl 'f'YJS XVMXOr; E."W xat 'fOVr; O(!OVr; 
- ) J. < {J I , J' YJ , J. ,-"WJl OtJlOXOWV V1'6ee atJlet", 'f'1)(!Tjuar; oe etuO" ap.p0'ft;(!WV av'&wv 

Jletlp.a'fa '&0 piJl nae' a&EoV 1'66p.nop.evov 'fO oe 1'6a(!' BxelJl'YjS 
- , ..I' (N ,.. 1:' , I , .,. 

uvvanw", 1'6ana ue 01'OV 1'6aeTjJl lin av'fOVS, veO'fTjS, owos, 
xaUos. 1'6(!O~V oi 'fOV'fOtS erw T~S POlxe1ar; uvvarwyevs tJ 'I'OV 

'11 < ," J' >, n' ", xa""""ot1r; E(!f.l11JleVr;, fl!P'1)" oe avZ'ot'r; Jlovvn'1)aetJl 'fTjv P.6V aJIV-
1'600e-,;ov Exn:l'Ll/Jar;, TOV oe na'fela.:Jat xa'&a{Jalwv. 8 oe ws 
" ), 'n' ) 11 J 1 , n -11 11 , 80lXeV OVX TjHpCXav'Tj n:a'fOVI,eVOr;, aA"" li1'6a'J'1)VTj pa""""ov M60t'-
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C'\.-' \ 'N J"I MHr,J0I/'0pOl 1'OV 7r01'c)('(.J.0V 1'O'~ 7rOAE(.J.lOg E7r))'YC)(,-
\ > N \ C'c \ > 'A '\\ 

'Y0v, XC)(, I c)('7rc)("1'otJer, 1'OV (.J.,er,Jov 7rC)(,P (.J.1/"X1'tJoer, 01-

Xc)('~ ~(.J.EVO'. 

O~x in:aJla1waap.6'/I 'ECp n:oUp.cp XeOJlOJl, &lla n:eoaI86p.6'/I 
1:fj Jllx'!} 'E&Xo~. {;p.eig da &n:oaneijaat 'EOJl p.ta8oJl öterVwxare, 
'EO n:1eoJlhn)p.a 'Eijg ~'Evxlag frxlr;p.a n:OtOvp.EJlOt, xal o.JJe 

, M , r, "1'11 , I " , 
exetJlO aVJltet:e, on n:OM"O" avp.p.axr;aaJlng, ov p.enot Xea-E1J-
aanE~ nl aVJlwfi010r1Jp.IJla xtr'ifia-Ea n:aea 'EWJI aVfip.axlag 'EV-

, I,. .ll' - ," {J __ 1 XonwJI xop.t~onat, utan 'EWJI avp.p.aXOVJI'EWJI exaa1:og avp. w.-
1 ' , I , 2 '1 1 " ", , 1'.0P.EJlog 1:'1)'1' "."wp.'1)'11 OVX t;n:arrel'.l'.et:at 1:r;J1 'EVxr;JI. W 'EO n:aea-
dO;OJl 'EoVro 'Eolp.r;p.a r/p.wJI. a1:ea-EomdoJl 810'1' n:Map.~ {J&1-
1et:at xal xlMwJlt XEeaaiep n:aeaaveEZ-at xal XEteon:Ot~'EqJ 

- {J I,. )\,,., < - , '11 ' XEtP.WJlt a:rr;n~ez-at. W p.'t] n:E~op.aX1JaaJl7:Eg r;fiEtg P.OJlOJl, a",,,,a 
, , .... I "..1"" ,--xa" XWetg Vr;WJI J1avp.aXr;aanEg. aV'Ea'I'ueOJl otxet:at 'EO 'fWV 

n:01Ep.lwv a1:ea'Eon:eooJl, xal n:aJlor;p.oJl lv ?jn:e1ecp fila'!} 'fOV~ 
• Q. \ I, , -.ll .ll .ll , , I , 
ex"eovg Xa'EEt"'1Jpe J1avartOv. xvp.a ueutuarp.eJlOV 1Jreteet:o xat 
~ovg xexElevap.bog ir1ve1:0 xat n:01:ap.og &n:o (die Hdss. {;n:o) 
aVJl817p.a1:og ~eiJl n:eoaet:&ffUO. 6) fi~ P.OJlOV aJltJeWJI, alla xat 
n:01:ap.wv ia1:ea-E'1)r1Jxo1:eg. 
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neeL1;Ul'll xai /J-äJ.loJl alaxea'll lXWPW aV'IIe),{}ona, ~ 'C~~ /J-eflOt
Xevfib1j~ öoga xat ~ 'Cov ftOtxwaano~ Ma§la. öioftat öe 
aau, {JaatÄiV, neo~ 'Cav'Ca ftOt {Jo1j.:fijaat vno ft8'11 rVJlatxo~ 
c{J , c, .t'.t '1 .t , ( .t ' V eta/J-EJlq}, '!Jno v8 vOV",OV na(!1jvvOXtft1jft8J1l(! naeevvOxtfi1jftllJll(! 
die Hdss.) JleftuJijaat oe xal 'COV'COIS eJl ft& 'Coi~ ferot~ '-a.:f8iJl 
Ö6öVJl1jftbOl~, vno oe 1;(ijJl .:f8w" ft6ft1jJlvftbOt~. anoew öe 
non(!oJl alnaawftat (die Hdss. alnaaoftat) -3-a'Clel(! aVfi{JO'VÄo" 
xat otöaaxaloJl r6rOJlbat 'CcdJl dftafl'C1jft&'CwJI. 0{;'C0~ /J-& raq 
fi8Ieaxu$J1 Ban,,· ~ öe 'CotOv'Co~ n8UJ.:fijJlat paUoJl lJ nelaat 
1'tt:J-aJlO~ 81J1at oox8i, xat otep.:fae-3-at (ötep.:fae'Cat die Hdss.) 
ftaUOJI lJ olep:J-a(!Kbat (otEp.:fa(!X6J1 die Hdss.). afh1j oe fan 

, , l:' ..t'" ..t - , c, -,,-')'V'111j. eV6,:>ana'C1j'COJl vB 8tJlat voxet ')'V'JI1]. wa'l6 'Clf fiEJI 'Co 'C1)~ 

~Ätxlas aa-3-evl~, 'Cfi oe 'Co 'C~~ pvaew~ XOVPOJl (die Hdss. 'Cotof
'COJl) aVJlarwJll"Snat. aVJlB'-cJ" oll' U§w ('-'rw die Hdss.) aVJlap
poneOt xa'-ol. oovloJl 08 (otJl die Hdss.) 'Cl~ neon1fl1jG8J1 aJlöeo~ j 
C - ,. '1'" {J 1- , '..t - , 
wqatO~ ra(! BGn xat xa",o~ etJlat, aGMeV, xapot voxet, xat 

" I 3' C , \ , .!, c l' , , 
nOMaXt~ av'CoJl 0 fiW(!O~ n(!o~ 'Catrn}JI lin'!JJletTa, w~ 8V !tBJI .,.0 

, <, < - ..t' -" 2 {J1' , , n(!oawrcoJl IG'Cana, Vr(!Ot~ vB 'C01~ OflflatTlJl lift AEnona. 8n17-
Jl8Ga oe aJ'Cov noUaxt~ xat xel(!a~ lXx(!a~ cJ~ '-evxa~ xat. xo-

, C l: 0.' ,-" l' 2..t'..t ' 
fia~ 'Cav'Z"a~ w~ ,:>aJl",a~, xat 'Cav'Ca aea ",ErWJI livtvaGXOJl 'Ca1.;-
'C1jJl eqaJl. olöa~ öe xai GV, {JaGtl6v, cJ~ fan 'Cavm al1j-3-ij. 

'..t" '1 ", '11 '.t' {J' '11' O'VvB raq xa'C8AtneJl av'Z"oJl 'Co xa"'AO~ ovve po OVP8J10Jl, a",,,, 
,,, 'c, -.t , C " {J'l ..t ' , , , e"aftt/J6 !IEJI vno 'COV vEOV~ 1j naqeta· 'Co A fifta vB ovx an1jJl-
3-1jG8J1 oM8 '-vnovflIJlov. na(!ltT'C1jx8 öl GOI, öBöeftbo~, dU' 
lnbre8t/J6J1 a~'Cq; xat 'Z"eX 08Gfla. p:J-OJlO~ tTOt xa'Ca(!ar:at xat. 
'Z"edJl xaxeoJl 6 xlJlövJI~ (18 XOGfl8i, nOJl1j(!8 xat. xaU. 6XJltii, 

. olGnom, Ur8tJ1 ön a~fiB(!OJI xat xaUlwJI erbno. o~x 8'-eei~ 
pB, {JaatliV; ft01XOJl &JI~(! enalJled, xat 'Cavr:a 'C~~ ft8fiOIXev
ftlJl1j~ &xO'Vot~a1j~. po{Jovftat oe fl~ xat a~!teeoJl 'Co x&Uo~ 

, - {J _<J...l ({J -Q.,( d· Hd ) ., " (, avr:l(! 01j.., "GrJ 01j .. ""G81 le ss.. BrcrJJlOVJI av'CoJl OV'Z"W~. 

VnCO'WE8VOJl OE a~r:ov 'CcdJl 6p:J-a'-fledJl 'C~J1 n}.&v1jJl xat. 'Z"a noUa 
, \ \] {J1J. ,." '1 "1: ' ,rl xtJl1jpa'Ca xat 'Co arco r..enetJl '"l~ XV"'tXO~ 8,:>W xat 'COV~ oeOV~ 

'CcdJl olJloxoWJI lJnee{JaiJlBtJl, 'C1Je~tTa~ OE BlöoJl appor:l(!wJI a~'CedJl 
J1wflar:a 'Z"o fiEl' nae' w'CoV n6fln:oflllJlOJl 'Co OE nae' eX81"1J~ 

... , ~\ (,." ,.. 2) , I , 'S 
t1VJlaJI'Z"WJI, naJl'Ca vB 0f'QV nae1jJl ",n av'CO'V~, Jleo'Z"1j~, OIJlO~, 

xaUo~. neoa~JI ÖE 'Com-Ot~ ErW 'Z"~~ potX8la~ GVJlarWr6V~ tJ 'Cov 
'11 < ,~! ..t'" 0.' ", 

xaMOt)~ E(!/J-'1)J1eV~, qJft1jJl v8 av'Cot'~ "ov",n1jGetJl 'C1jJl flEJI aJIV-
'..t 2__' .1, '..t \ - 0. {J l' (\..t ' C nOv8rOJl C7f.rc8!''t'a~, 'COJl v8 n:a'C8IG",at xCX'Ca a",w". 0 v8 W~ 

" ", 0. , >'1 J 2 , 0. -11 , 1 ' 80lXeJl nvx 1jTtftaG'lI1j rcar:OV!'8"'~, aA" erca'Z"1J"'1j ftaAAOJ' 8"'1301.'-
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p.e'llo~. * * (in den Hdss. ist keine Lücke) xai r1J'11atxw'II E'II vn'llot~ 
~ p.& fJlila'llo~og olxov~e"i, ~ OE q;tMfEx'llo~ cJoi'llEt, ~ OE eet3-og _ 
Eer&~erat, ~ OE 8~WGa p.otxeve'fat (p.OtXer5Et die Hdss.). el OE 
,~, (f"" "'>1 C \3 '" p.1j re, exaG'fO~ 1jPWJI 'l"W'II o'lleteWJI eav'fO'll a'llap'll1jGa'fw, n p.EJI 

, 1 ~ , 11 , '..1' C - I: ' 01: < , OJleteon:o",et 'l"a no"""a, n v 0fl~ • 'fO~O'f1j~ 'I" !:oO'll. tnn:o'f1jg 
<J {/ l' 0. ' c,..1 , , < , 1 ,. ,n:n:OJl, aat",ev!t v~OJIO'll, aV'l1j vB P.OtXO'll. ea",wxag, W na'llov~-
rOUX'l1j rVJlatXWJI, 1jve1jxa a6 'flji (eVfl1jxa Ge al; 'fcp die Hdss.) 
pet~axlfP nefltxEtp.brr 'fel rel~ 'llVx7:8~tJla aov q;tl~p.cNa 'fWJI 
p.e3-' ~plfla'll Ea'f;'JI vn:op.'111p.a'fa. a notet!t Er~1jrOflvia, 'fama 
xa3-eMovaa p.ele'lijr;· e"vn:JltoJi rae &Jl3-ewn:l'll1jr; (p.E3-r;p.eetv~s?) 

..I~ '..I 1" , , , l' 1 'r Gn:ovv1Jr; etvW",o'll ean. xat Gvrxa'laxetGat p.EJI t;P.Ol, axo",a~elr; 

OE heiJl9,J' xai nafl' EP.Ot P.E'II 'fO awp.a, n:afl' Exel'llfP OE ~ 1Jtvx~· 
x&p.oi P.EJI 'Xa3-er5oetg, exel'llq} oe oll. 

Endlich ist noch ein herrenloses Fragment bei Suidas unter IIafle
{/l{/l1j'fo in die Babyloniaca zu verweisen: IX ~H rafl aV'ffJ n: a~e{/ i
{/l1j'l 0 'ffloq;~. 'fOV'fEU'fI, 'l"ii xaIL~lq}. Das Kameel ist dasselbe, von 
welchem vier andere Fragmente des Iamblichus bei Suidas (in meiner 
Sammlung 12 bis 15) handeln. Vgl. Photius S. 76& 15. 

iL BERCHER. 

ZU EUNAPIUS. 
Iambl. p. 11 Boiss. OV'I"Or; , l.'IIa'foJ./q} 'fW'II xa'fcl IIoeq;v~lOJl 

"cl oer5TEeaq;e~op.b9,J UVrr6J10p.e'llOS, nolv re EnEOwxe 'Xat eig 
IXx~oJl q;tlouoq;lar; ~xp.aaEJI. Lies xai eig IXXflOJl ptloaoq;lag 
~laue'll. 

Aedes. p. 19. Der Cappadocier Aedesimus wird von seinem 
Vater Studien halber nach Griechenland geschickt. Er kehrt als Phi
losoph zurück, und sein Vater jagt ihn aus dem Hause, weil er zu 
nichts zu brauchen sei. < Tl rclfl' eq;1j Cq;tloaoq;la cJq;elei;' 8 oe 
( 'Cl" )-:ll , \~I 

vn:ou'fflaq;etr; ov p.tXea, n:a7:8fl eq;1J, nanea xat vlwxona 
n:eouxv'IIwJI. Hierzu bemerkt Boissonade: Forte n:~oaxv'llw. Vul
gata tamen defendi potest. Aedesimus ipso reverentiae suae erga pa
trem gestu, n:~oaxvJlw'II, firmat quod dixit, ov p.tX~&. Mit Aende
rung eines Buchstaben war zu schreiben cov p.txea, na'fefl' epTj, 
( "..I' -'DP dAnd na'feea Xat vtwxona n:eoaxv'IIet'll. as rototyp er ec ote, 
das zugleich den von mir hergestellten Infinitiv bestätigt, liefert der 
schon von Boissonade angeführte Aelian V. H. IX 33. 

R. H. 



DIE LÜCKE IM DIOGENES LAERTIUS UND DER ALTE 
ÜBERSETZER. 

Es ist bekannt dars der in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts 
blühende Philosoph und Aristotelescommentator WaIter von Burley 
in seiner unordentlichen Sammlung von Zeugnissen lateinischer Schrift
steller über die Weisen (und Dichter) des Alterthums den Laertius 
in libro de vita (et morib1ls c. 53) philosophorum an vielen Stellen 
angeführt hat. Auf den Werth dieser Stellen für die Beurtheilung der 
Vollständigkeit des griechischen Textes hat schon J. G. Schneider in 
einem ausführlichen Berichte aufmerksam gemacht (in Wolfs Literar. 
Analekten II, 227 - 255 ), seine Sache aber durch Vermischung des 
Laertius mit einer andern Quelle des Burley, dem traetatus de dietis 
philosophorum (über welchen zu vgl. de Ar. libr. ord. et auet. S. 251-
M) übertrieben und verdorben. So willkürlich nun und zufälligjenebe
sonders im Anfang des Buches stattfindende, nachher ohne sichtbaren 
Grund ganz verschwindende Benutzung erscheint, so ist doch augen
scheinlich dars sie das Vorhandensein eines lateinischen Textes anzeigt, 
einer wirklichen Uebersetzung des Diogenes Laiirtius, welche im 12. 
oder 13. Jh. (vgl. de Ar. Ubr. S. 2M-57) aus dem Griechischen ge
macht sein muss und mit in den Kreis jener ausgebreiteten leider 
noch nicht genügend und umfassend dargestellten Uebersetzungs
litteratur gehört, welche mit der arabischlateinischen wetteifernd 
und von ihr angeregt die Grundbedingung der eigenthümlichen Bil
dungsgeschichte des späteren Mittelalters enthält und die im Anfange 
des 15. Jh. eintretende Wiederanknüpfung an die griechische Urquelle 
aller abendländischen Geistesthätigkeit, langsam freilich und mangel
haft , vorbereitet und einleitet: mangelhaft darum, weil ihr in den 
Prologen der Uebersetzer oftmals ausgesprochener Grundsatz, welcher 
die den Anfängen natürliche Ungewandtheit der Sprachbehandlung 
zur Vorschrift erhebt, die schlechthin treue Wiederholung des grie
chischen Textes in lateinischen Worten ist, in der Art dars Wort 
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und Wort sich decke. Die mittelalterliche Aengstlichkeit der sich wie
dererziehenden Wissenschaft, die gläubige Scheu von der gegebenen 
Autorität einer überlegenen Vergangenheit abzuweichen, auch nur durch 
freie, also vielleicht falsche Auffassung möglicher Weise abzuweichen, 
beherrschte eben die Uebersetzer der alten Geistesdenkmäler am 
meisten. Jemehr dadurch der bildende Einfluss dieser Uebersetzungen 
beschränkt wurde, desto werthvoller sind sie gelegentlich für uns, die 
wir unsre Bildung aus den Originalen schöpfen, zur Vergleichung mit· 
den Texten dieser Originale, weil die griechischen Handschriften nach 
denen sie im 12. und 13. Jh. gemacht wurden, nothwendig älter waren 
als im Allgemeinen die jetzt zu Gebote stehenden: der grofse Haufe 
dieser ist ja die Arbeit fahrender flüchtiger Griechen oder von ihnen 
lernender Lateiner des 15. oder 16. Jh., schon die des 14/15 Jh. bilden 
eine geachtetere Gruppe und verhältnissmäfsig selten gehen sie weiter 
zurück. 

Die älteste (Florentiner) Handschrift des Diogenes Laertius (s. 
Aristoteles Pseudepigraphus S. 11) ist höchstens aus dem 12. Jh. und 
eine Uebersetzung etwa aus diesem 12. Jh., die eine noch ältere Hand
schrift darstellen würde, könnte für diese als Sammlung in an ihrer 
Elendigkeit unschätzbare Hauptquelle unsres geschichtlichen Wissens 
von den Personen der alten Philosophen eine ganz besondere Bedeutung 
haben, da das Original selbst uns nur unvollständig erhalten ist. Aufser 
ander8n zu vermuthenden und bei einem so angelegten Werke leicht 
zu erklärenden Auslassungen - grade jene älteste Handschrift giebt 
ja noch jetzt Beispiele genug davon, auch nur im Vergleich mit den 
übrigen aus selbständiger Quelle stammenden italiänischen des 14. Jh. 
- fehlt namentlich der ganze Schluss des siebenten die Stoiker ent':' 
haltenden Buches: mitten im Verzeichniss der Schriften des Chry
sippus bricht es ab und mit diesem Rest fehlen die Lebensnachrichten 
von allen späteren Stoikern. In den älteren Handschriften wird die 
Lücke meist noch bestimmt angedeutet, in den späteren aber, wie in 
unseren Ausgaben vor Cobet, gar nicht als solche bezeichnet, ja durch 
Weglassung der Bruchworte verwischt. In dem sehr schön geschrie
benen codex Laurentianus 69, 35 (membr. s. XIV) ist hinter den 
Worten dnooet§tg neog ~O p.~ eI'/Icxt ~~'/I ~OO'll1}'/I drafM'/I, ä fJ 
r J. met uß'/I Ä.erop.bw'/l {;ne(! ~ijg' (so) - der Rest der Seite leer 
gelassen, wie sonst nicht zwischen den einzelnen Büchern, und die 
ganze Rückseite des BlaUes ist ebenfalls weifs. Der Schlusspunkt ist 
nur ganz leicht und einfach angesetzt. Der Marcianus 394 (memhr. s. 



ZU DIOGENES LAERTIUS 369 

XIV/XV) lässt nach tn:ef} ~~~ ohne Punkt den Rest der Seite und zwei 
ganze folgende Blätter leer. Im Laur. 69, 28 (chart. s. XV) sind zwar 
die Worte vreef} ~ij~ weggelassen und reEf}" ~W'JI ').ErO/-l8'J1CrJ'JI schlieCst 
mit einem Punkte, aber auch hier ist die halbe Seite dahinter unbe
schrieben, und in jenem ältesten und wichtigsten Laur. 69, 13 (aus 
dem 13. Jh. eher als dem 12.) ist wohl nur darum nicht dasselbe ge
schehen, weil das Ende des Erhaltenen (hier so: n:eo~ ~O /-l~ elvat "~'JI 
~(}0~'JI araftO'JI, cf: -) mit dem Schlusse der Seite zusammentrifft: 
auf der Rückseite beginnt gleich n:vftarof}as: ').aEe"lov 0,0'18-
'JIOVS ~W'JI si~ t: ~o 1): en:Eto~ oe u. s. w. Es ergibt sich also 
schon hieraus auch für Diogenes der in der Ueberlieferung der alten 
Schriftsteller so häufige Fall daCs sämmtliche vorhandene Abschriften 
aus einer einzigen Quelle ßiefsen, in der nach den die Rückseite eines 
Blattes endigenden Worten i;n:ef} "ijs Blätter ausgefallen waren. Neben 
dem einsam gebliebenen alten Laurentianus mit seinen Vorzügen in 
der Lesart und seinen Schwächen (den häufigen kleinen Auslassungen) 
stand ein durch seine genauere Vollständigkeit ihn übertreffender, in 
der Lesart aber oft schlechterer und jüngerer, im Allgemeinen gleich
werthiger Codex an der Spitze einer zahlreicheu Nachkommenschaft. 
Ueber den von Cobet benutzten alten Codex in Neapel habe ich keine 
weitere Nachricht. 

Zur Beurlheilung des Umfangs der angezeigten Lücke ist nun 
eine wichtige Urkunde erhalten. In einigen nämlich unter den ins
gesammt unvollständigen Handschriften findet sich vorangestellt, wie 
es aus dem ursprünglichen vollständigen Texte herübergenommen ist, 
ein Verzeichniss der in den zehn Büchern enthaltenen Lebensbeschrei
bungen nach den neouwn:a. Diese Namenreihe ist noch nirgend be
sprochen, obschon kaum anzunehmen sein wird dafs wenigstens Co
bet, der verdienstvolle aber noch immer dem Verleger wie dem Leser 
verschuldete Gründer des jetzt geltenden Textes, das was sie auszeich
net nicht hemerkt hahen sollte. Unter den fünf von mir gesehenen 
italiänischen Handschriften haben sie nur Laur. 69, 35 (1) und Mare. 
394 (3), heide über~instimmend - 1 und 3, wie andrerseits 2 und 4, 
halten auch sonst zusammen -, in den drei andern, Laur. 69, 28 (2), 
Mare. 393 (4) und dem alten Laur., ist gar kein Index. In den jüngeren 
Texten der späteren Vulgata des 15j16 Jh. findet sich dagegen zuweilen 
ein anderer neugemachter , der nur gieht was vorhanden ist: so z. B. 
in dem der Fürst!. Lobkowitzischen Bibliothek gehörigen zu Raudnitz 
an der EIbe (F. c. 38). Hier heiCst es: oro) eVEtUt'JI7:W n:f}W7:W {lt{lUw 
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",;w öha ö"orbov~ Aae~lov: - eaA~~ lJ IltA~atO~ ä. .l'ou"" 
d aaMlll1lto~ fJ u. s. w. ('Z"oV e{Jöollov {JI,{JUov. ~~"W1l ä. ~~l
A~ (J. oto"vato~ 0 Ilna.:iill6'JIo~ ij. xAea1l.:iTj~ j. afJJai~~ i. 
xevat1t1ro~ ~. Der Schluss dieses Buches im Text ist neel ",;w 48-
'Y0llbw,,: - mev.:ie" aexnat d nv.:ia'Yoea~). und ähnlich in der 
Frohen'schen Ausgabe. ' 

Ich gebe hier nach meiner Abschrift vom J. 1857, mit allen Un
gleichmäfsigkeiten des Schreibers, das Verzeichniss aus Laur. 69, 35 
(auf Fol. 1, roth in Uncialschrift und mit eckigen Spiritus, wohl nach 
dem Muster der Vorlage). 

Der allgemeine Titel des Buchs, dem es angehängt ist, lautet ganz 
ebenso in 3. Im alten Laur., wo er gleich vor dem Anfang des Textes 
selbst steht, mit etwas verändertem Ende •.. xai 'Z"W'II exaC1'n'J a'ei
aet aeeaxOnw". 'Z"Co" el~ Jexa 'Z"o new"OJI. Desgleichen in 2 und 
4: 1. ö. {Jlw'll xai ')'1IWIlW1I 'Z"w" b fJJ. 11M. xai 'Z"W" b (ohne b 
4) haa'CTj ateiau aeeaanw" 'Z"W'II el~ oexa ...0 ne,MOJI. Im 
Lobkovic. (wie 'bei Cobetl) nur 1. J. {JlwJl xa~ ')'1IWllw'll "w" e" 
fJJMoaofJJla e.vöoKtIlTjaanw" 'CW'II el~ öha '1'0 neW7:OJI. 

Aaee'Z"lov dtoriJlov~ {Jiot xai ')'1Iwllat 'I'W" b fJJI,1ooofJJlat 
e.JJoxtIlTjaanw" xal 'I'WJI exaa'CTjt ateiaew'll aeeaxonWJI b ~m-
7:0llijt av"arwr1. Ot~eTj7:at 7:0 avrreallila el~ {Jl{JAOV~ öha,: 
haaZ'ov {Jt{JUov 7:Ll neoawna : b 'I'wt n:eru"w" : .:iaA~~: aolWJI : 

" , {J' 1 -'{J 1 '.t " , xtll.W1l : n:t7:7:UXO~: tas: XIWJO OVAOS: n:eetaJIueos : a1laxaeatS : Ilv-
aW1l : ~n:tlleJllöTjS : fJJeeexVöTj~ : 

'e1l 'CW {J. a"a§lllaJlÖeOS : a1la§tlliv1)s : a"a§a'YOea~: &exeAa~: 
, l: - " , , 0. '.t l.t aWXea7:TjS: ~6'JI0fJJWJl : a"axwTjS: aetann:n:os : v-eouweOS: tpa uW" : 

' __ 1 '.t '1 , , ,1_,- , -_.lfJ BV1I.AlituTjS: anAn:WJI : xet'l'w'll : atIlW": rAUVXOs : atlllltaS :~, TjS: 
1l6'JI80r;IlOS: b 'I'Wt . r Cll• n:Aa7:WJl. 'e1l 'I'W" dCII : aneVa"n-

l: ' 1.l , , "(J' n:os : !>6'JIoxea'CTj!; : n:OAtillw1l : xean}s : xeanwe : aexeatw1l: tWJI: 
AUXVOTjS: Xae1lliaOr;S : xAemjllaxos: 'e" 7:Wt eQ). aeU7'rO'l'84fjS: 
.:ieofJJeaa7:0S : a7:ea7:W1l : AVXW1I : öTjIl~'CetOs: ~eax4eloTj!; : b 
'I'wt (M. dnw.:iiv1)s : öl,oriv1)~ .1l0Jl'1l0S. &1I1Jalxet'l'os : xe&n;S: 
1l7J'Z"(}OXA~S: ~n:n:aexos: Ilbtn:n:oS: lle"iöTjIlOS: 'e1l 'I'w: ~. ~~JlWJI: 

1_'_q.,., , r' , .t' , 11.1.t XlWia"" '/~ : xevatn:n:OS : ~Tj1lW" 'I'aeaBVS: utOr6JlTjs : an:oAAUUWeOS: 
{J01J.:io~ : 1l1l1JaaexlöfJ~ : ll"aaarOeaS : 1Iia7:we: {Jaallelof/S: I (f. 1 b) 
.t' .t " ( __ 1'.t l..~ ;;, uaeuaJlOS : a'JI'Ct1la1:eOS : Tj(}a1l.ABWr;S : awatr"",s : n:aJlat7:6toS : X(t-

.t ' 'o..l.t ' '_q.,.,'.t "'1 " 7:WJI : noatuWJltos : avTj1lUuWeOS : xat au ,/1IOuW(!OS aAlloos : ant-

I) Der gewöhnliche von der ersten Ausgabe an in allen bis Collet wieder
holte Titel ist ein willkürlicher und ganz ob ne handschriftliche Quelle. 
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nm:(!Or; : lX(!8t~: xo(!v0i5~or; : I" ~cij. "70}: nv.a-arO(!ar;: lp.
n800X}.ijr; : Inlxa(!flOr; : &(!xV~ar; : aÄ.xflalfJJv : Ynnaaor; : cptÄ.oÄ.aor;: 
lvoogor; : . Iv ~cij.,a.ru: ~(!ax}.8t~or;: gsvopaV'I'Jr; : na(!fl8"l-
01Jr; : fle}.taaor; : '~"fJJ" : }.,wxtnnOr; : Ö1Jfl6x(!t~or; : n(!cm:arO(!ar; : 
tJUJOfJJ(!or; : avaga(!XOr; : nV(!(!fJJ1I : '&lflfJJ1l: b ~cij" tJexa'&fJJt: Inl
XOV(!Or;: 

Im Ganzen sind das genau noch die jetzigen Kapitelüberschriften 
des Textes, nur dars in diesem Theodorus (11, 97 ff.) von Aristippus 
abgesondert ist und wahrscheinlich deshalb nachher Diodoms aus
gelassen ist, dars im Index n,avxor; statt rÄ.avxfJJv, ~(!x8alfJJ" statt 
~(!x8aiÄ.aor;, Cllnna(!Xor; statt '[nna(!x1a, "E"oogor; statt Evoo;or;, 
aus dem neunten Buch LI tOtJfJJ(!or; statt LI tOr~r; geschrieben steht, 
dars während zwischen Zeno und Cleanthes im Index als besondere 
Kapitel ausgelassen sind Aristo, Herillus, Dionysius, desgleichen zwi
schen Cleanthes und Chrysippus Sphaerus, im Texte von. der ganzen 
langen Reihe der hinter Chrysippus folgenden Stoiker keine Spur mehr 
zu finden ist. Schon Bessarion, der den Mare. (3) ganz nach einem 
andern Codex durchcorrigiert hat (es ist dieselbe hand mit der immer 
sein Name vorn in seinen Büchern eingeschrieben steht), hat das in 
einer Randbemerkung ausgesprochen: '&00 ,ov, '~v(r)"a, xÄ.8a".3-1)v 
xat. x(!vatmr:ov lxop.sv flO'JIOV, xai oMe x(!vatnnOJl ÖÄ.O'JI. 

Es sind ihrer zwanzig, fast alles berühmte Namen: sie reichen bis 
an und in die Augusteische Zeit und das erste Jahrhundert n. Chr., 
also nicht über die de Ar. Uhr. S. 42 vermuthete Quelle, den Diocles, 
hinaus. Nur Cornutus macht eine Ausnahme: denn Basilides ist ge
wiss nicht der Scythopolitanus, der Lehrer M. Aurels, sondern ein un
bekannter früherer Stoiker, und dieser, nicht jener, ist wohl der bei 
SextusEmp. (p. 344, 3 Bk.) erwähnte. Auch Mnasagoras ist unbekannt, 
Mnesarchides aber wohl mit Mnesarchus einerlei und Ka'&fJJJI natürlich 
falsch statt cExa7:fJJJI. So hätten wir also hier zusammen die Schüler 
des Chrysippus Zeno von Tarsus und Diogenes den Babyionier , die 
wohl gleichzeitigen Apollodorus (6 "Ecptllor;) und Boethus, gegen den 
schon Chrysippus schrieb (wenn die Stelle D. L. 7, 54 in Richtigkeit 
ist), dann den Schüler des Diogenes Antipater von Tarsus (neben ihm 
wohl Nestor von Tarsus, s. Strabo XIV p. 674), des Antipater Schüler 
Heraclides von Tarsus (D. L. 7, 121) und Panaetius, neben ihnen 
Antipater von Tyrus des JÜDgeren Cato Lehrer (Plut. Cato 4), Sosi
genes den hai(!os !A'JInna7:qov (Alex. Aphr. de mixtione p. 593 Id.) 
und Athenodorus von Tarsus (6 KoedvUfJJ'JI gen.) den pergamenischen 
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Bibliothekar und Freund desselben Cato (Strabo XIV, 674. D. L. 7, 34. 
Plut. Cato 10. 16), ferner die Schüler des Panaetius Mnesarchus (dessen 
Zeitgenosse nach Cicero Dardanus), Hecaton und Posidonius, zuletzt 
den anderen Athenodorus von Tarsus (6 Ka'Pwl"1Jr; lJ 1:0V ~avöw'Por; 
bei Strabo). Dazu kommt unter August noch Areus, und Cornutus bis 
unter Nero. Vgl. Zumpt, über den Bestand der philosophischen Schulen 
in Athen (Abh. der Berl. Akademie 1842). Bemerkenswerth ist in 
dieser Aufzählung vielleicht das Fehlen des Apollonius Tyrius, der wie 
Andronicus für die Peripatetiker, so für die Stoiker Abfolge und 
Schriftenverzeichnisse aufstellte und wahrscheinlich die (wenn auch 
so wenig wie Andronicus unmittelbare) Quelle der betreffenden Ver
zeichnisse beiDiogenesLaiirtius ist (de Ar. Ubr. S. 38, Aristot. Ps. S. 9). 

Die Anführungen Walter's aus seinem Laiirtius gehen überhaupt 
nicht bis an diese Lücke des jetzigen griechischen Textes heran, eben
sowenig die des Hieremias de Montagnone (Düntzer Jahrb. f. Phil. u. 
Päd. 1855. 71, 657). Walter citiert ihn in seinen Kapiteln 1-7. 
10-13. 30-32 und 53 über folgende Philosophen: Thales, Solon, 
Chilon, Pittacus, Bias, Cleobulus, Periander, Anacharsis, Myson, Epi
menides, Pherecydes (Anaxagoras ist benutzt in 18), Socrates, Ari
stippus, Xenophon, Aristoteles: besonders also über die spruchreichen 
ältesten (7) Weisen. Er gibt auch allerlei Historisches -wieder, aber 
mit Auslassung der Citate des griechischen Textes. Hieremias dagegen 
in dem rein moralisierenden Zweck seiner Zusammenstoppelung hebt 
ausschliefslieh dieta philosophorum aus, und zwar mit den bestimmten 
Kapitelzahlen eines unter dem Titel Crottiea de nugis philosophorum 
angeführten Buches. Bis e. 17 s. de Socrate stimmen die Zahlen mit 
der Folge des griechischen Laiirtius (c. 2- 9 s. de Thalete bis de 
Anacharsi, c. 15 s. de Anaxagora), dann springen sie: c. 24 s. de 
Bione, c. 28 s. de Aristotele, c. 29 s. de Theophrasto. Das letzte ist 
c. 31 s. de Pione (so in der Ausgabe Ven. 1505.4.) d. h. de Licone 
(Lyeone): Pio (Lieo) sie fatus est, gravis patri sarcina est virgo propter 
'penuriam excedens tempus iuvenilis aetatis (11, 3, 4=D. L. 5, 65: 
(J " , " 3" , 1 /.., aev rae poenoJl na1:(!t x0l!1J uta C1na'P"" n(!otXOr; t:X1:ec~OVC1a 
'1:0" aXJ.laio'P 'I:~r; fJ.txlar; xatl!o'P). Beide Benutzer sind aufserdem 
ziemlich späte, etwa gleichzeitige aus dem Anfang des 14. Jahrh. Das 
compendium moralium notabilium eompositum per Hieremiam ittdicem 
de Montagnone civem Paduanum 1) fällt jedesfalls nach 1295, weil die 

1) Ueber diesen Hieremias de Montagnone ist nichts weiter bekannt als dars 
er einem adlichen paduaniscben Geschlechte angehörte, deo Titel giodiee (worüber 



ZU DIOGENES LAERTIUS 373 

Uebersetzung der aristotelischen Oeconomik (Arist. Ps. S. 644) be
nutzt ist. Burley starb sogar erst gegen die Mitte des 14.Jh. (deAr.libr. 
S. 249). Somit geben ihre Anführungen nicht einmal Aufschluss über 
die Frage: was haben sie benutzt? etwa spätere Auszüge einer voll
ständigen Uebersetzung? oder eine schon ursprünglich unvollendet 
gebliebene, 'die nur den Anfang gab, oder gar nur ausgehobene und 
gekürzte Stücke aus dem für damalige Leser allerdings unverdaulichen 
Vielerlei des griechischen Buches? geschweige denn dars sie eine Mei
nung gestatteten über den allgemeinen Zustand des griechischen Textes, 
der dieser Uebersetzung zu Grunde lag. Andrerseits wird die fast zu
fällige Weise mittelalterlicher Quellenbenutzung , zumal bei der zahl
reichen Klasse der Compilatoren ex professo, uns verbieten dem Auf
fallenden zuviel Gewicht beizulegen, und die Ansicht wenigstens dafs 
nur die Philosophensprüche mit kurzen historischen Eingängen heraus
genommen wären, wird schon der in aller Weitläufigkeit wiedergege
bene Index der aristotelischen Schriften ausschliessen. 

Wenn wir nun auch bis jetzt keine Angabe aus dem Mittelalter 
kennen, welche die Thatsache der Anfertigung und des Vorhandenseins 
einer Uebersetzung, die wir aus Burley's Anführungen nur folgern, 
gradezu berührte, so haben wir doch ein bestimmtes Zeugniss darüber 
dars man die Sache wenigstens als Aufgabe und Vorhaben wirklich ins 
Auge gefasst hat. In Handschriften öfter vorhanden ist eine alte Ueber
setzung von Plato's Menon und Phaedon aus dem 12. Jh., noch jener 
ersten voraristotelischen Periode mittelalterlicher Philosophie an
gehörig, in der Cicero de officiis den Inhalt der Ethik (des Moralium 
dogma philosophorum), der von Chalcidius begleitete Timaeus den der 
gesammten Naturlehre (der Philosophie) ausmachte. Schon an sich 
als literarische Erscheinung ist sie einiger Betrachtung werth. Haben 

s. Muratori Ant. Ital. diss. 45) rührte und dars das Grabmal seines Sohnes Durel
lus nuf dem alten Kirchhofe von S. Antonio in Padua stand: obiit autern H. anno 
ab ine. d. circiter 1300. So Bern. Scardeonius de a71tiquitate ul'bi., Patavine 
et clarn civibus Patallinis. Bas. 1560 p. 235. Die späteren (Tomasini, Papadopolj) 
wissen dem nichts hinzuzufügen. Uebrigens scbrieb H. aucb andtlre Compilationen 
ähnlicher Art, eine summa commemorialis utilium iuris super titum dig'estorum 
(Tomnsini, biblioth. Palav. mstae, Utini 1639 p. 11. Blume, bibl. mas. Ital. p. 22) 
und ein compendium de si;;,"'llificatione vocabulol'Ul7l medicorum (Tomas. 1. c. p. 
139). Das verbreitetere, durch seine Citate Iitterarbistorisch sehr anziehende 
compendium moralium 7lotabilium (pI'Opria autoris manu bei Tomas. p. 23 und 
56) erscheint später noch einmal wieder in einer den gesammten Stoff wieder
holenden Ausgabe oder Bearbeitung des Ioannes de Grapanis unter dem Titel Libel' 
virtutum et allegationum auetorum (Muratori, Antiquit. Ital. t. III p. 914). 
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die beiden Dialoge auch nicbt, wie der Timaeus, in die Scbulstudien 
und in die Lehrgebäude der Magister Eingang gefunden - an der 
Schwelle des alle anderen Ansätze erdrückenden Arabismus und Aristo
telismus hatten sie nicht mehr Zeit dazu -, so wetden sie doch in den 
Moralbüchern, den Spruch - und Beispielsammlungen des späteren 
Mittelalters nicht unerwähnt gelassen. Citate finden sich bei loannes 
Walensis und Thomas Hibernicus, bei Hieremias de Montagnone (für 
diesen hat die Benutzung schon Morelli bemerkt bei Wyttenbach zum 
Phaedo p. 104), bei Robert Holkot und anderen: plato in mennone 
und, in fast beständiger Verderbung. plato in fedrone: so lautet es, selbst 
als Titel in den gewöhnlichen Handschriften (liber platonis philosophi 
in fedrone, Ziber platonis in mennone). Als Probe und zur Vergleichung 
gebe ich hier aus dem Phaedo diejenige Stelle, welche der vermuthlich 
(Schaarschmidt, Johannes Saresberiensis S. 114) aus der altrömischen 
Uebersetzung des Apuleius bei Claudianus Mamertus 11, 7 ad verbum 
ausgehobenen entspricht, im Urtext c. XI (p. 66). In dem ganzen 
Stück kommt nur eine einzige freie Wendung vor: statt h r; ll" SWfle'l' 
heiCst es in quo utique vitales auras carpserimus. Sonst Wort für 
Wort, auch Partikel für Partikel (n(!o~ &ll~)'ov~ Ure,,, n xai öo
~aset'" adinvicem dicere que el opinari), in derselben Folge und Stel
lung, und doch keineswegs unverständlich: man muss sich nur hinein 
lesen, freilich aber auch wieder heraus, und dafs man letzteres nicht 
konnte, das zeigt der durch nichts mehr als durch den grofsen sach
lichen Einfluss der Uebersetzungslitteratur zugleich mitverdorbene 
Stil der ganzen Litteratur des späteren Mittelalters seit dem 13. Jh. 

Nonne igitur necesse, inquit, ex omnibus his constare opinionem 
talem quandam vere philosophis , ut et adinvicem taUa quedam di
cant, quoniam nititur quemadmodum via irregressibilis quedam nos 
efferre. cum ratione in contemplatione. quoniam quamdiu corpus 

5 habuerimus et conglutinata fuerit nostra anima cum huiusmodi 
malo, nunquam adipiscemur sufficienter quod exoptam1ts: dicimus 
autem hoc esse verum. Decies autem millena quippe no bis vacatio
num impedimenta exhibet corpus propter necessarium alimentum. 
amplius etiam si quid morbi acciderit impedivit nostram eius quidem 

10 aucupationem. amoribusque et concupiscentiis et timoribus et ydolis 

3) via irreg1"essibüis quedam: RT(lIX1l0. TI.. 4 clIm mtione in contempla-
lione {ftE-rlx -rou }.0yov Iv Tfi ClIdl/JH): tam 1"atione in contemplata 1. 2. 5 ha
buimus 1. 2. 6 adipiscemus 1. 2. 9 fort. si qui morbi accide1"int, impBdiunt. 
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omnifariis et nugis implet nos plurimis, ut dicatur quam vere, re
vera ab eo neque sapere nobi. advenit nunquam nullatenus. Bte
,um prelia et seditiones et pugnas nihil aliud prebet quam corpus et 
huius concupiscllntie, quia propter pecuniarum possessionem uni-

15 versa prelia nobis {funt: pecunias sane compellimur possidere prop
ter corpus, servi facti huius eure. et exinde impedimentum vaca
tionis agimus circa philosophiam propter cu"cta MC. Novissimum 
autem omnium quoniam si que no bis etiam vacantia fim ab eo et 
convertamur ad considerandum quid, in questionibus iterum undi-

20 que illapsum tumultum prestat et turbationem et stupefacit ut non 
possimus sub eo perspicert1 veritatem. sed procul. dubio nobis de
monstratum est quoniam si debemus unquam pure quid scire, re
cedendum ab eo et ipsa anima considerandum ipsas res. et tandem, 
si~ut videtur, nobis erit quod concupiscimus equidem et dicimus 

25 amatores esse, prudentie, quando defuncti erimus, velut sermo si
gnificat, BUperstitibus vero minime. Si enim non possibile quoque 
cum corpore quicquam elimate cognoscere, duo rum alterum , seu 
nunquam est adipisci Bcientt'am, seu qui expiraverunt: tunc enim 
ipsa secundum ipsam erit anima extra corpus, prius vero minime. 

30 Et in quo utique vitales -auras carpserimus, ita, ut videtur, proxime 
erimus scientie; si quam maxime niMI conversemur corpori neque 
communicemus quantum non omnis necessitas, nec refarciamur ip
sius natura, sed emundemus ab ea quousque deus ipse absolverit nos. 
el sic utique sinceri sequestrati a corporis stoliditate, ut competens, 

35 cum talibus nempe erimus atque cognoscemus per nos ipsos univer
sitatem S'inceram: hoc autem est fortasBt's verum. non munda enim 
mundum contingere non fas est. HuiuBtnodi reor, 0 Simia, ~ecesse 
est adinvicem dicereque et opinari cunctoB qui recte amplectuntur 
disciplinam. vel non videtur tiM Bt'ccine? 

Zu beiden fast stets verbundenen Dialogen gehören Prologe des 
Uebersetzers, die aber in den meisten Abschriften fortgelassen sind; 
Häufiger ist der zum Meno, aus dem Wyttenbach (zum Phaedo p. 102) 

11 quam vere: w. aJ.'lj8-ru.. 19 convertamus 1. 2. 19 quod 1. 2. 
23 considerando 2. 24 sicut (w.): Scu 1, seu 2. 27 duum 1. 2. 30 et in 
quo utique vitales auras carpserimus: xat IJI ,;; ~JI Cru!-'EJI. 31 conversem:ur 
(O!-,tJ.ru!-,EJI): consideremur 1. 2. 33 emundemus: xa8-Rf/EVfJJ!-'EJI. ab ea: an:' 
airlov (incertum est ubi corrigns) 34 stoliditate (aq>(loavJI'Ij.): saliditate 1. 2. 

34 ut campetens: w. '10 dxo!O. 35 nempe: TE. 36 niiJl TO ElJ.txf/tJl{!O. 
38 dicereque et (UYEtJl 'll xa~): dicere quia et 1. 2. 
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nach einem sehr schlechten Leidener Codex die Hauptstelle angeführt 
hat. Ganz unbekannt dagegen (bis auf den aus der Phaedoausgabe 
Forster's 1) Ox. 1745 bekannt gewordenen Namen des Verfassers aus 
der Ueberschrift) ist der höchst wichtige zum Phaedo, den ich aus dem 
einzigen his jetzt ermittelten Exemplar im Corpus Christi College 
\cod. 243) zu Oxford selbst abgeschrieben habe (3. Sept. 1862). In 
jenem, dem Menoprolog, sagt der ungenannte Uebersetzer, sich an 
einen gleichfalls ungenannten Freund (dileete ae venerande) richtend, 
dafs er ihm zu Liebe und aus Liebe zu Plato andre nur auf fremde 
Aufforderung hin unternommene Arbeiten, zu denen er sich bereits 
angeschickt hatte, vorläufig bei Seite gelegt habe, Uebertragungen näm
lich gewisser opuseula des Gregorius von Nazianz und des Ziber Dio
genis de vita et eonversatüme dogmateq1le philosophorum. Die welche 
diese Arbeiten angeregt hatten, waren Maio der Grofsadmiral des 
Reichs von Sicilien , der allmächtige vielgehasste und vielverleumdete 
Minister König Wilheh.n's I, und dessen Freund der Erzbischof Hugo 
von Palermo. Der Meno, obwohl nach ausdrücklicher Andeutung der 
erstiibersetzte Dialog Plato's, steht in den Handschriften hinter dem 
Phaedo und daher hat er auch im Oxforder Codex so wenig als in allen 
iIbrigen eine besondere Ueberschrift: denn eben über dem Phaedo 
stand der ohne Zweifel auch für jenen mitgeltende Name. Euericus 
Aristippus Cathinensis (Cataniensis) arehidiaeonus Roborato fortune 
salutem dieit: so beginnt der Phaedoprolog, und aus der folgenden 
Zuschrift erfahren wir dafs der angeredete Freund, der den Wissen
schaften nicht fremd, besonders aber in der Medicin erfahren war, im 
Begriff stand in sein Vaterland England zurückzukehren. Der Name 
Roboratus Fortunae ist wohl nur eine witzige Veränd~rung und Um
deutung des wirklichen, ich glaube Robert: Robertus hiefs der Kanzler 
König Rogers, des Ende Februars 1154 verstorbenen Vaters von Wil
helm I. Er ist der cancellarius Siculus, dessen üppige Gastlichkeit 
Ioannes Saresberiensis rühmt (epist. 85), vir quidem in rebus gerendis 
strenuus et sine magna litterarum copia acutissimus •.• Anglicus natione 
(polycrat. 7, 19 vir magni consilii et diseretus im Zusatz - vgl. 

1) Forster in der Ausgabe der 5 Dialoge fübrt p. 316 (ed. sec. 17;'2), im 
Verzcicbniss der Quellen ltir die variae lectiones zum Phaedo, Folgendes an: Ye
tusta Phaedonis versio 11/S. Latina, ab Euel'ico quodmn Aristippo confecta, in 
qua verbum ubique fere verbo redditur, in Bibi. Coll. Corp. Christi, Oxon. nnd 
citiert dann in den Noten kurz Aristip. als Mitzeugen rur die griechischen 
Varianten. 
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Meo X, 64 - zu Romuald bei Muratori rer.ltal. script. VII p. 188). Ro
mualdus Guarna berichtet (p. 196) von König Roger dafs er aus allen 
Ständen und Weltgegenden kluge Männer in seine Dienste gezogen 
habe, so seinen magnus admiratus den Griechen Georgius ausAntiochia, 
ferner Guarinum et Robertum clen'cos liUerato, et providos per SttC

cessionem temporum cancellarios ordinavit. Der Kanzler Guarinus 
starb im Januar 1137 (Chron. Mont. Cassin. bei Pertz VII, 811>. vgl. 
Meo annali critico-diplom. deI regno di NapoJi t. X, 54). Sein Nach
folger Robbertus cancellarius schrieb (scripsit) noch eine Urkunde 
von Ende 1147 (bei Tosti storia della badia di Monte Cassino 11, 194 
=Meo X, 152). Weitere Nachrichten fehlen leider bis die Schätze 
der Sicilischen Archive sich auch für diese Zeiten öffnen werden. In
dess, wenn Romualds Erzählung genau ist, trat noch zu Roger's Zeit 
an seine Stelle Maio, der bisherige vicecancellarius, der noch im J. 1146 
scriniarius heifst in der Urkunde der Regii archivi Neapolitani monu
menta t. VI p. 186 (=Meo X, 147), der Bestätigung Roger's zu einer 
älteren Urkunde der Emma comitissa civitatis Seven'ane über von ihr 
dem daselbst bestehenden Kloster S. Michaelis archangeli gewährte 
Privilegien: quod nostra iussione scnpsit petrus noster notan'us datum 
in urbe panormi quia Robertus cancellarius absens erat per manum 
Maionis scriniarii. Noch im April 1154 ist Maio nur cancellarius Wil
helm's, aber schon im October desselben Jahrs (Urkunden bei Meo X, 
205) finden wir ihn als magnus admirat'!" admiratorum (dJ-lt(lä~, dp
pt(la~) zur damals höchsten Würde im Reiche erhoben. 

Maio (lateinisch Madius genannt in einem necrologium von Monte 
Cassino bei Giannone storia di Nap. IV, 380=Tosti II, 167, in griechi
schen Urkunden Mato~) war wie es scheint ein Grieche, gebürtig aus 
dem noch bis 1070 dem Byzantinischen Reiche zugehörigen Bari. Nach 
der Erzählung von seiner Ermordung (1160) heifst es bei Hugo Fal
candus, der Hauptquelle' dieser Geschichten (er schrieb' zu Ende 1189, 
im Nov. Dec. Januar, in der Zeit zwischen Wilhelm's 11 Tod und Tan
creds Krönung, vgJ: die Vorrede und Murat. VII, 249), folgendermafsen 
(p. 62 ed. Par. 1550=Mur. VII, 281<): sequenti die rex Henn'cum 
Aristtppum archidiaconum Cataniensem mansuetissimi virum ingenii et 
ta m la tin i s qua m 9 ra e cis liUen's eruditum (amiliarem Bibi delegit tet 
vicem et o(ficium interim gereret admirati praeessetque notari;s et cum 
eo secretius de regni negotiis pertractaret. Und so heifst es auch hei 
einer späteren Gelegenheit p. 73: cum archidiacono Cataniensi sin
gulis diebus solebat de statu regni disserere. Diese seine kirchliche 

UerDle. J. 25 
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Würde hatte Aristippus wohl schon 1155 durch Maio's Gunst erhalten, 
d. h. gleich nach der Einkerkerung des Aschettinus 1), des archidia
conus Cataniensis, welcher Maio's Nachfolger als canceUarius gewesen 
war (Romuald p. 197. Meo X, 207-14). Dafs er aber wenigstens 
zuletzt nicht mehr zu Maio's näheren Freunden gehört hat, ersieht 
man aus dem Lobe und aus der weiteren Erzählung des gegen Maio 
äufse~t feindseligen Geschichtschreibers. Nach einiger Zeit, in Folge 
der versuchten Gefangennehmung des Königs, erregt er Verdacht und 
Abneigung (p. 86) und beim Auszug gegen die aufrührerischen GroCsen 
in Apulien wird er auf königliches GeheiCs als Gefangener nach Palermo 
zurückgebracht (antequam in Äpuliam pervenisset); hier starb er 
elend im Kerker post non multum temporiI (p. 99), also im J. 1162 
(Chron. Foss. nov. bei Mur. VII, 872. Meo X, 272). 

Schon vorher, im J. 1161, war Erzbischof Hugo gestorben, König 
Wilhelm I) aber lebte noch bis 1 t 66. Seine unruhige und wechsel
volle Regierung hat keine Freunde unter den sicilischen Geschieht
schreibern gefunden, selbst die zurückhaltende und leidenschaftlose 
Darstellung des, wie die Geistlichkeit überhaupt und das Volk, ihm 
keineswegs abgeneigten Erzbischofs von Salerno, seines Arztes in der 
Todeskrankheit (vgl. de Renzi Coll. Sal. I, 238), sagt das Urtheil zu
sammenfassend von dem schönen und stattlichen, ehrgeizigen und 
schlieCslich über äufsere und innere Feinde siegreichen Manne, dafs er 
regno BUO odibilis et plus formidini quam amoTi (p. 206). 11 malo, 
das ist sein Beiname, in dem sich der Hass ausdrüc;:kt der seine Ge
schichte geschrieben hat, d. h. der Hass seines Adels, der aus Furcht 
gezeugte Hass der normännischen Barone, die in ihrer Eigenmacht durch 
des ebenso energischen als genialen Maio's kräftiges Herrschen sich 
mit Recht bedroht sahen. Denn vergebens sieht der Leser des Hugo 
Falcandus sich nach den Thatsachen um, die ihn überzeugen könnten 
daCs noch irgend etwas Anderes als das dem wüthenden Geschimpfe 
zu Grunde liege. 

Somit ist zwar unerwartet aber keineswegs überraschend das neue 
Licht, in dem nach diesen Vorreden des Aristippus König sowohl als 

1) So wird der viel verdorbene Name geschrieben in der Urkunde vom März 
llä5 bei Tosti ß, 198 (in den griechischen Urkunden Trinchera's al1lC'ITTivo,). 

2) WiIIelmus ist die Schreibung seiner Münzen (Fiorelli bullettino dei Mnseo 
Daz. di Napoli no. 1 p. 7 sq.) und Urkundea (in den griechischen stets r0vJ.tlJ.flor;, 
in der bilinguen no. 153 bei Trinchera 80 neben Willielmus). Erst der dritte 
Wilhelm braucht das G. statt des W. 
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Minister .erscheinen, als Freunde der Wissenschaft und Gönner gelehrter 
Bestrebungen. Für die Betrachtung dieser friedlichen Seite der Dinge 
haben die Geschichtschreiber unter dem GewiITe unaufhörlicher Ränke 
und Fehden keine Stf'lle gefunden, kaum sprechen sie beiläufig und 
nicht zum Lobe von dem lebengeniefsenden Sinne, der kunstfördem
den Prachtliebe des Königs (vgl. über die Bauten Wilhelms, wie Roger's, 
Gio. di Marzo delle belle arti in Sicilia, Pa!. 1858 t. I p. 17.5). "Frei
lich wohl findest du anch in England was dich in Sicilien fesseln 
könnte, gelehrte Freunde und Quellen der Wissenschaft, aber hast du 
einen König wie König Wilhelm ist, cuius curia sckola comitattU, cuius 
singula verba philosophica apophthegmata, cuius sol1lti~s nihil indis
mwum, C:Ufus studium nil relinq1tit intemptatum"? So ruft Aristippuil 
dem Freunde zu, den er vergeblich von der Heimkehr abzuhalten ver
sucht hat. Man sieht die Uebertreihung, aber auch andere Spuren be
stätigen dars Maio, der doch wohl die Seele dieses wissenschaftlichen 
Hofiebens war, gelehrter Bildung sich geneigt zeigte. Nicht nur for
derte er den Aristippus zum U ebertragen griechischer Werke auf, auch 
selbst versuchte er sich in gelehrten Arbeiten. In Pasini's Kataloge 
der Turiner Handschriften findet sich (t. II p. 300) folgende Angabe 
über cod. ]at. 1020 (f. 94): Bxpositio orationis dominic/U, autore 
Majone Ma!fllo Ammirato. Praeit t!pistola ad Stephanum Ammiratum 
fUium, quae i1ecipit: Stabilia ef caduc4 nostra et ai nostra tantvm bont" 
no.mis IJelamme palliata te fili karisaime etc., und ein Buch des spä
teren Kardinals Laborante (Laborans, s. Fabric. s. v. Giannone IV, 380) 
de iwti et iustitiae rationibus war dem Maio zugeeignet, wie zwei andere 
Schr!ften desselben dem Erzbischof Hugo. Von den Bauten Maio's (und 
der capella di San Cataldo in Palermo) spricht di Mano S. 175. 395. 

Auch Henricus 1) Arititippus war, wie der Name bezeugt, ein 
Grieche. Die in wiederholenden Wendungen schwellende Rede, in 
df'r die beiden Prologe voll rhetorischer eloquentia auftreten, erinnert 
an den Graecus interpres des Joannes von Salesbury (metalog. 3, 5), 
der sich mit Aristoteles beschäftigte, natione Sweritanus (so, nicht Se
IJerianus, aus der c;IJilas Severiana, San Severo in der Capitanata, 
sondern Severitanus, a6Vr;(!t'l&JI~, d. h. aus der ar1a ~61:r;f!lva. 
Saneta Severina, der erzbischöflichen Stadt in Calabrien: vgl. den Index 
zu Frane. Trinchera syllabus memhranarum graecarum, Neap. 1865) 

1) Euericus uur im Oxforder Phaedo: vgl. Förstemann's Namenbuch I, 366. 
Der seltnere Name würde noch mehr für sich sprechen, wenn die Handschrift nicht 
so jong und obne Ansehen wäre. Ueber Enerich daselbst S. 592 (Maio 885). 

25· 
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und an das zweideutige einem Tadel gesellte Lob desselben an der 
anderen Stelle (epist. 211), dars er lieet eloquenB (ueril alias, ut saepe 
audivi, minus tamen (uit in grammatica ,·nstitutus. Es war ein lehren .... 
der grammaticus und Joannes selbst< dum in Apulia morarer' unter 
seinen Schülern (metal. 1, 5. 4, 2). Und wunderbar wäre es, wenn 
Joannes, der wie er selbst sagt (im J. 1159, vgl. Schaarschmidt Joh. 
Sar. S. 211. 31) zehnmal die Alpen überstiegen, zweimal Apuliendurch
reist hat C peragravi' metalog. III pro!.), der schon unter Roger mit 
dessen Kanzler, jenem Robert, Freundschaft schloss (polycr. 7, 19. 
8, 7), das andere Mal u. a. drei Monate lang in Benevent war bei Pabst 
Hadrian IV (polyer. 6, 24), wenn der bei so vielfach gebotener Gelegen
heit einen Mann von so angesehener Stellung und gelehrtem Rufe nicht 
kennen zu lernen gesucht hätte, so gut wie er den Burgundio Pisanus 
kannte, den berühmtesten der italiänischen Uebersetzer des 12. Jh. 
Zwar von einer Kenntniss der Platoübersetzungen ist keine Spur, viel
leicht darum weil sich überhaupt in die spätere Erinnerung an dieSen 
Mann, dessen Namen er nie ausspricht, eine gewisse Abneigung zu 
mischen scheint. Wirft das ein Licht auf die, wie die des Maio, be
scheidenen Anfänge des Aristippus unter König Roger 't Denn in jenen 
ersten apulischen Aufenthalt des Joannes fallen ohne Zweifel dessen 
griechische Studien. Wie dem auch sei, bald nach König Wilhelms 
Regierungsantritt muss der Meno geschrieben sein: denn im J. 1156 
im Lager des Königs vor Benevent (Meo X, 221) ist der, nicht zuerst 
gearbeitete, Phaedo begonnen und nach dem Frieden (bestätigt vom 
Pabst 9. Juni 1156: Jaffe Reg.) in Palermo vollendet. Von Anfang an 
also sehen wir Aristippus in öffentlicher Stellung (archidiaconus Cata
niensis nach Aschettinus, also seit 1155) bei den Gegnern des dem 
Joannes so eng befreundeten englischen Pabstes (t 1159). 

Aber noch viele andere litterarisch merkwürdige Dinge erfahren 
wir aus dem Phaedoprolog, z. T. freilich solche die sich der Erläuterung 
vorläufig entziehen. Denn was bedeutete in Wahrheit die Syracusana 
(et Argolica d. h. Graeca) bibliotheca"! Wer ist Theoridus (so) Brun
du,,·nus Graiarum peritissimus litterarum't Etwa der Teuredus noster 
grammatieus seientia quam opinione potentior, der auch dem Laute 
nach sieben ursprüngliche Vocale unterschied statt fünf (Jo. Sar. met. 
1, 14)1 "Hier ist Theoridus", heirst es, "hier tuus Aristippus, zu Ge
bote stehen dir Heron's meehaniea, Euclid's optica, die apodietiee des 
Aristoteles" - lateinisch natürlich I Mit Heron's Mechanik ist jedoch 
nicht die verlorene Schrift desselben (über welche Th. Martin, recherehes 
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sur Beron p. 29), sondern, wie die Hervorhebung der Einleitung 
über das Leere zeigt, eine allgemeinere Bezeichnung für die bekannteste 
Schrift Heron's, die pneumatica, gemeint. Und auch die unzählige 
Male im Mittelalter abgeschriebene griechisch lateinische Uebersetzung 
der Optik und Catoptrik des Euclides (liber Euclidis de visu und de 
speculis), hat sie also ihren Ursprung schon im Anfang des 12. Jh. und 
in Unteritalien ? Endlich Aristotelesl Topik nebst elenchi und beide 
Analytiken des philosophus, d. h. im Gegensatz der vetus ars die nova 
logica des ganzen folgenden Mittelalters, waren in Joannes Saresberien
sis Zeit (met. 3, 5) von langem Todesschlafe erweckt worden und 
machten in der Fülle ihrer Neuheit den Köpfen der Magister schwer 
zu schaffen (vgl. über Adam Anglicus met. 4, 3), zumal die zweite Ana
lytik, die demonstrativa disciplina, sie von der Aristoteles, wie Bur
gundio sagte (met. 4, 7), recht eigentlich nomen philosophi erwarb: 
unde a plerisque in J'nterpretem difficultatis cu/pa refunditur, asse
rmtibus librum ad nos non recte tran,latum pervenisse (met. 4, 6). 
Es kann uns daher nicht wundem dars nicht nur Gerard von.,cre
mona (t 1187) später von neuem die analytica posteriora nebst der 
Paraphrase des Themistius aus dem Arabischen übersetzte, sondern 
dars auch noch vorher mit dem An8pruch auf gröfsere Genauigkeit 
eine nova translatio aus dem Griechischen erschien, die freilich weiter 
kein Andenken hinterlassen hat als die eiue Erwähnung des Joannes 
(met. 2, 20). Offenbar konnte sie die bereits weit verbreitete ältere 
des Jacobus 1) (clericus de Venetia) nicht mehr verdrängen: denn diese 

1) J acobus ist als Urheber derselben nur in einem Zeugniss genannt, der he
kannten alten Randnote zur Chronik des Robertus de Monte beim Jabr 1128, s. 
Pertz Scr. VI, 489. Jm Jahre 1135 war dieser Jacobus bereits eiu berübmter 
Uebersetzer. Als damals Lothar's Gesandter (1135j:J6) der Bischof Auselm von 
Havelberg (t 1158 - eine zweite Gesandtscbaft desselben an Kaiser Manuel zum 
Bündniss gegpn Wilhelm I rällt in das Jabr 1154, S. Otto" Fris. 11,11 und 21, Riedel 
in Ledebur's Archivf. Preufs. Gescb. 8,260) in Constantinopel mit dem Erzbischof 
von Nicomedia Nichites (d. h. Nicetas: sonst unllekannt. Le Quien im Orieos ehr. 
I, 595 b hat nichts als die Stelle aus Anse1m) über Lehrunterschiede der beiden 
Kirchen öffentlich disputierte, waren unter den Zeugen, nach seinem eigenen Be
richt (zn libl'o ItJlWWllfJltml [anticimenon die Hdschr.] id e,t in libro contrapoai
torum dial0/ro an Pabst Eugenius - gest. 1153 - bei d' Acbtlry Spicileg. ed. 
nov. I, ! 72. Gradenigo ragion. intorno alla letteratura greco-italiana, Brescia 175:.1 
p. 62. 68.) auch die tre, viri sapientes in utraque linlJUa periti et litterarum doc
tisaimi, Jacobus nomine Yeneticus natione, BurlJUndio nomzne Pisanus natione, 
tertms znter alios p1'tlecipuus, /J1"aecorum et latinarum litterarum doct/ma apud 
utramque /rentom clarilaimus Mogses nomine Italus natione e:c civitate Perß'amo, 
und dil'ser also damals berühmteste (Burguodio war jünger) ab universis electus 
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ist es welche, durch Otto von }'reisingen (t 1158) auch schon in 
Deutschland bekannt (Radevicus 11, 11. Jourdain S. 29), bis ans Ende 
des Mittelalters als die U ehersetzung des Argyropulos erschien, allen 
Vorlesungen und Commentaren der Scholastiker zu Grunde gelegt 
wurde und schlieCslich noch in Folge eines lächerlichen aber weit ler
breiteten Irrthums 1) in die späteren Ausgaben der Werke des Boetbius 
(seil der Baseler 1570) aufgenommen wurde. Die Uebersetzungen 
der analytica durch Boetbius sind nie im Gebrauch gewesen, vielmehr 
mit den Commentaren, von denen sie wie die andren logischen Schriften 
begleitet waren, früh verloren gegangen. Der Text des Baseler Boethius 
unterscheidet sich von den im Allgemeinen lesartlich sehr verschiedenen 
und viel verderbten Handschriften und den früheren Drucken derselben 
Ueber$etzungen nicht mehr und IJicht anders als eine bessere von dem 
Herausgeber gelegentlich gebesserte und geglättete Ausgabe von einer 
acblechten Handschrift überhaupt. Nur die Unkenntniss des Heraus
gebers, der von der mittelalterlichen Uebersetzungslitteratur keine 
Vorstellung hatte, hat sie, kaum entschuldigt durch den Vorgang junger 
Handschriften 2), leichthin für die Uebersetzungen genommen die 
Boethius bekanntermafsen angefangen hatte. Die Worte des Leonardus 
Aretinus sind also dem wahren Verhältniss der Sache, welches audl. 
Schaarscbmidt bereits eingesehen hat (10. Sar. S. 120) und das ein 

.,t ut IItrimlJfH ~ e,,.t interpre'. In den Budsehriften seiaes opu,cuIua 
über die griechischen Worte in den Prologen des Bieronymus heirst er iibrigeaa 
stets mlZ(f. MOl/leI de Grecia (über den liber Pergaminul desselben mQg. JlOU"' 
PergfIIItI'IIIÜ siehe Muratori Ser. V, 524. 529.536). 

1) Beibehalten ROch bei Prant! Gescll. der Logik 11, 98 W. Es ist derselbe 
Irrthnm als wena dem Boethins scllon im Mittelalter in uawisseader AllgeaeiUeit 
die Uebersetzung des ranzen Aristoteles (Physik, Metaphysik etc.) zugeaprocbea 
wird, vgl. !lei Jourdain S. 52 W. (dgl. in Bezielaung auf Tho. Ap. in Metapltys. das. 
S. 399.400). Augustinus Niphus sagt in der lesenswertha Vorrede zu seiner 
Uehersetzung und Erklärung der Physik (Ven. 1508): De "ostm kWoribru IJUBdoIn 
premittamv' et primo de tranllationibus. vetere, itaque Auiru lihri interpretu, 
,ive Boetiul !verit (quod non credo) 8't"ve olii quiuil in eiunn.odit1'tZ1U1atio
nibu, in tantum adeo circa verba !1lB1'Unt curioli, i"""o 'RtIlgi. (ut ita dia:erlta) 
IUper,titioli, ut verba "imi6 affectando, '1mIUI pfUlim ediI,. viii Iint ••• Wie 
die Physik, hiers auch die alte Uebersetzung der Metaphysik dallals oft schlecht
hin tea:trll Boelii: so z. B. in der Ausgabe der Commentaria 10. Scoti. •. ordi
nata ab Antonio Andree: cum duplici tenu Argiropili et Boecü, Ven. 1503. 

I) Aus dem geschriebenen Katalog der Ambrosiana habe ich mir beaukt 
B. 138 info Analytica priora interprete Boetio und B. 141 info TopicG inter
prete Boetio. Da ich die codices selbst nicllt angesehen lIabe, weits ich nickt wer 
des Irrtllums 8clluldig ist, der Schrdber oder ein Bililiothekar. 
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Gang durch die Aristoteleslit:teratur einer grofsen Bibliothek einem 
Jeden bestätigen kann, durchaus gemäfs. In der sehr bezeichnenden 
Stelle analyt. post. I, 22 p. 83, 33: 'l"a rae er&1] xatenw' 'Jee61;lo

lla'Ja n rae 1"" xal el 60'n'll, oMa" neo~ '1"0'11 ).&ro'll JO'l"l'll' 
< \ ) ~'l: \ - , " h d' a, rae (l1(Ouetset~ neet 'l"W'II 'l"O,OV'JW'll etOt'll - ge en lese nee-

.,;{opa7:a als monstra durch die ganze Litteratur bis Argyropulos: von 
den gelehrten aber unverständlichen cicadationes der nova trans
latio 1) ist weiter keine Rede. Erst Argyropulos hat wieder ganz in 
derselben guten Meinung das ähnliche fidium attreetationes. Ein 
sehr schlechter Text des gesammten lateinischen Organons (nebst Gil
herti liber sex. princ. und Ziber divisionum boeeii, wie in den Hand
schriften: Augsb., Ambrosius Keller 1479. 4.) hat: speeies autem 
gaudeant quoniam monstra sunt. niMl ad rationem sunt. demonstra-" 
liones enim de huiusmodi sunt. Eilt besserer Text derselben antiqua 
(mit Thomas Aq. Ven. 1583) hat vollständiger: species mim gaudeant, 
monstra mim sunt, et si sint, nihil ad r. s. etc. In anderen Exem
plaren heirst es statt dessen so: gaudeant enim genera et speeies, 
monstra enim sunt: et si sint etc. (z. B. in der explanatio des" mag. 
10. deJapide, Bas., Amerbach s. a. fo1.) oder umgestellt: speeies enim 
gaudeant et genera etc. (Copulata nove logice. s.l. [Colon.] 1489. fol.) 
Wegen dieser Verschiedenheit sagt Egidius Romanus (in post. anal. 
Ven. 1488 f. h 6"): alia autem translatio non habet genera, sed habet 
.olum species, et forte est correctior. Es versteht sich von selbst 
dars die aUa translatio eben nur jene andere Handschriftenklasse ist 
und überall immer dieselbe eine antiqua translatio. Dagegen hat nun 
die neue U('bersetzung des Griechen Argyropulos z. B. in 10. Eck's ex
planatio Aug. 1517, oder mit der antiqua stückweise zusammengestellt 
in Tho. Aquin. comm. Ven. 1583) folgende Fassung: Forme nanque 
vakant: fidium enim sunt attrectationes. et si sint nihil prorsus ad 
presentem sermonem pertinent : ipse nanque demonstrationes de rebus 
talibus sunt. Danach ist dann in der in die Werke des Boethius (Das. 
1570) aufgenommenen Ausgabe der antiqua translatio als nothdürf
tigste Correctur das unlateinische gaudeant gestrichen (p. 537): Speeies 
mim valeant et genera. monstra enim sunt, et si sint, nihil ad ratio
nem sunt: demonstrationes mim de huiusmodi sunt. 

Sind die eieadationes eines corrigierenden Griechen nicht ganz 

1) 10. Sar. met, 2,20 p. 108 (Giles): Gaudetmt, inquit Ariltotele" 'peci68: 
mtJ1I,tra mim ,uni, tI/ll llCUndam novam trmulatümem eicadationcs, aut si ,"nt, 
nihü ad rationem. 
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würdig? und hat die Vermuthung nicht einigen Schein daCs in jener 
Stelle der Prologe Aristippus andeutend von einer eigenen Uebersetzung 
der Apodiktik spricht? und daCs die nova translatio 1), welche loannes 
basars, eben die jenes in seiner lateinischen Erudition ihm verdächtigen 
Graeeus interpres d. h. des Aristippus war? 

" Zur Hand sind dir", so fährt der Prolog fort, "philosophiea 
Änaxagorae, Äristotelis, Themistii, Plutarehi eeterorumque magni no
minis philosophorum". Anaxagoras in dieser Zusammenstellung ist 
räthselhaft, bei Plutarchus und Themistius aber empfiehlt es sich von 
selbst an pseudonyme lateinische Schriften zu denken, an die von loan
nes Saresberiensis (vgl. auch Vinc. Bell. spec. bist. 10, 48) mit solcher 
Vorliebe ausgeschriebene instiMio Traiani (de institutione primi pi' ad 

'Traianum) und an die sogenaDIJte Dialektik des Themistius, die sich 
in zwei von mir im J. 1856 nachgesehenen und ausgezogenen Pariser 
Handschriften des elften Jahrhunderts findet. Es sind cod. S. Germ. 
1426 (f. 1-8) Ineip;t liber Themistii philosophi editus vel sumpt"s 
de dialeetieis loeis - und cod. Sorbon. 1475 (f. i-18 b ): The
mestii de arte dialeetiea (f. 13 • med. neuer Titel: Themistii expli 
loei dialeetiei, nune ad rhetorieos veniamus. Am Schluss Finit de re
thorict's dieta arthemesii ni fallor). Beide enthalten nichts Anderes 
als das unter den Namen des Themistius gesetzte Stück über die loci 
dialectici et rhetorici aus der d;alectiea des Cassiodorus, welche selbst 
wieder eine Verkürzung aus Boethius vier Büchern de dilferentiis to
picis ist: Boethius aber nennt hier als seine Hauptquelle den wirklichen 
griechischen Themistius (p. 871. 872; vgl. auch Prantl, Gesch. der 
Logik I, 724. 670). Nur durch Boetbius konnte Themistius im 12. Jh. 
dem Abendlande bekannt sein. Denn das griechischlateinische com
mentum themistii super libro de anima (im cod. Sorb. 963 meinbr. 
s. XIV; dahinter folgen noch Notabilia super tercio de anima abstractfJ 
a eommento Iohannis grammatici, beide mit Noten begleitet) gehört 
erst dem 13. Jh. an. 

In der Schlusswendung' der litterarischen Aufzählung des Aristip
pus haben wir endlich noch eine - und eine sichere - Spur dars 
der Uebersetzer zugleich zum Theil wenigstens an eigene Arbeiten er-

1) Das würde dann also dieselbe sein welche der Urheber der Anmerkung 
zu Robertus dtl Monte mit chronologischer Umdrehung des Zeit verhältnisses antiqua 
nennt: wenn der ganzen Weisheit nicht vielmehr eben jene unbestimmte Vorstel
lung von Boetius als Uebersetzer des ganzen Organon zn Grunde lag. 
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innert: atqui theologiea, mathematiea, meteorologiea tiM propono theo
remata. Es ist nämlich derselbe Aristippus, unser Platoübersetzer, 
der zuerst von allen ein physisches Buch des Aristoteles dem Abend
lande vorführte, das vierte Buch der meteorologica. Als später die 
grofse Uebersetzung des Gerardus Cremonensis erschien, durch welche 
mit einem Male die ganze Physik des Aristoteles (d. h. liber Ar. de 
naturali auditu, liber eeli et mundi, I. de generatione et corruptione, 
Ziber meteororum) dem Schulgebrauche zugänglich wurde, wurde das 
vierte Buch der meteora nicht neu aus dem Arabischen übersetzt. Li
ber aristotelis methaurorum tr.IIJ. quartum autem non transtulit eo 
quod sane invenit eum translatum: so beifst es im Schriftenverzeich
niss der vita Gerardi. In den Handschriften der meteora findet sich 
gewöhnlich nur der einfache Name Henricus und daher ist er auch bei 
Jourdain S. 108 unerkannt geblieben. Mit vollem Namen habe ich 
(1855) die bekannte Unterschrift in einem sehr schöI).en Aristoteles
codex der Nürnberger Stadtbibliothek gesehen (centur. V. 59 membr. 
s. XIII). Sie ist hier am Schlusse des liber IV, dem die drei Kapitel 
(des Avicenna) de mineralibus (s. de Ar. li. p. 186) unmittelbar an
gereiht sind, von einer andren alten Hand, von der auch sonst viele 
Randnoten herrühren, in folgender Fassung beigeschrieben: Comple
tu. est liber metkeororum euius tres primos libro. transtulit magister 
Gerardu. Lumbardus summus philosophus de arabieo in latinum. Quar
tum autem transtulit Henricus Aristippus de greeo in ·latinum. Tria 
ultima eapitula transtulit Aluredus Anglieus sarelensis de arabico in 
latinum. In besonderer Zeile dicht darunter steht aurelius a. I. 
d. h. statt aluredus die gewöhnliche verdorbene Lesart (s. die Hand
schriften bei Jourdain S. 66. Auch im cod. Par. lat. 6319 steht aure
lius, und nach dem Catal. of the mss. pres. in the library of the univ. 
of Cambridge in No. 949 daselbst gar Amelius). Mit Aristippus zugleich 
taucht also noch ein andrer berühmter Name ~ier wieder auf, der 
Uebersetzer des an Roger von Hereford gerichteten Buchs (Nicolai) de 
plantis, magister Alfredus Anglicus (alvredus de .areshel anglieus 
am Schluss des Buchs in cod. Par. 478, am Anfang alvredus de sa
reckei, wie ich bereits Arist. pseud. S. 264 gegen Meyer's spätere Be
denken angeführt habe). 

Was den hier folgenden Text der Prologe betrim, so ist der zum 
Meno den Erfurter Handschriften entnommen (cod. Amplon. oct. 7 
membr.= 1 und cod. univers. Erford. qu. 61 chart.=2, beide XV 
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Jh.l), aus denen ich ihn im J. 1854 zuerst (seitdem auch in Wolfen
büttel und sonst) kennen gelernt und dann im folgenden Jahre ab
geschrieben habe. Der Phaedoprolog findet sich wie gesagt nur zu 
Oxford in einer jungen flüchtigen Handschrift des XV. Jh, über deren 

. übrigen Inhalt Coxe zu vergleichen ist. 

I 
(zum Meno) 

Ut pietura, poesis erit que si propiw stes te eapiat magis, et quedam 
si longiw abstes. Platoni, igitur propiw asM'Stas seriptis, ut te ma
gis el magis sie eapiant et obleetent. Qui, enim sapientum iporat, 
fuis scripturarum frequenti leetione frew.s heM'tat, quis prophetici 

Ii dogmati' ambig;t perserutator, quam alta quam perinscrutabilis 
quanta subnixa firmitudint Platoni, sententia constet, qui tmtiquo
rum illustravit mores et sapientiam, qui aeademieam instituit phi
losophiam, qui fidem mansmfeeit aule tirannidis, a quo Arlsto
teliea subtilitas est derivata, a quo tam Pen'patw quam Litt'um ea;-

10 ordium sumpsit philosophandi. hane ergo, quanta magis ei appro
piaven'" tanto magis adm,iraberi,. Singula quappe verba suas 
ostendunt questiones: quodsi unum absolven's, gdre eapita surgentia 
formidabis. unicu, namque Me in ethieis fuit singularis, in theolo
gicis autem universos sermones morum quidem condit duleedine 

15 et divinitatis . . . vallat ,ollicite. diversis princl'piis inchoatos uno 
fine cunetos coneludit traetatus, omnia nimirum referent ad supe
rum numina, quasi ab eis cuneta processiue erediden·l. Aeeedas 
itape, dileete ac venerande, et Platoniee nardi gustes odorem reM'-

1) Beide Handschriften, mit einer ganz übereinstimmenden Sehrinenreille, 
stammen nicht gradezn eine ans der andern, aber ans derselben Qnelle. Zum 
Meno gehört noch ein Anhang, der in 2 gleich dahinter, in 1 aber durch Anderes 
(Schriften des Apnleins) getrennt und um einell Satz kürzer am Schlasl des Codex 
steht, auf zwei Seitea kurz Inhalt und Einleitung des Dialogs angebend. Inta
cio mennoni. e,t dllalogice in pM"07l6 .ocratil et mennonu düputare rk virtute 
u. s. w. Am Schluss des Meno steht in 2, obwohl jetzt allerdings überall Korrek
turen sind, finit M67I7Ion inemendatu •• 

1-2 ex Horat. art. poet. 361sq. 1 capiet 2. qued4m: quidem 1. 2. 
te capiet minus add. 2 post abste,. 2 iGitur 1: Iic quoque 2. 3 ,apientwn.: 
cui .fUiin corrnpte 1. 5 imperscrutabüis 2. 6 sententia (in fine paginae) 
et .n'6 (.ententie) con,tet 1. 9 propatus 1. 2. 1ici1u 2. 10 I&ec (A') 1. 

eis 1. 14 .ermone. om. 2. 15 abesse verbum in codd. ipse sipUleavi. 
nisi forte ICl'ibendum est sollicitudinc. 
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eemqw, /Je ttlnte rqleari. frtlgNntie mamtafe I. atque Mennonem 
20 Platoni. etl recipias devotione qt«J et a te postulatus ee a me datus 

eMe c0p,0.eitur. In quo tran.ferendo magi. dictionum idiomati 
deBef'viviJne de proprii eonfistu parvitate ingenn alieno. intruderem 
.ensu •. ttnde et agrestioris for'41& et minus eompte "idebiturrationil. 
tramftUi. siquidem in varia vasa poeuli. fit gus'", acerbior. 

25 Aliqtcem .ane tibi tratu(erri Platonicorum dialogorum petenti 
MennoMm poli ... interpretatus sum: virtKti. nimirum alumno .ermo 
de virtute et mag.' eompelere et flUJgis gratu. me credebatur. emus 
mim intui"", cui", actu. virtuti. e.t vigor, cuius opera tJirtute 
virent , euitu .ermonu virtutem redoknt, huic quidem quid ipsa 

30 "irtute gratius "ideretur. Quanta virtute igitur Aie disputet Plato, 
finne virtus .cienlia an non sit, ignorabi. nisi kctum et rekctum 
pruens opuseulum oirtute firmaveri. numorie. In quo te tpUJnti. 
prdttlerim precibu. le latere twlim. iuuu namqUIJ domini mri glo
riomsimi Sietdorum regi. Wilklmi Gregorii Nasianzeni optUcula 

35 tratulat"rus eram, qui eodem n1tmero quo et AtAe1tiensi. Plato dic
laoil sermones. rogatus itern a Maione magno S,'eilie admirato atque 
ab Hugone Pannormitane .edi. arcAipontifiee librum Diogeni, da 
"ita BI conversatione dogmaleque philo.ophorum in italica. trans
vertere siUabas Me parabam. Qmbus ad tempus ,0Btpositi. tuo 

40 ,onu. acqmevi eonsilio, in quo manalulius oBtenditur quam diligen
'IV 

ter am;cor1tm voti. obeditur, propter quos n071nunquam dominorum 
iussum preterit1tr: promptius enim agitur quicquid §; animo vmit. -

11 
(zum Phaedo) 

E'IIericus Aristippus Catinensis arckidiaconus Roborato 
fortune salutem, dicit. 

Humanam .cientiam duo articuli iugem .ervant, docere et doceri, 
l/Jbentem duo mgunt, redarguere BI redargui. quorum Ntrtlque tam 

5 lfludabilia qftam ioeunda d utiUa. ,equmtia vero illorum eo ap
petibiliora, quo eommodiu. §; errore revoeari quam revocare. Bina 

24 ace1'bior aliquem siDe iDterp. 1. 2. 30 disputat lote eorr. 2 plato ne 
virlu, ,cientie non ignoraln., 1. 32 virtute: firmitate Inte corr. 2. v. mB

morie firmaveris 2. 34 gwllilelmi 1, lfuilkelmi 2. nasanctmi corr. 2, vaCQ

cem 1. 36 item 1: etitmt 2. admirato: admirabili cod. uterque. 37 epa-
normitane nterlpe. dyogenil I. 2. 40 atquievi 2. 41 IJotU 1: vom:l. 

I Catllinenns. 
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hee bino semper ean'tatis affeetu, diligenter et duleiter, amplt:x;atus 
es, preeedentia erga tuos duleiter, subsequentia erga te diligenter. 
hine est, mi Roborate, 'Ut {ronte tua, eonfidentius 10q'Uor, tuam re-

10 prehendam nimie festinationis an,ieitiam. Omn;s quippe festinatio 
improvida est: quod si nimia tuen't, in maim vergit vitium. Quo 
enim properas, quo repatriare paras? sapienti omne .olum pama 
est, ut volunt, vaeuo quiequid in orbe patet. habes;n Sieilia Sira
eusanam et Argolieam bibliotheeam, Latina non deest philosoph;a, 

15 Theon'dus assistit Brundusinus Graiarum peritissimus litterarum, 
Arist;ppus tuus presens est, mim si non aeie verum eote fungi po
ter;s. habes Eronis philosophi meehaniea pre manibus, qui tam 
subtiliter de inani disputat quanta eius virtus quantaque per ipsum 
delationis eeleritas. habes Euclidis optiea, qui tam vere et mir abi-

20 liter de opinione videndi di.serit, ut opinabilia ratiocinatione probet 
demonstrativa. habes de scientiarum pn'neipiis An'stotelis apodieti
een, in qua supra naturam et Stlnsum de axiomatis a natura et 
sensu sumptis diseeptat. philosophiea Anaxagore, Aristotelis, The
mistii, Plutarehi eeterorumque magni nominis pbilosophorum in 

25 manibm tuis sunt: at fortassis horum summam naetus es, dum sal
tem mediCine studio effieaeem adhibuisti operam. atqui theologiea. 
mathematica, meteorologiea tibi propono theoremata. Ceterum 
quid in enumerandis magnorum nominum eunetor miraeulis? habes 
et huiusmodi universis in Anglia quod eonferas et reeompetasans 

30 dare pote •. verum mm .omnia dederis, regemne dabis Willelmum? 
orbis enim terelis mundi quippe instar habet. mius eur;a sehola 
eomitatus, euius singula verba philosophiea apofthegmata, euius 
quesliones ine:X;lrieabiles, cuius solutiones nihil indiseussum, mim 
studium nil relinquit intemptatum, euius dominatui applaudunt Si-

35 eania Calabria Lueania Campania Apulia Libia Affriea, euius vie
trieem de:x;tram sentiunt Dalmatia Thessalia Greeia Rhodus Creta 

9 depl'ehendam. 10 fe.tationis. 12 sapiite. Theorid9 (=8EOJ(J'ff"!:?). 
21 (et 23) aristotilis. apodicticem. 22 an:xiomatis. 21 metheorologica. 
theol'eumata. 28 cücluor (sie). habens. 29 recompenses (sie). 30 

TPillelmum: gulienum (sie pro gulielmum). 31 orbis ein teretis minus (minq) 

quilibet inltar h. (sie): haee ex Ausou. (qui ilDitatus Dorat. sat. ß, 7, 86.apiens 
.•• et in le iplo totus teres atque rotundus) idyll. 16, 5 (vir bonus et lapiens ••. ) 
lecurUI, mundi instar habens teres atque rotundUI. 31 scola 32 cuiUllin-

8. aingula 
gula: cuius lJigna, sive emul sinlfUla cod. (i. e. ut puto: cuiuslJigna, quam du
plieelD leetiouem, et falsam et· eorrectalD, iuxta repetivit lihrarius). apocthe&7Tlata. 

33 nichil. 36 grecia, odus (sie). 
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Ct'prus Cirene et Egiptus, cuius .itatenus preclara fadnora magnus 
ille Rogerius genitor illustriora et multo fulgore radiantiora red
didit. huius familiaritatem tanto citius adt'pisci vales, quanta dome-

40 sticis tuis existis familiarior quantoque dignius pre complicibus 11,0-

stris tua meretur virtus et scientia. Quod st' talibus Aristippi tui 
minus moveris monitis et a coepto non desistis itinere , v ade , vale. 
cave ne te ipsum (allas. (et qualia largiri queo e(odia, tanti sola
cium itineris recipe Fedonem Platonis de immortalitate anime ab 

45 Argivis in ItaUcas translatum sillabas.) quem in castris dum rex 
pretaxatus Samnitum urbem Beneventum obsedisset, coeptum Pan
normi consummavt', quotiensque in manus eum arn'puen's, sdo 
quippe quod id (requentius ages, met' recordare, quem tanti presen
tia orbatum amici t'n lacrimis cum abscesseris relinques, Invenies 

50 quippe in presenti dialogo in quibus te meditari plurimum oblecta
bit subtilissima de mortis meditatione, que etiam Cleombrotum Am
bracioten philosophttm deceperunt, argumenta, de contran'orum 
mutua generatione, de extremorum ran'tate et mediorum nttmero
sitate, de causarum inquisitione, de animarum immortalitate, de situ 

55 terre, de vera terra, de paradisi amoenitate, de loeis interni pena
Ubus, de morte Socratis, de reliquis altissime philosophie articttlis 
tam admiratione quam studio dignis, 

Es steht also fest dars um die Mitte des 12, Jh, eine Uebersetzung 
des Laertius beabsichtigt und begonnen war, Ob Aristippus zwischen 
1156 und 1160 - schwerlich nach Maios Tode als er selbst die Staats
geschäfte fijhrte - Zeit und Lust gehabt hat sie zu vollenden, muss 
dahingestellt bleiben, Doch stützt die abgebrochene Benutzung dieser 
Uebersetzung bei Walter und Jeremias in etwas die Vermuthung dass 

.• sie eben Fragment geblieben sein möge und vielleicht nie mehr er
schienen ist als was beim Beginn der nach des Uebersetzers eigenem 
Geständniss so viel anziehenderen platonischen Studien schon fertig 
war. In den Bibliotheken ist leider nirgend eine Spur dieser sei es nun 
vo1\ständigen sei es unvollständigen Arbeit aufzufinden gewesen, Die 
durch ihre ungenaue Kürze so oft die Hoffnung anfachenden Angaben 
älterer Handschriftenverzeichnisse erwiesen sich sämmtlich als trüge
risch: entweder beruhten sie auf ganz imgen Verwechselungen oder 

-37 itatenus: vid. Barth. glossar. ad Claud, Mam. s. v, 42 cepto. 46 cep-
tum epänor, (sie, ut supra in pro!. Men.), 49 relinquen8. 51 cleobrotum fZln-

braf)iotem. 52 deceperunt : sesesserunt (sie). 55 amenitate. 
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führten auf Ambrosius, dessen oft gedruckte Uebersetzung auch in 
zahlreichen Handschriften vertreten ist. So haben z. B. auch die von 
Casaubonus zu D. L. 8, 34 (p. 589) erwähnten '1JU.muscripta quaedam 
exterpta latina keinen andem Ursprung als den Text des Ambrosius: 
der von ihm erwähnte alte Druck ist der römische von 1475, in dem 
das Wort famulu.s allerdings fehlt. Von mancherlei Irrgängen nach 
dem vielleicht vollständigen lateinischen Laertius führe ich nur ein Bei
spiel an, das mich am längsten genarrt hat. In Tomasini's bibliothecae 
Patavinae manuscriptae (Utini 1639) ist im Verzeichniss der bibliotheca 
canonicorum Lateranensium S. Ioannis in viridario folgender Titel zu 
lesen (p. 40): Diogem. Laertiu. de virtutwus 1'rinapum el1'hilfJlO1'ho
rum antiqu.orum. [na1'it: ,,()uoniam miseritor:dia ee verita. custodiunt 
regem." Finit ,,Permanere ego vita." Die angeführten Worte haben mit 
dem Text des Diogenes nich'ts zu thun, konnten also nur aus einem 
vorgesetzten Prologe (und Epiloge) sein, und in diesem Falle war, da 
sie auch nicht aus dem Prologe des Ambrosius sind, die alte latei
nische Uebersetzung gefunden. Die Handschriften von S. Giovanni in 
Verdara sind zerstreut, der grörste Theil ist nach Venedig in die Mar
ciana gekommen (vgl. Morelli bibI. msta Ven. p. 363sq. 341. VilloisoD 
prolegg. in ed.Diad. p.I), viele aber schon vor der Aufhebung des Klosters 
(1783), also durch Verkauf, nach anderen Orten, u. a. schon im An
fang des Jh. in die Bibliothek des berühmten Sammlers Robert Harley 
earl of Oxford (so z. B. cod. Harl. 2454. 2507. 2680. 3234, welcher 
letzte grade der bei Tomasini auf derselben Seite 40 hinter dem Dio
genes folgende ist, enthaltend Alanus, den Macrocosmus und Microcos
mus [Bernardi], Ovidius de 1'01&10 und [Burley] de vita pAiwBophorum). 
Aber weder in Venedig noch in den verschiedenen Bibliotheken Padua's 
war eine Spur zu finden, auch nicht in San Daniele in Friaw, wohin 
mich im J. 1860 zu der im 15. Jh. angelegten Handschriftensammlung 
des Guamerio d'Artegna ein grundloses Rühmen Pironas 1 ) verlockte. 
Zwar gibt es in S. Marco in der That einen lateinischen Diogenes aus 
S. Giovanni in Padua (app. VI, 258), aber er enthält jene Worte nicht, 

1) Jacopo Pirona (Prof. u. Bibliothekar in Udine), della bibliotheca di San 
Danieie discorso tenuto etc. S. Daniele dei Friuli 1846. Er zählt seine Schätze 
her. S. 16 heirst es so: Y'invitel'o 1010 a peroorre1'e per modo di e8t11npio lB vite 
dei Füolofi di DioKene Laertio voUatli in lingua faUna nel Mstro CodWe, e vi tro
verete molte vite ehe maneano nella edizione (attane dal Grifio (d. h. in den Am
brosiusausgaben des Seb. Gryphius Lugd. 1546. 1559 etc.). Die Worte entsehuldi
gen doch wohl einige selbsttäuschende Aufregung, selbst wenn man den XOp1lo. 
eines italiänischeo disco1'80 gebührend in Rechnung gestellt bat! 

• 
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vielmehr die gewöhnliche Uebersetzung des Ambrosius (inc. Volf1enti 
mihi, des. defwt,eti eeleriorern ohitum). Und auch der einzige noch 
sonst dort vorhandene lateinische Laertius (cod. lat. 246 anonymo In
terprete nach Zanetti) ist der des Ambrosius, nur ohne dessen Prolog 
und Titel. Und die Handschrift von S. Daniele' - Hoch oben liegt das 
Städtchen auf einem der ersten Vorberge aus dem Alpenhalbrund , das 
die friaulische Ebene umschliefst, und mitten in ihr und am höchsten 
das Rathhaus mit der Bibliothek und freundlichen geialligen durch den 
Besuch wie es schien geschmeichelten Menschen j es war eine an
genehme Lustfahrt dahin von dem alterthümlich finsteren Udine aus 
und belehrend über Land und Leute, aber um mir bei des zu verleiden 
genügte ein Blick. Auch hier wieder AmbroJlius (Volventi mihi) 1 
und die ganze Behauptung dars die Handschrift (es ist cod. 86) mehr 
enthalten solle (molte vite che mancanol) als der gedruckte Text, läuft 
im besten Falle etwa auf den Vorzug eines besseren Exemplars eben 
des Ambrosius hinaus. Am Ende des siebenten Buches steht von der
selben Hand an den Rand geschrieben die Bemerkung: dusse vidstur 
mullum in VII.li. sed ita habetur in greeo exemplari, dieselbe welche sich 
auch in einem nach Ambrosius abgekürzten (und mit theils lateinischen 
theils griechischeu Rubriken und Noten derselben Hand am Rande be
gleiteten) Texte der Riccardiana (cod. t 43, 16. Jh.) findet: deesse vi
detur multum sed sie habetur in greeo exemplari. Die ärgerliche Auf
klärung der Sache ergab sich, als ich später in Berlin bei anderer Ge
legenheit eine mir längst bekannte Handschrift wieder zur Hand nahm 
(cOO.lat. theol. qu. 10), welche unter der Aufschrift Michaelis de Massa 
tractatus de quattuor virtutibus cardiAalibw das bekannte nach den 
vier Tugenden eingetheilte Breviloquium de virtutibus antiqt.Wrum prin
cipum et philosophorum des Ioannes Walensis enthält: Anfang quo
niam miserieordia et ven"tas custoditmt regern prover. Xx. imo quat
tU()T virtutes eardinales. .• Ende Bt Augustinw de verhil domini 
sermone XVI: Quo vii ire, ego via: quo vis doceri, ego veritas: 91'0 vis 
permanere, ego vita. Dieses Buch kommt oft anonym vor, z. B. im 
cod. Amplon. ocl. 92 DB quattuor virtulibuB eardintJlibus, wo es 
der Urheber der vornstehenden Inhaltsangabe dem Burley beilegt: aus 
ähnlicher Vermischung, in welcher auch Burley's gleichfalls meist ano
nymes Buch in Katalogen geradt'zu als Diogenes Laertius auftritt. Der 
Fall ist sehr häufig: ein Beispiel gibt der gedruckte Brüsseler über 
No. 956 und 9894, ebenso nach moderner Ueberschrift im cod. V. 
F. 15 der schriftliche Katalog der Prager Bibliothek (wohl auch cod. 
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Taur. lat. 420 bei Pasini und verschiedene römische bei Montfaucon 
BibI. bibI.). Ein etwas andrer Fall ist der des cod. Brux. No. 2976 
(membr. s. XV), nach dem Katalog enthaltend &cerpta e:c Diogem 
LaerUo nebst Secundi philosophi vita: im Text steht B:c vita philo.o
phorum laercii greci. Secundus philosophus Atheni. claruit (die be
kannte vita Secundi) ... endet respondeo . lucrum . Copiatum e:c laercio 
hystoriographo grecorum qui elegantissime philosophorum vitam de
pin:rit. Dahinter von derselben Hand nachlässig ausgezogene Senten
zen des Symachus Galienus Xistus Seneca Ypocrates Crisippus Epi
curus Tales Pythagoras, wieder Tales, Sol on, De nobilitate boecius me
tro .- alles dies aus Burley, aus der durch die vita Sec'lJ.ftdi und viele 
andere v,itae (ein Beispiel cod. Erford. univ. qu. 61) vermehrten Re
cension dieses in den Handschriften vielgestaltigen Buches. In dem ge
nannten Berliner Codex steht jener Massa hinter Burley de vita et mo
ribus philosophorum: ob es in dem Venediger Diogenes (app. VI, 258) 
sich ebenso verhält und dann also nur die Anfangsworte des folgenden 
anonymen traetatus (10. Wal.) aus Versehen im Druck hinter den Titel 
Diogenes gerathen sind, darüber habe ich damals nichts -angemerkt, 
aber in jedem Falle ist jener Diogenes von Padua einerlei mit diesem 
in Venedig und die Angabe Tomasini's eine rein zufällige Verwirrung. 

Gleichwohl ist kein Grund die Hoffnung auf Entdeckung eines 
vereinzelten Codex der Laertiusübersetzung gänzlich aufzugeben, wenn 
auch die Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit zugegeben werden muss 
dars die Entdeckung selbst nur eine Enttäuschung sein werde. Ohne 
Zweifel hat der schon ältere und gleichzeitig sehr verbreitete tractahts 
de dietis philosophorum durch seinen ähnlichen z. Th. gleichen Stoff 
das seinige dazu beigetragen sie vergessen zu machen, ja nie recht auf
kommen zu lassen. Durch diesen ist weithin berühmt geworden was 
auch am Laertius dem Mittelalter allein wichtig und anziehend sein 
konnte, der sachliche Spruchstoff. Dass diese dieta schon vor dem 
La~rtius d. h. also vor 1154-62 in Gebrauch waren, zeigt nicht blors 
das Alter der schon dem X. und XI. (meist freilich XII.) Jh. angehöri
gen Handschrifteni), sondern auch die Benutzung z. B. des Hugo de 
S. Victore (t c. 1143), welcher die Antwort des Aristippus (cod. Mon. 
p. 84 b 15 bei Wölffiin = c. 31 de Aristippo bei Burley, dem Diogenes 

1) Im alten Bobienser Kataloge (des X. Jb.) findet sich (Muratori Ant. Ital. 
III, 821) folgende Angabe: Librum I. de sententiis philo8ophorum, in quo (näm
lieb, wie die Vergleichung der andern Titel zeigt, aus s erd e m) sunt libri Catanis 
(d. h. de moribus) et Theophl'Qsti (aus Hieron.) de nuptiis. 
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beigelegt bei D. L. 6, 58) fast wörtlich gleichlautend doch ohne Namen 
anführt im Didascalicon I. 3, 15 (opp. ed. Yen. 1588 t. III f. 9& 2 vgl. 
daselbst illud Platonieum 3, 14 f. 9& 1). In mannigfaltigen Formen 
ist dieser ursprünglich wohl, wie in den Quellen 1) der griechischen 
Gnomologien, nach den Namen der Philosophen zusammengestellte2 ), 

später nach moralischen Rubriken umgeordnete S), verschiedentlich 
von den Abschreihern theils verkürzte theils mit Zusätzen vermehrte 
und vermischte, ja aus der sachlichen Ordnung wieder in eine per
sönliche Ordnung (so in den proverbia philosophorum des cod. Leod. 
57 s. Xll) zurückversetzte Stoff theils abgeschrieben theils in die zahl
losen aus blofsen Citaten unter ethische Rubriken zusammengeschobe
nen Sammelwerke übergegangen. An der Spitze durchgreifender Be
nutzung steht Ioannes Saresberieosis und aus seinem vielgelesenen 
polycraticus, dessen Sentenzen und Aneoooten schon Petrus Bleseosis 
in den Briefen überall geplündert hat (vgI. ep. 22), hat gleichzeitig wie
der mit den Abflüssen theils aus diesem Buche theils aus der eigent
lichen Quelle immer derselbe Inhalt sich deo, späteren Jahrhunderten des 
Mittelalters (dem 13. und 14.) vermittelt. Die Benutzung selbständiger 
Dictasammlungen ist deutlich z. B. bei Albertanus Brixiensis, 10. Walen
sis (in traetatu de dietis philosophorum), Thomas Hibernicus (in pro
verbiis philosophorum) , Vincentius Bellovacensis, Iacobus de Cessolis, 
Walter Burley, Bartholomaeus Pisanus , Iacobus Magni u. a., welche 
theils blofs die dicta nach den Namen ihrer Urheber anführen (auch. 
der Kürze halber anonym, wie meist bei Albertanus quidam philoso
phus dixit) theils mit dem Titel eines Buches sei es de proverbiis oder 
de sententiis philosophorum oder sapient14m. Bei der allgemeinen Ab-

1) In solchen wie die welche in der Grnndlage der handschriftlichen Maximus: 
recensionen (und des Antonius) oft citiert wird (bes. im cod. Laur. Xl, 14: vgl. 
Aristoteles Pseudepigraphus S. 6M): Ix njj" L/T/fLox(!lTOV 'It10X(!aTov. xal 'Etrt
lmirav. Ausserdem gab es ja Sammlnngen unter einzelnen Namen, wie Ix nii" 
:A(!tt1rtmrov rvwfLw" (citiert im cod. Laur. c. 3. 12 ete.). 

51) So die SententÜUJ phüosophorum (Nullae occultatiol'es insidiae ..• ), deren 
älteste Exemplare cod. Par. 2772 bei Wölffiin und der von mir verglichene cod. 
5001, gleichfalls s. X, ausserdem in Par. 4887. 4718 (s. XlV) bei W, und in den 
von mir nachgesehenen 5266. 8501 &. St. Viet. 785.796 (alle aus dem 12. Jb.), der 
Anfang auch in Leod. 77, dgI. in vielen späteren (HarI. 4858 s. XIV etc.). 

8) So in Wölffiins eod. Monac. (Cum quidom stolidus) s. X und in dem damit 
von mir verglichenen (noch einige Zusätze an verschiedenen Stellen und besonders 
am Schluss enthaltenden) cod. Par. 8543 (s. XIL). Eine ähnliche Sammlung anch 
in dem jungen cod. Brux. 12056 (chart. s. XV). 

Herme. I. 26 
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schreiberei aus immer den nächstliegenden und neuesten werden die 
unmittelbaren Qmillen immer undeutlicher, da jeder auch aus jeder 
früheren Anführung solche dicta und proverbia aufnimmt, neben den 
ausschliefslichen Sammlungen derselben. Eine nachweislich wichtige 
Rolle in dieser Ueberlieferung spielt aber nach und neben 10. Sares
heriensis vor allen Ioannes Walensis (über ihn de Ar. Ubr. S. 248). Der 
polycraticus s. de nugis curialium et vestigiis philosophon,m wird im 
Mittelalter gewöhnlich ohne den Namen seines berühmten Verfassers an
geführt, ja manche verhüllen uns denselben sogar in lobender Absicht
lichkeit, wie Thomas Hibernicus im manipulus florum und Bartholo
maeus Pisanus (t 1347) de documenti. antiquorum , bei denen er mit 
einer Erinnerung an den anderen loannes als Chrysostomus in fJolycra
tt"co erscheint. In der Schrift welche unter den in den alten Drucken 
(als Summa de regimine vite humane) gewöhnlich zusammengestellten 
moralischen Sammlungen des loannes Walensis, wie die Selbstcitate des 
Verfassers zeigen, die frühste ist, eben jenem schon oben berührten 
breviloquium de virtutibus antiquorum principum et philosophoru'lll 
wird das Buch des Saresberiensis stets anonym und nur in folgender 
Formel citiert: ut legitur in li. (1 etc.) de nugis philosophorom. In den 
späteren Schriften dagegen, im communiloquium und compendiloquium, 
sagt er nie mehr so, sondern wie gewöhnlich ut dicitur in policratico, 
ut ait policraticus (verderbt policratus): nur an einer Stelle wird der 
Verfasser bei ausdrücklicher Erklärung des Titels seines Buches selbst 
genannt im communiloquium I, 8,7. Die berüchtigte Berufung des 10. 
Sar. auf Caecilius Balbus (d. h. Plinius nach Reifferscheid im Rhein. Mus. 
1861 S. 16ff.) wird von Walensis zweimal ausgeschrieben, und zwar im 
communiloquium (I, 8, 2 de cavenda adulatione) unter dem Titel des 
polycraticus: Et Polio li. III. c. XlII. Egregie inquit Cecilius Balbus (al. 
I. Baldus) cum in multis appareat tamen in eo maxime elucet prudentia 
tua u. s. w., dagegen im hreviloquium (U, 4 de intelligentia) in Ueber
einstimmung mit den übrigen Anführungen in diesem Werke, so (ed. 
Ven. 1496.8.): et ideo ait Celius Baldus prout legitur li. III. de nugis 
philosophorum. Egregie imperator Auguste: maxime elucet prudentia 
tua .•. und dieses Ci tat eines gleichfalls sehr beliebten und seinerseits 
die unmittelbare Benutzung des Saresheriensis den Späteren ersetzen
den Buches hat die Veranlassung gegeben sämmtliche als aus der Schrift 
de nugis philosophorum bei Walensis (I, 1. 11, 4. 111, 1. IV, 3 im Ganzen 
26 Citate) angeführten Stellen mit dem Autornamen des Caecilius zu 
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verseben. Friedricb Lindenhrog1) bat diesen Irrtbum nicbt erfundim: 
er gebört sebon den mittelalterlichen Benutzern des Walensis an, aus 
deren einem, wenn nicht aus Walensisselbst, sowohl Lindenhrog seine 
Auszüge schöpfte, als auch das Hamburger Pergamentblatt, das wahr
scheinlich einer der vielen für den Predigtgebrauch bestimmten alpha
betischen Beispielsammlungen (unter dem Worte latrocinium) an
gehörte. Das Beispiel vom pirata aus polycr. 3, 14 steht mit der Stelle 
des Augustinus (aug" in bekannter Abkürzung) verbunden breviloq. 1, 1 : 
Remota enim imtitia quid sunt regna nisi magna latrocinia? Quia la
trocinia sunt parva regna, ait AugustinuB lIf. de ci. c. lIII. introdu
cms exemplum de Alexandro et pirata: de quo exemplo planius et ple
nius narratur li. IlI. de nugis philosophorum uti dicitur quod cum p1'

rata esset deprehensus et Alexander interrogaret ... Lindenbrog's achter 
Auszug enthält als deutliches Zeichen seiner Quelle noch ein Stück des 
dem Citat aus 10. Sar. unmittelbar angeschlossenen aus Seneca bei 
Wal. brevil. 4,4 (citiert von lacobus Magni 11,3,16): ut enim dicitur 
li. III. de nugis philosophorum (d. h. polycrat. 3, 14) Socrates negat ••. 
hoc mim est precipuum erigere animum super minas et improvisa for
tuita (bis hierher Lindenbrog!) ait Seneca de naturalibus questionibus. 
Alle späteren Anführungen des polycraticus unter dem Titel de nugis 
philosophorum 2), also z. B. bei lacobus de Cessolis (de moribus et of
fici;s nobilium super ludo scacchorum 3), bei Engelbert4) von Admont 
(t 1331) im speculum virtutum, Henricus Ariminensis 5) de quattuor 

1) Nicht nur in seinen von Wölffiin mitgetheilten Dicta-Excerpten, sondern 
auch in einer gedruckten Schrift, der r ariarum quaestionum centuria (Frf. 1628. 8. 
und abgedruckt von Fabricius in der BibI. Gr. veto xm, 586-600): hier heirst es 
qu. 37 .•• Alexonder 1TUI(f1tUs (= Lysander Cr. Lind. 12, cod. Monac. 87 b 3 W., 
ebenso im eod. Leod.) interrogatus cur libenter 1TU1{J1Iam allll'et barbam, respon
dit ut solum tangendo eam virum me esse meminerim. Caelius Balbus lib. 3 de 
nugis philosophorum. 

') ponit policratus li. de nugis philosophorum Ci. 11. C. 14 sagt beides ver
bindend einmal Philippus de Pergamo (der sonst blos polier. citiert) im Cato mo
ralizatus (s. I. e. a. foI. [Hain 4712]) f. H8b. 

8) tr. TI lin. = breuil. 3, 1 (polycr. 3, 14) 
1lI, 5 = br. 3, 1 (polycr. 5, 10). 

') 11, 12: Unde legitur in libro de nugis philosophorum (vielmehr in den di
etis) quod Xenocrates videns quendam iuvenem vestibu., fulgentem et odore vestium 
fl'aglantem, circumspiciens alios dixit: nescit hic, in quo viro olet mulier (= eod. 
Mon. 89- 19 W.). 

5) ed. Argent. S. a. CoI.: TI, 3 f. 28& -- br. 1, 1 (vom pirata, wörtlich in dem
selben Zusammenhange). 

26* 
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virtutibus eardinalibus, im Dialogus ereaturarum moralizatus 1), hei 
lacobus Magni 2) im sophilogium, sie alle stammen aus loannes Wa
lensis, und schon der Verfasser der meist anonym, später irrthümlich 
unter dem Namen des Michael Scotus gedruckten mensa philosophi
ea S ) hat an vielen Stellen den Irrthum begangen sie durch den Namen 
des Caecilius zu ergänzen (s. Wölffiin Jahrb. f. Phil. u. Päd. 1856 
Bd. 73, 190). Und wie bei Lindenbrog (fr. 1. 4-6. 10-12; dagegen 
fr. 7. 8. 13 = br. 3,1. 4,4. 4,3) findet sich auch in der mensa phi
losophiea (11, 5 p. 74 ed. Lips. 1603) eine Stelle (vom Epaminondas 
= fr. L. 5 = cod. ~Ion. 89- 4), die nicht als aus de nugis bei 10. Wal. 
vorkommt sondern aus lien dietis philosophorum stammt, gleichfalls 
auf denselben Caecilius übertragen, in der leicht erklärlichen Meinung 
dars de dietis und de nugis denselben Tractat bedeute. Derselbe Fall 
ist in lIer aus Engelbert citierten Stelle (s. Anm. 4 vor. Seite) und 
auch in des Wiener Magister (14/15. Jh., s. Aschhach Gesch. der Wie
ner Univ. Wien 1865 S. 421-24) Franciscus de Retza eomestorium 
vitiorum (Norimb. 1470 f. 132, 2) steht eine Stelle aus den dietis 
(cod. Mon. p. 90 b 3 = fr. L. 6) in folgender Weise: sieut Zenon phi
losophus euidam inerti dixit ut reeitat Ceeilius bollus de nugis philoso
phorum, indignareris inquit si quis tibi optaret quod mutilas manus auf 
pedes haberes. nune autem integra sunt: cur eis uti non visP Daneben 
findet sich hei demselben (f. 263, 2) ein Citat aus Walensis SI'cut ha
betur li. V. de nugis philosophorum (= br. 3, 1. pol. 5, 10). Da ja 
heide Quellen der Sache nach in der That oft zusammenfallen, so kommt 
es auch bei 10. Wal. vor dars er dieselbe Anführung einmal aus den 
dietis philosophorum gibt (compendil. 3, 2, 12), einandermal aus li. 
de nugis philosophorum (brevil. 4, 3 über Diogenes). Und auch den 
Laertiuscitaten des Hieremias de Montagnone scheint jener willkürliche 
Gebrauch von de dietis und de nugis zu der nicht ursprünglichen Be
zeichnung eroniea de nugis phil. verholfen zu haben. 

Dies zur Bestätigung und Erläuterung der richtigen Vermuthung 
Reifl'erscheid's (Rh. Mus. 1861 S. 20f.), welcher zu ihrer Sicherung 
nichts fehlte als die Kenntniss der Quelle des ganzen Irrthums, des 

1) ed Colon. 1481 fol. [Hain 6126] d. 23 = br. 3, 1 (pol. 3, 14); d. 78 = 
br. 3, 1 (pol. 3, 13); d. 115 = br. 4, 3 (pol. 3, 14). 

2) Vgl. Düntzer Jahrb. f. Phil. n. Paed. 71, 655. ß, 3, 16 = br. 4, 4 (pol. 3, 
14); m, 3,13 = bl'. 3, 1 (pol. 3,14); Iß,4, 1 = br. 3, 1 (pol. 5, 17). 

8) 11,5 (de Eparrtz'nonda, aus den dictia); 11,17 = br. 3,1 (pol. 5, 17); ß,23 
= br. 3, 1 (pol. 3, 14); 11, 29 = br. 3, 1 (pol. 3, 13). 
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loannes Walensis. Der Flavianus de vestigiis philosophorum des 10. 
Saresberiensis bleibt freilich auch jetzt noch räthselhaft wie vor 12 Jah
ren (de Ar.libr. S. 253sq.). Dass Helinand 1) ihn citiert, fördert die 
Sache nicht: denn auch seine Anführungen sind aus 10. Saresb. ent
nommen. 

Berlin. VALENTIN ROSE. 

1) Ausser den gedruckten Büchern desselben (1.44-49. vgl. de Ar.lihr. S. 254) 
kenne ich jetzt auch Buch 1-16 aus cod. Cotton. Claud. B. IX (membr. s. XV) 
als PriTIUZ pars cronicorum helinandi monachi ordinis cisterciensis (auf 264 
Blättern zu je 4 Spalten von der Weltschöpfung (lib. 11 über Schöpfung der Engel 
und Dämonen, lib. m de creatione hominis) nur Ms zu den tempora Darii Nothi et 
Archelai reichend, mit vielen buchähnlichenDigressionen (eine disputatio con
tra TlUZthfJ11UZticos in 1. VI geht z. B. von f. 55-70, über die Seele in l. VllI f. 
113-128, eine quaestio de inferis f. 129-134), exempla u. dgl. Es ist eine Ex
cer,Ptensammiung aus gewöhnlichen Schriftstellern, viel aus der Bibel (bei eigenen 
Einschaltungen steht ausdrücklich Auctor ): merkwürdige Citate kommen nicht 
vor. Anfang: MUndane suhstancie caule Bunt quatuor. efficiens ut deus. etc. 
Dieselben ersten Bücher (angeblich I. 18) sind handschriftlich auch in Rom (nach 
Montfaucon BibI. bibl.). 

CORNELIUS BOCCHUS. 
Als Verfasser der von Solinus benutzten Weltchronik hat Momm

sen (in seiner Ausgabe praef. S. XVII) den Cornelius Bocchus nach
gewiesen, denselben Schriftsteller, welchen Plinius in den Indices 
und an mehreren Stellen seines Werkes anführt, aber immer nur 
für die iberische Halbinsel betreffende Dinge. In dem lusitanischen 
Municipium Salacia, dem heutigen Alcacer do Sal, hat sich die fol-· 
gende Inschrift gefunden: L. Cornelio C. ((ilio) Boccho, flam(hti) 
prov(inciae), tr(ibuno) mil(itum), colonia Scallabitana (d. i. das heutige 
Santarem) ob merita in coloniam. Bisher war nur ein ganz unverständ
licher Text derselben (bei Mur. 1117,4) bekannt; den richtigen habe 
ich nach der Abschrift eines neueren Reisenden bekannt gemacht 
(~onatsber. der Berl. Akad. von 1861 S. 747; jetzt C. I. L. 2, 35). An 
der Identität dieses Bocchus mit dem Schriftsteller wird nicht zu zwei
feln sein, denn die Zeit der Inschrift (sie gehört ihrer ganzen Fassung 
nach und weil beim Tribunentitel die Angabe der Legion fehlt in die 
augustische Zeit) und der Fundort (vielleicht war Bocchus von Geburt 
ein Lusitaner; der Name istinjenen Gegend~n häufig) stimmen durchaus. 

E. H. 
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XXII. Timocreontis Rhodii notissimurn carmen est, 
~qJEUll 0" tJ ";VqJU JI).ovn, p.~n rii p.~~' b 3-alao0'lJ p.~.,;' 

1v oveavcjj pav1jp.ev, aUa Ta~ae6v n 'ValEtll xaxeeoy.,;a· 
Öta 08 "ae .,;a n:an' 1v av3-ewn:Ot~ xaxa. 

adscripsit hoc scolion vetus interpres ad Aris10phanis Acharnensium 
v. 531 ab eoque sumpsit Suidas in oxo),tOV vocabuli explicatione. 
6JpE)'b 0' ab IIgeno scriptum est: legebatur 6JqJe).E~. turn I!~~e rii 
Brunckius scripsit: legebatur fJ~";' III "fi. deinde pavijfJev Bergkius: 
libri qJa~fJevat, ex quo alli minus seite qJav~vat fecerant. denique 
libri versu non pleno habent Ota 08 "ae n:an' b av3-eWn:OL~ 
xaxa. Mehlhornius post nan' addendum esse EO";' t'xistimavit: mihi 
lenius visum est adicere articulum. sed multo gravius est patienter 
toleratum esse fJ~";, b ~n:ell!rp qJav~p.EJ!, quasi terra et continens 
terra inter se opponi possint. ineptum esse ~n;Elerp illud librariorum 
vidit Schneidewinus pulchreque intellexit scribendurn esse oveavcjj. 
atque hoc ipsum posuisse Timocreontem omnino certum mihi vi
detur esse. sed minime utendum erat eadem mutatione in Aristopha
nis versibus, in quibus omnia recte se habent, si autem mutantur, plane 
non intellegitur quomodo in Timocreontis carmine aptissimum illud 
oveavij in ~1tElerp, quod et absurdum ibi est et illius vocabuli litteris 
valde dissimile, depravari potuerit. sunt autem Aristophanis versus hice, 

lniü3-ev oerfi IIEetdb;~ 015).vp.1tto~ 
" ) 'fJ' l: ' • (E~ ~ 'ö 7]0";l!an:.,; e eona ~vvexvxa '1;7]11 ,.,.a a, 
hl3-et vop.ovr; wonee oxo).ta 'YereafJfJellov~, 
w~ xe~ Me"aeea(; fJ~'Z"8 rii p.~'I;) b a"oe~, 

".Lo." "2)' , p.7]'I; fiII ..,.a",an'!l p.7]'I; lIV 7] n:6terp p.evetv. 
nihil in hac ~colii Timocreontei naewolrt dignum est vituperatione. 
neque enim "fi et ~n;8lerp inter se opposita sunt, sed scolion ita mu
tatur ut prima divisio haec sit, .u~n rv p.~'(;) lv aroeii (in quo fori 
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commemoratio aptissima est ac paene necessaria, terrae vero et fori 
oppositio non perversa, seil scolio in aliam rem detorto facet~), turn 
autem altera sequatur divisio J-l1~> I" :Ja}.,an'll J-l1~' l" ~'/l:I;h!o/. 
itaque curn in Aristophanis versu recte scriptum esset ~neleo/ (quod 
multo magis placet utpote quod magis all rem pertinet quam si dice
retur, ot:(!a'JIijJ) , allditurn in adnotatione scolion ad Aristophanis verba 
male allcommodatum est vocabulo quod ilHc verissimum est inepte huc 
translato. 

XXIll. Iphigenia Euripidis Taurica v. 1061 ss. Dianam ita adlo-
quitur, 

dU' e6J-lev~~ eX{JTJ3-I, {Jae{Ja(!ov x3-o,,~ 
El~ ~u~ :A3-~Jla~' xal. rue l,,:Jaö' ov neenBI, 
JlaIEtJl, '/W(!()-JI aol, noll,JI eXEtJl EvöaiJ-loJla. 

verissime Hermannus Cgravius quid' inquit cquam nO}.,lJl eXEtJl eVoal
J-lo"a hic dictum vellem. non enim recte opposita sunt fJaefJa(!o~ et 
EvoaiJ-lwJI, cum non satis perspicue appareat {Ja(!fJaeo" x3-oJla hic 
incultam esse inteUegendam. rectius humanitatem et expertem crude
litatis pietatem Athenarum commemorasset: omnino EvoaiJ-l0'JIa ilIud 
non posse ferri mihi videtur. nam si feliccm url.Jem intellegimus, sane 
oec perspicue ncc recte barl.Jarae terrae opponitUl'. tum ubi noÄ.lJl I;,}
Öai!lO"a dici percipimus traducimur fere all opulentiae cogitationem, 
quae a sententia Euripidis aliena est. muIta rectius dici possunt, ve
luti 1,oll,JI EVJl0J-l0V!tevr;JI, quod omma conplectitur quae barbarae fe
ritati oPllosita sunt. ac tale quill Euripidem scripsisse puto, sed, quo 
pondel'osius orationem finiret, usum eum esse gravi et specioso quod
que minus tritum esset vocabulo. quall usus est si scripsit naeoJl aol, 
noltJl exEt" Ev3-~J-lO"a. 

XXIV. Misere Ilepravata sunt quae in scholiis in Clementem 
Alexandrinum p. 105 16 Kl. leguntur, ~eam;TJ' ~av~TJJI ~~JI :Aeat
JloTJ" nJlEg flTJ~eea :A.uXATJnLOV glaul, 'wIEg OE KoewJlloa. fun oe 
~ :A.eum)TJ Arexlnnov .:ttiyan;e, ~ oe Koew"l~ glTJUl UYOVUlJl 
otl~wg. sed facillima est emendatio: oam scribendum est ~ oe Ko
eW'JItg (j)).EyVOV. Phlegyam patrem COl'omdis inde ab Eoeis Hesiodi 
multi commemorarunt. quomodo autem fieri potuerit ut (j)"EYVOV in 
glTJUt UYOVUl'JI otl~w~ detorqueretur facile intelleget quem aut vete·, 
rum librorum usus aut Bastii tabulae edocuerunt quibus notis, prae
sertim in scholiis similibusque libris. haec tria verba scribi soleant. 

Non minus certa. emendatione alia corrigi possunt quae in his 
schollis depravata sunt: immo antequam ex Parisino libro omnia ede-
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rentur quaedam in eis rectissime erant emendata quae pöstea sine su
spieione dimissa esse miror. p. 113 26 memorabile legitur epigramma, 

M1I~!-,a~a xai (/J~1Jv6~ n xai &nLtiiov Mvxee~vov 
xai Xiono~ xanowv M&gt!-'o~ ~r60'&!-'1JV. 

seribendum esse M~!-,Ma K6epe~VO~ n 8ponte adparet, neque fu
git Osannum Syll. inser. p. 413. idem vidit Letronnius (MfUanges cL'eru
dition et de critique historique p. 412), neque is minus recte ~raO'&!-'1J1I 
scripsit. alia et per se faeiH opera emendantur et potest emendatio 
inde sumi unde scholion sumptum est. de ludo qui epa,vl1loa diceba
tur haee scripta sunt p. 135 9, w1lo!-,aO'~at, oe ~ ano (/Jawlvoov 
~ov n(!w~ov 6lnono~ ~ ano ~ov epevaxl~6t1l. scribendum esse 
6~(!OnO~ facile erat videre: qui tarnen non videret poterat apud Pol
lucem IX 105 invenire, a quo haec sumpta sunt. ab eodem Polluce 
IV 128 petita sunt quae p. 98 5 ss. leguntur. 

Nolo persequi ad quos auctores pars horum scholiorum referenda 
sit: est enim res partim minime obscura, partim de ea alias non nulla 
fortasse disputabo. hic unum tantum proferam, quoniam addere posse 
mihi videor scitu non inutiHa. longum illud scholion quod p. 94 9ss. 
legitur sumptum est ex Photii bibliothecap. 321- 348S. Bekk. pariter 
quae p. 114 18ss. narrantur Photü sunt p. 535 b 26ss., sumpta illa 
ex Helladii near!-,M6lfl 'X,(!1J0'~0!-,ati6tcj)1I. excerpsit autem Photius 
ita ut versiculorum Helladii formam, quemadmodum saepius fecit, ex 
parte eonservaret. itaque non ternere plane neque frustra fecero si hos 
fere versus restituero, 

en' egoof(;J xon'fovO't naea 'foi~ xW!-,txoi~ 
tiv(!a~ oton ov'X, w~ na(!' ~!-,i'JI al. tiv~at 

\ 1 ", ,) 11' 1_. , , 
'10 na"ato'JI f(;J1Vvn , a"" lIIItxntf(;J ~(!onqJ. 
"l: ' )" I , .t 'a. 
e~w ra~ txV'fas aJla'f(!enones E1IuO.,.611 
e§rJ60'av, ne6'fe(!O'JI oe '1 V 'X,6t(!i tpoPO'JI 
X(!OVOn6S enolov'JI, r:Ja'fe 'fovs. en" 'fWJI tiV(!Wv 
rvwvat pvl&gaatial '16 Il~ n:l1Jr6i~ l&.:Jv 
eO'~ws· ns l1pvw 'fW'JI tiv(!riW cJtiov!-'bW1l. 

, Al:' \ ' ... ' , G....! 'fO'JI J'..f.O~tav rae ne00'6XVVOV1l, (J1I na(!a .rveat~ 
gxaO'~os 'O(!vono, xa" (JWIlUv n&lt'JI 
n:OtoVn8S avup a'feorrvlov xai Ilv(!el1la,S 

, ~, Ql c: I :I ''l 
a'fepOn8~ tO''favv Ot naetones, xaxa"ov1l 
~Uv (Jw!-,ov arvui Aoglav, na(!a 'fOV ti80V 

1Ii!-,one~ atJnjJ ~~11 n(!oO'1Jroe1av. ~O oe 
X'JItaa'JI arvtas 'foiS ti60'4; .titJ8W Uret. 
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non sum tarn fatuus ut credam me in singulis omnibus illud ipsum 
quod Helladius seripsit adseeutum esse. sed si ultimum versum recte 
constitui, remota Hesiodi commemoratione Marekseheffelli in Hes. 
fragm. p. 385 dubitatio paullo quam ille voluit aliter tollitur. Photius 
haee scripsit, 'ro öe x"toä" drv,a~ naea Hot&dqJ 1:oi~ tiso'is :;VB'" 
Ure". servavi ').E-ye", quamquam eodem plane modo dictum non me
mini me legere apud antiquum et proburo sCl'iptorem. sed Helladius 
ita loqui potuit. Eunapius p. 7 Boiss. M&}'.'xo~ oe xa-ra n]v ~veCIJ" 
mJ).."" (delendum fortasse no').tv intellegendumque ri..wnav) 0 IIoe
tpvew~ h.a)..ei1:o 1:a neW1:a' 'rOWO OE ovva-rat {Jao"Ua Ure"". 
de Hesiodo autem ut ego quoque dubitem illud potissimum faeit quod 
nulla eius fit mentio in doctissima Harpoerationis expositione p. 4 Bekk. 
iam eum versus excludat illud nae.a HotoöqJ, veri admodum simile 
est addidisse id Photium non fida satis memoria deeepturo. 

XXV. Varro de lingua Latina v p. 79 Sp. haee scribit, arae (ita 
Lachmannus: et arae minus recte Muellerus, ea re liber Florentinus) 
Sabinum linguam olent quae Tati regis voto sunt Romae dedieatae. nam, 
ut Annales dicunt, vovit Opi Florae Vedio lovi (floreue moioui Flor.) 
Saturnoque, Soli Lunae Voleano et Summano, itemque Larundae Ter
mino Quirino Vortumno Laribua Dianae Lucinaeque. e quis non nulla . 
nomina in utraque lingua habent radiees, ut arbores quae in eonfinio 
natae in utroque agro serpunt (serpent Flor.): potest enim SatuTnua hie 
de alia eausa esse dietus, et sie Dianae (dia~ Flor.); de quibua supra, 
dietum eat. eum Dianae dieit intellegit hane Sabinam et illam euius 
nomen p. 74 Latino veriloquio interpretatur, hine quod luna in altitu
dinem simul eat, Diviana appellata: Saturnum et Opem principes in 
Latio deos dieit p. 63 nomenque Saturni ab satu dedueit p. 69. ad 
Annales Lachmannus in quodam exemplari suo dubitanter adseripsit 
cEnnii?'. puto vix esse dubitandum. adgnoseuntur enim longi ver
sus hiee, 

vovit Opi Florae Vedio lova' Saturnoque, 
Soli Lunae Voleano et Summano, itemque 
Larundae . . • • • • • . . • . . . Quirino 
Vortumno Laribm Dianae Lueinaeque. 

quodsi ita scripsit Ennius, in hae congregandorum nominum neeessi
tate ausus est lovi ex iambico faeere bibreve, et peti potest exeusatio 
ex simili correptionis genere scaenicis poetis usitato. Prellerus autem 
euro' in Mythologia Romanorum p. 235 Vediiovi scribendum esse dixit 
Muellerique Vedio lavi inprobavit, neque ad Florentini libri litteras sa-
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tis attendit neque in hac causa Martiani Capellae testimonium recte 
'COntempsit. Summano correpta ante vocalem ultima vocali non offen
dito immo simili fortasse artificio vetus poeta Termino adcommodavit 
versui. etsi enim seimus eum adpellativi nominis nominativum casum 
aliquotiens fecisse Termo, in dei tamen nomine Termoni dativum pro
tulisse veri admollum dissimile est. sed quomodo Termini nomen versu 
eoncluserit certo dici non potest: contraxit enim Varro quae post La
rundae proxime sequebantur. arae a Tatio Laribus dedicatae Ovidius 
meminit Fast. v 131 ss. 

praestitibus Maiae Laribus videre kalendae 
uram constitui signaque parva deum. 

arserat illa quidem Curibus, sed multa vetustas 
destruit et saxo longa senecta nocet. 

in quibus versibus mirum est et paene ridiculum commenta librario
rum doctos homines multis modis perturbasse, eum quod meliora ex
emplaria habent ara erat una tantum littera a vero distet, plane autem 
nulla ars erat quod in libro Mallersdorfiensi, qui optimos auetoritate 
aequat et fere superat, a prima manu scriptum est. extitit tandem qui 
non caecuttiret Henricus lordanus in Annalibus instituti arehaeologici 
t. XXXIV p. 328. similiter atque Ovidius poetae saepe locuti sunt. Ver
gilius Georg. III 490 neque inpositis ardent altaria {ibris, Aen. 1Il 279 
votisque incendimus aras. Lucretius IV 1237 adolentque altaria donis. 
Vergilius Aen. VJl 71 castis adolet dum altaria donis. Aesehylus Agam. 
91 flwftoi oweou}t cpUyovr;at. sed quod idem lordanus no vitia quae
dam exemplaria ex parte sequitur scrihitque arserat illa quidem Lari
bus, id minus probo. verissimum est enim Curibus, id est Sabinis. 
Ovidius Fast. 11 480 Romanis iunxerat ille Cures, Metam. XIV 778 sati 
Curibus. nam oppidi nomen sane ineptum esset. 

Alldam his alia quaedam quae ad Varronem pertinent. 
Libro de lingua Latina v p. 44 Sp. haee docet, oppidum Interamna 

dictum quod inter amnis est constitutum. item Antemnae quod ante am
nis, qua Anio (ita Lachmannus: Flor. quanto) influit in Tiberim, quod 
bello male accept1lm consenuit. eadem nominum explicatio et sumpta 
fortaS!le a Varrone est apud Paulum p. 17 M., amneses appeUantur ur
bes sitae prope amnem, ut a mari mariti1!1ae. unde Interamnae et An
temnae dit:tae Bunt, quod inter amnes sint positae vel ante se habeant 
amnes. insigni autem stupore abusus esse videtur ea interpret,atione 
bidorus, qui Orig. XIX 2 7 dum navium partes persequitur ita dieit, 
atüemnae autem dictae quod ante amnem sint positae: praefluit enim 
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eas amnis. Hemsterhusius Anecd. p. 130 hoc ad Varronis verba male 
intellecta rettulit: mihi Festi potius adnotatione Isidorus videtur esse 
abusus. 

Versiculus Varronis latet in Arte grammatica Iuliani Toletani 117 
180 p. 39: latet, inquam; nam in paucorum manihus liher ille versa
tur. Varro cponam bisulcam et crebrinodosam arundinem: senarius 
versus ita restituendus est, 

ponam bisulcam et crebrinodam a",ndimm. 
_addendum est crebn'nodus lexicis, quae multinodus habent. 

XXVI. Quae Lachmannus in commentario Lucretiano p. 190 de 
cale {acis similiumque verborum duplici accentu, hoc est de verbis in 
duas voces divisis, disputavit, ea vituperata esse seio, confutata esse 
nondum credo. nam Lucretü illud {acil are, Catonis {erve bene {acito, 
Varronis per{erve ita fit, {aeil putre, consue quoque fiunt, eweande me 
{eeerunt, haec omnia mihi quidem aliquanto minus mira lieri videntur 
si putamus divisum accentum ad traicienda aHisve interiectis separanda 
verba invitasse. et videor mihi duplicem eiusmodi dictionis accentum 
manifesto deprehendere apud Senecam de vita beata cap. 26 2. vos in
quit domus {ormosa, tamquam nee ardere nee ruere possit, insolentes, 
vos opes, tamquam perieulum omne Irameenden'nt maioresque sint vo
bis quam quibus consumendis satis virium habeal Fortuna, obstupe {a
ciunt. si haec ita pronuntiamus, oratio plana et perspicua est: contra 
obscura est et licentia oß'endit a Latino sermone, nedum a Senecae 
usu aliena, si scrihimus et pronuntiamus obstupe{deiunt. 

XXVII. Anno DCCCXLlX aut paullo postea Ermenricus, qui tum 
monachus eratAugiensis (Elwangensis antea fuerat, postea autem faetus 
esse videtur episcopus PatavieDl;is), Ermenricus igitur vitam sancti 
Galli versihus scribere instituit. quod opus num perfecerit ignoramus, 
prooemium eius ab Arxio editum est in Pertzü Monumentis Germaniae 
t. II p. 31ss., vel potius pars prooemü, nam omissi sunt multi versus 
quibus Ermenricus ad Graecas fabulas aberravit. vellem hos quoque 
editos esse: neque enim scitu indignum est qualis fuerit non indocti 
ut illo saeculo hominis eruditio. nam etiam editi versus habent quod 
proferendum esse putem in eorum notitiam qui antiquas litteras tra
etant, sed ad monachorum carmina raro descendunt. eum Augiam de
scribit Ermenricus inter aHa haec dicit, 

caeruleos hinc, Rhene, sinus tu dingis altus 
eommunesque vias diversa per arva reltUCas, 
{ratern;s cumulandus aquis per rura virescis. 
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sumpsit hos versus ab Ausonio, qui haec scripsit in Mosella v. 4188s., 
caeruleos nunc, Rhene, sinus hyaloque virentem Pande peplum spatium
que novä metare fluenti, Fraternis cumulandus aquis, tum v. 433 com
munesqm vias divers'a per ostia fundat. pergit Ermenricus 

accedent vires quas Francia quasqm Chamaves 
Germanique tremant, cunctis et gyros in arvis, 
cumque unus de fonte fluas, dicerere (I. dicere) bäcornis, 
accedet tanto geminum tibi nomen ab amni. 

versus sunt Mosellae 434 435 437 436, nisi quod Ausonius scripsit 
tune verw habebere limes, quod cur Ermenricus in cunctis et gyros in 
arvis mutaverit videre facile est: quamquam quae servavit non multo 
quam illud melius saeculo eius conveniebant. postea haec dieit, 

optimw in fluviis, 0 Rhene, vocaris in orbe, 
remipedes medio cu; certant flumine lembi 
et vario, ineunt flexus viridesque per oras 
stringunt attonsis pubentia germina pratis. 

primus versus Ermenrici est, reliqui tres Ausonü v. 2015s., quos ille 
ita suo carmini aptavit ut Ausonianum certant cum in cui certant mu
taret. pergit 

reddis namales vitreo sub gurgite formas 
et redigis pandas inversi corporis umbras, 
utque agiles motus dextra laevaque frequentem 
et commutatis alternent pondera remis 
unda refert alios simulacra humentia naulas, 
ipsa suo gaudet simulamine naütica pubes, 
fallaces fluvio mirata redire figuras. 

haec omnia Ausonii sunt v. 224 ss.: sed Ausonius reddit et redigit 
scripsit, tum frequentant et alternant, et haec quidem duo verba oe 
Ermenricum quidem mutasse crediderim. extat au~em et hodie quidem 
Turici liber Rhenaugiensis in quo Mosella Ausonü scripta est, quo 
libro usus est Boeckingius. is saeculo duodeeimo exaratus est, sed de
seriptus esse potest ex eo libro quem Ermenrieus in eodem Augiae 
mooasterio videtur legisse. 

M. HAUPT. 



UEBER EINE ATTISCHE INSCHRIFT. 
In der Zeitschrift (])t).ll1'rwq Bd. 11 p. 238 hat St. Kumanudes eine 

Inschrift herausgegeben, welche, aus sieben einzelnen Bruchstücken 
bestehend, bei den Ausgrabungen der aqxatoJ.ortX~ naLqla in der 
Nähe der Kirche des h. LlTJ/l~'rqtO~ Ka-rTJcp6qTJ~ gefunden worden 
war 1 ). Da mir dieselbe durch ihren Inhalt höchst wichtig erschien und 
der Herausgeber sich nur auf diejenigen Ergänzungen beschränkt hatte, 
die sich auf den ersten Blick von selbst darbieten, so beschloss ich zu 
versuchen, wie weit eine Herstellung möglich sei, und hatte dabei das 
Glück, eines, und zwar das gröCste und wichtigste der fehlenden Bruch
stücke im C. I. unter Nr. 118 wiederzufinden, wo dasselbe nach drei 
Abschriften von Osann, Müller und Rose abgedruckt ist; das Original 
befindet sich unter den von Lord Elgin nach England gebrachten In
schriften. 

Ich theile nun zunächst die Inschrift mit den von Kumanudes und 
mir versuchten Ergänzungen mit, indem ich noch bemerke, dars der 
Theil der Inschrift links oben von Z. 2-15 dem C. 1., alles andere 
dem (])tJ.lll'rwq entnommen ist 

xJ.t-
• . • • • . • • w" /lvll1'rTJqt-

. . 'raß EVflolJ.nuJw" 
t 8nw~ at • • . • • •• etTJ 'ra ieqa 

. . . • 'EJ.evl1et"i • . . • • • • •. • al1'r8w~ 'E- 5 

J.evl1'i"ulde • ara9jj 'rvXfll dedox.9-atl 'rcjJ d~flqJ nqo~
'rusatl 'rcjJ XOl1flTJ'rfj 'rw" (Acp~fJwJl xla-ra 'ra axqaia "o/lt
/la arlet" 'EJ.evl1'iJluöe 'rov[~ ~cp~fJlov~ 'rfj 'rql'rll In" (U
xa 'Jloi! B01Jdqo/ltw"O~ /le['ra 'rolv el.9-tl1flEvOV l1xrJfla
'Jo~l 'rij~ äfla ieqoi~ nOfln[ij~, fJ"a 'rfj 'ruqaot ~ni öexa na- 10 

qanlB/l1/'Wl1t'JI 'ra ieqa fli[Xqtl ""ov 'EJ.evl1etJllov 'roV vno 

1) A. Mommsen Heortologie S.227 hat dieselbe unverändert aus dem Phi
listor abgedruckt. 
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Tfj 1l]&Mt, rt5~ ltv x&o'~[o~] Te 1lÄelwv xat pqovqa ~el~wv 
mqt] Ta leqa ,)1lltqXO[t], l1rEto~ xat ,j patovn~~ Toiv @e
oiv] &yyillet x[a]Ta Ta 1llnqta 'Jfj leqe1tt ~~ :A.:JoTJva~ cJ{: 

15 ~xet 'Ja] Leqll x[at] ~ 1raqa1r/~1rovO'a O'Tqaiuj· x(X'JO Ta alTa 
oe Kat r:fj lv]ax'll br:l oha TOV BOTJoqo~u'J"o~ 1rqo~
Tagat] Tr{) XOO'~TJTfi 7:(0" lp~{Jwv l1yu" TOV~ Ip~[{Jov~ 
1raÄtv] 'EJ.wO'ei"aoe ~na TOV a~Tov O'X~~(X'Jo~ [1llrqa1l-
1~1lo]na~ 'Ja leqa, ~lJ.et" Je TOVTOV Tcji x(X'J' 1,,[ttrVr:ov 

20 "I.oO'~TJTfi, Ö1lW~ ~TJJbcme TOVTO exJ.e[tp:JoelTJ ~TJJe x
(X'JoJ.tywqTJf}eITJ "me Ta T~r; ~O'e{Jela~ [ni~ 1rqo~ TW @e
cd, 1raqa1l/~1lEt" oe TOUf; Ip~{Jov~ 1r . • • . 
r:~v 1la'JIo1lUa", 1007:Epavw~iv[ov~ ~vqqlvr;~ O'7:Epa
vcp, {JaJel~onaf; Iv r:aget· 11l[avayxef; Je elvat Toif; 1-

25 p~{JOt~ T~V ToO'aÜr;" Mot1roq~aat [Mo" xai xnqmö'JI't 
Kat :Jovauöv xat O'1lovJwv xat 1rata"w'JI '[(n[v x(X'Ja T~V 
C.R \ 0.11: C)\' • \ \ :::r 

0110" ~e'ITl>'""et'JI, llIf; a" Ta r:e teqa ~na peOVeaLf; . • • . 
Tiqa~ xat 1rO~1l~f; p.axem1eaf; l1YOtTO. 01 r:e lcr[r;{Jot 
1raeaxoJ.ovf}ovne~ r:fj met TO f}eio'JI rij~ mlJ.e[w~ 

30 f}e(!a1re1tt Kat l1"o(!e~ ~ae{JIO'1:E(!ot yel"otno· ~e:Joi-
I: ~[11 \ C" (J , - "" ~)\ ""ovat" 11 6J xat Ot 6p'f) Ot 1ranef; ozwv Te all.l'.wv, W'JI a" 
1rae1x[r; T]oif; 1ftJ~oJ.1rIOatf; tJ l:(!XO)" TOV ybov~, xat r:~[f; 
J,[av]O!'ij'f; • yevlO':Joat Ji ~v 'Y"w~TJ'JI r:avTTJ" cra[ve
(J]a" xat Tfj 19 :A.eelov 1rayov {JovÄfj xat Tfj (Jovll~] r:wv 

35 tD xai r:cii 18(!opanr; xal, Tr{) yl"et r:w" E~~o]Ä1rtJw,,· 
&"aY(Ja1/Jat oe TO '1fJ~ptO'p.a r:OVTO TO'JI [Ta]~la[,,] TO;; yl
"OVf; OZw" E/;~oJ.1rtow" I" T(JtO'tJl [O'T1J.]atf; xai ~O'at 

\ \ 2 _, , - C \ - " \.R' 2 
T1J" ~ev l>'JI nll.waetJlUp Tcp V1rO T'll nOll.Et, TTJJI ue l>'JI 

r:r[j d tOyev8{ qJ , T~" Ji Iv 'EJ.wO'eivt Iv uji ieelji 1r(!O 
40 TOV {JovJ.evr:TJ(Jlov 

Die Inschrift ist demnach, mit Ausnahme des gänzlich verstüm
melten Anfangs und eines grörseren Stückes in der Mitte der rechten 
Seite, welches ich jedoch durch Vermuthung so viel als möglich her
zustellen versucht habe, voIIständig erhalten. 

Dieselbe ist nicht O'TOtxr;cJo" geschrieben, vielmehr schwankt die 
Zahl der Buchstaben in den 12 Zeilen, welche vollständig oder so gut 
als vollständig im tDtUrnw(J erhalten sind, zwischen 39 und 43, mit 
Ausnahme von Z. 33, welche nur 37 Buchstaben enthält. Damit stim
men sowohl die mit Hülfe jenes andern Bruchstücks ergänzten 10 
Zeilen, von denen nur die 14. (mit 44 B.) diese Zahl überschreitet, als 
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auch die 9 von mir vermuthungsweise hergesteHten vollkommen 
überein. 

Ausser diesen heiden Bruchstücken, die augenscheinlich demsel
ben Steine angehören, ist es mir aber noch geglückt im C. I. Nr. 440 
ein drittes Fragment desselben Volksbeschlusses aufzufinden, aber von 
einem zweiten Exemplar. Die Inschrift selbst sagt uns ja, dars der 
Beschluss auf drei Säulen geschrieben und zwei davon in Athen selbst, 
die dritte in EleTtsis aufgestellt werden sollten. Dieses zweite Exem
plar hatte bedeutend kürzere Zeilen, von nur 26-30 Buchstaben, und 
es sind uns von 14 derselben die Anfänge erhalten, die auf folgende 
Weise zu ergänzen sind: , 

aya-
eHt ~vX'f), öecJOx:tat ~iji cJ~p.tp n(!o~- (28) 
TA:%at nji XOt1p.TJ~fj Ud" Etp1fJw" xa- (27) 
T ATA[AP]xaia "op.tp.a llyet" 'ElEVt1( e)1,,&- (29 od. 30) 
.6.ETOV~ ~tp~fJov~ ~fi· 'r(!l'r'f) lrrt öexa (29) 

5 TOVB01)cJ(!op.tCöJlO~ p.na nw el:tLt1!tl- (29) 
NOYD<1p.~o~ 'r~~ äp.a le(!oi~ nop.- (26) 
nHI:, "INa ~fj ~n(!tlcJ" lrrt öExa na(!anep.- (30) 
'f'nI:IN ~a ie(!a P.eX(!t ~ov 'ElEVt1(e)tJllov (29 od. 30) 
~ov lino 'rfj nOMt, fJi~ IX" XOt1p.o~ n (26) 

10 n[A]ElnN xat tp(!ov(!a p.el~wv ru(!i. 'ra 1e- (29) 
PAVnAPXot, br:etö~ xai. 0 patl5vn~~ (28) 
TOIN eEOI" aYYEUet xa~a ~a ntl'r(!La (29) 
THIIEPEIAt ~~~ !A:hJ"'ä~ fJi~ ~xet ~a 18- (29) 
PAKAIHnA('a~Ep.novt1a M('~ttl' x- (26) 

15 ATA ~a aiTA cJe etc. 
Z. 8 'f'n~IN und 10 (9) nnElnN folgen bei Böckh unmittelbar 

aufeinander, ohne dars das Fehlen einer Zeile dazwischen angedeutet 
wird. Dennoch zeigt der Augenschein, dars dem so sein muss. Ent
weder also hat die Zeile, die mit den Worten ~ov li~o ~fi nolet be
ginnt, auf dem Steine durch ein Versehen des Steinmetzen gefehlt, 
oder, was mir wahrscheinlicher ist, der vielleicht sehr undeutliche An
fang derselben ist beim. Copiren übersehen worden. Eine dritte Mög
lichkeit, nämlich die einer redactionellen Verschiedenheit beider Ex
emplare in der Waise, dars in dem einen die Worte !LiX(!t 'rOV 'Elev
at"lov ~ov V1l0 ~ii nOML gefehlt hätten, wird dadurch ausgeschlos
sen, dars dann die mit 'f'nI:IN beginnende Zeile nur 23 Buchstaben 
enthalten würde. 
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Leider bietet dieses Fragment nichts Neues,. und auch die Be
stätigung, die einige meiner Ergänzungen dadurch erhalten, z. B. 
1\.~oS'ta§at Z. 7 (2) f"a Z. 10 (7), hat nicht viel zu bedeuten, da die
selben wohl wegen ihres geringen Umfangs schon an sich als völlig 
zweifellos betrachtet werden dürfen. 

Ich füge nun zunächst einige Bemerkungen zur Erklärung der 
Inschrift im Einzelnen und zur Rechtfertigung meiner Ergänzungs
versuche hinzu. Der Anfang vor .Z. 6 lässt sich nicht mehr mit einiger 
Sicherheit herstellen. Doch muss hier nach dem durchgängigen Ge
brauche in solchen Psephismen eine kurze Motivirung des folgenden 
Beschlusses gestanden haben, und es dürfte daher vielleicht, bei gänz
licher Unsicherheit im Einzelnen, der Sinn und grammatische Zusam
menhang derselben durch folgende Ergänzung annähernd richtig ge
troffen sein: An:Eto~ 01 1tl!Qi 'Z"w" llvjO'Z"1]('I[w" "OllOt n'('o~]'Z"a"[ovot 
'Z"cji ri"u 'Z"WJI EVjlojJ.n:tow" [A1ttll8Äeio..'ta]t, Ön:Wf; ll[" &et n'a
('an'ewp..'t]el1] 'Z"a ~e('a [All 'Z"fi 'Z"wJlj 'EJ.evotJlI[w" Eo(''Z"fi All xOalllf 
A§J äonw~ 'ElevoiJlaoe. 

Z. 6 ist für Böckhs Ergänzung ~fi {Jovlfi xat. ~cji tJ~ftlf kein 
Raum, und bekanntlich ist die Nichterwähnung des Rathes durchaus 
nichts Ungewöhnliches (Franz elem. epigr. Gr. p. 321). 

Z. 8 ärlet". Vor der Endung EIN hat eine der von Böckh be
nutzten Abschriften T, die andere Nichts; dies stimmt zu der von mir 
gegebenen Ergänzung ebenso gut, wie zu der übrigens des Raumes und 
des Sinnes wegen unzulässigen n:a('an:iwr]s.t" bei Böckh. 

Z. 9 lle[~a. Böckh ergänzt-ll1]"O~, aber die einzige Abschrift, 
welche den Buchstaben nach M noch hat, giebt ein E. Auch Z. 16 
fehlt ll1]JlOf;, und Z. 18 heifst es mit deutlicher Beziehung auf diese 
Stelle llna ~OV aV'Z"ov OX~llMO~. Die Begleitung der ie('a von Eleu
sis nach Athen, die nach unserer Inschrift den 14. Boedromion statt
fand, und zu der sich die Epheben schon am 13. nach Eleusis begaben, 
wird auch in den grofsen Epheben - Inschriften aus dem zweiten Jahr
hundert vor Christus erwähnt (s. meine Dissertation de ephebis p. 6 t). 
Doch lässt die Ausdrucksweise & n' ~ "'Z" 1] 0 a" ~oi.f; te('oif; - xat. 
n:('oen:elll/JaJi aV'Z"a und die in einer der Inschriften zu &n:~n1]oaJ! 
hinzugefügte Ortsbestimmung llEx('t 'Z"~~ 'HXoVf; erkennen, dafs da
mals die Epheben die Heiligthümer nicht aus Eleusis selbst abholten, 
sondern ihnen nur bis zu einer bestimmten Stelle entgegen gingen. 
Da nun auch sonst zu bemerken ist, dars die Feste mit dem fort
schreitenden Verfall des Staatslebens immer gröfseren Raum und 
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gröfsere Bedeutung in dem Leben des attischen Volks einnahmen und 
demgemäfs namentlich in der Kaiserzeit ihre Zeitdauer ausgedehnt 
und Glanz und Pracht gesteigert worden, so scheint auch diese Diffe- . 
renz darauf hinzudeuten, dafs unsere Inschrift bedeutend jünger ist. 
als jene Psephismen des zweiten Jahrhunderts, was zu den weiter 
unten anzuführenden Merkmalen ihrer Entstehungszeit sehr gut stimmt. 

Z. 13. Auch hier findet sich, wie überhaupt auf Inschriften 
(C. I. 446. 0tUan.tJ(! r p. 458ft. 34. 36.), die Form tpatlJvn~{;, die 
desshalb sehr auffallend ist, weil nicht nur von diesem Wort, sondern 
auch von dem Verbum tpauJ(/v'/Iw bei Schriftstellern nur die Form mit 
(/ vorkommt. Jedoch bietet sich eine schlagende Analogie in dem Ad
jectivum alax(/or; und dem daneben stehenden ohne das Suffix (/0 ge
bildeten alaxvJlw. Denn dars auch neben tpac.o-(/~ die Stammform 
mit 0, aber ohne (/ vorkam, zeigen tpaLOtl-'Or;, 0alowJI und vor Allem 
die Glosse tpaloEt· ol/Jet bei Hesychius, was doch offenbar der Dativ 
eines Substantivum tpaidor; ist, das sich zu dem vorauszusetzenden 
Verbum tpatovJlw ebenso verhält, wie alaxor; zu alaxV'/Iw. 

Die hier erwähnte Meldung des tpatOV~r; an den Priester der 
Athene könnte auffallend erscheinen, da letztere zu dem Feste der 
eleusinischen Gottheiten keine Beziehung hat. Ich erkläre mir die Sache 
so: unter den ~e(!a, deren Ankunft der Phädynt meldet, mögen zwar 
mit Mommsen (Heortologie S. 253) zum Theil allerlei zum Dienst des 
Iacchos gehörige Geräthschaften, namentlich das aus kostbaren Stoffen 
gearbeitete Spielzeug des göttlichen Kindes mit zu verstehen sein, vor 
Allem aber waren darunter gewiss die Bilder der beiden eleusinischen 
Göttinnen; denn diefs scheint mir mit Sicherheit daraus hervorzugehn, 
dars der tpatovn~{; derselben den Zug nach Athen mitmacht und ihre 
Ankunft meldet. Denn nach der richtigen Erklärung des Hesychius 
liegt dem tpatd(/vn~r; gerade die Sorge für das Götterbild selbst ob. 
Da also die heiden Göttinnen von Eleusis selbst nach Athen kommen, 
so ist es ganz natürlich, dafs dem Priester der Stadtgöttin von diesem 
Besuche Meldung gemacht wird. Unter der na(/anel-'novaa a~(!a'&ta 
ist wohl nach dem ursprünglichen Sinne der Formel die gesammte be
waffnete Bürgerschaft zu verstehn, deren Stelle aber in der spätern 
Zeit hier wie hei anderen Gelegenheiten die Epheben vertreten. 

Z. 21 ~~r; n(/Or; '(Cd @e]w. Diese Ergänzung scheint mir sicher 
zu sein, da das w (ohne t subscriptum, welches doch in dieser In
schrift sonst nie fehlt), mit dem die 22ste Z. anfängt, kaum anders zu 
deuten ist. 

Berme. I 27 
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Z. 23. Obwohl die Ergänzung der Worte /lvQQI",~ antpthrp 
nicht zweifellos ist, so halte ich die Richtigkeit derselben doch für 
überwiegend wahrscheinlich, da bei einem andern Worte, z. B. BoalloV, 

die Zeile zu kurz ausfallen würde, und der Myrtenkranz bekanntlich 
bei den Eleusinien in den verschiedensten Beziehungen eine Rolle 
spielt, indem er nicht nur von dem Iacchosbilde selbst (Aristoph. 
Ban. 330), von dem gesammten Priesterpersonal (Schol. Sopla. Oed. 
Col. 683, angeführt v. Mommsen Heortologie S. 237) und den Mysten 
(Meursius Eleusinia im Thes. an!. Gr. VII p. 133. C. F. Hermann 
gottesd. Alterthümer § 55, 12) getragen, sondern auch als Belohnung 
an solche Personen ertheilt wurde, welche sich um die Feier der 
Eleusinien verdient gemacht hatten, wie aus der freilich sehr verstüm
melten Inschrift bei Rangahe 803 hervorgeht. Ebenso trugen auch 
an den Panathenäen sämmtliche Theilnehmer der nO/lm] den Myrten
kranz (C. F. Hermann gottesd. Alt. § 54, 28). Auffallend könnte noch 
der Umstand· erscheinen, dars in Bezug auf sämmtliche Epheben der 
Singular a~6(pa",rp steht, doch ist daran nicht zu zweifeln; denn wenn 
auch die Ergänzung /lvQQlYIJr;; nicht richtig wäre, würde doch auf 
keinen Fall für die Einschiebung eines ~aa~o", Raum sein 1). 

Z. 24 {Ja06i~on8~ bei Mommsen ist ein Druckfehler; der Phi
listor hat die allein dem grammatischen Zusammenhang angemessene 
Form {Ja06l~ona~. 

Z. 25. Meine Herstellung dieser Zeile, die aber durchaus nicht 
mehr sein soll, als eine Vermuthung, beruht auf Plutarch Alcib. 34 
&Ua Kai B-valat Kai XOQ liiat Kai noUa ~w" oQw/lbwv xaBo' 
(~ , ( - CI 11: l' , "T ( ) ), ) I: 1 ' OuOv t8Qwv, o~a", lisliAavvWat ~O" ~axxo", vn avarx1J~ Ils611.8L-
it~o vgJ. Pausan. I, 38, 6. Auch bei Aristoph. Ran. 324ff. werden 
die XOQol als ein wesentlicher Bestandtheil des }<'estes wiederholt her
vorgehoben. Der Wechsel der Tempora in den Infinitiven OöOtnoq~
aaL und /l8Boig8t11 scheint mir bei dem Standpunkt, den die ganze In
schrift in syntaktischer und stilistischer Hinsicht einnimmt, nicht un
erträglich zu sein. 

Z. 26 -rci'v [x~a -r~"'l 600'11 ist die einzig mögliche Ergänzung, 
da Mommsens Vorschlag (Heortologie S. 255) Ud", [rLrvo~dvw", xaBo'] 

Mo" zu viel Raum erfordern würde. 
Z. 32 Ö I1QXCIJJI -rov rbov~. Ebenso kommt ein llexwv des Ge

schlechtes der K~QVXlir;; vor C. I. 397. 399. Vertheilungen von Geld 

1) Vgl. C. I. 2144 arupav"lrpo(!liv 'E(!E'l(!tEl. navra. xal rov.lvotxovvrd. 
xtno'v ar{rpavov rff no~n~ roii dtovvaov. 
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«(}unoftal) an Festtagen waren in der spätern Zeit in Griechenland 
'nichts Ungewöhnliches (C.I. 2336); die attischen Epheben erhielten eine 
solche aufser an den Eleusini~n auch bei dem Siegesfest zu Platää 
(a>tl. r p. 444. Af!X. ~lJ1'lft. n8(!104or; B deo 199) und bei den Pan
hellenien (a>tl. d p. 5(8). 

Z. 39. Die Ortsbestimmung b 'rq} iee4i neo '1'0;; fJovlWf'TJelov 
ist nicht ganz deutlich. Wollte man unter fJoVMw'r1fetOv ein von dem 
Tempel verschiedenes Gebäude verstehn, so könnten die Worte nur 
den Sinn haben, dafs dadurch die Lage des ieeoJl näher bestimmt 
würde. Das ist aber abgesehen von dem sprachlichen Bedenken, dafs 
es dann wohl eher 'Hji neo "ou fJovlw"'lelov heifsen müsste, gänz
lich undenkbar, weil es niemals jemanrlem einfallen konnte, die Lage 
des weltberühmten aJlax:~oeoJl von Eleusis durch seine Beziehung 
zu einem viel weniger bedeutenden und bekannten Gebäude zu be
zeichnen. Vielmehr müssen die Worte neo 'roV fJov).w'uJ(!lov eine 
nähere Bestimmung des Ortes der Aufstellung innerhalb des heiligen 
Bezirks enthalten, mit andern Worten das fJI)VlEVf;~(!tOJI muss ein Thei! 
des teeOv im weitem Sinne sein. Daraus ergiebt sich dann, dars nicht 
an ein Amtslokal politischer Behörden des Demos Eleusis zu denken 
ist, sondern vielmehr an einen Ort für Berathungen, welche die eleu
sinische Festfeier betrafen. Gerade so fand auch die Berathung der 
attischen fJovl~ nach der )Iysterienfeier an heiliger Stätte, in dem 
städtischen Eleusinion (Andocides de mysteriis § 111), und die Volks
versammlung nach der Feier der grofsen Dionysien, auch schon zu 
der Zeit, wo sonst das Volk sich noch in der Pnyx zu versammeln 
pflegte, im dionysischen Theater statt. Bei jenem Rathhause in Eleu
sis ist aber vielleicht nicht sowohl an den attischen Rath, als vielmehr 
an die teea fe(}ovala zu denken, die C. I. 399 erwähnt wird. Dafs 
dann dieser Ort der Aufstellung dem Inhalte des Volksbeschlusses 
ebenso angemessen, ist wie die der beiden andern Exemplare, das 
Diogeneion und das städtische Eleusinion, leuchtet von selbst ein. 

Wenn ich nach diesen Bemerkungen dazu übergehe, ,eine Be
stimmung der Entstehungszeit unserer Inschrift zu versuchen, so fehlen 
dazu leider bestimmte Anhaltpunkte in einzelnen Namen und That
sachen durchaus, und ich bin ausschliefslich auf die Beweisführung 
aus dem ganzen Charakter der Inschrift in Inhalt und Form angewiesen. 
Der pa I ä 0 g rap his c h e Charakter du Inschrift, den wir überdiefs 
nur aus den beiden kleinen Bruchstücken im C. I. kennen lernen, weil 
der grö{'sere Theil der Inschrift im Philistor nur in Cursivschrift wie-

27* 
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dergegeben ist 1), hat wenig Eigenthümliches und ist daher für die Zeit
bestimmung nicht sehr ergiebig. Nur das lässt sich aus den Formen 
I: E n schlief sen , dars die Inschrift zu einer Zeit verfasst ist, wo die 
abgerundeten C € Ci) noch nicht aus schliefslich statt jener im Ge
brauch waren. Von letzteren sagt Franz erem. epigr. S. 244, sie seien 
im eigentlichen Griechenland zu Hadrians Zeiten ganz gewöhnlich, da
neben aber auch noch jene älteren im Gebrauch gewesen. Für 
Athen speciell stellt sich aber die Sache nach genauerer Untersuchung 
noch etwas anders: hier sind nämlich die ältern Formen unter Hadrian 
und den Antoninen noch durchaus herrschend, so dars daneben jene 
andern als etwas ganz Ungewöhnliches betrachtet werden müssen. 
Seit den letzten Jahren des M. Aurelius wird dann der Gebrauch der 
abgerundeten Formen, oft in derselben Inschrift mit den eckigen ver
bunden, häufiger, und unter Septimius Severus und Caracalla sind be
reits die ältern Formen, so viel wir sehen können, verdrängt. Das 
hiermit kurz ausgesprochene Resultat will ich, da es vielleicht auch 
für die Zeitbestimmung anderer Inschriften als der'vorliegenden nicht 
ganz nutzlos sein dürfte, im Einzelnen zu begründen versuchen. Von 
den 31 kürzeren Ehreninschriften für die Kaiser Hadrian, Antoninus 
Pius und M. Aurelius, die C. I. 321-352 zusammengestellt sind, 
und die zum Theil von fremden, namentlich asiatischen Staaten aus
gehn, in denen bekanntlich die abgerundeten Buchstabenformen viel 
älter sind, als im europäischen Griechenland, haben nur z we i (325. 
350) durchaus, drei (326. 330. 339) stellenweise neben den alten 
Formen die neueren. Noch entschiedener geht das obige Resultat aus 
den zahlreichen gymnastischen Inschriften und andern von gröfserem 
Umfang und sicherer Zeitbestimmung hervor. Diese Zeitbestimmung 
ergiebt sich bei den gymnastischen Inschriften meist aus den Namen 
der lebenslänglichen Pädotriben; ich füge daher zum Beweise in allen 
den Fällen nichts bei, wo dieselbe leicht aus dem von Böckh zu den 
betreffenden Inschriften und von mir de ephebis S. 38 f. Bemerkten 
zu entnehmen ist. Es haben also die ältern Formen alle Epheben
inschriften aus der Zeit des Hadrian C. I. 268. 269. 270., und das 

1) Kumanudes rügt über den Schriftcharakter nur die eine Bemerkung bei, 
daCs der mittlere Strich des A gerade sei, was zu C. I. 118 und 440 stimmt; 
doch ist daraus nichts zu entnehmen, da sich diese Form stets neben der jüngeren 
A erhalten zu haben scbeint. Unter sich stimmen übrigens die beiden Brucbstücke 
im C. I. in den Buchstabenformen überein, mit der einzigen Ausnahmt", dars Nr. t 18 
("1,440 dagegen n hat. 
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Gesetz des Hadrian nr. 355; aus der Zeit des Antoninus Pius 281. 
262. 258 1); aus der des M. Aurelius 262. 272. 273 2). Nur in einer 
Inschrift aus der Regierung dieses Kaisers kommt C neben E und n 
vor C. I. 271. Auch aus der Zeit des Commodus finden sich noch 
Inschriften, die ausschliefslich jene älteren Formen haben, wie 276. 
399, eine sogar aus der Regierung des Septimius Severus, Nr. 261 8 ). 

Dagegen haben andere Inschriften aus der Regierungszeit dieser bei den 
Kaiser gemischte Formen, wie C.!. 248 (e W neben E) 283 (W neben 
I: E). Dafs endlich in den letzten Jahren des Severus die jüngeren 
Formen schon durchaus herrschend waren, zeigt zunächst die grofse 
Inschrift C. I. 353, die sich, wie Böckh zeigt, mit Bestimmtheit in das 
Jahr 198 n. Chr. setzen lässt, in welchem Severus seinen Sohn als Mit
regenten annahm, sodann 245. 246, wo das zu Ehren der Söhne des 
Severus gestiftete Fest der <DtÄ.aöeÄ.lJ'ua vorkommt, 285. 286 4 ). Wenn 
endlich C. I. 356, aus der Zeit des Constantinus, im Abdruck I: n E auf
weist, so zeigt doch Böckh selbst, dars diese Formen auf dem Stein 
nicht gestanden haben können, und ähnlich wird es sich wohl auch 
mit C. I. 380, aus dem letzten Theile des dritten Jahrhunderts, ver
halten. Wenden wir die Resultate dieser Untersuchung auf unsere In
schrift an, so ergiebt sich, dafs dieselbe nicht wohl nach dem Ende 
des zweiten Jahrhunderts nach Christus verfasst sein kann. 

Ebendahin führt auch ·eine orthograPl1ische Eigenthümlich
keit, nämlich die durchgängige Schreibung des sogenannten t subscrip
tum, worin die beiden Böckhschen Abdrücke mit dem des Philistor 
übereinstimmen. Freilich beginnt die Auslassung- desselben schon im 
ersten .Jahrhundert vor Christus, aber herrschend wird sie erst zur 
Zeit des Septimius Severus (Franz el. epigr. S. 247). 

Eine andere orthographische Eigenthümlichkeit begrenzt die mög
liche Entstehungszeit der Inschrift nach der andern Seite hin; es ist 

1) Dars die letztere Inschrift aus der Zeit des Antoninus Pius stammt, lehrt 
<Pt}., LI p. 164, da der Name des Kosmeten zeigt, dars beide Inschriften demselben 
Jahre angehören. 

») Diese Inschrift kann von der im <Pt}.. T, 444, die aus dem 28sten Jahr des 
Pädotriben Abaskantos, also aus dem Principat des M. Aurelins stammt, der Zeit 
nach nicht weit abliegen, da derselbe Ti. Claudius Heraclides dort als Kosmet, 
bier als Archon vorkommt. 

8) Diese Inschrift ist nämlich aus demselben Jahr, wie <PI}.. Tp. 553, wo 
das Fest der IfU~(lEII~ erwähnt wird. 

4) In der ersten Zeile dieser Inschrift ist nämlich offenbar herzustellen [na.
tJOT(lI{JOÜl'TO' Nllcoar!!]arov Tail '1J.a!!ou I1aH1/1I{ru" was ich bei der Ab
fassung meiner Dissertation de ephebü übersehen habe. 
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nämlich in derselben mit Ausnahme eines Falles CEÄ.8vai'JIaOE Z. 8) 
immer Et statt i geschrieben, und zwar fünfmal (Z.5. 10. 18. 37. 38) 
in den casus obliqui des Stammes 'ElEValfj und den davon abgeleiteten 
Wörtern, aufserdem in rEI'JIOt'JITO Z. 30. Ueher diese Schreibart sagt 
Franz S. 150. 232. 247 nur, dafs sie vereinzelt schon im Zeitalter 
des Demosthenes vorkomme 1), dann von 01. 158 bis zum Anfang 
der römischen Kaiserzeit in nicht attischen Inschriften häufiger sei, 
während attische aus dieser Zeit nicht vorlägen; in der Kaiserzeit 
selbst endlich würden EI- und i. ganz promiscue gebraucht. Die von 
ihm bezeichnete Lücke in unserer Kenntniss der attischen Inschriften 
ist seitdem durch neue Entdeckungen zum Theil ausgefüllt, nament
lich durch die fünf sehr umfangreichen Ephebeninschriften des zweiten 
Jahrhunderts v. Chr., und diese zeigen, dafs im Gegensatz zu andern 
Gegenden Griechenlands in Attika zu dieser Zeit jene Verwechselung 
von t und EI- noch fast durchweg gemieden wurde. Es finden sich 
nämlich in diesen Inschriften nur drei Beispiele davon, in der vierten 
(<lhl. A p. 90) Evx[oljElpov Col. 4 Z. 97, wenn die Lesart und die 
Ergänzung richtig ist, in der fünften (<lhl • .A p. 288) EiquCNtad1]' 
Col. 2 Z. 104 und TEtaapwf! TE,aa'JI0eOfj Co!. 1 Z. 65. Doch gehört 
das letzte Beispiel vielleicht nicht einmal hierher, denn da auch der 
Vocal der zweiten Silbe einen nichtattischen Ursprung des Namens 
zu verrathen scheint, so könnte der Inhaber desselben zwar attischer 
Bürger, aber seiner Abstammung nach Dorier gewesen sein, so dafs 
wir es nicht mit einem orthographischen Fehler, sondern mit einer 
auch sonst bekannten Eigenthümlichkeit des dorischen Dialekts zu 
thun hätten; vgl. Ahrens Dor. S. 184, wo unter andern gerade diese 
Form Tuaapw(! aus dorischen Inschriften nachgewiesen wirdlI). 
Diesen ganz vereinzelten Beispielen gegenüber stehn sehr zahlreiche 
mit Beibehaltung des t. Allein jene von 'EÄ.8valfj abgeleiteten Formen 
kommen einundzwanzigmal in den fünf Inschriften vor, immer mit t 
geschrieben 3). Halten wir diefs der Orthographie unserer Inschrift 

1) Daflir fUhrt er nur das Beispiel Elnuio. an. Da dieses Demotikon aber 
anfInschriften überhaupt nur mit dem Diphthong geschrieben vorkommt, so müssen 
wir die Form als die allein richtige, weil urkundlich bezeugte, hinnehmen und 
von einer Verwechselung dcr Vokale kann keine Rede sein. 

2) Auch in der noch etwas ältern attischen Inschrift <P,l. r p. 464, die sonst 
von der in Rede stehenden Verwechselung ganz frei ist, kommt TtHlIpa)(OIJ vor. 

8) Danach ist es zu beurtheilcn mit wl'lchem Recht Grasberger in den Ver
handlungeu der philologischen Gesellschaft in Würzburg 1 &62 S. 2 von der" käu
figen Schreibung" u ftir I, OJ, V. in diesen Ephebeninschriften sprechen kann, wobei 
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gegenüber, so können wir mit voller Sicherheit schliefsen , dars die
selbe lange nach jenen, frühestens zu Anfang der Kaiserzeit abgefasst 
ist. Denn allerdings wechseln seit der Zeit des Augustus in den um
fangreichen Inschriften BI. und " regellos mit einander ab, während in 
kürzeren oft, offenbar zufällig, die eine oder andere Schreibart aus
schliefslich vorkommt. Dem gegenüber zeigt sich dann, jedoch nicht 
vor der Zeit der Antonine, in einzelnen Inschriften gröfseren Umfangs 
das Bestreben, dieser Willkür dadurch ein Ende zu machen, dafs für 
den langen Vocal durchgängig das Zeichen B" gebraucht und nur der 
kurze mit dem einfachen I. bezeichnet wird. Denn in Fällen, wie (/Jt).. 

LI p. 76 ff., wo in einer Inschrift achtundzwanzigmal et, nie I. für den 
langen Vokal vorkommt, kann doch wohl keine Rede von Zufall sein. 
In dieselbe Kategorie gehören (/Je), • .A 'po 329, eine Inschrift, die nach 
der tausendjährigen Feier der Stadt Rom verfasst ist, ferner C. I. 189. 
193, beide aus der Zeit des M. Aurelius, und (/J,,),. LI p. 168 n. 3, wo 
das Fest rOec}tcx.IIBla erwähnt wird, so dafs die Inschrift nicht vor 238 
n. Chr. gesetzt werden kann. 

l\lit diesen Inschriften können wir freilich die unsrige nicht ganz 
auf eine Linie stellen, da die Zahl der Beispiele hier viel geringer 
und daher die absichtliche Consequenz der Schreibung nicht so evi
dent ist; immerhin kann aber wohl mit einiger Wahrscheinlichkeit die 
Zeitgränze, nach der die Inschrift entstanden ist, bis etwa auf Hadrians 
Principat herabgerückt werden. 

Auch der eine Fall von et für·ein von Natur kurzes L, {JaöBl~Q'I'
'la{; Z. 24, weist auf diese Zeit hin. Diefs ist zwar zu allen Zeiten ein 
nur vereinzelt vorkommender Schreihfehler geblieben, aber doch ist 
derselbe, in Folge einer beginnenden Unsicherheit in der Prosodie, in 
der späteren Kaiserzeit häufiger als früher. Wenn C. I. 214 (01. 115, 1) 
lJ"M'Hfl.Bla{;, (/Jt), • .A, 56 n. 1 Z. 72 lJ>t').aya-3-Bla geschrieben ist, so 
möchte ich darin weniger eine orthographische Abweichung, als viel
mehr eine unrichtige, oder vorsichtiger ausgedrückt ungewöhnliche 
Wortbildung sehen, die bei dem bekannten Schwanken in vielen Wör
tern, wie aX(!cX'lBta axea.,;la und a-xequla (Schneider ad Plat. civ. II 
p. 53), hat(!Bla haL(!la (Lobeck ad Soph. Ai. v. 682) a-MMöeta m3-

er nicht einmal das knrze und lange. unterscheidet und nur die Beispiele Elurlio. 
und f/',A.ai'rl,'iE(a anführt, die beide, wie icll gezeigt zu habeu glaube, mit dieser 
Frage nichts zu thun haben. Für Vt und 0. allerdings kommt mehrmals Ei vor, noch 
häufiger für !1, eine Verwechselung, die rur die makedonische Zeit so charak.teri
stisch ist wie fiir die spätere die von tt und,; vgl. <l>tA.. rp. 464 (bald nach 298 v. 
Chr.), wo unter anclern t1o.tJ.El, Ilrll?ur~arlTO, Otaft{lIEt (als Conj"llDctiv) vorkommt. 
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.:Jaola, EVt1E{JEta wt1e{Jla u. a. nicht auffällt. In der spätem Kaiserzeit 
dagegen finden sich Fälle wie :A.reoÄEtVa(!Wr; C. I. 275 rvflvaaUa(!xr}
aar; 254 ~XeL(!otpO(!uJv Ross Demen Nr. 8 B 3. (/Jt),,{a'&w(! r p. 554. 
d p.168 nr. 3 Zoellor; (statt Zwt).or;) ibid. ~v.:Jc[tlvor; ibid. Letztere 
Inschrift, eine der spätesten attischen, enthält also allein drei Beispiele 
davon, und zeigt so recht deutlich, wie die Unsicherheit in der Proso
die immer mehr um sich griff. 

In s y n t akt i s c her Beziehung zeigt sich in der Inschrift eine 
Eigenthümlichkeit, die auf eine sehr späte Entstehung derselben hin
zuweisen scheint, der ganz barbarische 'Gebrauch der Modi in den Fi
nalsätzen.' Es kommt nämlich in derselben örewr; mit dem Optativ 
nach einem Präsens vor (Z. 20 fliluv - ujj XOt1fl1J'&fi, örewr; fl1Joi
reO'&E '&~o b.lEttp.:Jeh) fl1JOe xa-&oltywe1J.:Jel1J etc.), zweimal sogar 
r.6r; llv mit dem Optativ (Z. 12. 27). Endlich muss auch Z. 4 entweder 
önwr; allein oder önwr; llv mit dem Optativ gestanden haben, denn 
wenn auch die oben vorgeschlagene Ergänzung des Anfangs der In
schrift verfehlt sein sollte, so lassen doch die erhaltenen Buchstaben 
0("1~1 .....•.••• EIH deutlich eine solche Satzbildung erkennen. 
Diesen vier Beispielen steht nur ein einziges Z. 10 mit fva und dem 
Conjunctiv gegenüber. Nun lässt sich allerdings nicht leugnen, dafg 
in Betl't'ff der Modi in den Finalsätzen in den Inschriften Abweichungen 
von der strengen Regel nicht selten sind, aber nach einer ganz andern 
Richtung hin. Es kommt nämlich sehr häufig, und soviel ich beob
achtet habe in Inschriften aller leiten, der Conjunctiv nach einem 
historischen Tempus vor, z. B. (])tÄ. r, 464 Z. 14 öteUx/J'r; oe xai 
vreee xEealar; xai La'&ov, örewr; ll" öo3-fi '&fi .:Juji Elr; '&a IIa"a37J
"ata '&~ reirell(!. Rangabe 813 Z. 21ff. reeOE1;(!itpa'&o -- Aretf.le
).1J.:Jfj"at, önwr; - Ent,&E}.,wat '&ar; .:Jvalar;. Aber diese Anomalie ist 
auch in den Werken der Litteratur bekanntlich zu allen Zeiten häufig; 
in den Inschriften herrscht sie so ausschliefslich vor, dafs das Vor
kommen eines Optativs in einem Finalsatz eine grofse Seltenheit ist. 
Bei weitem auffallender ist allerdings orewr; ll" mit dem indicativm 
futuri in dem Schreiben des Proconsuls Q. Fabius Maximus an die 
Behörden von Dyme C. I. 1543 xai Afltpa"lt1ar; '&[q; Are]': "'0" §i"W'JI 
a'&(!a'&1J[r~ örew]r; llv [.u~ n)(!o'&6(?o" EnaVEta[t neo)r; 01xov etc. 

In dem Fall dagegen, wo im Hauptsatz kein historisches Tempus 
steht, haben nicht nur unzählige Inschriften der frühem Zeit immer 
der Regel gemäfs den Conjunctiv, sondern auch noch in dem Gesetz 
des Hadrian C. I. 355 Z. 57 steht derselbe. Dagegen ist mir nur eine 
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emzlge attische Inschrift bekannt, die in dieser Beziehung ungefähr 
mit der unsrigen auf gleicher Stufe steht, C. I. 356, die nach Böckhs 
Beweisführung aus dem Jahre 305 n. Chr. stammt. Gegen Ende der
selben heifst es ,,8&11 ',;tllt - dU'X;''YjatS avyxet1l'Yj.:iij, e'f'Yj MO" b
'rvxei" -reiJ" 'rOV ~rIJ1l6"os ~ xat 'reil" En:aexWJI otxaa'r'Yje1w" -rijs 
3' <', " C , 1_~..t' an:0qJaalJws -, on:wS xat 'rOV'rWll - TJ n:eoafjxovaa liJwtXta 
rLYlIOt'ro ". Noch barbarischer freilich ist flla 1%" mit dem Optativ, 
was in derselben Inschrift vorkommt 1). Ueberhaupt zeigt dieselbe 
einen viel tieferen Verfall der Sprache als ~ie unsrige, und wir dürfen 
uns daher durch die Uebereinstimmung in jener syntaktischen Er
scheinung nicht verleiten lassen, jene bis zum Anfang des vierten Jahr
hunderts herabzUfÜcken, was auch andere sachliche und formelle 
Gnmde verbieten. Nur soviel können wir daraus entnehmen, dars die 
Inschrift der spätern Kaiserzeit angehört; nähere Bestimmung ist bei 
dem in dieser Hinsicht sehr dürftigen Material unmöglich. 

In sachlicher Beziehung endlich enthält die Inschrift zunächst 
Einiges, was am besten zu ihrer Entstehung in der Kaiserzeit passt, 
wie die Erwähnung des Areopags Z. 34 (vgl. Ahrens de Athenarum 
statu politico et litterario p. 35), die Aufstellung des für die Epheben 
ausgefertigten ~xemplars im Diogeneion (Z. 39); denn obwohl dieses 
Gymnasium schon früher erwähnt wird, scheinen doch derartige Denk
male erst in der Kaiserzeit , wo das andere Gymnasium der Epheben, 
das Ptolemaion, nicht mehr vorkommt, dort ;lufgestellt worden zu 
sein. Viel Bestimmteres als hieraus ergiebt sich aber aus der Erwäh
nung des Rathes der Fünfhundert Z. 35. Denn dafs dabei die frühere 
Zeit, wo er bekanntlich von Klisthenes bis zur Errichtung der Phylen 
Antigonis und Demetrias diese Mitgliederzahl hatte, gar nicht in Frage 
kommen kann, wird nach dem bisher Gesagten von selbst einleuchten. 
Es kann sich also nur um den nach längerem Bestehen der Zahl Sechs
hundert wiederhergestellten Rath der Fünfuundert handeln. Desshalb 
ist die genauere Bestimmung, wann diese Wiederherstellung stattgefun
den habe, für unsere Inschrift von entscheidender Wichtigkeit. Böckh 
C. I. 1 S. 902 zeigt, dafs diese Wiederherstellung nothwendig in die Zeit 
zwischen den Kaisern Claudius und M. Aurelius fallen muss; da aus die
ser Zeit keine Zeugnisse über die Mitgliederzahl des Rathes vorliegen, 
könne die genauere Zeitbestimmung nur durch Vermuthung stattfinden; 
ein bestimmter Anhaltpunktfür eine solche liege aber darin, dars nur e i n-

1) fJla t1A t:tjjJ' 'rotOVfoTqonWlI t1tOXl.IjO'EWlI 01 Tidot ixxonlllu, "E~ äJl 
lCaTalC0/l-IO'.:J.EiElI, ytYlltUO'XETt ete. 
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mal während dieser Zeit eine Veränderung in der attischen Verfassung 
eingetreten sei, die von Einßuss auf die Zusammensetzung des Rathes 
habe sein müssen, nämlich die Errichtung der dreizehnten Phyle 
Hadrianis unter Hadrian, und mit dieser werde dann wohl die Her
stellung der alten Zahl verbunden gewesen sein. Diese Vermuthung 
lässt sich jetzt bis zu einem hohen Grade von Wahrscheinliebkeit 
bringen. Denn zu den Zeugnissen, dars die Zahl Sechshundert zur Zeit 
des Claudius noch bestanden hat 1), kommt nämlich für das Principat 
des Traian hinzu (j)tÄ.. r p. 363 'H ig ~f}elov mxrov fJovÄ.~ xai. ~ 

N <l; I 'c .1'-' C >"_q.",, I \" <-
'fWV e!>axoO'udv xat 0 u1JfLor; 0 .LL~ "vatwv '1:011 af}xona eav'1:W'II 

~O(}tav&v. Die Inschrift, der eine längere lateinische mit Aufzählung 
aller Titel und Würden, die Hadrian damals hatte, vorangeht, ist im 
dionysischen Theater aufgefunden worden. Sie stammt nach ihrem 
durchaus nicht misszuverstehenden Wortlaute nicht, wie Kumanudes 
will, aus der Zeit zwischen dem Archontat des Radrian und seinem 
Regierungsantritte, sondern aus seinem Archolltat (112 n. Chr.) selbstlI). 
Ebenfalls auf das Principat des Traian oder sogar auf das des Radrian 
weist (j)tUU'fW(! r p. 60 hin, wo der Rath der Sechshundert in einer 
Inschrift aus der Zeit des Pädotriben Demetrius Isigenes Sohn aus 
Rhamnus vorkommt. Denn dieser wird als Pädotribe sowohl (j)tl. r 
p. 353 im Jahre des Archon Hadrianus, als ebend . .A p. 381 im drit
Jahre nach der Anwesenheit des Kaisers Radrian zu Athen, also 
135 n. Chr., erwähnt. Kumanudes freilich bestimmt die Entstehungs
zeit der letzten Inschrift anders, indem er die Worte '1:f}I:f:OV &n-o 1:~r; 
iTrto1Jp.lar; 1:00 p.er1u'1:0V Kalua(!or; Tf}ai"avov :AOf}taVOV ~efJa-
0''1:00 unter Berufung auf C. I. 281 ,,&no ~r; :teov ~o(!tavoiJ n(!cJ

'f:1Jr; elr; ~:t~var; entofJfLiar;" auf die erste Anwesenheit des Hadrian 
vor seinem Regierungsantritt in Athen (112 n. Chr.) bezieht. Aber 
dann wäre ja die Inschrift im Jahr 115, also ebenfalls noch vor seinem 

1) C. I. 313. 320. 361. 480. 381. Dars auch letztere Inschrift, wie schon 
Blickh vermuthete, aus der Regierungszeit des Claudius stammt, ist jetzt sicher 
dnrch <l>tl. LI p. 332, wo derseihe Ti. Claudius Novius vorkommt. Wenn 
übrigens Kumanudes sagt, dars die im Philistor stehende Inschrift aus ir gen d 
einem der vierzehn Regierungsjahre des Claudius sein müsse, so hat er die Worte 
Z. 3 a(!xu(!t01~ Nt(!01VOr; Klav,J(ov Kalaa(!or; TE(!fWV'XOV nicht heachtet; denn 
bekanntlich wnrde erst 50 n. ehr. (Tac. anno XII 25) L. Domitius unter jenem 
Namen von Claudius adoptirt. Die Inschrift im Phi\. ist also aus einem der Jallre 
;'0-54, die im C. I. wohl einige Jahre früber, da hier jener Novius einige von 
den dort ihm beigelegten Ehrenämtern noch nicht bekleidet. 

2) [Vgl. Henzen annali dell' instituto archeologico 34, 1862 S. 137ff. und 
Mommsen C. I. L. 3, 550. E. H.] 
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Regierungsantritte verfasst, während er doch in derselben atJ'JoxecnW(! 
und o8{1aor:Or; heiTst! Da also jener J)emetrius sein Amt seit den letzten 
Jahren des Traian und fast die ganze Regierungszeit des Hadrian hin
durch bekleidet hat, so ist jene Inschrift mit überwiegender Wahr
scheinlichkeit in die Zeit des Hadrian zu setzen. Ganz sicher endlich 
ist diefs der Fall mit drei Inschriften aus den Ruinen des dionysischen 
Theaters, die (]),).. r, 364. 463-. 565 mitgetheilt sind und alle über
einstimmend lauten AV7:ox(!a'Joea Kaloa(!a .:tBOV T(!ai'avoV llae
':hxov VtoV, 3-8oV N8(!ova vtwv6v, ~O(!taVOv o8{1a01iOV ~ 8g 
:A(!Blov narov (1ov).~ xai ~ {1ovÄ.~ niiv X xai 0 d~flO(; Snt
fl8).ovfleV7jr; 7:~!; 'Ee8'x.3-Yjtdor; (:Axaflanidor;, Oivr;töor;) cpv~r;. 
Von einer vierten gleichlautenden Inschrift ist offenbar (])tÄ.. LI p. 467 
der Anfang erhalten. Also hat der Rath der Sechshundert unter Ha
drian noch bestanden. Unter den Antoninen kommen aber immer nur 
fünfhundert vor, wofür ich, da die seitdem gefundenen Inschriften 
nichts zur genaueren chronologischen Bestimmung beitragen, auf Böckh 
verweise, und es ist also erwiesen, dars die Aenderung unter Hadrian ein
getreten sein muss; dann wird aber gewiss auch Niemand mehr an dem 
Zusammenhang derselben mit der Aenderung der Phylenzahl zweifeln. 
Der Zeitpunkt, wann diese beiden Aenderungen eingetreten, lässt sich 
nicht genau bestimmen, doch erscheint kein anderer so passend, als 
das Jahr t 32 n. Chr., wo der Kaiser (vgl. Corsini (asn Attici 11 p. 106, 
der ihn nur mit Unrecht zum zweiten Male Archon werden lässt) Athen ' 
besuchte und der Stadt mancherlei W ohlthaten erwies. 

Dars zwischen Claudius und Traian die Zahl Sechshundert unver
ändert bestanden hat ist an sich wahrscheinlich, da nicht die leiseste Spur 
des Gegentheils sich findet, und eine Bestätigung dafür würde vielleicht 
in der Inschrift (])tÄ.. r p. 564 zu finden sein, wenn nämlich Kumanudes 
gewiss sehr ansprechende Vermuthung (alt).. LI p. (70) richtig ist, dars 
der hier vom Areopag, dem Rath der Sechshundert und dem Volk 
durch eine Statue geehrte Dichter Q. Pompeius Q. f. Collina Capito aus 
Pergamum derjenige ist. auf den sich die Worte des Dio Chrysostomus 
or. 31 p. 400 ed. Emp. beziehen "7:0,, deiva öe 7:0V ~x8e~ Uav 

," , ) ( - , Q.'.t 1 .t 'I: ), notTJ1iTJlI, or; xat nae vfl'V nOT6 Xall1Tau8 ~n8u8t~(rt;O, ov.floVOV 
XaÄ.xoVv Eonixaotv, &lla xai :rtaea Mba,.deov." 

Aus der Erwähnung des Rathes der Fünfhundert ergiebt sich also, 
dars die Inschrift nicht vor 132 n. Chr., aber auch nicht lange nach 
der Mitte des dritten Jahrhunderts verfasst sein kann, denn um das 
Jahr 270 n. Chr. finden wir (C. I. 380) einen Rath von 750, noch 
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später am Anfang des vierten Jahrhunderts (C. I. 372) einen .von 300 
Mitgliedern, ohne über die Veranlailsung dieser Aenderungen auch nur 
eine Vermuthung wagen zu können. 

Innerhalb dieser Grenzen wird aber die Zeit der Inschrift näher 
bestimmt, indem dieselbe einerseits wegen des Schriftcharakters und 
des I, subllcriptum nicht nach dem Anfang des dritten Jahrhunderts, 
andrerseits wegen der Orthographie und der syntaktischen Eigenthüm
lichkeiten nicht wohl in der Zeit des Hadrian entstanden sein kann. 
Wenn ich für das Wahrscheinlichste halte, dars sie unter M. Aurelius 
verfasst sei, so bestimmt mich dazu die Erwägung, dars die ganze Ten
denz des Volksbeschlusses die ist, dem Feste der Eleusinien wieder 
mehr Glanz zu verleihen, wie dies z. B. Z. 12ft'. 27 ausgesprochen wird. 
Nun hat aber nach Hadrian auch M. Aurelius Eleusis besucht und sich 
in die Mysterien einweihen lassen (Iul. Capitolin. An!. Phil. c. 27) und 
dieses Interesse des Herrschers für den Cultus der eleusinischen Göt
tinnen musste natürlich bei der Denkweise jener Zeit für die Athener 
ein Antrieb sein, sich die Verherrlichung ihres Festes ganz besonders 
angelegen sein zu lassen. 

Berlin. W. DITTENBERGER. 

ZU STRABON. 
Bei Strabon 9, 442 liest man: - ~JI 't;cji dw't;lrp - nsdlrp' 

't;ov't;o 0' Ea't;l, n).TjaloJi - 't;~~ BOtflTjloo~ IIp:''1]r; h p.8a'(J p.b 
-r.:. "" J' '.t' , I , r nwr; 't;'(J ~6't;'t;a",ub M)(]JOt~ ue tut 0 I, ~ nSfltx",Stop.6JloJl· nSflt ov 

<zr '.t <f " )\ (I A J I (" , 
L6.atOuO~ OV't;W!; etflTjxsJI' 1] Ot1] atuvp.ovr; tSflOV!; Jlatovaa xo",w-
JlOV~ I dw-rlrp b nsdlrp u. s. w. Ebenso las schon Stephanos , der 
aus unserer Stelle in seinen Artikel dwnO'll die Notiz aufnahm: fan 
oe -ro nsolO'll aUra xa:f' !av-ro lölotr; ~flSat nSfltsxoP.6JIOJI, und 
das wunderliche lolot~ sich erklärte, wie es eben gieng. Die von Stra
bon angezogenen Verse des Hesiodos und seine eigenen Worte 14, 
647: ~oxovat 0' 6lJlat MciY"1Jnr; d6).pWJI &norO'/lOt -rwv Inot-

, , "'.t " 1_. r.:. , , , , <zr , xTjaanwJl 't;a a tllvp.a 0'11] lfJ' ~6na"'tll, n6'1t WJl p1]atJl L6.ato-
oo~ (folgen die oben bereits citirten Verse) scheinen mir aber keinen 
Zweifel daran zu lassen, dass auch in der ersten Stelle )"Opot!; de 
01, d v p. 0 t r; herzustellen ist. A. K. 



AD AELIANI EPISTOLAS. 
Epist. 1 p. 175, 4 iyw "8 nalau}" J~ 'H ~m'&6.fiv"'!lbo~ . 

) ~..t ' ..t - Q. 1 C 'J" " fJ' 
aVff)~ utWOOV!l1}" 'f:t U(}aaaf, ".e(}",U". W~ ov" aa!l8JIo~ e",a 0!l1}", 
nl1}af,aaa~ 'l"tX~ !lb Qaya~ el'aaa, ~q>e(}n;Vaa~ "i xai ",ala d
a",ivw~ 'I"~~ w(}a~ h(}vY7Jaa. Haee qui non recte procedere intellexit 
H b . 't C ,. , , 21 fJ' l' \ ere erus, eomeCi w~ OVJI aa!l6"1}~ liAa 0!l1}" 1t"'1}ataaa~, 'l"a~ 

",i" eiiya~ e'taaa. Ne sie quidem loeus integer est. Scribendum 
opinor cJ~ oJ" lia!l8JI~ [da!lbr;~l ~lafJ6!l1JJI, 'l"tX~ ",iv eiiya~ i{aaa, 
~q>ef}1tvaa~ Je xai 7tÄ1}a,aaa~ !lala da",bw~ - hf}vY7Jaa. Ita 
dieuntur quae dieenda erant, mutuum fuisse utriusque desiderium. 
Verborum traieetorum non rara in bis epistolis exempla sunt. 

Epist. 2 p. 175, 11 cH!lEqWJl (j !la}.axo~ q>ellei ~7tb.otpe 

1"0 aXElo~ 7taJIV laxvf}w~, xai :iE(}!l1J ~nE).afJ8JI a13'1"oV (a13l"ol') 
xat {JovfJwv ~7t~(}:h]. In bis q>ellei Hereberus scripsit pro q>elUa, 
i. e. q>e.t).ala, quod ex q>eUa7:i! eorruptum esse suspieor. Hesycbius 
(])e.tÄal"a~·. ~l:io~ axJ.1}(}6~. Cetera expressit scriptor e Menandro 

. Com. gr. IV p. 98 
{Jov{JWJl i7t~(}f}1} I"CP YE(}Ont, .fiE(}!la I"e 
2 '1 • ), li7t61'.a{JeJl avl"ov. 

Superest vitium in ~7tlxotpe, quod eum parum apte dictum videatur 
(expeetabam potius 1tf}oalxotpe), neseio an ~7tE}.etfJe seribendum sit, 
eruris eutem deglupsit. cH!lE(}WV nomen in Thesauro Par. omissum est. 

Epist. 3 p. 175, 19 ~ na(}tX aoi ~1Jx";}.'1J' Non proprium 
nomen esse a1}xv).1J, ostendunt verba ~ na(}tX aol. In fine epistolae 
xai 'l"avI"a vn' dJlo(}amJ"ov '{aw~ ovoiv ",vaiv &glov, neseio an 
non nibil erigatur Ioci sententia, si seripseris 'taw~ o~ ovoiv !lvai'/l. 
Duas minas maneipij pretium fortasse scriptor ex Xenophontis Memor. 
11, 5, 2. petiit. 

Epist. 4 p. 176, 8 lyw ya(} a."'7teU"o~ Of}Xo" ~laaa~, ell"a 
!loaxlota avxlJw'/I naf}aq>v'&6vaa~ dnaM, xai Iv xvxJ.cp neqi 1"0 
aiJUoJl xal"i7t1}ga ~Äi!Ja~. Partieulam xai Hereherus deleri voluit, 
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cui ita assentior, ut pro anald, quo post /loa'Xldta facile caremus, 
anald10 scribendum censeam. In Aristophani loco, ex quo sua deri
vavit Aelianus, Acharn. 998 

xal, neel, ~O 'X,w(!lov ~l~cJa1O änav b xvdep, 
uhi änav non suo loco positum est, fortasse scribendum est 

xal, ne(!1, '1"0 'Xw(!lo'll ~l~da1O anaAa10 xvxlep. 
In sequentibus elni /lOt cJeinvo'll xai niat'llo'll e~'IIo~, xai ~eei1O 
M(!a~ ~;exd'lla;a XVAtXa1O, pro KAI quod ante niatvov legitur ma
lim HN, quae saepe confunduntur .. 

Epist. 5 p. 176, 16 ma~al, OtE/lWOV xal, 4JXOV'II (li(; o1'xov1o 
• 8l~ 'Cov" mmiiv ai/lfllovf;. Delevit 8110 H~cherus; forsan r.J108i ol'

XOV1o 'CoV1o amwva. Vitium item haerere videtur in verbis vno Tij10 cptl-
8eria1O ~1o arav. &'II:;eta~lwv ~/lä1O. noUci} xai xalcjj 'fcjj /le).n;t, 
uhi vereor ne vno prae sedulitate non recte dictum sit; forsan vno 
reponendum est, von ihrem FleiJse bewirthettm sie mich. Neque sana 
sunt verba xal, ~a a'll:h} 'Ca l'll ).et/llim n8el, aka yr;(!~, in qui
bus ne(!t. a~1:d Herchero delenda, mihi n8ell'/Jna scribendum vide
tur; vides quam nihil fere diflerant nEPIAVTA et nEPIAVnA. 

Epist. 6 p. 177, 7. Huius epistolae initium Hercherus ita edidit: 
xal, noi 'lt1o dno1:(!E1pet ""0 eeV/la, el /l~n ~~ 1:~'II Mov ~I-'fla}.ei 
/l~n ~1o ~~v 1:WV r8t~&'IIW'll cJta{J1a"at; o~ ra(! cJ~n;ov x8).eVa8'!t 
~/lä1O ~xnt8iv a~~6. Credo haec facilius expediri posse. Libri habent 
8l rae I-'~n et o~ o~nov xe'J.wa8t1O. Unde scribendum videtur xai 
n;oi ~l!> dn~(!e1/JEI, 1:0 ~8V/la; 8l ra(! /l~n ~~ 'C~'II Mo'll lt~tflaUi 
I-'~n ~1o 1:~'II 'fW'll ret~&'IIWV, noi cJta{J1ae~at; o~ d~nov xelEVa6tb . 
~l-'ä1O ~xmei'll a~~o. 

Sequuntur statim haec nd).at 1-'8'11 olv U}.ex~ät xaxov el'llat 
r81~llJ'II xaxog, nenla~8Wat 08 "v'll 00'1, ~xta~a ~nl, aoi}. Aper
tum esse opinor scribendum neni~~at, 6Ventu confirmatum est. 
Quod autem malum vicinum in malls habendum esse dicitur, sine acu
mine dictum est; ferendum dicerem si scriptum esset /lira xaxo'll81'11at 
r81~wv xaxog, quod responderet Hesiodeo n;~/la xaxog rel1:llJ'II. Sed 
verum esse opinor xaxo'll [xaxw'II] 81'11at xaxOg rel~W'll, e:Dtremum • 
malum, ut Sophocles xaxa xaxwv habitare dicit cum senectute. Fuerit 
igitur proverhium xaxo,. xaxwv r81~w'll xaxo1O. 

Epist. 7 p. 177, 21 rva I-'~ /lO'llOt a8 neet/lalvwnat 01)10-
'IIon Ot ~v Tfi n;ol.et, dlla ra(! xai dr(!oixog lewg. ~g 'Onw
ea10 ol'll xa~an8t(!daag 'Cl dcJtXW; Ante dr(!oixo1O lew!> requiro 
articulumj pro xa~an;8Iedaas; autem (sie enim dedit Hercherus pro 
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xona)'eÄ.aO'a~) seribendum esse xonei.aaafj ostendit Aristophanes Pae. 
721. reeteque sie ibi Berglerus tacite Aelianum correxit; eum secutus 
est L. Dindorfius ad Thes. v. xons;'avJlCtI. Suspecta item sunt sequen
tia ~n:6t '&a '&8 alAa xat A€po}.xOJl elf: e(!CtI'&a '&0 o,,0lla, xat '&aV'&a 
aJ1o(!, )'6Ct1(!)'ll! ~w)'n. quamquam id non prorsus dissimiü exemplo 
tueri lieet Fragm. 111 p. 241, 9 xal rcX(! e~1j '&fi racn(!1. xa, '&oir; 
~xsIJl'ljr; aX(!cn60''&E(!ot~. Fortasse tamen scripsit Aelianus )'8CtI(!)'1it 
O'V~cdnt. 

Epist. 8 p. 178, 13 HCtlf: olJ'JI ax",.a~6t ('&0 xaUar; '&W'JI O'CtI
",a'&CtlJI) xai '&~JI iln:e(! aV7:ov Xa(!tJl n:(!OO'ijxO'JI ~O'n'JI anan:o).all-
fJ ' 2'.1') , ,,, "~~-" ,( 1_ ".11 

aJlU'II' l!aJl u6 an:o(!(!F:VO''!b n a)' ar.MJ 61,"1 1"0 1j1l"'''6(/OJI "I Utl'JI-
O(!OJl xU(!n:w)' /lila xai qn)UCtIJI 'fV1l'JIO'JI; lnitio pro {;n:e(! cro'&oV 
praetulerim n:ae' cro1:ov. Post ~llh6(!OJl Hereherus exeidisse suspi
catur O'wlla. Probabilius fuerit corrigere '&l 1l'JI a;'M> s'{1j '&0 ~lleT6-
(!O'JI obo(!o'JI ~ Xa(!n:cdv - 'fV1l'JIO)'; 

Epist. 9 p. 178, 25 aU' dxxl~ovO't xa, 3-(!V1t'&ovO't'll eav'&ar;. 
Contra omnem omnium graeee loquentium consuetudinem baec dicta 
sunt pro axxl~onaL xai 3-(!v1t'&onat, quod ipsum reposuit Herche
rus; facilius credam interpolatoris verba esse ista ideoque delenda. 
Paulo post leguntur haec lcUJ.(!l! 1lE.. a}.owO', 7tClna xai xcnan:l
JlovO't)' fln:e(! '&ovr; ~(!')'aO'7:fj(!ar; '&01Jr; b a')'(!fjj, n:a(!o),'&CtlJI oe ~Ilcdv 
w(!at~onal. Conqueritur Cbremes de insatiabili aviditate meretricum. 
Pro «lowO't, quod vitii manifestum est, Hercherus «)'alovO', coniecit. 
Nisi magnopere fallor, scripsit sophista €p),wO't n:ana xal xcnan:l
'JIovO't, degl'Uti'Unt omnia et devorant, ut bic quoque synonyma scriptor 
ex parallelo coniunxerit. Pro w(!at~ona;' in seriptore, qui Atticorum 
dicendi usum· acerrimo studio consectatur, reetius fuerit w(!~~onat. 

In sequentibus verba ~fj ova '&cX O'xi).1j a(!ar; lacunosa sunt, neque 
restitui possunt. Quae autem bis inferuntur ~!.dll1jO'a 0' llJl (l1(!a"t) 
'E~'JI xaxtO'1:a an:olovlli'JI1j)' 01jfJatoa avlovllhrtjJl n:(!Or; 116 a(!a
Ilwor; IlEO'1j'JI .sI1:a ~ltfJar; ~r; '1'0 dtJlloWJI eX60'3-at 7:fjf: O'n:ovö~~, 
sanari posse erediderim. Hereherus "cro;,ovllhrtjJl fortasse dittograpbia 

• vocabuli an:oloVIlEJl1jJl. restat n:(!0r; "'6, quod non expedio." lpsum 
boe n:(!Or; ",e ostendere videtur in avlovllEJI'Ij'll verbum latere quale 
est w(!'t~o",i""l'JI vel 3-(!v7t'&o",i)'1jJl. Cf. Epist. 8 ovx dStw n:(!Or; 
116 w(!~~eO'3-at. Menander Fragm. CCXCI wr; ~ '&15m n:(!0r; 1:0~ 
fJlovf: w(!~~8'&at. Itaque seribendum suspieor O'av),ov",hrtj'JI, delicias 
facientem. Cf. Pbotius ~avlovO'.:tat· 3-e15n:'EsO'3-at. 

Epist. 10 p. 179, 9 wan:E(! s,w3-all8JI nots;'JI 'Eovf: 1:(!a')'ovr; 
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~/l6i,. Constans et perpetuus Aeliani usus postulat WC11C8e 0'3". Per
pauea quae repugnant exempla emendanda sunt, e. e. quod legitur in 
Var. Hist. XII 1 p. 122, 10 xa, h 'l"ounov o1;v b1C11f;Se slxo!: "0,, 
KVeOl1 xa.,;en),f)Ss. Seribendum xa, Ax 'l"ov";w,, wanse o~" slxO!;. 
In sequentibus 'l"aV'I"a '1ae 'l"Ob xai 'l"a ~q;a &"an:slftu ~avxlaJI 
'J"8 EXet" xai awcpelWsi", pro ~St" omnino seribendum 1%re"". V. 
Var. bist. IX, 33 et quae ad Athenaeum XI 407- adnotavi. 

Epist. 11 p. 179, 20 ftavf.ta '1ae ömll!: xai xadla{Jov w
'1"0". Pro rae, quod bic ferri non potest, scribendum cJ' l:1e" quod 
Aeliano familiare est. Contra rae restituendum Epist.19 p.184, 15, ubi 
non recte legitur wlf).,;e1oa cJi ),vaaf.tEJIo!:: sed idem eximendum est 
Ep. 16 p. 182, 18 f.ta),ta'l"a rae EOS0f.tf)V n:aeOJl'J;O!;, ubi requiro oe. 

Epist. 12 p. 180, 6 md!: cJe xal, ldcpflf) 'I"~V aex~" o"z af.tt-
, 'JI >I'" c: J ) \ l' "..t.w 

xe0";"i"a; evetVOt aea onw!: f)aav a" xv"e!;. ov rae f)" tuU", 
aU' iiaftono av'I"ov. In bis verba oui af.t"Xeo-r1)'I"a rectius, ut mibi 
videtur, legerentur post tdsi". 

Epist. 13 p. 180, 1'4 ~ rae ~avxla xat Tl) 1%rs,,, axol~" 'l"oi{; 
rij~ riJ!; xa),~v neao"f)'I"a Ivsera~6'fa,. Hercherus post 'l"ij!: riJ!: ex
eidisse suspicatur rsweroi!:, praetulerim tera"at!; vel ~eraC1'J"ijeat, 
qua forma utitur Aelianus Epist. 9 et Fragm. 264. Pro xal~", quod 
recte Hercherum suspectasse opinor, forsan ra),f)v~v seribendum est, 
placidam mansuetudinem. Cfr. Epist. 15 p. 182, 5 ggu!: n ralf)"oJl 
I" 'l"ii 1/JVxfi· 

P I t I 't \ J \ , .,. J' rI , N .,. \ , au 0 pos egl ur av u8 ovx OLu on:w!: areOtXo!: SI, xat ret'l"o-
at" ovx arafto!: naeotxo!:. Repugnant haee epistolae initio ubi lau
daverat rusticae vitae (areolxov (Jlov) simplicitatem et mansuetudi
nem. Non dubitandum videtur, quin l:1retO!; scribendum sit. Mox se-

t h '11' l" (J I, K 1 \ \ - 1 quun ur aee a""" w e",nan 'llr)f.tw" '&0 ClXawJI '&00 ,&eonov 
xa7:alvao", f.t1)oe as tJ ftvf.to!: I~ ),~fIf)v neoarhw. Pro t!: l~fIf)", 
quod aperte corruptum est, scribendum videtur 8!; )'aaflf)" i. e. 8!: 
v{Jet". Eadem voee plus semel utitur Aelianus in fragmentis, coniun
gens ille etiam laaflf)" xai v{Jetll Fragm. 155. Cnemonis nomen a 
Menandro petiit. V. Fragm. Com. IV p. 322. In fine epistolae malim • 
"av"a aot cpl)'s (vulgo cpl),a) n:aea cplJ.ov n:aearri),f.ta7:a. 

Epist. 14 p. 181, 1 ,,"ov-ro '10:;;" xexiecJayxa '1"0 cJt' arre),wv 
aot ),alüv, aUa f.t~ neo!; aav"oJl ae. Hereherus n:eO!; aV'I"oJi a8. 
Requiri opinor aUa f.t~ neO!; a' aV.,;o~. Ibid. 6 f.taxaetO" 08 
#rfJf.tat '1"0" IIeeaia Xa7:a ovo ,&eonov!;. Non raro Attici sie per
feeto fiY1)f.tat utuntur, nil igitur mutandum est. cf. Nat. An. VII, 20. 
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Epist. 15 p. 181, 22 ou öl ae ÖftW~ xat, ft~ {JOVI.Oft8'/lOJI 
~fte(!oJl ~fti'll "8'/Ila3-m aMoi xai, 'J'avz-a "etnt&aew~ xai 3-ewJI 
o(!lwv nftfl. Verba xai, 'J'av'J'a, quae lIercherus deleri voluit, ego 
ante alcJoi transposuerim. 

lbid. p. 182, 14 pilov z-avz-a 1ta(!al'lleat~ 'IIoovno~ el~ &"a-
3-0'11. Paulo audacius Hercherus scripsit 'JIoovno~ aot &"a3-&. Sufficit 
corrigere 'IIov.:tuovvro~ el~ &rci3-o'll: quorum verborum frequens est 
permutatio. Ad structuram cf. Aristoph. Vesp. 742 'IIov3-e'J'oVno~ el~ 
",a 1t(!&rfta-ra. 

Epist. 16 p. 182, 29 i1ti ftev rJ~ 'J'ov'J'Ot~ xat'llW~ o~X d1fJal
WI'II uov. Perictilosum est de talibus Iocis aliquid statuisse. Sensus 
fere tale quid postulat xatvw'II o~x llJl dl/JalftT)'II, hac conditione propo
sita novas res et a mea persona alienas non tentarim ego. uov e se
quentibus ortum videri potest. In postrema parte epistolae malim uv 
ftmot ooxei~ xll'll e~ 1tV(! älaa3-at. Vulgo uv f-lEv ft0t rJOX8L!O. 

Epist. 17 p. 183, 7 E1tei -rwv X(!T)(J7;WJI (6 mov'J'o~) xai im
f-lileta'll ",13-uat. Post xat Hercherus adiectivum excidisse suspica
tur; non minu's probabiliter conicias post X(!T)u,,;W'II excidisse 6$(!a'll. 
Paucis interiectis v.ix satis emendate scriptis sequuntur haec xai ~'IIa 
oIxOJ/ "'0'11 im) otJ(!a'llcjl -r01tO'll 1t&vra, ubi scribendum videtur 1tW
'J'a~. Turn Iegitur f-l~1tW -ro(favn}~ xaxla~ &'IIa1tlT)u3-elT) "ew(!"wv 
~3-T), c1J~ ~T)l.oZ"V1teLJI 'J'8 i~ 1tlov'J'oJi xai v1te(! X(!T)f-l&Z-W'll P(!O'llei'll. 
Pro p(!oveiv nemo monitus dubitabit quin p3-0'lleLV scribendum sit. 
c1J~ e coniectura addidit Hercherus, neque impedio; sed praestat opinor 
mutata interpunctione scribere ~T)lMV1t8tV rJi 8l~ 1tl.omov xai V1tE(! 
X(!T)f-l&Z-W'II p3-OJ/et'll' E~ &,,(!la~ alra~ ",~a1telT) ",av-ra xat, l~ -roV~ 
b otxa(f"'T)(!IOt~ ~~",o(!a~. Proverbii el~ &r(!,la~ alra~ perrarus 
usus est, sed quo praeter paroemiographos utitur etiam Athenaeus III 

83 CI », < ~,. ) 1 ,~~ 

p. • wU1te(! 8t~ ar(!La~ T)f-la~ atra~ a1t01tef-l1tW'II "'ov~ ~T)'J'OV'll-
",a~. Eadem paroemia obliterata esse videtur apud Philostratum Her. 
p. 309 K. eVxwf-le3-a o{;v ~1tOUWVL Avxlrp 'J'8 xai (J)vglrp ",a 
f-lev 3-T)Qla ",oi~ eav",ov 'J'OgOL~ 19e1ei'll, 'J'~'II oe V0C10V i~ alr&~ 
paUL 'J'QIl/JaL. Quae non assentior doctissimo editori praeeunte Leut
schio ad Paroem. p. 268 inde explicanti, quod caprae nunquam sine 
febre esse perhibeantur. Excidisse opinor &r(!la~ ante alra~, ut pestis 
devoveatur et in malam rem (el~ x6Qaxa~) abire iubeatur. 

Epist. 18 p. 184, 7 1to).v ~ ~ "'ij~ 3-al&'J''J'T)~ M(!ato'J'8(!ov, 
, CI , {J (J , " , ) < ~ 2 ~ , ~ xat av""'TJ 1tw'J'o'J'C(!a e atOu(!a~ exeL 'ra~ 1ta(! eaV1:T)~ l1II.1ttua!O. 

Haec sie fortasse ad saniorem rationem revocari possunt xai 'J'aV1:T)!O 
Hormes I. 28 
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1 {J (J , »1 \ ) < .~, ~ 
nt(I1:O't:lf~a~ e ato1:e~a~ 1: exet 1:a~ na~ eaV1:1]~ e",ntl}a~. 

Hercherus xat av.,;~ [oJaa] nUI1:01:8(!a (Je{JatO't:8(!a~ [xet. 
. 9 84 7 2 " , ) \ EPlst. 1 p. 1 , tfnClYTJrare /-lOt qJana" avn n8(!,a1:8-

(!a~ qJaal", hal~a" &ni vVfLqJf)~. Duxit haec e Platonis Theaet. 
p. 199 b 'f~" 'fW" g"oexa 11tta'f~fL1]tJ &".,;i 1:~~ 1:W" ow«Jexa ).a{Ji"w 

1:~" ~" eamcjJ oro" qJanatJ &"'fi 1t8(!ta1:e(!a~. Cf. Aelianus V. H. 
XIV, 14 10lxafLw ra~ &,,1:i n8~'C1'f8~a~ [xe"" qJM1:a". 

Epist. 20 p. 185, 6 ~ r~ «Je fL~1:1J(! äfLa xai 1:(!oqJo~ afY&1]. 
qJVUat «Je xai «JtXatOC1VJIf) xai awcp(!oav"f) , xai .,;aV1:a l'JI .,;oi~ 
&r~l~ cJbo(!w" .,;a xaÄ.ÄtC1'faXa~nw" 'fa XIlf)atfLw.,;a.,;a. Hercherus 
,,;~oqJ~ ~ av.,;~ et mox ')(lXI. 1:aV1:a [UO'JI] l" 1:0~ &reoi~ ob«J~w'JI 
1:a xaÄ.Äta1:a [xai 1:W,,] xa(!nw" 1:a X~f)atfLW1:a'fa. Equidem verba 
A" 1:01~ &r~ol~ loco suo mota et post aWqJ~oavJIf) transponenda ar
bitror, ut ad amussim respondeant iis quae initio epistolae leguntur 
rpvuat p.b e" 1:o1~ &r~ol~ xaÄ.a nana. Cetera lenius fortasse 
ita redintegranda sunt xa, z-av'J'a cJböeClJ" 'ES xalltu'ra xaencij" 
1:8 X(!1]C1/,fLW1:a1:a. A. MEINEKE. 

AEFULA NICHT AESULA. 
An den beiden Stellen des Livius, an welchen der in den Hand

büchern nach den Vulgattexten Aesula oder Aesulnm genannte Ort in 
Latium von übrigens nicht genau bekannter Lage vorkommt, 26, 9, 9 
(hier hat der Puteaneus aefulana) und 32, 29, 2 (aefulo der Bamber
gensis) und ebenso in der bekannten Stelle des Horaz carm. 3, 29, 6 

ne semper udum Tibur et Aesulae 
declive contempleris arvom 

(die Hss. des Porphyrio haben aefulae, die der übrigen Scholien etfule, 
und die beiden Pariser des Textes n und u bei Keller eful~) spricht 
die Ueberlieferung deutlich für Jie Form mit fj nur bei Velleius 1, 14, 
7 (aesulum) und bei Plinius 3, 5, 69 (aesolana) hat die sehr unsichere 
Ueberlieferung die Form mit s. Die mit f wird aber ausreichend ge
schützt durch das alte Gentile Aefolanus oder Aefulanus, welches ich 
in drei inschriftlichen Beispielen nachweisen kann (Gori 1, 158, 87; 
C. I. Gr. 3187; C. I. L. 1, 1555=2,3408). Daher istunzweifelha,ft, 
wie bei Velleius und Plinius, so auch bei HQraz zu schreiben Ae ful ae. 

E. H. 



ZU SALLUSTIUS. 
In Sallusts Darstellung des jugurthinischen Krieges findet sich 

eine chronologische und staatsrechtliche Schwierigkeit, die bisher un
beachtet geblieben zu sein scheint. 

Der Gang der Ereignisse ist nach der wohl zusammenhängenden 
und sorgfältigen Erzählung folgender. Nach Beendigung des thaten
losen Sommerfeldzugs 644 begab sich der commandirende Feldherr, 
der Consul Sp. Postumius Albinus nach Rom zurück, um rechtzeitig 
dort die Comitien abzuhalten (c. 36, 1. 3). Allein der Versuch zweier 
Volkstribune sich das Amt wieder auf das folgende Jahr zu verschaffen, 
verzögerte die sämmtlichen Wahlen dieses Jahres. Vermuthlich wer
den die Tribune gegen die Zulassung jener beiden zur Tribunenwahl 
für 645 Einspruch gethan haben (resistentibus collegis c. 37, 1) -
dars verfassungsmäfsig einer solchen Wiederwahl bei den Tribunen, 
die nicht magistratus populi Romani waren, nichts im ·Wege stand, 
ist sowohl aus andern Gründen wie auch durch diese Angabe selbst. 
aufser Zweifel - und haben sodann die zurückgewiesenen Tribune 
ihrerseits die sämmtlichen Comitien des Jahres verhindert, bis ihnen 
ihr Wille gethan sein würde. Denn im Uebrigen wurden zwar sowohl 
die Magistrate der Gemeinde wie die der Plebs in der Rangfolge gewählt, 
also die Aedilen der Plebs erst nach deren Tribunen, die Prätoren erst 
nach den Consnln, die curuIischen Aedilen erst nach den Prätoren; aber 
die Wahlen der patricischen und der plebejischen Magistrate sind in 
keiner Weise connex und durch die Verhinderung der einen Gattung 
wird die andere an sich nicht berührt!). - Durch diese Zwischenfälle 
mufs die Wahl der Consuln für 645 sich bis in dieses Jahr selbst hin
gezogen haben; denn die Erzählung giebt an, dars dem Nachfolger des 
Albinus durch die Verzögerung der Comitien die für die Operationen im 
Felde gegebene Frist verkürzt worden sei (c.44, 3: aestivorum tempus 

1) Es zeigt dies namentlich der Brief des Caelius ad (am. 8, 4. 
28* 
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comitiorum mora imminuerat), was nur dann einen Sinn hat, wenn die 
Comitien erst nach dem letzten December 644 stattfanden. Dasselbe 
ergiebt sich aus dem weiteren Verlauf der Erzählung. Der stellvertretende 
Oberfeldherr in Africa, des Consuls 644 Bruder A. Albinus, in Kennt
niss gesetzt davon, dars bei der Verschleppung der Comitien das Ein
treffen des neuen Oberfeldherrn so bald noch nicht zu erwarten sei, 
beginnt im Januar (c. 37, 3: mense Ianuario) 645 einen Feldzug gegen 
Iugurtha, der in raschem Verlauf zu einer Niederlage der Römer und 
zu einem schimpflichen Frieden führt. Dieser Friedensvertrag wird 
vom Senat cassirt. Darauf begiebt sich Sp. Albinus, nachdem er noch 
in Italien zur Verstärkung der africanischen Armee Truppen aus
geschrieben hat, zum Heer nach Africa (c. 39), wo er während eines 
Theils des Sommers das Commando führt (c. 44, 4: quantum temporis 
aestivorum in imperio fuit), freilich ohne das Gebiet des Feindes zu 
betreten, geschweige denn zum Schlagen zu kommen. Dars die Ver
theilung der Provinzen unter die endlich gewählten Consuln für 645 
später fällt als die Niederlage und der Friedensschluss des Aulus, wird 
ausdrücklich gesagt (c. 43, 1); allem Anschein nach machte erst die 
africanische Calamität jenem Wahlgezänk in der Art ein Ende, als der 
eine Theil der Tribune nachgab und die Comitien also zu Ende ge
führt werden konnten. Metellus kann demnach, zumal da er nach 
seinem Amtsantritt noch Truppen in Italien aushob (c. 43, 3. 4), erst 
spät im Sommer 645 nach Africa gelangt sein; und da er hier zunächst 

• das Heer reorganisirte und es eine Zeit lang in der Provinz Africa 
Uebungsmärsche machen liers, so ist es ganz begreiflich, dars er über
haupt in diesem Jahr nicht zum Schlagen kam, sondern seine Krieg
führung erst 646 begann. Denn, wie ich dies anderswo (R. G. 2, 149 
der 4. Ausg.) gezeigt habe, die Kriegsereignisse, die SaUust c. 46-73 
erzählt, von dem ersten Ueberschreiten der feindlichen Grenze (c. 46, 
5: infesto exercitu in Numidiam procedit) bis zu den Winterquartieren 
in der Provinz (c. 61, 2: exercitum in provinciam, qua - nicht quae 
- proxuma est Numidiae, hiemandi gratia collocat) und zu dem in 
die Zeit dieser Winterquartiere fallenden Zug gegen die Stadt Vaga 
(c. 68, 2) gehören einem einzigen Feldzug an, der nach dem Verhält
niss , in dem er zu Marius Consulwahl steht, nothwendig in das Jahr 
646 gesetzt werden muss. Von dieser Seite her ist also alles in voll
kommener Ordnung und der sachliche und chronologische Zusammen
hang der Ereignisse evident. 

Aber zwei Stellen in der ErzählungSallusts fügen dieser Darstellung 
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sich nicht gehörig ein. Einmal wenn es nach der Erzählung der Nie
derlage des Au1us und des Friedensschlusses heifst (c. 39, 2): ob ea 
consul Albinus . ... senatum de (oerhre consulebat, et tamen interim 
exercitui supplementum scribere, ab sociis et nomine Latino auxilitl 
accersere, denique omnibus mo dis festinare. Senatus ... decernit suo 
atque populi iniusBU nullum potuisse (oedus fieri. Consul impeditus a 
tribunis pZebis ne quas paraverat copias secum portaret, paucis diebus 
in A(ricam proficiscitur - so ist aus dem Gesagten klar, dafs diese 
Dinge Monate nach dem letzten December 644 vorfielen, mit dem Al
binus aufgehört hatte Consul zu sein. Der Anstand, dafs der gewesene 
Consul noch mit diesem Namen genannt wird, ist von keiner beson
deren Bedeutung; diese Nachlässigkeit im Ausdruck begegnet be
kanntlich nicht selten und kehrt zum Beispiel gleich c. 47, 4 für 
Metellus wieder. Aber dafs Sallustius in der That sich den Albinus 
hier als noch fungirenden Consul gedacht hat, zeigen die Worte sena
tum consuluit, die in ihrer technischen Eigenthümlichkeit nicht dem 
Proconsul, sondern nur dem den Vorsitz im Senat führenden Con
sul zukommen. Allerdings heifst es ähnlich bei Livius (44, 17) in der 
Erzählung der Votbereitungen zu dem Kriege gegen Perseus: designa
tos (consules et praetores) extemplo placuit sortiri provincias, ut, cum 
utri Macedonia consuli cuique praetori classis evenisset sciretur, ii iam 
inde cogitarent pararentque quae bello UBUi forent senatumque consu
Zerent, si qua de re consulto opus esset. Indess diese Stelle so wenig 
wie die des SalIust können den Satz umstofsen, dafs weder die de
signirten noch die gewesenen, sondern nur die fungirenden beikommen
den Beamten befugt sind den Senat zu befragen; und wo hiervon ab
gewichen wird, wird man nicht umhin können den Schriftsteller irriger 

. Vorstellungen oder wenigstens falscher Redewendungen zu zeihen. -
Den sachlichen Zusammenhang wird man sich wohl so zu denken 
haben. Sp. Albinus verliefs die Provinz offenbar in der Absicht bis 
zum Jahresschluss in Rom zu bleiben und somit alsdann das Imperium 
abzugeben. Als aber die Wahl seines Nachfolgers sich hinzögerte, 
fing er an sich Rechnung zu machen auf ein zweites Feldherrnjahr in 
Africa und verliefs, um sicb dieses nicht zu verschlagen, noch vor dem 
letzten December 644 Rom, um bei Ablauf seines Amtsj~hrs aufser
halb des Pomerium zu sein und also sein Imperium zu behalten. Da
mit hängt sicher zusammen, dafs der Bruder des Consuls, jedenfalls 
auf dessen Geheifs, den africanischen Feldzug trotz der rauhen Jahres
zeit bereits im Januar 645 wieder eröffnete. Als nun nach der Kata-
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strophe in Africa der Senat zusammentrat, berufen sei es von den 
Volkstribunen, wenn es deren damals gab, sei es von dem Interrex, 
konnte Atbinus, seit dem 1. Jan. 645 Proconsul, an dieser Sitzung aller
llings theilnehmen, wie in einer ähnlichen Stellung Pompeius, wenn der 
Senat im Tempel des Apollo oder sonst vor den Thoren zusammen
trat; UM wir haben keinen Grund zu bezweifeln, dars er dies gethan 
und also factisch den Senat abgehalten hat.' Gerechtfertigt ist damit die 
Darstelhmg, wie SaUust sie giebt, zwar in keiner Weise; aber er hat 
hier doch mehr in der Form als in der Sache gefehlt. 

Wenn hier ein zwar nicht geringes, aber doch nicht unbegreifliches 
Versehen des Schriftstellers vorliegt, so lässt sich von der zweiten an
störsigen Stelle kaum auch nur dies behaupten. Es ist dies die Angabe 
c. 43, 1: post Auli {oedus exercitusque nostri foedam fugam Metellus el 
Silanus consules designati provincias inter se partiverant. Jener Frie
densschluss fällt in den Januar oder Februar 645, die Wahl der Consuln 
frühestens in den Februar dieses ihres Amtsjahres, wahrscheinlich noch 
später; wie können sie demnach designati genannt werden? Denn dars, 
wenn die Wahl der Consuln erst nach dem festgesetzten Antrittstag er
folgt, sie gar nicht erst designati werden, sondern ex t,",-plo antreten, ist 
selbstverständlich und notorisch. Auch sonst macht diese Angabe 
Schwierigkeit: denn der Regel nach theilen die Consuln sich in ihre Com
petenzen erst nach dem Amtsantritt und wenngleich aus älterer Zeit 
einige Fälle vorkommen, wo sie aus besonderen GrÜnden bereits früher 
dazu schreiten (Liv. 27, 36. 44, 17. Decker 2,2, 120), so ist es doch 
sehr zweifelhaft, ob im siebenten Jahrhundert, nachdem das semproni
sche Gesetz die Theilung der consularischen Competenzen ein für allemal 
geordnet hatte, dies noch statthaft war. Indess es bedarf dieses Neben
grundes nicht; das zuerst angeführte Moment ist entscheidend, und 
will man nicht aDnehmen, dars der zwar nicht sehr gründliche, aber 
gewandte und sachkundige Schriftsteller sich in unbegreiflicher Weise 
hier verwirrt hat, so bleibt nur die Annahme übrig, dafs der überlie
ferte Text verdorben ist,' Nach meiner Ansicht ist statt consules desi
gnatz' zu schreiben consules de senatus sententia, welche letztere Formel 
wenigstens in Gesetzurkunden und auf Münzen bekanntlich abgekürzt 
wird DE' S' 8 1 ) und ohne Zweifel, eben wie das verwandte s. c., eine 

1) Vgl. wegen der Inschriften C. I. L. I p. 612, wegen der Münzen mein röm. 
Münzwesen S. 378. 453. Bekanntlich hat die Eingangsformel der le:lJ Antonia de 
Termensibus, wonach die Tribunen DESS das Gesetz rogiren, lange Zeit die Miss
deutung erfahren, als sei dasselbe von designirten Volkstribunen eingebracht 
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der wenigen allgemein gültigen Abkürzungen gewesen ist, die in der 
klassischen Zeit auch in historischen Schriften zugelassen wurden. 
Diese Abkürzung aber konnte von einem minder kundigen Schreiber, 
zumal wenn sie, wie hier, hinter COSS. stand, irrthümlich durch de
signati aufgelöst werden. Damit ist nicht blofs jener arge Uebelstand 
beseitigt, sondern auch erklärt, was ein Pragmatiker wie SaUust nicht 
unterlassen konnte zu erklären, auf welchem Wege bei der Theilung 
der Competenzen Africa an Metellus kam: es war der Wunsch des 
Senats, dem der College sich fügte. - In der neuesten Ausgabe des 
Sallustius von H. Jordan, die für diesen so viel behandelten Schrift
steller anstatt der früheren eben so weitschichtigen wie unzuverlässigen 
Apparate zuerst eine knappe und feste Textgrundlage geschaffen hat, 
ist dieser dem Herausgeber von mir mitgetheilte Vorschlag'bereits be
rücksichtigt worden. 

l\1it diesem Anstofs, den Sallusts Darstellung des jugurthinischen 
Krieges dem aufmerksamen Leser hervorruft, wird es nicht unpassend 
sein einen anderen in der Schilderung der catilinarischen Verschwörung 
begegnenden und nur zu wohl bekannten zusammenzustellen. 

Die Frage, an welchem Tage die erste catilinarische Rede gehalten 
sei, ist oft, zuletzt von Madvig (opttsc. 1, 194), Drumann (5, 456) und 
Halm in der Einleitung zu seiner kleineren Ausgabe der Catilinarien 
§ 17 behandelt worden, ohne dafs ein befriedigendes Ergebniss erreicht 
worden wäre. Denn Drumanns Interpretationen der einzelnen Stellen 
sind keineswegs genau, und Madvigs Resultat, dars die erste catilina
rische Rede in der Nacht vom 7. auf den 8. Nov. gehalten und also 
gleichsam zweien Tagen zuzuschreiben sei, ist ebenso ein Nothhehelf 
wie Halms Annahme, dars Cicero bei Niederschreibung der Reden sich 
um einen Tag versehen haben müsse. Indess scheint es nicht unmög
lich, wenn man blofs die ciceronischen Stellen ins Auge fasst, zu einem 
befriedigenden Ergebniss zu gelangen. Es wird nothwendig sein, so 
bekannt dieselben auch sind, sie hier zusammenzustelleIl. 

worden. Uebrigens findet sich sehr häufig de s6natus sententia und 6:J: senatus 
consulto, selten fI:J: senatus sententia (eie. ad tam. 1-2, 4, 1), vielleicht niemals de 
senatus COllsulto. Auch sind die beiden FOJ'Dleln im Werth nicht völlig identisch; 
sentelltia ist das Gutachten, consultum der Beschluss und dem entspricht der Ge
brauch der Präpositionen. Man kann vergleichen, dafs lateinisch nur de C01l8ÜÜ 

sententia gesagt wird, nie e:J: consilii consulto, da das consüium bekanntlich nur 
beräth, der Berathene aber nicht rechtlich verpflichtet ist dem Gutachten zu folgen. 
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1. Cicero pro Sulla 18, 52 schildert die von ihm abgehaltenen Con
sularcomitien und fährt dann fort: (C. Cornelius) inter falcarios ad 
M. Laecam nocte ea quae consecuta est posterum diem nonarum 
Novembrium me consule Catilinae denuntiatione convenit. Quae 
nox omnium temporum eoniurationis aeerrima fw:t atque acerbis
sima. Tum Catilinae dies exeundi, tum eetert:s manendi condieio, 
tum diseriptio totam per urbem caedis atque incendiorum constituta 
est; tum ...• (C. Cornelius) illam sibi officiosam provinciam depo
poscit, ut eum prima luee eonsulem salutatum veniret, . . . . me in 
meo lectulo trucidaret. 

2. Cicero in Cat. 1, 1, 1 .... quid proxima, quid supen'ore noete ege
ris, ubi fuen's, quos convocaveris, quid eonsilii ceperis, quemnostrum 
ignorare arbitrarisP . ... 4, 8: recognosce mecum noetem illam 
superiorem .... dico te priore noete venisse inter falcan'os , .. in 
M. Laeeae domum, ... 9 ... Fuisti. " apudLaeeam illa nocte, Catilina, 
distribuisti partes [taliae, statuisti quo quemque profieisci plaeeret, 
delegisti quos Romae relinqueres, quos teeum edueeres, discn'psisti 
urbis partes ad ineendia, confirmasti te ipsum iam esse exiturum, 
dixisti paulum tibi esse etiamnune morae, quod ego viverem. 
Reperti sunt duo equites Romani, qui ... sese illa l'psa nocte paullo 
ante lucem me in meo lectulo interfecturos pollieerentur. Haee ego 
omnia vixdum etiam coetu vestro dimisso comperi, domum meam 
maioribus praesidiis muniv.i atque firmavi, exclusi eos, quos tu ad 
me salutatum miseras , cum ~'lli ipsi venissent quos ego iam multis 
ac summis viris ad me id temporis esse venturos praedixeram. 

3. Cic. in Cat. 2, 6,12: quaesivi a Catilina, in nocturno eonventu apud 
Laeeam fuisset neene. 13 ... patefeci cetera, quid ea nocte egisset, 
quid in proximam constituisset, quem ad modum esset ei ratio to

. tius belli discn'pta, edoeui. 

Die einzige unter diesen Angaben, die eine positive Zeitangabe ent
hält, ist in ihrer Fassung nicht ganz klar und die Bezeichnung nox 
quae eonseeuta est posterum diem nonarum N ovembrium verschiedener 
Deutung fähig. Drumann, Madvig, Halm nehmen nach dem Vorgang 
von Ferratius den posterus dies nonarum Novembrium als gleichbedeu
tend mit posln'die nonas, d. h. den 6. und setzen demnach die 
Zusammenkunft bei Laeca übereinstimmend in die Nacht vom 6. auf 
den 7. Nov. Beispiele indess für diese Redewrise sind nicht beigebracht 
worden mit Ausnahme der Stelle des Tacitus hist. 1, 26, die in den 
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Ausgaben lautet postero iduum die; aber da nach dem Zusammenhang 
hier die Iden ohne Hinzufügung des Monats unmöglich gestanden haben 
können nnd auch in der Handschrift nicht die steht, sondern dierum, 
1st die Stelle als verdorben für den Sprachgebrauch auf keinen Fall 
beweisend 1). Andrerseits ist nicht nachgewiesen worden, dars da, wo 
es nicht zunächst darauf ankommt den Tag als postriduanus zu bezeich
nen, in gewöhnlicher Datirung der Sprachgebrauch postridie nonas Nov. 
statt a. d. VIII 2·d. Nov. zu sagen gestattet. Dagegen lassen Ciceros 
Worte sich ungezwungen dahin verstehen, dars posterus gar zur Dati
rung nicht gehört, sondern den Tag als den auf die eben vorher er
zählten Consularcomitien folgenden bezeichnet, die Datirung also nur 
in den Worten nonarum N ovembrium angegeben ist, gleich als wenn 
Cicero geschrieben hätte posterum diem, qui dies (uit nonarum Novem
brium. Danach wären die Wahlen auf den 4. Nov. gefallen, welcher 
Tag auch dem Kalender zufoJge comitial ist, und hätten sich die Ver
schworenen in der Nacht vom 5. auf den 6. im Hause des Laeca ver
sammelt. Es war natürlich und angemessen in der Erzählung den zeit
lichen und sachlichen Zusammenhang zwischen dem Ausfall der Wahlen 
und dem Ausbruch der Verschwörung dadurch hervorzuheben, dars die 
Verschwörungsnacht als die zweitfolgende nach dem Tag der Comitien 
bezeichnet ward. - Dars die Nacht, in der die Verschwornen bei Laeca 
sich versammelten, die zweitletzte vor dem Tage war, an dem Cicero 
im Senat die erste Rede gegen Catilina hielt und dars sie in dieser Rede 
als die nox superior oder prior von der unmittelbar dem Tage der 
Rede vorhergehenden, der nox proxz'ma unterschieden wird, steht 
ebenso fest wie dars der Mordversuch auf den Consul an demselben 
Morgen stattfand, an dem er wenige Stunden später seine Rede hielt. 
Hesterno die, heirst es in der zweiten catilinarischen Rede 6, 12, 
cum domi meae paene inter(ectus essem, senatum in aedem Iovis Sta
toris vocavi, rem omnem ad patres conscriptQs detuli - dars es un
möglich ist hesterno die von dem Vordersatz zu trennen und blors mit 
senatum vocavi zu verbinden, haben Madvig und Halm mit vollem 
Recht bemerkt. Danach ordnen sich die Ereignisse also in folgen
der Weise: 

1) Man hat auch vorgeschlagen lanuariarum oder Decembrium statt dierum 
zu schreiben. Vielleicht ist postero iduum dierum niclits als falsche Auflösung 
von postridie und der Tag gemeint nach demjenigen, an dem der Abfall der 
germanischen Legionen in der Hauptstadt bekannt ward. 
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prid. Mit. Nov. (Nov. 4) Consularcomitien 
non. Nov. ( " 5) 

.. Versammlung hei Laeca (noa; superior) 
VIII id. Nov. ( " 6) 

. . Mordversuch auf Cicero (noa; pf.'oa:ima) 
VII" " (" 7) erste catilinarische Rede 

VI" " ( " 8) zweite" " 
Unter diesen Voraussetzungen, und ich meine unter diesen allein, 

lässt sich auch die Angabe des Asconius (in Pison. p. 6) befriedigend 
erklären, dafs von dem Senatsheschluss, der die Consuln mit dictato
riseher Gewalt bekleidete, bis zu dem Tage der ersten catilinarischen 
Rede nicht, wie Cicero (in Cat. 1, 2, 4) ungenau angebe, zwanzig, son
dern achtzehn Tage verflossen seien, wobei sowohl nach der allgemei
nen Sitte als nach dem Zusammenhang Anfangs- und Endtag mitgezählt 
sein müssen. Denn jener Beschluss ist vom 21. Oct. (Cic. pro Mur. 25, 
51; in Cat. 1, 3, 7) und von da bis zum 7. Nov. sind achtzehn Tage. 
Dars aber hier, wenn irgendwo, Asconius genau gerechnet hat, kann 
keinem Zweifel unterliegen. 

Untergeordnete Bedenken können in diesem llo schwierigen Di
lemma nicht entscheiden. Man wird es auffallend finden, dafs die 
Schilderhebung des Manlius bereits am neunten Tage vor den Wahlen, 
am 27. Oct. stattgefunden hat. Aber dars Man1ius die Nachricht von 
dem Ausfall der Wahlen nicht abwartete, um loszuschlagen, wird all
gemein zugegeben; was kommt alsdann darauf an, ob er neun Tage oder 
einen Tag vor den Wahlen losschlug? Andrerseits lag es im Interesse 
der Optimaten, von denen die Festsetzung des Wahltages abhing, die 
Comitien hinzuzögern, bis die revolutionäre Partei zu offener Gewalt 
geschritten war, und dadurch entweder Catilina zum Rücktritt von der 
Candidatur zu zwingen oder mindestens ihm die Stimmen der Schwan
kenden zu entfremden. Auch stellt Cicero nirgends den offenen Auf
stand des Manlius als eine Folge der Niederlage seiner Partei in der 
Wahlschlacht dar. - Ein ernstlicherer Einwurf kann· daraus her
genommen werden, dafs die Comitien auf den 28. Oct. angesetzt ge
wesen zu sein scheinen. Freilich erfahren wir mit Bestimmtheit nur, 
dars dieselben am 21. Oct. hatten stattfinden sollen, aber am Tage vor
her durch Senatsbeschluss vertagt wurden (Cic. in Cat. 1, 1, 7 und 
pro Mur. 25, 51). Indess wenn nach Ciceros Angabe in der ersten ca
tilinai'ischen Rede Catilina den 28. für die Ausführung seines Mord
planes bestimmt hatte, und an diesem Tage eine Anzahl der angesehen-
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sten Senatoren sich von Rom entfernten, Cicero aber, der zurückblieb, 
den Mordplan vereitelte, so wird, namentlich nach Vergleichung der 
cOO'relaten Berichte in den Reden für Murena und für Sulla, nicht wohl 
·geleugnet werden können, dafs der Mordplan des 28. Oct. mit den 
Consularcomitien in Zusammenhang gestanden hat. Jedoch folgt daraus 
noch nicht mit Nothwendigkeit, wie auch schon von Andern (Halm 
a. a. O. A. 49) mit Recht hervorgehoben worden ist, dafs der Vorgang 
am 28. Oct. und der an den Consularcomitien zusammengefallen sind: 
was Cicero in der ersten catilinarischen Rede von seinen Gegenanstalten 
am 28. Oct. berichtet, ist anders gehalten als wo er über sein berühmtes 
Auftreten im Panzerhemd handelt. Man wird annehmen dürfen, dafs die 
Comitien auf den 28. Oct. verschoben waren, Cicero aber zunächst sich 
wieder durch eine Vertagung half und sie daher erst am 4. Nov. statt
fanden. Um dies ziemlich schwächliche Verfahren zu bemänteln ist, 
wie es scheint, in den Darstellungen die Vertagung umgangen. 

Aber, wird man sagen, alle diese Erwägungen scheitern an der 
bestimmt bezeugten Thatsache, dafs der Mordversuch auf Cicero un
mittelbar auf die nächtliche Zusammenkunft der Verschworenen bei 
Laeca gefolgt ist, ja die beiden Mörder aus dieser selbst weggegangen 
sind um die That auszuführen, während nach der obigen Aufstellung 
zwischen beiden Ereignissen vierundzwanzig Stunden liegen. - Gewiss 
legen Ciceros Worte diese Auffassung nahe; allein sie sagen doch, streng 
genommen, nur, dafs die beiden Mörder sich in der Zusammenkunft 
nicht blofs zu der ßlutthat, sondern auch zu deren sofortiger VoU
ziehung bereit erklärten. Wie wenn Catilina darauf erwiedert hätte, 
dafs er das Anerbieten annehme, aber dafs es für diesen Tag zu spät 
sei und auf den nächsten Tag verschoben werden müsse? Verschie
dene Umstände scheinen diese Annahme zu unterstützen. In den bei· 
den ersten catilinarischen Reden wird mit Nachdruck von den Vor
gängen an zwei verschiedenen Nächten gesprochen, während, wenn der 
Mordversuch auf Cicero sich unmittelbar an die Conferenz bei Laeca 
anschloss, es völlig dunkel bleibt, warum Cicero nicht blofs die vor
letzte Nacht erwähnt. In der zuletzt abgedruckten Stelle wird sogar 
deutlich gesagt, dafs in der ersten Nacht der Plan entworfen, die zweite 
zu dessen Ausführung bestimmt gewesen sei. Was kann die 'für die 
nächste Nacht festgesetzte Unthat' anders gewesen sein als die Ermor
dung Ciceros '1 Denn alle die andern Vornahmen, die in der Conferenz 
bei Laeca beschlossen wurden, die Anzündung der Stadt und so weiter 
sollten augenscheinlich erst nach Catilinas AMeise stattfinden, der un-
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bequeme Consul aber vorher beseitigt sein (paulum tibi 8BB6 8tiamntmC 
morae, quod ego viverem ). Ferner begreift man schwer, wenn der 
Mordversuch unmittelbar auf die Zusammenkunft folgte, wie Cicero 
in der Lage sein konnte den spät in der Nacht gefassten, am frühen· 
Morgen ins Werk gesetzten Plan vorher vielen angesehenen Männern 
mitzutheilen. Man kann zwar sagen, dafs bereits die ersten Morgen-

• besucher sich bei dem Consul eingefunden hatten, als die Möraer er
schienen, und Cicero diesen deren Erscheinen vorhersagte; aber da
gegen spricht, dars die Mörder auf jeden Fall die früheste Morgenzeit 
wählen mussten, so lange das Empfangzimmer noch leer war. Weit 
einfacher gestaltet sich alles, wenn die nächtliche Berathung bei Laeca 
sich so lange hinzog, dars Vargunteius und Cornelius ihren Plan um 
vierundzwanzig Stunden verschieben mussten; es ist sehr möglich, 
dars nur dieser Aufschub Cicero gerettet hat. Dars er diese Zwischen
zeit nach Möglichkeit in den Schatten stellt und für den Zuhörer ver
schwinden lässt, ist ganz in seiner Weise. In stiller Allmacht und 
Allwissenheit gleich der waltenden Vorsehung machte der grorse Con
sul die Pläne der Verschworenen augenblicklich zu Schanden; es 
schadete dem drastischen Etfect, sowohl wenn man die Quelle erfuhr, 
aus welcher diese Vorsehung sich informirte, als wenn die Zeitfrist be
kannt ward, die derselben zur Abwendung des Schlages verstattet war. 

Wenden wir uns nun von Cicero zu Sallustius, so erzählt dieser 
(c. 27), wesentlich wie Cicero selbst, die Conferenz bei Laeca, Catilinas 
Erklärung, dars er zum Heer abgehen werde, so wie Cicero gefallen sei; 
das Erbieten des Vargunteius und Cornelius diesen sofort aus dem 
Wege zu räumen: constituere ea nocte paulo post cum armatis homini
bus sicuti salutatum introire ad Ciceronem ac de improviso domi suae 
imparatum confodere. Curt'us ... propere per Fulviam Ciceroni do
lum qui parabatur enuntiat. Ita flli ianua prohibiti tantum facinus 
frustra susceperant. Niemand wird bezweifeln, dafs Sallustius die Zu
sammenkunft bei Laeca und den Mordversuch als unmittelbar auf ein
ander folgend betrachtet; aber wir sind gewiss befugt anzunehmen, 
dars er unter dem Einfluss der catilinarischen Reden schrieb und diese 
genauer studirt hatte als die Acten des Senats: das Missverständniss 
des Zusammenhangs, das Cicero seinen Hörern nahe legt, hat sich hier 
vollzogen. Natürlich ist bei ihm auch sonst der Zusammenhang der 
Dinge gänzlich verschoben: er (und ähnlich nach ihm Dio 37,30. 31) 
erzählt erst (26) den Ausfall der Comitien (4. Nov.); dann (27,1. 2) 
die Entsendung des Manlius; hierauf (27, 3 - 28, 3) die Zusammen-
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kunft bei Laeca und den Mordversuch gegen Cicero (6. 7. N ov.); danach 
(28, 4) das Losschlagen des Manlius in Etrurien (27. Oct.) und endlich 
(29, 1. 2) die Ausstattung der Consuln mit dictatoriseher Gewalt 
(21. Oct.), während in Wahrheit die Ereignisse in einer ganz anderen, 
zum Thei! gerade in der umgekehrten Folge eingetreten sind. Die von 
Linker vorgeschlagene Transposition, wonach der Abschnitt 27, 
3 - 28, 3 vor die Erzählung von Ciceros Auftreten im Senat am 7. Nov. 
gerückt wird, wird kein besonnener Philologe billigen, da sie weder 
zerrissene Satzglieder vereinigt noch auch nur ohne Aenderungen an 
dem überlieferten übrigens ganz unanfechtbaren Text durchgeführt 
werden kann; aber auch sachlich beseitigt sie nur einen Anstofs unter 
vielen. Vielmehr wird man sich dabei zu beruhigen haben, dars Sal
lustius ohne genaue Prüfung und nach ziemlich oberflächlicher Lesung 
insbesondere der ciceronischen Reden seine Darstellung niederschrieb, 
sichtlich bemüht die Dinge in einen pragmatischen Zusammenhang zu 
bringen, aber ziemlich gleichgültig dagegen, ob dieser Zusammenhang 
der wirkliche war oder nicht. TH. MOMMSEN. 

INSCHRIFT VON ASTORGA. 
Aus Astorga im Königreich Leon, dem alten Asturica Augusta, 

geht mir soeben die folgende neuerdings in der nächsten Umgebung 
der Stadt gefundene Inschrift in einem vorzüglich gelungenen Papier
abdruck zu: 

L' VALERIVS' L' L' 
AVCTVS' 

A VIVM • INSPEX' 
BLAESVS . A' 

5 L'VI'S'T'T'L' 

FELICIO FRAT 
An der Lesung ist nicht der geringste Zweifel; die Schrift ist die 

sorgfältige der antoninischen Zeit. L. Valerius l(ucia) l(ibertus) Auet'Us 
- - - - - - a(nnorum) LVI seit) t(ibl} t(erra) l(evis). Felicio frat(er feeit 
oder dgl.) Das ist klar und sehr gewöhnlich; aber was übrig bleibt, 
avi'Um inspex blaesus (als zweites Cognomen wird man doch blaesuB 
nicht nehmen dürfen), ein stammelnder Vögelbeschauer , ist desto 
sonderbarer. Weder inspex kommt so viel ich sehe sonst vor, noch, 
wenn man avium inspex für gleichbedeutend mit auspex nimmt, dieses 
letztere als Bezeichnung eines Amtes oder Geschäftes. E. H. 



ZU TACITUS AGRICOLA. 
Obwohl Tacitus Schrift über Agricola zu denjenigen Stücken der 

classischen LiUeratur gehört, welche in jüngster Zeit von der deutschen 
Philologie mit besonderer Vorliebe behandelt worden sind, und zwar 
ebensowohl in Bezug auf Composition und Inhalt wie auf die überaus 
schwierige Textesemendation, so scheint mir doch, so weit ich sehen 
kann, ein bestimmter Nachweis über die Veranlassung zu derselben, 
sowie eine einleuchtende Definition des litterarischen Genus, zu wel
chem sie gehört, noch zu fehlen. Wenigstens fillde ich in den mir zu
gänglichen Büchern, den Litteraturgeschichten sowohl wie den zahl
reichen Gesammtausgaben des Tacitus und Einzelausgaben des Agricola, 
auf diese Fragen keine befriedigende Antwort 1). Das durchaus hohle 
und windige Gerede von Walch <über die Kunstform der antiken Bio
graphie' geräth zwar mehr und mehr in die wohlverdiente Vergessen
heit, aber dennoch begnügt man sich meist damit den Agricola mit 
dem sehr allgemeinen Ausdruck einer <Lebensbeschreibung' zu be
zeichnen, während doch einleuchtend ist, dafs derselbe mit den sämmt
lichen auf griechisches Vorbild zurückgehenden biographischen Arbei
ten der römischen Litteratur, von denen wir wissen, mit der moralisch
encyklopädischen Biographie des Varro und Nepos und mit den bio
graphischen Memoiren des L. Voltacilius Plotus (oder wie er geheifsen 
haben mag) über Pompeius, des Nepos und Tiro über Cicero (die wohl 
mehr den Litterator angingen all' den Staatsmann), des L. Oppius und 
anderer über Cäsar, so wie mit der daran sich schliefsenden ausgedehn
ten Litteratur der Kaiserbiographieen 2) weder nach Inhalt und Absicht 

1) Doch muss ich freilich gestehen, dars ich die von Wex in seinen Prolego
menis S. 219 ft'. verzeichnete ältere Speciallitteratur keineswegs vollständig über
sehe. Dagegen glaube ich von dem seit dem Jahr 1850, bis auf welches das Ver
zeichniss von Wex reicht, über den Gegenstand erschienenen wenigstens nichts 
wesentliches übersehen zu haben. 

I) Sullas eigene von seinem Freigelassenen Epicades herausgegebenen Me
moiren bereiten schon vor auf die Sitten des Principat8. 
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noch in der Form das geringste gemein hat. Wenn auch von diesem 
Zweig der römischen Prosa nur weniges erhalten ist, so können wir 
uns doch aus dem erhaltenen und aus den Nachrichten über das ver
lorene eine ziemlich deutliche Vorstellung davon bilden. Die litterar
historische Biographie aber, die nach gelehrtem alexandrinischen V or
gang erst spät in Rom aufkam, kann begreiflicher Weise hier gar nicht 
zur Vergleichung kommen. Auch das psychologische Element der 
Historiographie, welches unter den römischen Geschichtschreibern 
Sallust zum ersten Mal betont hat, bietet keine Anknüpfung dafür 
einer Schrift wie dem Agricola ihre Stellung innerhalb der übrigen 
Schriften des Tacitus und in der römischen Litteratur überhaupt an
zuweisen. Selbst die handschriftlich überlieferte Aufschrift, Cornelii 
Taciti de vita et moribus Iulii Agricolae, obgleich offenbar hervor
gegangen aus den ersten Worten (clarorum virorum facta mores
que posteris tradere), deutet doch an, dafs man vita Agricolae allein 
als nicht ausreichende Bezeichnung empfand. Der Verfasser selbst be
ruft sich im Proömium (Cap. 1) als auf ihn entschuldigende Vorbilder 
auf die Autobiographieen des P. Rutilius Rufus Consul 649 d. St. und 
des M. Aemilius Scaurus Consul 639 und auf die laudationes des Pae
tus Thrasea durch Arulenus Rusticus und des Helvidius Priscus durch 
Herennius Sf\necio (Cap. 2), die ihre Verfasser unter Domitian mit 
dem Leben büfsten. Das, was den Agricola von der eigentlich biogra
phischen Litteratur unterscheidet, ist offenbar die pietatis professio, 
welche ihm nach seines Verfassers eigener Meinung wenn nicht Lob, 
so doch Entschuldigung eintragen soll (Cap. 3 am Schluss); und diesen 
eigenen Andeutungen des Verfassers über Veranlassung und Absicht 
seiner Schrift braucht man nur zu folgen, so wie damit die Form der
selben unbefangen zu vergleichen, um auf jene oben gestellten Fragen 
eine, wie ich glaube, durchaus befriedigende Antwort zu erlangen. 

Dafs Tacitus als Redner auf dem Forum und im Senat vom Be
ginn seiner senatorischen Laufbahn an eine hervorragende Stellung 
eingenommen hat, inter celeberrima ingenia fori noseri, wie er selbst 
von Aper und Secundus sagt (im Dialogus Cap. 2), ist bekannt. Mehr 
als aus des jüngeren Plinius übertriebenen Lobsprüchen (in den Briefen 
7, 20, 3 vgl. 4, 13, 10) geht diefs aus dem ganzen Dialogus hervor: 
für uns natürlich nur, die wir denselben trotz des noch immer nicht 
verstummten Widerspruchs für zweifellofs taciteisch halten. Aber· 
weder von den Gerichts- noch von den Senatsreden, die er gehalten 
(und gewiss hat lIr deren sehr viel mehr gehalten als wir aus den zu-
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fälligen Notizen in Plinius Briefen nachzuweisen vermögen), scheint 
er· jemals eine, wie das ja auch von alter Zeit her üblich war, behufs 
der Herausgabe aufgeschrieben und in buchmärsiger Form veröffent
licht zu haben; denn sonst hätte sich davon aller Voraussetzung nach 
irgend eine Nachricht erhalten. Tacitus war die längste Zeit seines 
Lebens nur ein praktischer Redner, kein Schriftsteller, und auch seine 
Lehre war, nach altrepublikanischer Art, nlU' die praktische durch 
Beispiel und Gespräch, nicht die theoretische durch Vortrag und Heraus
gabe eines Systems 1). Und die gleiche Stellung wie er nahmen gewiss 
viele der Besten seiner Zeit ein, die sich in den kriegerischen und 
bürgerlichen Aemtern des Reichs aus dem Ritterstand emporgearbeitet 
hatten. Politische Reden vor dem Volk, contiones auf dem .Markt, gab 
es in Rom nicht mehr, seit die Wahlen und die Discussionen von Ge
setzvorschlägen nur noch im Senat stattfanden. Dars selbst die Ge
richtsreden ihren alten politischen Charakter verloren hätten und zu 
Schaustücken der Schulberedtsamkeit herabgesunken seien, darüber 
klagt Tacitus selbst im Dialogus. Aber eine Gattung von contiones gab 
es noch wie von Alters her so auch in der Kaiserzeit, jene man möchte 
sagen unschuldigste und zugleich populärste Gattung öffentlicher Be
redtsamkeit aus dem rbo~ E1luJUX7:tXOJl, welche der directe Ausfluss 
der römischen pietas ist: die laudatio funebris, die Rede des nächst
berechtigten und qualificierten Verwandten auf den verstorbenen Ver
wandten bei dem funus privatum, die des vom Senat oder vom Kaiser 
dazu bestimmten Senators auf den Senator beim funus publicum, bei 
beiden der Regel nach in foro pro rostris gehalten2). Belege für die 

1) Schon desshalb wird man den facetiarum liber des Fulgentius de abstrusis 
sermonibus S. XXIV bei Lersch nicht mit Baase für eine theoretische Schrift des 
Tacitus über die Anwendung des Witzes in der Rede halten dürfen, sondern ein
fach zu den übrigen incredibilia dieses lügenhaften Autors stellen. 

2) Die Darstellung bei Marquardt 5 S. 58 und 362 ist zu gedrängt, um alle 
hier in Betracht kommenden Momente in gehöriger Schärfe auseinanderzuhalten ; 
doch ist hier nicht der Ort zu weiterer Ausführung des Gegenstandes. Nur diees 
bemerke ich: die Sitte war unzweifelhaft uralt, v!\,l. Polybios 6, 53. C.icero rech
net einige der mortuol'um laudationes zu den ältesten Resten der Prosa im Bru
tus 16,61. Irrthümlich wird von Marquardt S. 58 das Alter derselben nach Cicero 
de orat. 2, 11, 44 bezweifelt; denn C. Lutatius Catulus Consul 652 hatte, wie an 
jener Stelle deutlich gesagt ist, nur mit der öJfentlichen laudatio einer Frau, seiner 
Mutter Popillia, den Anfang gemacht. Die Magisterdissertation von Bermann 
Gralf de Romanorum laudlltiollibus commentatio, Dorpat 1862, 8., giebt ein sehr 
schätzenswerthes, fast zu verschiedenartige Diuge umfassendes Material, ist aber 
in der Verarbeitung desselben nicht glücklich. Auf den Agricola nimmt der Vf. 
keine Rücksicht. Auch ist zu verwundern, dars er, bei sonst sehr f1eifsiger Be-
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Allgemeinheit des Gebrauchs anzuführen ist überflüssig; bei den jungen 
Leuten senatorischen Standes scheint die erste öffentlich gehaltene 
Leichenrede, oft gesprochen in der soeben erst erhaltenen toga virilis, 
gleichsam das tirocinium in der Beredtsamkeit gewesen zu sein. Dafs uns 
von solchen laudationes funebres fast gar keine, und diese wenigen als 
nur zufällig erhaltene, nicht buchmäfsig aufgezeichnete Beispiele vorlie
gen, ist wohl nicht blofs ein Zufall, sondern in der Natur der Sache be
gründet: sie wurden ihres entweder noch sehr jugendlichen oder sehr 
individuellen, ausnahmslofs aber panegyrischen Charakters wegen gewiss 
nicht eben häufig von den Verfassern selbst herausgegeben. Nur diejeni
gen, welche hervorragenden Personen galten, wie die Rede auf den jün
geren Africanus, oder die von hervorragenden Personen gehaltenen, wie 
die Caesars auf seine Tante Iulia, erhielten sich in buchmäfsiger Form. 
Aber der Luxus kostbarer Begräbnissstätten veranlasste wohl nicht sel
ten, sie vollständig oder in gekürzter Fassung auf dem Grabdenkmal 
durch die Kunst des Steinmetzen in Marmor einhauen zu lassen: auf 
diese Weise sind uns drei laudationes funebres, die auf die Murdia (Orelli 
4860) und die beiden jüngst von Mommsen behandelten auf die Turia 
und auf die ältere Matidia (merkwürdiger Weise alle drei Frauen be
treffend) erhalten worden 1). Tacitus hielt als Consul im Jahr 97 die 
Leichenrede bei dem öffentlichen Begräbniss des Verginius Rufus (nach 
Plinius epist. 2, 1, 6); dafs er aufserdem früher oder später in seinem 
Leben bei Leichenbegängnissen öffentlich gesprochen habe, ist zwar 
nicht bezeugt, aber auch nicht unwahrscheinlich. In einem Falle aber 
würde er, hätte es der Kaiser erlaubt und wäre er selbst in Rom an
wesend gewesen, unzweifelhaft als nächstberechtigter Verwandter und 
gestützt auf das Recht der seltenstim Freundschaft und Geistesverwandt
schaft die Leichenrede zu halten gehabt haben: auf den Agricola, der 
ja, wie wir aus seinem Testament wissen, nur Frau und Tochter, des 
Tacitus Gemahlin, hinterliefs (Cap. 43). Aber schon im Jahre 90 hatte 
Tacitus mit seiner Gattin, in irgend einem auswärtigen Amt, Rom ver
lassen und war noch nicht zurückgekehrt, als 93 sein Schwiegervater 
starb (Cap.45). Halten konnte er ihm also die Leichenrede nicht; 
desshalb schrieb er sie auf, und, nicht eine förmliche laudatio funebris 
selbst, aber hervorgegangen aus der Redeform der laudatio funebris, 

nutzung der älteren Litteratur, doch die Zusammenstellung über die römischen 
laudationes in Taylors lectiones Lysiacae Cap. 3, in dessen Lysias London 1739 
4. S. 68011'., nicht gekannt hat. 

1) S. die Abhandlungen der Berliner Akademie von 1863 S. 455Jf. 
Hermes I. 29 
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. ist die uns vorliegende Schrift, die erste Schrift ihres damals schon in 
den Vierzigen stehenden Verfassers. Denn es darf nicht bezweifelt 
werden, dafs die Schrift noch bei Nervas Lebzeiten, da er Nerva Caesar 
aber nicht divus Nerva (wie in den Historien 1, 1) genannt wird (Cap. 
3), und während der dreimonatlichen Mitregentschaft Traians, also 
zwischen dem October 97 und dem 27. Januar 98, herausgegeben 
worden ist!). 

Sollte irgend jemand, dem diese Zeilen zu Gesicht kommen, die 
Neuheit des so eben ausgesprochenen Gedankens, der kaum auf den 
Namen eines besonderen inventum Anspruch machen darf, bestreiten, 
so erkläre ich mich im voraus bereit, den zweifelhaften Vorzug der 
Priorität dem berechtigten zu cedieren. Für diesen mir nicht unwahr
scheinlichen Fall füge ich noch einige Bemerkungen über die Form der 
Schrift hinzu. welche mich schon vor einiger Zeit wie von selbst zu 
jener Annahme geführt haben. 

Zunächst die Disposition ist die bekannte der Rede :prooemium 
(Cap. 1 bis 3), enarratio (Cap. 4 bis 45), epilQJJus (Cap. 45 Mitte bis 
46). Eingeschoben in die enarratio ist freilich ein Stück, welches in 
der Form und Ausdehnung, iu welcher es vorliegt, in einer Leichen
rede, auch in einer nicht wirklich gehaltenen, keinen schicklichen Platz 
findet: die Beschreibung von Britannien und die Erzählung von den 
früheren Expeditionen dorthin (Cap. 10 bis t 7). Diefs Stück ist eine 
selbständige historische Studie, kein blofs rhetorisches Stück, wesshalb 
der Vf. sich auch hier wieder wie im Prooemium entschuldigt (Britan
niae situm pOFulos quemultis scriptoribus memoratos non in comparatio
nem curae inge'lliive referam, sed quia tum primum perdomita est. ita 
quae priores nondum comperta eloquentia percoluere, rerum fide tradell
tur Cap. 10). ähnlich wie die wenig später geschriebene und umfäng
lichere Germania. In der später verfassten Darstellung der britannischen 
Ereignisse in den Annalen ist diese Studie frei verwendet und mannig
fach berichtigt und erweitert worden (z. B. in der Erzählung von dem 
Aufstand unter Suetonius Paulinus). Das rhetorische Kunstwerk wird 
durch diese Erweiterung über seine Sphäre hinaus und in die des histo
rischen Kunstwerks gehoben; wie denn auch der eigentliche Kern der 

I) Beiläufig bemerke ich, dars die längst von Mommsen in den Berichten der 
sächs. Ges. der Wissenschaften von 1850 S. 300f. hervorgehobene sehr bestimmte 
Beziehung der Worte Nerva Caesar re8 olim. disGociabiles 7niscuit pri71cipatum ac 
libertatem. auf den von Nerva dedicierten Tempel der Libertas restituta auf dem 
Capitol, dessen Inschrift vorliegt (Henzeu 5436), auch von den neuesten Heraus
gebern ilfnoriert wird. 
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Biographie, der Bericht über Agricolas britannische Verwaltung (Cap. 
18 bis 39) mit den eingelegten Reden des Calgacus (Cap. 30 bis 32) 
und des Agricola (Cap. 33 bis 34), nach Form und Umfang über die 
einer Rede gesteckten Grenzen hinausgeht. Und dennoch fehlt wiederum 
in der biographischen Darstellung so manches Detail, das man bei 
dem Redner nicht verlangt, bei dem Geschichtschreiber aber vermissen 
würde, besonders eine durchsichtige chronologische Grundlage. Das 
Jahr der Geburt des Agricola wird ja erst bei Gelegenheit seines Todes 
wie beiläufig angegeben (Cap. 44), das der Ertheilung der toga viritis 
fehlt ganz, und ebenso jede Jahresangabe beim Antritt der einzelnen 
Staatsämter bis auf die Zählung der Kriegsjahre in Britannien. Bei 
den prima castrorum rudimenta (Cap. 5) und dem Legionsbefehl (Cap. 
8) müssen eine Reihe rhetorischer Antithesen den Mangel von Angaben 
bestimmter Facta ersetzen: alles das natürlich in der Rede, nicht aber 
in der historischen Biographie. Die Germania geht auf dem einmal be
tretenen Wege eigentlich historischer Darstellung schon viel weiter, und, 
nachdem im Dialogus der Verfasser gleichsam sein stilistisches Glaubens
bekenntniss abgelegt hat, schreitet er dann erst, durch jene vorange
schickten Fühler seines Publikums gewiss, zu den gröfseren historischen 
Arbeiten, die schon in Angriff genommen waren, als er seine erste 
Schrift, eben die Leichenrede, veröffentlichte (Agricola Cap. 3 am Schluss 
non tamen pigebit vel incondita ac rudi "oce - der historische Stil des 
Tacitus erscheint im Agricola auch unter der mannigfachsten Verderbniss 
offenbar noch unentwickelt, wie ganz besonders schlagend die neuer
dings von Urlichs in der Eos 1, 1864 S. 549ff. angestellte Vergleichung 
mit dem Prooemium der Historien zeigt - memoriam prioris servitutis 
ac testimonium praesentium bonorum composuisse; Me interim liber 
honori Agricolae soceri mei destinatus professione pietatis aut laudatus 
erit aut exCltsatus). Ganz analog standen gewiss die beiden kleinen 
uns erhaltenen Schriften des saUust seinem gröfseren verlorenen Ge
schichtswerk gegenüber. 

Ferner das Prooemium selbst mit der viel besprochenen Bitte um 
Entschuldigung an das Publicum. Diese zu erklären würde man nicht 
nöthig gehabt haben zu so halsbrechenden Mitteln zu greifen wie die 
neu esten Herausgeber (Wex z. B., der sich jene Schlussworte des 
Prooemiums als ein in ganz moderner Weise der Schrift vorgesetztes 
Motto denkt, welches entschuldigt werde; - anderer zu geschweigen), 
wenn man sich die Worte gesprochen gedacht hätte, gesprochen vor 
einer gröfseren Versammlung von dem nächsten Anverwandten des 

29-
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Verstorbenen, der genau wusste, ein wie undankbares Geschäft das 
Loben selbst hervorragender Mannestugend sei in der aetas clarorum 
virorum suorum ineuriosa, der erst zeigen wollte, gegenüber der all
gemeinen Gleichgültigkeit, dafs das Verdienst seines Schwiegervaters 
wirklich eine 'IlIagna aliqua ae no bilis virtus gewesen sei, und im Stande 
das herrschende Gebrechen der öffentlichen Meinung, die ignorantia 
reeti und die invidia, zu überwinden. Freilich, politische Gefahr er
wuchs dem Verfasser jetzt nicht mehr daraus, in hoe beatissüno sae
culo, wie noch vor kurzem den Verfassern der ganz ähnlichen, nur 
mit ausgeprägterer politischer Tendenz geschriebenen laudationes des 
Paetus Thrasea und Helvidius Priscus: aber, was schlimmer war, na
tura infirmitatis humanae tardiora sunt remedia quam mala und in
genia studiaque oppresseris facilius quam revoeaveris. Und dabei ist 
doch auch nicht zu verkennen, dafs Agricola zwar gewiss ein vortreff
licher Mensch, ein tapferer und kluger Offizier, ein loyaler Unterthan 
und vorsichtiger Politiker war, aber doch kein Mann ersten Ranges wie 
Scipio und Caesar, ja nicht einmal eine so bekannte Persönlichkeit wie 
die Häupter der Opposition im Senat zu Domitians Zeit, wie Thrasea 
und Helvidius Priscus und Verginius Rufus und so manche andere, die 
vielleicht viel gröfsere Fehler hatten wie Agricola. Ihre Aufsehen 
machende Sittenstrenge wird Agricolas kluger Mäfsigung gegenüber 
(qui, quod est dlfficillimum, ex sapientia modum retinuit Cap. 4) schon 
in dieser Schrift deutlich von Tacitus getadelt. ~gricolas Verdienste 
waren stiller und bescheidener (Cap. 40 adeo ut plerique, quibus ma
gnos viros per ambitionem aestimare mos est, viso aspeetoque Agrieola 
quaererent famam, pauci interpretarentur; Cap. 44 bonum virum fa·· 
eile erederes, magnum Ubenter u. s. w.); daher begnügte !lieh auch 
Domitian damit, ihn unschädlich zu machen. Tacitus selbst legte auf 
die glänzenden kriegerischen Erfolge von Agricolas britannischer Statt
halterschaft kein übermäfsiges Gewi~ht; die reeuperatae provineiae 
gloria (Cap. 5) des Suetonius Paulinus stellt er höher (vgl. Cap. 16 
quod nisi Paulinus .. . propere subvenisset, amissa Britannia (oret.; quam 
unius proelii fortuna veteri patientiae restituit u. s. w.). Wie denn 
auch Agricola selbst in den Zeiten, quibus sinistra erga eminentes inter
pretatio (Cap. 5) überall bestrebt war, seine Erfolge bescheiden dar
zustellen (Cap. 18 nee Agricola prosperitate rerum in vanitatem usus 
expeditionem aue- victoriam vocnbat victos cont!"nuisse; ne laureatis qui
dem gesta prosecutus est; sed ipsa dissimulat!"one famae famam auxit, 

, aestimantibus quanta fmuri spe tam magna tacuisset); welches freilich 
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auch wieder das pessimum inimicorum genus, die laudantes (Cap. 41), 
zu seinem Nachtheil ausbeutete. Die stolzen Worte in der Rede des 
Agricola (Cap. 33) inventa Britannia et sub acta sind stark rhetorisch 
gefärbt. Einen solchen Mann mit dem sittlichen Ernst der Treue und 
Kindesliebe öffentlich zu loben bedurfte wohl der Entschuldigung vor 
einem in jeder Beziehung verwöhnten Publicum, wie das der Hauptstadt; 
und als Tacitus jene berühmten Worte schrieb at nunc (jetzt da er die 
Schrift herausgiebt) narraturo miM vitam de{uncti hominis venia opus 
{uit (wofür (uerit mit Roth und Urlichs zu schreiben allerdings wohl 
eleganter und den Gesetzen der älteren Sprache entsprechender wäre, 
nicht aber nöthig ist), nämlich weil er eine Lichtseite der Domitiani
schen Zeit darstellen will, so dachte er sich wohl noch in der Situation 
des Redners vor der Leiche, der mit dem naheliegendsten und beinahe 
unvermeidlichsten aller Gemeinplätze seinen von Rindespflicht dictier
ten Panegyricus entschuldigt, - quam non petissem [ut nunc eam pe
tiv'1 incusaturus tam saeva et in{esta virtutibus tempora, was er ja 
damals ohne Gefahr und mit sicherem Erfolg hätte thun können 1). 
Aebnlich schickt der Fortsetzer des Tacitus Ammianus Marcellinus, 
welcher seinen Vorgänger mehr studiert und nachgeahmt hat, als man 
gemeinhin annimmt, der Darstell.ung seines Helden Iulian einige ent':' 
schuldigende Worte voraus darüber dars fast alles, was er von ihm zu 
sagen habe, ad laudativam materiam pertinebit (16, 1, 3). 

Drittens der Epilog mit der affectvollen Apostrophe an den Ver
storbenen: tu vero {elix, Agricola, non vitae tantum daritate sed etiam 
opportunitate mortis (Cap. 45) und der in ihrem Ernste rührenden 
Klage, dars trotz der liebenden Fürsorge der Gattin doch dem suchen
den Blick des Sterbenden etwas gefehlt habe, die Gegenwart der Toch
ter und ihres Gatten. Die wirksame Form der directen Anrede des 
Verstorbenen (optime parentum) ist gewiss, auch wenn die laudatio 
gewöhnlich sich an die Hörer zu wenden pflegte und von dem Todten 
in der dritten Person sprach, häufig zur Anwendung gekommen. 
Mommsen (in der angeführten akademischen Abhandlung über die 
beiden Sepulcralreden S. 464) will zwar in der durchaus in jener Form 
abgefassten Rede auf die Turia nicht eine eigentliche laudatio, sondern 
eine in Form einer Ansprache abgefasste Grabschrift von rein indivi-

1) Wexcns Interpnnction nach incusat'W·us, welclle wenn auch nur auf einen 
Moment die Möglichkeit einer Anklage des Agricola von Seiten (les Tacitus snp
poniert, an sich ein Unding, und dann 'im Stil der Annalen den kühlen Gemeinplatz 
hinznfrigt tam saeva et infesta virtutibus tempora - beides aus vielen Grün
den zu verwerfen -, wird durch diese Annahme überßüssig. 
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dueller Art erkennen. Aber da der Anfang der Rede auf die Turia 
fehlt, so ist nicht einmal sicher, dars sie vollständig durchgeführt wor
den ist, und auch dafür hatte die griechische Theorie des Epitaphios, 
von der uns freilich bei Dionysios (in der sogenannten ~iX'J!'rj Cap. 6, 
wenn sie von ihm herrührt), Theon (in den n:flOrVfL'IIcXGfLcn:a Cap. 8 
n:Efli ~rxClJfLlov xai tporov) und Menander dem Rhetor (n:Efli ~n:t
IJEtXnXW'll Cap. 11 n:efli ~n:t~acplov) nur noch schwache Reste vor
liegen 1), gewiss ihre bestimmten Regeln. Hier, in dem Epilog des 
Agricola, ist die Anrede unzweifelhaft ganz an ihrem Platze. In der 
darauf folgenden Erwähnung der piorum Manes (gerade wie am Schluss 
der Rede auf die Turia: te di Manes tui ut quietam patiantur atque ita 
tueantur opto), in dem Zuruf placide quiescas, in der in ihrer Höhe fast 
an moderne Auffassung streifenden Aufforderung an die Ueberlebenden, 
das Gedächtniss des Verstorbenen durch die That. durch Nachahmung 
seiner Denkart, zu feiern und ihn so der rechten Unsterblichkeit theil
haft zu machen: wer möchte darin den mit richtigem oratorischen 
Takt empfundenen Schluss einer Leichenrede verkennen? 

Endlich der Stil der ganzen Schrift, der sich, wIe längst bemerkt 
worden ist, und zwar auch in dem eingeschobenen historischen Excurs 
Über Britannien, ebenso von der geJirängten Kürze der Germania wie 
von der anmuthigen Leichtigkeit des Dialogus unterscheidet, während 
erst die beiden späteren und gröfseren historischen Werke mit voll
ständigem Bewusstsein und vollendeter Kunst zum Gleichgewicht des 
grofsen historischen Stils, je nach dem Charakter des wechselnden 
Stoffes, sich erheben. Die pleonastischen Wendungen (wie vicit ac 
supergressa est; pronum magisque in aperto wozu Hofman-Peerlkamp, 
der ohne Noth promptum schreiben will, Parallelen gesammelt hat 2); 
saeva et infesta virtutibus tempora; /iducia ac robur; in huius sinu 
indulgentiaque educatus; magna emcelsaque gloria; quies et otium zwei 
Mal; intervalla ac spiramenta temporum und viele ähnliche Beispiele), 
die durchgeführten Antithesen (wie noscere provinciam, nosci emerci
ni; discere a perit;s, sequi optimos; nihil appetere in iactationem, nihil 
ob formidinem recusare; tum de sainte, mom de victoria; in bona nmore 
tanto maior laus, quanta in mala plus culpae; virtute in obsequendo, 

1) Vgl. Volkmanns Hermagoras S. 190ft'. Was Herr Caflianx in seinem Buch 
de l'oraison (unebre dans la Grece paienne, Valenciennes 1861, 8., über diese 
Dinge vorbringt, geht nicht sehr tief. 

2) Die Pleonasmen der Germania stellt Halm zusammen in den Münchcner 
Sitzungsberichten von 1864, 2 S. t 2 rr. 



ZU TACITUS AGRICOLA 447 

verecundia in praedicando; et vincere inglorium, et atteri sordidum; in 
deposcendis periculis eadem audacia, in detrectandis eadem tOT'f!tido; 
singuli pugnant, universi vincuntur; Cap. 8 und 19 sind besonders reich 
an rhetorischen Antithesen), eine ganze Reihe anderer rhetorischer Fi
guren (extra invidiam, extra gloriam; procul ab aemulatione ad
vers'Us collegas, proc'Ul a contentione adverS'US procuratores; noster 
Mc dolor, nostrum vulnm, nobistum nostrae absentiae condicione 
amissus; nobis l'Uctuosus, amict's trist;s, extraneis ignotisque non 

. sine cura; aeque dt'scordiam praepositoram eXt'tiosam, aeque concor
diam; si m 11, I suis virtutt"bus, si m 'U l vitt"is aliorum; a b sen s accusatus, 
ab sens absolutus und anderes), auf welche die Erkläret nicht aus
reichend aufmerksam gemacht haben, die Gemeinplätze (wie besonders 
Cap. 3 und Cap. 42), zeigen deutlich, dars wir es noch wesentlich mit 
Tacitus dem Redner, inter celeberrima ingenia tori nostri, zu thun haben, 
der sich aus der rednerischen Praxis in dieser Schrift zuerst, dann mit 
weiteren Schritten in der Germania und im Dialogtls nach Stoff und 
Form zum Geschichtschreiber bildete. Auch für die Kritik im einzel
nen scheint mir diese Beobachtung von Wichtigkeit, insofern sie, trotz 
der überaus unsicheren Textesüberlieferung, doch davor bewahren 
muss, der Inter.polation und Glossierung einen so grorsen Raum zuzu
gestehn, wie es neuerdings schon von Wex und dann ohne alles Maars 
von Hofman-Peerlkamp und Ritter geschehen ist; während Nipperdey 
mit mehr Maars verfährt (im Rhein. Museum 18, 1863 S. 350ff., hes. 
S. 359, und 19, 1864 S. 97 ff.). 

Uebrigens steht der Agricola, wenn er wirklich wie ich glaube 
eine in buchmärsiger Form publicierte laudooo tumbris ist, als solche 
keineswegs allein in der römischen Prosa. Das älteste Beispiel einer 
solchen nicht gehaltenen sondern nur geschriebenen laudatio (abgesehn 
von den für andere geschriebenen uud von diesen gesprochenen), von 
dem wir wissen, ist, wenn ich nicht irre, Ciceros -Schrift auf den jÜD7 

geren Cato, der liber M. Ciceronis, qui inscribitur laus Catonis (Gel
lius 13, 20 [19), 3), auf welche Caesar bekanntlich mit den beiden 
Anticatones antwortete. Doch mag es noch ältere Beispiele der Gattung 
gegeben haben. Zu den wenig älteren gehören offenbar die schon ge
nannten laudationes auf Thrasea und Helvidius Priscus; diese von Se
necio verfasst auf den Wunsch der überlebenden Gattin Fannia (Plinius 
epist. 7, 19, 5). Für die halb dilettantische Schriftstellerei der vor
nehmen Kreise des ersten Jahrhunderts, welche ungefähr die Mitte 
hält zwischen der rhetorischen Declama.ion und der politischen Partei-
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schrift, mag es kaum eine bequemere und zugleich wirkungsvollere 
litterarische Gattung gegeben haben als eben die schriftliche laudatio 
eines hervorragenden Mannes. Man könnte damit in gewisser Hinsicht 
die eloges der französischen Akademiker auf ihre Vorgänger vergleichen. 
Tadtus Neuerung bestand aber darin, dafs er diese beliebte Gattung 
anwendete, gedeckt durch die Pflicht der pietas auf einen minder be
kannten Mann, dessen hervorragende Bedeutung von der incttriosa 
suorttm aetas nicht gehörig beachtet worden war, und dafs er sie 
durch den Hintergrund, zu welchem eben die Eroberung von Britan
nien Veranlassung gab, über das blofs individuelle und formale Interesse 
hinaus zu einer allgemein historischen Leistung erhob. 

E. HÜBNER. 

ZU AELIANS FRAGMENTEN. 
In der Leipziger Ausgabe der Fragmente Aelians habe ich anzu

führen vergessen, dars Rasmus für die unter N. 135 vereinigten, bisher 
beziehungslosen Fragmente 

, • I l -) I " CI., \ t: I 
't"a 'r8Xva av'rCtJv a[}l!0U1av't"E~ Et~ nva all.CtJ Xat m:nare),r;v 

1 " >" ,,>, >, - .t' Q. linElI.aaarrEfj anCtJII.EV't"Ov, flall.a aVotx'rCtJfj all.oCtJV7:E~ utEpv-Etl!av 

o~ fl~V &nflCtJl!~'rOVfj ~rEJlnO flEivat 'rovfj naiöafj 1l0Vfj >, o.L, < , \ \ (, , - , , ~ 

all.01)veJl1lafj, uEl!all.x1)fj ral! 1) Vtx1) rEVoflEV1) 1lCtJv 1C1I.1)awv 'Jv 
längst den gehörigen Titel gefunden hatte, indem er in ihnen Bruch
stücke einer Schilderung der von Athenäus XII S. 524 aus Heraklides 
Ponticus berichteten Kämpfe der Aristokraten und rEl!rt[}Efj in Milet 
erkannte. Als älianisch und zu den obigen Fragmenten gehörig bezeich
net er demnach noch folgende Glosse des Suidas: 

IIEl!t{Jo),~: xa),ovnat OE ilno 'rWv b nEl!tfJo),fj rel!'YtOEfj 
<I '(J \ < , 1) n 'rVl! '1) xat Ot XEt(!CtJvax'rEfj. 

Aufserdem ist mit Rasmus für n),1)alov 135 b 13 n)'ovalCtJv und mit 
W. Dindorf im Thesaurus ~nnCtJv &rE),~V für tnnarE),1)V zu bessern. 

Uebersehen habe ich auch die Glosse in Cramers An. Par. IV 
S. 59, 27: &ooxlflaa'rOfj. AlJ.tavofj b 'rrp nE(!i n(!oJlolafj und, 
woran mich Rasmus erinnert, die Worte des Etymol. Gud. Tt1l(ß ar;
flalvEt 't"~v ~flE(!av xai r(!apUat öta 'rov ,ma' na(!a 'lai! 'rO 
Tt'rav rlvnat Tt1lfi1lofj, Tt'ravlCtJ xai Tt'ravlfj, xai het{}811 
( \ rr '<I cy "CY' E'.t 0. \ E'..t , vnox0l!ta't"txOJ! .I. t't"CtJ, CtJanEl! tfJtnvll.'1) tfJCtJ, tuOvEa tuCrJ. 

I ) I Jr..,' ,., ., 'l' \ \ 
'tz,1la1lofj I, awp01lE(!O'" .I.'tall.txCtJ'tE(!01l ral! Ef1'tt1l ev Otfj xqt nEi!t 
'toff Al),ta1lo~ Ötü.afJE. Nach nEl!i 't"ov fehlt ein Eigenname. Ras-
mus vermuthet '.Adarrofj. R. H. 
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2, 5 p. 18 (des ersten Bandes der griechischen Kriegschrift
steller von Köchly und Rüstow). oi /-lE,! ra~ lln6t~o, OV'H!; rJ x~1 
aw.fiijva, our ,,"a!; cp~aS6t!; niiv &/-laswJI, oi Oe A/-ln61~w!; ou.oxon6!; 
,,"axv noUov!; Eq>.fi61~av. Dars im ersten Gliede das Verbum finitum 
fehle, ist einlimchtend, dars es etwa ~n6~ovv, wie Köchly gesetzt hat, 
oder besser 1no~ov'P'l0, wie Haupt in dieser Zeitschrift 1, 254 vor
schlägt, gelautet haben möge, nicht unwahrscheinlich. Nur darf dann 
nicht mit Haupt lln6t~0, O'P'l6!; als daraus verdorben betrachtet wer
den, wie die Vergleichung der Stelle des Thukydides lehrt, welche 
Aeneas für diese Erzählung zum Theil wörtlich benutzt hat, 2, 4: -
,,"~an6/-l6JI0, EcpvrOV o,a ""~!; noÄ.6W!;, lln6t~ot /-leJl ~'P'H!; Ot 
7tÄ.610v!; Av axoup xai nT}Mji ,,"w'P OU)OWV {; X~~ aw.fiij'Pat· 
xai ra~ 'Z"6Ä.6VUdJl'Z"0!; ,,"ov /-lT}'PO!; ,,"a rtrvO/-l6JIa ~'P' A /-l n 61 ~ OV!; 
oi EXOn6!; ,,"OV!; otwxona!; ""ov /-l~ AXcp6Vr6t'P, Wa'l6 ou
cp.:t 61 ~ ° non ° V. ° l. Sicher dagegen scheint mir, und zwar nicht 
allein der Uebereinstimmung mit Thukydides wegen, dars bei Aeneas 
o t i cp.fi6t~av für Ecp.:t6t~a'P herzustellen ist. Wäre die Benutzung 
nicht eine sehr freie, so könnte man auf den Gedanken kommen, statt 
jenes 1no~ovv'l0 sei aus Thukydides EpVrOJI einzusetzen, wodurch 
ein dem Ausdracke des Originals entsprechender Gegensatz der beiden 
Glieder erzielt werden würde. 

4, 3 p. 24. Die Megarenser beabsichtigen einen Handstreich 
gegen die Frauen der Athener während der Thesmophorienfeier zu 
Eleusis; Pisistratos hört davon und legt einen Hinterhalt: 6 ÖE II6t
alo'Z"~~o~ axovoa!; n~06Y1Jo~6Va6JI. ~n6i Oe oi Ax ""wv M6ra
~W'P cd!; l6Ä.T}ffM6!; ani{JT}oall xai ano ""~~ .:taÄ.clz-""T}!; ~rivono, 
Asa'Paa,,"a!; 0 IIIJtolo'Z"~a'Z"o~ ,,"'dV A'P60~6V6v,,"w'P 'H dvo~wv 
2 I , ~ L Q. '1 , ,- 1 I ,. 
fix~~T}a6 xat utlJrpv'6t~6 ,,"OV!; nIl.6u1,,"OV!;, xat ,,"flJ'P 7tIl.OtWV, Ot!; 
arplxono, Arx~a'Z"~~ Ariv6'Z"o. Es fällt auf, dars nicht die auf 
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der Lauer liegenden Athener, sondern die im Anmarsch begriffenen 
Feinde als ~veo~eVone~ bezeichnet werden und dafs durch die Stel
lung der Partikel ";8 der beabsichtigte Gegensatz zwischen avo~e~ und 
nloia zu keinem besonders reinlichen Ausdruck kommt. Ich ver
muthe daher, dafs Aeneas geschrieben habe egavaa,,;a~ IJ II. H~JI 
eveo~wv ";wv H avö~wv ex~anlae u. s. w. 

10 10 34 " ..t' ,), '_q.,., < , , N , p. . eav uE n Xtlt, av'J"o~ na~ tI 0 anoxnt.Jla~, 'J"Ot~ 

'J"hvot~ aV'J"oiJ an:odiooa:iat. 'J"o ayyel:iiv a~yv~tOJl, ~av de I-'~ 
ii 'J"8xva, 'J"cjj lyyv'J"a'J"w revol-'ivcp. Schwerlich hat Aeneas etwas 
Anderes geschrieben, als das übliche und für die Bezeichnung dieses 
Verwandtschaftverhältnisses gewissermafsen technische 'J"cjj lYrV'J"a'J"a 
yivov~ oder yEVllt. Dieselbe Formel hat ohne Zweifel auch 10, 14 
p. 36 gestanden, wo in der Handschrift n:6lew~ d' O"""I~EVOl-'in;~, 
ö'J"av ~n) a-v'J"~v a'J"~ana (I. a,,;~ania) riv'Ij'J"at, 'J"ov~ rove1~ 'J"Wv 
ol-''Ij~EV6nwv xai 'J"ov~ e rrv~ 'J" a rEvr; I-'e:iia'(;acf:iat. lx 'E~~ 
n:6lew~ überliefert, aber 'EOv~ l y r v 'E a'E a y E1I6 t. herzustellen ist. 
Nebenher bemerke ich, dafs in der ersten Stelle 'EO avarY8l:iev 
&~yv~tov geschrieben werden muss, wie gleich vorher 9 avr;ryil
:ia" 1:8 a-v'Ecjj a~rv~tov xai 'EO avaryeJ.:iEv ~,.upavw~ n:~o
xe1a:}at., wo die Hs. gleichfalls das fehlerhafte arrd:iEv bietet. 

14, 1 p. 46. 'J"o OE nl~:io~ nö" nolt'Ewv el~ IJI-'6"olav 'EElJJfj 
I-'alta'Ea X~~ n:~oaYetv aUot~ '(;8 vnar61-'e1I0V a-v'CoV~ xai 'EOv~ 
x~ewrpetlha~ xovtpi~ov'J"a nJxwv fJ~aXV'(;r;H ~' ölw~ arpat
~ovna, e" oe 'Eoi~ Uav lmxtvövJlOt~ xal, 'EWJI orpet).r;I-'a'J"wJI n 
I-'8~O~ [~\l xat n:av'J"a - Hier ist fJ~axV'Er;'J"t. allerdings verdorben, 
aber fJa~v'J"r;n, was Köchly dafür gesetzt hat, ebenso wenig verständ
lich. Ich denke, dafs fJ ~ a XV 'E t., was ich vorschlage, einer besonderen 
Empfehlung bder Rechtfertigung kaum bedürfen wird. 

18, 12 p. 68. Ein verrätherischer Thorwärter signalisirt den 
Feinden durch ein eigenthümliches Verfahren, die wievielte Wache 
er jedes Mal hat: B'n OE xai f; 'EOV 'Eeixov~ xai xma 'Ei 'EWJ1 rpv
la x w v lel6rxo". Für tpvlaxwv hat Köchly rpvlaxwv geschrieben, 
wodurch mir gar nichts gebessert zu sein scheint. Die durch den Aus
druck geforderte Bezeichnung einer Oertlichkeit gewinnen wir durch 
die leichte Aenderung xa'J"a 'J"i 'EWV rpvlaxeiwJl (in welchem der 
auf jenem Theile der Mauer befindlichen Wachthäuser ihm sein Posten 
durch das Loos angewiesen sei'. 

22, 5 p. 76. Nachdem Vorschriften über die Ordnung des Wacht
postendienstes gegeben worden, heifst es weiter: 'J"ov'J"ov da OV'E(AJ 
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1tfla(1(1op.boo,ih a)l 1:L Ix .,;w" ~vldxw)I 1I6Wnl!t(1:f6l1j, ";0,)(108 
1 , ,." 1 1 '1 <, <' \ 1t fl 0 Cf! VA. a (1(1 W (1 t)l ant1tfl0(1W1tOO~ aA.A.1jA.ot~ 8(1.,;a'JIat· OV.,;W rafl 

u. s. w. Was Köchly hieraus gemacht hat, übergehe ich lieber. Der 
Optativ 'JIeco.,;eflt(1:fel1j zeigt, dars [ha'JI verdorben ist, und ";oV~ 08 

(wie ohne Zweifel zu schreiben), dars mit diesen Worten ein neuer 
Satz beginnt. Ich schlage desshalb vor zu schreiben: ";Oli.,;ov OE ov";w 

1tflaO(1op.lJlov # KlO";' 1l'JI 1:L Ix ";W'JI ~vluxw1I 'JIew.,;ef/to:fel1j. 

";oV~ OE 1tflOCf!vlu(1(1o'Jl7:a~ d'JI1:LnI!O(1wnov~ &ll~lot~ eo,,;u1Iat. 

22, 8 p. 78. op.aUw (xalo)l Casaubonus) oe äp.a ,,;ov";Ot~ p.1joi 
\ , {J' l' \ ~ , 0 ,. '11 \ 1 ' 

.,;a~ aJla a(18t~ e1tf, ";0 .,;EtXO~ 8V1l flov~ Et1lat, allolloa xA.eto.,;a~, 

~1Ia p.1j08JIt ~rrIJl1j.,;at nl!oxa.,;alap.{Ju'JIet1l ~nt .,;oV nlxov~ {Jov-

10p.iJlcp AJloov'JIat .,;oi~ nolep.lot~. Der objectslose Gebrauch von 
1t(!oxa.,;alap.{JuJlEt)l ist sehr auffällig, nicht minder, dafs von dem Be
setzen eines Ortes auf der Mauer, statt eines Theiles der Mauer die 
Rede sein soll. Einen angemessenen Sinn und eine regelrechte Con
struction erhalten wir nur, wenn wir mit ganz geringer Aenderung 
schreiben nl!0xa.,;alap.{JuJl8tJl .,; t .,;ov .,;elxov~. 

22, 9 p. 78. 80. E'JI OP.01IOOvOt OE xat p.1j08JIO~ -Dnon7:6vo1l

.,; o~ ~JI .,;f; 1tolet eJi [.,;o~ ent] .,;cjJ .,;elxet Cf!vlaxelot~ oEi 7:(1~ 
vVx.,;a~ lVXJla xaI60[}at. Dars Niemand Verdacht hegt, bietet keine 
Gewähr dafür, dafs die Anwendung der empfohlenen Mafsregel un
bedenklich ist. Der dem Sinn des Schriftstellers entsprechende Aus
druck lässt sich durch die Aenderung eines einzigen Buchstaben her
stellen: p.rj08JIO~ v1lon.,;ov l)'JI";0~, und so, denke ich, hat Aeneas 
geschrieben. 

23 2 84 7..1' ' " ) Q. , ,. ~ > , , p. . '!J uB p.alloto-r;a 8V6ntv8'(;W~ EtXEJI ";Ot~ 8J1antOl~, 

.,;amr; xannnaoa'll &'Y'Y6i01l xat dvijfla)l Ota X(!O'JIOV n"o~ -
Dafs &rreioJl verdorben ist, unterliegt keinem Zweifel; dars dafür ein 
Wort gestanden haben müsse, welches ein Segel bezeichnete, beweisen 
die gleich darauffolgenden Worte xai &Jlnoop.~Jl1lal!aOx6vaoup.6J10t 
Xa'f6nnaOaJl ";0 iodoJl. Vermuthlich schrieb Aeneas dxu.,;etoJl, 

nicht aber das nur poetische UJlO1l, welches Köchly gesetzt hat. 
27, 6 p. 100. Nachdem von den Vorsichtsmafsregeln die Rede ge

wesen, durch deren Anwendung man sich vor den Folgen panischer 
Schrecken in der Nacht bewahren könne, heirst es weiter: a~,,;oJl öi 

:f0flv{JeiJl 1I0(1";0~ ";0 ";cdJl eJlanlwJI O'1:flunvp.a oap.ulet~ 7:(X~ 
&relala~ p.8'(;a XWOWJlWJI dCf!ti1l7:6~ el~ ";0 O'1:fla'J'oneooJl xat llUa 

V1l0~,)rta oIJloJi nod(1a~, womit der Schriftsteller in seiner Weise 
zu einer kurzen Andeutung der Mittel übergeht, durch welche das-
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jenige hervorgerufen werden soll, was bis dahin als ein zu Beseitigen
des Gegenstand der Erörterung war. Von den Besserungsversuchen, 
durch welche die Herausgeber bemüht gewesen sind dem verderbten 
Texte aufzuhelfen, finde ich nur Köchlys nO'l{aavr:a für nO'llaa~ an
nehmbar; im Uebrigen dürfte Aeneas folgendermafsen geschrieben 
haben: a-6'lov oe .[}0f!v{Jeiv vv X'l 0 ~ 'l0 'lWV ~vanlwv a'lf!a'fEVp.a 
cJa!l-&J..et~ 'fa~ &yeÄ-aia~ !l-e'la xwowvwv &ptina el~ 'l0 a'ff!au)-

~ , "11 ( r' '3' , neuov xa" a""loa vno~vYta, OtVOV no1;taa"'fa. 
28, 4-29, 1. p. 104. cJox6i «JE ~tOt avvayayona cJr;'J..W'fBOV, 

~"a o~ cpvJ..&aa1)a.[}e xat ~v oI~ unf!0i~ f!x(Xa'fa, ~va 'ft~ !l-1)cJiv 
~1:tw~ anooiX1)'rat. Von den Aenderungen, welche Casaubonus mit 
diesen Worten vornehmen wollte und die Köchly zum Theil in den 
Text gesetzt hat, verdient nur avvayayoJ;n Aufnahme; alles Uebrige 
beruht auf der falschen Voraussetzung, dafs diese Worte den Abschluss 
des Vorhergehenden darstellen sollen, während sie in Wirklichkeit die 
Einleitung zum unmittelbar Folgenden zu bilden bestimmt sind. Hält 
man hieran fest, so wird man auf folgende Verbesserung geführt: cJo
xei oe !l-ot avvayay6vH (1)J..wdov, dva cJei cpvÄ-aaasa:tat 
xal, ~JI or~ xatf!0i~ f!xaam u. s. w., wobei dahingestellt bleiben 
möge, ob nicht nach (1)lwdov noch eIvat ausgefallen ist. 

31, 2 p. 110. 112. ?JUya 0' llv ng :teJ..wv ~ma7:6Uat xat. 
?'~ , , , 1 l' , (' WuS notr;a(Xt naf!0!l-0tOV 'fOV'fcp· /jnta'fOA1)" Yf!al/Jag Yf!al/Jana 

richtig Köchly) nef!l 'ftVW" cpavef!wg Av nJ..eloat" Av 'faV'1:r; '1:fi 
~ma'lolfi 'fO av'fo notei" ~m(1)WXL"6~le,,ov, Yf!&~I!l-a7:a cJ e 8'f e 
~!l-pa,,~, wanef! ~v (JovJ..1). Durch das oe getäuscht wollte Ca
saubonus hieraus Yf!cX!l-!l-a'la cJe 'facJe ~!l-cpa"tei, oaa nef! ;Xv {JoV'J..u 
machen, immer noch besser als Köchly, welcher Yf!a!l-~lin-a cJe ofJ'fwg 
~'tcpa'll~, wanef! ~" (Jt{JUcp interpolirt hat. Casaubonus war auf 
dem ganz richtigen Wege und es kommt nur darauf an seine Verbesse
rung noch in dem einen oder dem anderen Punkte zu vervollständigen. 
Ich schlage vor: ~m(1)!l-al,,6!l-6J1ov Yf!a!l-!l-a'fa, rJ ,,' J" e!l- cp a" LEi fj 
rI )\ (J '1 anef! av OVAr;. 

31, 5 p. 114. Nachdem erzählt worden, wie ein Brief in das 
feindliche Lager durch die Vermittelung eines Reiters spedirt worden, 
der ihn unter den Panzerflügein eingenäht trug und sich absichtlich 
von den Feinden fangen liefs, um ihn im feindlichen Lager dann an seine 
Addresse zu befördern, wird geschlossen mit den Worten: vn1Jee
'l1) g i" oe innwg &rJe'J..pog &oe'J..cp 0". Köchly macht daraus iJnr;
f!iT:r;~ cJE ~" inneV~ [ma7:Og cJg] &rJsÄ-pog aodpcjj, was unmöglich 
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gebilligt werden kann. Es war gar nichts weiter nöthig, als die falsche 
Wortabtheilung zu berichtigen und den Dativ ddeJ.cpcji einzuführen: 
vn"lfl81:"IaE'JI de inne-vs dOeJ.rpos dOeJ.cpcji. 

31, 9 p. 116. Uyuaf, de xat, el~ nv§loJl Yflal/Ja'JIxa l-leJ.avf, 
c 11 1 I , - l: Cl - " 1 I "r ' WS /-,eAuaXq} 6a'JI ",,1jfla'JIif1'j'JIat, 6n6Lxa ACVXWaa'JIxa arpavt,,6t'JI xa 

Yflal-l!-laxa. Wie die überlieferten Worte zu construiren und zu ver
stehen sind, gestehe ich nicht einzusehen. glaube auch, dars sie über
haupt nicht verstanden werden können. Bedenkt man, dars vor UYE
xaL im Texte aneaX6tJ.e (avxaneauuJ.Ev bei Julius Africanus) un
mittelbar vorhergeht, so wird man kein Bedenken tragen aus dne
a7:6tlE'JI. UyexaLmitmirdn{a7:EtJ.E'JI. ivdexexatzumachen. 'Ev
diXE1:at braucht Aeneas in dieser Weise auch sonst. 

38, 4 p. 140. Die verschossene Munition soll durch Leute auf
gesammelt werden, welche in Körben zum Fufse der Mauer herab
gelassen werden, und deren Rückzug durch Netze und Strickleitern 
zu sichern ist, die an der Mauer anzubringen sind: '1:avxas (die Strick
leitern) d L a aas 8I'JIaf, '1:0'11 afl'':;l-lo'JI xo"is d'JIaUyovaL'JI aV{}flw
nOts, önws, idv '1:L'JIes nOJlwaf" '1:axv &Jla{Jal'JIwaf,. Es fällt auf, 
dafs diese Worte ohne verbindende Partikel angefügt sind und dars 
der Dativ xo"iS - &JI{}flwnOtS eine passende Beziehung kaum zulässt; 
auch erscheint die Doppelzahl der Leitern als überflüssiger Luxus, da 
eine für den Mann offenbar vollkommen ausreichen würde. Wenn 
ferner unter den '1:t'JIES ein Theil der aufsammelnden Mannschaft ver
standen werden sollte, so würde der Deutlichkeit wegen ein Zusatz wie 
ath;wJl kaum entbehrt werden können; auch erscheint es natürlich, dars 
wenn die Sammelnden durch herannahende Feinde gestört werden, sie 
sich sämmtlich zurückziehen und nicht blofs derjenige Theil, der be
sonders ins Gedränge kommt, da an Widerstand von ib,rer Seite doch 
wohl nicht gedacht werden kann. Allen diesen Anständen wird gründ
lich abgeholfen, wenn man sich dazu versteht die folgenden einfachen 
V h h I ~> " 'Y \) Q. \ er esserungen vorzune men: '1:aV7:as u f, aas Ef,'JIat XO'JI aflL'tJ-I-l0Jl 
'toiS a'JIaUyovat'JI d'JI':;flwnOtS, önws, ~aJl '1:L'JIes iniwat, '1:axv 
d'JIa{Jai'JIwat'JI. 

A. KIRCHHOFF. 

ZU DEN GERMANICUS-SCHOLIEN. 

Martian. Cap. ed. F. Eyssenhardt p. 382, 19. praedicti autem 
duo reliqui uocantur t chore ttt e decem et VII. 
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Ich schreibe hier ehoreutae nach Hygin. P. A. III 1 p. 500 Sta
veren: reliquae autem duae XO~Ev~a;' dieuntur, quod eireum polum 
versentur. Man vergleiche hiezu die jüngere Redaction der Scholien 
bei Buhle Arat. 11 p. 40: sunt omnes septem supra alias deeem, quae 
praeeedunt et dieuntur ludentes. Die Zählung aber ist in beiden Be
richten falsch. 

i b i d. p. 383, 17. eui cum Bercules obstiterat uietorque mlWimo 
perieulo [Bereulis] * * * ab 10ue, hune laborem memoriae dignum ho
norauit et utrosque sideribus intulit. Das Original zu dieser Stelle 
I ')' J\ [C" ] ( \ <Ir:.- J> > \ ~ , autet: Tj'll uE 0 oq>tf; v:n:o .u.~af; ul av~o ~ov~o ~~arp~os, 

ö:n:wf; &'II~arw'J/t~Tj~a" ~rp H~axÄ.Ei· 8:tE'II AmnÄ.Ea:tenof; ~ov e~
rov p~u Xt'llOV'IIOV aglo'J/ 0 ZeV~ K~i'IIaf; ~d'J/ d:tÄ.oJl p'll1jPTjS 
b 1:oif; aa1:~Olf; e:tTjxE 1:13 El'ÖWÄ.OJl [Cat. IV p. 242, 2 Westerm.]. 
Wollte man in der Uebersetzung eine Lücke annehmen, so müsste 
man sie zu Anfang unseres Satzes vermuthen; doch scheint mir eine 
solche Annahme nicht nöthig zu sein, wie ich schon in dem Posener 
Progr. von 1865 p. 3, angedeutet habe. Wenn man mit den Hand
schriften qui und Herellli liest und sich an die Wiederholung dieses 
Namens nicht stöfst - einem solchen Stilisten, wie es der Scholiast ist, 
können wir derartiges nachsehn - wenn man ferner abierit louis 
für ab 10 u e setzt, wodurch man für den Nachsatz ein Subject erhält, 
welches bei Eyssenhardt fehlt, so gewinnt man folgende Restitution: 
qui eum Berculi obstiterit uietorque maximo perieulo Bereules 
abierit, louis hune laborem etc. 

ibid. p. 384, 7. Baee eorona dieitur esse Ariadnes, quam Libe
rum astris intulisse ut eius nuptias dei in insula Dia eelebrarent cogi
tans praeelaram {aeere, qua primum noua nupta eoronata est. 

Wie soll man diesen Satz construieren? Woran schliefst sich e 0-. 
gitans? Hier müsste entweder Abhülfe geschafft oder ein Zeichen 
der KorrupteI, etwa vor Liberum oder eogitans, gesetzt werden. 
Mir scheint das einfachste zu sein, wenn man Liber schreibt und zu 
dem Relativsatze das Verbum des Hauptsatzes ergänzt. Uebrigens steht 
nach dem Zeugnisse von Hertz in B preclaram und in P preclaram, 
nicht wie E. angiebt, praeclarum in B ~nd P. 

In demselben ~Iythus heirat es: [ab eodem deo] dicitur Thesea ex 
labyrintho liberasse: taU {ulgore {ujt. Eyssenhardt will die ersten 
Worte tilgen, (quamq.tam seholiasta Catasl. uerba alU ~ov~ov {ortasse 
male intellexit'. Dies ist nicht nöthig, wenn man die handschriftliche 
Gewähr richtig deutet. Bund P haben: ab eodem dö das heifst: at 
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e 0 dem don o. Hiezu vergleiche man nun die Katasterismen : ia'Z"O{!8i
'Z"a, öe xai ÖHr 'Z"oV'Z"OV (sc. E{!rOV) f:(w 97Jaia a8aWa.{}at EX 'EOV 
Ä.a{Jv{!lv.{}ov, q>irror; notOVVf:Or;. Auch kann ich V. 16 die Annahme 
einer Lücke nicht billigen. Warum soll man nicht mit den Hand
schriften lesen: quae post astris adfixa, cum in Naxo utrique uenis
sent, signum amoris eius et crinis eius (crimen ee BP crinem esse 
E y s s.) qui {ulget sub cauda leonis? Weder die Construktion in Na a; 0 

bei uenire noch der Ausdruck utri que hat für den Scholiasten etwas 
Anstöfsiges. 

i b i d. p. 385, 16. Hic ob magnitudinem in duo domicilia partitur. 
et enim alio tendunt brachia eius, alio corpus et cauda intenduntur at
que aculeus. 

Hier möchte ich in engerem Anschluss an die handschriftliche 
Ueberlieferung lesen: et enim aliud attendunt brachia eius, aliud 
(alii BP) corpus et cauda (caudam BP) intelleguntur ad aculeum .. 

ib i d. p. 387, 8 qui cum adulta aetate venisset, matri inscius uim 
{erre uoluit, quos utrosque incolae Lycaei montis cum occidere uellent 
- - - Iuppiter utrosque ereptos ',astris intulit. Hier muss das zweitr. 
utrosque getilgt werden, das Komma, welches E. vor Iuppiter ge
setzt hat, habe ich gestrichen. 

i bi d. p. 389, 1. quod pro iucundissimo praemio est adeptus. 
contra corpus (morem BP) patris Erigone cum miserando ululatu [mor
tem] requirens canis tenens ueste (leni uestigio BP) eam accersitam ad 
patris corpus perduan·t. 

Icarius hat in Attika den Wein eingeführt. Die misstrauischen 
Leute tödten jedoch ihren W ohlthäter, weil sie die Trunkenheit für 
Symptome der Vergiftung halten. Von demselben Icarius sagt der 
Scholiast p. 389, 15 memin# sibi pro beneficio exilium {uisse a mor
talibus. Icarius erwartete Dank für sein Geschenk, aber nicht den 
Tod. Daher konnte der Scholiast wohl sagen mit Bezug auf des Ica
rius Ermordung: quod pro iucu~dissimo praemio est adeptus contra 
morem, wie die Handschriften haben. Ich vermuthe, dafs er auch hier 
einer griechischen Quelle gefolgt ist, in welcher er etwa ofl xar;a fJ.oi
{!av oder na{!a fJ.0i(!(X'JI oderna{!tX ö6;av las. Vielleicht auch steckt 
in morem der Name des Hundes Maera, den Apollodor. III 14, 4 und 
Hygin. P. A. 11 4 angeben. Der folgende Satz ist sehr verderbt über
liefert; wie ihn aber Eyssenhardt schreibt, ist er ganz unverständlich. 
Subject soll offenbar canis sein, dann schwebt aber Erigone in der 
Luft und erfüllt so zu früh ihr Schicksal. leb habe folgende Emen-
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dation versucht: patris Erigone commiseratur ulu-latu mor
tem, mortuum (mortem mortem B) requirens. canis leniuesti
gio eam accersitam ad patris corpus perduxit. 

ibid. p. 390, 19. duodecim autem signa haec sunt. 

Diese Bemerkung findet sich nach der Aufzählung der in den 
Zwillingen befindlichen Sterne. Ich beziehe h aec als nominatiuus plur. 
feminini generis auf die vorhin erwähnten stellae, welche das Zeichen 
der Zwillinge bilden, und lese und verbinde folgendermafsen: duo
decim inter signa haec sunt, sed in medio circulo aequi
noctiali tropiei hiemalis, qui notius appellatur, sita sunt. 
So bedarf es auch nicht des von Eyssenhardt vorgeschlagenen Zu
satzes sidera quae. 

i b i d. p. 392, 10. sunt in hoc signo in eius textu aliae stellae, 
quas asinos appellant. 

Nach Cat. XI 8XEt oe 6 xO(lxLJlor; ~7Ci 7:0V OO'7:(!clXOV a0'7:E

(!ar; J.Ofl7C(!OVr; {J' wird man hier testa und p. 393, 11 sup er testam 
lesen müssen. 

ibid. p. 393, 23. in qua speluneam esse, ubi Me leo uictus me-
moratur quae t Mihidymon nomine fuerlt. . 

Das Richtige hat Curtius Pelop. 11 587 gefunden: Amphidymon. 

ibid. p. 394, 17. Me Erichthonius dicitur, qui primus equos IIII 
iunxit. quem Hesiodus miratum similitudinem solis quadrigis uexisse 
et quod primus Panathenaea eonstituisset astris receptum memoriae 
tradit habitu agitatoris. 

Die Handschriften haben quem iouis miratus s. s. q. (eeisse 
und hieran ist nichts zu ändern, wenn man die Katasterismen ver
gleicht: 7:0V-';OJl UrOVO'LJI ön 6 ZEVr; löwJI 7l(!W-';OJl ~JI aJl.:t(lwtrott; 

ä(!flO SEV§OJl7:0 ftr71WJI • • • xoi .:t 0 v fl cl 0' 0 r; ön 7:fj 7:0V 'HUov 
" , I .t , C r 'l: <J 1 N " hte OJl7:LflLflOJl e7COtfjO'O-';O UUjJ(!EtOJI vtrO~EV~Or; ~7C1rOVr; X7:". ur moc 

ich nachher für tradit lieber tradidit lesen. Somit wäre also zu 
schreiben: quem louis miratus similitudinem solis quadrigis 
(eeisse et quod primus Panathenaea constituisset astris 
reeeptum memoriae tradidit ha bitu agitatoris. 

ibid. p. 395,6. ibique louem infantem eum Curetibus Amaltheam 
edueasse. 

Nach meiner Ausführung im Philolog. XIII 662 muss ich auch 
die Schreibung cum Curetibus als unhaltbar zurückweisen, ebenso 
wie ich es dort gegen Merkel gethan habe, welcher Cu re te set Co r y-
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bantes vorgeschlagen hatte. Nach Catast. XIII p. 248, 14 Westerm. 
ist das handschriftliche cu m eu r a vollständig begründet. 

ib i d. p. 395, 11. eo tutus tegimento illius caprae terga aUa pelle 
tecta restituit uitae et inmortalitate donauit caeloque et astr;s intulit. 

Es ist von dem Fell der Amalthea die Rede, dessen sich Jupiter 
als Schild im Kampfe gegen die Titanen bedient hat und das er fortan 
als Aegide führt. Die Ziege bekommt dafür einen neuen Rücken, wird 
wieder belebt und mit der Unsterblichkeit beschenkt. Das besagen die 
Catasterismen XIII p. 248, 21: ,,"a O<1'Z"ä' ,}e 'lij!; A1ro!; )W~V
t/lano!; uJ.Ä.n cJoflii xai E/-lt/lVXOV av'Z"~v xai dSa'JIa'lov Xa'la<1XEV
a<1ano!;, av'l~v /-lb pa<1tv U<1'Z"floV OVflavwv xa'Z"a<1XliVaOat. Wenn 
wir aber so lesen, wie Eyssenhardt vorschlägt, erfährt nur der Rücken 
der Amalthea die erwähnten Auszeichnungen. Ich schreibe: eo tutus 
tegimento alia eaprae terga alia pelle teeta restituit. uita 
et inmortalitate donauit eaelique astr;s intulit. 

Im nächsten Satze braucht man nicht, wie Eyssenhardt thut, 
seine Zuflucht zu einer Lücke zu' nehmen. Er schreibt nämlich: etiam 
Aegiochus appellatur id notat agitatorem * * * * * Myrtilum Mereurii 
filium Oenomai aurigam a patre astris inlatum. B hat apallaturii 

" dicunt agitatorem, P ap allatq,riidnt, was Eyssenhardt jedoch 
so anführt: id iit; doch mag dem sein wie ihm wolle, selbst wenn die 
Abbreviatur in P durch notat aufzulösen wäre, was ich bezweifele, so 
müsste der Herausgeber unbedingt der Baseler Handschrift den Vor
rang einräumen. Eine leiChte Aenderung beseitigt alle Bedenken: etiam 
Aegioehus appellatur. alii dieunt agitatorem Myrtilum, Mereurii 
filium, Oenomai aurigam, a patre astris inlatum. 

ibid. p. 396, 10. signum autem taur; frons quam faeiem Hyades 
uoeantur, quas PMrecydes Athenaeus nutriees Liberi dicit septem. 

Da hier keine Corruptel angezeigt ist, so muss man annehmen, 
dars der Herausgeber den Satz für intact gehalten hat. Ich muss je
doch bekennen, dars ich die ersten Worte nicht verstehe; ich ver
muthe, dars sie etwa so gelautet haben: in signo (signü B P) autem 
tauri frons cum facie Hyades uocant?tr. Den richtigen Weg zeigen 
auch hier wieder die Catasterismen, in denen es heirst (XIV p. 249, 
6 W.): ,,"ov ,}e Tavflov 'Co /-lnw1tov <1VV nii 1tflOOW1tCtJ at <YacJli!; 
xa~ov/-lli'Jla" 1tlifltEXOV(It'J/. 

ibi d.'p. 396, 16. louis caelo inlatas sideribus honorauit, Hyadas 
Herme. I. 30 
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appellauit, quod nascente Libero eas in uerni temporis signum posuit, 
quod sint pluuiales. 

Die Handschriften haben: Hyadas appellauit, quod nas
cente Libero eas inuenerit. temporis signum posuit etc. 
Und so ist auch zu lesen. Was aber der Scholiast sagen will, ergiebt 
sich aus den Aratscholien (Arat. ed. Bekker p. 67, 7): ~ 08 7C(Xf!W-

I > '" \ A" Q. I ( < 'y I ~ ) "y 'JIVfLta 8an)l, on 1:011 LI to)lvao)l a)levf!8tfJa)l";0 at aUe!;' '1J!; 
08 6 dtl)llvao~ und aus Phauorin. s. v. ,,;avf!0~ Eudoc. p. 407: Ot 
08 paat, xal, ÖH cy aÖ8~ Baxxat, n:f~1Iat 1:0V LI to"vaov, xai 
1:q" Llu))lVao)l 'Yl)l paOt1l &no ";OV1:WV 1:tvi~. Wenn er noch hinzu
fügt: V8t)l enim pi uere est et earum (nicht eorum) ortus imbres con
citat, so versucbt er damit eine sprachliche Erklärung des Namens im 
Gegensatz zu der vorangebenden mythologischen. 

ibid. p. 397, 16. magnam apud homines dignitatem habent, quod 
omnibus honoribus significant. 

Man lese mit P horis (B hat oris) für honoribus und ebenso 
p. 404,11, wo BP honorib. baben. Der Ausdruck omnibus horis 
ist eine ungeschickte Uebersetzung von xa:f' wf!a)l. Vergl. Cat. XXIII 
p. 254, 24 W.: fL6'Y1m1J1I Ö' i'xovat oo~a1l EV 1:oi!; &v:ff!wnot_ ent-

- 01JfLalvovaat xa:f' wf!av. 
ibid. p. 398, 8. reliquus medius est inter et aestiui et tropici cir

culum. 
Die Bezeichnung tropicus verlangt als Attribut entweder hiemalis 

oder aestiuus, capricorni oder cancri; aestiuus und tropicus können 
daher nicht zwei Kreise bezeichnen. Doch was bedarf es vieler Worte, 
in den Catasterismen ist alles klar: ";0 08 J.OL11;OV, heirst es Cat. XV 
p. 250, 1 W., 6l~ 1:0 &va fLEaov nlm:et av,,;ov 1:0V 1:6 &f!xnxov 
xai 8-6f!tvOV ";f!0ntxov. Danach werden wir in den Scholien lesen: 
reliquus medius est inter ar c ti eie t a e s t i u i tropiet' circulum. Wenn 
ich sage, in den Catasterismen sei alles klar, so meine ich damit nur 
die sprachliche Seite; gegen das Sachliche in dieser Stelle hat sich 
schon Schaubach erklärt, Catast. p. 93. 

Unter den Sternen des Cepheus lese ich bei Eyssenhardt p. 398, 
16 supra pedem alitis III. Unten ist angemerkt alias B, nach der mir 
vorliegenden Collation hat auch Pali a s, während im Berliner Apo
graphon alitis steht. Bund P enthalten die richtige Lesart, alitis 
lässt sich nicht verstehen, denn der Schwan - und das ist der einzige 
Vogel in der Nähe - steht nordöstlich über dem Haupte des Cepheus 
und hat nicht etwa einen Stern mit ihm gemeinsam. 
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ibid. p. 402, 8. habent inter se alligamentum continentem usque 
ad priores pedes Arietis. 

alligamentum continentem ist doch zu barbarisch. Ich 
schlage vor eontinens oder continet enim. 

i bi d. p. 402, 20. rogata ab loue quod sibi obtanti tribui postu
laret. 

B und P haben quid, was unten nicht notiert ist, und zwar ist 
dies unstreitig das richtige; qu 0 d ist wohl nur ein Druckfehler. 

ib i d. p. 417, 17. Huius initium ad pedem Orionis sinistrum est, 
qui xa~' ':Afla~ov Eridanus uoeatur sed nullum exemplum praeuertens; 

Die letzten Worte sed - praeuertens bedeuten nach den Catasteris-
'.1" .1'" '.1' l: ., - , ("" men: OVIleflWV vE anOvel!:olV neet av~ov pEflet sc . .LI.ea~or;) 

Cat. XXXVII p. 263,17 W. Ich lese daher sed nullum exemplum 
proferentem und beziehe das letzte Wort auf 'Ä(}a-rov. 

i bi d. aliis plaeet aequius istum Nilum appellari. piseium tlnUS 

a meridie fuit et subest etiam eius stella, quae Canopus appellatur. 
Für piseium 14nus hat B pieeni munus, P pieem (piseem 

Eyssenhardt) munus. Die Fische haben mit dem Eridanus nichts zu 
thun, wie die Sternkarte und die Erwähnung des Canobus zeigt. Es 
ist zu lesen: hic enim unus ameridie fluit und damit stimmt auch 
Catast. XXXVII: {IOVOr; "Ce(} OV'fOr; ano flUJ1JflflflÜ.tr; 'far; I1flXClr; 
fxEt. Auch würde ich mit B Cano bus schreiben. 

ibid. p. 418,9. quos omnes ob eam quod Venerisessetfiliahono
rauerunt (honorati emnt BP). 

Die Aenderung honorauerunt geht zu weit, honorati sunt 
genügt, cf. Ampel. II 5 ob id factum lunoni odio esse coepit leonemque 
eaelesti dignitate est honotata. Solin. coll. 123 ipse eum albis quadri
gis egredientem in littore oeeurrens honoratus est. 

ibid. p. 420, 1. attulit eum ipso eratere dieens ebibisse quae fuerit 
in fonlem aquam. 

Die Handschriften haben exeidisse quod fuerit in fonte 
aqua. Dars die Catasterismen eb ibisse für exeidisse empfehlen, 
habe ich schon Philol. XIlI p. 662 erwähnt. Das Folgende mag ur
sprünglich gelautet haben quid fuerU in fonte aquae. 

ibid. p. 420, 7. eratera aufem eum qua medio posuit angue, ea14-
dam aufem anguis in medio coruum rostro adpetentem neque posse iuxta 
aseendere ut bibat. 

Die Verbesserung cum aqua liegt hier sehr nahe, in dem Folgen
den aber müsste nach B in medio fortbleiben, es ist aus dem voran-

30· 
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gehenden medio entstanden. In den letzten Worten steckt aber auch 
noch ein Fehler; er ist wohl in neque posse enthalten, welches 
das griechische ,t~ ovvaf(E'/IoJl wiedergeben soll: Wir haben also zu 
lesen: cratera autem cum aqua medio posuit angue, caudam 
autem anguis coruum rostro adpetentem t neque po sse 
iuxta ascendere ut bibat. 

ibid. p. 421, 11. De quinque stellis quas planetas vocant ob ad
siduos earum motus * * * quinque deis adsignauerunt. 

Es ist kein Grund vorhanden, hier eine Lücke anzunehmen. Der 
erste Satz bildet eine Ueberschrift, gerade wie in den Catasterismen 
(XLIII): :rre~i -';WJI 1r:ene &(Jd~wv -';wv xaÄovf(8JlwJl JIÄavTju;)J1 cJta 
-';0 xIJlTj(JLv exuv lcJlaJl aV-,;ot~~. Weiter heifst es: de his hac non 
quae Heraclides Ponticus refert Prometheo pulcherrimum fictura ho
minem. quem cum occulisset * * * * * * * * et cupido et uitia. ut indi
casset misit Mercurium qui eum tamq1tam ad inmortalitatem uocitret, 
qui non ante adnuit quam potione accepta caelo receptus honoratus. 
Die Handschriften haben uitio. Durch die Annahme einer Lücke wird 
nichts gewonnen, so ingeniös man sie auch ergänzen mag. Ich habe 
Folgendes versucht: de Ms P h a e non, quem H eraclides Ponticus refert 
a Prometheo pulcherrimum fictum hominem. quem cum occulisset et 
Cupido eu m 10 u i indicasset, misit Mercurium qui eum tamqttam ad 
inmortalitatem uocaret. qut" non ante adnuit quam potione accepta. 
caelo receptlls honoratus est. Der erste Planet ist Phaenon, wie sich 
aus dem Folgenden ergiebt: louis est stella Phaenon, und von ihm ist 
hier die Rede; vgl. Hygin. P. A. 11 42. Die Form occulisset muss 
als Eigenthümlichkeit des Scholiasten gelten, da sie sich noch einmal 
p. 412, 5 findet. 

Posen. ALFRED -BREYSIG. 

DIE ORTHOGRAPHIE DER SOGENANNTEN TABULAE HONESTAE 
MISSIONIS. 

Die Bürgerrechtsverleihungen, officielle und beglaubigte Docu
mente und sämmtlich in Rom selbst ausgefertigt wie copirt, mit weni
gen Ausnahmen entweder noch 'vorhanden oder doch vollkommen 
sicher überliefert und zwar, wo die Tafeln vollständig sind, durchaus 
in doppelten Exemplaren, sind schon an sich für römische Recht
schreibung Documente vollkommener Autorität, einzig aber in ihrer 
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Art insofern, als sie uns aus einem Zeitraum von zweihundert und 
funfzig Jahren, von Claudius an bis auf Diocletian, wesentlich dieselben 
Formeln in über funfzig sicher datirten 1) Beispielen yorfflhren und 
wir also hier wenigstens für einzelne Fälle und Wörter Beobachtungen 
anzustellen vermögen, die nicht auf der Individualität des einzelnen 
Schreibers, sondern auf zahlreichen durch einen längeren Zeitabschnitt 
sich vertheilenden Wahrnehmungen beruhen. Es wird daher gerecht
fertigt sein hier übersichtlich z.usammenzustellen, was diese Documente 
für die römische Orthographie ergeben und dabei auch Geringfiigiges 
nicht zu übergehen, insbesondere wo darin eine gewisse Stetigkeit sich 
zeigt. - Ich citire die Tafeln nach den Jahren in denen sie erlassen sind. 

1. Der Genitiv der 2. DecI. von Wörtern auf ius und ium. 
Das ältere Latein, das überhaupt nicht zwei gleiche Buchstaben 

neben einander duldet, kann desshalb von den Wörtern der zweiten 
Declination auf ius und ium die Bildungen auf ii im Gen. Sing. und 
Nom. PI. und auf üs im Dat. AbI. PI. nicht verwenden, sonrlern muss 
dafür andere Formen an die Stelle setzen. Diese sind indess nicht 
durchaus gleichartig. In republikanischer Zeit bildete man von filius 
den Nominativ Plural fili, filei oder filiei, den Dat. AbI. PI. ebenso 
filis, fileis oder filieis, dagegen den Genitiv Singular nie anders als fili 
oder filei, so dars die Unterdrückung des i-Lautes vor der Casus
endung im Plural facultativ ist, im Singular dagegen obligatorisch. Dies 
lehren die Inschriften dieser Epoche2) und damit stimmt die gram
matische Theorie, wie Lucilius sie vorträgt S) j dars auch die Dichter 
der republikanischen Zeit keinen andern Genitiv wenigstens von Sub
stantiven kennen 4) als auf einfaches i, ist von Bentley längst erkannt 

. 1) An sich hat Föringer (Münchener Gel. Anz. 1844,293) allerdings Recht, 
wenn er darauf hinweist, dars die Daten nur fül' die Privilegien selbst mars'gebend 
sind, nicht für die Copien. Aber wie alle anderen Alterskennzeichen, so insbeson
dere die Zeugennamen lehren, dars die Extracte durchgängig wenig jünger sind 
als die Originale. 

2) VgI. die Zusammenstellung in Hübners Index znm C. I. L. I p. 605. 607. 
Filiei z. B. ist immer Nom. PI., fili und filei entweder Nom. PI. oder Gen. Sing. 
Lucilius forderte weiter, dars im Genitiv Sing. immer i, im Nom. PI. immer ei ge
schrieben werde; diese Dilferenzirung aber ist in der Praxis nicht durchgedrungen. 

3) Charisius p. 78 Keil und dazu Lachmann zu Lucret. 5, 1006. 
4) Von Adjectiven so wie von Lehnwörtern haben schon ältere Dichter den 

Genitiv auf ii gebildet. Die Inschriften übrigens schreiben vicei Sulpicei (C. I. L. 
1,804) und 1/tunicipi Flavi (S. 463) und Heli so gut wie luli (I. N. 6310, 116); 
wenu man nur auf sie Rücksicht nähme, könnte man für die ältere Zeit den Genitiv 
auf i oder ei als ausschliefslieh geltend aufstellen. . 
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und seitdem vielfach bestätigt worden. - Hieran änderte zunächst 
nichts, dars man in der augustischen Zeit das Grsetz nicht zwei gleiche 
Vocale neben einander zu schreiben aufgab; es hatte dies nur zur Folge, 
dars man das bisher oft stellvertretend gebrauchte ei durch langes i er
setzte und also im Nominativ Plural auf fili und filii, im Dativ Abt 
PI. auf filis und filiis, im Genitiv Singular dagegen auf filf kam. Aber 
gegen die letztere Schreibung traten die theoretisirenden Grammatiker 
auf, zuerst, so viel wir wissen, Varro 1), indem sie behaupteten, dars 
der Genitiv wohl mehr, aber nicht weniger Silben haben dürfe als der 
Nominativ, wesshalb sie auch fiir den Genitiv der Wörter auf ius die 
Schreibung filii forderten - ähnlich wie man für den Nominativ der
selben, der in älterer Zeit sehr häufig in i(s) verkürzt ward, bereits viel 
früher die volle Form allgemein zurückgeführt hatte. Es ist nicht 
meine Absicht nach Bentley und Lachmann die weitläuftige und schwie
rige Untersuchung aufzunehmen, wie sich zu diesem Schulstreit die 
Schriftsteller der Kaiserzeit, insbesondere die Dichter verhalten haben; 
im Allgemeinen steht fest, dars der Einfluss der varronischen Theorie 
zuerst bei Propertius und Ovidius wahrgenommen wird und sie dann 
allmählich zu allgemeiner Geltung gelangt. Hier soll nur constatirt 
werden, dars in unseren Documenten. die durchgängig die Zeugen
namen im Genitiv zeigen und wo also die Beispiele für den Genitiv der 
zweiten Declination nach Hunderten zählen, unter allen diesen Geni
tiven von Eigennamen nicht ein einziger begegnet, der anders als auf 
einfaches i auslautete - das einzig widersprechende Marii auf der Ber
liner Tafel Vespasians vom J. 71 ist nichts als ein Lesefehler für Marci. 
Andere solche Genitive als von Eigennamen sind freilich auf den Tafeln 
überhaupt sparsam und nur aus späterer Zeit zu finden; conubi steht 
auf den Tafeln des M. Aurelius und L. Verus von Chieti, conubii auf 
denen von Caracalla vom J. 216 und Gordian vom J. 243, ferner durch
gängig pii (J. 208. 216. 230). Jene Thatsache aber fällt sicherlich schwer 
ins ~ewicht, um so mehr wenn man damit andere Documente gleichen 
Ranges zusammenhält und sich dadurch überzeugt, wie sparsam in den 
Urkunden des ersten Jahrhunderts der Genitiv nach varronischer Theorie 
geschrieben wird. Das ancyranische Monument kennt den Genitiv auf 
i, wie es scheint, ausschlierslich, während im Plural einfaches i mit 
doppeltem wechselt 2 ). Damit stimmen die Pisaner Decrete zu Ehren 

1) Bei Charisius a. a. O. 
2) Hier findet sich comriari, coronari, Fel'etri, lul!~ Pompe4 proeli; s. meine 

Ausgabe S. 145. Conlegii 4, 36/7 bernht auf nicht sicherer Ergänzung. Die 
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der Söhne des Augustus überein 1). Dars Verrius Flaccus auch hierin 
Varros Vorschrift befolgt hat, ist sehr wahrscheinlich; aber die prä
nestinisch.en Fasten geben kein sicheres Beispiel eines solchen Geni
tivs 2), während sie übrigens zeigen, dars Verrius im Plural durchaus 
das doppelte i brauchte S). Die ersten ganz sicheren Belege für diese 
Schreibung sind wohl imperii in der Lyoner Rede des Kaisers Clau
dius 4) und municipii auf der malacitanischen Bronzetafel Domitians, 
wo dies ungefähr ebenso oft steht wie municipi, während die gleich
zeitige Tafel von Salpensa ausschlierslieh die letztere Form kennt 5). 
Dies stimmt vollkommen mit der Bemerkung des älteren Plinius im 
fünften Buche der Schrift dubii sermonis, die Charisius (a. a. 0.) auf
bewahrt hat: esse quidem rationem per duo i scribendi, sed multa iam 
consuetudine superari; zu seiner Zeit also hatte man wohl in der Theo- -
rie sich für die Ansicht des Varro entschieden, aber im Gebrauch be
hauptete sich noch sehr überwiegend die ältere Schreibung und es 
waren vielleicht nur die orthographischen Revolutionäre, die den Geni
tiv filii bildeten, wie Kaiser Claudius der Buchstabenerfinder und der 
Schreiber der malacitaner Tafel, der ebenfalls, einer andern orthogra
phischen Theorie zu Liebe, eiius und cuiius schrieb. - Aber um die selt
same Beständigkeit unserer Tafeln in dieser Schreibung zu erklären, wird 
man wohl noch eines hinzusetzen müssen: dars auch diejenigen Gram
matiker, die der varronischen Lehre folgten, sie doch auf Eigennamen 
nicht an,wandten. Dies ist zwar von den Grammatikern nicht über
liefert, ja die von ihnen gewählten Beispiele zeigen durchgängig, dars 
sie die Regel auch auf Eigennamen erstreckt wissen wollten; aber die 
Documente scheinen es zu fordern. Die Lyoner Tafel des Claudius 
schreibt zwar imperii, aber daneben Caeli und Tarquini; und noch auf
fallender ist es, dars die Tafel von Malaca in der zehnmal wieder
kehrenden Phrase municipii Flavi Malacitani häufig municipii, aber 

frühere Meinung, der noch Lachmann a. a. O. folgt, dars das über die Linie hinaus
geführte i als Surrogat der Gemination anzusehen sei, bedarf jetzt keiner Wider
legung mehr; unzweifelbaft bezeichnet dasselbe nichts als die Vocallänge. 

1) Hier lesen wir fili, Goi, Lllci, während die Nominative ii und ali, die Da
tive Ablative iis und spoleis begegnen, genau wie im ancyranischen Monument. 

2) TARVTILI (Dec. 23) ist wahrscheinlich aus TARVTII entstellt, aber doch 
kein sicherer Beweis. 

3) Wir finden hier alii, E:xquüiis; iis, ebenso abiit. 
4) I, 36. Doch fällt auch hier ii in den Bruch und ist genaue Constatirung der 

Lesung vorzubehalten. 
6) Auf der letzteren erscheint überhaupt ii nicht; sie schreibt is, nllptis. 
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nicht ein einziges }Ial Flaväi schreibt. Dasselbe gilt von unseren Bron
zen. Wäre die varronische Schreibung auf die Eigennamen erstreckt 
worden, so wäre es mehr als seltsam, dafs unter so vielen Concipienten 
vom ersten bis zum dritten Jahrhundert auch nicht einer ihr darin gefolgt 
sein sollte; und dieselben Tafeln aus der Zeit Severus und Caracallas, 
die pii und conubii schreiben, kennen von Septimius nur den Genitiv 
Septimi. Ferner erklärt es sich bei dieser Annahme, dafs Varro, obwohl 
er die Schreibung filii fordert, dennoch 1) den Genitiv von Plautius für 
identisch mit demjenigen von Plautus erklären konnte 2). Wenn end
lich Lachmann von Propertius sagt: disyllabo a recto tribrevi solus 
usus est cum dixit arma Mari et bene facta Mari, Tune ani
mi venere Deci, co ntudit arma Tati, item h asta Tati et 
o raT a ti; hoc enim nullus ceterorum imitatus est nec facile addueor, ut 
credam Ovidium semel Tati scripsisse in fastorum 1, 260, so verdient es 
gleichfalls Beachtung, dafs die hier zusammengestellten Fälle sämmtlich 
Eigennamen angehören. Auch können wir andere Fälle nachweisen, 
wo sonst allgemein durchgeführte Gesetze der lateinischen Orthogra
phie auf Eigennamen 'nicht erstreckt worden sind - so schrieben die 
Numonii Valae auch in späterer Zeit noch ihren Namen mit doppeltem 
a S) und hat sich das ei in den Namen Veidius 4) und Teidius 5) bis in 
Zeiten behauptet, wo es aus der gewöhnlichen Schreibung lange ver
schwunden war, wie ja denn in allen Sprachen ähnliche Anomalien 
zahlreich begegnen und die theoretisirenden Orthographiker doch vor 
den Stammbäumen und den Urkunden einigen Respect zu empfinden 
pflegen. Ohne weiterer Untersuchung vorzugreifen, wird als Ergebniss 
der epigraphischen Documente anzusehen sein, dafs dieselben den Ge
nitiv der zweiten Dec1ination auf ii zu keiner Zeit ausschliefslieh und 
überhaupt nicht vor dl'r Mitte des ersten Jahrhunderts zulassen, in 
Eigennamen aber durchaus ausschliefsen. 

2. Dass im Dativ und Ablativ Plural der zweiten Declination -
für den Nominativ derselben bieten unsere Documente keine Belege -

1) de I. I. 8, 36. 
") Ebenso wird man aus der bei Gellius 13, 26 (25) aufbewahrten Aeufserung 

des i'IIigidius Figulus über die verschiedene Aussprache des Vocativs und des Ge
niti vs ValeN nicht mit Sicherheit schliefsen können, dars Nigidius ein Gegner der 
varronischen Theorie gewesen ist. 

8) Röm. Münzwesen S. 471. 
~) Vgl. den Index zu den I. R. N. p. 440 unter Veidius. 
6) Der Consul des J. 31 heirst Seil". Teidills Catllllimts (Orell. 4033=1. R. 

N. 1968). VgJ. C. I. L. I n. 1090. 
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die Schreibung mit doppeltem i weit älter und weit berechtigter ist als 
in dem entsprechenden Genitiv, wurde schon gesagt; denn auch in repu
blikanischer Zeit wurde gewöhnlicher aedificieis geschrieben als aedificis 
oder aedificeis. Damit stimmen auch unsere Tafeln überein, und zwar 
in der Art, dass für die frühere Zeit, d. h. von Claudius bis Traianus, der 
Doppelvocal auf das entschiedenste überwiegt, späterhin aber das Ver
hältniss sich umkehrt. Die Tafeln des ersten Jahrhunderts zeigen stipen
diis achtmal (J. 80 zweimal- 86 zweimal- 93 zweimal- 96 zweimal), 
während stipendis nur ein einziges Mal auf der Tafel vom J. 80 begegnet; 
die Urkunde vom J. 110 hat einmal stipendiis und einmal stipendis; auf 
denen vom J. 113 abwärts begegnet nur die letztere Form (J. 113. 116. 
129. 134. 145. 230. 247), und auf denselben erscheinen die Formen 
praetoris (J. 161/9.208.216 zweimal. 243) und filis (J. 230.247.249). 
Ungefähr dasselbe gilt von dem Dat. AbI. PI. des Demonstrativpronomens. 
Unsere sämmtlichen Tafeln bis zum J. 110 einschliesslich kennen nur 
die Form iis und zwar so, dass sie auf jeder mit Ausnahme der gänzlich 
fragmentirten der ersten einundzwanzig Tafeln und gewöhnlich mehr-, 
oft vier - bis siebenmal , im Ganzen, wenn ich recht gezählt, sieben 
undsechzig mal vorkommt, woneben sich zweimal eis findet (J. 71 und 
80), is nur ein einzigf.'s Mal auf dem Berliner Diplom vom J. 71. Das
selbe gilt von den Documenten von Marcus Aurelius abwärts: vom J.167 
an bis zum Ende des dritten Jahrhunderts finden wir ausschliesslich, 
freilich in nur funfzehn Fällen überhaupt, die Form iis und iisdem, wo
zu sich die Form piis in den Urkunden von 208 (zweimal). 243. 248 
stellt. Daneben erscheint ein einziges Mal (J. 247) isdem. Dagegen in 
der Zwischenzeit, d. h. in den· letzten Jahren Traians und unter den 
Regierungen von Hadrian und Antoninus Pius schwankt die Orthogra
phie des Wortes: iis findet sich achtzehn -, is zweiundzwanzigmal, oft 
beides auf denselben Tafeln neben einander. - Im Ganzen ergiebt sich, 
dars die Römer bei der definitiven Fixirung der Orthographie unter 
Augustus und den julisehen Kaisern im Dat. AbI. PI. sich für die 
Schreibung iis entschieden und dars man im ersten Jahrhundert daran 
festhielt ; dars aber dann gegen das Ende der Regierung Traians und 
unter Hadrian, wahrscheinlich im Zusammenhang mit den archaisiren
den Tendenzen dieser Epoche, wie sie zum Beispiel bei Fronto her
vortreten, die - freilich nicht mit Recht - als ursprünglicher erschei
nende Schreibung auf is vorzuwalten anfing. Djpse hat dann zwar in 
den Wörtern, wo das i zum Stamm gehört, wie in iis und piis, sich nur 
so lange behauptet, als diese litterarische Richtung dominirte, das heisst 

• 
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etwa bis an den Anfang der Regierung des Marcus; aber wo i blorser 
Bindevocal ist. hat sie auch späterhin vorgeherrscht, wie sie denn auch 
in unsern Handschriften überwiegend häufig ist. 

3 .. Unter den Casusendungen verdient endlich noch Beachtung 
die des AbI. Sing. der dritten Declination, namentlich in den Adjectiv
formen. Der constante Ablativ classe und die Bildung Ceriale von dem 
Eigennamen Cerialis (Diplom vom J. 74) folgen nur anerkannten Regeln; 
ebenso ist es jetzt hinreichend bekannt, da1's die Comparativformen nur 
den Ablativ auf e gestatten, wie in unsern Documenten dexteriore, 
posteriore, sinisteriore bestätigen. Aber beachtenswerth ist, dars das 
sehr häufig im Ablativ vorkommende gregalis diesen stets (auf acht 
Urkunden) auf e bildet; ebenso, dars unsere Tafeln, und zwar die der 
besten Zeit, die Ablative fidele (J. 70), adiutrice dreimal (zwei des J. 68 
und eine des J. 70), Ravennate (J. 71. 127. 249) aufweisen, wogegen 
Misenense sich zwar auch findet (J. 247), aber auf den Tafeln der beske
ren Zeit (J. 129. 134. 145) dO.ch nur Misenensi. 

4. Ich füge noch einige Einzelheiten hinzu. 
Die Schreibung praest statt praeest behauptet sich stetig durch die 

heiden ersten Jahrhunderte; erst die Tafeln des Severus Alexander vom 
J. 230 haben einmal pra::est (so getheilt) und einmal praeest. 

Die Gesammtzahl der Alen und Cohorten, welche gleichzeitig die 
Privilegien empfangen, wird auf denjenigen Diplomen, die sich auf 
Auxiliartruppen beziehen, bis zum J. 116 einschliefslich (mit Ausnahme 
allein des neronischen vom J. 60), und ebenso auf den der städtischen 
Besatzung ertheiIten, nicht mit Ziffern, sondern mit Buchstaben an
gegeben, offenbar um dieselbe von der unmittelbar darauf folgenden 
Ordnungszahl der ersten Ala oder Cohorte besser abzusetzen. Dabei 
verdient Beachtung, dars die Ziffern über zehn durchgängig mit Voran
stellung des gröfseren Zahlwortes gebildet werden: decem et una (zwei
mal J. 104 und J. 105) - decem et tribus (J. 80) - decem et quinque 
(J. 85) - decem et septem (J. 116), während nur ein einziges Mal duo
decim (J. 74) sich findet. Jenes scheint also die solenne Bildung gewe
sen zu sein, wenn auch der Sprachgebrauch ttndecim u. s. w. vorzog. 
Dagegen heifst es durchgängig quina (sena, octona) et vicena, quinque 
et viginti (Diplom des Pius Cardinali XVIII; vgl. das hadrianische von 
124), niemals viginti quinque. Die Copula fehlt nur auf dem schlecht 
überlieferten Diplom vom J. 92. 

Die Bezeichnungen des gemeinen Soldaten, die unsere Tafeln auf
zeigen, sind je nach den Truppenkörpern verschieden: in den Cohorten 

• 
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heisst er stets pedes, woneben auch nicht selten Reiter der Cohorten 
vorkommen; in den Alen und den Flotten dagegen nie anders als 
gregalis. 

Die Kupfertafel heisst auf unseren Urkunden bis zum J. 134 
durchgängig tabula aenea (nie ahenea), vom J . .138 abwärts ebenso 
durchgängig - nur mit Ausnahme des übrigens nicht ganz sicher über
lieferten Diploms von 247 - tabula aerea. Auch zeigen die Domitii 
Ahenobarbi und die Formel hoc aere aeneaque libra sowohl wie über
haupt der Sprachgebrauch der republikanischen Zeit, dars aeneus die 
althergebrachte Bezeichnung dessen ist, was aus Kupfer besteht; aereus 
findet sich nicht vor Virgil und in früherer Zeit überwiegend in dem 
Sinn von aeratus, mit Kupfer bekleidet. 

Die Copula zwischen den voll angegebenen Consulnamen fehlt bis 
zum J. 167, erscheint dagegen vom J. 216 an durchgängig in den Ur
kunden des dritten Jahrhunderts. Wo aber die Consuln ausnahmsweise 
mit den blofsen Cognomina bezeichnet sind, wie auf der Innenseite 
eines Diploms von Pius und desjenigen von 167, fehlt die Copula nie
mals. Die Ursache liegt nahe. Die ältere Sprache lässt die Copula 
zwischen nothwendig zusammengehörigen, insbesondere complemen
tären und zusammen einen Gesammtbegriff bildenden Wörtern durch
aus weg, da hier eben eine Einheit vorhanden, also nichts zu verbinden 
ist. So sagt man usus fructus, emptio venditio, usus lluctoritas, lis 
vindiciae u. dgl. m. und ebenso M. Tullio C. Antonio cos., da beide 
Consuln nothwendig zusammengehören, ganz besonders, wo sie zur 
Bezeichnung des Jahres stehen. Diese lebendige Auffassung aber ging 
der Sprache später verloren und erhielt sich nur erstarrt in einzel
nen Formeln. Die Bezeichnung der Consuln mit Vor- und Geschlechts
namen aber ist bekanntlich die alte und lange Zeit allein gültige, die 
mitte1st der Cognomina noch viel jünger als der Gebrauch der Cogno
mina selbst; als diese aufkam, war jene alte asyndetische Zusammen
stellung bereits verschollen. 

Die Abkürzung f. wird nur für filius verwendet, niemals für filia. 
Letzteres wird entweder voll ausgeschrieben - so auf den ältern Tafeln 
von den J. 64 und 93; oder in fil. abgekürzt - so auf den Tafeln 
der J. 113. 129. 134 - wo fünfmal f. für filio, zweimal fil. für filiae 
neben einander steht - 247 und in einem Münchener Bruchstück aus 
hadrianischer Zeit. Uebrigens findet sich die Abkürzung fil., beson
ders in den Tafeln des dritten Jahrhunderts, auch wohl für filius 
(J. 129. 230. 247. 249). TH. MOMMSEN. 
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EUTROPIUS BREVIARIUM AB URBE CONDITA. 

In der schönen Gothaer Handschrift (n. 101) ·des neunten Jahr
hunderts, welche aufser dem Rufus Festus und einem Theil der Stra
tegeme Frontins den echten Eutropius enthält und welche, wie die 
Vergleichung unzweifelhaft herausgestellt hat, identisch ist mit der von 
F. Sylburg verglichenen Handschrift von Fulda, ist zwar dem Werke 
selbst wie in andern Handschriften vorgesetzt: incipit breviarius Eu
tropi und steht auch am Schluss nur: Eutropi liber X explicit. Aber 
vollständiger wird der Titel am Schluss des ersten Buches also an
gegeben: breviarium ab urbe condita lib primus explicit, incipit secun
dus und ebenso am Schluss des neunten: Eutropi brevian'um (zuerst 
stand breviarum) ab urbe condita Ziber V/llI explicit, incipit X. Es 
wird wohl keines besonderen Nachweises dafiIr bedürfen, dafs der -
meines Wissens bisher für diese Schrift noch nicht bekannte - Titel 
breviarium ab urbe condita der von dem Urheber desselben gewählte 
ist. Eine Bestätigung gewährt dafür noch Suidas, indem er unter den 
Schriften des Lydiers Capito erwähnt l-u:uxcp(!af1t1l 'l~~ ~m'lo/-tfj(; Ev
'l(!onlov epW/-taifl'r;l, ~nt'lE/-tIJP'lo(; AlfJw1I 'lO1l epw/-taio1l. Denn auch 
hienach muss Eutropius seine Arbeit nicht als Auszug schlechtweg 
bezeichnet haben, sondern als Auszug aus Livius, sei es nun, dars er 
dies indirect that, indem er sein Werk (Auszug aus den Büchern ab 
urbe condita' betitelte, oder dars der volle Titel seines Abrisses gelautet 
hat breviarium T. Livii ab urbe condita. - Also auch von Eutropius 
gilt, was ich in meiner Ausgabe der Chronik Cassiodors S. 551 für 
die gesammte Behandlung der Geschichte der Republik in der Kaiser
zeit nachgewiesen habe, dars all diese späteren Abrisse Auszüge aus 
Livius entweder waren oder doch dafür galten. Dabei mag noch er
wähnt werden, da es vielfach übersehen worden ist, dars schon Malalas 
(I. 8 p. 211 Bonn.) die Schrift des Florus als Auszug aus Livius an
führt: xa.:tw~ 0 f1ocpa1'la'lo~ (j)).W(!O(; {;nE/-t1l1J/-taUf1(j'J1 ~x Ud1l AtfJlov 

f1v'Y'Y(!al-l/-ta'lW1I, also deren Bezeichnung als epitoma de T. Livio, wenn 
nicht ursprünglich, doch mindestens sehr alt ist. 

TH. M. 

ZUR KRITIK DES LIBANIUS. 

In der Apologie des Socrates 3, 47 R. heisst es vom Alcibiades: 
cpav)'6r;E(!a'l~~ ~/-tEd(!a~ &gla(; 'la ovra lv6l-uf1E xai 'la 

), "1: I '''''1''' \ J .... .... C I anona c",,{)'l1jf1E'J1. a",,,, El 'lOV(; acpateOVJ''la(; 'lWJI v1taexonw'JI 
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p.uJEi7:e, 7:ar; re n:qoa&1xar; n:wr; oIlx l)'JI ln:at'JIoi7:ej exei'JIor; 'Eol-
'Y.R c, "1' 'Y.R - '1' '.q.., ~ 1 , 'JIV'JI ewE'JI v;r;eq 7:0'JI O'JItOV etue 'JI1}a01l p.eya"'1}'JI, wqqv,/ .... tXeMar;, 

, o..! '1: 1'''1 <11; A ~,,, -e;r;e,rup.1}ae'JI 7:aMar;, 1}",n:taeJ! e~Et'JI tt'V1}'JI, ey'JIw n:aqaa7:1}'JIat 
IIdo7CoJl'Jl'ljaqJ 'E7J'JI ean:El!a'JI, en:eftVp.1}ae Ävaat 7:0V nOÄep.oJl 'EeÄet 
xa),o/ xai. n:qoa7Cea6tV AaxecJatp.oviolr; nl!OaaV§1aar; 'Efi n:6Äet. 

, J.' '11' c 0. - '1 ' '.R \ 1 , 7:1}'JI !(WP.1}V, a",,,, Ot" qhrOVovWer; xat. xw",voner;, en:ew1) ",eroner; 
ovx exqa7:ovv, ~aE{Jovv Itb aV7:oi. xal, neqlexon7:ov 'Car; oqp.ar;, 
'Ea 0' a{J1;Wv xaxer qJeqoner; IxeivqJ neqt~n7:ov, xai. p.hotxot 

, , \ I \ _ , , I 

Xat p.va'E1}qta xat. axevaqta xat. naaa 7:qV1J xat. P.1IXav1J. axo-
n:ei'Ce OE' oov'JIat. ),orov ~Ä~ev, 01 0' exe),evov nÄeiv Int 'EOV 
'Jovwv, Ot OE 'Cov o~p.ov ~qe~tsov, nl!O(1~ye 'C~v v~aov, 01 OE 
2'1 • "10. ' 'Y l' ,,- )' -l!xa",ovv Ur; o",evq01l. n OV'JI ~-nOl1Jaev j 0 n:ar; 'Etr; ev qJqovcuv, 
'), (\" {J' {J :> '1 '1: eawaE'll aV7:0v xat 7:0V aq aqo'JI eqJv",a~a'Eo. 

In diesen Worten steckt ein ganzes Nest von Fehlern, deren Be
richtigung eben so leicht als lohnend ist; ~sdr;1Jaev im ersten Satz 
ist vielleicht nur Druckfehler statt e 1; 17: 1J a e v: das zweimalige el 0 e 
schwerlich. Und doch ist das Pathos völlig widersinnig, das in der 
Wiederholung eines ganz indifferenten Begriffs liegt. Das ist nicht in 
der Weise des Lihanius gesprochen: er schrieb sicher: eMev {J1tEq 
7:0V 'J6vtov eIvat v~aov p.eyaÄ1Jv. Die Verbindung von eIOE'II mit 
dem Infinitiv ist nicht blos zulässig, sondern hier geradezu nothwen
dig und mit vielen Stellen belegbar; sodann naqaa7:~ a at IIe),onov
v1aqJ 7:~V 'Eaneqlav statt naqaa7:~vat - ean:Eqav. Schlimmer, 
aber nicht minder augenfällig ist der Fehler neqtExon7:ov 'Ear; oqp.ar; 
statt n:. 'CO V r; 'E q It Ci r;. Statt oovvat Äoro'JI ~), ~ e v dürfte sich 
empfehlen ~ ~e),ev, nach Thucyd. 6, 29 hoLp.Or; ~v Iv 7:0/ naqowt. 
xqlvea&at., Zu den Worten ent 7:0V 'JOVtOV bemerkt Reiske: 'deest 
aliquid de Alcibiade praedicans'. Einen Fehler enthält die Stelle aller
dings, aber nicht in Folge einer Lücke. Libanius schrieb: 01 0' eXE
Äevov n),eiv' 8n),et 'EOV 'JOVtOV, mit einer bei ihm ziemlich häu
figen Reminiscenz der Erzählung des Thucydides 6, 29 elerov ";;v 
p.Ev n),eiv aV1:ov, und: xai 800se n:Äeiv '1:0" :dÄxt{Jtao1Jv. Ein 
lächerlicher Fehler endlich, wie sie freilich in dieser Schrift zahlreich 
vorkommen, ist 'Cov {Jaq{Jaqov statt 7:0 (J a q a & q 0 v. 

Auf eine Reminiscenz des Thucydides werden auch im folgenden 
S. 49 die Worte über die bekannten olympischen Siege des Alcibiades 
zurückzuführen sein: ew Uret'JI dl!p.a7:wv 'JlÄ~&or; xai p.eraÄar; 
c , c - 'n1 ' .R' "r.R 'I; C - , .1 v;r;eq vp.wv v",vp.1naat uanavar;, aqJ wv uo~av vp.Slr; Str; 'Eu-

'JIOV laxvor; lax1xan. Hier ~i{\d mit \\.\.~ ~ \)~ ~\~ '{,~V\W \.\\'\..~~ ... 
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vollkommen unverständlich; Sinn und Bedeutung erhält die Stelle durch 
die Aenderung EI~ J. 0 '1' 011 laxvo~. Gemeint ist die hohe l\leinung von 
der Macht Athens, die Alcibiades durch sein glänzendes Auftreten er
regte, und zum überraschenl1en Commentar dienen die Worte, welche 
Thucydides ihn in den Mund legt 6, 16: 01 ra(! <lEU11'J/r;~ xai {m: e (! 
d v 11 a IH 'J/ !ul'Sw ~ W;;1I 't~1I nOl..t1l l'J/6!Ltaall 1:rjJ IW,:;j d tan(!EnEi 

- 'rl1 'y" Q' , '1')- , \ 
1:r;~ v",V!lnta:,E vEW(!ta~, n(!OTE(!01l MntsOnE~ aV1:r;lI Xtx1:anE-
noJ.E!L~a-3-at, dt6n ä(!!Ltx1:a !L81I E:l1:7:CX xa-3-ijxa -, und ~ 'J/0!L'l' 
!Li'J/ ')'a(! 1:t!L~ 1:a 1:otav7:a, llf, de 7:0V d(!WflE1IOV x a i d v 'J/ a fl L ~ 
c, c - ,rl l''t - '1 , )\)111 
a!La vno'J/OEt1:at, xat oaa av EJI 1:'{) nO",Et XO(!r;')'tal~ r; a"",,'l' 
1:Cf! l..a!ln(!VVO!Lat, 1:01~ !Lell &a7:01~ epvaEt, n(!o~ di 1:0V~ gbov~ 

, C'"I ." , 

lf,at aV7:r; taxv~ cpatVE1: at . 
. Noch eine dritte Stelle in dieser Schrift glaube ich aus Thucydides 

berichtigen zu können. S. 16, 14 xahot 1:i~ VWiiv OVX oIdE nr;U
xo'J/ 7:tvi~ V!LW'J/ na(!' '~!Liv dvvr;-3-E1I7:E~ 1'J/ EMatflo'J/ova'{) xai !LE
'1'ta1:0V laxvova'{) 7:fj nOI..Et a7:(!a7:r;'1'OVnE~, 1:0 d8 E(!')'OV El~ !Lla" 
1:~1I a{n:w'J/ &(!X~'J/ pE1:a-3-EV7:E~ xai noJ.t1l Ö),r;1I Aaxedatpovlw'J/ 
EI~ 1:0'J/ ep-3-o'J/01l 7:0V aV7:w1I xEXt1lr;X07:E~ xai lIav!Laxlav JlElItXr;
X07:E~ - ÖfLW~ OV ddepv')'oJl 7:0 p~ dov1Iat it6'1'ov -, &U' ECPev
rov, ~'1'wJlI~ono, &nEl..o')'oVV7:o: die Worte beziehen sich offenbar 
auf ThemistoeIes und PerieIes, vorzugsweise auf letzteren. Aber was 
heisst 7:0 d8 E(!')'O'J/ - flE1:a-3-&H~'? Wer die Auslassung über Peri
eIes bei Thucydides 2, 65 vergleicht, besonders die Worte: a7:(!a7:r;rOJl 
EYJ.ono xai na1l1:a 7:a n(!a')'pa7:a InE7:(!El/Ja1l, und: l'1'I')"llE1:o 
1:8 J.orCf! !Lell dr;pox(!ada, E (!')' Cf! d e {; no 7:0 V n (! OJ7: ov & 11-
d (! 0 ~ & (! X ~ -, wird die Vermuthung berechtigt finden, dass Liba
nius 7: rp d 8 E (! ')' Cf! geschrieben habe. Allein damit ist die Sache nicht 
abgemacht, denn die für den Sinn nothwendige Verbesserung 1:rp 08 
E(!')''l' EI~ flla1l 7:~1I aV7:wJI a(!x~" !LEm-3-E1I'CE~ führt einen durchaus 
unstatthaften Hiatus ein. Es muss also noch ein anderer Fehler in der 
Stelle enthalten pein, eine Annahme, l1ie bei genauerer Betrachtung 
durch zweierlei unterstützt wird. Es fehlt nämlich zu !LE7:a-3-E1IH~ l1as 
Object, zu El~ !LI a v 7:~1I aV7:w1l a(!x1v ein Gegensatz, den die Manier 
des Rhetors unzweifelhaft verlangt. Dieser entsl)richt vielmehr folgende 
Fassung der Stelle: 111 0' EMatfto'JIOva'{) xai. !LErta7:01l laxvova'{) 
7:fJ n;6J.Et a7:(!a7:r;rOVV7:E~, 7:rjJ 0' E(!')'l"tJ 1:~1I n6J.LV ÖJ.r;lI el~ 
!Lla" 1:~'JI W7:WV &(!X~'JI !lE1:a-3-iv7:E~, xai noJ."v AaXEOatflO
"i w 'J/ El~ ep3-o'J/ov 1:011 aiJ1:w'JI XEXWr;X07:E~ xai lIav!Lax I a ~ 'JIEVtXr;
x61:8~ - Ö!LW~ ov OlEepvyO'JI: die Worte n;oJ.L'JI öJ.r;" sind irrthümlich 
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in die folgende Zeile gerathen , wo ursprünglich nur n-OÄLV stand. Bei 
der geradezu beispiellosen Verwahrlosung des Textes dieser Schrift, so 
weit sie nicht im codex Augustanus enthalten ist, darf man in der Kri
tik nicht allzu zaghaft sein. In demselben Sinne wird Perides wenige 
Zellen später n-OtKlÄW'rtnO~ 'rW'JI {t'l'ro~w'JI xal. n'o'J..ip.ov Kai, El~~
YfJ~ xai 'rW'JI oÄwv XV(!tO~ genannt. 

Zerbst. C. SINTENIS. 

ZUR KRITIK DES DIONYSIUS VON HALICARNASS. 

Arch. rom. 4, 44. Um das Volk durch Müssiggang nicht auf arge 
Gedanken kommen zu lassen, zwang Tarquinius dasselbe 8(!ycX~eCl&aL 
Uy~ xauy n-o}.tJl 8~yaClla~. Nachdem Dionysius die bekannten grofs
artigen Bauten namhaft gemacht, fährt er fort: el~ 'ravm cJ~ n'cX'JI
're~ Ot n-Enrr;eg el(!yai;ono, Cli'rCt n-Ct(!' av'rov !th(!LCt ÄCtp.{JaJlov
'CE~, oi p.b VAo'r;O!lOVne~, (oi oe 'rag xOP.ti;OVClCt~ 'rCtV'rCt dp.aSa~ 
&yoneg) , oi 0' 8n-i 'rWJI W!lWV Ct13'rOI. 'ra llx&r; cpE~onE~. Auffällig 
ist mir zunächst die Construction 8~YcXi;eCl&CtL e1'~ n, die ich nicht 
zu rechtfertigen weiss: der natürlichste Gedanke empfiehlt die Tilgung 
von el~, das aus der vorhergehenden Endung entstanden sein mag, 
gerade wie vorherging 8(!yai;EC1&CtL 8(!YCtClICt~. Wesentlicher indessen 
ist ein anderer Fehler, der bei einiger Aufmerksamkeit sofort hervor
treten muss. Die eingeschlossenen Worte oi oe - llyo)l'r;e~ fehlen in 
der Vulgata und sind erst aus Urb. und Chis. ergänzt. Der Grund der 
Auslassung liegt auf der Hand. Vielleicht bei keinem Schriftsteller so 
bäutig wie bei Dionysius finden sich die Fälle, dass bei mehrgliedrigen 
Eintheilungen gleichen Umfangs (Ot p.eJl - Ot OE - oi OE: e1''re 
- e1'n - e1'r;e) ein Glied von den Abschreibern übersprungen wor
den ist: Beispiele habe ich in den emendatt. Dionys. angeführt; das ist 
auch hier geschehen. Darauf führt nicht sowohl der Pluralis 'rCtMa, 
als der ganze Gedanke. Er ist offenbar zu eng und einseitig und be
zeichnet das Material viel zu unvollständig; v}.o'ro!leiv bedeutet nur 
Hol z fällen, neben dem Holze aber waren unentbehrliches Material 
Steine, daher nachher neben den dX'rove~ die Erwähnung der }.t
.{}ov(!yol: diese kann Dionysius nicht ausgelassen haben. Und er hat 
es auch nicht gethan, sondern geschrieben: oi p.b vÄor;op.ovne~, 0 i 
o{ }.Ct'rop.ovne~, 0' oe 'ra~ xOP.ti;OVClCt~ 'rCtv'rCt dp.cXSas llyoJl
n~, oder in umgekehrter Ordnung oi p.e'JI Ätnop.ovne~, 01 oe VAO-
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~OPO;;JI'rEg. Eine schlagende Bestätigung dieser Ergänzung giebt c. 81, 
wo es mit Bezug auf das hier Erzählte heisst: aJlarXa'6L 0' BC1a oov
Ä.ovg &~rvewnJ-rovg ~aÄ.atnw(}6iJl Ä.a~opo';;'P~ag, fllo7:opov'P
~ ag, ax:t0cpo(}ov'P7:ag. 

Aehnlich denke ich jetzt über die Verbesserung von 4,49 cpeeov
C1tJl 6l~ ~av~a~ (scr. aV7:ag) a1 P6-rexovC1aL ~WJl t6~WJl n6l6t~ 
at PEJI ae'Pa~, ai OE ~veovg, a1 oe ralax7:o~ n pe-reo'P, ai oe 
Bpoto'P -r L 7:0V7:0t~ niÄ.aJlov ybo~: statt meiner früheren Ansicht, 
von der ich das festhalte, dass mit BPOLOJI n ~OV-rOLg der Gedanke ab
schliefsen muss, vermuthe ich, dass die Stelle zugleich durch eine 
Lücke und durch ein Interpretament entstellt sei und halte folgende 
Aenderung für angemessen: - ai 0 E ralax-rOS; n pe-reov, at 0 e 
r ~ e t 0 'P, a 1 OE Bpota" n ~OV-rOlg, mit Tilgung von n6Ä.avov re
'Pog. Brod (Kuchen) muss hier erwähnt werden; vgl. 1, 55 r7:~ta - , , xa(}nov n6nOtt/p6va nVeLJlOV. 

Von dem bekannten verrätherischen Brief des Tarquinius an An
tistius Petron heisst es 4, 57 ~rer(}an7:o 0' ~JI av-rij palLC17:a pi'P 
'wna na~aoovJlat -ro'P V'OJI atmji, ~a'P OE &ovJla7:o~ n, ~~'P X6-

cpal~'P ano7:6pona ne!Ll/JaL : der Urb. fügt vor ea'P OE hinzu: xai 
xopl'6C1:taL 7:0V~ olwpol0rrJpeJlovg PlC1:tOt~S;, eine Ergänzung die 
Kiessling aufgenommen hat und Ritschl disput. de cod. Urb. p. 5 un
ter denen anführt, von denen Jel1er zugeben müsse, dass sie 'omnes 
in se veritatis numeros habere', zugleich als Beweis der' fides maioris 
in Urbinate integritatis'. In der That, an sich betrachtet sehen die 
Worte nach nichts weniger aus, als nach einem willkührlichen Zusatz. 
Aber liest man weiter: i-aiJ-ra oe nOL~C1a'PH avuji 7:6 xat 7:0l{; 
C1v),'),apfJa'PopeJlOt~ ~OV eerov xwei~ 7:WV aÄ.).wv !tLC1:tW'P, OV ~ 

, c,· l' \, CD' .t' " ne07:6(}O'P VnEC1Xr;7:0, nOAt7:6ta'P 1:6 7:r;V EV.cWP'f/ uWC16tV 6cp1J 
xat, - OW(}6a~ n'oUa~ i7tt:t~C16tV, so findet man den durch jenen 
Zusatz ausgesprochenen Gedanken noch einmal, nur detaillirter, so dass 
ein höchst auffallender Pleonasmus entsteht, der mir fast geradezu un
erträglich erscheint, weil er zu dem Missverständniss führen muss, 
~av7:(t nur auf das Kopfabschneiden zu beziehen. Darum ist mir der 
Zusatz bedenklich, zumal noch zwei Stellen dieses Capitels ähnlichen 
Anstofs erregen. Gleich zu Anfang heisst es: ~OJl ~nLcpa'PeC17:a7:0V 

- r fJ' 'A' n' , , ~\ 1 ., ~WJI a tW'P LLV7:UI7:WV ueW'Pa W'POpaC16'P, oS; l>JI 6ter;'V'f/ ~6 
noUa xai C1n'ovoaia nOltnVC1ap6'P~ xat, C17:ean;rlag noUa~ 
~Ud6XcJ~ ~ntcpa'Pe(J7:a~o~ dna'P7:wJI AY6rOJl6t, wie mir scheint, 
kaum erträglich: die Worte 7:0'P i7ttcpaJle(J7:~o" ~WJI rafJlwJI sindvöl-
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überflüssig. Sodann: 'Z'a~ lmo'Z'o)"as - €'"öo" 'Z'~s oixtas an:o:te
a:tat; hier lassen Urb. u. Chis. 'Z'ij~ oixtaS aus; und ihnen muss man 
natürlich folgen, aber man sieht daraus eben, dass hier interpoIirt 
worden i!!t. 

Eher kann man sich den Zusatz des Urb. zu den Worten ld" 
OE dov"a'Z'o~ V gefallen lassen: die Hs. fügt 'EOV'EO hinzu. Das will 
Ritschl a. a. O. ändern, wie es scheint in döv"a'Eo" V 'EOmo: diese 
doch zu wohlfeile Conjectur steht schon in Reiske's Ausgabe; Kiessling 
schreibt ohne Umstände (ex ingenio' Ad" (j' dov"a'Z'os V 'Z'oV'Z'o n:Ot
Ei JI, mit einer Kritik, die selbst seinem sonst so nachsichtigen Recen
senten Kayser zu weit zn gehen scheint. Kayser selbst vermuthet, dass 
in 'Z'ov'ro stecke 'fOV viov: gar nichts steckt darin. Die Verbittdung 
von övva'ro~ und &öv"a'EO~ mit dem Accusativ ist so ächt griechisch 
wie nur eine, vgl. die Erklärer zu Plat. Protag. 335·. 

In der Anweisung, welche der Sohn des etruskischen Sehers den 
römischen Gesandten ertheilt, welche nach Auffindung des JDensch
lichen Hauptes bei der Grundlegung des Capitols zur Befragung über 
die Bedeutung des Wunders abgeschickt waren, wie sie sich den Cere
monien seines Vaters gegenüber zu verhalten hätten, sagt er von 
seinem Vater 4, 60: n:E(!tr(!alpu, 'frji ax~mxJJlt 'E~~ r~~ !J.i(!o~ ö-

3 , )I 0.' ( ~ 2 ~ " 2 c '7' ' 1.L aov ur; n' E1tEhr Vf.UJI ~(!Et, 'Z'ovn !J.E" ~O'rt" 0 .L a(!n:r;tOS AU-

I 3 • ) - \ \ .l • \) l' fJ1.i epOS, !J.E(!O~ u8 av'rov 'rovn !J.EV 'Z'U 7C(!O~ 'Z'as Wa7:0Aas M1tOV, 
'Z'ov'Z't (JE 'f0 1teO~ 'Z'd~ ÖVOEtS, tJ.O(!8tO" (jE mJ'EOV 'Z'ooE xat 'Z'o.,]
va,,-rlov: die Bezeichnung des Südens kann in dieser Weise ausge
sprochen unmöglich genügen. Das haben die Herren Bücheler und 
Schnelle richtig erkannt, allein ihre von Kiessling aufgenommene Aen
derung 'Z' ° tl "a JI-rl 0" ,,(h t 0" trim das Richtige nicht. Es steht 
schon da, man braucht es nur richtig zu lesen, denn 'Eo~Jlanlov ist 
sicherlich nichts anderes als 'Z' 0 V 'Z' 0 ,,6 'Z't ° v. So wird die erforder
liche G,leichmäfsigkeit des Ausdrucks bestens bewahrt. 

. Durch ein ähnliches Mittel glaubte ich c. 69 einen Fehler entfer
nen zu können. Dort heisst es vom Brutus in Bezug auf das bekannte 
O k I ' 3" - 'I l' > 'fJ ' , ra e: en:EWr; 'faXtaJ:a 'Z'r;~ 7:aAta~ en:e 1] 7C(!OXt"l/Jas xcnEcpt-
).T)oe 'Z'~v r~": auffallend war mir der Gebrauch von xa7:aept).üv statt 
das einfachen eptJ..ei.,,: denn jenes heisst deosculari, abkü~sen, was hier 
nicht passt. Darum aber ohne weiteres, wie Kiessling getban, lcpO.1]ae 
zu schreiben, ist unkritische Willkühr. Mir schien in n:e. xa'Z'eeplJ..1Jas 
nichts anderes zu stecken als n:e. xa'Z'CIJ AcplJ..r;ae 'Z'. r., entsprechend 
den Worten des Livius 1,56 (velut si prolap,,-" cecidiaaet terrum osculo 

Herme. J. 81 
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contigit.' Eines bessern hat mich indessen eine Stelle unter den Frag
menten des Dio Cassius bei Mai nov. collect.2, 140 belehrt, wo es von 
derselben Sache also lautet: 'lOV .:t80V - .:t8aniaayt;o~ ~O'/l new-

7:0'/1 7:r}'/I w/7:8ea q)l).,~aa'/l7:a 7:0 xea'Z"o~ 7:0 ~wv <Pwflalw'/I gg8t'/l, 

7:~'/I r~'/I cJ~ Xa7:an80'W'/I a).,A.w~ x a 7: up l). t} a8. Beiläufig ersieht 
man aus dieser Stelle, wie ungerechtfertigt in den vorhergehenden 
Worten bei Dionysius: 7:ijJ n(!wnp 7:~V flt}7:8ea rptA.~aav'Z"L die von 
Kiessling aufgenommene Sylburg'sche Aenderung rpl).,~ a ° '/17: t sei. 

Nach dem Tode der Lucretia beruft Brutus eine Versammlung 
und beginnt seine Rede an dieselbe also 4, 77: {;ni(! a'/larxalw)/ xat 

xa).,cih nearfla'Z"W'/l 'lovg ).,6rovg /-l8).,).,W'/l neog ~flii~ nOtEiO'.:tat 

- 1t'6(!i EflaV7:oi: n(!w'Z"o'/l dUra tJov).,o/-lat neoun8iv: was 
soll hier xa).,a bedeuteIl.? < de rebus honestis' sagt Gelenius, aber wie 
passt das zur Situation und in die Verbindung mit avarxaia? Offen
bar würde viel schicklicher etwa fl8ra).,Wv sein. Aber auch so hat Dio
nysius nicht geschrieben, sondern avarxalwv xat XOt'/lwv. Das 
zeigt unwiderleglich der Schluss des Capitels und der Anfang des fol
genden: Kai 7:a p.iv n8(!i EflOV 7:oaav7:a' ~a cJi xotva, vne(! 

cJj'/l ~fliig elg Exxlt}alav O'vv8XaA.80'cx, 'Z"aV'Z"' EO'~l. 
C. S. 

ZU DEN BRIEFEN KAISER JULIANS. 

Das an der Spitze der julianischen Briefe befindliche Schreiben, 
als dessen Verfasser aurser der Aldina auch drei Handschriften Heylers 

. den Kaiser nennen, ist diesem bisher ohne Widerrede verblieben. Allein 
es gehört dem Sophisten Procop von Gaza, wie sich dies aus A. Mai's 
Class. Auctt. e Vatt. Codd. editt. T. IV S. 202 zur Genüge ergiebt. Dort 
eröffnet jener Brief die Reihe der von Mai aus Vat. 306 dem grörsten 
Theile nach zum ersten Male herausgegebenen Briefe Pro cops , und er 
enthält zugleich, während er bisher ohne Addresse gewesen war (denn 
die Aufschrift, welche die vaticanische Handschrift 1353 (M) liefert, 
'/ov).,tavog atJ7:ox(!a7:w(! A ttJavl rp, ist schon von Heyler als unmög
lich erkannt worden) den passenden Addressaten Hieronymus, einen 
Sophisten aus Gaza, an den Pro cop auch den sechsundzwanzigsten 
Brief der aldinischen Sammlung und vier andere von Mai unter N. 4 
52 57 und 77 edierte Briefe geschri'tlben hat. Das in jenem angeblich 
julianischen Briefe behandelte Thema von Aegypten und dem Nil kehrt 
in allen übrigen Briefen Procops an Hieronymus wieder, und auch die 
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am Schluss ausgesprochenen Gedanken &Ua rWOt'to 'tav:t' oV'(;(f)!;, 

Ö1lW!; !Acp~orJl'trJ cplJ.ov, 'Kat a6 :tii.'t'tov 1l~oa611lotfJ.t 'Kai 1lat
rJwv 1la7;i~a sind in Procops Manier. Aehnlich heifst es am Ende des 
sechsundsiebenzigsten Briefes bei Mai: Ba).W!; d' oflJl ÖfJ.W!; t3 (Ji)'

nan, xa~ Inpi 1l0't6 'tIX '(;(0'11 'E~w1:wV fJ.aJl.:taVEt!; 1:0;6vfJ.a1:a, 7j 
n lIVfJ.cpr; xa).1 cpaa" JI~ 'ta!; Xa~L1:a!;, xai ,x~ qJt).oaocpta!; 
1la~a1:QbpaL 1:0'11 ~QaauJv. 1la't~~ fJ.OVOV r1vov 1laldwlI ~n;' clQ01:fP 
rVT)alwv, ~ 'KwfJ.Cf!dla cpr;al, xa~ :tänov ~; vfJ.ciiv 'tÖOtfJ.t 1laida!; 
duz 'l~!; .'tia!; 'tlw n;adea xr;Qvnona!;, fJ.ii.UOll de n;~a67:r;n xai. 
fJ.6ra').otpvX1fl xai 'lai!; äUat!; clQuai!; dta').afJ.n;ona!;, in welchen 
Worten ich aus dem Laurentianus Plut. 32, 33 'Kat, otpi für otpi, 

'Eew1:wv' für ~QWV7:WV, n;a7:1e für clv1Q. n;aida!; - 'Kr;~vnona!; 
fJ.äUov de - dtaJ.afJ.n;ona!; für n;aiöa - Xr;~V"OV7:a fJ.äUov 
- 7wQan;).1tJtDv, und aus eigner Conjectur cpaat für cpr;at und cl~6'lCf! 
für cXQ6'ln geschrieben habe. 

DRUCKFEHLER. 

S. 62 Z. 1 lies IIII vi l' für III v ir. 
S. 159 Z. 15 v. 0.I. Inschrift für Zeitschrift. 
S. 214 Z. 15 v. 0 •. 1. dvJ'(ltlivra. 
S. 257 Z. 7 v. u. I. XIV 61 2 f. XIV 6 2. 

Z. 6 v. u. 1. aAElCT(>V(jvE' f. aAElCT(lvOV~'. 
S. 261 Z. 10 v. 0.1. diei f. die. 
S. 265 Z. 9 v. u. 1. Wagen f. Wege. 
S. 275 Z. 5 v. u. I. Dimensionen f. Dimensionon. 
S. 352 Z. 21 v. u. I. anWAElJTWV r. amJAEVTov. 

Z. 14 v. u. I. est d'Uß r. et d'un. 

R. H. 

S. 423 Z. 15. 16 v. o. 1. ~f'iTE(lOV J'lvJ'(>ov ~ f. ~f'{H(>OV J'lVJ'(101l ~. 
S. 424 Z. 3 v. u. 1. 7I:(lck (1' ai'iTCi. f. 71:(>0. (1' a~T01l. 

S. 448 Z. 13 v. u. 1. rl(lytfh. r. rl(lYLJ'E" 

31 * 
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Abkürzungen in den VegetiuselCcerp
ten 132 

Ablativ auf -d bei Plautos 309; A. plu
ralls der 2. Declination 46H.; A. 
sioguIaris der 3. Declioation 466 

M'. Acilius Glabrio, Prozess des 187 
acc01Ig'erere 303 
AcbiIles Tatius (3, 8, 1. 4, 10, 2) 322; 

(4, 14) 363 
Adriaoos Rhetor 362 f. 
Aedilen in Cirta 65 
Aefula in Latium, Aefolanus Aefulanus 

426 
Aeliaos Briefe 421 W.; Fragmente 448 
Aemilius Macer? 331 
Aeneas Poliorketikon 253 W.; 449 W. 
aeneulI, tJBrBfU 467 
Aesehylus (Ag. 681lf.) 28lf. 
Aesula s. Aefula 
Aetna (526) 260 
:.tra8~ 7tlX1l 316 
Alcimus Avitos (ep. 63) 261 
Alciphroo (I 13. m 41. 48. 52) 280 
Alexander Polybistor 37 
Alphabet, iberiscbes 89 f. . 
Ambrosius (epist. I, 10, 9) 353; in pi. 

118) 34Jf'. 
Amphiaraos 317 
Anacreon 46 
Anoxagoras 384 
Andokides 1 W. 
Anonymi arll d.s octo partibru oratio

nü 331; Anonymus d.s Ifll1Ulribu, 
nominum 330 

Antholugia Palatina (11, 193) 44 

Antipater (AuthoI. Pol. 9, 418) 32g 
Apbetae in Thessolien 326 
Apoleius (apol. 3) 33. (apol. 50) 22. 

(apol. 73) 34. (apol. 85) 33. (apol. 
96) 34. (Flor. I, 1) 32. (Flor. 3, 17) 
33. 

Arculphus de loeis sacri8 350 
Aretaeus (de cau,. chr01l. morb. 1,4) 21 
Argyropulos AristotelesübersetzDDII' 

382 
Aristippus Euericos Uebersetzer des 

Plato und Aristoteles 376W. 
Aristophanes (Acb. 531) 398. (ib. 998) 

422. (Av. 1131) 28 
Aristoteles lat. UebersetzliDgen 381 
armüla 353 
ü'(!Xruv roii rivov, 410 
Asper Grammatiker 334 
Atanagrum Stadt der IIergeten 93 
Audox Grammatiker 332 
Augustalen in Naronn 59; in Tarneo 

109lf.120 
AUlfUsti nostri et Cae8ares (Diocletian, 

Maximian,Constantius, Galerius) 141 
Auroneus 149 
Ausonius Mosella 403 

Babrius (108. 115) 323 
Bargusii in Hispuien 337 
basilium 34S 
batenim 296 
Beda (de tropis S. 611) 44 
belliata, belliatula 300 
Beute, Veriüguog über dieselbe durch 

die rilmischen Beamten 173 W. 
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Biographieen römische 438 
Bleibarren römiscbe ans Nenkartbago 

107 
Bocchus von ~laaretanien 48 r.; Corne

lias Bocchus 397 
Boethius Aristotelesöbersetzung 382 
bracchiale bracehiolu brachionariwn 

353 
Brittania 160 
Buleaterion in Eleasis 411 

Vaecilius Balbus 394 
Caelius Aurelianus (cet pass. 2, 30. 

tard. pass. 1, 4) 21ft'. 
Caesar und Catilina 49. 67; Ehren

bezeugungen für Caesar 213; Rede 
des Ti. Gracchus gegen Scipio 
Africanas Partei schrift gegen ihn 
212f. 

CaBsar der regierende Kaiser 97 r. 154 
CaesaraulfUata oolonia 140 
cale facio 4ua 
Cn. CalpurniusPiso derCatilinarier47 f. 
eals für ca/li: 331 
Camillus Prozess 183 
Carbo Arvina 32 
Cato der ä. Kriegstribun 187 
Catullus (37) 44; Reminiscenzen an ihn 

68 j (bei Plinius) 128 f. 
Catilina 47; catilinariscbe Verschwö-

rung, Chronologie derselben 431ft'. 
Chaerepbon 74 
Charisius 33! 
Chariton (2, 11) 262 
Chorit'ius 69 
ehrysopteros 35 
Chullu in Africa 54 
Cicero (pro Sulla 18, 52) 432 f. j (laus 

Catonis) 447 
eireare 3-13 
Cirta in Africa, Verfassung 47ft'. 
Q. Claudius Quadrigarios der Annalist 

166.210 
Claudius Sacerdos (1, 153) 31 
Clemeos von AleXllJldrien (strom. 6, 

758) 143 
clumrae 352. 358 

cohortes eolonicae 124; tironum orae 
-maritumae 123 f. 

Colooieen, vorcaesarische in Hupania 
eiterior 101 

. commBrs 290 
concilium provo Hisp. eil. 111 

eonfli"uium 31 
considium 285f. 
Constantina s_ Cirta 
eonsul rür deo gewesenen Consul ge

braucht 429 
eonsultum und sententia 431 
eonventus l'uridicus auf Inschriften ab-

gekürzt 115 
Coruelius Bocchus 397 
Cosetaner S. Kessetaner 
Cultus des Angust in Tarraeo 111ft'. 
cursor 344 
eylindri 358ft'. 

Dares Phrygius 262 
Dativ pluralis der 2. Declination 464t. 
defaenerare 293 
deificus 22 
dBfloeeare 2S5 f. 
Delmatius 157 
Demosthenes (Olynth. 3, 4) 325 
Diana von Tifata 156 
Dio Chrysostomus (25 S. 520 R.) 325 
Diodorus (14, 62) 143 
Diogeneion in Athen 417 
Diogenes Laertius 367ft'. 
Diomedes -(S. 49S P.) 42 
Dionysius vou Halicarnals (areh. 1, 

6i) 142; (4, 44.49. a7. 60. 69. 77) 
474 

diploma 343, diplomarium 344 
Domitian 155 
Domitius Marsus 39 r. 
Ducange (s. v. basiliounium) 349 
duleedo 22 

Ei rlir i 23;1; E' rür i 414 
Ir'l 252; E111IU 251 
elbidu,257 
'EU"'I 29 
Eleusinische My.teriea 408ft'. 
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Elision von IU 73 
Ennins 401 
Epheben attisehe 4081f. 
Ermenricns Angiensis 403 
Enbnlns der Komiker 325 
Enkles Herold des Ratbea nnd Volkes 

in Athen 15lf. 
Ennapins 366 
fJUorsare 310. 
Euripides (Andromeda) 24 f. (Phoen. 

174) 26 f. (Iph. Tanr. 1063) 399 
Enropa, Irrfabrt der, 83. 97. 125 
Entropins 467 
exsuper 358 

Fabins Pictor 37 
faseia cylindrorum 355 
fila ex cylindris 358 
Firmicns (math. 1 praef.) 31 
Finanzverwaltnng des Lyknrg 313lf. 
Flachs von Tarraco 89. 126 
flammes provo Hisp. cii. 1121f.; der Co-

lonie Tarraco 119lf.; {laminicae 118 
flava Ceres 259; llfmerva 258 
Flavianns Grammatiker 333 f. 
Floms Epitomator des Livins 468; der 

Rhetor 97 
Formiae 37 
Fragmenta raticana (129) 42 
Fronto (ad am. 1, 16) 213f. 

Gallins Gentilname 140 
gemmae 357 
Genitiv der 2. Declination von Wörtern 

anfius nnd ium 461 
r{l?rt8-E(; 448 
Germaniensscholien 453lf. 
Germanicus Augustus (Domitian) 152 
gravastellus 284 
GriIlins 45 

Hadrians vergoldete Statuen 112 
Hanptstädte je zwei in den hispanischen 

Provinzen 108 
Hegemachos Archon 146 
Helladins 400 
Ae/vidus 257 

Hendekasyllaben 129 
Henoch von Ascnlnm 134 
Herakles der pbönikische 71 f. 
H'eraclitns de allegoriis Homerieis 228 
Hermes des Andokides 8 Ir. 
Herodot (4, 136) 325 
heroum 154 
Hesiodns (op. 353) 251. (op. 6121f.) 

253. (op. 671) 253; (Theog. 375) 
328. (bei Strabo 9, 442) 420. (bei 
Atben. 2 S. 498 0 ) 326. (Fragm. 232) 
328 

Hesychins (s. V. lev}.wd' I?o.) 359 
Hiatns bei Jnlian 69 j bei Libanins 69. 

470 
Hieroglyphen 71 f. 
Hieronymns (in ep. ad Gal. 3, 5) 43f. 
Hieronymns von Gaza der Sophist (74f. 
Hipparehen 145 f. 221. 
Hipparchns (bei Athen. 9 S. 393 0 ) 329 
Hippocrates (epid. 6, 3) 23 
hippopotamus 134 
lIispania eiterior und ulterior 106 
Mstoria Papirii des Henoch von Asen-

Inm 134 
Homerns (TI. 9, 190) 273. (11. 14, 107) 

252. (n. 15, 82) 253. (Il. 21, 154) 
251. (n. 24, 139) 252. (Od. 1, 406) 
251. (Od. 2, 212. 355) 275. (Od. 2, 
430-434) 271. (Od. 14,496) 252. 
(Od. 14, 106) 264. (Od. 16,344.17, 
167) 275 • 
Anftreten von Personen bei Homer 
273; ~laarse nndZahIen 274; Reisen 
271; Odyssee 262lf. 

H . C honoris causa 52 
Horatins (carm. 3,29,6) 426; (carm. 4 

4, 17) 39 
Hrabanns Manrus 44 
Hykara in Sicilien 326 
Hyllis 38 

laccetaner 3381f. 
Jamblichus 71; Babyloniaca 361 Ir. 
iaspis gemma 357 
rd'tru.29 
lEI?" ..,0110(; 21 JI. 
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IE(!ot; tfop.ot; 24 
Jeremias de Montagnone 372 f. 
increbrare 302 
Inschriften 1) griechische: von Athen 

17. 145 f. 217 ft'. 312ft'. 405f.; von 
Lemnos 226; Epigramm (C. I. GI'. 
11 O. 270) 324 

2) lateinische: des Mnmmius 135; repu
blicanische aus Neukarthago 1 07f.; 
metrische aUB Campanien 147; aus 
Karthago 342; Inschriften aUB Acci 
346 jAuch 68 j Cirta 52. 59 ft'.; Mi
leu 61f.; Perusia 61; Tarraco 107. 
112 

3) bilingue: aus Sardinien 137f.; aus 
Tarraco 89 

internatium 24 
Isidorus (01'. 4, 7, 5) 22. (or. 4, 7, 34) 

37ft'. 
I sis puellaris 346 
Ithaka 262ff. Berichte der Alten darüber 

268 f.; Haus des Odysseus 273; po
lygoue Mauern 276; Nymphengrotte 
277 

Jugurthinischer Krieg 427 f. 
IuHa Beiname der Colonien 51. 99 r. 
Julians Briefe 69ff. 474; Reden 144 
Jupitertempel in Tarraco 125 

Katalekten lateinische 133 
Kessetaner in Hispanien 83ff. 
Kritias (bei Athen. 1 S. 28) 328 

Lacetaner 337 ff. 
Laeetaner 340 f. 
Laestrygones 37 
Laletaner? 341 
lapides 357 
Latona (Diana) 157 
laudationes funebres 441 
Legionen, Ffl gemina 101. 122f.; X 

gemina 102; XII/154 
Leonidas Tarentinus (Antho!. Pal. 7, 

736) 329 
Lemnos, Kleruchen auf, 217ff. 
Libanius 69; (Apologie des Socrates) 

468f. 

Libertas restituta 442 
libido 22 
linea argentea margaritarum 355 ; cy

lindrorum 355 
Livius (10,47) 129. (21,23,2) 337. 

21,6,3; 61,8) 340. (26, 9, 9) 426. 
(32, 29, 2) 426. (34, 20) 337. (38, 
50-55.58-60) 167ff. (38,55-57) 
165f.; Fragment 333; Eutropius 
uud Floms Auszüge aus Livius 468; 
Lustrenziffern von zehn zu zehn bei 
Livius 129f. 

Lysias Rede gegen Andokides 7 
Lykurg der Redner 3121f. 

Itlagistratuum libri Annalen 200 
Maio Grofsadmiral von Sicilien 37 61f. 
l-UXIC(!Ot;, ~o 28 
manibiae, manubiae 176 
MaJl~1Jt; (=MaJlHOt;) 327f. 
Marullus 43 
Mauern auf Ithaka 276; von Sagunt 

87f.; von Tarraco 85ff. 901f. 
ME)"a!-'-n6tfEta des Hesiod 327 
Melanopus attischer Staatsmann 19 
Menander (bei Athen. 2 S. 71) 323 
Mileu in Africa 54 
Münzen iberische 83 f.; römische von 

Cirta 53; von Tarraco 981f. 
Multen, Behandlung derselben J 77 
Myia Hundename 68 
Myrina auf Lemnos 2 J 71f. 
Myrtenkranz bei den Eleusinien 411J 

!Weto hispanischer Gott 347 
Neukarthago 95f. 1051f. 
notae iuris 133 

ornamenta muliebria 3451f. 
Orthographie in griechischen Inschrif

ten 4131f. j alte Formen des Latein 
in Hss. des SaUust 232. S. auch ta
bulae honestae missionis 

Ovidius (a. a. 2, 659. am. J, 1, 7. fast. 
6,646. met. 2, 749.6, 130. trist. 1, 
10,1) 258. (fnst. 5, 131) 402 
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Paconianus 43 
PQ{fi von Cirta 64 f. 
Palici 31 
Panyasis (bei Athen. 2 S. 37.) 328 
Papirius s. historlQ Papirii 
pausare 304 
Pecolatprozess 177f. 
peditastellus 282 
pendentes 349 
perducere austrinken 343 
Q. Petillii 189 
Petrarcba 261 
Phanias (bei Athen. 3 S. 91.) 326 
Philistus 256 
Philostratos 425 
Phocae vita Verg. 41 
Photios (bibI. S. 5;35) 400 
Phylen attische 418 
Piso s. Calpurnius 
Plato (Pbaedr. S. 245) 217; lat. Ueber

setzung des Menon und Phaedon 
373 Ir. 

Plautos 280 Ir. 
plicatri3:: 289 
Plinius (praef.) 128f. (3, 22. 24) 337f: 

(3, 6\1) 426. (3, 141) 40. (9, 11 7) 354. 
(25,17) 33if. (33, 40) 351. (37, 107) 
35. (37, 199) 36 

Plutarch 384; (Leben des Alex. 54) 143; 
(Leben des ält. Cato 11) 338 

Poly bios über Seipio Africanus d. ä. 163 f. 
polyplephus anulus 353 
Pompeii 01 p,·obum 32 
Pompaelo 342 
praeda und manibiae 181 
praefecti fohrum 60f. 1i5 
praefecti iure dicundo 56 f.; 63 . 
Faelt statt praeest 466 

ll(Ja!1oltff~. 35 
Priapeia (carm. 36) 256 
primopilmü leg. XIll154 
Procop von Gaza der Sopbist 69. 474 
Propertius (1, 8, 26) 38 
p,oadicu, 42 
Ptolemaion in Athen 417 

Ptolemaeos (4, 3) 50 
Pyrrhos, Erzählung von dem Anerbieten 

ihn zu vergiften 210 

quadribacium 350 
Quadrigarius s. Claudius 
quisquiliae 261 

Kath der Fünfhundert in Athen 417 f. 
ravasteUus 284 
ad raucam ravim 298 
ravus 257 Ir. 
Rechnuogslegung der römischen Beam

ten 169 Ir. 
Reliefs an Mauern 90 
Rusicade in Africa 54 

lIacra spina 34 
lacrilegium und peculatus 179 
.aepio 33 
Sagunt 88; sagootioer Geschirr 126 
Sallustios 228 Ir. 427 Ir.; (Cat. 20,7) 234, 

(Cat. 27) 436. (Cat. 52, 3a) 235. (lug. 
39, 2) 429. (Jog. 43, 1) 430. (lug. 
94,1) 249. (BriefdesPompeius5)341 

Schol. Ciceronis (S. 316) 29 
Scllol. Clem. Al. (S. 94) 400. (S. 98) 400. 

(S. 105) 399. (S. 113) 400. (S. 114) 
400. (S. 115) 38. (S. 135) 400 

Schol. Euripidis (Or. 1637) 29 
Schol. Homeri (11. 17, 542) 46 
Schol. Vergilii (Aen. 3, 705) 255f. 
Scbriftformen io griechischen Inschrif-

ten 411 Ir. 
SChWUl· bei Jupiter ond Mars 307 
Seipionen: Goaeos und Poblius in Ri

spanien 92 Ir.; Prozesse der Seipio
nen 161 Ir.; P. Scipio Afrieanus 9i) 
Raupt der Conservativen 185 Ir. Pro
zess 191 Ir. le~atus in Etrurien 193 
Tod 197. 201 Testament 204 Rede 
desselben unecht 163 ; L. Scipio 19-1 Ir. 

,eriptur, .eriptura 139 
.criptore. Historiae Augustae 45. 159. 

335 
8CUtula 291 
Seduliu8 Scotu. 45 
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Ztl(!wv 41 
Zd~v1/ 26 
de senatus sententia und ea; senatus 

consulto 430 
Seneca (de v. b. 26) 403 
septentrio 355 f. 
Ti. Sempronins Gracchus d. ä. 196 f. 

Rede desselben gegen Scipio Afri
eanus als Declamation gegen Caesar 
benutzt 163. 212f. 

Sicanus 37 
Siculi 37 11'. 
Siciili 40 
Siculotae 40 
Siegel römische 13611". 
signum Beiname 158 
Siron 40f. ' 
P. Sittius der Catilinarier 4811". 
socii salarii 137 f. 
Sophocles (Oed. tyr. 108-111) 142; 

(fragm.) 28 
'Patolium 3S3. 35S. 
Spiele des L. Seipio 190 f. 
Statuen aus Gold und Silber 347 
Stempelinschriften römische 138f. 
Strabo (9, 442) 420 
(J'lllaT1/Yo, in~ 'lOV, onUm, 220f. 
Stratokles Volksbeschluss 314. 319 
Itrenuare 307 
wavisuaviatio 297 
Subi Fluss in Hispanien 81 
Suetonius (gramm. 15) 32 
Syntax in griechischen Ioschriften 416 

tabella1"lus 343 f. 
tabtdae honestae missionis, Orthogra

phie derselben 46011". 
Tncitus (ann. 6, 39) 42. (ann. 6,47) 39; 

(hist. 1, 26) 432 f.; Agricola 43811". 
(3) 442 ' 

Tarraco 77 11". Name 82. 96. Colonie 
96f. 100. Garnison 121. Gebäude 
12411".; Gemeindeverfassnng 121. 
Hafen 82.9411".; Tribus IOn 

Tertnllianus (de pallio S. de speet.l 0)260 
Tempel des August in Tarraco 110. 

124f.; des Jnpiter ebendaselbst 125 
Themistius 384 
Theophrast (bei Athen. 2 S. 4 i f.) 326 
Thor von Tarraco 87 
Thucydides (2, 4) 449; Reminiscenzen 

an ihn 469 . 
Thürme an den Rüsten von Hispanien 92 
Timoereon Rhodins 398 
Töpferstempel von Tarraco 126 
transminere 292 
tres mri Gemeindebeamten in Cirta 55 f. 
tribunicische Decrete (bei Gellios 6 (7) 

19) 162 
Tribos von Tarraco 102f. 
Tulcis Fluss in Hispanien 81 
TVX1/ s. Ära:t~ TUX1/ 

Valerios Antias 167f. 20611". 
Varro (S S. (4) 403. (5 S. 79) 401. (de 

L. L. S S. (1) 260. (S S. 170) 44; 
(apod Iulianum Toletanum) 403 j 
Varro's Definition von voa; 332 

udor 260 
Vegetius 130 f. 
Velleius (1, 14,7) 426 
mcensumarii S2 
Vietor de viris illustrihus 168; (49, 16) 

189 
·YJ.l.tt.38 
voa; 332 

Walter von Burley 36711". 
Wein von Tarraeo 126 
Wortformen , plaotinisebe und unplau

tiuisehe 28011". 
rpauJ'VV'l~' 409 

Xenocrates Ephesius 36 

Zeus Olympios 315; Soter 315 s. auch 
Jupiter 

Zill"ern lateiniscbe 466 f. 

(8eptember 18ae) 
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